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Vorwort zur zweiten Auflage 

D. erfte Auflage diefes Teiles meiner Staats⸗ 
wiſſenſchaften erfhien im Jahre 1823 ohne befonbere 
Vorrede, weil ich über die Stellung der drei in biefem 
Theile enthaltenen Wiffenfchaften in der Mitte des 
Kreifes der gefammteh Staatswiffenfchaften, fo wie 

über meine Anficht für die Anfeinanderfolge derfelben, 
bereits in der Vorrede und in der Einleitung zum erften 
Theile des ganzen Werkes mic ausgefprochen hatte. 
\ Dies ift nun auch wieder in der Vorrede zum 

erften Teile‘ der neuen Auflage diefes Werkes ge- 
ſchehen. Allein die Erinnerungen und Ausftelungen 
‚Der Beurtheiler dieſes zweiten Theiles der gefammten 

Staatsroiffenfhaften in den gehaltvollften Eritifchen 
Blättern Teutſchlands (namentlich in der Halle ſchen 
und Sena’ifchen Siteraturzeituug, in den Götting. Ana 
zeigen u. a.) waren für mich von folcher Wichtigkeit, 
daß ich mich ber die Berücfichtigung derfelben bei der 
Bearbeitung diefer neuen Auflage näper erklären muß. 

Denn, abgefehen von ven Einwuͤrfen gegen 
“die von mir aufgeftellten Grundfäse und einzel 

D B ’ 
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nen Lehren, die ich burchgehenbs in biefer neuen 
Auflage berüdfichtige, und entweder meine frühern 
tehren und Anſichten als irrig und einfeitig berichtige, 
oder durch neue Gründe zu fügen und zu vertheidigen 
gefucht habe, traf allerdings dieſen Theil der Vor⸗ 
wurf mit Recht, daß, namentlich die Finanz 
wiſſenſchaft und die Polizeiwiſſenſchaft, 
nicht nach der Form eines Handbuches, fondern zus 
naͤchſt nur compenbiarifch behandekt worden 

wären, wodurch das innere Verhältniß in der gleichs 
mäßigen foftematifhen Duchführung dieſer beiden 

Wiffenfchaften gegen die gefammten übrigen, von mir - 
bearbeiteten, Staatswiffenfchaften gelitten hätte. Ich. 
fühlte die Wahrheit und das Gewicht diefer Erin⸗ 
nerung, weshalb, mit Zuftimmung der Verlagshande - 
lung, die beiden genannten Wiffenfchaften, — die 
Finanz = und Polizeiwiffenfchaft, — in’ diefer neuen 
Auflage diejenige theilweife Umgeftaltung "and foftes 

matifche Durchführung erhalten haben, daß fie nun 
wohl auf Sleihmäßigfeit ver Bearbeitung 
mit den fibrigen Staatswiffenfchaften Anfpruch machen 
dürfen. Denn an die Stelle der compenbiarifchen Dar⸗ 
ftellung einzelner Lehren und Abfchnitte diefer beiden 
Wiſſenſchaften ift, in der neuen Bearbeitung, die foftes 
matifche Haltung und Durchführung derfelben getreten, 

wobei ich mir wohl die Verficherung erlauben darf, 
8 neues, in dieſe Wiffenfhaften ges 
rk des In» und Auslandes, das zu 

5 gelangte, unberüdfichtige geblieben ift. 
er, dem Umfange nach, die Erweite⸗ 
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rung der Finanzwiſſenſchaft in dieſer neuen Auflage 
noch größer zu ſeyn ſcheint, als die der Polizeiwiſ⸗ 
fenfchaft; fo ift Dies in der Tat nur ſcheinbar. 
Denn viele Lehren und Gegenftände, welche andere 

“Gelehrte, nach ihrer individueller Anſicht und 
Ueberzeugung, in den Bereich der Polizeiwiſſenſchaft, 
und zwar mit Recht, ziehen, fobald fie die Polizei- 
wiſſenſchaft, völlig getrerme von den Übrigen Staats⸗ 
wiffenfchaften, in einem befondern Werke be 
handeln, ‚werben ‚von mir in mehrern einzelnen Abs 
ſchnitten der Staatswirthſchaftsle hre dar 
geftelle und durch gefuͤhrt, und bueften deshalb 
in der Poligeiwiffenfaft nicht zum zweitenmale aus⸗ 

“ führlich erörtert, fondern \ mit Ruͤckweiſung auf die 
Staatswirthfchaftslehre, blos in gedrängten umeiſen 

behandelt werden. 
Allerdings hat dies feinen Grund, nament- 

lich bei den meiften Gegenftänden und 
Lehren der fogenannten Eulturzund Wohl 
fahrtspolizei, in der frühern wiffenfchaftlichen 
Geſtaltung der Polizeivoiffenfchaft vor der fnftemati- 
ſchen Begründung und Durchführung der Volkswirth⸗ 
ſchafts ⸗ und Staatswirthſchaftslehre. Denn fo un= 
vollkommen auch, im Verhältniffe zu ihrer gegenwaͤr⸗ 
tigen Form, die Polizeiwiſſenſchaft in ihrer Altern Bes 
arbeitung, feit Melchiors von Dffe „Teftament 
gegen Herzog Augufto (1555) bis auf die Auf 
nahme derſelben von den Kameraliften in ihre foge- 

‚nannten EncyElopädieen der Kameralwiſſenſchaften, ſich 
anfündigte; fo zogen doch bereits dieſe Altern Bear⸗ 
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beiter der Wiſſenſchaft das Meifte zum Reſſort der 
Polizei, was noch jegt in den beiden Hauptabfchnitten 
der Polizelwiffenfchaft, als Ordnungs⸗ and Sicher 
heits⸗ und als Cultur⸗ und Wohlfahrtspolizei, bes 
handelt wird. Run duͤrfte dies allerdings für Die Zu⸗ 
kunft dahin führen, daß Alles, was bis jegt noch die 
meiften Neuern in ben einzelnen Abfchnitten der Cul⸗ 
tur⸗ und Wohlfahrtspoligei behandeln, von der Polis 
zeiwiſſenſchaft ausgeſchieden und der Staatswirth⸗ 

ſchaftslehre zugetheilt wuͤrde, fo daß Die Polizeiwiſſen⸗ 
ſchaft, bei der Feſthaltung die ſes Maasſtabes, auf 
die zur Ordnungs⸗ und Sicherheitspolizei gehoͤrenden 
Gegenſtaͤnde ausſchließend ſich beſchraͤnken muͤßte. 
Fuͤr die ſe Anſicht ſpricht allerdings, was auch / in 
dieſem Werke nirgends verhehlt wird, daß die beiden 
Haupttheile der Polizeiwiſſenſchaft einander ziemlich: 
fern liegen, und daß unter einen und den ſelben 
Begriff der Polizeiwiflenfchaft die Ordnungs⸗ und 

Sicherheits⸗, fo wie die Cultur- und Woplfahrtspolis 
zei nicht ohne Schwierigkeit gebracht. werden koͤnnen, 
wie die große Zahl der von einander wefentlich abwel» 

chenden Definitionen der Polizeiwiflenfchaft beweiſen. 
Nicht minder ift es, ſowohl theoretiſch, als durch die 
Staatspraris entfehieben, daß der Chef der Pofizei, wo 
es einen beſondern Polizeiminifter giebt, in einem zweck · 

mäßig geflafteten Stmatsorganismus ‚neben ber Seitung 

der Ordnungs⸗ und Sicherheitspolizei, nicht auch an der 
Spige ver Cultur- und Woplfahrtspolizei ſtehen Bann. 
Allein bei dem gegenwärtigen Standpuncte 

bes Poligeiwiffenfhaft, wo vie geachtetſten Be⸗ 
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arbeiter derſelben jene voͤllige und durchgreifende Tren⸗ 

mung noch nicht verſucht haben, ſchien es auch mir 
wicht rathſam, den folgenreichen Ver ſuch dieſer Ab⸗ 

fonderung zu machen, ſondern — geſtuͤtzt auf die in 

der Etnleitung zur Polizeiwiſſenſchaft aufgeſtellten Vor⸗ 

derſaͤtze und Bedingungen — beide noch auf einander 

in wiſſenſchaftlicher Ordnung folgen zu laſſen. Dies 
iſt auch im der That Fein eigentlicher Uebelſtand, ſo⸗ 
bald nur uͤberhaupt in der ſyſtematiſchen Geſtaltung 
dee gefammten Staatswiſſenſchaften Feine in ihren 
Kreis’ gehörende Lehre fehlt, wenn auch der eine Lehrer 
verfelben, nach feiner fubjectiven Anficht, fie tee 
Staatsivirthfchaftsiehre, der andere der Polizeiwiſſen⸗ 
ſchaft zutheilen ſollte. Iſt doch, ſelbſt unter den 
Männern vom Fache, die ſtreng gezogene Grenzlinie 
zwiſchen Nationalokonomie und Staatswirthſchafts⸗ 
lehre noch nicht zur Entſcheidung gebracht; wie koͤnnte 
dies alſo bei der Polizeiwiſſenſchaft befremden Ge- 
nug, daß alle in dieſem Theile behandelte Gegen- 
ſtaͤnde unter den allgemeinen Begriff der 
Staatsverwaltung uͤberhaupt gehoͤren, waͤhrend, 
nach der Stäatspraris in mehrern, beſonders groͤßern, 

Staaten und Reichen, die einzelnen Gegenſtaͤnde unter 
mehrere Behoͤrden vertheilt, und, in letzter Inz 

ſtanz, den Minifterien des Innern, der Finan⸗ 
zen, ber Polizei und des Eultus untergeordnet 
werben. — 

Wie ſehr ih übrigens den, in ‚der erften Auf⸗ 

lage allerdings fehr erweiterten, Wirkungskreis der 
Drdnungs » und Sicherheitspolizei in Hinficht ihrer 
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Stellung zur Gerechtigkeitspflege unter fich felbft, und 
nach den gegründeten Bemerkungen meiner Kecenfen« 
ten, in diefer neuen Bearbeitung zu befchränfen 

gefuht Habe, wird fi aus ber Vergleichung beider 

Ausgaben mit einander ergeben. Daß aber die Polis 
zei, bei den Fortfchritten der Völker und Staaten in 
der Gefittung, eine größere und fehwierigere Aufgabe 
im innern Staatsleben löfen, und ungleich mehrere 
Gegenftände, al noch vor 30 Jahren, umſchließen 
muß, folgt unmittelbar aus den durchgreifend verän« 
derten Verältniffen der einzelnen Stände im Staate 
gegen einander, in Hinficht ihrer gegenwärtigen Be⸗ 
dürfniffe, Sebengweife, Sitten, Vergnuͤgungen, Unters 
nehmungen und öffentlichen Ankundigungen. So wir⸗ 
ken die Veränderungen und Umgeftaltungen in-bee 
wirklichen Welt nothwendig auch auf die gleichmäßige 
Fortbildung und Erweiterung der Wiffenfchaft zuruͤck, 
die Hinter der Praris nicht zuruͤckbleiben darf. 

Leipzig, am 25. vebr. 1827. 

Pdlit;z. 
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Volkswirthſchaftslehre 

(Nationaloͤkonomie). 
— vn " — 

‚Einleitung e 
— 

IE Pas . 
"Berbekeitende Begriffe. 

De Des äft, nach der Sefammtheit: feiner ine: 
lichen und geiſtigen Anlagen, Vermögen und Kräfte, : 
zur Sittlich keit und Gluͤckſeligkeit beſtimmt. 
Beide, Gittkicpkeit und Gluͤkſeligkeit in. 
Harmonie, bilden den Endzweck feines Daſeyns. 
Die Gluͤckſeligheit, „gedacht als der, Zweck des finnr., 
licher Thelles : ‚her menſchlichen Natur, beſteht inder . 
imAglichftgrhßten Summe angenehmer Empfindungen " 
woͤhrznd .ber; Dauer eines irdiſchen Dieſer 
Zweck, in urſpruͤnglichen Anlagen und, Kräften, 
dan menfhlirhen Natur verbfirät,.. mirbe ber hoͤchſte 
nud einzige; hes Menfchen ‚fen, mern er, "wie Daß 
hier ‚ein: Wefen mit blos ſinnlichen Anlagen 
und Kräften woͤre. Weil aber in ihm, mit der ſinn⸗ 
Then Ratyr,. auf.eine unbegreifliche, doch thatſach⸗ 

Weile, ‚eine Kerr, geiftige at, (wach ihrem 
n W. ate Huf, I 



* v · worrride iort 
hoͤchſten Vermoͤgen die vernuͤnftige Ratur ge⸗ 
nannt,) vorhanden iſt; ſo muß auch die Sittlichkeit, 
als ver Zwed der geiftigen Natur, höper ſtehen, als 
der Zweck der Gluͤckſeligkeit; denn nie darf mit Hint⸗ 
anfegung ber Sittlichfeit —d. h. mit Aufopferung des 
Rechts und der, Pflicht — der Zwec ber Gluͤckſeligk⸗eit 
befrletigt weden. 

Worum aber die beiden Zwede ver Eindicfeit . 
und Gtädfeligkeit an fich unvereinbat wären und in 
einem urfprünglihen Widerfpruche und Gegens 
faße ftänden; fo würde der Menfch allerdings das 
eärhfelpaftefteÖefhärf fern ‚ das .hber ſeine Beſtim⸗ 
mung mit ſich nie einig werben fonnte. Allen dem 
iſt nicht fo. Der Menſch iſt vielmehr berechtigt und 
verpflichtet, eben ſo, wie er als ſittliches Weſen in 
allen ſeinen Handlungen ſich ankuͤndigen ſoll, auch 
nach dem enuſſe der Gtuͤcſeligkeit: zu Ihe. 

Der Menſch tritt daher in feinen äußern 
freien Wirkungskreis, d. he in die Werhfeb⸗ 
wirtung und in den Verkehr mit andern Weſen feinen 
Urs, mis der doppelten Aufgabe ein: cheils als 
fitelich = mündiges Weſen Ach anzubimbigen, und 
namentlich bei der Geltendmachung und Behauptung - 
feine Rechte uie die Rechte eines. Audern zu ver⸗ 
legen, — theils die hoͤchſte Sluͤckſeligkeit mb 
Behlfaperg ‚erftreben, beren er fähig ued- wie fuͤr 
ihn, in der Wecfelmitung mit Andern zu- erraichen 

in den. äußern freien Wirbungskreis firt a fe 
fit Recht und Wohlfahrt die hoͤchſten Güter: - 
des menfchlichen. Strebens, und objectiv die beißen- 
gecften Bedingungen alles Völker: und Staatslebens. 

indem die Individuen zum Familienleben, and; 
die. Fumilien, durch Vertrag, zum Boitölchen fan 
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wentreten; fa Imüpfen fie dieſe vertragsmaͤßige Ver⸗ 
bindung. für die Sicherſtellung und gemeinſchaftliche 
Verwirklichung jener beiden hoͤchſten Zwecke des menſch⸗ 
lichen Lebeus. Aller menſchlicher Verkehr be⸗ 
ruht daher auf der einfachen, zugleich aber 

‚wnerfchüsterlich feſten Unterlage: dag in 
dieſem Verkehre nichts begonnen und vollbracht werde, 
was das Recht und die Wohlfahrt After zu Einem 
Wolfe verbundenen Individuen, und das Recht un 
die Wobhlfahrt bes gefanmten Tolles ſelbſt beeinmäch« 

Konnte; daß vielmehr die gefannete Thaͤtigheit 
——e— and bie Orggnifasion aller offentkchen 
Wnftakten in. der Mitte des Volkes, Has Recht und 
wie Wohlfahrt Aller, vermitielſt des. argenfeitin 

sei Dee, eainne, keine, höhe, hm 
Ei nur fuͤr i imane gew aͤheleiſto. 

En “ 

nerergans zur Bolksiwteräfgaftstehte 

Seo wie im Natorughte em ‚eine 
aus der Bermnfs, ſtammende Adiffanfehaft gie 
weder dee Morſch, voch außenpalb —— — 
wa ven ip. feinem Wefen enchaltenen urfpuäuge, 
lien Resten dargeſtellt, und gelehrt wird, wie, 

t der Beſtimmung dep Menſchen zur Achte 
und Gluͤckſeligkeit, das Recht in einer var⸗ 

Wegsmmäßig gebildeten umd abgefchloflenen, Geſellſchach 
um uebeningen Semkhaft alargıı fall; fo muß es 
ah «ine: geben, welche dan Menſches 
u ampenhatb Das Stastsiohans, na 

in feiner Map euthaltenen rip sin ghichen 
Errcenah Ba Han sad Glüdfelige 
Reit Knick, fi emachbramgeiet, wie, Wr 
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beſchadet der von der Vernunft gebotenen uabedingten 
Herrſchaft des Rechts fir jede ſelbſtſtaͤndig beſtehende 
vertragsmäßige Verbindung, die wir ein Volk 'nen« 
nen, ja wie nur- unter ber beftinmmten Vorausfeßung 
diefer Herrfchaft des Rechts, im gegenfeittgen 
Verkehre der Ihdäsiduen eines ganzem 
Volkes der Zwed der individuellen und 
der allgemeinen Wohlfahrt am ficherftew 
verwirklicht "und erhalten werben folt. 
Diefe Wiſſenſchaft nennen wir Volk s wir thſchafts⸗ 
lehre (oder Rationaldfonomie), Steumfhließe 
wahrer die gefammte freie Thaͤtigkeit aller Individuen 
eines Volkes, noch unabhängig von allen -Werhäle 
niſſen im Staatsleben, in Beziehung auf die Erſtre⸗ 
bang und den Gebrauch aller zur Geſammewohlfahre 

“und zum Gefammtreichthume eines Volkes gehörenden, 
Güter. Das deal, das fie aufſtellt, ift der durch 
die Freiheit bewirkte möglichft höchfte Grad des 
Bolksreihthums, als Ergebuiß der zweckmaͤßig⸗ 
fen Anwendung und Benutzung aller Quellen- und 
Bedingungen diefes Reichthums vermittelft des feſt⸗ 
gehaltenen richtigen Verhaͤltniſſes zroifchen Production 
und Confumtion. Die Volkswirthſchaftelehre muß: 

alſo zeigen, wie der Gefanmtreichrhum eines Bolkes 
— nod außerhalb ber buͤrgerlichen Verbindung "Hk' 
Staate — entfieht, erworben, erhalten, vermeitt,- 
vertheile und verbraucht wird. Ob nun glpich der &e« 
fammtreihrhum- des Volkes das letzte Ziel ver 
Volkswirthſchaftslehre bleibt; fo Muß fle doch eben fe 
won ber-feeien Thätigkeit des Individuums in Hinſicht 
auf die Erfirebung der in divid nellen Wohlfahre 
und des individuelsen Reichthums ausgehen, twie- 
das Naturrecht von dem Urrechte der Perſoͤnlichkeit 
und den inbivinuellen Rechten. So - wie aber das 
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Naturrecht neit dem Ideale der allgemeinen Herrſchaft 
des Rechts endigt; ſo auch die Volkswirthſchaftslehre 
mit dem Ideale der möglichft hochſten Wohlfahrt und 
des möglichft höchften Keichthums eines Volkes. — 
Denn daburch erhebt fich eben die Volkswirthſchafts⸗ 
lehre zu dem Kange einer ivealifhen Wiflenfchaft, 
and unterſcheidet ſich auf ähnliche Weiſe von der, auf 
sinem Erfahrungsbegriffe beruhenden, Staatswirth⸗ 
f&haftslepre, wie das Naturrecht von dem Staatsrechte, 
daß fie alle Verirrungen der Individuen von dem 
Zwede der Wohlfahrt und des Reichthums, fo wie alle 
im wirklichen Staatsleben in Hinſicht diefes Zweckes 
ſich anfündigende Mängel und Unvollkommenheiten von 
ſich ausſchließt, und ihre Aufgabe dadurch befries 
digend löfet, daß fie, auffteigend von der individuellen 
Wohlfahrt zue allgemeinen, vie Identität der 
indivipuellen und Öefamme- Wohlfahrt, 
des individuellen und Gefammts Reiche 
thums aufftelle, weil, nach dem Ideale biefer 
Wiſſenſchaft, der Geſammtreichthum eines Volkes 
fein andrer ift, als der Geſammireichthum aller Indi⸗ 
viduen des Volfes, hervorgebracht durch die nö llige 
Angemeffenheit der Wirthſchaft Aller zu den 
Quellen und Bedingungen menfchlicher Wohlfahrt 
und menfchlichen Reichthums. — Nach dieſer Anfiche 
von dem Ideale der Volkswirthſchaftslehre, kann daher 
blos im Staate ein Gegenſab zwiſchen ver 
individuellen und. ber allgemeinen Wohlfahre, fo wie 
zwiſchen dem individuellen und dem Gefammt Reiche 
thume ſich ankündigen, inwiefern nämlich denkbar ift, 
daß Millionen von- Zubividuen die allen eröffneten 
Quellen und Bedingungen der Wohlfahrt und des 
Reichthums weder gehörig Eennen, noch zweckmaͤßig 
gebrauchen lernen, während doch ber Staat — als 



6 Bolkswirthſchaftslehre. 

Bares — auf einer Hohen Stufe der Wohffahrt und 
des Reichthums in feinem innern und Außern feben ſich 
entimdige, fobald nämlich die Wirchſchaft des Stan 
tes freier von Fehlern, Mängeln und Mißgeiffen ſich 
erhäft, als die Privatwirthſchaft vieler Tauſende der 
Ayndipiduen, . 

Wir verſtehen nämlich unter Wirehfhafe 
überhaupt die, durch Vergegenwärtigung und Feſt⸗ 
daltung des beftimmten Zwedes der Wohlfahrt gelei« 
tete, Thaͤtigkeit des Menfchen, fie mag mın entwerer 
mit finnlichen oder mit geiftigen Gütern ſich beſchaͤfti⸗ 
gen, und Antweber-im Erzeugen und Vermrhren, 
ober im Verwenden und Verzehren fich ankündigen, 
infofeen beides, die Production und Conſumtion, in 
die Verwirklichung des Zwedes der Wohlfahre und . 
Gluͤckſeligkeit nothwendig einbedungen ift. Die Wirth⸗ 
ſchaftsthaͤtigkeit der Individuen, aus deren rechtlicher 
Verbindung ein Volk erwaͤchſet, Bann daher, für die 
Erſtrebung des Zwedes der Wohlfahrt, eben fo auf 
Bearbeitung des Bodens, wie auf Betreibung bee 
Gewerbe und. des Handels, eben fo auf Die Anwen⸗ 
dung geiftiger Kräfte im unermeßlichen Reiche der 
Wiffenfchaft, wie in dem großen Gebiete der Kunſt 
gerichtet feyn. Denn bei jedem Individuum muß es 
theils in Beziehung auf feine finnlihe Fort 
dauer Aberhaupet, theils in Beziehung auf die 
moͤglichſt hoͤchſte Vervollkommnung feines 
irdiſchen Daſeyns durch Genuß der Gluͤck- 
ſeligkeit, entweder die urſpruͤngliche Richtung der 
individuellen Kraͤfte, oder die Erziehung, oder die 
Oertlichkeit der Verhaͤltniſſe entfcheiden, ob die Thaͤtig⸗ 
keit des Menfchen zumächft auf den Anbau des Bo⸗ 
dens, ober auf den Gewerbsfleiß, ober auf den Hans 
"del, oder auf den Anbau der Wiffenſchaft und der 
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Ruf, ader auf. Dienſtleiſtungen für Andere, oder auf 
Dienfleiftungen für die Aufrechthaltung ber ganzen 
»ertrogsmäßig verbundenen Geſeuſchaft gerichtet iſt. 
‚led uun, was Das Jndividuum bucch feine vernunfte 
gendge on de Thaͤtigkeit erfirebt, bilder ben 
Kreis mad Umfang feiner Wirthſchaft, fo wie das 
Ergebniß feiner Wirthſchaft den Kreis uad Unfang 
feines Vermögens ausmacht. Weil aber, nach 
Dem Ideale der Volkswirthſchaftslehre, die Wirth- 
ſchaft eines Volkes aus ver Wirthſchaft aller feiner 
Jadividuen beſteht; fo wird. auch durch die vernunfts 
gerabfje fortgefegte Thaͤtigkeit aller Individuen eines 
ganzen Volkes der .Kreis mid Umfang der ge 
fammıen Volkswirthſchaft, und ihr Ergebniß, 

it des Volksreicht hums und des 
Weltinermbgens, gebildet . Die wiſſenſchaftliche 
—— Volkswirtpfihaftsiehre muß daher zei⸗ 

1, ans welchen Quellen die Volkswirthfchaft ent⸗ 
Grüne, af welhen Bedingungen der Volks⸗ 
—2 und das Volfsvermögen beruhe, und wie 
dieſes Vermögen für den Gem der Individuen und 
des ganzen Volkes vermehrt, he und 
verwendet werden koͤnne md ſolle. 

3 

Fortſetzung. 

Die Wohlfahrt und Gluͤckſeligkeit der Indivlduen 
nd des Gangen, unser der Bedingung der Herrſchaft 
des Rechts, iſt daher. die große Aufgabe bei der wiſſen ⸗ 
ſchaftlichen Darftellung der Volkswirthſchaftslehre, und 
ber von derfelben abhängenden Gtaatswirth« 

|. ‚and —S aft. 
Rab; dieſem Siendomer beruht die Volks⸗ 
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wirthſchaftslehre auf ver ſoſtematiſchen Entwictelung 
des innern Zufammenhanges zwiſchen der aͤußern 
Thaͤtigkeit aller Individuen eines Volkes nach ihrer 
völligen urfprünglichen Freiheit und Selbſtſtaͤndigkeit, 
und der dadurch bewirkten Verwirklichung des —*8 
der individuellen und allgemeinen Wohlfahrt, unabs 
hängig von jedem Einfluffe des Staats— 
lebens und der Kegierung im Gtaate auf 
diefe Thaͤtigkeit, fo daß auf dieſe Weiſe das 
lebensvolle Ganze eines durch die ihm einwohnenden 
finnlihen und geiftigen Kräfte: fich erhaltenen, fort⸗ 
bildenden und zur möglichft hoͤchſten Wohlfahrt ges 
langenven Volkes dargeftcht wird. . 

Bei diefer Unabhängigkeit der Volkswirthſchafts ⸗ 
lehre von allen Ruͤckſichten auf die Einrichtungen mb 
Vexrhaͤltniſſe im Staarsieben (weil nothwendig früher 
ein Volk vorhanden fern muß, bevor ein Staat 
— eine bürgerliche Rechtsgeſellſchaft — entftehen- 
ann), behauptet fie ($. 2.) dieſelbe wiffen 
fhaftlihe und idealifhe Stellung ‘zur 
Staatswirthſchaftslehre wie das Natur⸗ und 
Voͤlkerrecht zum Staats» und Staaten— 
rechte. Doch unterſcheidet ſich di? Volkswirthſchafts⸗ 
lehre dadurch weſentlich von dem Naturrechte,, daß, 
wenn das leßtere unmittelbar und einzig aus 
der Vernunft ftammt, weil das. deal des Rechts den 
einen Hauptbeftandtheil des deals der Sittlichkeit 
überhaupt bilvet, (Th. 1, Raturr. $. 5.), die Volkes 
wirtbfchaftstehre, nad ihren allgemeinften ‚Beftims 
mungen, aus Wahrnehmungen im Kreife der Erfah⸗ 
rung hervorgeht, weil nie blos der Begriff der 
Wirthſ chaft "überhaupt aus der erfahrungsmäßigen 
Thaͤtigkeit der Menſchen im wirklichen.Seben und im 
gegenfeitigen Verkehre derfelben ftammt, fondern auch 
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ser hoͤchſte, in dieſer Wiſſenſchaft aufgeftelfte, Zweck 
Der individuellen und allgemeinen Wohle 
fahrt, nad der Art und Weife feiner Erreichung 
und Verwirklihung, blos im Kreife der Erfahrung ı 
"wahrgenommen werben Farin. Allein ungeachtet diefes ' 
wefentlichen Unterfchiedes der Volkswirthſchaftslehre 
von dem Naturrechte, ‚find beide doch — im Kreife der 
‚Staatswifienfchaften — dadurch einander nahe ver⸗ 
wandt, daß in beiden der Menfch noch außerhalb 
feines Lebens im Staate betradtet wird, und 
daß die Volkswirthſchaftslehre eben fo den höchften 
Maasſtab für die einzelnen Beftimmungen und lehren 
der. Staatswirthfchaftslehre und Finanzwiſſenſchaft 
enthält, wie das Natur» und Völkerrecht für die wifs 
Terfchaftliche Darftellung des Staats⸗ und" Staatens 
rechts (IH. 1, allg. Einl.'$. 4. und 5.). Die 
Staatsroiffenfchaften beduͤrfen daher, zur wiffenfchaft- 
lichen Begründung und Durchführung der Herr⸗ 
[haft des Rechts innerhalb des Staates, 
Der.vorausgehenden Darftellung des Natur» und Voͤl⸗ 
Sertehts, und zur wiflenfchaftlihen Begrändung und 
Durchfuͤhrung des Zwedes der individuellen 
und allgemeinen Wohlfahrt vermittelft der 
gefammten ärgern Thaͤtigkeit aller Staatsbürger, der 
vorausgehenden Darftellung der Volkswirthſchaftsiehre. 
Aus diefem Standpuncte betrachte, kann 
man die Volkswirthſchaftslehre eine Metaphyſik 
der Staatswirthfchaftslehre nennen, welche 
das, was im Volksleben überhaupt aus der Erfahrung 
ſtammt, und was in der, Staatswirthſchaftslehre uns 
mittelbar auf das in der Mirklichkeit ſich ankuͤndigende 
eben im Staate ſich bezieht, und zunaͤchſt aus den 
Thatfachen und Beifpielen der Gefchichte erläutert und 
verſunlicht werden muß, zuruͤckführt auf bie Höchften 
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in der Verannft enthaltenen Bedingungen aller - hr 
viduellen und Volks⸗ Wohlfahrt, und anf den, 
urſproͤnglichen Weſen des Menſchen begründeten, m 
fammenbans. zwiſchen Recht und Wohlfahrt. — 

Ob mm, gleich die Wolfswirthfchaftsichee eine 
neue, und aus der früher ſyſtematiſch angebauten 
Staats wirthſchaftslehre allmaͤhlig he 
dene, Wiffenfchaft bildet; fo behauptet Me Loch 
ag ee tens Dundfüßrng Sefäia, — 
mach ihrem eigenthündichen Begriffe, Bmede, 
Aphalte: und Um fange ben Charakter einer ſelbſt⸗ 
aͤndigen, won der Staatswirthſchaftslehre Ir 

verſchiedenen, und uf nach ihren hochſten Grund⸗ 

a he ee fi feüper eine wiffemfepaftliche Geſtale eine 
des Staatsrechts und der Staatskunſt gab, bevor 
es möglich war, ein reines Naturrecht aus 
unmittelbaren Örundfähen ber Vernunft aufymfühe 
ven; fo gab es auch fruͤher eine wifſenſchaftliche 
Sorm der Staatswirthfhaftslehre, bevor 
die Volkswirthſchaftslehre von berfelben getreunt 
amd ber fie geftellt werden Fonnte. In letzterer 
Beziehung fand neuerlich daffelbe ftatt, wie 
zwiſchen der Staatsmirthfhaftstehee und der 
meralwiffenfdaft. Denn bevor bie 
Foaftslepre im Sanfe des achtzehnten Jahrhun⸗ 
derts zu einer felbfiftänbigen ABlfen haft antgamige 

. ward, beftand fie als ein Aggregat wenig verbundes 
ner Grundfäge innerhalb des Umfangs der bereits 
früher fuftematifch angebanten Kameralwiſſenſchaf⸗ 
ten. 8 aber die Maffen ftantswirhfchaftlicher 
Begriffe und Erfahrungen fich vermehrten, und 
man das Beduͤrfniß einer beffimmten Grenz⸗ 
ſche ide und wiſſenſchaftlichen Trennung 
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der Naatswirthſchaftlichen Grundſatze von Den blos 
empyiriſchen Lehren der Kameralwiſſenſchaften faͤhlte; 
Da entftand Die ge Form der Staatswirth⸗ 
ſchaftslehre, und thre wiſſenſchaftliche Sonderung 
von den Kamerakioiffenfhaften, deren Gebiet feit 
ver Zeit fchärfer begrenzt warb Ann 1. Allg. Einl. 
$.6.). Allein innerhalb des Gebietes der Staats⸗ 
toinhfchaftsiehre, beſonders feit der Begruͤndung 
des Sofems der Phyſiokraten und Des von 
Adam Smith, waren viele, ihrer Natur nach, 
voͤllig verſchiedene Unterfuchungen, namentlich, Aber 
Woltsvermögen und Staatsvermoͤgen, und äber 
ven pofitiven und negativen Einfluß der Regierung 
im Staate auf die feitung der Welferpäeigkeit und 

des Volksvermoͤgens, zwar häufig 'erbetert, aber 
= Wald mit einander, verwechfelt, balid von einander, 

dargeftellt worden, daß «u endlich noͤthig 
ward, die Volkswirthſchaftslehre vobllig 

* on der Staatswirthfhaftsiehre zu 
- ‚feinen = fie BE einer felbftftändigen Form zu 

“ 5 geſchah im Jahre 1805, zu gleicher 
Seit, Sigleih völlig unabhängig von dittander, won 

" :den-beiden teutfchen ausgezeichneten Gelehrten v. 
Jakob um Graf Boden. Beine gaben ihren 
—— (welche in der Literatur der Wiſſenſchaft 
aufgefhßet werden,) den Mamen: Matiorals 

: bfonomie; beide ſtimmten darin überein, daß 
fortan die bisherige Vermiſchung der Rolls: und 
Staats wirthſchaftslehre nicht mehr beſtehen koͤnne; 

allein beide trennten ſich in der Grundbeſtim⸗ 
mung und Ausführung der neuen Wiſſenfſchaft 
wefentlih von einander. Am Allgemeinen 
kann bier mar bemerft werben, daß v. Jakob, bei 

der Durchbildung der Wiſſenſchaft, der Erfahrung 
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and den Ergebniſſen des Lebens im Stoate weit 
näher blieb, als der Graf von Soden, wel- 

. Ger die Netionalökonomie zu einer völlig reinen 
Vernunftwiffenfchaft erheben wollte, ob er gleich, 
unter dem fortlaufenden allgemeinen Titel der Ras 
tionalöfonomie, in den folgenden Bänden audy die 
Staatswirthfchaftsiehte, die Finanzwiflenfchaft, 
die Poligeiwiffenfhaft, die Staatsnationalbildung 
u. ſ. w. behandelte, — . x 

Den Grundbegriff der Nationalökonomie faßte . 
Soden (in f. Nationalökon. Th. 1. ©. 18.) | 
fehr richtig auf: „Wie das Naturrecht die Grund» 
ſaͤtze beſtimmt über die Bande, welche Natienen 
als organifirte Staaten, unbefchadet ihrer Unab⸗ 
bängigkeit und Selbftftändigkeit, verknuͤpfen, und 
deren Erhaltung die Möglichkeit der Eriftenz meh⸗ | 

| 

| 

rerer Nationen neben einander fichert; fo bezeichnet 
die Nationalökonomie die Grundfäße, welche bie 
Glieder aller Nationen -gegenfeitig, Eraft des welt 
bürgerlichen Verbandes, in Abficht und zum Be⸗ 
hufe ipres altfeitigen Strebens nach Wohlftand und 
Reichthum einzuhalten haben.” — Verſchieden 
von Soden gab v. Jakob (der auf dem 
Titel: Nationalökonomie, und Theorie 

„des Rationalreihthums, für gleich bede u⸗ 
tend nahm) folgenden Grundbegriff der Wiſſen⸗ 
{Haft (in der Dritten Ausgabe ſ. Grundſaͤtze 
Der Nationalökonomie 1825. Abth. 1. ©. 
3): „Die Theorie des Nationalreichthums kann | 
erklärt werden, als die Wiffenfehaft von der Natur | 
und den Urfachen des Nationalreichthums unter 
dem Einfluffe der gefellfhaftliden Ein 
richtungen und pofitiven Geſetze. Da 

J ober der Einfluß der legtern nicht anders exfannt 
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werben kann, als wenn man die erſtern koemnt; ſo 
folgt hietaus, Idaß bie Theorie des Rationalreich⸗ 

thams alle Gattungen der Urſachen des Reichehums 
bis auf den Grad zergllevern müffe, vaß-die Art 
der · Einwirkung veri:öffenrlichen Einrichtungen amd 

. Gefee auf diefelben beurtich erfanne werben koͤnue; 
und fie ann daher auch befchrieben werden/ als die 

Miſfonſchaft von den Principien, nach welchen zu 
beurtheilen ft, un ter welchen aatebürgen 
—Uchen Einrichtungen und Gefegen ber 
Rationalreihthum am beften gedeihen fine. Da 
vie Art und. MWeife, wie jemand feine Ardifchen 

Darer erwirbe und verwaltet, Wirtäfehaft ober 
Dekonomie genamt. wird, and die / Deerie tes 
- Rotloinflreihehung Die Principien vasftehty weiche 
" yon: einem Votke ober Staate angenommen. und 
boſotat werden mäffen,; um bie groͤßt nibglichſte 
Miuffe von mannigfaltigen Beduͤrfnißicittein der 
Guͤrer zu erzengen; ſo hat man fie auch Marto- 
naldkonomie oder Nationalwirthiſchaft, 
auch Staatswirthaſchaft genannt. Der letz⸗ 
vera Wegriff iſt richtig/ ſo fern man unter dem 
Staate nicht die Regiekung nad ihrem 
: befondern Jat er eſſe (mo- irchſchaft 

—— fondernedas Sita ats⸗ 
"ganze, weiches das Woll nach feinem und feiner 

gIndividuen · gemehtifamen Imereſſe in ſich be⸗ 
"grehft,, oder ıden-bärgerfahen Verein. darunter 
ve riſte ha.“ m 1. Diefer Unfict: kann· ich nicht 

felgen, weil ich es vom Intereſſe der Wiſſenſchaft 
‘für angemeſſener finde, zuerſt das Volk als ein in 
ſcch· vehtlich abgeſchloſſenes Ganzes, noh.anfer, 
halb nes tebene im St aat e, zu betrachten, 
und in dem. Gebierecher. Volbs warth ſchafts⸗ 
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le hes Theile die Geſammeihaͤtigkoit aller Jchivideven 

a a a Ga u, das Ergebniß biefer Ge ig⸗ 
ı keit — den Reichthum des Volkes — aus Nom 
‚Brunbpuncte der Prabucken und —— 

dargiſtellen/ in der Staat s wir ff 6- 
kabre viefe Gefammethätigkeie und is Ergehaiß 

 anterden Einfluß ber Kaatsbärgerlien 
. Einrigtungen u und pofitiven Öefege.ge 
bracht wird. — Aus biefem Leptern Geſichts⸗ 
yuncse faſ im Ganjen, au Lo (in ſ. Hacpb. 

der eb ——— Th. 1. S. 
. 2) die MWiſſenſchaft. Ihw 
Ahafısleßre: die fofiemetiäche Darſtellung und Ent» 
widelung her Oruud gefetze her ichen Beneb⸗ 
fambeit,: infefern. diefe nesnden: Deistendes 

ein Gerber mit⸗ d er —* ——** 
feimes DBexkepns befindlichen Menſchheit, branch 
oh ae Raͤckficht auf gefslkfhaftüche ar 

. gättniffe und Bas Staarenwefen, iaaul⸗ 
: em ex leben und feine Beteiebfanateit Auberm-Mad 
: verfolgen mag; und dann A fine Ahe- 
: feiebfufeit wat der Gang derſelben belauchtut ser: 
’ 3 — weiche dieſelbe —*— 

Br: kon 2 nur Beten Br we, w ans Be, taten 

- (king SR. Zu. dan, Sun ne Pe ee 



. Welteichfgafstehe 1 
„sehen Theil (dem ich Volkswirthſchafts⸗ 
blehro nenne,) nennt Lo6 die vei ag 

, und ben zweiten den 
I ee * ———— 
weme,) die ang ew aud te Gtai 
u. Bei der Uinbereinftimmung —— — 

ftmnwngen halt iſſen⸗ 
ſchaft bilden fol, erklärt ſich doch auch Storch (Bes 
trachtungen uaͤber bie rn des Rattos 

zweiten die Potizel, im dritten die Fran 
ft aufftellen fol. Auf dieſelte Be. 

wie Lod, Stooch u. a. unterfcheiden , rutwickelt 
— ——8 
Häyer Sefege, weldse fh in den wirgfhafelichen 
Thatigkeiten der Woleet Nennen laffen, b 
Einmiſchung der Regierung.“ Er ſagt 
"weiter: „Die Volßstoiethfihaft begreift in fih:..a) 
Me Wirehfchaft fämmtlicher Familien im Staate; 
b)- die: verfihiedenen, von den Staatsbuͤrgern bes 
teiebenen, Gattungen und Arten von Erwerbsge⸗ 

- Fakten. Der. Inbegeiff aller im Vermoͤgen ber 
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Staatsbürger befindlichen ſachlichen Suͤter iſt/ das 
Volkovermoͤgen, welches eben fo dem ⸗ 
‚Rand der Volkswirthſchaft bildet, wie das. Vver⸗ 

. mögen. Einzelner den der Prisanwirrhfhaft, ‚Die 
—E iſt aber nicht ne nn 

aeben einander beftehehber Privatwirthſchaften 
Uunter allen Ausſtellungen, welche gegen die von 

mir verſuchte Begründung und Durchbildung der 
Volkswirthſchaftslehre als Wiſſenſchaft und 
im Gro ßen (abgeſehen von den Bemerkungen über 
einzelne: von mir aufgeſcellte Begriffe) gemacht 
worden ſind, ſind es zunaͤchſt uur zwei, welche 
ro mie als hoͤchſt wichtig angekuͤndigt haben, : Die 
eine .beteifft meine Aufnahme, der fogen As 
materiellen Güter (mis Storch u, a). Tw.bie " 

. Voltmeirchfihaftsichre, wonm meiter hinten. ges 
J wird; die zweite bezieht ſich auf den 

eundbegriff der Wiffenfhaft ſelbſt. Sie 
. findet füch .im der Kecenfion der. erften Auflage. dieſes 
- Bandes in, der Sen. Lit. Zeit. 1824. St. 20, 
und trägt das Gepräge des Meiſters in der Wiſſen⸗ 
ſchaft, . inwiefern er dadurch dieſelbe zu bem: ihre 
möglichft Höchften Standpuncte ſteigert. Recenſ. 

ſagt (137): „Dee Verf. hängt, wie:die 
meiften feiner Vorgänger, bei weitem. zu 

: fehr :anı.ben. Bedingungen. des individuellen 
Vermoͤgens, mad. gruͤndet den Volksreish- 

thum mehr auf dieſes, und will don ſel⸗ 
ben mehr aus dieſem abgeleitet wiſſen, 

: als aus dem letzten den. erſten. Und doch 
iſt, wenn man das. Verhälmiß des Menfegen.znr 
Guͤterwelt im wirthſchaftlichen Sinne ganz: gengu 
betraxhtet, eigentlich der Volbsreichthum bie Grund⸗ 

lage uud die Quelle des individuellen Reichspungp. 
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Aus dem Geſammteinkommen Aller entſpringt eigent⸗ 
lich das Eigentum und der wahre bleibende Wohl 
fand der Einzelnen. Keinesweges aber läßt ſich 
jenes Einkommen mit Sicherheit und Zuverläffige 
keit gruͤnden alıf den Woplftand des. Einzelnen, der 
aft auf einer dem Volkswohlftande ganz zbeiire: 

- benben Grundlage ruhen kann. — Dieſe Auſicht ift 
jedoch dem Verf. Beinesweges fremd; fie ift aber von 
ipar: nicht überall gehörig feftgehalten worden.“ — 
Dar Recenfent hat, mit diefer feiner großartigen Una 
fie, völlig Recht, wenn er von dem jede smali⸗ 
gen Zuftande der ————— in 
Ben. beftependen Staaten ausgehet. Hier 

Sowohl in gefchichslicher und ftatiftifcher, als 
in politifcher Hinfiht, ver Wohlſtand und 

zer Reichthum des Ganzen im Mistelpuncte 
. ber Biffenfgaft ſtehen, inwiefern er, in den 
meiften — doch nicht: in allen — Faͤllen den Wohls 
Bauh und den Reichthum der Individuen bedingt, 
So erfheint ung 5.8. in ber Wirkligkeit das Ver⸗ 
haͤuniß ‚des Volksreichthums in Großbritannien, 
Nieverland, Nordamerika a. f. w. zum Reichthume 
har Andiviuen, — Sobald aber die Wiffenfchaft 
ber. Volkswirthſchaftslehre ſyſtematiſch und idealiſch 

. begründet wird; fo abſtrahiet fie von. allem Ge⸗ 
gebenen; fie muß genetifh von den Bedinguns ' 

gen und Uranfängen des Wohlſtandes und Reich⸗ 
ums ausgehen, und daran die Darſtellung des 

“allgemeinen Wohlſtandes anknuͤpfen. Allein. 
* fo- wie die philoſophiſche Rechtsiepre von. nem Urs 
tete des. Individuums anhebt, und in dem 

" MWölferrechfe den Kreis und ‚Umfeng.der Rechte 
- aller rechtlich zu dem Gomen Eines Volkes ver⸗ 
einigten Individuen entwicel, wo werdinge die 
"Et. We ate Huf, IL" 
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Gefammtpeit dieſer Rechte einen hoͤhern Stand⸗ 
punct gewährt, als in ihrer individuellen Vereinzes 
lung; fo muß au, nad) meiner Ueberzeugung, 
die Volkswirthſchaftslehre von den Quellen und 
Bedingungen der individuellen Wohlfahrt und des 
individuellen Reichthums ausgehen, um in aufs 
fleigender Ordnung zu dem großen Endergebs 
niffe des Gefammtwohlftandes und Geſammt⸗ 
reichthums eines Volkes zu gelangen. Denn ab» 
gefehen davon, daß, wenn ber Begriff des Gen 
fammtreihthums an die Spige (und nicht an 
den Schluß) der Wiflenfchaft geftellt wird, das 
Individuum faft völlig in dem Begriffe des Ganzen 
aufgehet ; fo darf auch nicht vergeffen werdet, daß - 
das Bild des Geſammtreichthums in allen den 
Staaten, wo das Individuum in feiner. Be 
nugung und Anwendung der Quellen und Bedin⸗ 
gungen der individuellen Wohlfahrt theilweiſe oder 
ganz gehemmt wird, fehr-verfchieden ift von dem, 
wo die indiyiduelle Thaͤtigkeit feei ift von jeder hem⸗ 
"menden Scrane. Wie fehr war doch in Franke 
veich vor dem Jahre 1789 die individuelle Thaͤtig⸗ 
keit und Wohlfahrt durch die Fefleln des Lehnsſy⸗ 
ſtems, durch Leibeigenfchaft, Frohnen, Finanz 
pächter und durch die Steuerfreiheit der privilegirten 
Stände gelähmt; und welches Ergebniß des Ge⸗ 
fammtreichthums in Frankreich fand damals ſtatt, 
“and welches jest? — Es fcheine daher, die Wiſ⸗ 

* fenfehaft me den genetifchen Weg geben, un nicht 
den fonehetifchen, fo dag das Geſammtergebniß des 

Volktsreichthums als die notwendige Folge ber 
freien Kraft und Thaͤtigkeit aller zu Einem Volke 
verbundenen Judividuen, nach ihrem individuellen 
Streben nach Wohlſtand und Reichthum erſcheine. 
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— Te 

Beet der Volkswirthſchaftslehre 
jur Staatswirthfhaftsiehre und Finanze 

wiſſenſchaft. 

- Mad der Begruͤndung der wiſſenſchaftlichen 
Selbftkändigkeit'der Volkswirthſchaftslehre, und nach 
der genauen Ausmittelung ihres eigenthämlichen Be⸗ 
geiffes, ihres Zweckes, Inhalts und Umfanges, ift 
es. nicht ſchwer, ihr Verhaͤltniß zu der Staats 
wirthſchaftslehre und Finanzwiſſenſchaft 
aufzuſtellen. Wenn der Menſch in der Volkswirth⸗ 
ſchaftslehre noch unabhängig von den Banden des 
buͤrgerlichen Weſens und blos nach der Anwendung 
feiner Fteihelt auf die Wahl feines Berufes and Auf 
die Aeußerung feiner Thaͤtigkeit im Verkehre mit den 
übrigen Individuen eines Volkes zur Verwirklichung 
des Zweches der Wohlfahrt dargeftellt wird; fo erfeheine 
er dagegen, im wiffenfchaftlihen Gebiete der Otadtsr 
m wiehfpchehtir, als Mitglied eines büngerlichen Vers 

nähe als. Staatsbürger, und der Negierung 
im im Sm vurch Vertrag untergeorvnet. Dadurch 
wire nicht” nur der Umfang der Einffäffe von: 
außen und von oben — theils von andern !\ 
Stäossbärgern nad) ihren verfchiedenen Berafsarten. 
une Ständen, theils von der Regierung des Staates’ 
"md deren Vehörben, auf feine Thaͤtigkeit — veräns 
dert j es teten auch neue Verhältniffe im Ins 
neen und auswaͤrtigen Staatsleben’ für ihn ein, _ 
weiche nicht sine Rüchoistung auf feine Thacigkeit 
und Auf. föihen Verkehr mit Andern bleiden, und neue 
Berrigtunsen, — ſeine Kräfte und durch 
Theile feines rechtlich erworbenen Vermögens zu dem 
Deflepen und ver Gartdader- Des Otnates beigutragen: 
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Bringt alſo auch der Menſch bei ſeinem Eintritte in 
den Staat alle urſpruͤngliche Rechte ſeiner Natur, ſeine 
Beſtimmung zur Sittlichkeit und Gluͤckſeligkeit und 
ſein Streben mit, durch freie Thaͤtigkelt und Verkehr 
mit Andern Vermoͤgen zu erwerben, zu vermehren und 
für feine-Zwede zu verwenden und, zu genleßen; fo 
wird doch die Art und Weife der menſchlichen 
Thaͤtigkeit durch die Verhaͤltniſſe im Staatsleben 
eben fo vielfach verändert und ſchattirt, wie die Art 
und Weife der Erwerbung, Vermehrung, 
und Verwendung des Vermögens. 
le { . 

Geſtuͤtzt auf die ihr vorausgehende Volkowirth⸗ 
ſchaftsiehre hat daher die Staatswirth ſchafts— 
kepre zunächft die beiden wichtigen Aufgaben befrie⸗ 
digend zu löfen: 1) ob überfaupt und welchen 
vechtlichen und wohithätigen Einfluß die Regierung 
im -Staote auf die keitung und Geftaltung des ge⸗ 
ſammten Volkslebens und der Volksthaͤtigkeit in Hin⸗ 
ſicht auf Production und Conſumtion, nad ber ihe 
zuſtehenden Oberaufficht über den Staat und nad) ver 
Fi zußommenben Anwendung bes rechtlich organifirten 

wanges, haben koͤnne und dürfe; und 2) wie bas 
Staatsvermögen, oder das, was der Staat “für 
fein Beſtehen und feine Erhaltung jährlich bedarf, ans 
dem Volksvermögen genommen amd verwendet werben 
folle. Den erften Gegenftand behandelt die Staats« 
wirthſchaftslehre im engern Sinne (weil fie 
im weitern auch die Finanzwiflenfchaft- umschließt), 
den zweiten vie Finanzwiſfenſchaft. Die 
Staatswirthfhafeslehre zeige daher, wel⸗ 
hen Einfluß die Kegierumg im Staate auf die ver⸗ 
ſchiedenartigen Bedingungen des Volksnermögens, auf 
dan Ackerbau mit allen feinen Zweigen, auf hen Ges 
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werbefleiß, auf den Hacwel, und auf Die geitigk Thä: 
cigkeit :alısiiben muͤffe, wenn durch Diefe Ipreioberftk . 

keitung alle Hinderniffe menſchlicher Thaͤtigkeit im 
Stgate, welche theils gus Eigennutz, theils aus böfem 
Willen hervorgehen beſeitigt, und Die 36 

farsımten. Aeußerungen: per ‚Argerlichen -Späfigfeit im 
Staate ins Gleichgewicht gegen einander treten follen. . 
— Miediefer wiſfenſchaftlichen Darſtellnng ver Staats⸗ 
wirgfiaftstehe fepraber Sa Sinanzibiffenfihäft 
in der genaueften Verbindung, weil ohne die Ableitung 
der Finanzwiſſenſchaft aus der Staats wirthſchaftslchee 
und ver Staatswirthſchaftslehre aus der Volkewirth · 
ſMafts lehre theils die Staatswirehſchaftslehte theils 

„bie Shnanpiffenfchaft der feert wifenfchaftikchen. Bes 
geimbung und der · innern gleichmäßigen" Dintybitoirig 

ijhres Geblets ermangeln wirden, Dim’ ſo wie die 
RVeltkswiĩrthſchaftstehre den hoͤchſten Maasſtab für ale 
Gründſaͤtze der Staatswirthſchaftslehre entpält; fo abs 
wärts wieder die Staatswirthſchaftslehre Wer: 
Maasſtab fir die A ber Finangwiffenfhäft aufzuftels 
lenden Kehren, OR: Yinanjroifienfehaft: euthaͤlt näms 
Eich - Die: foftematifehe Diärfteltumg der- Srimbfäge des 
Rechts und ber: Klugheit, dach welchen die anerfanns 
ten Beduͤrfniſſe des taateb- für vie niunterbrochene 
Erreichung des Staatsjivedes im Allgemeinen und 
im Eingeinen gedeckt und befriedigt werden ſollen. 
Sie giedt · daher die in ·ſich zuſammenhaͤngende· Ueber ⸗ 

ſicht Über’ die geſammten Ausgaben ud‘ Einnahmen 
des Staates, fo ie Aber "bie Form der Verwaltung 
derfelben, and newickel⸗ alſo die allgemeinſten· Grund⸗ 
füge: des ach un zweckmaͤßig geordneten · Staats⸗ 
er les in Hinſicht anf alle im Budget verzeichnete 

ige Ausgaben, ir auf alle Einnahmen des 
r ah deren Quellen ¶Demeinen, Kegatien; 
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directen und indirecten Steuern ec.), Bewilligung 
Vervenhung, und nach me Eontrolle über — 

5 
. Heberfige über die drei Hauptſyſteme det 

Voltks⸗ und Staatswirthſchaftslehre. 

Bevor noch die Volkswirthſchaftslehre uch 
Jakob und Soden) von ber ——— 
lehre wiſſenfchaftlich geſchieden warb, befanden "ber 
geiss drei weſentlich verſchiedene Anſich ten 
aller —7 gzehoͤrenden Gegenſtaͤnde und ehren, welche, 

mad). Ihrer, ‚Buchführung auf gewiſſe einſache und 
hocch ſte —— in wiſſenſchaftlichet Hinſicht als 

drei felbfitändige Sy ſt e me erſchienen. Dieſe ſud 
das Merkantilſyſtem, das phyſiokratiſche 
Spftem,, und das ſogenannte —SB ———— 
welches dem Schotten Adam Smith ſeine Ber 
gruͤndung verdankte. 

Da jedes dieſer Softeme auf. gang abentham⸗ 
lichen — weſentlich von einander abweichenden — 
Orunpfägen breupt, und wie in ver Theorie, fo 

auch in der Prazis, d.h. in der Anwendung auf 
die Quellen, Bedingungen und Wirkungen der Volke⸗ 
thaͤtigkeit und des Volksgermoͤgens, von hau beiden 
andern ſich unterfcheidet; fo ift es nörig unb..gwede 
mäßig, dieſe drei Syſteme fogleich in der Eins 
feitung in die Volks- und Staatswirthr 
ſchaftslehre nach kurzen Umriſſen, und verbunden 
mit einer Pruͤfung ihrer Grundſaͤtze und Lehren, dar⸗ 
zuſtellen, ‚weil das im wiffenfchaftlichen Zuſammen⸗ 
Hange aufzuftellende Syſtem ber Volkswirthſchaftslehre 
theils auf ai ehren derfelben fish gründet; cheilg 
dieſe als bekannt vorausſetzt und auf dieſelben 
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bald beſtuͤtigend, bald präfenb, bald verwerfenb zus 
ruͤckweiſet; eheils erſt nach der wiſſenſchaftlichen 
Durhbildung, Erweiterung und Vervollkommnung 

. des Smithifhen Syſtems möglich ward. Denn 
namentlich auf teutfchem Boden erhielt bie Volks⸗ 
wirthfchaftsiehre, nach ihrer Eigenthümlichkeit, Selbſt- 
ſtaͤndigkeit und inneren Durchbildung, durch Seoer 
wie Sartorius, Hufeland, v. Jakob, v. 
Soden, Log, Kau und andere, ihre gegemwärtige 
wiffenfhaftliche Geſtalt. — Es Weird daher mit der 
Darſtellung diefer.drei Spfteme zugleich die wichtigere, 
dahin gehörende Lit er atur verbunden. 

Unter den Griechen, wo der Menſch in dem 
Bürger unterging, finden fih beim Renophon, 
Plato und Ariftoteles die erfien Spuren wifs 

- fenfehaftlicher Unterfuchungen über Staatswirth⸗ 
ſchaft. Allein hervorgegangen aus der Eigenthuͤm⸗ 

‚ lichkeit und Oertlichkeit der griechiſchen Staats⸗ 
formen, ſtiegen fie theils zu — von dem Na⸗ 
tionalen zu. dem Allgemeinen auf; theils verban⸗ 
den fie —— die jeher von der frlichen und 
wirthſchaftlichen Einrichtung. des Privatlebens (die 
Ethik und Oekonomik) mit der Staatswiflen 
Haft (Politik), die zunächft auf Stäbteorgani« 

"  Sation befchränft blieb; theils war das Staatsleben 
des Alterthums ſelbſt von einer ſolchen Beſchaffen⸗ 
. heit, daß an die umſchlie ßend e Darſtellung 

fo vieler Gegenſtaͤnde, über welche ſich die Staats- 
wirthſchaft unfrer Zeit verbreitet, nicht gedacht 
werden konnte. So iſt nach Zenophon (im 
.Oeoonomicus, Cap. 2 und 10.) die Beſtim⸗ 

wunung ber Dekonomie, den Menſchen zu lehren, 
wie er feine Guͤtetmaſſe vermehren könne; er tech 
net aber. zu dieſen Guͤtern blos bie fuͤr bie indivi⸗ 



24 Volkswirthſchaftslehre. 

duellen Zwecke brauchbaren Güter, wodurch alle 
-für das Individuum unbrauchbare ausgeſchloſſen, 
und höchftens nur zum Taufche geeignet dargeftelle 
werben. — Dei dem Piato (de republiea, 
lib. 2.) erfcheint. das Guͤterweſen überhaupt, ımb 
das Verhältnig des Menfchen zum Erwerbe, Bes 
fige und Genuſſe der Güter, nur nach dem Werhälte 
niffe des Menfchen zum Staate. — Weiter und 
ſelbſtſtaͤndiger verbreitete-fich Ariftoteles (Poli 
1.4. cap. 8— 11.) darüber. Er unterſchied ges 
nau zwifchen dem natürlichen Reichthume, be⸗ 
ftehend in den Vorraͤthen ver zum teben und Wohl⸗ 

ſeyn nüglichen Naturproducte, und dem Geld» 
reichthume, gewonnen durch den Handel. Nur 
ber erſte gilt ihm als wahrer Reichthum; ‘der 
Geldreichthum "fteht jenem. bei weiten nach. — 
Den Hauptausfchlag bei den Griechen gab aber 
die aus ihrem Staatsleben hervorgegangeme söffent- 
liche Meinung, in welcher der tandbefig und die 
Landwirthſchaft die erſte Stelle behauptete, waͤh⸗ 

rend nm bie Sklaven amd die Schutzverwandten 
in den Staͤbten die Geiverbe trieben, die deshalb 
als verächtlich betrachtet warden: — Vergl. bare 
über: Car. Dan. Henr. Rau, primae lineae 
historiae : politices s: civilis doctrimee; - ‚Erl. 

1816; 8. und deffen Zenophon und Ariftoteles 
‚if Anſichten der Voltkswirthſchaft, 

teipz. 1821. 8. ©. 3 — 21; befonders aber Lo, 
Handb. der Staatswirthſchaft Th. 1, ©. 77 ff. 
„Die Arbeiten der Hauswirthſchaft beforgte "die 
Hausfrau; die landwirthſchaftlichen Arbeiten leitete 
zunächft der Sklavenvoigi. Mas Hauptgefhäft 
des eigentlichen. geiechifchen Buͤrgers in Beziehung 
auf Guͤtererwerb, Beſitz and Gebrauch fprah ſich 



\ 

Voltowichſchaſtelehte. 25 

nee darin ans, daß er von dem Ertrage fremder 
"Arbeit lebte, und damit den Obliegenheiten zu ges 
nuͤgen fuchte ‚ welche das Bürgertum von ihm 
forderte. Darum find denn auch die Unterfuchungen 
den Griechen im Gebiete der. Staatswirehfchaftsiehre 
immer. nmächft und vorzliglich nur darauf gerichtet, 
wie die wirthfchaftliche Einrichtung des Hausweſens 
ſo zu treffen fen, daß ver Dienſt des Sklavenvolkes 

muͤglichſt regelmaͤßig erfolge, und für deſſen Ges 
bieter möglichft eintraͤglich ſey. — . Bei den Roͤ⸗ 
- mern ging, wie bei den Griechen, der Menfch im 

Buͤrger unter; mir daß bie wieverhoßften Anſtre⸗ 
bumgen'der Piebejer gegen die Patricier.umb die ge⸗ 

«forderte gleiche Verteilung der Staatslänbereien es 
befläfigen, daß bie Plebejer nicht gleichgültig gegen 
Guͤterbeſitz waren. Fuͤr die Staatswirthſchaft als 

Wiffenſchaft geſchah bei ven Römern nichts; denn 
‚Eicero (de officis, 1.1. 4. 42.) gedenkt mic 

- ber Frage, wie.weit es mit der Buͤrgerehre vereiibar 
: fey, mit Betreibung der Gewerbe und des Handels 

ſich zu beſchaͤftigen, wobel er des allgemeinen Meis 
nung folgt, daß auf allen Handwerfern: imbRtä« 
mern Schmug und Niedrigkeit hafte, und blos der 
Großhandel Achtung verdiene, wenn der Groß⸗ 
händler, ‚für feinen Gewinn, . liegende, Guͤter er⸗ 
kaufe, und dadurch ſeinem Vermögen Dauer und 
Augen gebe, (S. Lotz, am a. O. S. 85ff.) — 

B Im Mittelalter, das mit dem Umfhnze des 
sbmifchen Weſtreichs durch die teurfchen Velker⸗ 

ſchaften begann, kounte aus Gründen, . welche. die 
Geſchichte Diefer Zeit beftimmt vergegenwärtigt, für 
die wiffenfchaftliche Geſtalt ver Staatswirth . 
gar nichts gefhehen. Allein das Eigenthuͤm⸗ 
lie des Wittelaiters, im Gegeuſatze der Welt des 
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Alterthums, bringt fich auf, daß, nad) dem Geund⸗ 
charakter des Schnswefens, vie Betreibung 
landwirthſchaftlichet Tätigkeit verächtlich und Sad 

der feibeignen und Eigenhörigen, dagegen aber, bei 
der Ausbildung ber Rädeifhen Verfaffungen, ' 
die Betreibung der Gewerbe und des Handels nicht 

. blos mit Wopifiand und Reichthum, ſondern auch 
mit Ehre verbunden war. Es war die Zeit, wo 
das in fich feft gerhndete. Zunft» und Innangswes 
fen entftand, und ber eigentliche Reichthum nicht 
bei dem Befiger und Bearbeiter ver Landguͤter, fon 
dern in der Mitte der ftädtifchen Handwerker und 
Kaufleute getroffen ward. Doch zeigte auch bereits 
der höhere ¶ Wohlſtand der niederländifchen 
Städte in diefem Zeitalter, daß er eine Folge der 
liberalern Anfichten verfelben im Gewerbe» und 
Handelsleben war (vergl. Lotz, a. a.D. ©, 93.), 
— Unverkennbar ging aus diefem, im Mistelälter 

: entflandenen, Verhältniffe, fobald bie Regierungen 
. eines bedeutenden Einfluffes auf den Vectehr fich 

bemächtigten, allmählig das fogenannte Mer⸗ 
kantilſoſtem hervor. 

6. 

1. Das. Merkantilſyſtem. 

Das Merkantilfoftem (das Handels- ober Fa⸗ 
brikſyſtem) ward früher in der Wirklichkeit geübt, 
bevor es auf. wiffenfchaftlihe Grundſaͤtze Guräcgefährt 
ward. Es. ging ($. 5.) aus der eigenthuͤmlichen Gi 
ftaltung und allmähligen Ausbildung des Räncfgen 
Gewerbe und Hanbelswefens im Mittelalter hervor. 
Wenn nun auh Sully, ver Minifter Heinrichs 4 
von Frankreich/ abgeneigf dem ae ber Fa⸗ 



bettauten und Kauflense, ven Land bau von dem 
Dence zu befreien fuchte, in welchem er durch ihren 
Monopeliengeift erhalten ward, wobei er zugleich die . 
Beſeitigung der außerorbentlichen Zerrättung' der Fl⸗ 
nangen Frankreichs, fo wie des Drudes ber Finanz⸗ 
pachter, und bie neue Geſtaltung des Staatsrech⸗ 
nuugsuxſens beebfichtigte; fo gewann Boch bald dar⸗ 
auf Das Rerkantilfoftem. feine allgemeinere Anwendung 
im öffentlihen Staatsleben durch ven Mis 
niſter udwigs 14, Colbert, in Frankteich, und 
durch / den Protector Crom weil in England *). Es 
war: eine unmittelbare Folge der ſeit ver Unſchiffung 
des Vergebirges der guten Hoffnung (1486) aus Oſt⸗ 
indien, und ſeit der Entdeckung des vierten i 
(1492) aus Amerika nah Europa firömenben edlen 

. j 5 ; ' Ber i 

” Sutlyls C+ 1661) ſtaatswirthſchaftiiche ande Anden 
" : id, ans feinen- Memoiren, Anszugsweife Iufammenges 
drangt im Beprit.de Sully,'ou exwaitide tout 
a wire ohne um les Mönpires dp Berhune 

e . ei orsovio, 77 1 

” Cole, der Wohn ande Tuch⸗ —* on 
zu Rheims, flieg, durch feine Talente, zum tals 

- “ Gontrölene der: Zinanzen und Marineminiiter dmpor C+ 
1688.)..: Er vermehrte, während: ber Zelt feiner’ er⸗ 
waltung, bie Staatseiatuͤnfte um 28 Mill. Eior.,. und 

„ Tegte daburch Ludwig 24 in den Stand, die große. poll 
 tifhe Rolle zu ſpielen und die ununterbrocdenen Kriege 

zu führen, fo nachtheilig diefe auch in anderer Seyehımg 
Auf das innere Staatsieben Ftankreichs zürädswirkten. — 
Dlivier Trommel (+ 1658) begründete das. Hasdela⸗ 

. Ü6 t Englands zunachſt durch die, aus dem Geifte 
des Merkantilfyftems (1652) hervorgegangene, Navis 
gationsacte, unmittelbar in jener Zeit gegen den 
Kandel und die Bluthe des niederländifchen Frelſtaates 
gerichtet, der die vertriehene Dynaſtie Stuart anfges 

2 mama, bei. « Ber 

. 
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Metalle, daß dieſe nicht wie auf die europaiſchen 
Märkte mächtig einwirkten und die Begierde nach 
nen die am atlantifchen Ocean gelegenen eurepäifihen 
taaten zur Anlegung von Kolonieen auftegte,. ſon⸗ 

dern daß auch, bei der Seichtigfeit, durch i 
fleiß und Handel die edlen Metalle an ſich zu dein⸗ 
gen, nicht nur in vielen europäifchen Staaten der bande 
bau — wegen feines fcheinbar geringen Ertrages — 
über dem. Gewerbswefen ind Handel vernahläfiigt, 
amd die Meinung unter den Völkern und ven Regie 
rungen verbreitet ward, nur Metallgelo begrände den 
Reichthum der Völker. So erklärte ſich die Praxis 
der Staaten für das Merkantilfnfteni,-bivor es 
gu einer fofkematifchen Form ausgeprägt ward. 

Ars. den feit diefer Zeit practifch befolgten Orund⸗ 
fägen ging allmäplig die Theorie verfelben hervor. 

Die Unterlage diefes Syſtems ift, der Grundfag* 
...Metallgeld allein, ift Po 
Der Reichthum eines Volkes-befteht 
daher in-der möglihfl größten Samme 

” von geprägtem und ungeprägfem Gold 
"and Silber. : Te 
Daranus folge für die Volks⸗ und Staatswirth⸗ 
ſchaft, daß fie vie Aufgabe zu ofen hat; fü viel Gel 
ale möglich ine Land zu ziehen, das im Sande Befind» 
liche Geld nicht aus Bee en zu laſſen, und daffelbe 
In beftändigem Umlaufe zu erhalten, 34 

Als die wirkſamſten Mittel, dieſen Zweck zu 
‚ gelten: - £ 

4) die Ausfuhr des Goldes und Silbers aus 
dem Sande zu verbieten, ober mit hohen Abgaben 

uu belegen; BEE \ 
.. 9 die Einfupr- frewder Ergengniffe und: Waa⸗ 

ven, fo viel als möglich, durch hehe Zolls zu be⸗ 
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ſchraͤnben ober fie ganz gu verbieten, damit nicht 
dadurch zu viel Geld außer. Landes gehe. Beſon⸗ 
ders wird dies auf ſolche Gegenſtaͤnde und Waaren 
angewandt, die im Sande ſelbſt erzeugt werden, 
ober doch erzeugt werben koͤnnen; 

3) die Ausfuhr der infändifghen Erzeugniſſe und 
Waaren zu befordern, damit deſto mehr Geld da⸗ 
durch ins Land komme. Dies kann aber geſchehen: 

a) durch Ruͤckz oͤlle, indem man die von 
einpeimifchen Erzeugniffen und Waaren entrich- 
teten Abgaben wieder erflattet, fobald fie ins 

> Ausland gehen, um durch die Ausfuhe einhei⸗ 
wiſcher Güter Geld ins Sand zu bringen; 

b) durch Ausfuhrprämien, indem man 
- denen, welche inländifche Erzeugniffe im Aus⸗ 
lande abfegen ‚noch eine befonbere Belohnung 
in ra Gelde zugeſteht; 

2) durch Errichtung von Freih aͤfe n und 
Handelsgeſellſchaften mit großen Vor—⸗ 
echten, und durch Erteilung von Monopos 
lien für Fabrikanten und Kaufleute; 

.d) durch vortpeilhäfte Handelsverträge 
mit dem Auslande, am den Abſatz inlänbifcher 
Ergengniffe zu erleichtern und zu erhößen;_ 

e) durch Anlegung von Kolonieen, welche 
blos mit dem Murterlande Handel treiben, und‘ 

. ae In dieferh ihre einheimiſchen Ergeugniffe abe - 
fegen pi 

4) die —* roher Stoffe (Welle, Seide, 
Haͤute, Flachs, Hanf, Lumpen zu Papier u. 

. f,.w.), welche noch einer Bearbeitung zu —— 
bfage und Verhrauche beduͤrfen, zu \ 
und die Ausfuhr Bu zu beſchenten and „ j 
erſchweren. 
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9) Durch die Amwendeeg dieſer Mittel gerdkane 
man die andelsbilanz für fih, fo Daß’ das 
Volt in feinem auswärtigen Verkehre vermelbe, 
Schalduer des Auslandes zu werden, und dagegen 

» deffen Gläubiger werde. "Dies fen aber nur mög» 
lich, wenn der Werth der ausgeführten Güter den 
Werth der eingeführten überfteige. Die Hans 
delsbilanz werde übrigens ausgemittelt durch bie 
Zollregiſter, durch die Tabellen über Manufacturen, 
Fabriken und den Handel, und durch den Stand - 
des Wechfelcurfes. 
"Nach diefem Spfteme werben nothwendig die⸗ 

jenigen Gewerbe, deren Erzeugniſſe am meiſten aus⸗ 
geführt werben koͤnnen, mithin die ſtaͤdtiſchen — 
wamenttich die Mannfachnen und Fabriken, und mit 
ihnen der Handel, als die Bedingung des Abſatzes 
beiver, — vor den laͤndlichen "Arbeiten beguͤnſtigt 
und car meiften emporgehoben, ja felbft vor denjenigen, 
welche für die Beduͤrfniſſe des Inlands arbeiten, zum 
Theile ſchon deshalb, um die Einfuhr fremder Manu 
factur » und Zabriberzeugniffe zu verhindern. Zugleich 
wird der Handel nach dem Auslande vor dem inländis 
fehen (deffen Borzöge vor dem auslänbifchen: fpäter 
Adam Smith ins Helle tiche fiellte,) im Beifte dieſes 
Syſtems befördert, weiler Geld ins and bringt, wäh. 
rend mar den inlaͤndiſchen Handel nur als. ein Mittel 
betrachtet, Dusch welches, man zum Ausfuhr⸗ be 
Zwiſchenhandel Sranfie) gelangen kann. 
ſich vermehre der inlaͤndiſche Handel den Wolterihe 

nicht, ſondern beinge nur das Geld aus einer 
ind in” die andere. — Mo diefes Softem — t, 

beſteht eine, die übrigen gewerbereibenden B jen 
brüdende, Begimfligung der Manufacturiften, Bas - 
brifanten und Kaufleute, überhaupt ver Reichen und 
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ver Eapitaliſten, fo wie — wenn das fand Kolonieen 
befigt, — eine fehr einfeitige Behandlung derfelben. 
Dazu Fonmt: die beftimme angekündigte Abſicht, die 
benachbarten Völker wo möglich arm uhb von ſich 
abhängig zu machen, fie in viefer Abhängigkeit zu 
erhalten, Wohlftand und Verkehr verfelben zu beneiy 
den, weil man beide ale eignen Verluſt betrachtet, und 
aus ihrer Mitte, felbft durch Eünftliche Mittel und aufs 
gedrungene Hanbelsverträge, das Geld herauszuziehen, 
fo wie diefelben von gewiſſen auswärtigen Markeplägen 

des Handels möglichft auszufchließen. Diefes Syftem 
hat zugleich. für die Praxis die fehimmernde Seite, 
daß es theilg einen bedeutenden Ertrag der indirecten 

B Sreuerggperminet, theils in den dadurch bereicherten 
Kauflı md Capitaliften den höchften Sinangbehörs 
den eine Volksklaſſe fihert, die für Vorſchuͤſſe und 
Anleihen immer in ihrem Intereſſe find. 

Miflenfchaftlich bearbeitet, aber freilich in neues 
ver Zeit weit vollkommener dargeftellt, als in Altes 
ter, und zum Theile auch in dem Grundfaße: dag 
blos Metaligeld Reichthum gewähre, etwas mobis - 
ficirt, finder fich diefes Syſtem bei folgenden: 

" Jo. Bodinus, de republica, (zuerſt — 
Paris, 1576.) Lateiniſch mit Verbeſſtrungen, Paris. 
1586. Fol. Francof. 1591. 8. (auch auswärts nach⸗ 
gedrudt.) — (Der Abſchnut: de ‚aerario gehört 

(Unter den Jtalienern Adtonio Serra [1613], 
Davanzati Bostiohi [1588], und Turbolo 
L1629).) 
Casp. Klock, de aerario publioo et privato, 

Norimb. 1651. Fol. — Ed. 2., opera Chr. Fel- 
ler, 1671. Fol 
Charles Davenant & 1712), political and 

commercial works published ithwort, 
5 Vell. Lond. 169939. & 
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” Melon, Essi politiquo sur le commeree. 
-Amst. 1735. 8. 

J. Law, Oeuvres, contenant les principes sur 
le numeraire, le Ve le credit et les baa- 
ques. à Paris, 17: 

IJ. Heinr. Gtlo. v. Sort, Staatswirthſchaft, oder 
ſyſtematiſche Abhandlung aller dkonomiſchen und Kameral⸗ 
wiſſenſchaften. 2 Theile, Lpz. 1758. 8, 
James Stewart, inquiry into the principles 

of political economy. 3 T. Lond. 1767. 4 (Au 
die erften vier Bände in der Ausgabe nee Berker: 
the works political, metaphysicsl and chronolo- 
do von feinem Soßne, dem Senetal Stewart, 6 

'oll. Lond. 1805. 4.) — Tewtf: Unterſuchun⸗ 
gun der Grundfäge von der Staarswirthfdaft, & Th 

ü6. 1769— 72. 8. N. A. 1786. — Eine zweite 
Ueberfegung; 4°. Hamb. 17691. 4. — Granzds 
ſiſch: reober: des principes de P -oOMie po- 
litique, & Paris, 1789. 8. 
it) Ant. Genovesi (} 1769 zu Neapel), 

Lezzioni di commercio o sia d’economia civile, 
2 Tom. Bassano, 1769. 8: — Teutſch: Grunde 
fäge der bürgerlichen Defonomie; überf. von Aug. Wigs 
mann. 2%. fein. 1776. 8. 
3. Geo. Buͤſch (4 1800), Abhandlung über den 

Seldumlauf in anhaltender Ruͤckſicht auf Staatswirth⸗ 
ſchaft und Handlung (zuerft 1780). 2 The N. A. 
Hamburg, 1800. 8. Buſ qh. gehörte zu.den gem d⸗ 
ßigt en Anhängern des Merkantilfyſtems.) 
Liren alle dieſe Schriftfteller vol. Lo Hands. Th. 
», ©. 97— 109, ſo wie über die Anwendung bes 

Mertantiippems von dem Altern Pitt (en Cham]: 
die Staatsverwaltung des Herrn William Pit in und 
außer ann Aus.dem Engl. Lond. 1763. 8.) 

7. 

Prüfung ie Syſtems. 
Die Hauptfehler des Merkantilſyſtems find:  ' 

1). Ddaß es auf dem Grundſatze beruft: das 
Metallgeld allein fen Reichthum, und die Bedingung 
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ves Meichthnms eines Volkes. Denn ein Volk ift 
deshalb noch nicht arm, wenn es wenig Geld, und 
noch nicht reich, wenn es blos Geld befißt. Augen⸗ 
blicklicher (theils wirklicher, theils Eünftlicher) Geld» 
mangel kann auch in wohlhabenden Staaten eintreten, 
und ber gleichmäßige Umlauf des Geldes in den reich« 
fien Staaten bisweilen ftoden. — Phyſiſche und 

iftige Thaͤtigkeit im Gleichgewichte, d. h. befonnene 
heilung der Arbeit und richtiges Verhaͤltniß der gei⸗ 

fligen Wirkfamfeit zu den gefammten phufifch = technis 
ſchen Befchäftigungen mit ber Landwirthſchaft, mit 
dem Gewerbsfleiße und dem Handel, fo wie bie: 
Menge und Güte der durch die Arbeit gewonnenen 
Erzeugniffe, find eine feftere und bleibendere Grund⸗ 
Inge des Volkswohlſtandes, als das bloße baare Geld, 

(Wäre Geld allein Reichthum; fo müßten Staas 
ten mit reichen Bergwerken ſchon an ſich reich feyn, 
und Staaten ohne Bergwerke hinter jenen zurüd« 
bleiben. Allein Spanien und Portugal verarmten 
bei bedeutenden Bergwerfen, und England und bie 
Niederlande wurden reich ohne dieſelben.) 

2) daß, bei der Anwendung biefes Syſtems, 
der Landbau zu ſehr vernachläffige, und bie höhere 
geiftige Thaͤtigkeit nach ihrem unermeglihen Einfluffe 
uf Das ganze Volksleben zu wenig berüdficht wird, 
weil es zunaͤchſt nur die Manufacturen, Fabriken und 
den Handel emporzuheben fucht, weshalb da, wo 
biefes Syſtem herrſcht, viele Arbeiter den Gefchäften 
des Landbaues fich entziehen und zu den lohnendern 
Gewerben fi wenden. Dadurch. wird aber theils 
ein nachtheiliges Steigen der Preife der erften Lebens⸗ 
beduͤrfniſſe, theils ein Ueberfluß an Manufactur» und 
Fabrikwaaren bewirkt, der nur durch die Eünftlichen 
Mittel von Rüdzöllen, Einfuhrwerboten, Prämien ıc. 
&. W. ate Kup. IL 3 
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in Umlauf gebracht werden kann. Zugleich wird Babel: 
das Beſtehen und der Wohlftand der Gewerbetreiben⸗ 
den zu fehr Durch die Unternehmungen im Handel und: 
durch die Beftellungen des Kaufmanns bedingt. 

3) daß durch daffelbe zwar die gewerbsfleißige 
und handeltreibende Kiaffe des Volkes, ſo lange der 
Handel keine Befchränkung leidet, im Mohlftande 
feige , Dagegen aber gewöhnlich die fibrigen arbeitenden- 
Volksklaſſen die der Bluͤthe der Gewerbe und dem 
Handel gebrachten Opfer tragen müffen, weil alle zus 
viheferftattete Zölle, alle Prämien auf Ausfuhr u. ſ. w. 
nur aus dem Volfsvermögen überhaupt aufgebracht 
werden koͤnnen. 

4) daß dieſez Syſtem im Innern der Staaten’ 
nicht nur. das richtige Verhältniß zwiſchen directen: 
und Indirecten Stenern., durch die Steigerung ber 
indlrecten, vernichtet, und die Vermehrung der Staats⸗ 
ſchulden durch die erkeichterten —8 bei den, den 
Welthandel leitenden, Kaufleuten, ſondern auch nach 
außen den Abfall der gebrüdten Kolonien von dem 
Mutterlande Herbeifährt. 

5) daß der Maasftab der Handelsbilanz auf 
welcher diefes Syſtem im Großen beruht, theils 
bei der Unficherheit allee darüber vorliegenden ftatiftt« 
ſchen Berechnungen, theils bei dem Wechſel der außen: 
politischen Verhäftmie, im Ganzen ſchwankend und‘ 
trageriſch bleibt. 

Vergl. Seo. Sartorius, von den Clemens 
ten des Nationalreichthums; Göttingen, 1806, 8. 
©. 131— 160, 

8. 
D Das phyfiofratifhe Syfiem. 

- Das phyſiokratifche Syſtem muß von den Acker⸗ 
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hauſyſtemen ſowehl bei den Völkern Des Atenzbums 
(in Judien, Aegypten, Palaͤſtina, China x.), 
den Völkern des Mittelalters (4.3. im Fand 
genau unterfdieden werben. Es iſt nicht, wie das 
Merkantilfoftem, eine Frucht der Erfahrung nnd 
‚Prapis, fondern ber philsfoppiihen Forfhnung. Sein 
Stifter war der Seibarzt ludwigs 15, Duesnay 
(geb. 1694, + 1774), ein Zeitgenofle Kouffeau’ % 
Obgleich in Frankreich waͤbrend Heinrichs 4 Mes 
gerung durch den Miniſter Sully der Larmbau. fich 

ben hatte; fo ward er dach, ſeit Colbert das 
Merkantilfoftem -practifch befolgee, vernachlaͤſſigt. 
Am Charakter des Lehnsſyſtems ruhten aber auf ihm 
die druͤckendſten Abgaben, Dazu kamen die Ausfuhr⸗ 
merhote des Getreides ans dem einzelnen Provinzen 
Frankreichs in die andern; die großen koͤniglichen 
Domainen und das bedentande Grundeigenthum der 
Geiſtlichkeit; die Finauzverpachtung; die ungleiche 
Beſteuerung, und die Aubaͤufung eirldr nnermeßlichen 
Schuldenlaſt, beſonders wnter Ludwig 15, Mit dies 
ſem Bilde einer zuruͤckſtoßenden Wirklichkeit ver⸗ 
band Anesuan das Nachdenken hber die Urſachen 
dieſer Uebel, und ein tiefes Stubium der Mathematik. 
rag‘ neuen Anſichten ſtellte ex zu in ven Arti⸗ 
Sein fermiers und grains in ber Encyklopuͤdie von 
d' NMlembert md Diderot, und dann wiſſenſchaft⸗ 
6 1 ” feinem tableau Gopnomique ( Berfailes, 

Das in feinen Yone fhreng abgefileffsne ppyr 
fiofratifepe Syſtem berubt auf dem Grundſate: 
das der Hohe Flor des Landbaues die 
einzige Quelle des Volksreichthums, 
mithin Derssine Ertrag der aus dem laute. 
baux gewonnenen Ergemgnifte die eim 

\ , 
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zige Quelle der Staatseinküͤnfte, und 
der Staat deshalb blos zu einer einzi« 
gen Steuer — der Örundfteuer — von dies 
fem reinen Ertrage des Bodens berech⸗ 
tigt ſey. . ” 
Nach diefem Syſteme werden alle Individuen des 

Bolkes in zwei Klaſſen eingetheilt: 
1) indie productive Klaſſe, welche alle dies 

jenigen umſchließt, denen das Grundeigenthum des 
« Landes gehört, und die bie Landwirthſchaft nad) allen 

ihren Zweigen betreiben (Grundeigenthuͤmer, Pach⸗ 
. ter, Fiſcher, Hirten, Berglente, Wirthe, und bie 

unmittelbaren Bearbeiter des Bodens. — Der 
Regent und die Kirche wurden, wegen der Domais 
nen und bes Örunbbefiges, von Ques nay dazu 
gerechnet); 

2) in die fterile Klaſſe, zu welcher alle Ger 
« werbetreibende, Kaufleute, Künftler, Gelehrte, 

Staatsdiener und die Dienftboren gehören. 
Die Grundeigenthuͤmer werden zu der productie 

ven Klaffe gerechnet, weil ihr Befisthum die Bes 
dingung des jährlichen Gewinns aus den Erzeuge 
niflen des Bodens if. Die productive Klaffe 
führt aber deshalb ausfchließend diefen Namen, weil 
fie einen wirklichen neuen Zuwachs des Volksreich⸗ 

. ums, als den reinen Ertrag ihrer Arbeit, her⸗ 
vorbringt, der nach dem Abzuge der jährlichen Aus⸗ 
‚lagen übrig bleibt, die auf den Anbau des Bodens, 
auf Arbeitslohn, auf Futtergetreide, Samen, Acker⸗ 
geräte, Viehftand, Inventarium u, ſ. w. verwendet 
werben muͤſſen, fo wie nach Abzug des Pachtgeldes 
und ber Sandrente an bie Eigenthümer, und nach Ab⸗ 
zug deſſen, was bie Verbefferung der Guͤter felbft 
‘erfordert. Rur von · dieſem veinen Ertrage, als dem 
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Ueberfeäuffe der productiven Arbeit, koͤnnen Staat 
und Kirche, ohne dem Landbaue zu fehaben, eine 
Abgabe erhalten. \ 

Die fterile Klaffe Hingegen bringe nichts 
Neues und keinen reinen Ertrag hervor, weil 
fie nur die Form der von der erften Klaffe erzeugten 
Guͤter verändert. Sie vermehrt den Volksreichthum 
nicht, weil der Preis ihrer Arbeit gewöhnlich nicht 
größer ift, als der Betrag ihres Unterhalts. Sie 
verzehrt daher nur, ohne zu erzeugen, und lebet auf 
Koften der produetiven Klaffe. Dies erhelle aus ver 
großen Armuth der Mehrheit der Manufacturiften 
und Fabrikanten; denn was einige bemittelte derſel⸗ 
ben gewoͤnnen, gefchehe durch Eparfamtet, d. h. 
durch Entfagung, Ob nun aber gleich dieſe fterile 
oder unproductive Klaſſe von den Landeigenthuͤmern 
und Landwirthen eigentlich ernährt wird; fo ift fie 
doch für die Mitglieder der productiven Klafje hoͤchſt 
nuͤtzlich, weil die legtern durch die Tpärigkeit und Sons 
ſumtion der ftetilen Klaſſe in den Stand gefeht wer⸗ 
den, ausfchliegend mit dem Landbaue ſich zu beſchaͤf⸗ 
tigen, und die Maffe der Producte, fo wie dem reis 

‚hen Ertrag von denfelben zu vermehren, 
Damit brachten die Phyſiokraten zugleih die 

politifche Lehre in Verbindung, daß die Mit 
‚glieder der fterilen Klaſſe ihre Erzeugniffe um fo wohl⸗ 
feiler und beffer liefern würden, je mehr Freiheit der 
oncurrenz bei ihrer Thätigkeit ftatt fände, welche 

‚ Jelbft file das Intereſſe der probuctiven Klaſſe hoͤchſt 
vortheilhaft wäre. —- Es liegt daher die größte und 
allgemeinfte Freiheit aller Gewerbe, befonders in 

Zuͤnften und Handwerken, mit: Aufpebung alter Bes 
fchränfungen, im Geifte des phyſiokratiſchen Syſtems. 
Diefe Freiheit, verbunden mit ber vollkommenften 
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Sicherheit und Gerechtigkeit, muͤſſe der Staat allen 
"feinen. Bürgern gewähren. Mur diefe Freiheit fen 
die einzige Unterlage des höchften Volkswehlſtandes; 
denn jede andere Einmiſchung der Regierung in die, 
Yeltung des Volkswohlſtandes vermindere das jähr« 
tiche Erzeugniß des Bodens, erhöhe die Pretfe der 
Waaren, und muͤſſe daher, bald unmittelbar, bald 
mittelbar, die Intereſſen der productiven Klaffe ges 
faͤhrden. 

Das Steuerfyftem endlich, welches aus dem 
pnfiofrtifigen Spfteme hervorging, berußte auf der 
allerdings einfachen Lehre: daß, weil die Hervor⸗ 
bringung von Erzeugniffen durch den Landban die eins 
zige Quelle des Volksreichthums fey, und dadurch 
allein, vermittelft des jäprlichen reinen Ertrags, eine 
jährliche Vermehrung des Volksreichthums und 
Volkswohlſtandes begründet werde, auch bie ges 
Jammten Steuern des Staates blos auf die Pro⸗ 
Buction gelegt werben müßten, da alle Steuern 
Aur vom reinen Ertrage -genommen, nie aber das 
Tapital des Bolksvermögens ſelbſt angreifen dürften, 
— Deshalb ftellten die Phyſiokraten eine einzige 
Steuer — die Orundfteuer — auf, welche blos 
bie Grundbefiger und Landwirthe entrichten, die Mite 
glieder der fterilen Klaffe aber zu derfelben unmittels 
bar gar nicht, fondern nur mittelbar infofern beitra⸗ 
gen follten, inwiefern fie die Erzeugniſſe ber Sands 
wirthſchaft um einen erhöhten Preis bezahlten, nach⸗ 

. bem die Grundbeſitzer und Landwirthe bie von ihnen 
zu entrichtende Grundfteuer fogleih auf ihre Erzeugs 
niffe bei dem Verkaufe derſelben an die übrigen 
Staatsbürger geſchlagen hätten. 
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DSDie wichnigern Schriften ber Phyſiokraten find: 
Frangois Quesnay, tableau &conomique avec 

son explication; à Versailles, 1758. &  Diefes 
Wert und Nuesnay’s folgende Schriften; le droit 
natarel, analyse du tablesu &oonomique; maxi- 
mes gendrales du gouvernement &eonomique d’un 
royaume agricole; diseussions et developpemens 
sur quelques unes des nations de l’&conomie po- 
kitique, find — nebft andern — zufammengedruckt in 
der Sammlung, welde Dupont de Nemours 
(der eine Zeitlang Badenfcher geh. Legationsrath zu 
Karlsruhe war,) unter dem Titel herausgab: 

La Pbysiocratie, ou sonstitution naturelle 
\ du gouverhement le plus avantageux au genre 
. humsin, 6 Voll.“ Yverdon, 1768. 8 I 

nes etc. wurden ind Teutfche 
tel: Allgemeine Gründe der bko⸗ 
i, vornämlid) des Aderbaues, der 
neralmefens. 3 Theile. Frkf. und 

Aarg.de Mirabeau, l’ami 
its de la population. 3 T. à 

Paris, 1759.8. N. E. a Avignon, 1762. — (Teutfd: 
der polititiſche und SLomomifche Menfcenfreund. 3 Th. 
‚Kam6. 1759. 3.) — Tlitorie de Fimpöt, a Avignon, 
1761. 8. — Philosophie rursle, ou &conomie ge- 
nerale et politigue ‚de Yagriculture, reduite A' 
Pordse immuüable des loix physiques et morsles, 
qui assurent la prosperitö des empires. 3 Voll. 
a Amt. 1767. 8. (Teutſch: Landwirthſchaftsphilo⸗ 
‚fopdie, oder politifhye Oekonomle der gefamınten Lands 
und Staata wirth ſchaft, von Chriſt. Aug. Wich mann. 
2 Theile. Liegnitz und Leipz. 1797 f. 8) 

Mercioc de Rivierp (Prolamentsrah zu Par 
me), lordre naturel et essentiel des socistss poli- 

üquen -2.T. APeris, 2767. 8. . 
A. R.J. Turgot, recherohes aur la nature et 

. Perigine des richesses nationsles. à Paris, 1774 
am. (Teutfch: Unseofachumgen über die Matur und 
den Urfprung der Reichthuͤner, überſ. von Mauvils 



.r 

Bolkswirtffe ie, 

ton. Lemgo, 1775. 8,) — De !'adminktration 
provinciale et de la reforme de l’impöt, à Paris, 
1779. 8 — Reflexions sur. la formation et la 
distribution des richesses. a Paris, 1784. 8. — 
¶ Dieſe und feine übrigen politifhen Schriften find ges 
fammelt in den Oeuvres completes de Mr. 
Tur ot gVoll. à Paris, ıgogsq. 8.) 

tr. le Trosne, de l’ordre social; ouvrage 
—* "un traite äldmenteire sur la valeur, Yar- 
ent, la circulation, Pindustrie et’le commerce 

Interieur et exterienr. aParis, 1777, & CTeutſch: 
Lehrbegriff der Staatsordnung ; überf. von Ehftn. Aug. 
Wichmann. 2 Th. Lelpz. 1780. 8. Der zweite 
Theil enthaͤlt eine Prüfung der Grundfäge Condillacs, 
dem die Phnfiofraten vormarfen, daß er ihre Lehren 

‚ entftellt Habe.) 
CSroßherzog Karl Erledrih von Baden), 

Abrege des principes de l’&conomie politique, pu- 
blis par Mirabeau. à Carlsroube, 1779. & N. 
E. 1796. 8. — Teutſch, von Sa. 1783. 8.) 
Saas Ifelin, Verſuch über die gefelfäaftliche, Orde 

nung, Dakl 1772. 8. — Träume, eines, Menſchen⸗ 
freundes. 3 Th. Baſel, 1776. 8. 

J. Aug, Schlettwein, les moyens d'arreter la 
misere publique et d’ —* les dettes des dtats. 
& Carlsrouhe, 1772. 8. Teutſch: Mittel, das 
allgemeine Elend aufpubalten, und die Schulden des 
Staates zu tilgen. Bafel, 1772. 8. — Die wide 
tigfte Angelegenheit für’ das ganze Publicum, oder die 
natuͤrliche Ordnung in der Politi. 2 Th. Karlsruhe, 
1772 und 73. 8, N. A. 1776. — Erfäurerung und 
Vertheidigung der natärlichen Ordnung. Se te Betr 177% 
8. — Grundfefte der Staaten, oder bie politifche Oeko⸗ 
nomie, Gießen, 1779. 8. 

Io. Mauvilfon, Sammlung von Anffägen über 
Gegenfände aus der Staatstunft, Staatswirthſchaft 
und neueften Staatengefchichte. 2 Ch. Leipz. 1776. 8. 
— Phyſiokratiſche Briefe an Dohm; oder Wertheibigung 
der wahren ſtaatswirthſchaftlichen Gefege, die‘ unter 
dem Damen des phyſlokratiſchen Syfiems bekannt find. 
Braunſchw. 1780, &, Bu .43 
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Rail fe. Fuͤt ſten au, Werſuch eier Apologie des 
phpfiokratifchen Gpftems. Kaſſel, 1779. 8. 

Seo. Andr. Will, Verſuch über die Phyflokratie, 
deren Geſchichte, Literatur, Inhalt und Werth. Naͤrnb. 
1782. 8, . j 

Unter den Neuern: " 
Theod. Schmalz, Encyklopaͤdie der Kameralwiſſen⸗ 

ſchaften. Königeb. 1797. N. A. 1819. 8, — Hands 
buch der Otaatswirthſchaft. Verl. 1808. 8. — Staates 
wirthſchaftslehre in Briefen an einen teutfchen Erbprinzen. 
2 Th. Berl. 1818. 8. ß 

Leop. Krug, Abriß der Staatsoͤkonomie oder Staates 
wirthſchaftslehre. Berl. 1808. 8. 

‘ Gegner des phyſlokratiſchen Syſtems waren unter 
den Franzoſen: Eondillac (lo commerce et la 
wuvernement consideres relativement l’un & 
Pautre, a Amst, 1776. 8), Fourbonnais (prin- 
cipes et observations &conomiques. Amst. 1767. 

), Mably (doutes modestes à l’auteur de 
"ordre naturel. aParis, 1770. 8), Meder (sur 
la legislation et le commerce du bled. ST. Ed, 

„ 9% & Paris, 1775 8. Teutſch, Dresten, 1777. 
Compte rendu au Roi. a Paris, 1781. Teut ſch 
von Dohm, Berl. 1781. Nur indirect erklärte 
er ſich gegen die Phyſiokraten); unter den Tentfchen: 

Do h m (kurze Darftellung des phyſiokratiſchen Syſtems. 
Kaſſel, 1778. 8.), J. Jac. Mofer (Anti⸗ Meira⸗ 
bean. Leipz. 1778. 8.), Springer Cüber das phy⸗ 
ſiokratiſche Syſtem. Nürnb. 1780. 8.), v. Pfeiffer 
CAntiphyſiokrat. Ftankf. 1780. 8), v. Sonnen 
fels, Baſq; unter den Italienern: Gagliant 
und Briganti. 

9. 

Prüfung diefes Syſtems. 

Es ift Pflicht der Gerechtigkeit, die unverkenn⸗ 
‚baren großen Vorzüge des phyſiokratiſchen Syſtems 
vor dem Merkantilſyſteme anzuerkennen und auszus 
dehnen. Ihm gehört das Verbienft, die Kreife der 
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Spätigfeit der Individuen eines Volkes beſtimmter 
angegeben, und diefe, freilich nur zu freng, in die pro⸗ 
ductive und fterile Klaffe eingerheilt, die Lehre vom 
reinen Ertrage tief ergriffen und zum Range 
eines der erften ſtaatswirthſchaftlichen Grundſaͤtze ers 
hoben, den Grundſatz der volllommnen Freis 
eit der gefammten menfhlihen Thätig- 
eit, mit Aufhebung aller Zünfte und Yımungen, 

ausgefprohen, die —D in ihren 
Rang als erfte Quelle und Grundlage alles Boiks⸗ 
vermögens eingefegt und ihr Verhältnig gegen Ge⸗ 
werbsfleig und Handel genauer beftimmt, und die 
Vereinfahung der Beftenerung als-möglich 
empfohlen zu haben. Unverkennbar ward durch dieſes 
Spftem die neue Bahn in der Abiffenfhaft gebro⸗ 
chen, die ſeit dieſer Zeit ſo ſehr vervollkommnet ward. 

Allein dem phyſiokratiſchen Syſteme ſtellt ſich auch 
entgegen, daß es theil s in der Anwendung · unaus⸗ 
führbar, theils in einigen feiner Grundlehren nicht 
ohne Einfeitigkeit und Irrthum ift. 

Das phyſiokratiſche Spftem iſt in der Anwen⸗ 
dung unausführbar, weil es, indem es die Grund» , 
ftener als einzige Abgabe auf den reinen Ertrag des 
Landbaues legt, die Landwirthſchaft niederdruͤckt; denn, 
während die uͤbrlgen Staatsbürger fteuerfrei find, 
muß ber Landwirth theils die. Steuern, Die zu be⸗ 
ſtimmten Zeiten eingehen follen, als Vorſchuß, und 
nicht blos, wie das Spftem- will, als reinen Ertrag ent= 
richten, eheilg diefen Vorſchuß von dem Käufer der 
landwirthſchaftlichen Erzeugniffe, durch einen erhoͤh⸗ 
ten Preis derſelben, ſich wieder erſtatten laſſen, wel 
cher Preis von dem Landwirthe nicht immer nach dem 
Verhaͤltniſſe des reinen Ertrags feſtzuſetzen iſt. 1. 

Das phyſiokratiſche Syſtem iſt aber auch: wicht 
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ohne Einſeitigkeit und Jerthum, beſonders in Hinſicht 
der ſterilen Klaſſe. Denn an ſich ſchon iſt es fehler⸗ 
haft, daß es, unter dieſer Benennung, die verſchie⸗ 
-denartigften Beſchaͤftigungen zuſammenſtellt, welche 
auf den Volksreichthum durchaus keinen gleichen 
Ein fluß behaupten (z. DB Fabrikbeſltzer, Kaufe 
leute, Dienſtboten, Schriftſteller); noch einſeitiger 
aber iſt die Behauptung, daß diefe ſaͤmmtlich ohne 
Unterſchied ſteril waͤren, weil auch ſie in vielfachen 
Beziehungen einen reinen Ertrag hervorbringen und . 

oft für einen vergänglihen Werth einen viel bleiben» 
dern und dauerhaftern bewirken. 
Endlich iſt die Idee einer einzigen Steuer, der 
Gtundſteuer, noch außerdem, daß ſie den dandwi 
von Vorfchuß ſaͤmmtlicher Steuern aufbuͤrdet, 
die Anwendung im Staatshaushalte weder recheliäh, 
nech zweckmaͤßig. Denn wenn es encſchieden ift, daß 
Munufacturen, Fabriken und Handel, und felbft die 
Heftige Thärigkeis zur Vermehrung des Volksreich⸗ 
ums beitragen; fo- müffen rechtlich auch viefe 
m Verhaltniſſe zn ihrem reinen Ertrage befteuert 
werben. - Dazu kommt, daß die indirecten Steuern 

und Abgaben, welche nach dem phnfiofratifchen Sys 
ſteme gonz wegfallen, theils — bei der gegenmät- 
Aigen Einrichtung der Staaten — nicht völlig ver⸗ 
mieden werben koͤnnen, theils iin Ganzen zimaͤchſt 
vie bemittelte und reichere Volksklafſe treffen, und 
der größte Theil derfehben von den freien Willen der 
Conſumenten abhängt, . 

10. ar 
3) Adam Gmiths Soſtem. 

- - Ham Smith;,- ein Schotte (geb: 1723, 7 zn 
Edinburg 1790), war Doctor der Rechte nnd (von 
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4751-1763) Profeffor "der Sittenlehre anf der 

Heochſchule zu Olasgow, zulegt Eoniglicher Compaiffes 
rius beim fchottifhen Zollamte. Sein Werk erfchies 
zuerſt zu Sondon in 2 Quartbänden im Jahre 1776; 
an inquiry into the nature and causes of ihe 
wealth of nations. — Es erlebte mehrere Auflagen, 
Nachdruͤcke (zu Bafel, 1791, in 4 Dctaobänden), 
amd, Ueberfegungen. Die neuefte Auflage, zu 
Coinburg und London, im 5. 1814. 8. , entpält das 
Merk in drei Bänden: with notes andan add 
tional volume by David Buchanan. Vol. 1—4 
Diefe Auflage ift ein genauer Abdruck der vierten und 
lebten Ausgabe von Smiths Werke; vermehrt durch 
die Anmerkungen und durch ‚einen Supplement 
band des Herausgebers. (Vol. über dieſe Ausgabe 
von Buhanan: Halleſche Lit. Zeit. 1822, Gygäue 
zungsbl. N. 80 ff. — und Hermes, N. 3, © 
433 ff.) — Ueberfogt ing, Teutfche warb Diefes 
Ben zuerft von Schiller Sp. 1 und 2, und von 
Wichmann Th. 3..(1776 ff.); nach der vierten 
Auflage des Originals aber von Garve und Dam 
rien: Unterfuchungen über die Natur und die Urſachen 
des Nationalreichthums. 4 Thle. - Bresi. 1793 fi, ° 
8— te Aufl. 1799. — Ite Aufl. 1810 in 3 
Bänden. Unter den franzöfifchen. Ueberfegungen 
iſt die befte. von Garnier (f. F. 1). — Schom 
vor Garnier ward Smith ins Franzoͤſiſche uͤberſetztt 
recherches sur la nature et les causes des richem 
ser nationales, trad. de l’Anglois par Bouchen, 
suivie d’un volume de notes par Condoroet, 
3Voll. AParis, 1790 59. 8 — Ins Spaniſche: 
investigacion de la naturaleza y causas de la ri« 
quega de las naciones, por Joh. A. Ortiz, 4T. 

Madrid, 1792. 4 . 
1 
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ESmith ſuchte, in gewiſſer Hinſiche, Die belden 
Gyſteme zu vereinigen, von welchen das Mer⸗ 

Bantilfoftem den Volksreichthum zunächft auf Gewerbes 
fleiß und Handel, das phnfiokratifche aber denfelben 
auf den Landbau zuruͤckgefuͤhrt, und bie Gewerbtrei⸗ 
benden und: Kaufleute in die ſterile Klaſſe geſetzt 
hatte. Beide fuͤhrte er auf einen hoͤhern Gattungs⸗ 
begriff? den der Arbeit, zuruͤck. 

Die Orundlage feines Syſtems beruht auf fol« 
genden Sägen: 

Die Arbeit ift für den Menfchen die Urquelle 
alles Erwerbes und Befiges von Gütern, mithin 
auch die legte Bedingung alles Volkswohlftandes und 
Voiksteichthums. Dieſer Reichthum befteht aber 
nicht blos in edlen Metallen (wie das Merkantilſyſtem 
annimmt), und eben fo wenig blos in den Erzeug⸗ 
niſſen des Sandbaues (wie die Phyſiokraten lehren); 
es bilden vielmehr beide, Naturerzeugniffe und Mes 
tallgeld, nur einen Theil des Volksvermoͤgens, 

. weil der wahre Volksreichthum auf den gefamms 
ten Quellen und Bedingungen zum Leben und Wohla 
ftande, fo wie auf allen Hülfsmitteln zur Arbeit, und 
alfo gleichmaͤßig auf der Verbefferung des Bo— 
dens, wie auf den erworbenen Fähigkeiten und Ges 
ſchicklichkeiten aller Individuen des Volkes zur Vers 
evlung und Vervolikommnung der übernommenen 
Arbeit beruht, und jedes Individuum in dem Grade 
reich oder arm ift, in welchem theils die Mittel ihm 
zu Gebote ftehen, die Notwendigkeiten, Bequemlichs 

- feiten und Genüffe des Lebens durch feine Arbeit fich 
zu verfhaffen, theils dieſe Mittel von ihm auf eine 
zwedmäßige Weife angewandt, theils feine Pro 
duction und Confumtion ins Ebenmaas von ihm ge⸗ 
bracht werden, Inwiefern aber nur die Arbeit 
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es iR, welche zu dem Beſie dieſet Minel führt; 
infofern ift fie auch Die legte Bebingaag alles 
Einkommens und aller Steigerung bes individuellen 
und allgemeinen Wohlftandes. Durch fie allein wer⸗ 
den Güter hervorgebracht, fo wie nur mit der Vers 
mehrung der Arbeit die Maffe der erzeugten Güter 
fich vergrößert. Es ift daher bie von einem Bolfe 
in jedem Jahre vollbrachte Arbeit die Grundlage für 
die Befriedigung aller feiner Beduͤrfniſſe. 

Die Hauptbedingung für die Vermehrung der 
Arbeit ift aber die Theilung bderfelben, ſowohl 
ertenfiv durch die Vermehrung der Zahl der Atbei⸗ 
ter, als intenſiv durch die Vervollfommnung dee 
Geſchicklichteit zur Arbeit, durch Erhöhung des Fleißes 
der’ Arbeitenden, nnd durch Die Anwendung ven 
Mafchinen. Es gehören daher nicht blos, wie die 
Phyſiokraten wollen, diejenigen, welche rohe Erzeug⸗ 
niffe der Natur gewinnen, zur probuctiven Klaffe 
der Geſellſchaft, fondern auch alle diejenigen, welche 

. bie Naturerzeugniffe verarbeiten, veredeln und wer» 
breiten, die Gewerbsleute und die Kaufleute, Bet 
diefer Arbeit und der Theilung derſelben muß zugleich 
die Sparfamkeit in der Confınntion des Erwor⸗ 
benen in Verbindung ftehen, wenn der Volkswohl⸗ 
ſtand gefihert und gefteigert werden foll, 

Fleiß und Sparfamfeit find alfo die legten 
Bedingungen des Volksvermögens, indem der Fleiß 
die Güter erwirbt, Die Sparfamkeit hingegen den 
Ueberſchuß der erworbenen zuruͤcklegt und daraus bie 
Sapitale bildet, welche zur fortdauernden Bele⸗ 
bung und Erhöhung, befonders aber zur Teilung der 
Arbeit unentbehrlich find. 

Darsus ergiebt Sch zugleich, daß die Arbeit dan 
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Magsſtab des Werthes Ber Guͤter enthaͤlt. 
Denn weil jebes Gut des Lebens mar durch Arbeie 

gewonnen wird; fo hat dieſes Gut für dem Beſitzer 
auch nur fo vielen Werth, als ‘es ihm Arbeit koſtete. 
Eben fo entfcheidet, bei dem Umtaufche der Guͤter 
gegen einander, Die auf die Hervorbringung derſelben 
gewandte Arbeit den Werth, mithin auch den Preis 
beefelben, obgleich befondere Zufaͤlle auf die Ver⸗ 
änderung biefes Preifes einwirken Fonnen. 

As Beſtandtheile des Preifes müffen 
aber ımterfchieden werben: , 1) der Arbeitslohn, 
oder ber Antheil des Atbeiters felbft am Erwerbe; 
2) die Örundrente, ober ber Antheil bes Grund⸗ 
eigenthuͤmers an dem Gewinne von den Erzeugniffen 
des Bodens; und 3) der Capitalgewinn, oder 
der Antheil desjenigen am Erwerbe durch Arbeit, 
welcher feine Vorraͤthe (an Gütern oder am Gelbe) 
zur Verarbeitung und zum Verbrauche darbot oder 

vorſchoß, und dadurch den Erwerb und Gewinn durch 
. Arbeit möglich machte. 

Geht daher, nach diefen Grundſaͤtzen, das reine 
Einkommen ‚eines Volkes nicht blos aus dem Erträge 

. bes Bodens (aus der Grundrente), fondern zugleich 
dus dem Arbeitslopne und den Capitalzinfen hervor; 
ſo Eann es auch nicht blos eine einzige Grund⸗ 
fteuer geben, weil alle gerechte Befteuerung auf 
einer gleichmäßigen Anziehung des reinen Ertrags 
beruft, und deshalb in Örundfteuer, Gewerbs⸗ 
feuer und Capitalfteuer zerfällt. Sn. 

Ob num gleich jeder Bürger des Staates zu einer 
von biefen Steuer beizutragen verpflichtet ift, damit 
der Staat beftehe; fo ift der Staat doch nicht berech« 
tigt, unmittelbar auf bie Entwickelung der menſch⸗ 
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lichen Betriebſamkeit einzuwitken. Es maß vie 
mehr die möglichft größte Freiheit für jene 
menfhlihe Arbeit und Thaͤtigkeit im 
Staate ftatt finden, weil jeder, fo lange er nicht 
die Rechte Andrer verlegt , berechtige ift, feine Wehl⸗ 
fahrt ganz nach feiner eignen Neigung, Wahl und 
Ueberzeugung zu begründen, und frei über feine Bes 
triebfamkeit, über fein GOrundeigenthum und uͤber 
feine Capitale zu gebieten, indem, von der Befoͤr⸗ 
derung der Wohlfahrt des Einzelnen die Wohlfahrt 

des Oanzen abhängt. 

Wenn gleich dem Adam Smith das Verbienft 
gebührt, die Grundidee feiner Unterfischungen zuerft 
in den Mittelpunct derfelben geftelle, und daraus 
das Ganze abgelsstet zu haben; fo muß Doch ge» 
ſchichtlich bemerkt werden, daß die Idee felbft, — 
die menfchliche Arbeit fey die Grundlage des Guͤ⸗ 
tererwerbs und Volksvermoͤgens, — bereits vor 
ihm bei ode, Hume (essays and treatises on 
several subjects; teutfch von Kraus. Koͤnigsb. 
1800. N. X. 1813), dem Grafen Pietro Veri 
(meditazioni sullaeconomia politica, Milario, 
17715 Franzoͤſiſch, Lauſanne, 1773. Teutfch, 
von Schmid. Mannh. 1785), und Oaliani - 
(della moneta. ‘Napoli, 1750. 4.), vorkommt. 
Bol. darüber Lotz Handb. Th. 1, S. 120ff.) — 
a übrigens bie meiften der neuern Bearbeiter der 

Volkswirtäfhaftsichre, bei allen Schattieungen i im, 
Einzelnen, in der Hauptgrundlage des Sy⸗ 
ftems von Adam Smiths Anfichten ausgehen; 
fo wird $. 12. die Literatur der Volks⸗ und 
Staatswirthfchaftslehre feit Smith fogleih Im 
Zufammenpange dargeftellt, 
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11. 

Pröfung dieſes Syſtems. 

Die Darſtellung dieſer Lehren in Smiths 
eigenem Werke trifft zunächft der Vorwurf, daß ihr 
bie fuftematifche Anordnung fehle, daß die einzelnen 
Theile willkuͤhrlich an einander gereiht find, und die 
ausgefprochenen Grundfäge, nach ihrer Anwendung, 
unmittelbar auf Örogbritannien berechnet 
waren, Führt man aber Smit hs Lehren auf allge» 
meine Grundſaͤtze, mit Beſeitigung aller örtlichen 
Beziehungen, zuruͤck; fo behauptet fein Syftem das 
Verdienft, daß es mit Nachdruc gegen das in der 
Staatspraxis vorherrfchende Merkantilfoftem, und 
eben fo gegen die Einfeitigkeit des. phnfiokratifchen 
Syſtems in Hinficht der Einteilung aller Mitglieder 
der Geſellſchaft in productive und fterile, und in Hins 

‚ficht der von diefem aufgeftellten einzigen Steuer, bee . 
Orundfteuer , ſich erklärt. . 

Allein bei allem Trefflichen in Smiths Sys 
ſteme, veffen Lehren im Ganzen die Grundlage der 
neuern Darftellung der Volks» und Staatswirthfchaft 
bilden „befonders inwiefern diefe Darftellung und Forts 
bildung der Wiffenfchaft die gründlichen Unterfuchuns 
gen Smiths und feiner erften Anhänger vorausfegten, 
muͤſſen doch einige Fehler in dieſem Syſteme bemerkt 
werden. " 

Nice die Arbeit allein iſt die einzige Quelle 
der Güter, und alfo des Volksvermoͤgens und Wohl 
ftandes, fondern auch die Natur, weil die Naiur 

uns viele Güter ohne allen Aufwand von Arbeit dar⸗ 
bietet, und deshalb die Arbeit in Hinficht auf Natur⸗ 
producte nicht als Quelle, fondern nur als Hülfss 
‚mittel des Volksvermögens und Wopiiandes dar⸗ 

St. W. ate ug, IL 
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geſtellt werden kann. Daraus folgt, daß der Werth 
der Guͤter nicht atlein auf der Arbeit beruht, weil 
in der urfprünglihen Befchaffenheit der 
Naturproducte ein wefentlicher Theil ihres Werthes 

beſteht (3.8. im Boden ſelbſt, im Holze, im Salze, , 
in den Zeichen u. ſ. w.), bevor noch die Arbeit hinzus 
kommt. Eben fo hat nicht alle Arbeit einer 
Werth und Preis, weil e8 auch miflungene und vers 
korne Arbeit giebt, und. in vielen Fällen’ wird der Preis 
ver. Guͤter nicht zunächft Durch Die daranf gewandte 
Arbeit, fordern durch zufällige Verhaͤltniſſe beſtimmt. 

.. Dazu kommt, daß Smith, bei der Arbeit und 
kei der Teilung derſelben, zunähft nur die mates 
tielle, und viel zu wenig die geiftige Thä« 
tigkeit würdigt, welche nicht nur, bei einem ers 
reichten höhern Grade geiftiger Bildung, ſchon der 
materiellen Arbeit eine bedeulende Erweiterung und 
Vervollfommmung gerährt, fondern auch an und fie 

üch felbft, in den Kreifen der Wiffenfehaft, der Kunft 
und des öffentlichen Staatsdienſtes, die Entwidelung 
der gefammten Kräfte eines Volkes und den Wohls 
band deffelben auf eine Höchft wichtige, wenn gleich 
nicht nach Zahlen zu berechnende, Weife befördert. . 

Enndlich ift die von Smith verlangte unbedingte 
Freiheit der menfchlichen Thätigkeit, an ſich betrach⸗ 
tet, eine Örunbberingung des Wohlftandes und Reiche 
chums; allein der Gab, daß durch Die Befoͤrderung 
der Wohlfahrt des Individuums zugleich die allges 
Meine Wohlfahrt begründet und befördert werde, 
gilt nur unter der wichtigen Einfchränfung,, daß der 
menfchliche Eigennutz, fobald er die Wohlfahrt An⸗ 
drer zu feinem Vortheile beeinträchtigen will, durch 
den Einfluß der Regierung gemäßigt, in feine rechte 
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Hichen Grenzen zuruͤckgewieſen und in feinen nachthei⸗ 
— tigen Folgen aufs ©anze gehindert werbe, J 

12. 

Literatur der Volks» und Staats wirth— 
ſchaftslehre, mit Berüdfihtigung der 
Bortbildung diefer. Wiffenfhaft feit 
' . Smith, ' j 

» Abgefegen von den Berichtigungen und Der 
befferungen der Smithifhen Lehren im Einzelnen 
Durch Dritten, Franzofen und Teutfche, und von den 
Angriffen einiger fcharflinniger Gegner auf diefelben, 
bezieht fih der Fortſchritt der Wiffenfchaft 
felbft feie Smith zunächft auf drei Puncte: 

1) Die Wiſſenſchaft ift, feit diefer Zeit, auf 
fee Grundſaͤße zurüdgeführt, im Eins‘ 
zelnen berichtigt und erweitert, und, nach 
ihrer foftematifchen Form, zum innern Zufammens 
Hange gebracht und fyſtemat iſch durchgebildet 
worden. 

2) Durch zwei Teutſche, v. Jakob und Graf 
Soden, ward (im 3. 1805) die Volks wirth⸗ 
ſchaftslehre wiffenfhaftlid von der 
Staatswirehfihaftsiehre getrennt, und zur 

Selbſtſtaͤndigkeit erhoben; wenn gleich beide auf ſehr 
verfchiedenen Wegen die Trennung der Volkswirth⸗ 
fchaftslehre von der Staatswirtbfchaftslehre bewirken 
und durchführten. — Während die meiften neuern 
teutfhen Schriftfteller diefe nothwendige Trennung 
beider Wiſſenſchaften, Boch mit Verſchiedenheit der 
Arfihten, anerkennen und fefthalten, vereinigen und 
verrhifchen die meiften Ausländer — namentlich die 

x Branzofen— noch beide mit er unter dem 

» 
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Sehe unbeftimmten Namen der politifhen Deko 
nomie 

3) In den Grundſaͤtzen der Volkswirthſchafts⸗ 
lehre ift, durch Say (tfeilweife), Hufeland, 
Storh, Los, Simonde de Sismondiu. a., 
in neuern Zeiten befonders die Lehre aufgeftellt und 
feftgehalten worden, daß das Wefen und der Werth 
der Güter nicht in ihrer materiellen Befchaffenheit, 
fondern zunächft in der Anficht liege, weiche 
die Menfchen davon haben, weil nur durch die Begies 
bung der irifchen Güter auf die Zwede und Ber 
dörfniffe der Individuen und Völker uͤber ihre 
Tauglichkeit und ihren Werth entfchienen werden koͤnne. 
Beim folgerichtigen Fefthalten diefer Anficht mugse 
nothwendig, neben der Lehte von den materiellen Guͤ⸗ 
‘teen, auch die Lehre von den immateriellen 
Gütern in die Volkswirthſchaftslehre aufgenommen, 
und das Verhältniß zwifchen beiden feftgefegt werben. 
— Der Hauptunterfchied in der neueften Darftels 
Jung der Volkswirthſchaft als Wiſſenſchaft beruht das 
ber darauf: ob die Lehrer derfelben entweder ſich blog 
an die Entwidelung, der Grunbfäpe von der Natur 
und dem Werthe der materiellen Güter halten, und 
die Würdigung derimmateriellen, als der 
Volkswirthſchaft fremdartig, von derfels 
ben ausſchließen; oder ob in ber wiſſenſchaft⸗ 
lichen Darſtellung derſelben die Lehren von den mate⸗ 
riellen und immaterjellen Guͤtern, als weſentliche und 
gleichgeordnete Beſtandtheile, vereiniget werden, 
‚wenn gleich die Männer, welche der letztern Anſicht 
folgen (Storch, Arnd u. a.), von felbft fich bes 
ſcheiden, daß der Werth der immateriellen Güter, und 
der Ertrag, welchen, die geiftige Thätigkeit in der Guͤ⸗ | 
terwelt hervorbringt, ‚nicht auf die ſelbe Weife, wie g' 
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bei dem Werthe und Erttage der materiellen Güter, 
in Zahlen ausgedrüdt werden kann. Die letztere 
Anficht verlangt nur mit Beftimmtheit, daß, bei der 
Angabe. der Quellen, der Bedingungen und der Fols 
den der Voltsthätigkeit, nicht. bios die phnfifche 
Urbeis, fordern ;auch die geiftige Wirkſamkeit ge» 
würdigt, und namentlich dje geiftige Thätigkeit, nach 
dem Verpäftniffe der Wiffenfchaft, der 
Kunft und der perfonlihen-Dienftleiftuns 

‚ gen zum-inbividuellen Wohfftande und 
zu dem Öefammtreihthume des. Volkes, 
wicht übergangen, ober blos beiläufig erwähnt werde, 
Denn fongg die Thaͤtigkeit einer Kirgiſenhorde in einer 
andern Stellung zum Volksreichthume erfcheint, als 
Perfien und China; fo auch Spanien und Sardinien 
anders,. als Großbritannien und Frankreich. Um 
Aber dieſe Erfcheinungen zu erklären, ‚wird man nie 
blos mit der Lehre von den materiellen Guͤtern aus⸗ 
teichen; dein'mens agitat molem. Auch kommt 
t&;bei der Volkswirthſchaftslehre weit weniger auf die 
Za h len berechnung des Ertrages ber Arbeit in mates 

. Bellen Guͤtern, als auf die Ausmittelung des zu er 
frebenden möglichft höchften Woplftandes und Reichs 
thums an, der nur eine Geſammtwirkung aller phyſi⸗ 
ſhen und. geiftigen Kräfte,’ und ein harmonifches 

’ Bleichgewicht zwiſchen dem Gefammtbetrage der mates 
— ui immateriellen Güter feyn kann. (vgl. 
„18. - Fa un . 

in. So wie gegenwärtig diefe verfchiedens 
dreige Behandlung der Wiſſenſchaft in den vorzuͤg⸗ 
lichſten dahin’ gehörenden Werfen vorliegt, kann 
foger die eine, noch die andere Anfiht, als herr- 
ſchen d betrachtet werden. Beide beruhen auf einer 

d »erfhiedenen Grundlage; beibe find von ges 



34 Voltxwiethſchaftsleher 

achteten Maͤnnern ſtrͤng wiſſenſchaftlich bee 
groͤndet und durchgefoͤhrt worden; beide koͤnnen aber 
auch in wiſſenſchaftlicher Hinſſcht (fo wie der gleiche 
Fall in vielen andern Wiſſenſchaften iſt), fuͤglich ner 
hen eiander beſtehen, nur daß bie eine Klaffe die 
andere. leicht mißdeuten und nicht. unpartheiifch genug 
„beurteilen Bann, — 

Smithé Wert iſt $. 10. genannt *). - 

"Zu denen, die feine Grundfäge zuerſt weiter verbrelteten 
and fih im Wefentlichen Beneiben’anfeffen, ehdren: 
vr eo. Bartorins, Handbuch der Staatrwirthſchaft⸗ 

mm‘ Gebraudye bei akademiſchen Worlefungen, nad 
Any Smiche Grundfägen ausgearbehet Berl, 179€ 
8. — Die zweite Auflage unter Titel; Won 
den Elementen des Mationalveihthums und von bei 

Staatswirthſchaft. Goͤtt. 1806. 8. — (Dazu gehd⸗ 
: gen, mit Berkörigungen det Swmith ſchen dehren: ) AB 
1: handlungen, die Elemente des Nationalreitchthums uud 
bie Staatswirthſchaft betreffend. -ır Th. Goͤtt. 1806. 8, 

‚Aug. Ferd. Luͤ der, über Nationalindyftrie, und. Staatt, 
wirthfchaft, nad) Ad. Smith bearbeitet. 3 Thle. Verl. 
1800 ff. 8. — Dir Nationalinduftrie und ihre Wir⸗ 

*) Hegleich in der nachfolgenden Darſtellung Volks⸗ md 
Sliaatswirthſchaftslehre von einander getrennd 

— werden; fd maß man doch Beide, bei der geſchichelichen 
ebrterung der Literatur, verbinden, weil erft I 
der neueften Zeit die Volkswirthſchaftslehre von ber 
Staats wirthſchaftslehre gefdieden, und zu dem Range 

“ "einer felöftftändigen, die Staatswirthſchafislehre begrilng 
denden, Wiſſenſchaft erhoben worden if. — Uebrigent 

- ı haben die gründlichen Recenflonen ber bie Werke aus 
‚diefen Wiſſenſchaften, welhe Sartorins in die Gät, 
gel. Anz., Jakob in die Halleſche Lit, Zeit., Log in 

"die Senaifche und Leipz. Lit. Zeit., und Efhenmaper 
in die Heibelb. Jahrb. umd in die Leipz. Lit. Zeit. Her 
ferten, unvertennbar viel zur ſchnellern und weitern 

Verbreitung der neueften Anfichten beigetragen. ° ) 
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kungen. Berk u8ob. 8. — Mationaldtonemie, oder 
E Wolfemicchfapaftelehg: Jena;; 1820, 8. ‚(Mur die 
&. erben, g-Öogen find von ihm; das Übrige ward, nach 
„Pin Tode, aus feinen Papieren. bearbeitet.) 
Br Wened. Beber,. (pRematiices. Handbüch der 

: Band in.2, Abthl. (mehr erfhien 
RU erſten ‚60 Seiten 

übrige enthält 
okitifchen-Dekonos 

—*8 Be Ieptere Werk ges 
t. Zeit 1814, St 927. und Ien. 

She. Jac. PFIUR en ehkääft, Mach des 
2306 Tpdg..herapggegeben, vom Hang d.::ngraWmald. 

3:38 Tprile,, -C Der, Ste Theil enchaͤlt bie. angewandte 
ns „@tastewiethfeaft.) Röuigsb. 1808 ff, 8. 
Ca Kae Heint. — u 
—9 -3.Iheile,. ‚Berl. 180g 8. Einer 

folgte er in der Schrift: von der Norhingntigieis 
„theologischen, Grundinge des „gefemmten Stagt swiſſen ⸗ 

Si feaaften und m Diassmitthienti. afbefenden, 
3. pp 18294. Bunte: 
sw _Danand, principes..d’e 
ui Paris, 1801. ;& ‚(ward 
a RED RB Poriſer 

3 de von 
if geEcänd.);4 

3, I Nude Gase gd,.pineipes.d’scanpmig, poli- 
Ce. — 3803 Bee Feusigr — ⸗ 

Srundfäg: fäge ber Staatewirt haft. Ulm, 1801 
Men überfegt von VIE: Sruppfäge, der po 
Detonamie, Auge. 1828. 8. 

J— e@ 
—R rich des nations, pag Ad, Smith; tradpit 

Mt. la.Marg. Genie Pair: de Exance. g voll. 
ni: & Paris, 1892...8: (4 Theile,find Meberfegung: der Ste 
or enthälß, Bemerküngen des Ueberſetzers.) .Ed..2. aveo 

des notes et abservations noyvelles. 6 Voll. a Paris, 
1829, 8... (In diefen neuen. Zufägen vertheidigt Gars 
nier Smish gegen Einwendungen v, Malthus, Ris 
„vardor.Yudanan und ‚BSay.) Burher erſchienen 
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von ! Görmaiu Garnier, —2 Ubmentaire 
des — de Ihæonomie politique. a Par, 1796, 

"8. (wo er die Vereinigung des phyſlokratiſchen und 
Sa ſchen Syſtems verfachte.) — - 
. Bopt. deSay, traits d’sconemie Holii 

: 2 Tom. aParis, 18092. 8. Ed.4 —— heat Is: 
Sg ys Abhandlung über bie Natienakdtonoenie; di 
"9. Jakob. 2 TH, Halle, 1807. 8. — Die ale, fe A; 
verbeſſerte und veränderte, Auflage des Originals im 
x —8 zte, eg werner, 1818; & “te 239. 
— der dritten Auflage -überf:: Say's Dar⸗ 
ſtellung der Mationaldfonomie, oder der Staatowiuh⸗ 

ſgchaft / mit Anmerkungen von ae Eduard Morftadt. 
‚2 Thle, Neidelb. 1818. 8. — Catechisme d’&o- 
omie politique, "ou instraetion familiöre, qui 

‚4? 'Wiontre de quelle Fagon los richesies 'sont produi- 
sıengehtdistribudes et consommäes dane''la socitte. 

„1815. 18. Teutſch; Gays Katechiemus der 
won ewirthiheg aus d. Bränzdf, mit MWorrede und 

at ee, von BR 8 9. Bähnenderg. Zatlienhe· 

ei "du -principes d’&oonomie 
politigue, appliquds & le legislation du conimerce. 
8 Tom. Geneve, 1803. 8: (Jr diefert Werke folge 
Bimende dem Smith; im folgenden weich, ein 
vielem von ihm a6:y Nouvenax Prindipes d’come- 
mie politigue. s Tom. à Paris, 1818. 8 (Des 
letzte Wert gepraſt ı In der Layz. Lu. geit. iöso, —8 

"Die wichtigſten Gegner. Smirhe: . 
“0 (Gray) the essentiel principles' of- ‚tie wealh 
“> of nations, illustrated in Spposition to some false 
doctrines oł D. A. Smith and others. Lond. 1797. 

Earl of Laudordale, an inquiry into‘ 
' nature and origine of public wealth end into de 

© means and causes of its increase. Edinb. 1804 8. 
"0 Im Auszuge ins Teutfche äberfegt: Aber Maties 

nakwohlftand, vom Grafen Lauderdale. Berl. 1808. 
8. Cogl. über ihn Log Handb. Th. i, ©. 150ff.) 
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0%. Suidlämentenz de Ficguomie” *22 & Paris, 

Wmn. —* Vin San: tage into the 
—** oauses by-tke decline and Ja of po- 
Werteed, u zukh £ Ballune Allüstrated Ir 
foät vo‘ ol ad, 2808. 8. Cote Rac⸗ 

Sci Brian arm 
Bird XR rm . 

nu Op) Ganilb; des töinen — politi- 
mis 16. 2 Tom. —** 298 (geprüft St. Ang. 

"4813, St. 106, und Jen. Lit. Pr 1816 —8 
—vLTeutſch: Sanilde Unterfüchungen dber die 

sic c finme der poll fen, monaig, 2 Tple,: Sat ı —* 
wm; 8. — ate [6 unter dem Ziel· La 

thöorie de- ’economis pol itique, fondde'sur les 
ms ı$pits recueillis ‚on Franco et an A 
:ı© Hexperience de‘, tous les ‚pouples.« brap,, 
Ang gighesenn, et sur les Tumiöres de la raison. 

aris, 1826. 8. (Sanih iR nen nm Zelle Ehlektiter, 
nun and perfuchte eine Vereinigung des Merfansil und Smithle 
fe | Spftems.) — Dictionnaire analytigue d'600- 
nos, Bomie relime⸗ Mem. zei &. 

wi . 
—8* une -- 
un. @eltder —E— —E J 
CHropadeutifch J 

Joſeph Lang, über den oberſten Grundfag dei vol, 
schen Dekonomie. Riga, 1807. 8, 

Keine. Efhenmaper, über das formelle Princiy 
he rg, als Ziffenfcaft und Lehre, Heu 
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Pet. Phil. Geier, über Enchklopaͤdie und Methodes 
. Set in —— Birk 1818..8, — ers 

r lodiſchen : Begmimdung der Wirchſchaftsle 
Eine Stige. Warz. 1822, 8. ee. 



8 Vals wirchſ Gaftoleh⸗a 

— oↄ. 
Bub Gehe ale, —* m —*— 
ee Seinen dafüslehre: Holle, 1200818. — 

rn ate Auft; Haue n80g, =. Rn: in 
2 Birken C —ã— Halle, 2085. 8. - 

Zul. Graf vw. Basen, ‚die. Nationalbkonsupie. 9 

et Khao. — :: Th 15. Binglg,: cd rr 8. Te 
ww ER Bıhr- 1821, (Th 1ı—& hält 
vi dab: eisentliche Syſtene; "hd Ueberſicht Mes das 
u „len, Bi Hara buch ger Beb reuche bes dreln erſten 

m Sodens Syſtem erſchien: Fr 
Ge Wilh. € u veranl die 
En fa na an een, "Sr Rom 

eipj idof. 8." 
* —D "lie ei 

Br gen Bi 1.80 5; 

De Abs, Erginzangsbl. St. en 
Karl ülda, äber Nationaleinkomni— 

gatt,'1805.°8. — Ueber Pivbuetion und 
der materiellen Guter, die” gejenfeitige Bu von 
beiden, und ihren Einfluß aufs Volksvermoͤgen und bie 
Finanzen. üb. 1820. 8. — Auch gehören ieber 
feine: Grunsfäle ber dtonoiſche potitiſchen vber 
ralwiſſenſchaften *). Tüb. 1816. 34 Leingethe ilt jeder 
vatoͤtonomie, Natonaldtonomie und Staatsͤkonomte.) 

SEHE A ERIEREN 
*) Dsteih diefe Schrift bereits bei den Kameralwiſſenſcha⸗ 

ten (Th. 1, Einleit. h. 6:) aufgefüber ward; fo gehörte 
+ fie doch u weſentlich hieher. Men vgl. übrigens die 

daſelbſt aufgeführten fameralütifcen. Schriften. n.'t ams 
"predt, und, Sturm, die’ ebenfalld, außer ben 

eigentlichen. Kameralwiffenfcaften, fih aͤber Staats⸗ 
wirthſchaft, Finanz, und un uieie auch, Über die Pu 
lid, verbreiten, 
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1Von Bi. Bahn Wale her 6. Meeſeqe eins · Syſtems 
"ber Sameralwiffenicaften .— neuer Weflnge,- Gießen 
ſeit 1806 — in.6Iheilen „onthäk She 4 Naliraatks 
wirchfhaft — asp verehrte Auſi. n aos. ’ 
‘6..M. Jovalianos, l’ideutitd.de Ninwedt gd- 
möral sveol'interdt 
per Rouvioz.. Fatersh. 2806, &. 

1ER Rah; wer. ad ’ . 
‘u A. Hu feland, wu. Gruoblegung: —eæe 
—R ftotunſt. a Thle. GBirden,z’ı8ay meh, 23. 8. 
—A m ‚Congl. —— —— &. 

Na TE % Serie Darftehung- ver Bamannliiifens 
un 8* 3 Theile: Bien, 1808 — 11. 8. CDere r ſte 
" —ã die Yandmichfhait; . der z weda d Ale Ser 

a0 und Handelanta ſute; der tie tee 
mirshfeate): de dab. 3. Seuradee 

. Kal Murhärd; Aidren. Über nihtige be 
aus dem Gebiete der Nationalökonomie. und .. 

wirthſchaft. Bätt, 180648. lei .1 
‚Die Nationgtöfonomit ;=— In igd@ssetälehre, 

.. /@eisg. 2808. 8.) Che, ©. 10 fluid L 
Vr—. Eufeb: By: Mevifion der. Kiuındäisgchfe der 
—— ae £ und kein. 
‚382 1%&:B, 2 

& lehre. ns 1823 f..M om nm 
IPA Hariswoliäud. Senbhuder Staatswirth ⸗ 

ſchaft. und Sin, ihrer Hülfsquellenevand Befhichte, 
. 5 inn vorzägiien RAdjihe auf die wengfta, ebung 
ne und Literatur. Theile. Erl. 1817. 5. 6 

Aug. Wilh. v. Taipgiger, Gin. der Natiqualöter 
a. vAbate u. Siaatewirthſchaft; für Nalonolrepraͤſentanten, 
.  Mefcäftämänner und die,. die es werden wollen. 4 Thle. 

ein, 1813 f. & sl. &pz. Lit. Zeit. »816, St. 
ad⸗ * 

Eduard Solid, Vennachtungen "Ahr. E· aatewirth⸗ 
Engliſch and: Teutſch. Berl. 7014 4. (ſchlleßt 

= an Lauderdadsan Del. Leipz. Lin Zeit. 1816, 
222.) 

. Grenz Graf v. Buquoi, Theorie der Mationals 
ern: 
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wethfquft nach einem aenen lane. Lei 1815, 4. 
U NE v Nachtraͤgen. 9 „. 
wos ‚Moni Storch, oours d’dconomie policique, 6 

— ——— 
* dem Fram. Zufägen :von Karl Heine: Man. 

. 3 pe, Ka, an . Cvergl. Lelpz. Bis Zeit. 
"280, 90.) "(Diefes: Brt.word in 

i8; Cours d’econcmio pelltigue, perH.Störch, 
uınnirewdles' acass explicatives er critiques.pet J. B. 
3 t8dy; 4Voll. 1803, nachgedruct, und zu mi 
2 aelmehmenQurchtmeifungen begleitet. Dadurih ward 

da6 folgende Werk veranlaßt, worin Storch. zwalcih 
vr. fsunne Anſicht der Grunbiehsen der Wiſſenſchaft vor 
vi. ll6) ‚Comsideratione sur la nature du sevena 
ı" Weiobak. & Paris, 1804. 8. .Teutfc (von dem 
vun Sf fe) Weirachtungen fiber Die Dlaruz des Donsionals 

einfommens. Kalle, 1825. 8. (gl. die fcharffinni 
Be von Sartorins in den ein. A. 1825, 
Br a6) 

auovo peospetto delle” siiense eco 
;:g Voll. ‚Milano, 1815. 4 - 

J. Craig, elements of political sciones, Voll. 
Mäinb. 14 8: — Teutfch: Grundfäge der Du 
liae. Was d. Engl. von Hege wi ſch. 3 Thle. Ip. 
816, 8. — gehört ei zweite Th. vn &.49 
a, und ber dritte Theil. 
Foul Banellinie: — 'osame delli aor enti 

we —E epubblica riccheszs. 2 Voll. Modena, 

— el Kol haft auf, — 
%, 1922, Ergänjungebl. N. 70f.) Ir 
9— Sr. v. Eblin/ practiſches Handbuch für Otantss und 

Regietungsbeamte. Beri. 1816. 8, Gſt die neue Bears 
beitung feines Werks: die neue Staatsweisheit, ober 
Auszug aus Ad. Smiths Unterſuchungen. Berk’ 1812, 
8. 
—A Eifelen, —— der taatewitth⸗ 

ſcheft oder der freien Voltswirchſchaft. Bert. 1818. 8. 
Theod. Konr. Erener, die Staatswirthſchaft. ır Th. 

Wöürp. 1819. 8. (nad Schellingfhen Grunbfägen.) 
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anf Die Xumerkungen aus dam Gran. üerfege von Chin, 
Ang. Schmidt. Weimer, 1821. 8.. 

°  M.T. R Malthus, principlos -of politics] 
economy considered with a view to their praetical 
application. Lond. 1820. 8. (Ein Gegner des Ris 
carde. Geprüft von Sartprius in db. Goͤtt. Anz 
4822, N. 79.) — Btanzöfif: Prineipes d’eco- 
nomie politique, consideres sous le rapport de 
leur spplication pratique, par Malthus; traduit 
de Vanglais par M. F. 8. Constencio, a Tom, 
Paris, 1820. 8. [) 
Gospodarstwo Narodowe'precs F.Hr.Skarbke, 

oto. ¶ Nationalwirthſchaft von Fr. Graf v. Skarbek, 
Prof. zu Warſchau). 4 Theil, Warſchau 1820 f. 8. 

‚ BR Torrens, an essay on the produstion of 
$realth. Lond, 1891: 8. Bl 
Cru. Binanzminiker von Eancrin): treichthum, 

Natienalreichthum und Staatswirthſchaft. Manq. 1821. 
8. ge Halleſche Lit. Zeit. 1821, St. 203.) ' 
8. Heine. Rau, Anficten —eã — 

beſonderer Beziehung auf Teutſchland. Leipz 2821. 8. 
— Auch seht bieher fein: Grundriß ber. Kameral⸗ 
wiſſenſchaft ober Wirthfchaftslehre. Heidelb. 1823. 8. 
(Er umterfcpeidet eine allgemeine Wirthſchaftelehre, 
welche die Stammbegriffe und Grundregeln ——— 
fol, die aus dem Verhaltniſſe des Menſchen zu ben 

. 
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ABen Gütern entſyeingen noch ehm RUHE auf Die 
verſchledenen moͤglichen — der ra Shätigs 
tete, und eine befondere Wirchfchafts iehre, welche, 
nad ihm, in die buͤrgerliche Epe In arötonomie] 
uns bffentliche [nokitifdye-Dekongmie] zerfält.) — 
Lehrbuch der politiſchen Oekonomie. Th. 1. Die Volles 
wirthfihaftsichte, Heidelb. 1826..8, 

- 8. Arnd, die neuere Gfterichre und ihre Anwen 
dung anf die Geſetzgebung. Weimar, 1821. 8, 
In Puftugen, ds Deal der Staatsbkonomie. 

Odlesiw. 1821. 8, 
Henr. Seint-Simon, du syıteme industriel, 

a Paris, 1821. 8. 
‚Louis Say (der Aeltere), eonsiderations sur !in- 

dustrie et sur Ia legislation. Par. 1829. 8 
- Mich. Agezsini, la sciönce de }’sconomie 

‚ politique. a Paris, ıg02. 8. 
Sr. Saalfeld, Grundriß zu Vorleſungen über Nas 

tionaläfonomie und Finanz. Goͤtt. 1822. 8. 
ausw. Laders, die it, und Staatswirthſchaft. 

ar Theil die Volkswirthſchaft. Leipz. 1822. 8. 
I. Adam Dberndorfer, Syſtem der Nationaldkos 

nomie, ans der Natur des Nationallebens entwickelt. 
Landh. 1822, 8. (Auch gehört theilweife ein früheres 
Werk:- Grumdlegung der Kameralwiſſenſchaften. Sandsh. . 
1818, 8, hieher.) 
With. If. Sehr, die Lehre von der Wirthſchaft des 

Otaates, oder pragmatifde Theorie der Binangsefegger 
.. bung und Finanzverwaltung. Loz. 1822, 8. 

— 

Mill, elements of political economy. Lond. 
1891. 8. (Branzöfifh: slömens : d’&conomie 

"pölitiques traduits de Vanglais par J. T. Pari- 
"sot, APeris, 1823. 8: Teutfch: Elemente der 
Nationaldkonomie von Jac. Mitl. Aus Tem Engl. 
Aberf. von Adolph Ludw. v. Jakob; mit Aufägen vom 

+ Otaatsrathe von Jakob, Halle, 1824, 8. (folgt den 
Seundſatzen Ricardo”s.) 

le Comte Destutt de Tracy, traitd d’&cono- 
mie politique. Paris, 1803. 19. (nicht erfhöpfend, 
bloweilen a, im Ganzen aber gelobt. Sn. Anz. 
nB26,:@1. 4.) 

s 
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IA Freih. v. Seurter, bie Eearcontrthſchaft 
2 „auf ber Grundlage der Privardtonemie , in Hinficht auf 

innere &Staatsverwaltung, und die Begründung eines 
"gerechten Nuflagefyftems. 3 Theile. - Ulm, 1823. 8, 

°C. i. Mationafdlohomie. Th. 2. innede Deaatsver⸗ 
waliung. Ih. 3. Sinanzwiffenfhaf) - . 

Vicomte de Ssint-Chamans, nouvel essai 
sur la richesse des natious, Par..2824..8 

A. de Carrion-N principes d’'scono- 
„nie politiqua T.ı. » 1824. 8: (als minder 
erhebig Leipz. Lit. 826, St. 201.) ... 

.„ F. G. de Cazaux, dlemens d’iconomie 
privee et publique du science de ‚la vedeur dı 
choses et de.la richesse des individus et des na- 
tions. 1825. 8. J on. 
IR (Mac) Culloch, & discourse.on the 
rise, progress, peculiär objects and impprtance 
of political economy. Ed... Lomd; 1855. 8. — 

.  Srangöfifd: discaurs sur lorigine, les pro- 
cas, les objets particuliers .et l’importance de 
"&conomie politigue., Contenent Pesqul d'un 
cours sur les principes .et Ja theorie cette 

-  :science. Traduit de l’anglois par.G. Prevost, 
Et. suivi de quelques obsefyations du traducteur 

* sur le systeme de Ricardo. Gendre et Paris, 
“1825. 8. (nad Ricardo) ’ ’ 

Freih. Gans Edler zu Put litz, Syſtem der Staates 
wirthſchaft. Leipj. 1826. 8. (hauptſächlich Für Finanzs 
wiſſenſchaft.) 

Unter den Altern. Schriftſtellern, melde theils bie 
Stantswirthfhaftsiehre felbftfändig, theild nad einzelnen 

„Sasiptgegenftänden, theils noch in Verbindung mit den 
Kameraltoiffenfhaften und als Anhang.desfelben,. anbauten, 
verdienen der "Erwähnung: 

Chstn. L. B. de Wolf, oeconomica ; methodo 
solentifica pertractate. P. ı eto. Hal. 175420, % 
‘CP. 2. post fota b. autorie oonfirmata et absoluta 
® Mich. Chstn. Hanovio.) 
7Abbé Ortes, &conomie nationale à Venise, 

- 1979. & a Pan‘ *2 
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Serluoei olmsici ftallani di Eeonomia politice, 
per Pietro Custodi, 48 Tomi. Milano, 1805 

8, Mortimer, elements of oommerce, poli- 
ties and finanoes. Lond. 1775. 4 Teut ſch: Srund⸗ 
füge der Handlung, Otaatskunſt und Binanzwiffenfcaft, 

“ von Engelbredt. eip) 1781. 8, 
G. Pfeiffen), ee fämmter konewiſcher 

"mb Kamera lwiſſenſcha —— 
iea⸗t ee Ce ink Ag me 

2%. Frkf. a. M. 1783. 8. 
eiaefe 2 Lie Bam oh en 

wirchſ⸗ anf. 1 
3. Con. Förfter, Entwurf 3 Band Siebe, und 

Oiatswirhfget, Bel. 1782, . 
J. Jacqg. Rousseau, treitd sur Y6oonomie poli- 

tique. a Geneve, 1788. & Teutſch, Bel. 1792 
8. (unbedeutend. 
Yf. v. Sonnenfels, Grundfäge der Palıd, 

Kandlung und Finanz. 3 Theile. 7te Aufl. 
1804. 8. *) —.Handbuch der Innern Er 
tung. ir Th. Wien, 1798. 8. (Diefes Wert — 
einen Temnfentar über das frühere enthalten, 
aber Ang fortgefegt.) 
Geo. Br. Lamprecht, Entwurf einer ‚äbte 

und Deethebologie der dtonomifhzpolisifgen und 
Kameralwiſſenſchaften. Kalle, 1785. 8, 
(de Heynitz), ossi @’scononlie politiquo. 

& Bäle, 1785. 4 
Aug. Hennings, über bie wahren Quellen 4 

Mationalwohiftandes,. Breipeit, Woltsmenge, Fieiß, im 
mit der moralifden Veflimmung bes 

Menfgen und der Natur der Sachen. Kopenh. und 
Leipj. 1785. 8. . 

*) Diefeb Wert, das zuerſt Im Jahte 1765 erfhlen, 
ward auch von v. Mos h amm bearbeitet: v. Sonnens 
fels Srundfäge der Polizei, Handlung und Binanz. 
Zum Gebrauche afadem. Worlefungen ausgearbeitet vo 
5.28» Moshamm. Ste Aufl. Tuͤb. 1820, 8, 
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Aias. Jung, die undlehre der Deaatewitth ⸗ 
— Warb. 1792. 8. 

Ehfn. Sthe. Ahnert, Grundfäge der Macht und 
Gloͤckſeligkeit der Staaten in. Ruͤckſicht auf Reicht hum 
‘und Bevolterung. Leipz. 1794. 8. 
.Herrenschwand, tesité de Veconomie } poli- 

tique et morale de Yespöce humaine. 8 Voll. 
Londres, 1796. 8. 

9. Adam Völlinger, Grundriß einer allgemeinen 
kritiſch⸗ philoſophiſchen Wirchfchaftsichre. Heidelb. 1796. 
8. — Syſtem einer angewandten Wirthſchaftslehre übers 
haupt, und insbeſondere augewendet auf Staats wicth⸗ 

ſchaft. Heidelb. 1797. 8. 
Chſtn. Dan, Vo ß, Haudbuch der allgemeinen Staates 

wirthſchaft — hat im dritten Theile (Leipz 1798. 
8.) die Staatswirthfhaftsicehre, und die Ku 
meralfinanzlehre. 
, 3:%bolph Dori, Materialien zur. Aufſtel eine: 
vernunftmdßigen Theorie der Staatswirchfcafl, Leipg 

"Sei Sigte, der gefcploffene Sunrise Tas, 

a a, . Struenfee, über wichtig nf nde 
der Siaatawlnihſchat. 3 Thle. Berl, ı Ai R 

..* 

‚Keine: WB Lehrbuch über das Orte. 
blonomierecht. 2 Th. se. u 1809. La . 

* 
ı 

Sur Befgicte ber —8 
. K. Silo, Röffig, Verſuch ‚einer pragmatiſchen Ge⸗ 

ſchichte der Oekonomie⸗, Poiije⸗ und Kameralwiſſen⸗ 
Tagen, 2 Theile. Leiph. 1781 8. 

ie Fortſchrůte der natichaldkonomifchen Wiſſenſchaften 
in England während des fanfenden Jahrhunderte ar 
Theil, Lpz u. Altenb. 1817. 8, 
3. Ant. satten, ehronologifhe Darftellung der 

italieniſcen Klaſſiker Über Nationaldtonomie, Pefth, 
1820, 8, " 
Essai sur P’histoire de PRoconomis politigus dus” 

‚pepplas ‚modernes jusgu’au .opmmenosment de 
St. W. ate Huf, IL 5 
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"Paunde 1877. 0 Tom, ‘Paris st Lomie, 1819. 8. 
Coberflächlich;' vgl. Leipz. Lit; Zeit. 1818, N. 182.) 
(Bosse,) osssi sur Thistoire de .l’&conomie 

«  politique des peuples modernes, 9 T. Paris et 
Londres, 1818. 8 — Darſtelung des ſtaatswirth⸗ 
ſqaftlichen Zuftaudes in ben teutfchen Oundesftaaten auf 
feinen geſchichtlichen Grundlagen. Braunſchw. 1820. 8. 

Ch. Ganilb, ossai politigue sur le revenu 
8 ublio des peuples de Pentiquite, du moyen age, 
des sidcles modernes , et specialement de la France 

* et de l’Angleterre, depuis le milieu du 150 siccle 
jusqu’en 18035. 2 Tom. Ed. 0. a Paris, 1908. & .. 
(Die erfte Auflage erſchlen 1806. 8. und ward gepräft 
in den Gott. Anj. 1812, St. 96.) 

Spfem der Volks wirthſchaftslehre. 

13. 
Ueberſicht und Theile der Volkswirth⸗ 

ſchaftslehre, als Wiſſenſchaft. 

Die Volkswirthſchaftslehre enthaͤlt, in ihrer 
wiſſenſchaftlichen Geſtalt, die ſyſtematiſche Darſtellung 
der gefaimmten Quellen und Bedingungen, fo 
wie der vernunftgemäßen Orunbfäge für die Wertheis 
lung und Vermehrung, and für bie. Berwens- 
dung und ben Genuß (bie Confumtion) des Velks- 
verrnögens. Die Volkswirthſchaftslehre pi daher 
von der Vernunftidee eines Volkes (Ip. 1, Natur« 
umd Voͤlkerr. $.42.), als einer durch freien Vertrag 
abgeſchloſſenen Rechtsgefellfhaft, und von der unzer= 
trennlichen Verbindung des Rechts und der Wohlfahrt 
in der Außern Ankündigung eines Volkes ($.2.unp 3.) , 
ont, mmabhängig wer. allen Durch den Staat entftan 
denen Verhaͤltniſſen und von allem Einfluſſe dar Regie» 
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rung im Staate anf bie teitung des Volksvermoͤgens 
und auf die Bildung des Staatsvermögens aus dem 
Volksvermoͤgen. — 'Wenn aber, die Glüdfeligkeit des 
Individuums und die Wohlfahrt eines ganzen Volkes, 
abgefehen von allen Einwirkungen des Staates auf 
die Ankündigung. des Volkslebens, anf dem rechtmäs 
Bigen Erwerbe, Beſitze und Genuffe aller Güter bes 
ruht, durch welche das irdiſche Seben nicht blos ges 
File, ſondern auch in Hinficht ſeiner Kraft geſtaͤrkt, 
ir Sinficht feiner Genuͤſſe veredelt und verſchoͤnert, 
and in Hinficht feiner Dauer möglichft gefichert werden 
foll; fo muß wiffenfchaftlich der Zuſammenhang aus⸗ 
gemittelt und nachgewieſen werden, in welchem die 
Quellen und Bedingungen alles menſchlichen Wohle 
ſtandes mit ven Beſtandtheilen und Wirkungen 
ben ſtehen. Die Volt swirthſchaftslehre als Wiſſen⸗ 
ſcaft, handelt daher in vier Abſchoicien 
1) von den Quellen, on 

2) von den Bedingungen, . 
3) von der Vertheilung und Bermeps 

v tung, and. 
! 4). von: bee Verwendung und dem ix 

nuſſe des Volt overmgens. 

1% on 
Dj Die Quellen des individuellen Wopk' 

‚ fanves und des Bolfsvermögens, 

“8 giebe aur zwei. Quellen alles Wohlftanbes. 
der Individuen und alles Vermögens ber Völker: 

1) die Natur mit ihren Doitern urfpehngs 

lichen Reichthuͤmern und Ergeugniffen, ° 
2 den menfgligen Geiſt, une feier Sf 

tigkeit bei der Hervorbuing Boa Des ung, Pin ’ 
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« vielfältigung und Vereblung der Naturerzeugnifie, fo 
wie mit feiner Wirkfamkeit in dem Gebiete des Ge⸗ 
werbsfleißes, des Handels, der Kunft und der Wiſ⸗ 
ſenſchaft. 

Wenn bie erfte Quelle des menſchlichen Wohl⸗ 
flandes, die Natur, bei jedem felbftftändigen Volke, 
theils nach dem Umfange und ber Größe feines Gr: 
biets, theils nach der Befchaffenbeit veifelben in Hins- 
ſicht "auf Grund und Boden und deſſen Güte, in 
Hinfiht auf Fluͤſſe, Seen, Gebirge, Wälder und 
Thiere, und in Hinficht auf Klima und bisherigen 
Anbau im Einzelnen gewürdigt, diefe erfte Quelle 
aber, in allen angegebenen Hinfichten, bei den vers 
ſchiedenen Völkern des Erdbodens nothwendig fehr 
verfhieden feyn muß; fo ift die zweite Quelle, 
wie Thätigkeit des menſchlichen Geiſtes, 
in Rüdficht auf den Volkswohlſtand überall auf dem 
"ganzen Erdboden zunaͤchſt von ber phyſiſchen, geifti« 
gen und fittlichen Entwidelung und Bildung der Ins 
dividuen abhängig, aus welchen die Maffe eines Vol⸗ 
tes befteht. Denn fo wenig ber einzelne Menfch, nach 
feiner äußern Ankündigung, als blos finnliches Weſen 
gedacht werden kann, weil felbft auf die äußere Thaͤ⸗ 
tigkeit der am wenigften gebildeten Individuen der 
untern Volksklaſſen der menſchliche Geift nicht ohne 
Einfluß bfeibt; fo wenig kann auch bei der Erforfchung 
der Quellen, Bedingungen und "Verpältniffe des 
MWohlftandes und Vermögens eines ganzen Volkes 
blos deffen finnliche Thaͤtigkeit, und deſſen dadurch 
vermittelte Stellung ‚zur äußern Guͤterwelt beruͤckſich⸗ 
tige werden, wenn nicht die Beftimmung und Wuͤr⸗ 
digung diefes Wohlßandes und Vermögens eines 
Volkes Höchft einfeitig erfcheinen fol. Dazu kommt 
das Zeugniß der Gefchichte, daß die wirchfchaftlichen 
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Verhaͤltniſſe eines Volkes mit dem erreichten Grade 
feiner Cultur überhaupt, namentlich mit, feiner geiſti⸗ 
gen, fittlichen, veligiofen und bürgerlihen, in der 
x auefien Verbindung ftehen, fo daß, nach ben 
hatſachen der Gefchichte, der Wohlſtand und der 

Reichtum der Völker mit den Fortſchritten ihrer gei⸗ 
ſtigen und ſittlichen Bildung, mit der höhern Kein 
heit und Würde ihrer Neligion, und mit der zätges 
maͤßen Vervollkommnung ihrer Verfaffung und Ver⸗ 
waltung ftieg, dagegen aber aud) mit ven Ruͤckſchrit⸗ 
ten in der geiftigen und fittlihen Neife, mit der An- 
bänglichkeit an einen blos ſinnlichen Cermoniencultus, 
und mit der Beibehaltung einer veralteten Verfafung 
und Verwaltung unaufhaltbar fiel. — Als wars 
nende Belege dafür erfcheinen Griechenland und Rom 
in der alten Welt feit der Zeit des Sinkens ihrer 
Kunft, ihrer Wiffenfchaft und iprer bürgerlichen Ver⸗ 
faſſung; und in der Geſchichte der heuern Zeit ragen 
die chriftlichen‘Völker , durch alle genannte Vorzüge, 
weit über die gleichzeitigen mahomedanifchen und 

idniſchen Voͤlker hervor. Selbſt unter den chrift» 
ichen Völkern kuͤndigten fi die zum Proteftantismus 
übergegangenen (England, Niederland, Teutſchlands 
Norden, Preußen, 2c.) auch in ihrem äußern Wohl⸗ 
ftande als Eräftiger und reicher an, als die katholiſchen, 
und eben fo erhoben ſich die Völker mit zeitgemäßen 
Verfaffungen (man denke nur an England feit den 
Zeiten Wilhelms des Oraniers und ber Negenten aus 
Der braunfchweigifhen Dynaſtie) fchneller zu einem 
hoͤhern Wohlftande und Reichthume, als die mit ver⸗ 
an Verfaſſungen und feplerhaften Verwaltungs» 
ermen. 

Mit dieſem geſchichtlichen Ergebniſſe ſteht in 
WVerbindung, "daß ſeibſt der wiſſenſchaftliche 
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ber Volkswirthſchafts » und ber Siaats wirthſchafts· 
e zunaͤchſt in der Mitte von Voͤlkern mit felbfte 

ftändigen Verfaffungen geſchah; zuerft in Großbri⸗ 
fannien, dann auch in. Frankreich und Teutſchlaud, 
wie fchon ein Blick auf das Geburtsland der meiften . 

* in der Literatur diefer Wiſſenſchaft aufgeführten 
Schriftfteler beweifer. — reipz. Lit. Zeit. 

1818, St. 295, ©. 2354f.) 
Eben fo kann mur aus der Geſchichte die intereſ⸗ 

fante tere von der urfprünglihen Verteilung dee . 
Süterquellen (von der Vertheilung von Grund und 
Boden unter die einzelnen Volker, und bei dieſen 
wieder unter die Individuen) fo wie von ber Da 
nutzung der daran gefnäpften Naturkraͤfte, und von 
dem freien Uebergehen viefer Quellen von einem 
Individuum und von einem Volke zum ander; 
nachgewiefen und erläutert werden. (Vergl. Su. 
Anz. 1822, St. 13 und 14.) 

15. 

2) Die Bedingungen des Voltswohl. 
ſtandes und Vermögens. 

Die beiden genannten Quellen des Erwerbgs und 
Wohlſtandes find jedem Weſen unſrer Art eröffnet; 
denn die Nat ur ift für alle vorhanden, und in allen 
entwickelt ſich, freilich mehr oder weniger, die urſpruͤng⸗ 
liche Keaft des Geiftes. Allein weldye von beiden 
Quellen entweder ausfchließend ,. oder doch hauptſaͤch⸗ 
lich, der Grund des Wopiftandes eines beftimm« 
ten Individuums. in der Mitte eines Volkes werden 
ann und fol, und auf welche Weife beide Quellen, 
wach ihrer gleichmäßigen Unermeßlichteit ‚vie — 
des Gluͤckſeligkeitsgenuſſes fir jeden Einzelsen. im 

J 
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Molke werben; das haͤngt theils ſchon von den Wer 
hältniffen ab, unter welchen ber einzelne Menſch ins 
leben tritt, (inwiefern ihm nämlich ererbtes Grand» 
eigentfum” gehört, oder nicht,) theils von der Er⸗ 
ziehung, die er erhält, theils von der unverfenns 
baren Richtung, welche feine Thätigkeit bereits bei 

ihrer erften Ankündigung ninınt, theils won der 
tellung, die er im Laufe feines Lebens gegen die ganze 

Dechtögefellfchaft, zu welcher er gehört, entweder von 
außen ber erhält, oder von innen, nach der ihm ein. 
wohnenden Kraft, erringt und behauptet, Urfprängs‘ 
liche Naturanlagen, die eine unverfennbare Beftim- 
mung fir die Zukunft andeuten und, verfolgen; Ver⸗ 
bältniffe zu der Familie, in deren Mitte das Indivl⸗ 
duum zum Daſeyn gelangt und heranwächfet; unaufe 
baltbare Einflüffe von außen, unter welche der ges 
reifte Menſch im häuslichen und öffentlichen Leben ger 
bracht wird, und mannigfaltige, im Voraus nicht zu 
berechnende, Verbindungen mit andern Sndioidurn 
feines, oder eines auswärtigen Volkes entfcheiden bei 
der großen Mehrheit der Menfchen über die Richtung 
ihrer äußern Tpätigeeit, und über den Gluͤckſeligkeits⸗ 
gen and den Woptftand, den fie vermittelft biefer 

bätigfeit erreichen, 

Allein bei aller diefer Verſchiedenheit der Indi» 
viduen in Hinſicht ihrer urfpränglihen Kräfte, ihrer 
Beſtrebungen und ihrer in der Mitte des Voltes all- 
maͤhlig zu einem beftimmten Ziele gelangten Thaͤtig⸗ 
Beit, koͤnnen doch die gefammten Yeußerungen biefer 
Tpätigkeit auf zwei allgemeine Bedingungen 
zuruͤckgefuͤhrt werden, unter welchen, durch die beiden 
genannten Quellen, die individuelle und allgemeine 
Wohlfahrt, und vermittelſt verfelben, der Wohlſtand 

\ 
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und das Vermoͤgen der Einzelnen und des Ganzen 
begränbet werben kann. 

Dieſe Bedingungen find 

a) in Hinficht auf die Individuen: Arbeit, 
und namentlich Theilung der Arbeit; und 

b) in Hinficht auf die Gemeinfchaft und Wech⸗ 
ſelwirkung aller Individuen eines ganzen Volkes: 
= der gegenfeitige Credit, und die völligfte 
“ Sreipeit des Verkehrs. 

16. 

a) Arbeit, und Tpeilung derfelben, als 
erftie Bedingung des Wohlftandes, 

Unter Arbeit überhaupt verftehen wir jede 
menfchliche Tätigkeit, welche mit deutlicher Ver— 
gegenwärtigung eines zu erreichenden Zwedes unter 
nommen und vollbracht wird, fo daß Dadurch eben fo 
der Müßiggang, wie die regel» und abfichtslofe Bes 
ſchaͤftigung ausgefchloffen wird. Die Arbeit ift aber 
eine phnfifche, wenn zur Erreichung Des vorgefeg- 

ten Zweckes zunächft nur koͤrperliche Kräfte erfordert 
werden, hingegen eine geiftige, wenn ber vorges 
haltene Zweck auf einer dee der Vernunft beruht, 
und zu feiner Verwirklichung die Vermögen und 
Kräfte des menfchlichen Geiftes in Thaͤtigkeit geſetzt 
werden müffen, 

Allein immer ift die Arbeit nur Bedingung, nicht 
ſelbſt Quelle und Beſtandtheil des Wohlſtandes und 

Verwmoͤgens, obgleich die Arbeit, und namentlich die 
äzwedmäßige Theilung der. Arbeit, bie ficherfie 
Geundlage des gleichmäßigen Fortſchritts des Volka⸗ 
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wohlſtandes bildet. „Denn je mannigfaltiger, bei der 
freien Entwidelung aller geſellſchaftlichen Verhältniffe 
eines Volkes, die Benürfniffe der Individuen wer⸗ 
den; defto nöthiger wird auch die Theilung der Arbeit, 
um diefe Berhrfniffe in ihrem ganzen Umfange zu 
befriedigen, und deſto leichter nimmt, bei jener vor⸗ 
wärtefchreitenden Bildung des Volkes, der menfchs 
liche Geift von felbft die Richtung auf die Theis 
kung der Arbeit, fo daß fich jeder nur auf eine ges 
wiffe Art von Thaͤtigkeit befchrämke, theils um 
in derfelben etwas Vollkommnes zu leiften, 'theils 
weil er dadurch am ficherften fich ernähren und feinen 
Wohlſtand begründen kann. Durch bie Teilung der 
Arbeit wird daher eben fo von der einen Seite der 
Zeitverluſt verhuͤtet, welcher nothwendig mit dem 
ſteten Wechfel in verſchiedenartigen Befchäftigungen 
verbunden ift, wie fie von der andern die höhere Aus= 
bildung und Vervollkommnung jedes Zweiges der 
menſchlichen Thaͤtigkeit befördert. Die Theiking der 

. Arbeit ift alfo der Grund der Vertheilung der ein⸗ 
. zelnen Gefchäfte bei der Hervorbringung eines Gegens 

ftandes ‘und bei der beabfichtigten Erreichung eines 
gemeinſchaftlich vorgehaltenen Zieles. 

Zwar erſcheint das Wohlthaͤtige der Theilung 
der Arbeit im Kreiſe des Manufactur- und Fabrik— 
weſens weit deutlicher und beſtimmter, als bei den 
Beschäftigungen mit der Landwirthſchaft; allein auch 
in Diefer find Ackerbau, Gärtnerei und Viehzucht fehr 
von einander verfchieden, und felbft beim Pflügen, 
Saͤen, Mähen und Dreſchen wird die größere oder 
geringere Geſchicklichkeit des Arbeiters fichtbar. 

Ein Hauptgegenftand bei der Theilung der Ars 
beit, zunächft im. Manufactur = und Fabrilweſen, find 
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die Mafchinen; denn durch fie werden bie Maſſen 
der Erzeugniſſe nicht nur vermehrt, ſondern auch in 
den meiften Faͤllen vervollkommnet und veredelt. Dies 
zeigt fich nicht blos in der einfachen Mafchinerie eines 
Webe⸗ oder Strumpfwirkerftuhls, oder einer Drech⸗ 
felbant u. ſ. w., fondern hauptfächlich in der Anwen⸗ 
dung der Spinnmaſchinen, der Pumps und Drude 
werfe u. a. \ 

Was gegen die Anwendung der Mafchinen 
von Vu Se erinnert worden if, ift nur in dem 
einzigen Falle ganz gegründet, wenn die Mafchinen 
tehnifh untauglich für den beabfi 

Zweck finp ; dann wird aber auch feiner durch ihre 
Erzeugniſſe leicht getäufcht werten. Allem bie 
Eimvärfe gegen die Maſchinen, welche won ber 

. übermäßigen Vermehrung der’ Erzeugniffe durch 
viefelben und von der Möglichkeit entlehnt werden, 

daß dadurch einzelne Arbeiter ihren bisherigen Er⸗ 
werbszweig perlieren koͤnnten, find theils bereits 
durch eine vieljährige Erfahrung beſeitigt, theils 
gleicht fih die Vervielfältigung der Erzeugniſſe 

- durch den Markt derfelben und durch die Nachfrage 
nach denfelben, fo wie durch das Uebergehen der 
Arbeiter. von einem bisherigen Nahrungszweige zu 
einem andern aus. (Vergl. Log, Handb. Th. 1, 
©. 222 ff.) Ueberhaupt würde diefe Behauptung 
zu viel beweifen; denn alle Mafchinen gehören in 
die Reihe der Erfindungen. Jede wirklich 
nügliche Erfindung hat aber bald ihren Einfluß auf 
die menfhliche Geſellſchaft fich gefichert -und ihn 
behauptet; dagegen find die müßigen Erfindungen 
(4. B. die Draifinen) dem Schickfale des baldigen 
Vergeffenwerbens nicht entgangen.. . 
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, 17. 

Gortfegung. 

Sechs fache Abſtufung menfhliher Thaͤ⸗ 
——— tigkeit. - 

Aus dem Geſichtspuncte der Theilung der Arbeit, 
giebt es eine fechsfadhe Abftufung der · geſammten 
menſchlichen Thaͤtigkejt in dem geſelſchalilichen Ver. 
eine eines Volles: _ 

4) Gewinnung und Sammlung der roßen Ru 
turerzeuguniſſe, und:unmittelbaren Anbau des Bo⸗ 
dens, verbimden mit der Vermehrung und Vers 

\ edkung feiner Stoffe. (Zu diefer Klaffe gehören 
vie Beſitzer des großen’ Örundeigenthums, und alle, 

‚welche fi mit dem Feldbaue, ‚der Viehzucht, der 
Gaͤrtnerei, der Jaͤgerei, der Fiſcherei, dem Forfts 
und Bergbau befchäftigen. ) 
2) zweeimäßige Bearbeitung ver rohen Natur 

erzeugniſſe zu einer auf das Beduͤrfniß und den 
Genuß des Lebens berechneten binuchbaren Form. 
(Hieher gehören alle Handwerker, die Manufactn« 

riſten, die Fabrikanten, und die mehanifhen 
ſiler. 

3) Umtauſch und gegenſeitiger Abſatz theils der 
gewonnenen rohen Raturgegenſtaͤnde, theils der 

durch den Gewerbefleiß von. Manıfactatiften, 
Fabrilanten und mechanifchen * Künftlern hervor⸗ 
gebrachten neuen Erzeugniſſe, vwermictelft aller 

Zweige des Hantels. (Diefe Klaffe umſchließt 
alle handeltreibende Individuen, die Krämer und 
Kaufleute.) 

4) Erhaltung, Erweiterung und Bervollfomme 
„nung des Öchietos der menfhlichen Konatniſſe Aber 
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haupt, und namentlich in den mannigfaltihen Krei⸗ 
fen der ſchoͤnen Kuͤnſte und der gefammten Wiſſen⸗ 
ſchaften. (Hieher gehoͤren die aͤſthetiſchen 
Kanſtler und die Gelehrten.) 

5) ‚Dienftleiftungen für die Zwede der Privar- 
perfonen. (Hieher gehörem alle Dienftboten nach 
ihren verſchiedenen Beſchaͤftigungen für die Abſie che 
ten ‘ihrer Brodherren.) 

6) Dienftleiftungen fir vie Zwecke der gefamms 
ten öffentlichen Geſellſchaft. (Hieher gehören alte 
bei der Verfaffung, Regierung und Verwaltung 
der vertragsmäßig gebildeten Decpesgefeligef an 
geftellte Individuen.) 

18, 

Fortſetz ung. 

Productive und unproductive Arbeit. 

Bei allen dieſen ſechs verſchiedenen Gattungen 
menſchlicher Thaͤtigkeit muß zwiſchen productiver 
und unprobuetiver Arbeit genau unterſchieden 
werden; denn productiv ift nicht blos die Arbeie 
deſſen, der das fand baut, wie die Phyſiokraten wols 
len, fondern an ſich ſchon jede Arbeit, durch weiche 
ein Out hervorgebracht wird; nach den Grundfägen 
der Volkswirthſchaftslehre aber die, durch welche ein 
reiner Ertrag vermittelt, und alſo der Volkswohl⸗ 
ftand begründet oder vermehrt wird; dagegen 
iſt jede Arbeit unproductiv (ober fteril), welche - 
wicht mehr, als die nothwendige Confumtion des Ar 
beiters beträgt, wodurch alfo der Volkswohlſtand kei⸗ 
men Zuwachs erhält. (vergl. $. 24.) 
Im engern Sinne kann jede menfchliche The 

tigkrit bald ala probuctio, bald als unprahuctin er⸗ 
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ſcheinen. Die Landarbeit iſt productiv, ſobald 
fie eine Grundrente und einen Ueberſchuß über das 
aufgewandte Capital zur Bezahlung der Zinfen vera 
mittelt, und fobald der Unternehmer des. Gefchäfts 
und ber Arbeiter mehr erwerben, als zur nothwendi⸗ 
gen Confumtion erfordert wird. . Sobald dieſe Er- 
felge wegfallen, ift die Sandarbeit unproductin, — 
Die Arbeit im Gewerbs weſen ift probuetio, for 
bald der Werth ihres Erzeugniſſes, außer der Wieder⸗ 
erftattung des Capitals und der Entrichtung der Zius. 
‚fen von demfelben, einen Ueberſchuß bewirkt, fo dag, 
der Gewinn des "Unternehmers und des Arbeiters 
ihre Confumtion überfteige. — Eben foift der Hans, 
del probuctiv, ſobald der Preis der Waare nicht- blos 
das darauf verwendete Capital und deſſen Zinfen 
dede, ſondern auch dee Gewinn der handeltreibenden 
Individuen ihre Confumtion uͤberwiegt. — Endlich 
find geiftige Arbeiten *) im Kreife der Kunft und 

*) Sollen Männer, wie Leibnig, Kant, Cauova, 
Talma, u. a. nicht eben fo zu den productiven Arbei⸗ 
tern gehören, wie ein Landwirth? Und haben nicht 
Pürter, Wieland, Walter Scott m. andere 
Sohrlftſteiler durch ihre geiftige Thaͤtigkeit, ſo wie viele 
Seaatsmaͤnner durch ihre äffentlichen Dienſlleiſtungen im 
Staate, einen reinen Erttag Über ihre Conſumtion, aus⸗ 
gemittelt? Sol dieſer Zuſammenhang der geiſtigen Thaͤtig⸗ 
deit mit der Guͤterwelt nicht den Namen productiv 
verdienen, und nur der als productiv gelten, welcher. 
200 Korn erntet, oder eine Heerde Gänfe 
mäfter? Wird aber das Prädicat produrtiv im ens 
gern Sinne, blos als ein Gut hervorbringend "ges 
nommen, ohne Ruͤckſicht auf den baburd_vers 
mittelten reinen Ertrag; iſt dam nicht der Auss _ 

drnck productin eben fo gebräuchlich von den Erfins 
been in der Wiſſenſchaft und Kunſt, wie von den Sands 

8% 
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Wiſſenſchaft, fo nie die Dienfleiftungen de 
die geſammte Geſeilſchaft, ja ſelbſt Die perfönlichen 
Dienſtleiſtungen productiv, ſobald fie, außer 
dem unmitteibaren Bedarſe zur Conſumtion, einen 
Ueberſchuß als reinen Ertrag vermitteln. 

Steht dieſe s Ergehniß, nach dem Jeugnifſe 
ber Gefchkte, feit; fo berußt der phnfiie 
Wohlſtand eines Volkes weder auf dem ‚Aderbane 
allein, noch auf dem Gewerbsfleiße allein, noch 
allein auf dem Handel, fondern auf allen drelen 
zugleich, weil fle vereinigt die Grundbedinguugen 

wirthen, bie unmittelbar mit der Hervorbringung mates 
Rrieller — des ae ſich befäyäftigen ?- 

Soll die In der Kunft feit Jahe seimaie Ger: 
. geihmung der er ana am aunihirt 
"werden? — Treffenber iſt der mis (Sen, Lit. Zeit, 182%, 
©. 20.) gemachte Einwurf, daß ich bei dem im Texte 

-aufgeftellteir Begriffe von probuctiver und unpros 
ductiver Arbeit (die erſie als reinen Ortrag vers. 
mittelnd, bie letztere nicht) -„, productiv umd —— — 
gend, und unproductiv und aicht gewinnbtingend“ ale 

glelqchbedeutend naͤhme. Allerdings liegt dies in 
? der von mir verſuchten Verbindung der Lehre vom reinen 
Ertoage mit dem Begriffe Ber ‚ptoductiven Arbeit, weil 

die or — — ——— Aebeit, an ſtich, oft 
miete „als einen reinen Ertrag vermtteit. 
Nimmt man aber die Arbeit des Individuums nach 
ihrem Verhältniffe zu dem Gefammtreich 
thume und Wohlſtande eines Volkes, abge 
fehen von ber befondern Wirthſchaft des Iudividuums 
und dem Ergebniſſe derſelben, — das in dem wirds 
liche n Staatsleben dem Iteale der Volkewirthſchafts⸗ 
lehre oft keinesweges entſpricht —; fo kann, nach der 
Stellung des Individuums zu dem Ganzen, in der 
That nur Diefenige Arbeit Broduwetid genannt werben, 

"bie einen. teiten Ertrag vermittelt, "und alfe eines Zus 
wachs des Volkewohlſtandes und MWolbsreihshums bewirkt. 
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ver ſumlichen Betriebſauckeit find, und ix der Veſell. ’ 
fsaft gegenfeitig Ah unterftiken, doch fo, baß bie 
tandwirchfchaft die Grundlage des Sanzen.bil 
bet, unb ihr vervolllommneter Anbau nothwendig vor · 
ausgehen, ſo wie von ihrem reinen Ertrage eine ver⸗ 
haltnißmaͤßige Voltsmenge ernaͤhrt, und, als Ueber⸗ 
ichaß des teinen Ertrages derſelben, bereite ein be⸗ 
möchtliches Capital gewonnen ſeyn muß, bevor den 
Gewerbsfleiß eines Volkes ficher gedeihen, -weiter 
fich verbreiten und, wieder als Folge vefjelben, dyr 
Handel aaf.oine fefte Unterlage gebaut und zu größe: 
rem Umfange gelangen Sant, Mag daher immer der 
Ertrag und Reichthum aus dem Gewerbefleiße and 
Handel glängender und auch augenblicklich größer ſeyn, 
als · der aus der Laudwirthſchaft; fo wird erıfich Loch 
nur dann in feiner Bläche erhalten, wenn vie Land⸗ 
wirthſchaft neben dem Gewerbsfleiße und dem Handel 
nicht vernachläflige oder fogar unterdrüct wird. *). : 

Auf diefen phyſiſchen Wohlftand eines Bolkes 
nach tandwirtbfchaft, Gewerbsſieiß und Handel wirkt 
aber die geiftige Thaͤtigkeit, und der Korte 
ſchritt in nesfelben, fo mächtig ein, daß, wenn 
gleich die Heußerung der geiftigen Kräfte: und ihr 
Einfluß: auf: den allgemeinen Wohlſtand, fo wie auf 
ben Aufſchwung eines Volkes, nicht in Zehlen ausge⸗ 
druͤckt und berechnet; wiewopt auch Durch fie "ein reis 
ner Ertrag gewonnen werben Bann, boch uͤberall, nach 
dem Zengniffe der Gefchichte, wo. bei einem Wolke 
Könfte und Wiffenfchaften fröhlich gediehen und fort» 
ſchritten, gleichmäßig der äußere Wohlftand deſelben 

-*) Dan darf nur an Tyrus und Karthago, an Venedig 
und Genua, an Gallen und Großbiitannien ‚erinnern, 

- 00 fi) davon zu Überzeugen. - - 
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fi) vermehrte, und daß lie hisjenigen. Mläten Jia 
deren Mitte Kimfte mad Wiſſenſdaften zur hiheen 
Bluͤthe und Keife gelangten, auch, iu Sinfahe, ihres 
Wohiſtandes auf ungleich hoͤhern Stufen ſtanden, und 
noch ſtehen, als Diejenigen Volker, bei welchen Künfte 
und Wiffenfchaften entweder gar nicht, ober nur kuͤm⸗ 
merlich gedeihen, und blos einfeitig und uothduͤrftig 
augebout werben. Daraus; geht.als Krgebnifhender: 
daß die hoͤhere geiflige Eunpidebing: usd Forbua ug 
der Völker eine weſentliche —* AR, B11 7) 7 
filche Tbaͤtigkeit in her Landwirthſchaft, im Gaverbs⸗ 
fleiße und in Handel zu vermehren, veredein/ nd 

- zu derſtaͤrken, und Daß, wo man bias.auf.die phyſiſche 
Thaͤtigkeit fh zu befcheänfen fucht,.. uud ben Auf⸗ 
ſownung des Geiftes bei. den. Wolken -läfmat,:: felbft. 
jene keine bedeutenden Fartſcheitta macht, weil dann 
bei ſolchen Völkern der no th wendige und wio tzl⸗ 
thätige Zufammenhang zwifher.fiansis 
cher und ‚geiftiger Thaͤtigkeit, und Die est⸗ 
ſcheidende Ruͤckwirkuug der geiſtigen Bildung auf 7 
geſammte oͤffentliche Volksleben fehlt. 
Ueber keinen Gegenſtand ver Bolkewirgkpaher. 
lehre find die geueften Fortbilduer diefer Wigſen- 
ſchaft fo getheilt, als über bie Aufnahnie der füge 
nannten „immateriellen Aüter“ in ben. Kreis 

‚' berfelben. Bekanntlich, ſchloß Adam Smitp.fe, 
völlig davon aus, was nicht ohne Einfluß auf ſeine 
Nachfolger blieb, die nicht felten ſein slaffifces 
Anſehen eben in bieſer Sache blendete. Unyerke⸗ 
bar erhält auch bie wichtige Lehre van der propaps, 
tiven Arbeit dadurch eine verfchiedene Öeftalt,-je 
nachdem bie Wiſſenſchaft blos Die materiellen, ‚ober 
zugleich auch die immateriellen Guͤter berhcfichtigt. 
Dies würdigte Sartorius.in, ſ. Rec, Dr; Bee 
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fin Squft von Storch (md. Sir. Anz. 1825, 
St. 156): ‚Mehrere wurden, durch die Smi« 

„epifhe Darftellang innerhalb der Schranfen, die 
ex fich geſteckt hatte, verleitet, alle Bildung. und 

. ng des Volkswohlſtandes durch aus 
materialiſtiſch zu erklaͤren, obwohl fie des 

. Menfchen Kraft und Thätigkeit als. Eine, oder gar 
als vie alleinige Quelle deflelben betrachteten, wo⸗ 

—bai doch die geiftigen Kräfte, Thaͤtig⸗ 
keiten und deren Wirkungen auf den 
Volkswohlſtand nicht überfehen werden 

- durften. — Nun hatte bereits Say (in f. 
„efchienenen traite d’economie politique) 

der valeurs immaterielles in Beziehung auf den 
Volkswohlſtand gedacht (ob er gleich neuerlich daſ⸗ 

.. felbe an Storch tadelte), Am meiften aber hob 
bieſen Gegenſtand Storch hervor; theils in ſ. 
oours d’doonomie politique; theils, und noch 
— in ſ. considerations, wo er ſich nach⸗ 
—— Say’s Einwuͤrfe vertheidigte. Es 

t or chs eigner teutſchen Ueberſetzung 
ſ. fe Getrachtungen Aber die Natur 
des Rationaleinfommens, Halle, 1825. 
©. 14), aus dem Abfchnitte: „Begreift das 
Bolkseintommen auch unkoͤrperliche Be— 
ee hier folgende Stelle. ,, Wenn 

bat, daß das Einkommen nicht in 
— — ‚ fonbern in verbrauchbaren Dingen 
— ſo iſt die vorliegende Frage, wie ſchwierig 
fie auch beim erſten Anblicke erſcheint, doch in der 

: Spot leiſcht gu loſen. Jeder darf nur das Verzeich⸗ 
wi feiner Yusgaben durchfehen, und er wird finden, 

daß er ‚jäpelich eine Menge, unförperliher Dinge 
: wen : Die Beduͤrfeiſſe des Perſchu [2 
GB. a6 ik 



en Weitenkefgufeäe 
fo mannigfaltig, daß die förpertigen Segerftiinde 

allein nicht hinreichen, ſelblge zu befriedigen. Der 
° geielige Menfch will nicht blos genaͤhrt und geklei⸗ 

, mit Wohnung und Hausgeräth verfehen fepn; 
es ER Hm nicht genug, die Stoffe und Wertzeuge 
zu befißen, die er zum Erzeugen diefer Gegenftände 
gebraucht; er fühlt auch die Nothwendigkeit hard 

erfon und fein Eigenthum gegen jeven Anri 
” Beier zu fehen; feine Erhaltung erheiſch t san 
und Pflege in der Kindheit und in Krankheiten; 

> er hat das Verlangen, feine natürlichen Anlagen 
zu entwideln, Oeſchicklichteiten und Kemmtniffe' zu 
* &twerben; fen Gefühl will genaͤhrt, veredelt, zum 
Heiligen und Unfihtbaren erhoben ſeyn; er wi 

die Vortheile zu genießen A: welche ſchriftliche Mite 
theilungen und Reifen gewähren; er wird durch 

- Berufsgefchäfte gezwungen, oder durch Bequemlich⸗ 
keit verleitet, feine häuslichen Gefchäfte an Andere 
u übertragen; er fehnt fich endlich nach einer Menge 

von Bequemlichkeiten, Vergnügungen und Gerüfs 
fen, die durchaus unkörperlich find. Können diefe 

unkorperlichen Befriedigungsmittel feiner wirklichen 
"ober vermeintlichen Bedärfniffe-von feinem Eine 
kommen, und folglich auch von dem des, 
Volkes, ausgefchlofien werden? Erfolge wenſch⸗ 

NUicher Arbeit; find fie nicht Erzeugnifſe? Bes 
gehett von aflen, die das Beduͤrfnig derſelben füh- 

len; find fie nicht nuͤtz lich? Don viefen erzeugt, 
end von jenen verbraucht; find fie nicht Gegenſtaͤnde 

des Tauſches, find fie nicht Werthe? Was die 
beiden erſten Eigenfhaften betrifft; ſo iſt es wohl 
zn Ka daß man fie abläugnen .‚bärfte; 
aber die britt feinen. zweifelhaft 
Nur die —— find en wen an 
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s :fagen; die · gekauſt und verkauft werben, nicht aber 
ihre Erfolge. Sind die erſten geleiſtet und bezahlt; 
ſo iſt der Tauſch vollbracht, und er würde es glei⸗ 
: chermaßen ſeyn, wenn die Erfolge ausblieben. Eine 
; einzige: Bewertung it hinreichend, biefen Zweifel 
: zu beſeitigen, diefe nämlich: Daß, wenn bie Erfolge 
: fertbauernd ausblieben, die Nachfrage nach Dien- 

“m ſten bald aufhören wide, Obgleich es alfo, 
* nach, nur Dieuſte find, die man Gegaıt 
uud kauft; (2 geht, in der :pet, die Rachfrage 

. —— ihre Erzeugniſſe, und diefe find es eigent⸗ 
u lich, die man fucht und bezahlt. Daß ſolche oft 
ſehr unge wiß find, iſt freilich nicht zu laͤugnen; 
- allein find deun die Erzeugniffe der Jagd, der 
RViſcherei, des Berge und Uderbaues, des Han⸗ 
e bels u; ſ. w. weniger zweifelhaft? — Iſt es ende 
zcı fich,eine neue Vorſtellung, wenn man ven Erfelgen 
3 Ber Dienſte Werth zufchreibt? Hört man nicht Kige 
—lich von den Koften ver Erziehung. von ben 
Ausgaben für den öffentlichen Cultus fprechen? 
S Sagt micht jederman ohne Bedenken, daß dieſem 
&.Menfhen feine Kenntniffe wenig, jedem viel. zu 
x ftehen kommen? daß biefes Belt feine Sicher⸗ 
: heit wohlfeil, jenes theuer bezahlt? Und erkennt 

man dadurch nicht an, daß Cultus, Kennt⸗ 
aiffe, Sicherheit, daß alte diefe von Dienften 

hrenden Erzeugniffe, obgleich unkörper 
—3 dennoch preisfaͤhig and verkaͤuflich ſind? — 

chts hindert alſo, die unkoͤrperlichen Er⸗ 
re den Beftandepeilen des Valt s⸗ 
eintommens beizuzählen; und folglich müſ—⸗ 
‚few «fie, Ihnen: —S werden, wenn man ſich 
nuicht falſche Vorſtellunger ‚von vieſen Einkommen 

s. senden will... Wahr Niee, Smith foliege fie 

m... 
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von demſaben aus, und die Meuung eines fehlhen 

Schriftſtellers hat allerdings großes Gewicht; aber 
wo es Wahrheit gilt, da entſcheidet nicht ‘der 

Rame eines Schrififtellers ; es entfheiden nur feine 
Gründe. — Sartorius in der 
dieſer Schrift (Gört. Anz. 1825. St. 156) alärt 
fihb gegen die Aufnahme der immateriellen 
Guͤter in die Volkswirthſchaft, und namentlich in 
die Lehre von der preductiven Arbeit, „ohne die 
Wichtigkeit und den wohlchätigen Einfluß vieler 
diefer unkörperlihen Güter und Thaͤtigkeicda, die 
an keinen in die Sinne fallenden Gegenftand ſich 
knuͤpfen, in Bezug auf die Erzielung und 

* rung der materiellen Güter zu laͤugnen.“ Ex fin» 
det es vielmehr fehr recht, „auf die immateriellen 
Güter, infofern fie auf die Erzielung der materiellen 
Bezug haben, und auf deren Vermehrung von Eins 
fluß find, in diefer Lehre hinzuweiſen, um vor 
Einfeirigteit in der Vorftellung zu be 
wahren,“ Rur fey es wicht zu 

- meint er, fie fämmtlih aufzuzählen, im gewiffe 
Klaffen zu bringen, und fie als Beſtandtheile des 
Volksreichthums aufzuführen. Am Schluffe der 
Recenſion ftellt Sartorius feine Anfide auf: 
„Wir verftehen unter Reichthum und Wohlftand 
des Volkes die materiellen Güter, welche dafs 

ſelbe befist. Daß es andere höhere, geiftige Suͤter 
* giebt, hat Niemand bezweifelt; auch hat Niemand 
‚die trefflichen Eigenfchaften eines Volkes, feine 
geiftige Bildung, feine Freiheit mit in die Berech⸗ 
nung nad) Zahlen ziehen wollen, wenn von 
Reichthum die Rede war. Eben fo wenig 
kann .man von der andern Seite bezweis 

.feln, daß dieſe unkörperlihen Güter 
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zum Theite ebenfalls unentbehrlich find 
ax. zur Erzielung und Vermehrung der mas 

- teriellen Güter.‘ So find z. B. die menfche 
. pen Süßigkeiten und deren Ausbildung ald Quel⸗ 

le n der materiellen Güter eben fo wenig zu uͤber⸗ 
fehen, als die äußern Natırekräfte, und die durch 
fie heroorgebrachten ©egenftände, welche ver Menfch 

. als Güter beurtheilt. Wir geben zu, daß jede mit 
- Zahlen angeftellte Berechnung über den Volkswohl⸗ 
ſtand, deſſen Vermehrung und Verminderung, höchft 
unvoilkommen ausfallen müffe, wenn man nicht zu⸗ 
gleich auf die Erhaltung und Bervollfommmung der 

GSuͤterquellen Ruͤckſicht nehmen wollte, und” auf die 
darauf Bezug habenden Tpärigfeisen und Cigen- 

- fhaften und deren Wirkungen. Das Unzähl 
+ bare und Unmeßbare bleibt auch in die 
— fer Hinſicht ſehr wichtig.” — So viel 
mir aber bewußt ift, hat noch fein Schriftfieller, 
.. der die unkörperkichen Güter in die Volkswirth⸗ 
ſchaftolehre aufnapm, den Einfluß derfelben auf die 

=  Hervorbringung materieller Güter in Zahlen aus⸗ 
-  fprechen woilen; nur fo viel wird beabfichtigt, eheils 
den umforperlichen Guͤtern ihren Platz unter den 
Quellen bes Volksvermoͤgens überhaupt anzu⸗ 
weiſen, theils ihre Wirkfamkeit nicht bios unter - 

: die fterile, ſondern in vielfachen Beziehungen auch 
“ unter bie productive Arbeit zu bringen. — Und 
müffen nicht ale bie, bie das Weſen und ven 
Weuh der Güter nicht in ihre materielle Beſchaf⸗ 

fenheit, fanden zunächft indie Anficht ſetzen, 
. welche die. Menfchen bavon haben, weil nur durch 

2 

die Beziehung der irbifchen Güter auf die Zwede  - 
md Bedürfniffe der Individuen und Voͤlker über - 
ihre Thotigkeit und ihren Werth entſchieden werden 
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kann, — möffen nicht dieſe Forſcher, ſobald ſie 
conſequent verfahren, die immarertellen Sater 

water die Bedingungen des Bolfsvermögens;- 
and den menfchlichen Geiſt, als die onusa, 
sine bie) non, unter Die Quellen deſſelbon auf⸗ 
wehmen? — 

Dagegen erinnert der Kecenfent dieſee Volks⸗ 
wirchfhaftsiehre im ver erflen Auflage 
(Sen. Lit. Zeit. 1824. St. %0. S. 158): „ Fir 
die Geſammtheit ift alles unproductiv, was 
keine materiellen Güter. hervorbringt. 
Ihre durch Erfparung bei der Verwendung ihres 
Sohnes gemachten Erwerbe bilden, bei ver Berech⸗ 
mung der Maffe des Volksvermoͤgens, doch meiter 
nichts, als blos durchlaufende Poften.” In dies 
fen Sägen liegt allerdings der Mirtelpumer der Ver⸗ 
ſchiedenheit der Syfteme des Recenfenten und Des 
meinigen. Denn ; wenn ich demfelben gern zuges 
ſtehe, daß alle Immaterielle Güter nicht unmit« 
teilbar, fondern nur mittelbar auf die Forbes 
rung des Volkswohlſtandes und Volksreichehums 
einwirken; fo ift doch keinesweges blos das pro« 
duetiv, was unmittelbar auf bie ‚Hervors 
bringung materieller Güter wirft, fondern aud) das, 
was mittelbar die Production befördert. Aller⸗ 
dings ift der Kaufmann, der 10,000 Centner Wolle 
nach England ausführt, nicht unmittelbar pro⸗ 
ductiv; durch diefe Ausfuhr aber, and. durch den 
reinen Ertrag, den er dabei erzielt, wirft er maͤch⸗ 
tig auf die Beförderung, Vervolllommnung und Ers 
hoͤhung der Schafzucht zuräd, und-fo wird der. Han« 
del die Quelle des reinen Ertrags für Humberte von 
Landwirthen, welche verevelte Wolle auf ven Marke 
bringen. Allerdings bringe die ade und 
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der Buchhandel nicht Nutzholz, Korn, Karpfen 
nnd Kartoffeln in den Verkehr; allein wie beide 

— noch völlig abgefehen von der unermeßlichen 
Wirkſamkeit der durch fie in Umlauf gebrachten 

. geiftigen ideen auf die äußere Guͤterwelt — felbft 
in materieller Hinficht auf den reinen Ertrag eines 

: ‚Volkes wirken, we Schriftftellerei und Buchhandel 
: blühen, wag eine nur flüchtige Vergleichung zwis 

ſchen Sachſen und Spanien, zwifhen Frankreich 
= and Sardinien, zwifchen England und Rußland 

- belegen. Wenn, nach einer bereits Altern Berech⸗ 
nung, nur im Buchhandel einer einzigen Leip⸗ 
iger Oftermefle 6 Mill. Thaler in den Verkehr 
tommen; wer mag es berechnen wollen, wie. dies, 
bLo8 materiell genommen, auf die Güter 
welt, nad) der Fabrication von Papier, nach Schtifte 

„gießerei, Drudmafchinen, Tradsport, Fracht, Spes 
dition, Burhbinderarbeit u. f. w. einwirft, und 
weliher reine Ertrag ſich an Schriftftellerei und Buche 
handel, als unmittelbare Folge, antnüpft? — Sehr 

“ nähert Rau (Volkswirthſchaftslehre, S. 35) ſich 
dieſer Anfiht: „Das Volksvermoͤgen begreift nur 

: fachliche Güter, Im Gebiete ver Wirthſchafts⸗ 
lehre kommen die perfonlichen Güter nicht als 
Beſtandtheile des Vermögens in Betracht, wohl 

. aber 1) als Umftände, die auf die Größe deſſel⸗ 
- ben mächtigen Einfluß dußern, und 2) als 

‚die Zwede, auf welche zuletzt jede wirthfchaftliche 
. Berihrung —8 — ei * fachlichen Güter 

berhaupt nur als, Smitt das i 
Leben Beveatung erhalten.“ WBG 
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J m. — 
b) Der gegenfeitige Credit und die vi 
ligſte Freiheit des Verkehrs, als die 
zweite Bedingung des Volkswohlftandes. 

Die zweite Bedingung bes Volkswohlſtandes 
Hl der gegenfeitige Credit und Die voͤlligſte 
Freiheit des Verkehrs. Weide verhalten fich 
gu emander wie Urfgche und Wirkung. Der Eredie 
beruht eheils anf dem Zutrauen, das bei dem e in⸗ 
gelnen Volke alle mit phnfifcher und geiftiget Atbeit 
befchäftigte Individuen, in Hinficht auf ihre fit einen 
Beftimmten Zwed berechnete Thaͤtigkeit und auf den 
Dadurch zu vermittelnden reinen Ertrag, fich gegenfeitig 
ſchenken, fo wie auf dem guten Willen, einander in 
Beziehung auf diefe Thätigkeit mit allen den Mitteln 
zu unterſtuͤtzen, wodurch der Wohlftand der Indivi⸗ 
duen begruͤndet, gefichert ind gefteigert werden kann; 
theils — da kein Volk ohne Verbindung mit ardern 
lebt, — auf dem Zutrauen des einen Volkes zu dem 
andern in Hinficht auf die Zwecke der phnfifchen und 
Yeiftigen Thärigkeit Veffelben, und auf fein Fortſchrei⸗ 
ten zur Beförderung der allgemeinen Wohlfahrt, wor” 
don der größere oder geringere Verkehr der einzeinen 
Völker, und der gegenfeitige Umfag und Austauſch 
aller Erzengniffe ihrer Thaͤtigkeit abhängt. 

Allein diefer Credit findet, ſowohl in der Mitte 
des einzelnen Volkes, als in der Verbindung und 
Wehfelmirfung aller Völker, feinen Hauptſtuͤtzpunct 
in der völligffen Freiheit des Verkehrs, nah 
welcher eheils alle Individuen diejenige Arbeit und 
Beſchaͤftigung für fich wählen koͤnnen, die ihren Nei⸗ 
gungen, Bebärfniffen und Anfichten vom rechtlichen 
Erwerbe entfpriche, theils die Regierung des Vol⸗ 

, 
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kes alle verjährte Hemmniſſe der pboſſſchen und geiſti⸗ 
gen Thatigteit im Innern hebt, und jedem Indivi⸗ 
Daum. die völligfte Freiheit verftattet und fihert, die 
Ergengniffe, feiner Thätigkeit im Ins und Auslande 
zu verbreiten, fobald dadurch Beine Rechte eines Drits 
en verletzt werben. 
2. Nie darf man bei der Volkswirthſchaftslehre 

vergeſſen, daß fie ein Ideal aufſtellt, deſſen all⸗ 
‚gemein ausgeſyrochene Beſtimmungen in der 
Wirklichkeit des Staatslebens zwar nicht aufges 

: "Boben werden dürfen, doch aber nicht felten bes 
fchraͤnkt werden muͤſſen. Dies gilt namentlich, 

* (wie der Rocenfent ‘der erften Uuflage dieſes Wer⸗ 
Bes in ver Hallefhen Sit. Zeit. 1823, Ergaͤn⸗ 
äungeb. Gt. 127) ſehr eichtig erinnert, von der 

rechtlichen Einwirkung der Regierung im 
Staate auf eing, verftänd: ändige Wertheilung und Bes 

ſchraͤnkung der verfchieenen Gattungen von Bes 
Thäftigungen (z. B. wenn fih eine übergroße 
Zahl der Sünglinge vom Lande — zum Nachtheile 

- ber ländlichen Gewerbe — zu den Handwerken und 
KFabriken wenden wollte; ober wenn — ohne innern 

- und äußern Beruf — eine Ueberzahl von Juͤnglin⸗ 
gen zum Studieren füh drängte ; ober wenn der Han⸗ 
delsſtand im Staate, ohne alles Verhälmiß zu der 

Klaffe der Sandwirthe und Fabrikanten, fich ver⸗ 
mehete u. ſ. w.). Nur muß der Staas, wenn er 
ſolche Befchränkungen für nöthig erbennt, durch 
ſeine Geſetze nicht diejenigen von einem Berufe ab⸗ 

halten, zu welchem fie der innere Drang unaufhalt⸗ 
bar hinfuͤhrt. (Z. B. Es iſt thatſachlich, daß zu 
viele ftudieren, und die Zahl derſelben durch den 
Staat befchränkt werden muß. Hoͤchſt ungerecht 

amd. zugleich hoͤchſt unklug würde es aber fenn, 



; wenn der Gtaat diefe Befchränfung dada rih ber 
. wirken weilte, daß er befohle, es folle aus dem 
‚tandmann» und Handwerkerſtande gar Bein Tünge 
Ging, und von den Söhnen des Gelehrten wur 
Einer ſtudieren. Nach einem folhen Maasſtabe 
Kann man zur Noth bei militärifchen Uuspebungen,; 
nicht aber bei den Wiſſenſchaften verfahren. Cs 
giebt für die nothige Beſchraͤnkung des Draͤngens 
zum Studieren nur zwei rechtliche und zwedimäs 
ige Mittel: 1) Aufhebung der Unzahl von ſoge⸗ 
nannten lateinifchen Schuler in mittlern und Bleinern 
Staͤdten, welche die Studierluſt unter den niedern 
Ständen befordern, ohne die Zöglinge erfchöpfend, 

. aufdie Hochfchulen vorzubereiten, und 2) die ſtreugſte 
Prüfung der Zöglinge bei iprer Berfegung aus der 
zweiten Klaffe in Die oberfte der gelehrten 
Schulen. Denn wo bei diefem Aufräden nicht 
der Beruf zum Studieren unverkennbar ſich ankuͤn⸗ 
digt; da muß der Kath, vom Studieren zurüd zu 
treten, und die Entlaffung von der Schule unver⸗ 

. meiblich erfolgen. Spes esı in herba gilt nicht 
mehr von Jünglingen im Alter von 16— 18 Jah⸗ 
ven, die aber, wenn fie einmal in die oberfte Klaffe: 
hinaufruͤcken, oder gar zur Hochfchule entlaffen were 
den, nach der Ankunft auf derfelden — felbft wenn 
man fie einer Prüfung unterwirft — nicht füglich 
zu ruͤckg eſch ickt und veranlaßt werden Eönnen, ein 
Handwerk oder dergl. zu ergreifen.) 

20. 

3) Von der Vertheilung und Vermehrung 
des Reichthums. 

Begriffe vom Gute und Werthe, 

Das Vermögen des Individuums if der In⸗ 
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Begriff aller ihm gehbrenden Gegenflände, welche zur 
ung menſchlicher Beduͤrfniſſe dienen, und he 
feine Zwede als Mittel ſich verhalten. Mir une 
nem aber. diejenigen äußern Gegenftände, deren Taug⸗ 
lichkeit als Mittel für menfchlitge Zwede auerkannt 
iſt, Guͤter, fie mögen nun in Naturftoffen, ober 
in Erzeugniflen der menſchlichen Thaͤtigkeit beſtehen, 
nnd finden-in der menſchlichen Arbeit, ed fen dis phy⸗ 
füge oder geifige, die lepte Bedingung, Citer ya u 
erzeagen, zu erwerben und zu vermehren. 

Ale Güter der Natur oder des menfchlichen 
Fieiße⸗ behaupten aber einen gewiſſen Werth; denn 
unter dem Werthe eines Dinges verſtehen wir ins 
Allgemeinen das Verhaͤltniß der Tauglichkeit 
deſſelben als Mittel zu einem Zwede. Allein je ver- 
ſthiedener die menfchlichen Berärfniffe und Zwede 
find, welche durch die Güter der Natur und des 
menfchlichen Fleißes, als Mittel, befriedigt werden 
Mn deſto verfihiedener muß auch das Urtheil und 

Anſicht der Menſchen bei der Beftimmung bes 
Wertes dieſer Güter ſeyn. Es laͤßt ſich daher nicht 
(wie Smith will) die menſchliche Arbeit als ber 
einzige Maasftab der Werthbeftimmung ver Guͤ⸗ 
ter aufftellen; theils weil vielen Naturgegenftänben 
an fih ſchon, ohne —S auf menſchliche arbeit 
un Werth Eommt (Kom, Holz, Metall, 
Wildpret etc.); theils weil die Berihhefiimmung * 
brauchbaren Dinges von den Beduͤrfniſſen und 
Anfichten der Individuen, d. h. von ber erfannten 
Per ber Güter für die Zwecke ihres Lebens, 

ng, 
In der legtern Beziehung giebt es einen unmits 

telbaren und mittelbaren Werth ver Güter, 

z 

imviefern ein ‚Gut. von unmittelbarem Werthe 
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ſosleich zur Lefrierigung gewiſſer men{ddäher os 
bürfniffe als Mittel ſich eignet (3. B. das Brod), din 
Out von mittelbarem Werthe (5. B. das Gen) 
biugegen erft als. Mittel dienen muß, Güter von 
unmitteibarem Werthe dadurch zu erwerben. — Man 
kann den unmittelbaren: Werth eines Gutes feines 
Gebrauhsmwerth nennen, inwiefern ex für die 
Befriedigung der menfchlichen Beduͤrfniſſe mehe- oder 
weniger nothwenbig ift; "den mittelbaren Werth aber 
feinen Zaufchwerth, je nachdem man andere nüße 
liche Gegenftände durch feinen Umtauſch dafür erwer⸗ 

ben kan. Der Tauſchwerth ift daher jedesmal = 
untergeordnete Art des Üerthes uͤberhaupt. In 
dem Gebrauchswerthe treffen aber der Erzeugungo⸗ 
wert und der Genuß⸗ oder Benutzungswert h 
der Güter zufammen *), weil bei ber Beftimmung des 
Werthes der Güter eben fo wenig bie Arbeit, welche 
zur Erzeugung berfelben nöthig ift, als bie Bes 
ziehung des Gutes auf den dadurch zu erfirebenden 
Genuß (oder auf die Benusung deffelben) unbe 
ruͤckſichtigt bleiben darf. — (Wenn ich inder erften Auf⸗ 
lage, nach dem Vorgange Andrer, denjenigen Wert 
den abfoluten oder pofitiven Werth genamms 
Hatte, welcher einem Gute zunächft.als brauchbares 
Mittel zur Befriedigung eines gewiffen Zwedes, ohne 
Vergleichung mit andern Gütern, zufommt, dagegen 
den relativen ober verglienen Werth als dene - 

jenigen bezeichnete, der aus der Vergleichung bes einen 
Gutes mit einem andern nach ihrer Brauchbarkeit für 
Die Erreichung gewiſſer Zwede hervorgeht; fo erinnerte 
dagegen der Kecenfent in ver Halleſchen kit. Zeit, 
(1823. Ergänzungsbl. St. 127. ©.1010f.) mit 

*)- Berg Log, Hamb. U 2, S. ı7ıfl.. 
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nem ’ehee, daß nur in der Moral Dinge von 
ab ſ olut e m Werthe angetroffen werben, und Alles; 
(6 zur · Erreichung eines Zweckes diene, murrelatis 
ven Werth haben koͤnne. So habe das von mir 
angeführte Beifpiel, daß der Roggen fuͤr den Men⸗ 
ſchen einen abſolnten Werth zur Ernährung und Saͤt⸗ 
gung habe, nur rol ati ve Gültigkeit far MRenfihen, 
die an das Brod gewoͤhnt find, und fir den Feuers 
lauder nicht eiumal einen relativen Werth. Eben fo 
ſtehe dem Pofitiven nicht das Verglichene; 
ſondern nur das Negative gegen über; nad Row 
ſchließt ſehr wahr: „Es kommit viel darauf aw,; daß 
man die Ausdruͤcke in den verſchiedenen Wiſſenſchaften 
mi im. verſchiedenen Sinne gebrauche.) 

: "21: 2 

Begriffe : vom Einfommen, Vermögen, 
bon der Woplhabenheit und vom Keiche 

tbume, 

“ Die Maffe von wershvollen Gütern, welche das 
Individnum durch Arbeit der Natur abgewinnt‘, oder 
Wer Anwendung der ihm einmohnenden Kraft ders : 
werbringt, oder durch Tauſch erwirbt, ift fein Eins ' 

kommen. Aug der Gefanmtfumme diefes Einfons 
mens befteht fein Vermögen; denn zu dem Mer» 
mögen des Menfchen gehört die ganze Maffe von Guͤ⸗ 
tern, welche ev als Mittel für feine Zwede rechtlich 
eumarben hat, 

Reicht diefes Wi en hin, dem Menfchen ein 
—*5 and genußvolles Leben, und einen ver⸗ 

reinen Ertrag zu gewäßren; fo nens 
nen mie ein ſolches Individuum bemittelt ober 
wohlhabend, weil es die Mietel befigt, Die Zwecke 
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feimes teeifchen Dafenns zu errekhen. Dagegen ehe 
der Menſch duͤrftig, wenn feine Arbeit nur für: die 
deingendſten Beduͤrfniſſe des Lebens zureicht, fo daß 
ex auf eigentlichen Lebensgenuß verzichten muß, und 
ihm kein reiner Ertrag übrig bleibt; und arm iſt er, 
wenn er durch feine Arbeit nicht einmal die dringendſten 
Bevuͤrfniſſe des lebens nothduͤrftig zu decken vermag. 

Unter dem Keihehume aber verfiehen wie 
Diejenige Maſſe von Gütern, vermittelft weicher alle 
rechtliche Zwecke des lebens, mithin auch der Genuß 
der Glüdfeligkeit, in ihrer möglichften Ausdehnung 
und mit der größten Leichtigkeit und Sicherheit erreicht 
werden konnen. Im Einzelnen hingegen kuͤndigt ſich 
der Reichthum des Individuums und eines Volkes in 
der Maffe von Gütery an, die es über fein eignes 
Bevduͤrfniß als reinen Erttag befigt, fo dag mit der 
Vermehrung dieſes Ueberſchuſſes auch der Reichthum 
waͤchſet und fteigt. Doc) Eaun nur eine gefhidte und 
volllommene Arbeit, und zunächft die zwedmäßige 
Theilung der Arbeit ($. 15.) diefen Ueberſchuß begruͤn⸗ 
den und erhalten, Allein felbft die Vertheilung der 
Arbeit zur Hervorbringung dieſes Ueberfchufles Hat 
ihre natuͤrlichen Grenzen in der Stärke der Nachfrage 
wach den erzeugten und erworbenen Gütern, und mite 
k in der Größe und Ausdehnung des Marktes 

re bie Arbeit. \ 
Es ift ein bedeutender Irrthum, wenn Einige 

. den Reihehum eines Volkes nur in die Maſſe 
» taufchfähiger Guͤter, und nicht in den Befig 
: von Öhtern überhaupt fegen. Denn gerabe 
die edelſten und nuenebehrlichften Güter find oft 

nicht er Tauſche geeignet, und dennoch wärbe 
ein Volk ſie unter keinem Verhaͤltniſſe — 
konnen. Sie ſiad in den weiten Fuͤllen die 
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* Winguns, aus weicher bie Taufchfähigkeit endfpringt; 
* (Man vergegenwärtige fi 3. B. bie Faͤtigkeiten 
und Koäfte des menfchlichen Geiftes, inwiefern fie 
die Grundbedingung von unzähligen werthvollen 

Gatern enthalten.) 

J m, ; 
- Begriff vom Preife®). 8 

Der Preis eines Dinges befteht in dem Maafe 
der Vergütung für die in dem Verkehre der Menfchen 
eintretenden Leiſtungen; diefe Seiftungen mögen nun in 
x völligen Ueberlaffung gewiffer Guͤter, ober in der 
Abtretung derjelben zum einftweiligen Ochrauche, oder 
in einer für den Andern uͤbernommenen Arbeit bes 
fehen **). Der Begriff des Preifes ift aber ein vom 
Begriffe des Werthes abhängender Begriff, ins 
wiefern entweder das fubjective Beduͤrfniß, oder auch 
das bloße Streben und Verlangen des Individuums 
nach irgend einem Gute über den Werth, mithin auch 
ber den Preis deffelben entfcheivet. Denn wenn der 
Werth eines Gutes auf der Tauglichkeit beruht, 
welchen das Gut nach feiner unmittelbaren Anwendui 
auf einen Zweck des Menfchen behauptet ; fo wird au 
die Höhe des Preifes — ober die Menge der 
Güter, welche für die Erwerbung eines erfehnten Gu⸗ 
tes, beidem Eintaufche defjelben, Hingegeben werden — 
wicht, wie die Größe des Werthes, von einem fefts 
hependen Verpälmige ver Güter zur Verwirklichung 

*) Mach Adam Smith Ift der Preis die Summe von 
Arbeit und Befhwerden, bie man aufwenden muß, um 

tweder ein Ding ſelbſt zu erzeugen, ober don einem 
Anden: erl 

—* —XE— ©. aos - 120 
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wenſchlicher Zwade, ſerdom vvn⸗ Uaiſt aͤndee ) Nin⸗ 
ſichten und Beebe hen abhängen, wedurch ben Preis 
ver Ohr in ungöblgen allen fih aubere nefllse, 
ei in end, Ders fig, Daß dig ja 
Sut, für hs ein Preiß beftinmet wire, 
einen Werth habeu matß, weil wöllig werthlofe Fo 
Beinen ‘Preis haben. koͤnnen, doch eben -fo werigıbes 
Werth des Gaues on fich.ven Monsfab des Pretſea 
entpalten, als von dem Preiſe eines Dinges auf deſſen 
Werth gefchloffen werden Fan. ( Es kann etwas img 
Preife hoch ftehen, was an fich wenigen Werth hat.) 
Denn’ zunächft die ufidt des Ind widnumẽ ven 
dem Werthe ·eines Cattes, welches es als Aurel. ſee 
‚einen gewifſen Zweck entioeber des eignen febehs ; vder 
des Verkehrs und des Tauſches betrarhtet;;' leiter tue 
felbe, wenn es theils für ein von ihm in den Tauſch 
gebrachtes Gut. einen Preis fordere, theils für ein ven 
ihm einzutaufchendes-Öut einen Preis bietet. tt 

‚Daraus ergiebt fih der Unterſchied zwifchen dere 
Roftenpreife und dem Taufchpreife (oder den 
Marktpreife), Inwiefern-untee dem erften ber Hufe 
wand von Stoffen und Arbeit verfianden wird, bes 
ger Erzeugung eines in den Tauſch zu bringenden Onteh 
erforderlich ift, unter dem zweiten hingegen vie Maffe 
von Gütern, die bei dem Eintauſche andrer Güter 
hingegeben wird. Da nım bei dem Tanfhpteife das 
Beduͤrfniß, die Genußſucht, die tiebhaberei und deR 
Eigennutz beider taufchenden Theile ins Spiel tonnıth 

® fo richtet fih die Höhe Des Taufchpreifes noch beikerl) 
23, ° J ‚99 

Gortfegung 
Begriffe — eßtfeitpeitundtgenerang, 

Se ſchwankeud aber, u der Zuufpmie beim 
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Verkehre fern und fo hoch er bisweilen fleigen mägz 
— dech zunaͤchſt nur der Keſtenpreis, und blos 
in einzelnen · Faͤllen der Tauſchpreis (z. B. bei einer 
mißrathenen Ernte, wo vielleicht kaum, ober niche 
email der Koſtenpreis für den arbeitenden Landmann 
erſetzt· wird)·) den Maasftab für bie Wohlfeil heit 
ever Theuerung der Öhter, weil dieſe beiden Be⸗ 
griffe die größere oder geringere Abweichung des Tauſch⸗ 
porifes von dem Koftenpreifebezeichnen. Denn theuer 
rennen wir. an fid) diejenige Waare, deren Taufchpreis 
den Koftenpreis hberfteige; wohlfeil aber bie, de⸗ 
ven Tauſchpreis Hinter dem ı Koftenpreife zuruͤckbleibt. 
Bon beiven iR der angemeffene Preis verſchieden, 
welcher in dem Gleichmaaße zwifchen dem Koften« 
und Tauſchpreiſe beſteht, doch fo, daß durch den an» 
gemeifenen Preis nicht blos die Schaffungskoften des. 
Gutes (das, was zu feiner Erzeugung gehörte), ſon⸗ 
dern auch wie Arbeitsloͤhne vergütet werden, von wel⸗ 
chen der Arbeiter nicht nur lebt, fondern, wo möglich, 

noch einen weinen Ertrag uͤbrig behalten folk 
Eben foimuß' der Markepreis davon unterfchieven, 
werben ,. welcher an fih zwar mit dem Taufchpreife 
€. 22.) zufammenfällt, zunächft Aber in demjenigen 
reife beftept, welcher durch die jedesmalige allge# 
meine Meinung hber die in Tauſch gebrachten Dinge 
and durch den augenblidlichen Bedarf berfelben bes 
Kimmt wird. (Go wechfelt z. B. der Marktpreis, 
wach beiden genannten Beziehungen, in Hinſicht auf 
Bed, Butter, Eier, Obft, Gemüfe, Kattune, fels 
dene Zeuge u. f. w.) 

Theuerung und. Woplfeilgeie find, aus 

Bang ge geisige une 
GW. ale auſ. IL “ 7 
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entgegengeſetzten Urſachen, den Völkern gleich nach: 
heilig. Die Thenerung, befonders der eigenrfihen 
tebensbevärfniffe, ſchwaͤcht die Kraft des Arbeiters; 
theils weil er, felbft bei angeftrengter Arbeit, kaum 
das Beduͤrfniß feines Verbrauchs erfchwingen kann; 
theils weil die Sitelichkeit dadurch gefährdet (Unmuth 
Verrhgerei, Wucher, Aufkäuferei, vernachläfiigte 
Erziehung, Auswanderung u. f. w. veranlaft) wird; 
theils weil dadurch der Verkehr fich vermindert (denn 

. bie Reichen halten ein mit dem Verkaufé der Guͤter), 
und dem Umlaufe der reine Ertrag entgeht. Allein 
die zu geoße Wohlfe il heit wirkt ebenfalls nach⸗ 
theilig, weil fie den Arbeitslohn zu ſehr herabdruͤckt, 
die Conſumtion zu ſehr erleichtert (wodurch die Darauf 

. folgende Theuerung der Gegenftände, an deren Ges 
brauch man Durch die Wohlfeilheit fich gemöhnte, de 
pelt empfindlich wird), und alle diejenigen, iv 
unter der Wohlfeilheit leiden (3. B. Grundbefiger, 
Pachter 2c.), in Hinficht des reinen Ertrags zuruͤckſetzt. 
Weil aber weder Thenerung noch Wohlfeilheit blei⸗ 
bende Zuftände des Preifes ſeyn koͤnnen; fo führen 
beide, freilich mehr oder minder, fchneller oder lang⸗ 
ſamer, zum angemeffenen Preife zuruͤck 

In Hinficht aller diefer, zur Metaphyſik der 
Volkswirthfchaftsiehre gehörenden, Begriffe findet 
noch eine bedeutende Verſchiedenheit bei den ausges 
zeichnetſten Schriftftellern über die Wiſſenſchaft (bei 
Smith, Say, Hufeland, Jakob, Lob, 
Storch, Rauu. a.) ftatt, und viel Wahres liegt 

- in dem UÜrtheile von Sartorius über dieſelben 
in ſ. Recenfion von Storchs Betrachtungen zc. 

in d. Gött. Anz. 1825, ©t. 156, ©. 1560) 
„Diefe Grübeleien über die legten 
Gruͤnde, Beftandsheile und Quellen 
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. alles Volksreichthums werben ſtets nur 
. wenigefefer finden. Sie find, wie man zu 

fagen pflege, an fih troden, und fie werden es ges 
meinhin durch den Vortrag noch mehr, wie Hufen 
lands Werk zeigt, deſſen Bemühungen feit Xp, 
Smith in diefer Beziehung am ausgezeichnerften - 
find; aber wer tiefer gehen will, kann 
doch diefe Unterfuhungen nicht abs - 
weifen. 

24. 
Brutto *)= und reiner Ertrag. 

Das jüprliche Geſammteinkommen eines Indi⸗ 
viduums und eines Volkes beftcht in dem, ‚was «6 
entweber aus dem Boden (aus Aderbau, Bergbau, 
Jagd, Fifcherti.u. ſ. w.), oder aus der Zubereitung 
der rohen Stoffe durch Handarbeit und Gewerbsfleiß, 
ober aus dem Unſatze derfelben durch den Handel, ober 
durch die unmittelbaren Erzeugniffe der geiftigen Thaͤ⸗ 
tigkeit erwirbt. 

Da nun vor. diefem Bruttoeinfommen ein bes ' 
teächtlicher Theil zur Anfchaffung der zu bearheitenden 
Stoffe, zur Unterhaltung der Arbeitswerkzeuge ober 
Mafchinen, zur Decung des Arbeitslohns, zur Aus⸗ 
mittelung des Pachtgdves und ber Zinfen des auf bie 
Betreibung der Geſchaͤfte angelegten Capitals vor 
wendet werben muß; fa verfieht man, im Gegeuſatze 
des Bruttoeinkommens, unter dem reinen Eins 
tommen eines Individuums das, was ihm, nach 

. Abzug alles dieſen nothwerdigen Aufwandes und nach 

*) Brutto begeichnet zunaͤchſt, was unrein und haͤßlich — 
dann mad noch nicht genau wiogemeri Fö 

( 
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der Befriedigung der dringendſten bebensbeduͤrfäiſſe 
(Wohnung, Speife, Trank, Holz und Kleidung), 
für die Bequemlichkeit und den Genuß des tebens und 
für die Anlegung eines Capitals übrig bleibt. Nur 
die Thaͤtigkeit, welche einen ſolchen reinen Extrag 
vermittelt, ift, im eigentlichen Sinne, pro duc tiv 
($. 18.), und nur von diefem reinen Ertrage kann 
die Rechtsgefellfchaft für ihre Fortdauer einen Beittag 
(ver Staat die einzelnen Steuern) verlangen. Date 

. aus folgt zugleich, daß nicht blos der Giundbeſitzer 
einen reinen - Ertrag gewinnt, Es Fan. vidmehr 
jeder, der durch Uebung feiner Kräfte Chiter, d. h. 
Dinge von Werth hervorbringt, oder ber durch feine 
koͤrperlichen und geiftigen Dienftleiftunges einen Theil 
der Production Andrer erwirbt, eben fo. gut 
kommen überhaupt, und reines Einkommen’ insbes 
fondere, gewinnen, als derjenige, welder Grund und 
Boden anbaut, ihm Früchte abgewuut, oder bie, 
ohne menfchlihes Zuthun vom Boden erzeugten, 
Früchte fich aneignet. Der reine Ertrag befteht 
daher in dem Ueberfchuffe eines jeden arbeitenden 
‚Mitgliedes der Gefellfchaft über des, was es theils 
zur Fortſetzung feines Gefhäfts, ‚theils für die Bes 
friedigung der dringendften tebensbebürfniffe noͤthig 
bat; möge nun diefer Ueberfchuf entweder in werth= ' 
vollen Naturerzeugniffen, oder At Producten bes Ges 
werbsfleißes, oder in den aufggpeicherten Maſſen des 
Hanbeltreibenden, oder in den Erfparniffen. derer bes 
ſtehen, welche durch koͤrperliche Dienftleiftungen, oder 
duch geiftige Tpätigfeit ihren Erwerb gründen ‚und 
fichern. Weil aber der tägliche Erwerb eben fo 
ſchwankend ift, wie der täglihe Bedarf; fo kann 
das Bruttoeinfommen und der reine Ertrag nur nach 
„dem Durchſchnitte eines ganzen Jahres berechnet werben. 



— Voltswirihſchaftslehre. 1oil 

Decr Begriff des reinen Ertrages, zuerſt von- 
den Phyſiokraten mit Beſtimmtheit und Schaͤrfe 
aufgeſtellt, ward von denſelben in einem engern 

Sinne, als gegenwärtig von den meiften Sehrern der 
Volks⸗ und Staatswirthfchaft genommen. Denn 

die Phyſiokraten beſtimmten den reinen Ertrag 
- (produit net) dahin, daß, zur Ausmittelung def⸗ 

felben, von dem Brutto Ertrage die Culsurs 
foften (reprises de la culture) abgezogen werben 

. müßten. Zu diefen gehörte aber zweierlei: 1) Er⸗ 
ſatz der jährlihen Auslagen (avances an- 
nnelles), oder deſſen, was jährlich von neuem 

zur Hervorbringung des Kohertrages aufgewandt 
werden muß; und 2) Vergütung der urs 
fprüngliden Auslagen, wohin alle zur Bes 
treibung der Landwirthſchaft erforderliche Beduͤrf⸗ 

niſſe (Vieh, Geräthe, Lohn der Arbeiter 2c.) gehoͤ— 
ven, welche bedeutende jährliche Zinfen nöthig 
machen. — Bei der Beurtheilung der „„Staats- 
wirthſchaft von v. Seutter” (in der Halle'- 

ſchen fit. Zeit. 1824, St. 174 f.), in welchem 
Werke behauptet wird, „daß die Staatsauflagen 
nicht nah dem Keinertrage, fondern allein 
nach dem Rohertrage vertheilt werben müßten”, 
erklärte fih, mit Recht, v. Jakob, als Recen⸗ 
fent, dahin: „Wenn man den Begriff des Kein 

ertrages in feinem richtigern Sinne nimmt, und dar⸗ 
- unter das verfieht, was nach Abzug der Er— 
baltung‘der nothwendigen Urſachen der 
fortzufegenden Production -übrig bleibe; 
fo wird man inne, daß alle Auflagen und. Steuern 
allein von dieſem erhoben werden koͤnnen, wenn ans 

ders die Production in der Folge nicht nermindert, 
oder gar füille ſtehen fol: Man erhält hiervon 
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einen deutlichen Begriff, wenn man erwaͤgt, daß 
die Production eine Wirkung vieler Urſachen iſt, 
und daß die Wirkung derfelben ſich unter dieſe, Ur—⸗ 
fachen, oder unter die Perfonen , welche Eiger . 
mer diefer Urfachen oder es felbft find, vertheilt. 
Was nun zur Erhaltung diefer Urfachen nöthig iſt, 
darf von den Auflagen durchaus nicht berührt wer⸗ 
den, wenn die Production in gleichem Maafe, als 
bisher, fortgefegt werben fol. Ya foll ſich die 
Production vermehren; fo darf auch der Ueberſchuß 
über diefe Urfachen nicht ganz von den Auflagen 
verfehlungen werden, weil die Vermehrung der 
Production nur in dem Grabe zunehmen kann, als 
die Steuern von dem Ertrage über daß, was zur 
Wiederhohlung derfelben Größe der Production nö= 
thig ift, übrig laffen. Um die Sache in concreto 
gu erläutern; fo find z. B. die Urfachen ver Acker— 
production: Landſtuͤcke, Arbeit und Capitale. Was 
diefe zufammenwirfend auf dem Acker erzeugen, ift 

das Geſammiproduct "der genannten vereinten Urs 
ſachen. Jede diefer Urfachen hat einen Eigenthuͤ⸗ 

mer, der die Bedingungen macht, wie viel er und 
die übrigen von dem Öefammtproducte erhalten follen. 
Der Eigenrhimer des Grimdſtuͤckes kann eher nichts 
von dem Gefammtproducte erhalten, als big er dem 
Unternehmer, den Arbeitern und dem Capitaliften 
denjenigen Antheil gegeben hat, ohne welchen fie 
ſich nicht zur Theilnahme an der Production ver⸗ 
ſtehen. Diefer Antheil, den fie erhalten, kann 
aber viel größer feyn, als er notwendig ift, um 
die Urfachen der ‚Production, welche fie in ihrer 
Gewalt haben, zu erhalten und in Ihätigfeit zu 
fegen, und in diefem Falle erfcheint ein Theil von 
dem, was fie von dem Gefammtprobucte des Bo⸗ 
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dens erhalten, als reines Einkommen fuͤr ſie. 
Dieſer kann und muß aber eben ſo gut beſteuert 
werden, als das, was der Grundherr unter dem 
Titel der Grundrente erhaͤlt. Immer muß alſo die 
Auflage von dem Geſammtproducte (Rohertrage) 
bezahlt, aber Feinesweges darnach ge 
.meffen werden. Das Bemeffen gefchieht erft, 
wenn der Nohertrag unter die Eigenthümer ber 
Urfachen der Production vertheilt ift, und kann nach 

ı ben Geſetzen der Gerechtigkeit und der Nationals 
öfonomie nicht anders, als nach der Proporfion 
derjenigen Antheile gefchehen, welche jedem in Abs 
zug gebracht worden iſt, nachdem das, was zur 
Erhaltung der Urfachen nöthig ift, frei gelaffen wer⸗ 
den muß, . Demnad) wird alfo 1) das Arbeitslohn 
‚nur infofern beftenert werden Eonnen, wiefernes mehr 
beträgt, als zur Erhaltung der Arbeiter, der Klafle, 
die es erhält, unumgänglich nöthig if. Denn diefes 
macht das reine Einkommen des Arbeiters (den teis 

“nen Ertrag der Arbeie) aus. 2) Die Grundrente 
iſt ganz reines Einkommen, weil, um den Boden 
zu erhalten, Eein Grundrecht abfolut nothwendig iſt. 
Die Grundftüce bleiben, wenn auch der Eigen⸗ 

thuͤmer Beine Rente davon zieht. 3) Die Zihfen, 
welche der Capitalift zieht, find ebenfalls ganz ein 
zeines Einfommen, weil Capitale bleiben, wenn 

ſie auch Eeine Zinfen bringen. Dabei forbert aber 
die Nationalökonomie allerdings, daß Grund» und 

Capital⸗ Rente nicht ganz von der Steuer verſchlun⸗ 
gen werben, ſondern nur ber,m.oglichft Eleinfte 

Theil davon erhoben werde,” 
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Gortfegung 

Don ver Anwendung des reinen Ertrags hänge 
zunaͤchſt die Circulation d. i, der Umfab und, 
Umtauf der werthvollen Güter ab, weil Wohlhabens 

it, Vermögen und Reichthum nur durch den reinen 
ag, nie blos durch das Bruttoeinkommen, er⸗ 

worben werben formen, womit nothwendig eine 
zweckmaͤßige Sparfamfeit verbunden feyn 
muß, welche den reinen Ertragmicht zwecklos ver⸗ 
ſchwendet, fondern denfelben, nach der Befriedigung 
der dringendften Lebensbeduͤrfniſſe, für .die Begruͤn⸗ 
dung und Vermehrung des individuellen Wohlſtandes 
verwendet, und denjenigen Theil deffelben, welchen. 
vie Geſellſchaft zu ihrem Beſtehen bedarf, willig an 
diefelbe entrichtet. J 

So wie alſo der reine Ertrag die Grundbedin⸗ \ 
gung if, daß das Individuum und ein ganzes Wolf 
wohlhabend wird, und Vermögen und Reichthum 
gewinnt; ſo ſind wieder Wohlhabenheit, Vermoͤgen 
und Reichthum die Bedingungen, daß theils der Kreis 
der natürlichen und der furus= Bedürfniffe der Indi⸗ 
viduen und ber Völfer, und mit diefen die Circula⸗ 
tion und Confumtion der Güter fich erweitert; theils 
daß die aus dem reinen Ertrage hervorgehenden Ueber⸗ 
ſchuͤſſe (Tapitale) für die Vermehrung und Steigerung. 
der Arbeit an fih, fo wie für die Theilung und Vers 
vollkommnung bderfelben in der Landwirthſchaft, in 
dem Gewerbsfleige, im Handel, und felbf in den 
technifchen Theilen der Kreife der Künfte und Wiffen 
ſchaften (3,8. für muſikaliſche Inftrumente, für Buche 
drudereien u. ſ. w.) angelegt werben koͤnnen, wodurch 
neuerzeugte Guͤter ununterbrochen in den Yanlauf las 

| 
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men, und durch die Erweiterung des Umfages der j 
Suͤter, fo wie durch die Sicherheit des Verkehrs, 

. zunächft das Bruttoeinfonmen, und mit diefem auch 
Bas reine Einkommen der Individuen und der Völker 
immer hößer ſteigt. , . 

ö oo 26. \ 

Sapitale 

Jedes Capitol feßt einen reinen Ertrag, einen 
Ueberſchuß über den Bedarf voraus; denn der allges 

meinfte Begriff eines Capitals ift der Begriff eines 
Vorraths wertvoller Güter. Urſpruͤnglich entſteht 
ein Capital dadurch, daß die Menſchen das, was die 
Ratur erzeugt, ober die Arbeit hervorbringt, nicht 
völlig verzehren, fonbern einen Theil deffelben für kuͤnf⸗ 
tigen Gebrauch aufbewahren. indem fie nun während 
ver Zeit durch Arbeit einen neuen Vorrath ſammeln; 
fo wird nicht nur das unterdeffen Verzehrte durch 
Diefen 'neuen Erwerb wieder erfeßt, fondern auch ein 
wirklicher Ueberſchuß vermittelt. Das, Capital 
eines Volkes beruht daher auf dem, was, nach der 
Verwendung eines beftimmten Theiles der erworbenen 
Güter für. die Unterhaltung des Lebens, und eines 
andern Teiles für die Fortdauer und die Beduͤrfniſſe 
der ganzen Rechtsgeſellſchaft, als Grundlage (Fonds) 
zu neuer vergrößerter Thoͤtigkeit übrig bleibt, wober 
aber auch die wirffamg Summe geiftiger Kräfte 
im Gebiete der Wiſſenſchaft und der Kunft, und in den’ 
Dienftleiftungen für das Beſtehen und die Fortbils 
dung der ganzen Geſellſchaft, in Anfchlag gebracht 
werden muß, Die Begründung und Wermehrung 
bes Volksvermoͤgens beruht daher auf der durch den 
gewonnenen. seinen Ertrag verftärkten und über den 
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notwendigen Gebrauch und Bedarf ber erzeugten 
Güter erweiterten Ihätigfeit der Individuen, um 
jaͤhrlich die Summe des reinen Ertrages in allen Bes 
ziehungen zu fteigeen, und, durch die Ruͤckwirkung der 
gewonnenen Capitale auf die ununterbrochene Ver⸗ 
mehrung wertvoller Güter, dieſe Ueberſchuͤſſe und 
Capitale ſelbſt mit jedem Jahre zu vermehren und zu 
erhöhen. ' 

Nur durch diefe Ueberſchuͤſſe wächfet der Volks⸗ 
reichthum, und diefe Ueberſchuͤſſe ſind, wenige Fälle 
ausgenommen, zunächft die wohlthätige Wirkung 

. einer zweckmaͤßig geordneten und forgfältig berechneten 
Arbeit. Die Capitale ‘aber, fie mögen nun entweder 
in DVorräthen zur Ernährung der Arbeiter, ober in 
rohen Stoffen, die bearbeitet werben follen, entweder 
in Maffen, für ven Umtaufch.beftimmt, oper in Mas 
ſchinen und Werkzeugen zum ‚Hervorbringen und Ver⸗ 
führen der Naturftoffe und Erwerbserzeugniffe, oder 
in edlen Metallen, oder in Bücher - und Kunftfamm= 
lungen u. ſ. w. beftehen, find zur Fortfegung, Ver— 
mehrung und Vervollfommnung der, Arbeit wefentlich 
möthig. — . . 

- Im engern Sinne unferfcheidee man zwifchen 
den’Capitalen und ven Örundfiüden, und 
verfteht unter den erften alle bewegliche, unter den. 
legten alle unbewegliche Güter. Zwar haben 
beide das mit einander gemein, daß fie felbft wertg- 
volle Güter find, und werthvolie Güter durch fie her⸗ 
vorgebracht werden; fie find aber Dadurch von einans 
der verſchieden, dag die Grundſtuͤcke Durch den Umfang 
bes Landes beſchraͤnkt find, und bios innerhalb dieſer 
Grenzen verolltommnet und zum erhöhten reinen Er⸗ 
trage gebracht werden koͤnnen, die Capitale hingegen 
einer unbegrenzten Steigerung fähig find, — In 
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Beziehung auf das Verhaͤltniß, in welchem bie Ar» 
beit zu den Grundſtuͤcken und Capitalen fteht, geben 
die Grundſtuͤcke ihren wahren und erhöhten Ertrag 
nur durch die darauf gewandte Arbeit. Allein die 
Arbeit erfordert, fobald fie zu einem gemiffen Grade 

‚von Volikommenheit gebracht und über die Grenzen 
des unmittelbaren Bedarfs erweitert werden fol, 
Vorſchuͤſſe, die blos durch Capitale möglich find. 
Es muͤſſen daher Grundſtuͤcke, Arbeit und Capital 
bei ber Hervorbringung der groͤßtmöglichen Menge 
wertvoller Güter zuſammentreffen; deun nur nach 
ihrer Verbindung werben fie die fichere Untere 
lage ver Erzeugung, Erhaltung und Vermehrung des 
Volksreihthums. Ob nun alfo gleich die Arbeit an - 
fih nur Mittel zum Zwede ift; fo erhalten doch die 
Grundſtuͤcke und Capitale durch fie ihre Fruchtbarkeit, 
und Capitale find gewöhnlich felbft die Früchte vorhers 
gegangener zweckmaͤßiger Arbeit. 

Bei den Capitalen muß aber zwifchen ſte h en⸗ 
den und umlaufenden unterfchieden werben. Die 
erftern find ſolche, welche dem Befißer Gewinn ges 
währen, ohne baß ex fih'derfelben entäußert ( Maſchi⸗ 
nen, Gebäude, Inſtrumente n: f. 1p.); die zweiten 
hingegen beftehen theils in den Erzeugniffen des Bo⸗ 
dens und des Öewerbsfleiges, theils in baarem Gelbe, 
beſtimmt für den Umtaufh, Verkauf, und für den 
Verkehr überhaupt. Doch bildet, nach den vorher⸗ 
gehenden Beftimmungen, nur diejenige Maäffe eins 
wirkliche Vermehrung bes Volksreichthums, welche, 
über ven Bedarf der jährlichen Conſumtion, als Ueber⸗ 
ſchuß und reiner Ertrag gewonnen wird. Jedes 
Capital kann daher als derjenige Theil der menſch⸗ 
lichen Guͤtermaſſe betrachtet werden, welcher der Zu: 
kunft angehbrt, während derjenige Theil, den für, 



18. Deltonitfaitehe. 
Den jaͤhrlichen Bevarf verwendet wird, der Gegen 
wart angehört. Weil übrigens jedes Capital an ſich 
eine todte Maffe ift; fo gewinnt es nur dadurch 
Bedeutung und Einfluß aufs Volksleben, daß es, 
wie jedes andere Gut, nad) feiner Tauglichkeit als 
Mittel für einen beftimmten Zwed, von dem Geiſte 
des Menfchen in Thaͤtigkeit gefegt und angelegt wird. 
Denn einzig durch diefe Anwendung können 
vie Capitale den Wohlftand der Individuen und Voͤl⸗ 
Ber vermehren, während die aufgehäufte ruhende 
Maffe und das im Kaſten verfchloffene Geld 
für den Verkehr und die Erhoͤhung bes Vermögens 
verloren geht. . \ 

Nach dem Zeugnifle der Geſchichte find endlich 
nur diejenigen Völker wohlhabend, reich, kraͤftig 
und blühend geworden, in deren Mitte eine große 
Zahl von Capitalvorräthen und Copitaliſten ſich bes 
findet, fobald die legten ihre Vorraͤthe zwar mit 
Umſicht, Befönnenheit und mit Berädfichtigung der 
jedesmaligen Werhälmiffe- desjenigen Theils der 
menſchlichen Tpätigkeit, welcher die Capitale in Ans 
ſpruch nimmt, aber auch mit einem glädlich berech⸗ 
neten Wagen (‚Speculation) in Umlauf beingen. 

° Denn entweber müßten fämmmtliche Landeigenthuͤmer, 
Fabrikanten und Handeltreibende felbft veich fern, 
d. 5. die zum Betriebe ihrer Gefchäfte hinreichenben 
Mittel (Fonds) befigen (mas aber bei der unendlichen 
Verfchiedenheit der Gluͤcksguͤter nicht möglich ift); 
oder die Capitale müffen der Landwirthſchaft, dem 
Gewerbswefen und dem Handel zu Hülfe kommen, 
wenn fie nicht ſtocken follen. * 

Aus dieſen Grundſaͤtzen gehen fhr die Finanz⸗ 
wiſſenſchaft die wichtigſten Ergebniſſe in Hinſicht 
der beſondern Beſteuerung der Capitaie 
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Mr a e oͤßt. 
Mit tiefem Blicke in Das, Wefen der Staats⸗ 

wirthſchaft, erklärte Sartorius in den Goͤtt. 
Anz. 1824. ©t. 111: „Unf die Berechnung des 

Volkseinkemmens und Capitals in Zahlen 
iſt gar kein Werth zu legen; denn fie ift aus fo 
‚nnvollfommenen Angaben entlehne, wie die, welche 
der Eigenthums» oder Einkommen» Steuer zum 

« Grunde liegen. Nach Zahlen iſt der Gegenftand 
nie zu berechnen. - Vieles, und das Waechtigſte, 
des. Menfhen geifiige Kraft, kann nie in 
Zahlen gebracht werden. — Nehme man Zahlen 
auf von dem, wasgezäßlt werben kann; nehme man 

: fie auf, wenn fie die Folge einer forgfältigen und ge⸗ 
nauen amtlichen Zählımg find, wie von Volksmenge, 

Bodenflaͤche, urbarem und nicht urbarem Sande, 
ven Wohnungen, dem öffentlichen Einkommen, den 
öffentlihen Ausgaben, u. a.; aber man täufche 

« wicht durch willkuͤhrlich angenommene Zahlen uͤber 
etwas, was nicht zu zählen ift, und verführe niche 
za Gefetzgebungen, die auf folchem unhaltbaren 
Grunde beruhen, wie man fie lange auf eben fo 

len der Einfuhre und & 
a nn Aueſhwerzechatge 

Pr A 
Seld 

- Unter allen Gütern, welde das umlaufende. 
Capital eines Volkes bilden, behauptet das Geld 
die größte Wichtigkeit, Zwar hat es an fish Feine 

‚ probuctive Kraft, Güter zu erzeugen; es ift aber das 
attgemeinße Mittel, fremde Güter darch 
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Tauſch zu erwerben, und dadurch ein maͤchtiges 
Werkzeug, die menſchlichen Beduͤrfniſſe zu befriedis 

„gen, den Genuß des Lebens zu befördern, befonders 
aber den Berkeht zu unterftüßen. Denn theils lege 
in ihm der Maasftab für die Beſtimmung und 
Vergleihung des Preifes derjenigen Güter, welche 
vertaufcht werben follen; theils enthält es für feinen 
Vefiger das Unterpfand und die Anweifung 
für den Erwerb von Gütern jeder Art*), In ber 
erften Beziehung erfcheint es in der Geſellſchaft als 
Waare; in der zweite als Capital. . 

Es eignet fi) aber zum allgemeinften Tauſch⸗ 
:, mittel befonbers dadurch, weil es leicht in gleichattige 
Cheile fih auflöfen, und eben fo leicht aufbewahren 
uud verführen (transportiren) läßt; weil es der Zoͤr⸗ 
ſtoͤrung weniger ausgefegt ift, als andere Güter, und 
weil die Geltung deſſelben den im Verkehre fiehenden 
Individuen und Völfern bereits bekannt, und theils 
für alle in Tauſch gebrachte Güter, theils für vie 
Ausgleihung. jeder perfonlichen Dienftleiftung an= 
wenbbar ift, fo daß man blos über den Preis ber 
einzutaufehenden Gegenftände oder der zu Teiftenden 
Dienfte ſich vereinigen darf.. , 

Allein nie kann“ das Geld, als Taufchmirtel, 
den Maasftab zur Vergleihung des Werthes ver 
u vertaufchenden Gegenftände, feydern nur den 

Hransftab des Preifes enthalten, der für bie 
Vertauſchung berfelben feftgefest wird. Dies gilt 
ſchon bei dem ununserbrochenen Wechfel des Preifeg 
für alte woifche Güter, und noch mehr bei der Feft- 
feßung eines Preifes fir Leiſtungen durch die koͤrper⸗ 
lichen md geiftigen Kräfte (3. B. bei Amtsbeſoldun⸗ 

“805, Handb. Th. 1, ©. 66fl 
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gen, beim Honorar, bei Vergutung geleiſteter Kran 
Eenpflege u. f. w.). . 

28. 

Gortfeßung. 

Ob nun gleich das Metall, als die Materie des 
Belves, zu den Gütern gerechnet, und, aus diefem 
Geſichtspuncte, fogar mit Gelde verglichen werben 
Bann; fo find doch Geld und Guͤter zwei einander 
entgegengefeßte Begriffe, weil der erfte Begriff das 
Eintaufchungsmittel gegen die in den Verkehr gebrach⸗ 
ten’ Güter, der zweite aber einen zum Verbrauche bes 
ſtimmten Gegenftand‘ bezeichnet. Der. Taufe) der 
Güter gegen Geld heißt Kauf von Seiten veffen, der 
das Geld befist, und Verkauf in Beziehung auf⸗ 
den, welcher die zum Verbrauche beſtimmten Güter 
in den Verkehr bringt. 

Wenn nun auch fehr verfehiedenartige Gegens 
flände von den Völkern als. Geld behandelt worden 
find ;.fo hat doch der Fortſchritt. derſelben in der Cul⸗ 
tur und die dadurch bedingte Erweiterung des Vers 
kehrs es bewirkt, daß uͤberhaupt die Dietalle, und 
zunaͤchſt die edlen, Gold nud Silber, zum alls 
gemeinften Taufhmittel erhoben wurden, weil ‚fie 

. einen entfchicdenen und groͤßtentheils bleiben« 
den Tauſchwerth haben, fo wie ihre Anwendbarkeit 
für den Verkehr durch die Ausprägung zu Müns 
zen, nad) feſter Beftimmung der Schwere *), der 

*) Die Schwere (das Gericht) der Muͤnze heißt ihr Schrot, 
das darin enthaltene feinere Metal ihr Korn, und die 
einer Rechtsgefellſchaft aufgeftellte gefeglihe Beſtimmung 
des Schrotes umd Korns der Münzfuß. 

N 
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denhen und Form, des Gepraͤges und der Benennung 
derſelben, und des angenommenen Muͤnzfußes ſehr 
befördert wird. 

Der Einfluß des Geldes auf den Wohlftand der 
Voͤlker Hänge aber zunächft ab von deffen ununterbro« 
chenem Umlaufe, und dieſer wieder von dem 
Eredite und dem möglichft freien Verkehre 
(8. 19.). Deshalb wird es, im Ganzen, wie ent 

bei einem Molke fehlen, mo ter Crebie der 
Individuen und des gefammten Volkes auf deſſen 
Arbeitſamkeit, Sparfamfeit und Ordnung im Außern 
Verkehre beruht, und wo die Arbeit felbft Ha ei 
und in ihrer Erhöhung und Steigerung unterflüge 
wird von der möglichft höchften Freiheit im innen 
und äußern Verkehre. Denn unter. dieſen beiden 
wefentlihen Bedingungen wird bie Arbeit ununter⸗ 
brochen im Steigen begriffen, und das allgemeine 
Beſtreben erkennbar feyn, mit feinem Gelde immer 
mehr Wohlſtand und Vermögen zu erwerben. Das 
Selb wird alfo, bei dem innern Vertrauen der Mes 
gierung nnd der Mitglieder eines Volkes gegen eins 
ander, nicht tobt im Kaften ruhen, fondern in ſteteni 
Umlaufe feyn, und dadurch Das Steigen des Wohle 
ſtandes und den Anwachs der Capitale befördert. 

Alles übrige in der Lehre vom Gelde (3. B. das 
Papiergeld, die Banken u. f. w.) gehört nicht dee 
Voltswirthfhaftslehre, fondern der Staatd 
wirthſchaftsle hre an, well blos in der Mitte bee 
Staaten, und unter vemEinfluffe der Regierungen auf 
die Tpätigkeit und den innern und Außern Verfehe 
der Völker, Juſtitute diefer Art entftehen Eonmten, 
Nur fo viel tritt, als gefchichtliches Ergebniß, 
in der allgemeinen Anſicht des Verkehrs der Voͤb 
Ber hervor, daß, mit der fteigenden Wohlhabe⸗ 
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audgit ap Boltet, Die umedlern Dietalle „(4 8 
far upfer) il Ammgr mehr aus dem Verkehre verdraͤngt 
wi und ben edlern weichen muͤſſen, fo wie eg 

r Wichtigkeit iſt, ob Silber oder Bold 
f "pi — andesmuͤnze ſind. 2 

— 29 . sr ı “ PR 

Ueber das Verhaͤltaiß der Bevölkerung 
dam Volkswohlſtande und Volkaven - 

Kr "177773 en 

: Cine, dem Slächenraume eines Jandes unb dd 
Hitigfeit feinee Bewohner entfprechendg, 

Senna it. allerdings für die Begrändung, 
Fer ia Vermehrung des Volkswohlſtandes fi 

kein nur diejenige DBevölferungszaßl 
m Ganzen, wiglich, welche ſo gebildet ift, um due 
wmäßig arbeitſam zu ſeyn, und fo zweckniaͤßig arbeicfang 
ift, um, über den täglichen Bedarf, einen reinen 

zu gewinnen; denn nur von dieſen Individuen trag, 
Bann der Zwee des irdifchen Daſeyns erreicht, Glüds . 
feligkeit genoffen, die Familie forgenfrei erhalten, die 
Nachkommenfhaft forgfältig erzogen, und ber Wohle 
ſtand der ganzen Geſellſchaft, vermittelft der aus ii 
"einen Ertrage herporgehenben Capitale, begrünbel 
und erhöher werben, — Doch ift auch der Theil der 
Bevölkerung, der nur den täglichen Bedarf erwirbt, 
ohne einen reinen Ertrag zu gewinnen, dem Ganzen 
wicht narhtheilig, weil e den Umlauf der Guͤter und 
den. Verkehr befördert, ob er gleich felbft felten des 
Sebens. froh, und durch ihn keine Vermehrung des 
Volkswohiſiandes bewirkt wird, — Allein derjes 
nige Ahr ner Bevölkerung, welcher entweder zu 
wenig. geht und gzbilet, de zu unpätig und fauf 
St. W. ate auf. I 
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iſt, um durch Arbeit feinen täglichen Bedarf zu ver⸗ 
dienen; oder der, gelodt durch einen fchnellen Erwerb, 
auf Beſchaͤftigungen ſich wirft, die nur eine Zeitlang . 
und ungeroiß nähren; oder der, wegen eingetretener 
Uebervölferung ohne Arbeit bleibt (im Ganzen einer 

der ſeltenſten Falle) ; oder der durch falfche Berech⸗ 
nungen in feinen Gefchäften, fo wie durch Krankheiten 
und Unglüdsfälle, vollig verarmt, und von der übrigen 
Geſellſchaft erhalten werden muß; — diefer Teil der- 
Bevölkerung ift allerdings eine Laſt der Geſell⸗ 
(haft. Es wird zwar feinem Volke ganz an biefer 
dritten Klaffe von Mitglievern fehlen; allein viel 
kommt darauf an, in welchem Verhältniffe 
die Zahl diefer Klaffe zur übrigen Bevölkerung fteht; 
fo wie es ebenfalls für die Vermehrung und Erhöhung 
des Volkswohlftandes nicht weniger, als gleichgültig 
iſt, in welchem Werhältniffe die zweite (unpro⸗ 
duetive ) Rlaffe der Bevoͤlkerung zur erſten und drit⸗ 
ten ſteht. 

Abgeſehen daher von dem, was der Polizei in 
Hinſicht der Bevölkerung obliegt, hält die Volkswirth⸗ 
haft ſich an folgende Ergebniffe: 

4) Die Bevölkerung ift dann für ein Volk nuͤtz⸗ 
lich und erfprießlich, wenn fie eine bedeutend große 
Zahl von productiven Mitgliedern umſchließt, 

welche durch ihren reinen Ertrag den Volkswohl⸗ 
ſtand und das Volksvermoͤgen vermehren. 

. 2) Die Bevölkerung der unproductiven 
Klaſſe iſt an fich dem öffentlichen Wohlſtande nicht 

hinderlich, wenn fie denſelben auch nicht vermehrt 
und erhöht. . 

3) Die Zahl der Armen und Arbeieslofen im 
Volke lebt jedesmal zunächft vom, reinen Ertrage 
der Vermögenden und Reichen, zum Theile, aber 
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and) ‚von der unprobuctiven claſe, ſobald dieſe, 
um die Armen mit zu unterhalten, ſich die Befrie⸗ 

digung eines Fr der dringenden Lebensbeduͤrf⸗ 
niſſe verfagen muß. 

4) Alle kuͤnſtliche Mittel, die Bevölkerung zu 
- vermehren, find. unzwedmäßig; derm fie find 

Eingriffe in den feften Gang ver Natur bei der 
rer des menſchlichen Geſchlechts in phyſi- 

er Hinſich 
105, Eben ri wenig ift im Ganzen die Webers 

voͤlkerung zu fürchten, weil diefe gewoͤhnlich von 
ſelbſt auf vielfache Weife ſich ausgleicht (durch Ehe · 

ioſigkeit, durch Auswanderung in andere weniger 
bevoͤlkerte Gegenden deſſelben Landes, oder ins 
Ausland, oder durch Anlegung von Kolonieen). 

6) Die Vermehrung der Bevoͤlkerung von 
- innen durch Zeugung ift der von augen durch 

Einwanderung vorzuziehen (wovon aber Länder mit 
allzuſchwacher Bevoͤllerung, mit Moorgründen, 
tagelangen Waldungen u. ſ. w., bie der Beur⸗ 
barung bedürfen, allerdings eine Ausnahme 
maden). 

7) Mi ver wahren, nicht blos ſcheinbaren, 
Vermehrung bes Woplfiandes eines Volkes ſteigt 
auch deſſen Bevoͤlkerung, und die ſes Steigen ver 
Bevoͤlkerung, als Golge des Wohlſtandes wird 
wieder dee Grund ber Erhöhung deſſelben. ‚Daher 
gile im Ganzen als Grundfag, daß alles, was 
auf die Erzeugung und Vermehrung der Güter und 
auf den Verkeht wohlehätig wirkt, auch die Vers 
mehrung der Bevölkerung befördert, und alles, 
was die Erzeugung und Vermehrung der Güter, 
fo wie den Verkehr, hindert, auch auf die Bevoͤl⸗ 
Eerung eechcheilis tinwirkt. 

8* 
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8) Die ſicherſte Ernaͤhrung einer großen Volks⸗ 
menge geſchieht durch den Ackerbau; weit ſchwan⸗ 

kender und ungewiſſer iſt die Ernaͤhrung durch das 
Gewerbsweſen und den Handel, wenn gleich dieſe 

. gewöhnlich eine größere Bevölkerungszahl an ihre 
Beſchaͤftigungen ziehen, und auch das fhnellere 
Steigen der Bevölkerung mehr befütbern, als ber, 
Ackerbau. Das innere gleihmäßige Ber 
hältniß in der Vertheilung der Bevök 
kerung unter alle Hauptzweige menfchlis 
her Tpätigkeie($. 17.), und das Verhaͤlt⸗ 
niß der Volkszahl zu der Maffeder dem 
Volke nörhigen Lebensbepärfniffe tft vie 

wichtigſte, aber auch die ſchwerſte Aufgabe für die . 
Baia in Hinficht ihrer Gefammtbevölferung. 

9) BVöllige perföntide Freiheit (mit Ausſchluß 
ae eibeigenfchaft und Eigenhoͤtig⸗ 

keit), völlige Sicherheit bei Erwerbung und Er⸗ 
feine des Eigenthums, Zerfchlagung großer 

dgüter (Domainen, Majorate 2c.) in Ländern, 
wo es noch an hinreichender Bevölkerung: fehft, 

forgfältige Erziehung. der Jugend - und fruͤhzeitige 
Angewöhnung an eine zwedmäßige Arbeitſam⸗ 
keit, und endlich die Verbreitung neugemonnener 
Sapitale im innern Verkehre, find theils bie natur⸗ 
lichften und einfachften, theils die wirkfamften 

* Mittel der höher fteigenden und zugleich wohlthaͤ⸗ 
tigen Bevoͤlkerung. 

Es war verzeihlich, wenn Altere ſtaatswirth⸗ 
ſchaftliche Schriftfteller (. B. Rouſſeau, v. 
Sonnenfels im Handb. der innern Staats⸗ 
verwaltung, Th. 1, $. 35. u. a.) zunaͤchſt in die 
Vermehrung der Bevölkerung ben ma 
fand der Völker: und Staaten fetzten; : allein 
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bie neuern Außchten haben jene fehhern: vielfach 
berichtigt. — Doc) ftüpt fih auf bie im $. 
aufgeſtellten Grundſaͤhe die fogenaunte politi- 
[he Arithmetik in der Staatswirthſchaft. 
IJ. Pet. Saßmilch, die gönlide Drbnung in den 

Veränderungen des menſchlichen Seſchleces. 3 Theile. - 
4te Aufl. von Baumann. Berl. 3775 f. 3. 

Politifche Betrachtungen über die Bevoͤlkerung der 
Länder. Aus d, Engl. v. J. B. Gerber. Dresden, 
1783. 8. 

Wilh. Black, Vergleichung ber Sterblichkeit des 
menfglihen Geſchlechts in allen Altern, ihren Krank⸗ 
heiten umd Ungluͤcksfallen. Aus dem Engl, niit Char⸗ 
ten und Tabellen, Lpz. 1789. 8. 
T. R. Malthus, Verſuch über die Bedingungen 

und Folgen der Wolksvermehrung. Aus dem Engl. von 
Be. H. Hege wiſch. 2 Thle. Altona, 1807. 8. 
CAud) gehört Mirabeau’s Pami des hommes 

on traitö de la population [$. 8.] und Horrom 
schwand [$. 18. ] hiefer.) 

30. 

Bedingungen: für vie Vertheitlung und 
Vermehrung des Volksvermoͤgens. 

Die drei Bedingungen, auf welchen die Ver⸗ 
sheilung und Vermehrung des Wolkswermögens bes 
ruht, find, nach den aufgeftellten Grundſaͤtzen? 1) 
ver Arbeitslohn , was jeber einzelne Arbeiter für 
. Arbeit erhält; 2) der Capitalgewinn, was 
der Eigenthümer eines Capitals und ber, welcher 
daſſelbe anlegt, aus ber Auwendung bes Capitals 
gemeinſchaftlich (wenn auch nicht immer gleichmaͤßig) 
gewinnen; und 3) die Örunbrente, was ber 
Eigenthümer für die bloße Benugung feines Grund⸗ 
ſruͤcks (von dem Pachter, Abmiether u. ſ. w,) erhält, 
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weh Abyıg -des Arbenclohns für den Anbau des 
DBopns *). 

1) Der. Arbeitslohn, oder die Entſchaͤdi⸗ 
gung für’ irgend eine geleiftere Thaͤtigkeit, heift Lohn 
überhaupt; Tagelo hin u. f. w. bei koͤrperlichen und 
techniſchen Arbeiten, die wenige Vorkenntniſſe, blos 
mechaniſche Uebung und nur eine geringe Mitwirkung 
geiſtiger Kräfte verlangen; hingegen Sold, Befol« 
dung, Ehrenſold (Honorar) bei allen Thaͤtigkei⸗ 
ten des menfchlichen Geiftes in den Kreifen der Wifs 
ſenſchaft und Kunft, und bei den keiftungen im offent· 
üben Dienſte der Geſellſchaft. — Der 
Arbeitslohn wird theils beſtimmt durch die Con⸗ 
currenz zwiſchen den Arbeitern, fo daß er fällt, wenn 
die Zahl derer groß ift, welche diefelbe Arbeit fuchen, 
und feige, wenn dieſe Zapl ſich vermindert; theils 
durch den Preis der erſten Lebensbeduͤrfniſſe **). 

) Ueber biefe Arten von Rente vergl. man Hermes, 
XUL ©. 148 fi 

®*) Sehr wahr bemerkt Log (Hands. Th, ı, ©. 470 ff)r 
„Der Außerfte Punct, auf welchen der Arbeitslohn ges 
Heigert werben ann, iſt diejenige Höhe, bei welcher 
er die Rente des zur Beſchaͤftigung der Arbeiter aufs 
gewendeten Capitals werfchlingt; ein Fall, der feiten 
eintreten wird, und, wegen feiner Nachtheile für den 
Allgemeinen Volkswohlſtand, nie von langer Dauer ſeyn 
Tann. Faͤllt aber im Gegentheile der Arbeitslohn fo 
tief herab, daß fein Betrag nicht mehr zureicht, um 
der Arbeiter menigftens den Preis der Bedarfniſſe zu 
gewähren, welche er während feiner Arbeit zu feiner 
Eriftenz Bedarf; fo muß ber Arbeiter anfhören zu arheis 
ten. Darum muß ſelbſt der niedrigſte Arbeitslohn wenige 
tens fo hoch feyn, daß fein Betrag dem Arbeiter ſo 
viel gewährt, als biefer braucht, um nothdärftig 
fortieben zu können. Diefes it day Minimum, auf 
welches der Arbeitslohn auf einige Zeit Herabfinten kaun.“ 
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2) En Eapitalgewinn iſt nme bei der An 
legang und Benutzung des Capitals möglich. Legt 

ver Befiber des Eapitals daſſelbe felbft an; fo gehört 
der Gewinn von bemfelben ihm ausfchliegene. Uebens 

giebt verfelbe aber das Capital einem andern als 
Darlehn; fo wird, für die Zeit des Darlehns, der 
Gewinn am Gapitale zwifchen beide getheilt. Diefer 
Gewinn heißt bei dem Beliger des Capitals: Zins 
(Intereffen), bei dem Unternehmer: Profie: 
Der Beger des Capitals hat aber einen rechtlichen 
Untheil an: diefem Gewinne, weil er fonft ſich wicht 
entfchliegen wuͤrde, Capitele zu fammeln, und weil 
Die Capitale dem, ver fie aufnimmt, ben großen Zus 
theil gewähren, nicht nur ununterbrochen fortzuarbe: 
= fondeen auch fein Gefchäft zu erweitern, — 
dirch ſelbſt feinen Gewinn an dem entleßmten. Capitale 
u ſteigern *). — Je weniger Capitale in einem 

e vorhanden find; höher fteigt, im Allger 
meinen, ber dadurch zu erl ne Seoiın. & 
finke Hingegen mit der Gemeine der Capitale 8 
Umlaufe. Der Zins fuß ver Capitale wird aber 
theils durch die Nachfrage nach den Capitalen, theils 
durch Die größere odet geringere Sicherheit bei dem . 
Darleiher verfelben beftimmt; doch läßt fih, im 
Allgemeinen, aus ber Erhöhung des Zinsfufies fo 
wenig auf Verminderung des Volkswohlſtandes, wie 
aus der Verminderung des Zinsfußes auf Die Er⸗ 
hoͤhung des Volkswohiſtandes fchliegen, weil nur die 
Gründe diefer Erſcheinung über die Erhehung oder 
Verminderung des Volkswohlſtandes entſcheiden koͤn⸗ 
nen. Denn wird, bei der ſteigenden Betriebſamkeit, 
die Nachfrage nad) Eapitalen und mithin auch der 

⸗5 800, Hank, Tr 1, ©. 586. 
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Zinsfuß erhögt; fo iſt dies im Ganzen ein Veweis 
bes höher fteigenden Wohlſtandes. Sinke aber ver 
Binsfuß, weil die Arbeit ſich vermindert, and merden 
die Capitale aus den Gewerben und dem Handel her⸗ 
ausgezogen, um fie auf andere Weife anzulegen; fo 
deutet Dies auf eine Abnahme des öffentlichen Wohl⸗ 
ſtandes. 
3) Die Grundrente beſteht in dem Ertrage, 
den ein Eigenthuͤmer aus der Benutzung ſeines Bo⸗ 
dens zieht; es deruhe num dieſer Ertrag entweder auf 
den Egengaiffen, Die der Boden an ſich, ohne eigents 
Uche Arbeit, gewährt, over auf der Entrichrmg gewiſ⸗ 
fir Naturalien und des Pachtgelves von Seiten des 
Pachters an den Eigentümer. Doch Eany ein Grunds 
ſtuͤck nur dann eine Nente geben, wenn ber Gewiuu 
aus beffen Erzeugniffen den Betrag des Arbeitslohnes, 
ver zur Hervorbringung derfelben erfordert wird, und 
Die Zinfen des darauf verwendeten Capitals überfteigt, 
Der Grundeigenthuͤmer fteht in diefer Hinſicht zu ſei⸗ 
nem Pachter ganz in dem Verhältniffe, wie der Capi⸗ 
taliſt zu dem, welchem er das Capital geliehen hat. 
Er will in dem Pachtgelde nicht bios die Entſchaͤdigumg 
für den Aufwand erhalten, welcher zur Erhaltung des 
Gruudes und Bodens in tragbarem Zuftande nöthig 
iſt; er will auch (außer dem von dem Bearbeiter für 
fich gerechneten Arbeitslohne und außer dem für deu 
©rundbefiger erzielten Pachtgelve,) an dem durch 
Verpachtung feines Eigenthums für ben Arbeiter 
möglich gewordenen reinen Ertrage einen Theil haben, 
der fogleich im Voraus zu dem Pachtgelve geſchlagen 
worden ift, wobei es theils von der Bearbeitung, 
theild von der Höhe des Bruttoertrags, theils von 
zufälligen Verhaͤltniſſen beim Abfage der erzeugten 
Segenftände abhängt, ob der größere Theil des 
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gewonnenen reinen Ertrags dem Arbeiter, ober dem 
Grunbeigenthuͤmer in dem feſtgeſetzten Pachtgelve zus , 
fällt. — Dabei darf aber nicht uͤberſehen werben, daß, 
ſo ſehr ſich auch die im Grunde und Boden wirffamen 
Maturkraͤfte durch ihren Webergang ins Privateigen« 
thum zu den Capitalen im eigentlichen Sinne hin⸗ 
neigen *), fie doch dadurch wefentlich von den Seiftuns 
gen ber eigentlichen Capitale ſich unterfcheiden, daß 
im Grunde und Boden eine urfprüngliche raſtlos wirk⸗ 
fame Kraft wohnt, welche feinem Capitale, als fol 

zukommt, weil jene Kraft eine Naturkraft, 
die Kraft aber, welche das Capital in Bewegung 
ſetzt, eine Kraft des menfchlichen Geiftes iſt. Aus 
diefem Grunde läßt fi daher auch die Rente aus 
dem Boden mie ganz nach demfelben Maasſtabe 

beftimmen, wie die Rente beim Arbeitslohne und beiss 
Eapitalgewinne. Denn die Artder Vertheilung 
dieſer Rente zwifchen dem Grundbefiger und Pachter 
wird dem erften gänftig feyn, wenn bie Nachfrage 
nach Pachtungen bedeutend ift, dem zweiten aber, 
wenn mehr Pachtungen ausgeboten, als gefucht were 
den. Im Ganzen gilt als erfter Grundſatz, daß bie 
Mente aus dem Boden um fo höher fteigt, je weniger 
der Landbau durch befchränfende und laͤhmende Ein 
richtungen und Verordnungen (in Hinficht der Ver⸗ 
dußerung des Örunbeigenthums, der Frohnen, der 
Ausfuhrverbote der Erzeugniſſe, der aͤngſtlichen Ber 
ftimmungen in den Pachscontracten **) u. f. 1.) gebrüdt 
iſt. Die größte Freiheit im Gebrauche des Eigem 
thums und im Verkehre bewirkt auch hier den moͤg⸗ 
lichſt größten reinen Ertrag. Us zweiter Orunte 

*) Lotz, Handb. Th. ı, ©. 5ı3'f. 
3 Irre Th ve. 5a fl. f 
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fat muß für die Vermehrang des reinen Ertrags der 
Bodenrente die Verpachtung der Güter in 
möglichft fleinen Theilen (Parzellen) aufgeſtellt 
werben, fo wie ſchon gewöhnlich die mit Landguͤtern 
verbundenen Cewerbszweige (Bierbrauerei, Brannte 
weinbrenmerei, Eſſigſiedereien, Ziegeleien, Miͤchlen, 
Zorfgräbereien n. ſ. w.) befonders verpachtet werben, 

Faßt man endlich, nach dem Zeugniffe der Er⸗ 
fahrung, ein allgemeines Ergebnif über den reis 
nen Ertrag beim Arbeiter, beim Capitaliften und beim 
Grundbeſitzer; fo ſcheint es, für den regelmäßigen 
Gang der menfchlihen Tpärigkeit und für die höhere 
Steigerung des gefammten Volkswohlſtandes, im 
Ganzen vortheilhafter gu fern, wenn der grös 
Gere Theil des gewonnenen reinen Ex 
trags dem Xrbeiter, ale wenn er dem Capitalifien 
und dem Grundbeſitzer zu gute kommt. Denn an. 
ſchon gehört ihm, wegen ber in der Arbeit liegenden 
Anftrengung,, biefer größere Theil; es wird aber auch 
ie dem Gewinne dieſes größern Theiles für ihn bie 
Aufmunterung liegen, fein Geſchaͤft forgfamer zu bes 
treiben, mehr zu erweitern, und dadurch eben fo bie 
Maffe der in Verkehr zu bringenden Erzeugniffe, wie 
fire vie Zukunft feinen reinen Ertrag zu vermehren. 
Dies bewährt fih durch die Erfahrung, daß die 
Arbeit da am regfamften vollbracht wird, wo bee 

Arbeitslohn Hoch fleht; fo wie, nach ben Tpatfachen 
der Geſchichte, mit dem Höherfteigen des Arbeits« 
lohnes, die Bevölkerung zunimmt, und das aus dem 
einfachen Grunde, weil überall Arbeiter, Dienftboten; 
Tagelöpner n. a. den größten Theil der Volkszahl bilden, 
und das, mas ihren Wohlftand begründet und ver⸗ 

miehrt, notwendig auf bie geſammte Seſelſchak 
waohlthaͤtig einwirken muß. 
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Der wirkliche Preis des Grundeigen— 
t hums wird immer nad) demjenigen Theile des 

. seinen Ertrages ſich vichten, welcher auf den 
: Orunbbefiger fälle, uud ber reine Extrag für. den 

vr und Grundbeſitzer wirb wieder uͤberhaupe 
von dem Tauſchpreiſe der erzeugten Güter. abhaͤn⸗ 
gen. Es kann daher, . unter dieſen Verhältniffen, 
der Preis des Grundeigenthums fteigend und fals 
lend feyn; ‚allein immer wird biefer Preis auf 

- einer ſichern Unterlage beruhen, fobald man dabei 
eine Duchfchnittsfumme von fechs Jahren für den, 
auf den Grunpbefiger fallenden, Theil des reinen 
Ertrags feſthaͤlt, — fo wie das bisweilige Herab» 

. gehen des Preiles des Grundeigenthums auf den 
Wohlſtand des ganzen Volkes weit weniger nachs 
theiliger einwirkt, als das tiefe Sinken des Ar⸗ 
beitsloßnes. 

En 
4) Bon der Verwendung und dem Ges 
nuffe der Ödter, ober von der Confumtion, 

a) Die Privatconfumtion. 

Die menſchliche Arbeit ift zumächft bewehnet auf 
Wohlfahrt und Glüskfeigkeitegenuß; derm.Indisis 
den und Voͤller haben die Abficht, durch die Her⸗ 
werdringung und durch den Gebrauch werthvoller ii» 
ber die Zwecke ihres irbifchen Dafeyns zu fordem, und 
die möglichft größte Summe angenehmer Gefühle wähs 
rend ver Dauer des lebens zu bewirken,. zu. genießen 
und zu fihern. In dieſem urtſpruͤnglich in dem finne 
chen Theile dab menſchlichen Natun begroͤndeten und 
am ſich rechtmaͤßigen Streben nach Glückſeligkeit liegt 
der Id der. Befriedigung theils aller dringeuden 
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wednothmwenbigen, —— 4 nufäktigen um 5 
en Beduͤrfniſffe des 
Dieſe Befriedigung der —ã* Beduͤrfniſſe 
kann aber nur Durch die Conſumtion, d. h. durch die 
Verwendung werthvoller Öhter, fie mögen 
wen der Natur abgewonnen werben, ober durch die 
Kraft des Menfchen entftanden feyn, für menfchs 
liche Zwede gefchehen. Daraus folgt, daß wir 
den Untergang eines irdiſchen werthlofen Dinges, 
das nicht in die Reihe der Guͤter gehört, eben ſo wenig 
Konfumtion nennen, als die Zerftorung werthvoller 
Güter durch unabänderlihe Naturereigniffe (Gewitter, 
Hegel, Erdbeben), durch — nachtheilige Vor⸗ 

gänge in der Geſellſchaft (Feuer, Fluthen ec.), und 
durch abſichtliche aber zweckl oſe Verichtung der⸗ 
ſelben (z. B. im Kriege). — Rur eine auf Befrie⸗ 
digung menſchlicher Zwecke berechnete Conſumtion ent⸗ 
ſpricht den Grundſaͤtzen der Volkswirthſchaft und der 
durch Arbeit gewonnenen Production, 

32, 

Gortfegung. 

Ob mm gleich für die fortzufegenbe Production 
der Güter die Confumtion derfelben wefentlich erfor⸗ 
derlich, und ber Umfang und Gtad der Production 
größtentheils von der Confumtion abhängig ift; fo iſt 
doch nicht jede Confumtion dem Woplftande 
der Individuen und der Völker angemeffen, 
Denn da die. Confumtion theils in dem Gebrauche, 
theils in.dem Ver brauche —e Guͤter beſteht, 
indem entweder rohe oder veredelte Stoffe von dem 
Menſchen weiter verarbeitet, mithin Bene, oder 
die Erzeugniſſe der Natur und des menſchlichen Fleiße⸗ 
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wirklich zum Genuſſe verwendet, mithin ve rbraucht 
werden; ſo beruht auch die zweckmaͤßige und den 
Wohlſtand des Individuums und der Voͤlker foͤr⸗ 
dernde Conſumtion auf dem Verhaͤltniſſe der 
Conſumtion zu dem Geſammtertrage der 
Arbeit der Individuen und Voͤlker. Denn 
weckmaͤßig und nuͤtzlich (d. h. die Gluͤckſeligkeit ver 
—Se erhaltend und befoördernd) iſt jede Con⸗ 
ſumtion, welche‘ zunächft und vollſtaͤndig die Drins 
gendften Beduͤrfniſſe und Zwede des lebens (d. h. 
Nahrung, Wohnung und Kleidung), und, außer 
diefen, die zufälligen und erfünftelten Bes 
Börfniffe, nach dem genau berehneten Vers 
Bältniffe des reinen Ertrags der Indivis 
duen zu ihrem jäprlihen Gefammteins 
kommen befriedigt. ° 

So wefentlich verfchieden der reine Ertrag bei 
den Individuen iſt; fo’ wefentlich verfchieden wird 

auch ihre Confumtion fern. - Es muß aber auf den 
Wohlſtaud und den Reichthum der Völker diejenige 
Confumtion der Individuen eben fo nachtheilig eins 
wirken, wo durch bie Arbeit derfelben faum das 
Dringendfte der menſchlichen Beduͤrfniſſe befriedigt 
werben Fan, wie die, welche ben gefanmten reinen 
Ertrag verwendet, fo daß zur Begründung neuer 
Capitale nichts übrig bleibt, ober welche fogar, zus 
fällig oder abfichtlich (3. B. durch mißlungene Spe⸗ 
culation, oder durch Schulden), das Capital felbft 
zuſetzt. Dagegen iſt jene Confumtion dem Wohls 
ftande der Individuen angemefien und dem Volks⸗ 
reichthume zutraͤglich, neben welcher von dem reiner 
Ertrage ein Ueberfchuß zur Begründung neuer Capi⸗ 
tale-übrig bleibt, . - 
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33. 
Fortfesung 

Begriffe von Sparfamkeit, Luxus uns Ver 
. fhwendung. 

Nur nach diefen Grundfägen Fönnen die Bes 
griffe von Sparfamkeit, Luxus und Ver 
fchwendung genay beftinmt werden. Denn wenn 
die Sparfamfeit auf der forgfältigen Berechnung 
und fteten Beruͤckſichtigung des Verhältniffes beruft, 
in welchem bei jedem Individuum die nothwendige 
und zufällige Confumtion zu dem reinen Ertrage 
feiner Arbeit beruht; fo Fündigt der Lux us fih an in 
dem gefteigerten Aufwande, welcher, außer den dritte 
genden Lebensbeduͤrfniſſen, zunächft auf die Befrie⸗ 
digung der zufälligen, eingebildeten und erfünftelten 
Genüffe des Lebens gerichtet ift, und daher fehr leicht 
das richtige Verhältnig überfchreitet, in welchem felbft 
ein bedeutender Ueberſchuß des reinen Ertrages zur 
Conſumtion der Individuen ftehen muß. Die Ber 
fHwendung endlich zeigt ſich in der zwedwibrigen 
und rüdfichtslofen Conſumtion nicht blos des geſamm⸗ 
ten reinen Ertrags der Arbeit, ſondern fogar des 
ganzen Vermögens des Individuums. 

34. 

Ergebniß. 

Die Confumtion ift daher dem. Wohlſtande der 
Individuen amd dem Volksreichthume nicht nachthel⸗ 
lig, vielmehr die Thaͤtigkeit fpornend, fo wie die Pro⸗ 
buction werthvoller Güter durch Arbeit, und den Abſatz 
and Umlauf berfelben fordernd, ſobald fie den jaͤhr⸗ 
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lichen reinen Ertrag nicht Aberfleigt, fondern von 
vemfetgn einen Ueberſchuß für die Zukunft übrig läßt. 
Despalb muß jede Confumtion von den Individuen 
nach beftimmt erkannten Zweden bes Lebens berechnet, » 
jede zweckloſe Zerftörung wertvoller Güter als unvers 
nünftig verworfen, jeder völlig fruchtlofe Aufwand vers 
mieden, dagegen aber die Verwendung der Zeit und 
der menfhlihen Kraft bei der Arbeit forgfältig 
berüdfichtigt werden, damit fein Theil der Zeit für 
werthlofe Arbeit verloren gehe, die menſchliche Kraft 
aber auch Durch Unthätigkeit und Mangel an Arbeit 
eben fo wenig erfchlaffe, als durch uͤberſpannte Ans 
ſtrengung überreizt und frühzeitig erfchöpft werde. ' 

’ 35. 

Fortfegung 

Allein nie vermag die Volkswirthſchaftslehre im 
Allgemeinen zu beftimmen, wie viel der Einzelne 
verzehren koͤnne und dürfe, weil jeder nur fir fich den 
Gewinn und Verluſt zu Überfehen vermag, der aus . 
feiner Confumtion entſpringt. Nur fo viel kann 
feftgefegt werden: daß diejenige Confumtion, durch 
welhe dringende Beduͤrfniſſe der menschlichen 
Natur befriedigt werden, beſſer ift, als die Befriedis 
gung erfünftelter Beduͤrfniſſe, und daß diejenige 
Conſumtion die wenigften Nachtheile hat, welche 
theils die Güter langfam verzehrt, theils zu. 
ala inländifche Erzeugniffe zum es und Ders 
brauche wählt, theils Viele an der Confumtion Teil 
nehmen läßt. Deshalb ift auch dasjenige Voll am 
gluͤcklichſten, bei welchem vie Confumtion der Indie 
viduen und der einzelnen Volksklaſſen mit fich 
ſelbſt in einem gewiffen Gleichgewichte 

z 
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ſteht, fo daß nicht Tauſende dafle darben, oder 
durch angeſtrengte Arbeit wieder verdienen 
was Einzelne verſchwenden. Ueberhaupt ht vie 
wahre Wirehfchaftskunft, — im Privat⸗ 
als im öffentlichen Leben, in einer nah Ver⸗ 
nunftzweden beregneten Sonfumtion, fo 
wie in ber feften ersleigung der Ein⸗ 
nahme mit der Ausgabe. Deshalb bevarf das 
größte, wie das kleinſte Vermögen der zwedmäßigen 
Bewirthfepaftung. 

Wendet man diefe Grundſaͤtze für die Conſum⸗ 
ion auf die ($. 17.) aufgeftelte ſe ch s fache Ab⸗ 
ſtufung der menſchlichen Thätigkeit in der 

- Gefellfchaft des Volkes an; fo ergiebt ſich, daß die, 
Conſumtion aller derer reproductiv ift, welche 
durch ihre Thätigkeit, neben der Confumtion, un« 
unterbrochen erwerben. Go zehrt der Grundbe⸗ 
fiser von der Rente, die aus dem Ertrage feines 
Bodens hervorgeht; fo der Sandmann, der Ges 
werbetreibende, der Handeltreibende- von dem Ers 
gebniffe feiner Arbeit. Der Capitalift aber, wenn 
ee, ohne zu arbeiten, blos von feinen Zinfen lebt, 
iſt ein muͤßiger Verzehrer, obgleich fein Capital 
den Volksreichthum vermehrt. Allein wenn er von 
den Zinfen fammelt, und dieſe von neuem zu 
probuctiver Arbeit anlegt oder verleiht; fo iſt us 
feine Conſumtion reprobuctiv, und er vermehrt ben 
Reichthum des Volkes. (Uebrigens kann in einem 
Sande, wo es Feine Staatsfuld giebe, die Klaſſe 
der blos müßigen Capifaliften nie groß feon.) Dies 
jenigen, welche von der Thätigkeit ihres Geiftes 
in dem Kreife ‚der Kunft, der Wiffeufchaft, und 
des öffentlichen Dienftes der Gefellfchaft leben, 
erwerben gleichfalls durch ihre geiftige Tpätigkeit 
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ſtets von neuem, was fie verzehren, und .ſelbſt die 
in perfönlichen Dienſten ſtehen, find nur dann. 

ſterile Mitglieder der Geſellſchaft, wenn. fie als 
Bediente blos zum Olanzʒe und Luxus gehalten und 

ernaͤhet werden — Die Conſumtion der Rinder 
» ift fo lange unptobuetiv, bis fie etwas verbienen, 
- Dies, — Beeinträchtigung ber hoͤhern Zwecks 

ihrer Bi , frihzeitig zu bewirken, muß die 
Yelnabe ve 4 der häuslichen und öffentlichen Erziehung 
feyn. — Die eigentlihen Armen müffen allerdiugs 

durch das Einfommen der Andern Übertragen wers 
. ben; allein eheils wird die Zahl verfelben da nicht 

fo groß ſeyn, wo der Reichthum unter die einzelnen 
. arbeitenden Theile des Volkes möglichft gleichmäßig 

vertheilt wib namentlich ein bebeutender Wohlftand 
- auch unter ber erwenbenten Mittelklaſſe anzutreffen . 

äft; theils wied die Zahl derfelben fich rosfentkich 
vermindern, woman für ihre Befchäftigung durch 
Arbeit forgt, und fie dadurch nörhigt, , ſich ſelbſt 
gu ernähren. (Es werben dan mar bie eigentlich 
5 ülfkofen übrig bleiben, welche der öffentlichen 

„ Unterftüßung bebürfen.:- Denn gegen die Bett⸗ 
‚fer, und gegen die, welche durch ihre Verge hun⸗ 

. gen.umd Verbrechen (Spieler, Schatzgraͤber, 
Diebe ıc.) den. Bebaif.ihrer Confumtion ſich ermers 
ben, muß bie: ‚ffeudige Polizei mit unertittlicher 
Stꝛenge verl fahren. 

36. 

b) Die oͤffentliche Eonfumtion. : 

Die offentlehe Couſumtien, im Gegenſatze der 
Privatconſumtion, beficht.in dem Aufwande, welcher 
zum Bechen,. ‚ans, Erhaltung und. Ber 
St. V. ate Auf, I 9 
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vollkommnung der gefammten Rechts ge⸗ 
ſellſchaft eines Volkes erfordert wird. 
Ob nun gleich zunaͤchſt die Staatswirthſchaſt biefen 
"Begenftand behandelt, weil kein in der Wirklich 
Beit vorhandenes Volk anders, als im Stanteleben 
gebacht werben ann, und weil bie Beduͤrfniſſe der 
öffentlichen Confumtion durch die dem Staate eigen« 
thuͤmlichen Einrichtungen und Anſtalten vermehrt und 
gefleigert werden; fü darf doch die Volt owirihſchaft 
im Allgemeinen wenigſtens, vie öffentliche 
Conſumtion nicht ganz übergehen, um durch das 
Brand berfeiben zur Prisatconfumtion bie Ueber⸗ 
ſicht uͤ Geſammtoonſumtion eines Volkes zu 
——z8 

So wie es naͤmlich dringende Beduͤrfniſſe fuͤr die 
Individuen giebt; fo giebt es auch dringende Beduͤrf⸗ 
niſſe fuͤr die ganze Geſellſchaft eines Volkes. Dahin 
gehört, was bie, Unterhaltung der Regierung und aller 
im öffentlichen Dienfte angeftellten Beamten, was 
die Fortdauer der Verbindung mit andern Völkern 
koſtet, und was der Bedarf der öffentliche Ordnung 
und Sicherheit, des erleichterten Verkehrs (dur) - 
Straßenbau, Kandle ıc.), fo wie der Bedarf der 
Kirche, "des "Erziefungsweiens , der allgemeinen wife 
ſenſchaftlichen und Kunft= Unftakten , die Verpflegung 
der Armen u. a. im Innern · der Sefelfchaft beträgt. 

Da fein Volt ohne Einrichtungen diefer Art 
beftehen, und ohne fie weder den Sefammtzwed des 
irdifchen Dafeyns der in ihm ‚vereinigten Individuen, 
noch den Zwed der Fortbildung und des Fortſchritts 
der ganzen Gefellfchaft verseirflichen Bann; fo gehört 
der despalb erforderliche‘ öffentliche Anfwand zur 
nothwendigen und nuͤtzlichen Confumtion. 

 Diefe Confamtion gleicht ſich aber aus durch die das 
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duich erteichten Höher’ Zwecke, durch le vadurch 
unterſtuͤtzte Wirkſamkeit geiſtiger Kräfte, und durch 
die dadurch hervorgebrachte Ordnung, Stchetheit und 
Fortbildung des Ganzen, ohne welche für die Indi⸗ 
viduen keine anhaltende Arbeit, und kein reiner Ertrag 
von berfelben möglich waͤre. 

Die Volkswirthſchaft bietet Daher im Voraus 
der Staatswirthſchaft das Ergebniß dar: daß jede 

oͤffentliche Conſumtdon nothwendig und 
mohlthätig iſt, weiche für beſtimmt aner⸗ 
tannte und unentbehrliche Zwecke des 
oͤffentlichen Lebens in phyſiſchet und geis 
feiger Hinſicht, fo wie für den Verkehr 
im Innern und mie dem Auslande erfor 
dert wird. V 
So wie aber die öffentliche Wiethſchaft auf Fels 

hen andern Orundfaͤtzen beruhen kann, "als bie Pri⸗ 
vatwirthſchaft; fo muß auch bei ihr das Geſetz der 
Sparfamkeit vorherrfhen, das Werpältniß 
zwifchen öffentliher Einnahme und öfs 
fentliher Ausgabe‘ genau feftgehalten 
und zum innern Öleihgewichte gebracht, 
und für die Befriedigung der öffentlichen Beduͤrfniſſe 
von den Individuen nur ein Theil ihres 
teinen Ertrages verlangt werden. Daraus folgt, 
daß jeder öffentliche Zweck aus dem Weſen der Rechtes 
gefellfchaft felbft und aus der Natur des öffentlichen 
Volkslebens hervorgehe, daß aber auch fein aner⸗ 
kannter Zweck des Rechts und der Wohlfahrt in der 
Geſellſchaft unbefrienigt bleiben dürfe, weil dafür der 

- Bedarf aufgebracht werben muß; daß jedoch dafür 
nur fo viel confumitt werde, als zur Verwirk⸗ 
lichung des Zweckes, nach forgfältiger Ausmittelung 
der Verpältniffe, in der That erfordert HG daß man 
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deshalb, wiein der Privatwirthſchaft, die dringenden 
und wefentlichen Beduͤrfniſſe der öffentlichen Geſell⸗ 
ſchaft von den zufälligen und $urusbebürfniffeg” genau 
unterfcheide, und nur bei reichen Völkern, doch jedes⸗ 
mal nach dem richtigen Verhaͤltniſſe der Luxusbeduͤrf⸗ 
nifle zu den dringenden Beduͤrfniſſen, die Yurusbepiefe 
niffe befriedige, fo wie der ‚befonnene reiche Private 
mann gleichfalls zuerſt die dringenden und dann bie 
Beduͤrfniſſe des Lurus befriedigt; und daß für die 
Dedung der Bebürfniffe der ganzen Geſellſchaft weder 

Ider gefammte.reine Ertrag der Individuen. in Ans 
fpruch genommen, noch gar das Capital des Volks⸗ 
vermoͤgens amgegriffen werde, weil im erften Falle die 
Vermehrung des Voltswohlftandes wegfällt und bie 
Verarmung der Individuen nothwendig eintritt, und 
im zweiten Falle zulegt die Erfchütterung :und Auf⸗ 

* Löfung der ganzen Geſellſchaft durch einen öffentlichen 
Bankerot herbeigeführt wird, = 



Stanienitibfgartstihee 
and 5: 

' Sinangwilfentäaft 
2 — 4 

Ei net un —— 

Uebergang von⸗det«Volkowirthchafts⸗ 
lehre zu der Stantswirthſchaftslehre. 

D. Staatswirthſchaftslehre unterſcheidet ſich da⸗ 
durch weſentlich von der Voikswirthſchaftslehre:daß 
diefe von dem Begriffe des Vol kes und den Grund» 
bedingungen des Volkslebens, dem Rechte und der 
Wohlfahrt, jene von dem Begriffe ves Staates 
und von den Örunbbedingingen des Staatslebens aus» 
gehr, die zwar dieſelben find, weiche als Grunbbebin 
gungen- des Volkslebens aufgeftellt wurden, - nämlich: 
Verwirklichung der Herrſchaft des Rechts und ber all 
gemeinen und individuellen Wohlfahrf; nur daß inner 
halb des Staates dirſe beiden Grundbedingungen unter 

bie Garantie des rech tlich geſtalteten Zwan— 
ges geſtellt werben ;:weil im Staate eine Miſchung 
von ·fittlich⸗ muͤndigen · vich ſittlich⸗ unmuͤndigen Weſon· 



angetroffen wird (Staatsr. $. 2. und 3.). So wie 
ſich daher das Staatsrecht zum Natur» und Völker» 
echte verhält; fo verhält ſich auch die Staatswirth⸗ 
ſchaftslehre zur Volkswirthſchaftslehre. Das deal, 
welches‘, nach feinen unbedingten Forderungen und in 
feiner, einfachen Geſtalt, im Natur= und Voͤlkerrechte 
amd in ver*Bolkeroireffehaftsiahre Aufgeftellt wir, wird - 
im Staatsrechte und in den Staatswirthfchaftslefre 
auf das im, erenereine lebende Volk und ;anf die 
in der Wirklichfeie ſich artünbigene duͤtgerliche 
Geſellſchaft bezogen, welche wir Staat nennen, eine 
Geſellſchaft, die an fih keinen weſentlichen Zuveck der 
menfchlihen Natur -aufpebernfoll und darf, die aber 
die beiden höchften Zwede alles Volkslebens, Recht 
und Wohlfahrt, unter bie Debingumg des im Ötaate 
rechtlich geftalteten Zwanges, in allen den Fällen 

“ bringt, wo durch die fitdich » Unmündigen entweder 
abs Eigennutz und Selbſtſucht / oder aus verdorbenem 
Willen und abfichtlicher Bospeit die Verwirklichung 
des Rechts und der allgemeinen und individuellen, 
Wohlfahrt. innerhalb des Genres bedroht oder ge⸗ 
Amer ai wird, 

Das. Weal der Volt ewichhſchafrolehee, nach 
wehhen der Menfh noch. unabhängig von den 
Verhältniffen des kürgerlihen Wefens 
—e——— .4.), und nach ber völlig 
freien Wahi feines Berufs, fo mie nach dem blos von 
feiner Vernunft abhängenpen Gebrauche feiner aͤußern 
freien Thaͤtigkeit erſcheint, wied daher, ohne feine 
beiden Grundbedingungen zu verändeon, 

"in der Staatswirthſchaftslehra der Wirklichkeit 
angenäpert; denn —* des Staates er 
jeder . Bürger. deſſelben, wen AUrvertraͤgen auf. 
welchen her Staat —— 4. Dr ‚eben ſo 
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der.an ber Spige des Ganzen ſtehenden Regierung 
‚unterworfen, wie er ben Staatsvertrag überhaupt 
eingeht, um alle Zwede feines Dafeyns durch feine 
anime ander Rechtsgeſellſchaft des Staates ſich 
zu ſichein. 

2. 

Fortſetzung. 

“Anwendung der Volkswirthſchaftslehre 
auf’die Staatswirthſchsftslehre. 

So wie aber durch den Eintrit des Menſchen 
in den Staat feine Stellung zu ‚der ganzen vertrags⸗ 
mäßig begründeten Bürgerlichen Geſeliſchaft beftimmt 
wird, indem er affe mit dem Lnterwerfungsvertrage 
im Staate verbundene Rechte und Pflichten Uber» 
nimmt; fo wird au, Durch die Anwendung ber 
Grundfäße der Volkswirthſchaftslehre auf 
die innern und äußern Verhältniffe des 
‚Staatslebens, der eigenthämlihe und 
felbfiftänpige Charakter der Staatswirth« 
fhaftslepre wiſſenſchaftlich beſtimmt. Allerdings 
bleiben dem Menfchen, als Bürger des Staates, alle 
Zwede ſeines Wefens; fie werben aber durch feine: 
Verhaͤltniſſe zu den verfchiedenen Ständen und Klaffen 
der bürgerlichen Geſellſchaft anders fchattirt, als im 
idealiſch anfgeftellten Volksleben. Allerdings bleiben 
daher dem Menſchen, im vertragsmäßig gebildeten 
Staafe, alle urfprüngliche Rechte der perfons 
licyen Freiheit, der Gieichheit vor dem Gefege, der 
Sicherheit des rechtlich erworbrnen Eigenthums u. ſ. w.; 
allein, mit ber Behauptung dieſer Rechte im Staate 
und wit der Erhattung md Sicherſtellung derſelben 
durch ben "Staat, uͤberntamt * Staatsbirger zu: 

\ ' 
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gleich die Heilige Verpflichtang, zum Beſtchen 
und zur Erhaltung des Staates theils nach ſeinen 
perſonlichen phnſiſchen umd geiftigen Kräften, theils 
aus den reinen Ertrage feiner Tätigkeit mitzuniekeh. 
Allerdings foll und darf die Negierung im Staate den 
ſittlichmuͤndigen Bürger in der Ausuͤbung feine: Rechte, 
ſo wie in der Wahl ſeines Berufs, und in der Art und 
Weife feiner äußern Thärigkeit nie. beeinträchtigen ; 
allein der firclich = unmuͤndige Bürger ſoll durch die Res 
gierung , bei feinem Eigennutze oder bei fanen unrecht⸗ 
lichen Beftrebungen, vermittelſt ihrer Leitung und felbft 
vermittelft des ihr übertragenen Zwanges, in diejeni⸗ 
gen Grenzen zuruͤckgewieſen werden, innerhalb weicher 

er die Kechte eines Dritten weder bevropen noch vers 
legen kann. — Dabei darf aber auch nicht uͤberſehen 
werden, daß dev Menfeh, bei fee Eintritte ins 
Staatsleben, nicht blog neue Verpflichtungen und 
den individuellen Antheil an’ den Laſten deffelben uͤber⸗ 
nimmt, fondern.daß er auch innerhalb des 
Staases größere Vortheile erwirbt, ale 

die er in dem wußerbürgerlihen Zuſtande erreichen 
koͤnnte. Denn theils wird, durch die, Verbindung 
mit Millionen ander Stanrsbärger, der Kreis feiner 
äußern Tätigkeit, außerordenttich erweitert, und zu⸗ 
gleich ihm die Veranlaſſung dargeboten, durch den reis 
nen Erscag. feiner Arbeit fih Wohlftand und Reich⸗ 
thum zu erwerben und fein Leben zum rechtlich «höchften 
Senuffe zu führen; theils gewinnt er durch den im 

Stoaate rechtlich geftalteten Zwang Die Sicherheit und 
die Gewährleiftung, daß nie der Eigennutz imd Die 
Selbſtſucht, nie die Hinterliſt und die Bosheit Audrer 
ihn in der ungeftörten Verwirklichung feiner Zwecke 
hindern dürfe. , Mag alfo: auch von der einen Geite 

- der äußere Wirkungskreis des: Menfchen und:ver reine 
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Ertrag ſeiner Thaͤrigkeit durch: den Eintritt ins Staats⸗ 
leben deſchraͤnkt werden; ſo gewinnt er doch auch von 
der andern Seite durch feine Stellung zum Staatr eine 
größere Erweiterung feiner Tätigkeit, feines Verkehrs 
mit Andern und feines reinen Ertrags, und die bee 
ſtimmte Sicherſtellung gegen jeve Beeinteädhtigung von 
Seiten feiner ſittlich Eimmdndigen Mirbirger. Ver⸗ 
Anderr wird affo allerdings, und zwar mann ig⸗ 
falttg verändert, das Äußere Verhälmig des Men⸗ 

- fehen durch feinen" Antheil am Staatsleben; allein im- 
Ganzen nicht verfehlechtert, fondern verbeffert, 
weil, abgeſehen von dem unerreichbaren Ideale des 
Naturrechts und“ der Volkswirthſchaftslehre, der in 
der Wirklichkeit Iebende Menfch nirgends fiherer 
und vollfommener den Endzweck feines Daſeyns erreis 

chen kann, als in dem bertragsmäßig begründeten und 
rechtlich geftalteten Staate. — Wenn aber auch gleich 
Das im Naturrechte und in der Volkswirthſchaftslehre 
aufgeftellte Ideal, wegen der Mifchung firtlich -müns 
diger and’ fitrlich = unmuͤndiger Wefen im Staate, nie 
ganz verwirklicht werden kann; fo fteht doch das, 
aus der Vernunft heworgegangene, Ideal höher, ats 

. die Wirflichkeit, und bleibt für das Staatsrecht und . 
für. die Staatswirehfchaftslehre ver Höchfte Maas» 
ſtab ihrer wiffenfhaftlihen. Begründung und Durchs 
führung. .. Det es ift durchaus nicht gleichgültig, ob 
die Regierung wohlthätig, oder hemmend auf 
das Volksleben und die Volksthaͤtigkeit einwirkt, und , 
wie fie das Staatsvermoͤgen aus dem Volfsnermögen 
bilder und. verwendet. Allerdings wird das Staates 
vermögen fteigen und finfen, je nachdem das Volks— 
vermögen im Steigen, oder Sinken ift; es ift aber auch 
denkbar, daß das olfenermögen auf fefter Unterlage 
berapt, und.im Fortſchreiten begriffen ift, dag aber von 
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der Staatswirthſchaft, in Hinſicht auf die Leitung des 
Volksvermoͤgens und in Beziehung auf die. Aufbrin⸗ 
gung und Merwenbung des Staatsbedarfs aus bent 
Volksvermögen, Mißgriffe und Gehler begangen wer« 
den, welche auf das Volksleben und die Volkschätig« 

« Beit hochſt nagtpeilig gıricwieten. : Deshalb ift es 
dringend nötig, die Staatswirthſchaft wiflenfchaft- 
lich zu begründen, und fie, nad) biefer ihrer Be⸗ 
gruͤndung, quf die einfachen und höchften Grundſaͤtze 
der Volkswirthſchaftslehre zurüdführen. 

3 

Umfang und Theile der Staats wirth⸗ 
ſchaftslehre. 

Nach. biefen Vorbegriffen enthaͤlt die Staats⸗ 
wirthſchafislehre die wiſfeuſchaftliche Dar ſtel⸗ 
lung der Grundſätze des Rechts und ber 

"Klugheit, nah welchen theils der Einfluß 
der Regierung im Staate auf die leitung 
des Volfslebens und der Volksthätigkeit 
in Hinfiht auf Production und Eonfaum=- 
tion beftimmt, eheils das Staatsvermis. 
gen, ober das, was der Staat jährlich zu feinem: 

| Beftehen und‘ gu feiner Srpalsung bedchf, aus. 
"dem Volksvermögen gebilde 
wendet wird. 

Die. Staatswirthfchaftslehre zerfällt , daher in 
zwei Haupttheile: - 

1) Sie ſtellt die Orundfäge auf, nach wel⸗ 
hen der Einfluß der Regierung im 
Staate, nah der ihr zuftehenden Oberaufficht 
über das Ganze und nach der ihr übertragenen An⸗ 
wendung des Zwanges, auf die Seitung und 

e und vers - 
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. Beftaltung des geſammten Volkslebens 
: and der Volksthatigkeit in Hinſicht auf 
"Production und Conſumtion beftimmt 
wird; und 

2) vergegenmwärtigt ‘fie die Grundſaͤtze, nach 
welchen das Staatsvermögen aus bem . 
Volksvermbgen genommen und verwen- 
det wird, 

- Man ann den erften Tpeil die Staats 
wirchfehaftglehre im engern Sinne nennen, 
die wieder in die beiden Untertheile zerfälle, welche 
‚den Einfluß der Regierung 

a) auf,die Production, und 
. bJ auf die Confumtion 
im Einzelnen darftellen; der zweite Theil aber ents 
haͤlt die eigentliche Finanzwiffenfhaft, inmwies 
ern diefe, geftüßt auf die vorausgegangenen Unters 
„fuchungen und aufgeftellten: Cruntfäge ver Voiks und 
Staatswisthfchafeglepre, im wiffenfchaftlichen Umfange 
entwidelt, nach welchen Grundfäben des Rechts und 
der Ki ie die anerkannten Beduͤrfniſſe des Staates 
für bie Erreichung des Staatszweckes im Allgemeinen 
und im Einzelnen gebedt und befriedigt werden follen, 
oder wie der Staatsbedarf ans dem Volks 
vermögen aufzubringen, unter die Geſammt⸗ 
heit der Staacsbuͤrger zu verteilen, und am zwed« 

D 

maͤßigſten I verwalten ift. 
Die literatur dee Staatswirthſchafts⸗ 

Lehre. im engern ‚Sinne ift (Volkswirthfhafts- 
Led 12 $. 12.) fogleih. mit-der fiteratur der Volks 

ſchaftslehre verbunden worben, weil erftin neuer 
es Zeit zroifchen der wiſſenfchaftlichen Darftellung 
der Volks» und Staatswirthſchaftslehre genau uns 
erihienen war, Die Literatur der Fina nzwiſ⸗ 

J 
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ſenſchaft wird aber, ſo weit dieſe Wiſſerſchaft 
felbſiſtaͤndig (und nicht blos in Verbindimg 
mit der Staatswirthſchaftslehre und als Aggregat 
derfelben) behandelt worden ift, "bei der · ſyſtema⸗ 
tiſchen Darftellung devfelben beigebracht. - 

1) Erfter Theil, oder Staats wirth⸗ 
ſchaftslehre im engern Sinne. 

4. 
Von dem Einfluſſe der Regierung im 
Staate uͤberhaupt auf die Leitung des 
Voͤlkslebens und der Volksthätigkeit, in 
Hinfiht auf Production und Confumtion. 

Das Leben und. bie äußere Thaͤtigkeit des im 
Staate lebenden Volkes, nach der Geſammtheit aller 
feiner Individuen, kündigt ſich, wie die Volkowicth 
ſchaftslehre darſtellte, unter zwei Hauptverhaͤltniſſen 
an: unter der Production und Confumtion 
Bevor nun die Staatswirthfchaftslehre vie Grundfäge 
des Rechts und der Klugheit .aufitellen ana; nach 
welchen. ($. 3.) ver Einfluß der Regierang im 
Staate, nad) der ihr zuſtehenden Oberauffiche über 
"dag Ganze und nach der ihr übertragenen Anwendung 
des Zwanges, auf die leitung und: Beftals 
tung des gefammten Volkolebens und der 
Volksthaͤtigkeit in Hinficht auf Produc⸗ 
tion und Conſumtion beſt immt wid, maß 
erörtert werben, ob der Regierung ein ſolcher Einfluß 
überhaupt, und zwar ob berfelben ein blos nega= 

.tiner, oder ein pofitiver Einfluß zuſtehe. 
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‘Denn Adam Smith, der hierin den Phyſio⸗ 
raten folgte, ftellte den Grundfag auf: daß der Staat 
zu keinem pofitiven Einfluffe auf die Volksthaͤ⸗ 
tigeit berechrige ſey, daß vielmehr die Beforderung 
des individuellen Wohlftandes und des Volksreich⸗ 
thums einzig von der eigenen Thätigfeit der Staats⸗ 
bürger erwartet werden muͤſſe. Dieſer Grundſatz ber 
wuhte aber auf folgenden, nicht unbedingt haltbaren, 
Vorderſaͤtzen: daß erftens ever, der für feinen 
individuellen Wohlftend thätig ift, dadurch zugleich 
‚ach die Wohlfahrt des Ganzen befördert; daß zweis 
tens, die .Capitale dann am beften angelegt werben, 
wenn die Regierung alles Einfluffes auf dieſelben ſich 
enthält, ımd drittens daß die freiefte Concarrenz 
zwiſchen Allen Herrfchen muͤſſe. — 

Dieſe Vorderfäge, und das aus ihnen hervor⸗ 
gehende Ergebniß, daß die Kegierung im Staase aller 
Zeitung und alles pofitiven Einfluffes auf ben: Wohls 
fand und Reichthum des Volkes ſich enthalten muͤſſe, 
würden nur in einer ibenlifchen Welt gelten koͤn⸗ 
en, wo alle Mitglieder des Staates fittlich = mundig 
wären, und kein Individuum durch Eigennuß oder 
böfen Willen die Rechte und den Wohlſtand, fo wie ' 
den freien Verkehr eines Dritten beeinträchtigt. Go 
ange aber nicht alle Bürger des Staates auf gleicher 
Stufe der Aufklärung, der firtlichen Reife und der 
raſtloſen Thaͤtigkeit ſtehen; fo Tange können jene Orunds 

» füge nur unter einer beſtimmten Einſchraͤnkung gelten, 
und der: Regierung im Staate muß ein pofitiver 
Einfluß auf die Volkothaͤtigkeit und das Volksver⸗ 
mögen zukommen. 
Arllein damit wird keinesweges dem Zu vie lre⸗ 
gieren, d. h. weder dem Einmiſchen der Regierung 
in das Privatleben und im nie individuelle Thaͤtigkeit 
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ruhiger Staatsbauͤrger, noch der ale innere Feſtigkeit 
des Staatslebens ımtergrabenden fteten Veraͤnderlich⸗ 
keit in ben bei der Verwaltung des Staates ergriffenen 
Maasregeln, das Wort geredet. Denn.nie darf die 
Regierung die Würde vergeffen „die Ei ihrem bohen 
Standpuncte fhuldig ift, und im Kieinlichen, immer 

Wevcechſelnden und die einzelnen Stäatsbärger Controls 

\ 

lirenden fih gefallen. Zugleih kann zugeſtanden 
werden, daß fuͤr die allgemeine Wohlfahrt ſchon viel 
dadurch gewonnen wuͤrde, wenn in jedem Staate 
überhaupt die die möglichft größte freiheit in der 
menſchlichen Thaͤrigkeit und im gegemfeitigen Verkehre 
verftattet, und jede (Aftige Form, welche denfelben ers 
ſchwerte, jede Befchräntung deffelben nach perföntichen; 
örtlichen und befondern Zeiterhältniffen, aufgehoben 
und befeitige würde; ein Ziel, das bis jetzt viele Res 
gierungen weder beabſichtigt, noch erreicht haben; 
allein, bei ver Verbindung ſittlich « mimbiger und 
firtlich » unmindiger Mitglieder des Staates in der 
Wirklichkeit, und bei den ebenfalls nicht felten 
hoͤchſt eigennägigen Anſichten und Grundfägen, nach 

“ welchen bee eine Staat in feinem Verkehre mit andern 
Staaten ſich ankundigt, liege es entfchieden im Kreiſe 
der Rechte und der Pfud ten der Regietung, daß 
ſie. einen poſitiven Einfluß auf die Thärtgkeit und 
den Verkehr des Volkes fowohl im Innern, ale im 

‚dußern Staatsleben behauptet. Diefer Einfluß 
muß aber im Alfgemeinen auf feſten Grundſaͤtzen 
des Rechts und der Volkswirthfchaftslehre ‚beruhen, 
: damit er nicht weiter gehe, als er wohlthaͤtig iſt, und 
. damit er nicht bemmend, nicht Mißtrauen and 

vergnügen. erregend, in das Bolfsteben eingreife, wenn 
ex gleich für jeden einzelnen Fall nicht im Voraus 
zu berechnen, fondern der Rechtlichkeit und Klugheit 
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der. Regierung, mit ſteter Zuruͤckfuͤhrung des einzelnen 
Falles auf die feſtſtehenden allgemeinen Gruifä [17 
du uͤberlaſſen ift. 

. FR . 

; ’ Fortſetzung. 

Rath dieſem Standpuncte uüffen denn auch die 
> drei von Smith aufgeſiellten Vorderſaͤtze beurtheilt 

werben. Allerdings follte jeder Staatsbhrger fo aufs 
getlärt und fittlich «gut feyn, daß die Tpätigkeit für 
feinen individuellen Wohlſtand ‚zugleich eine Bes 
forderung des allgemeinen Wohlſtandes und Reich⸗ 
thums whrbe: Allein fo lange der einzelne Arbeiter. 
‚den Preis feiner Arbeit, ohne Küdficht auf ven Wohls 
Fond feiner Mitbürger, möglichft zu fteigern, der 
Kaufmann für den höchften Preis zu verkaufen, ver 
Capitaliſt die möglichft größten Zinfen zu erringen’, 
Sucht, ift zwifchen dem Streben nach individueller 
Woplfaprt und der Beförderung des allgemeinen 
Wohlſtandes der ganzen Geſellſchaft eine fo weit ges 
dehnte Grenze erkennbar, daß die Regierung berech⸗ 
tigt und verpflichtet iſt, den Eigennug des Ins 
diriduums in allen den. Falten zu beſchraͤnken, 

wo berfelbe feinen Vortheil’auf Koften der Rechte und 
der Wohlfahrt ander Staatsbürger, befriedigen will, 
Dies gilt namentlih von Smit hs gmweiter Behaups - 
tung, daß die Capitale dann am beften angelegt wer⸗ 
den, wenn bie Regierung alles Einfluffes darauf ſich 
enthält. Denn foll die Regierung unthätig dabei bleis 
ben, wenn der Capitaliſt 6 — 7 Procent Zinfen von 
dem verlangt, der des Capitals bevarf? Wohl aber 
hat die Regierung Fein Recht der Einmifchung dabei, 
ob der Capitaliſt fein Capital lieber dem Grundbeſitze 
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als dem Manufactur« und Fabrikweſen, ober lieber 
dieſem, als ter Speculation ini Handel überlaffen will. 
Daſſelbe gilt von der freieften Concurrenz im 
gegenfeitigen. Verkehre. Denn allerdings foll bie 
freiefte Concurrenz die Regel, ud die Befchränfung 
derfelben nue Die Ausnahme von der Kegel fenn, 
weil, bei der freieften Concurrenz, in den meiften Faͤl⸗ 
len das Streben der Individuen nach ihrem Privat 
vortheile mit dem Jutereſſe der andern, und mit dem 
Gefammtwohle ver Geſellſchaft ſich ausgleicht, 
und weil, mit der Feſthaltung des Grundſahes der 
freieften Concurrenz, die umzäptigen Monopole, Pris 
vilegien und Zunfteinrichtungen amvereinbar find, welche 
in vielfacher Hinficht den Preis der Güter fleigen, ohne 

ihren Werth zu erhöhen. Alleis fobald die freie Con⸗ 
eurrenz von Individuen ober. Corporationen Dazu ges 
mißbraucht wird, daß Andere, ober das Ganze bare 
unter leiden; fobald einzelne Klafjen von-Staatsbür« 
gern, oder einzelne Ortfchaften und Provinzen dadurch 
verarmen, befonders wenn fi Neid, Eiferfacht und 
Speculationsgeift vereinigen, andere Bürger von der 
Concurrenz und den Markte auszufchließen;. fobald 
iſt auch die Regierung berechtigt und verpflichtet, dem 
Mißbrauche der freien Coucurrenz von oben herab 
Grenzen zu fegen. . 5 
ai ji . 

6 

Gortfegung 

Ueberhaupt muß ber pofitive Einfluß der Megies 
rung auf die Seitung des Volkslebens und der Volks⸗ 
thaͤtigkeit eine Folge des hohen Standpuncts feyn, auf 
melchem fie fteht; d. h. er muß hervorgehen aus der 
gur der. Regierung möglihen Gefammtüberfiche 

B a ’ 
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über den Staat, nady allen Dertlichkeiten feiner Pros 
winzen, nach feiner gefammten Bevölkerung, nad) dem 
innern Verhaͤltniſſe der verfchiedenen Befchäftigungen 
(des Aderbaues, Gewerbsweſens, des Handels, der 
Dienftleiftenden, der Beamteten, der Gelehrten und 
Künftler) gegen einander, nad) den bereits. erreichten 
oder zu erreichen wörbigen Graben der finnlichen , ‚gei« 
fligen und fittlichen Cultur, und nad) ber bereits vor⸗ 
handenen oder erft zu bewirfenden höherem Aufklärung 
und politifchen Mündigkeit.. 

Nie wird e8 aber der Regierung eines Staates 
"gelingen, wenn fie die Vermehrung des Volksnehmös 
gens entweder erzwingen, ober auch nur über: 
zeitigen wil; denn die Volkswirthſchaft lehrt un 
woiberleglich, daß die Vermehrung des Volksvermoͤgens 
die gleihmäßige Benußung der beiden Quellen 
alles Wohlftandes, der Natur und des menfchlis 
chen Öeiftes, fo wie die gleichmäßige Erfüllung der 
beiden Örundbedingungen alles Volksvermö— 
gens, der Arbeit und der Freiheit des Ver— 
kehrs, vorausfeßt. Wohl aber foll Die Regierung 
durch ihren mächtigen Schus im innern und 
äußern Staatsleben jene Quellen und diefe Bedin- 
gungen für alle ihre Staatsbürger ficher ftellen; auch 
Bann fie, befonders da, wo die Entwidelung des 
Volksgeiſtes noch eines Außern Antriebes bedarf, 
die freie Thätigkeit der Staatsbürger weden, und 
derfelben einen ausgebreiteten Wirkungskreis eröffnen. 
Sie kann durch Vorſchuͤſſe und Unterftügungen große 
amd nüßgliche Unternehmungen in der Landwirthſchaft, 
im ©ewerbswefen, im Handel, und im Kreife der 
Wiſſenſchaft und Kunft moͤglich machen, und deren 

Gedeihen befördern; fie kann veraltete Formen und 
Einrichtungen (z. B. im Zunftwefen, im Abgabe⸗ 

St. W. ate Aufl, IL 10 



46 Staatswirthſchaftslehre. 

ſoſteme u. ſ. w.) mildern, verändern, oder ganz 
aufheben; fie kann, durch ſtrenge Ordnung in den 
vier Hauptzweigen der Staatsverwaltung 
(in der Gerechtigkeitspflege, in der Polizei, in dem 
Finanz s und Kriegswefen) , das öffentliche Vertrauen 
begründen , der Verkehr durch Jahrmaͤrkte, Meſſen, 
gute Heerftraßen, Dämme und Kanäle, fo wie den 
öffentlichen Credit durch Sparfamkeit im Staatshaus ⸗ 
halte erleichtern. duch zweckmaͤßige Ergänzung des 
Heeres die Beeinträchtigung der Production verhüten, 
and diejenigen öffentlichen Anftalten begründen und 
erhalten, welche entweder (z. B. wie das Erziehungsr 
wefen, das Armenwefen ec.) für den Staat und. beffen 
Fortbildung dringende Beduͤrfniſſe find, oder weiche 
die Kräfte des Privatmannes überfteigen,, oder wozu 
Auch das Privatintereife ven Einzelnen nicht hinreichend 
antreibt. Mur enthalte fie fich dabei aller Kuͤnſte⸗ 
leien, um ber Thätigkeit der Bürger eine befons 
dere, von ihr beabfichtigte, nicht aber in der Volks⸗ 
thuͤmlichkeit liegende, Richtung zu geben, wobei fie 
hauptſaͤchlich den Boden ihres Landes, den Geift fer 
ner Bewohner, die lage des Etaates in geographifcher 
Hinficht (als Binnen» oder Küftenftaat), die Stels 

‚ lung veffelben gegen die Nachbarftaaten, die feit Jahr⸗ 
Hunderten gerohnlichen Hauptbefchäftigungen feiner 
Bürger, und Lie bisherige Hauptunterlage feines 

Wohlſtandes (ob im Aderbaue, oder Fabrikweſen, 
oder im Hantel, oder in allen gleichmäßig beftehend) 
berhdfichtigen muß. Denn nie wird es gelingen, 
einen zunächft aderbauenden Etaat plöglich in einen 
Senpetreibenben zu verwandeln, weil, bei allem guten 

illen und bei aller Unterftüsung der Regierung, der 
Handel nicht eher gedeihen kann, bis nicht das Ges 
werbswefen in Manufacturen und Fabriken eine bes 
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deutende Erweiterung anb- Bervolkfommnang gewon⸗ 
wen bat; fo’ wie das Gewerbsweſen nicht eher zur 
Bluͤthe erwächfet, bis nicht — außer ber Vermehs 
zung der Bevölkerung — aus dem reinen Erträge des 
verbeſſerten Ackerbaues bedeutende Kapitale zur Bes 
gruͤndung des Manufactue» und Fabrikweſens, unbes 
ſchader der dem fanbbaue felbft nöchigen Capitale, 
verwendet werben koͤnnen. 

So wie aber dieſer poſit ive Einfluß der Re⸗ 
gierung in Hinſicht der Leitung des Volkslebens und 
des Volksvermoͤgens zunaͤchſt auf die innern Ver⸗ 

„Hälfte ich" bezieht; fo muß auch bie Regierung in 
Vinſicht auf die Au ern Verhaͤltniſſe ihres Staates 

zu den bengdjbarten und zu den entfernten Staaten 
and Reichen ihren pofitiven Einfluß geltend mas 
hen, theils um jede Einmifhung des Auslandes 
ins innere Staatsleben zuruͤckzuweiſen, theils jede 
Beeinträchtigung der Nechte ihrer Bürger zu verhin« 
dern , zu vertheibigen und (durch Retorfionen und es 
preſſalien) zu erwiedern, theils vortheilhafte, auf 
gegenfeitigen Wohlftand berechnete, Vertraͤge mit dem 
Auslande abzufchließen. 

Bgl. den trefflichen Xuffas von Sartorius; 
von der Mitwirkung der oberften Gewalt im Staate 
zur Beförderung des Nationalreichthems; ia f. 
Abhandlungen x. Th. 1, ©. 199. 

. Der ausgezeichnete Staatsmann, ver biefen 
Band in der Sen. Sit. Zeit. (1824. .©t. 20. ©, 
155.) beurtheilte, gefteht.mir zwar zu, daß ich 
wit allem Eifer für die moͤglichſte heit des 
Gemerbswefens und des Verkehrs‘ mich erklärt, 
dach aber immer „zu viel Anhaͤuglichkeit 
an ein pofitives Einwirken der Ne 
gierungen.in mandhen Fällen“ gezeigt 

10 * x 
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Hätte; wobei er namentlich auf die $$. 5 und 6. 
fich bezieht. Ich verlange allerdings ein foldes 
Einwirten, bis fo weit und in den Fäls 
len, die ich in den genannten $$. aufftelfte, wo ich 
wenigftens die "beiden Triebfevern des Eigens 
nußes (des fogenannten Plusmachens) und ber 
wechfelnden Willkühr und Launen von 
Seiten der Regierung — als tief unter der Wuͤrde 
verfelben — befeitigt zu haben glaube. Denn wo 
die Plusmacher des Einwirfens der Regierungen 
auf vie Thätigkeit und den Verkehr im Volksleben 
fi) bemächtigen , ober wo, bei einem fteten Wechfel 
der Chefs der oberften Behörden, alles Bleibende in 
ven Maasregeln der Regierungen hinwegfällt, und 
wo in einem Jahre gilt, was im folgenden aufge» 
hoben wird; da kann überhaupt von feiner Kenntniß 
und Anwendung der Voltkswirthſchaftslehre die 
Rede feyn. — Allein Rec. fucht: ben Haupt: 
grund des Irrthums meiner Anficht darin, daß 
ich dafür halte, „die Regierung ſey wegen ihres 
hohen Standpuncts und wegen ber ihe möglichen 
Gefanmtüberficht über den Staat, über alle feine 
Oertlichkeiten, und über die Verhaͤltniſſe des Gans 
ges ver Volksbetriebſamkeit, immer im Stande, 
den zu weit getriebenen Eigennuß der verfehrenden 
Volksklaſſen gehörig zu beſchraͤnken.“ Dagegen 
behauptet der Rec.: „Allein gerade jene Geſammt⸗ 
überfiche. hat Beine Regierung, und feine ift im 
Stande, ſich folche zu verfchaffen, wenigftens nie 
volftändig und gründlich genug, um darauf ficher 
bauen zu konnen. Der Eigennus des Einzelnen _ 
wird am ficherften und volftänbigften durch den 
Eigennug des Andern bekämpft. Nur darf die 
Regierung ſich in diefen Kampf nicht miſchen.“ — 
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Dem kann ich nicht durchgehende beiftimmen. Aller⸗ 
“Dinge verlange ich von jeder Regierung, daß fie auf 
dem von mir angegebenen hohen Stanbpuncte ſtehe. 

- ‚Denn hat fie diefen mäche erreicht; fo wird und 
muß fie nachtheilig auf die Tpätigkeit, den Verkehr 
und-die. Wohlfahrt. des Volkes einwirken, und 
Mißgtiffe auf Mißgriffe häufen, ſobald fie nämlich 
den erften gethanen Mißgriff durch einen zweiten 
vergüten will. Zugleich gefiehe ich zu, daß auch 
eine, nach den geläuterten Grundſaͤtzen ber Volks⸗ 

. wirtifehaftslehre wirkende, Regierung (unter welcher 
ich immer die Geſammcheit der Höchften Landes⸗ 

behoͤrden verftehe) nicht alle örtliche Ver haͤlt⸗ 
»niffe-. B. in Frankreich von Lvon, Marfeille, 
Borbeaur, Nismes u. f. w.) Fennen koͤnne, um 

.. bie. Yegenfeitigen Reibungen des individuellen 
« Eigenanpes it Sicherheit zu behandeln. Allein 
. bafür find die Mittel» und Unterbehoͤrden da, bie 

gleichfalls ihrer Stellung gewachfen fern’, und die 
Regierung in den,Stand fegen müffen aus ihrem 
bochſten Standpuncte, vermittelft aller.aus 
dem ganzen Lande eingehenden Berichte, zu einem 
allgemeinen Ergebniſſe, und, aus biefem, zu einer 
feften Entfcheidung zu gelangen.« Wer fo, wie ich 
ia der Stantskunft gethan, gegen das zuviel 
Kegieren mit Beftimmtheit “fuh.erftärt, ‚Lan 
auch ‚in der Volkswirthſchaftslehre der Regierung 
feine Fleinliche Einmiſchung zwifchen Hinz und 
Kunz zugeftehen; wohl aber foll fie den Eigennutz 
zügeln, fobald er über die vortheilhafte Rei⸗ 
bung der Kräfte, wo die Thätigkeit und der Unter 
nehmungsgeiſt des Einen die Thaͤtigkeit und ben 
Unterachmungsgeift des: Andern wedt und fpornt, 
aus ſchreiten, und, geftügt. auf größere Capitale 
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> ber misgebehntere Merbiadungen, ven Minderbe⸗ 
gänftigten nicht nur in feinen Jutrreſſen, fonbern 
auch in feinen Rechten beſchraͤnken wil. Denn 
ſobald man den’ Zunft · umd Kraͤmergeiſt in Der 
Wirklichkeit kennt, muß man es 

finden, bie Reibungen veſſelben — bis Aber ger 
wiſſe Grenzen hinaus — bios ſich felbft zu 
überlaffen. So wie das Geſetz Mofis zunaͤhſt 

gerichtet war gegen bie Herzenshaͤrtigkeit der Juden 
(nad) · dem apoſtoliſchen · Ausdrucke); fo muß auch 
bie — zunaͤchſt die Sirrlich » Unmündigen 

Auge behalten, die aber freilich bei jedem Volke 
bie große Meirzaht büven. Die unbedingte 

Freiheit im Verkehre iſt ein großes, Schönes Ideal, 
welhem — wie der änbebingten SHerrfchnft'ides 

: Kerhte — die Völker allmählig zugebildee · warten 
föllen ; allen im ver Wirklichkeit findet blos 

" ftufenmweife Annäherung an das Ideal ftatt, fo 
» daß die Voͤlker, die anfıHöhern Stufen. der , 

Entwicleling und Geſittung ftehen (Britten, ‚Ries 
dertander, Franzoſan, überhaupt alle Voͤlker mie 
. gefchriebenen Verfaffungen), woit mehr Freiheit im 
Verkehre vertragen, und weit.menigeres Einwirken 
der Regierung beduͤrfen, als Völker auf den. tiefen 
» Stellen ver Cattur (z. B. Neapolitaner, Epanier, 

Tuͤrken a, f m). — 

7. 
a) Einfluß der Regierung auf die Pros 

Duction. 
1) auf-die Bevölkerung). 

In Hinficht der Maasregeln der Kegierung auf 

*) Sehe gehören bie im . 29. ber Volk owicthſchaftelehre 
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- die vorhandene Maſſe des Volkes, muß zimaͤchſt zwi⸗ 
fehen Bolfsmenge und Bevölkerung untere 
ſchieden werben. Unter der Volksmen ge verſteht 
wan überhaupt den Inbegriff der in einem Lande 
wohnenden Menfchen nach genauen ftatiftifhen Zaͤh⸗ 
bangen ; ‚unter der Bevölkerung aber, im engern 
Sinne, das Verhaͤltniß der in einem Sande wohnen. 
den Menſchenzahl zu der Menfchenmaffe, die in dem⸗ 
feiben wohnen fonnte. So gewiß nun bei einer ges 
ringern Bevoͤlkerung, als nad) dem. Flädyenraume j 
und nad} dem Ertrage des Bodens in demfelben leben 
koͤnnte, die Maffe der probuctiven Kräfte im Volke 
ebenfalls nur im geringen Grade ſich Außen Bann, 

"weil biefen Kräften ſeht viele Veranlaffungen, Reiz⸗ 
mittel, Bedingungen, und felbft gegenfeitige Meibuns 
gen, zw freien Entwidebmg und höhern Thätigkeit 
fehlen; fo gewiß wird doch auch eine verhälmißmäßige 
Uebersolßerung nachtheilig, ſobald naͤmlich eine 
groͤßere Menſchenmaſſe den Boden bewehnt, als 
welche auf demſelben, durch ihre freie Thaͤtigkeit, 
ſergenfrei ſich ernaͤhren und zum Wohlſtande gelangen 
konn. Doch felten wird ver letz te Fall bei einem, 
wach allen feinen phufifchen und geiftigen Anlagen 
entwidelten und regfamen, Volke eintreten, und 
dann: unmer für einen ſolchen Nothfall das Recht der 
Auswanderung übrig bleiben. — Allein auch der 
wirkliche Mangel an Bevoͤlkerung darf nicht durch 
kuͤnſtliche Mictei befeitige werden, weil, ‚an fich bes 
trachtet, nicht die möglichfte Vergrößerung der Zahl 
der bürgerlichen Geſellfchaft durch erklinftelte Before 
derung der Bevölkerung, fordern nur die möglichfte 

aufgefellten Grundfäge, als Unterlage für den Einfluß 

‚ber Regierung auf bie im Btaate vorhandene Volksmenge. 

r 
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Befotderung des Wohlſtandes der vorhandenen Men⸗ 
ſchenmaſſe die große Aufgabe der Regierung bleibe. 

Nie darf daher die Regierung in die allgemeinen 
Geſetze der Natur und in die Aenßerungen und Rich⸗ 
tungen der menfchlihen Freiheit eingreifen wollen; 
doch ift es zwedmäßig, die Impfung: der Schut⸗ 
blattern gefeglich norzufehreiben *), die Errichtung großer 
Majorate und Fideicommiſſe als der Bevoͤlkerung 
nachtheilig, moͤglichſt zu verhindern, die Theilung 

Beſitzungen, und namentlich der Gemeindegrund⸗ 
zu erleichtern, fo wie, wo noch unangebaute 

ändere oder bedeutende ungerfchlagene Domainen 
vorhanden find, wenigftens einen Theil derſelben auss 
zubieten, zu wertfeifen, oder in Erbpacht zu geben. ı 

Alein die £ünftliche Beförderung. der Chen ent⸗ 
weder durch Ausftattung der Heirarhaluftigen, ober 
durch Prämien auf die Zahl der erzeugten Kinder, - - 
oder durch Strafen gegen bie Unverheiratheten, ober 
durch eine eigends auf fie gelegte Steuer, ift weder 
rechtlich, noch zweckmaͤßig. Denn nur biejenige 
Volksmenge erhöht und ftärke die Staatskraft ‚ weldye 
ſich gewiſſenhaft nährt, und einen reinen Ertrag durch 
ihre Arbeit erwirbt. Die große Maffe außer dee 
Ehe erzeugter Kinder, und taufend hungernde Schut⸗ 
tengeftalten find für das innere Staatsleben ve 

*) Nur ein Veifpiel ſtehe zur Empfehhmg der Saustis 
teen bier. In Schweden —E Kinderpocken ĩ 

1779 - 15,000 
19784 12,800 — 
1800 12,000 — 
1801 6,000 — 
1822 11 — 
1823 37 — \ 

chefperus, 1826. Et. 245.) 

D 
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denklich ungefährlich, als niglich ; denn außer daß 
ſich dadurch die Zahl: der Arbeitslofen und zur Arbeit 
nicht Exgogenen vermehrt, ſteigt auch durch dieſelben 
die Zahl der Armen, der Bettler, der Sarsoftreicher 
und Verbrecher. Deshalb ſteht es der Kegienmg zu 
im Allgemeinen für das männliche Geſchlecht ein jr 
bensjahr (menigftens das zurüdgelegte ein und zwane 
zigſte, vieleicht felbft das vier und zwanzigfte) zu bes 
ſtimmen, vor welchem keine Eheverbiadung abgefchlöffen 
werben Bann. Dies wird die. Zahl der fruͤhzeitigen 
Ehen vermindern , die in phyſiſcher Hinſicht gewoͤhnlich 
ein ſchwaͤchliches Sefchlecht., und in bürgerlicher Sins 
fücht eine Menge broblofer Menſchen bewirken, weil 
fo viete Unbeſonnene heirathen, ohne zu wiſſen, wos 
von fie auf die Dauer (nicht vorkbergehend) ſich 
und die Ihrigen ernäßren follen, oder auch um ber, 
Verpflichtung zum Kriegerftande zu entgehen. Selbſt 
die Zahl der außerehelichen Geburten wird, durch eine 
ſolche zweckmaͤßige Vorfchrift, ſich vermindern, weil 
das andere Geſchlecht weniger feinen Luͤſten ſich. hin⸗ 
siehe, wenn ihm die Ausſicht zur Che in bie Feriie ge ⸗ 
ruͤckt wird. Was aber die feltenen Fälle betrifft, 
wo (3.8. wegen der Uebernahme eines Hausweſens, 
einer’ größeren Wirthfehaft u. f. m.) die Ahfchließung. 
der. Ehe vor dem feftgefepten Lebensalter in ber That 
nöthig werben follte; da kann jedesmal die Regierung 
durch Difpenfation nahhelfen; nur muß fie es 

. anter ihrer Würde achten, die Difpenfationen als- 
einen gimftigen Gegenftand füe Sportein zu behandeln. - 

Ob nun gleich fein Staat bis’ jetzt die denkbar 
hoͤchſte Zahl feiner Bevölkerung erreicht hat, weil im 
Sanzen die Mittel zur Ernährung feiner Volkes 
menge völlig hinveichten, und voruͤbergehende Uebel 
¶ Theuerung, Hungersnoth, Senchen) ihren Grund in 
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ganz andern Werhältuigfen, als. in der Uebewoͤlkerung, 
haben; fa ſtebt doch als Grond ſat feft: daß nur bie 
gefunde, in der Ehe erzeugte, an Arbeit gemöhute, 
and derth Arbeit ſich ernährende und einen reiten Er⸗ 
trag erzielende Volksmenge, fie fen. übrigens ‚groß 
oder Hein, als vortheilhaft und erfprießlich für den 
Wohlſtand des Ganzen betrachter werden kann. Denn 
eine wirkliche Uebervoͤlkernug könnte, in Hiuficht 
der Ernährung ‚: nicht eher angenommen werben, bie 
nicht alles dem Feldbaue beftimmte fand wie Gartens 

lan d beurbeitet wuͤrde, und doch nach feinem Ertrage 
wicht mehr zur Ernaͤhrung der geſteigerten Volksmaſſe 
Binreichte; bahingegen bie foheinbare Uebernöltes 
rung und eintretenbe Nahruugsloſigkeit in den meiften 
Fällen von dem Mißverhaͤltniſſe abhängt, weldes 
durch das unbrſchraͤnkte Hindrängen zu den Gewerbes 
amd dem Handel, mit Vernachläfiigung der Beſchaͤf⸗ 
tigung in den Zweigen des. Landbaues, hervorgebracht 
wird. (Man denke nur an die brodfofe Menge in 
England , fobald der Verkehr ftodt, ober der auewaͤr⸗ 
tige Markt mit Guͤtemn uͤberladen iſt.) 

ehr wahr bemerkte Sarorius (Sir. Anz. 
1824. St. 111.): „Man kann unter einigen 

. Borausfeßungen zugeben , daß eine dauernd zus 
uehmende Bevoͤlkerung in einem Laude, wo Die 

Gere Zahl Menfchen, fo wie vorher die gerin⸗ 
gere, bdiefelben Mittel zu ihrer Erhaltung eben fe 

leicht and dauernd findet, auch anf ein wahres Zur 
nehmen des Volkswohlſtandes fehließen Laffe ; dabei 
kann aber eben fo wenig geläugnet werben, daß bie 
Volkszahl fters nach den Mitteln, fie zu erhalten, 
nad) deren Bertheilung unter die Einzelnen u. f. w. 
ſich richten werde; daß aber, wenn die Volkszahl 

dieſer Vermehrung oder befferen Vertheilung der 
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. here verauseile es niche die vermehere Bevoͤlke⸗ 
rung an.fich iſt, ordern die zwedimäßige Werwen⸗ 

: Bumg berfelben., welche den Wohlſtand ſordert. If 
: bie Vermehrung ber Lazzaroni, und ähnlicher, ein 

. 8 

Gortfesung 

‚ göinmundernnnen Eu 

Mit gleicher Umſicht muß die Regierung in 
Binſi he der Einwanderung und der Anfiebelung 
von Amsländern, fo wie bei der Anlegung von 
Kolonieen, verfahren. 

Am Allgemeinen betrachtet, swirb das Ei * 
wandern von Ausländern nuͤtzlich ſeyn, wenn ein 
Sand verhälmigmäßig noch wenig bevoͤllert, nach der 
Fruchtbarkeit · ſeines Bobens eine größere Vollsmenge * 
zu ernähren geeignet, und (mie z. B. in Nordamerika) 
Die Nachfrage nach Arbeitern, befonbers bei dem rafchen 
Emporblähen des Staates, vorhanden if. Dagegen 
muß bie Regierung mit Vorſicht die Anſiedelung von 
Ausländern verftatten, wenn zwar. die Bevölkerung 
wech nicht hinzeichend, dee Wohlſtand des Sanyen 
aber auch noch nicht im Steigen begriffen: ift, weil 
daun die Nachfrage nach Arbeitern fehlt, und. die fors 
genfreie Ernährung der angefiedelten Familien erſchwert 
wird. Wo endlich ein. Staat bereits ſehe ſtark, bes 
ſonders in einzelnen Provinzen, bevoͤlkert iſt, kann bie 
Cinwanderung nur unter der Bedingimg rathſam 
ſcheinen, wenn durch das mitgebrachte Vermoͤgen der 
Eimwandernden bie Vermehrung ber. Arbeit und des 
Wobiſtandes befördert, und ihre Ernährung gebedt 
wid. —. Im Einzelnen muß aber ie Negieruug 
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die Eimbanbernden genan beruͤchſichtigen; denn ſelbſt, 
wo es an Volksmenge fehlt, iſt mit Vagabonden und 
arbeitsſcheuen Menſchen wichte zu gewinuen; fie fallen 
vielmehe dem Staate zur baſt. Aus dieſem ·Grunde 
bebürfen bie durch Die Gefandten aus dem Auslande 
berufenen Einwanderer der ftrengften Unterfuchung und , 
Aufjicht. Ganz anders erfcheinen dagegen, nach dem 
Zeugniffe der Geſchichte, diejenigen Einwanderer, 
welche ihrer religiofen Ueberzeugung wegen ihr Vaters 
land verließen und das Ausland fuchten (3. B. viele 
Niederlaͤnder in Alba’s Zeit, die Hugenotten nach 
Aufhebung des Evicts von Nantes, die Salzburget 
Emigranten: 2c.); fie brachten religiofen Sim, Ars 
beitsluft, Arbeitsfertigfeit und Vermögen in die Laͤnder 
mit, welche fie aufnahmen. 

9. 

"Fortfegung. 

Kolonieen. 

‚Wo aber in einem Staate die Volksmenge, bei 
der Seichtigkeit des Erwerbs durch Arbeit, ſchnell und 
mächtig fteigt, und wo bie durdy Arbeit gewonnenen 
Capitale nicht alle gleich vortcheilhaft im Julande ume 
tergebracht werben können; oder auch in: Zeitaltern 
politifcher und Eirchlicher Gaͤhrung, fo wie unter den 
Einfluͤſſen eines regen Speculationsgeiftes, ber andere _ 
Erdtheile ins Ange faßt, gefchehen Auswanderungen 
zur Begründung von auswaärtigem Kolo⸗ 
nieen. Verſchieden von den Kolonieea den Phöni- 
cier, Karthager, Griechen und Römer in der Welt 
des Alterthums, welche theils aus Eroberungen, bie 
man behaupten wollte, theils aus Uebernölerung bes 
fonders der Mn griechiſchen Staaten, theils aus 

. 
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politiſchen Zwiſten heworgingen, muß man bie Ro; 
lonieen der Europäer betrachten, und unter 
denſelben überhaupt alle Befigungen und Nies 
laffungen der Europäer in fremden 
Erdepeilen verftehen. Dieſe erfcheinen unter einer 
vierfahen Schattirung *): 1) als Aderbaus 
tolonieen, deren Zwed Landwirthſchaft ift, und 
wo die Koloniften, als Sandeigenthümer, auf dem 
befegten Boden völlig einheimifch werden und allmaͤh⸗ 
lig zu einem in fich abgeſchloſſenen Volke erwachſen; 
2) als Pflanzungskolonieen, veren Beltins . 
mung auf der Erzeugung beftimmter Naturguͤter für 
ven Abfag in Europa beruht, weshalb die Zapl ver 
Landbefiger zu Bein ift,. um zu einem Wolfe zu er⸗ 
wachfen, und gewöhnlich die Sklaverei in ihrer 
Mitte befteht; 3) als Bergbaufolonieen, ges 
gründet auf die Gewinnung edler Metalle, doch fo, 
daß die eingewanderten Koloniften nicht zu zahlreich 
werden; 4) als Handelsfolonieen, deren Zweck 
auf dem Handel mit den Naturerzeugniffen des Bo⸗ 
dens der Kolonie und mit den Erzeugniflen des Ges 
werbsfleißes der Koloniften beruft. Wenn gleich die 
Europäer in diefen der Herrſchaft ſich bemächtigen; fo 

R verſchmelzen fie doch nicht mit den Eingebohrnen zu 
einem Volke. — Die ſtaatswirthſchaftliche Anſi FM 
‚und Behanblungsmeife der Kolonieen aber war bald 
‚eine Folge der allmähligen politifchen Entwickelung der 
Kotonieen , bald der mit der Zeit veränderten Stellung 
derſelben gegen das Mutterland, bald der Eiferfucht 
und Kriege der europaͤiſchen Staaten wegen ihrer Ko⸗ 

*) &o theilt fle Heeren ein in f. Handb. der Bere. 
des europ. Staatenſyſtems, Ate Aufl, on. 
1822.) I 1, ©. ss 

N 
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lonieen. Die Geſchichte und Staatskunſt bieten, ie 
Hinſicht der Kolouieen, folgende Ergebniſſe dar: ' 

1) dag die auf Aderbau gegründeten Kolonieen 
gewöhnlich am ſchnellſten und Eräftigften aufblaͤhen 
und, herangeroachfen zu einem Wolke, bei der erften 
gänftigen Gelegenheit (entweder bei inner Unruhen 
im Mutterlande,, ober während der europaͤiſchen 
Kriege) vom Mutterlande fih trennen, 
und zur politifchen Selbftftänvigfeit 
gelangen; ein Fall, der auch bei den Berghaus 
folonieen (3. B. in Merito, Peru, Brafilien) in . 
neuen Zeiten eingetreten ift; 

2) daß die Pflanzungskolonieen gewöhnlich nur 
fo lange In der Abhängigkeit vom Mutterlande er⸗ 

lten werden koͤnnen, bis die Eingebohrnen die 
uropder, als die Minderzahl, verbrängen (z. B. 

auf Domingo); j 
3) daß die eigentlichen Handelskolonieen (5.8. 

der Britten und Niederländer in Afien) nur durch 
das Uebergewicht der Waffen in Abhängigkeit vo 
Europa erhalten werden können, unb wegen ber, 
den dahin handelnden Compagnieen erheilten, Mor 
nopole dem europäifchen Stammvolke in der That 
weniger nuͤtzen, als der Schein ankuͤndigt; 

4) daß das faft durchgehends in der Behand⸗ 
bung: der Kolonieen vorherrſchende Syſtem ber Ab⸗ 
hängigfeit derfelben von dem Mutterlande und ber 
Beſchraͤukung des Abfages ihrer Natur» und Ges 
werbserzeugnifie auf die Häfen des europäifchen 
Stammlandes, mit Ausſchluß pes Verkehrs der 
Kolonien mit andern Staaten, beim Anwachfe der 

Bolkszahl der Kolonieen, die Unzufriedenen der⸗ 
felben feigert; daß die Verwaltung dieſer Kolos 
nieen ſehr Eoftfpielig ift, „und der Druck Des Mutter⸗ 
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landes auf die Kolonicen zufeht zur Unabpängfeit 
und Selbſtſtaͤndigkeit derſelben führt; ' 

5) daß der Verluft beveutenber Kolonieen, fos 
bald diefelben nicht andern Staaten zufallen, ſon⸗ 
dern unabhängig werben (wie dies die Geſchichte 
Sroßbritanniens in Beziehung auf den norbameris 
Eanifchen Bundesſtaat beftätigt), dem europaͤiſchen 
Stammlande niht nahtheilig, fondern — 
durch die darauf folgende gleichmäßige Betreibung 

des freien Verkehrs — wohlthaͤtig und 
nüplich wird; . 

6) daß, für die fernere Beibehaltung der uͤbrig 
gebliebenen’ europäifchen Kolonieen, die Vermindes 
rung der beſchraͤnkenden Monopole, und die gerechte 
‚und gemäßigte Behandlung der Eingebohrnen in 
den Kolonicen, das einzig ſichere Mittel ift. 

10. 

Weber die fogenannte politifche Arith« 
metik. 

Nach dem Verhaͤltniſſe, in welchem bie politi« 
ſche Arithmetik zu der Lehre von der Bevölkerung 

ſteht, denkt man unter derſelben die wiſſenſchaftliche 
Darftellung der Regeln *), nad) welchen gewiſſe That⸗ 

*) Vergl. v. Jakobs Einleitung in das Studium der 
Staatswiſſenſchaften, (Halle, 1619. 8.) S. 57 ff. der 
für die Durchfuüͤhrung einer politiſchen Atithmetik mit 
Recht verlangt: 1) vollfommene Sierbe / und Geburtes 
liſten, durdy genaue Kritik gepräft, geordnet nach den 
verſchiedenen Klaſſen der Geftorbenen und Gebehrnen; 
Trauungsregiſter; Communicantenliften. 2) Confumtionss 
tabellen zur Verechnmg des Matianalbedarfs.: 3) Tas 
Seifen über bie verfchledenen Arbeiten in den verfchiedes 
wen Ländern, namentlip der Landarbeit und der Manız 
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ſachen ober politiſche Ereigniffe nach gewiffen feſt⸗ 
ſtehenden Erfahrungsfägen berechnet, und 
diefe Berechnungen zur Wahrfheinlihfeiz (nie 
zur Gewißheit) erhoben werben. Ob nun sth die 
politiſche Aricpmetik eine fehr ausgedehnte Anwendung 
verftattet; fo iſt fie doch gemößmlich nur zunächft auf 

- die Berechnung der Geburts» und Sterbefälle, der 
Heitaths⸗ und Wirtwenkaffen, ver teibrenten und 
Tontinen, ber Sotterieen u. f. w., mithin auf ſolche 
Verhälmiffe und Anftalten angewandt worden, bie 
fich auf Berechnung der beftehenden und fidy entweber 
vermehrenden ober vermindernden Bevölkerung beziehen. 

Arthur Young, politiſche Arithmetik. Aus dem Engl. 
mit Anmerkungen. Königsb, 1777. 8, 

K. Chaſſot v. Florencourt, Abhandlung aus ber 
juriſtiſchen und politiſchen Rechenkuuſt. Mit Vorrede 
von Kaſtner. Altenb. 1781. 6. 
Fr. Buchholz, Idee einer aritgmetifhen Staates 
kunſt, mit Anwendung auf das Königreich Preußen in 
feiner gegenwärtigen Lage. Verf. 180g. 8, 

Wild. Burtte, Srundlinien der Arithmetik des menſch⸗ 
lichen Lebens. Landeh. 1811. 8. 

facturarbeit jeder Art. 4) Tabellen über das Verhaͤlt⸗ 
niß der rohen Producte zu den daraus verfertigten Fabri⸗ 
caten, des Abganges zu dem reinen Fabricate u. f. w. 
5) Tabellen Über das Verhaͤltniß des Gewichts and 
Wolumens ber verſchiedenen zum Leben brauchbaren Ma⸗ 
terialien; über das Gewicht der Manufactutwaaren; wie 
viel wiegen die verfchiedenen Tuch s ; Seides, Baumwol⸗ 
iens, Metallwaaren u. f. w. 6) Tabellen über die 
reife der verfdiedenen Dinge von mehren Jahren, ° 
mit Bemerkung der Urſachen des Steigens und Fallens 
berfelßen aus mehrern Ländern, die im Handelsverke hre 
mit einander fiehen. 7) Nachrichten von den verfchies 
denen -Verhältniffen der Stände und Gewerbe aus den 
verfchiedenen Ländern, der Stadt⸗ und Landbewohner, 
Edelleute, Geiſtlichen, Beamten, des Milltaits n. ſ. w. 
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2) Einfluß der Regierung auf perſoͤnliche 
Freiheit und perfonlihe Rechte 

Soll der Wohlftand der Individuen und- des 
ganzen Staates auf einer feften Unterlage beruhen; 
fo ift dieſe zunächft in ver perfonlichen Freiheit 
aller Staatsbürger und in der Anerkennung und | 
Bewahrung un urfprüngliden Kedte - 
57 1, Naturr. $. 15-22.) zu ſuchen. Da nun 
Sflaverei, ae he und Ei gen hoͤ⸗ 
rigkeit mit der perſoͤnlichen Freiheit unvereinbar 
find, und gegen das Urrecht der Menſchheit verſtoßen; 
fo müffen diefe von ber Regierung, wo fie noch bes 
ſtehen (am beften mit Feftfegung: einer, gewiflen Zeit, 
3 DB. binnen 10 Jahren) aufgehoben werden, wenn 
anders die Forderung der Vernunft, daß der Staat 
nicht eine Geſellſchaft von Sklaven und teibeignen, 

‚ fondern von freien Wefen fey, anerkannt, und jedem 
Staatsbürger die freie und ſelbſtthaͤtige Beförderung 
kn Wohlſtandes überlaffen werden fol, — Eben 
6 find die ungemgffenen Frohnen gegen die 
Vernunft und den Woplftand der Völker; die ges 
meffenen Frohnen aber, und andere aus dem 
Mittelalter ſtammende perfonliche Dienftleiftungen (bes 
fonders der Gefindezwang), fo wie die Hutungs » und 
Zriftgerechtigkeiten (felbft die dem Landbaue oft fo nach⸗ 
theilige Sagdgerechtigkeit,) müflen gegen Entſchaͤdi⸗ 

‚gung, unter Bermittelung der Regierung, abgelöfet *) 
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geſchieht, daß die bis jetzt bes 
nach einem Jahresertrage abge⸗ 
ag als Capital angenommen, und 
Beepflihteten an den Berechtigten 
Sag, Handb. Frag ©. 79fl. 
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werben koͤnnen, wobei ſelbſt der dazu Berechtigte an 
beſſerer Arbeit und Zeit gewinnen wird. 

Nächft der perfonlichen Freiheit wirkt Die Sorge 
der Regierung für die Gleichheit aller Staats« 
biürger vor-dem Geſetze, ımd für die unbeding⸗ 
tefte Sicherheit, fo wie.für die Erhaltung des 
guten Namens, mächtig ein anf den individuellen 
And oͤffentlichen Wohlftand. Denn diefe Grundbes - 
dingungen find wefentlich erforderlich, wenn Jeder im 
Staate den Beruf wählen und betreiben 
fol, zu welchem ihn Naturanlagen und innerer reger 
zieh binführen, weit der freie Arbeiter, nach 
der Maffe und nad) der Güte der Arbeit, mehr 
leiſten wird *), als der Sklave und feibeigne. Dies 
wird durch die Gefchichte der Welt des Alterthums 
beftätigt, wo theils bei der vorherrſchenden Sklaverei, 
theils bei der Sorgloſigkeit der Regierungen für die 
Verbefferung des bürgerlichen Schidfals der arbeiten» 
den Klaffen, die Betriebfamkeit derfelben, felbft in 
den hochgerühmten griehifchen Freiftaaten, nicht zu 
der Ausbildung und Vollkommenheit gelangen konnte, 
wie in vielen Staaten unfers Zeitalters, in welchen 
weiſe Regierungen die perfontihe Gelbftftäns 
digkeit der arbeitenden Volksklaſſen begrimderen 
and ficherten. Denn indem der felbftftändige Staats⸗ 
buͤrger frei Aber feine Kräfte gebietet, tritt er theils 
zur Guͤterwelt, theils zu den übrigen Etänden im 

. Staate in eine nme Stellung, und wird, indem er 
für fich arbeitet und den Ertrag feiner Arbeit für - 
fih, für feine Familie und feine Erben berechnet, zu 
einer ungleich ftärfern, zwedmäßigern und felbft fie 

=) Wergl. Ladw. Heinz: Jatos,-Aber die Arbeit Ieihrigner 
. und freier Baueru. Petereburg und Kalle, 1816. 8, 
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den gangen Staat gewinnvolleren Thätigfeit aufgeregt 
werben, als der, welcher die Kraft feines tebens zu⸗ 
naͤchſt für Andere verfchwenden muß. 

12. 

3) Einfluß der Regierung auf die geis 
flige Bildung und die Sitten. 

So wie bei der phnfifchen Cultur der Völker die 
möglichft größte Freiheit in allen Zweigen menfchs 
licher Arbeit am ficherften zum Ziele führt, und die 
Regierung nur dann eingreifen darf, wenn die Rechte 
einzelner Staatsbürger und das Ganze des Staates 
unter den felbftfüchtigen Berechnungen Einyeiner leiden 
wuͤrden, oder wenn es die Begruͤndung und Unter⸗ 
ſtuͤtzung von Anſtalten gilt, welche über die Kräfte der 
Privatperfonen hinausreichen; fo wird auch eine ges 
rechte und weife Regierung diefelbe möglich größte 
Freiheit als die Grundbedingung erfennen, 
auf welcher das geiftige Leben des Volkes 
and fein Fortfchreiten in ven Kreiſen der 
Wiffenfhaft und Kunft beruht. Denn die 
in den Örundgefegen des Staates geficherte und nach 
ihrem Umfange, fo wie nad} ihren Grenzen bes 
ſtimmt bezeichnete Freiheit der Rebe, der Preſſe, des 
Gewiſſens und der gefammten geiftigen Thätigfeit in 
dem Gebiete der einzelnen Wiffenfchaften und Künfte, 
führt, nach dem Zeugniffe der Gefchichte, und nach 
dem Vorgange der größten Fuͤrſten aller Zeiten (Fries 
drichs des Weiſen im Zeitalter der Kirchenverbeffes - 
ruag, Friedrichs 2 und Joſephs 2 im achtzehnten 
Sahrhunderte u. a.), die Völker am beftininteften 
worwärts zur höhern Erkenntniß; zur geößern 
Ruhe im Innern, weil die ediern ge iſt i⸗ 

1 
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gen: Bedurfniſſe aller Staatsburger 
völlig befriedigt werden koͤnnen; zur. Ers 
weiterung und Fortbildung aller wiffenfchaftlichen Ges 
biete (die mehr noch, als die koͤrperliche Arbeit und 
Betriebſamkeit, der Lebensluft der bürgerlichen Freiheit 
bedürfen); zur Reife des Geſchmackes und des geläus 
terten Sinnes für das Schöne, und zu einer Eittlich» 
keit, Religipfität und politifchen Muͤndigkeit, welche. 
auf deutliche Einfichten und fefte Ueberzeugungen, anf 
Varerlands » und Fürftenliebe, und auf die wärmfte 
Anhaͤnglichkeit an eine erleuchtete und das Licht befoͤr⸗ 
dernde Regierung ſich gründen. 

Nur wenn durch die Verirrungen der geiftigen 
Freiheit einzelner Staatsbürger die Rechte Andrer, 
die Würde der inländifchen oder der auswärtigen Re⸗ 
gierungen, und die guten Verhältniffe mit dem Aus⸗ 
lande beeinträchtige werben follten, wird eine einfichtes 
volle Regierung mit Weisheit und Vorſicht, zugleich 
aber auch mit Kraft eingreifen, und den Einzelnen, 
der ſich verirrte, warnen, zurechtweifen, und ihn — 
bei wirklichen Rechtsverletzungen — beftrafen, ſobald 
diefe auf dem Wege des Rechts (nicht der Pos 
lizei) als folche anerkannt worden find. Nie wird fie 

aber eine ihr unwuͤrdige Furcht vor ihren eigenen Unter⸗ 
thanen, nie eine kleinliche Reizbarkeit bei öffentlich 
ausgefprochenem Tadel wirklicher Fehler und Gchrechen 
in der Verfaffung und Verwaltung, nie, wegen ber 
Verirrungen von Einzelnen, eine allgemeine Unter 
druͤckung des geiftigen Lidets unter Millionen, nie in 

der Unterfuchung und Beſtrafung launenhafte Will- 
kuͤhr zeigen, die unter ihrer Würde wäre; fie wird 
vielmehr die Fortfchritte der geſammten geiftigen und 
namentlich der wiſſenſchaftlichen Cultur in der Mitte 
ihres‘ Volkes befördern, unterftügen und ehrenvoll 
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auszeichnen, fobald fie in dem Aufſchwunge der geiſti⸗ 
gen Kraft, fo wie in der Blüthe und in dem torte 
fihreiten der Künfte und Wiffenfchaften die höchfte Be⸗ 
dingung und die edelſte Aeußerung bes innern Volks⸗ 
lebens und der allgemeinen Volkswohlfahrt erkannt 
hat. Gie wird, wie der eble Familienvater des 
Mündigwerdens feiner Kinder fic) erfreut, der geiftigen 

- amd politifchen Muͤndigkeit und der dadurch gewonne⸗ 
nen ſittlichen Kraft ihres Volkes ſich erfreuen, und, . 
ohne diefen Zeitpunct durch Eünftliche Mittel zu übers 
zeitigen (weil jede Treibhausftucht hinter der in freier ' 
luft und am Scheine der Sonne gereiften zurüdbleibe), 
alle diejenigen Anftalten begründen, er 
halten und zeitgemäß fortbilden und vers 
vollfommnen, welche, von der Dorfichule an bis 
herauf zur Univerfirät und. zur Akademie der Wiffen- 
ſchaften und der Künfte, die höhere Erkenntniß dee 
Volkes befördern, und mit derfelben zugleich die fichers 
ſten Stüßpuncte des firelichen Lebens find. 

(Ueber die einzelnen hieher gehoͤrenden Anftalten 
im innen Zufammenhange erklärt ſich die Cultur⸗ 
polizei.) ' IN 

13. 

Ueber Aufwandss und $urusgefege in 
Beziehung auf die Gitten. 

Die äußere Ankündigung der Individuen und , 
der Voͤlker in ihren Sitten ift der Wiederfchein ihrer 
innern Sittlichkeit. Iſt aber die Sittlichkeit abhängig 
von. einer durch die Selbftrhärigkeit des menfchlichen 
Geiſtes gewonnenen feften Ueberzeugung uͤber ſittliche 
und religiafe Wahrheiten, und ſteht die Sittlichkeit 
mit dewlichen Einſichten, mis richtigen Kenntniffen, 
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mit den Fortſchritten des menfchlichen Geiſtes in len 
heilen feiner Bildung, und mit der gewählten Are 
und Weife feiner Tpätigkeit in genauer Verbindung ; 
fo muß dieg alles auch auf die Außern Sitten eines 
Volkes mächtig einwirken. Ob nun gleich die ſtete 
Auffiht auf die Sitten in den Kreis der Cu lturpo= 
lizei gehört; fo kann doch die Regierung auf dieſelben 
einen mannigfalrigen Einfluß , befonders aber durch 
Aufwands⸗ Ind Luxusgeſetze, behaupten. Denn mı= 
verkennbar fteigt mit der erhöhten Arbeitfamkeit der 
Wohlſtand der Individuen und der Völker, und mie 

. ber Vermehrung des Mohlftandes hänge wieder die 
“ Steigerung der menſchlichen Beduͤrfnifſſe zuſammen. 
Denn, ohne daß an fich dadurch die Sitten ges 
fährdet werden müßten (obgleich die Möglichkeit dieſer 
Gefährdung nicht geläugnet werden fol), erweitert 
fih, bei der Erhahung des Wohlftandes, der Kreis 
der dringenden tebensbevärfnifle, indem, außer 
diefen, auch zufällige und felbft erfünftelte 
Bevuͤrfniſſe befriedigt werden. Auf der Befriedigung 
der legtern beruht aber zunächft das, was wir Luxus 
nennen (Volkswirthſch. $. 33.). Ob nun gleich‘ ber 
turus weder den Individuen noch den Völkern nach⸗ 
theilig wird, fo lange er nicht den gefanms 
ten, durch erhöhten Wohlſtand gefteigerten, reinen 
Ertrag verzehrt, vielmepr — unter Diefer Bes 
dingung — dem Volksvermoͤgen, durch den vergrößerten 
Verkehr, nüglich werden Bann; fo darf doch die Res 
gierung im Staate das Ergebniß des freigenben 
ruxus bei dem Molke im Allgemeinen nicht aus 
dem Blicke verlieren (denn die Heinliche Aufficht- und 
Leitung des Luxus bei den Einzelnen wäre unter ihrer. 
Winde, und überdies vergeblich). Nur fheinen, nach 
dem Zeugniſſe der Geſchichte, die von einzelnen Res 



Siaatemitchſchafetlchte 107 

giernagen 'erfaffenen An fwand se und"Lurusges 
fe tze ihrem Zwetke keinesweges zu entſprechen; es 

ſcheint vielmehr die wachſame Aufſicht uͤber die 
Sitten md die Sittlichkeit des Bolkes — 
namentlich in Beziehung auf die bejjere Geſtaltung 
des gefammten Erzie hungsweſens — weit zweckmaͤßi⸗ 
ger zu ſeyn, ats die Bekanntmachungen folder Geſetze. 

> Denn. die Aufwand » und turnsgefege haben gegen 
Fb, daß die Tugend. der Sparſamkeit, wie jede 
Augend, nice Durch Geſetze erzwungen werden Bann ; 
daß 68 unter der Würde einer feiten Regierung ift, 
den erhöhten Aufwand der Staatsbirger, fobald cr 
eine unmittelbare Folge ihres vermehrten Wohlſtandes 
iſt, controfliren zu wollen „und daß der Luxus an ſich, 
als höherer Genuß des Lebrns, dem Wohlftande des 
Ganzen nicht fo nachtheilig iſt, wie manche Staats= 
maͤnner meinen, fobald ex nur wicht den gefammten 
teinen Ertrag, ober ſelbſt das Capital, verjehrt. 
Am Ganzen verzehrt ein Volk nie.mehr, als es 
bat, wenn gleich ver Fabrikant nicht ſelten, bei gerin 
germ reinen Ertrage, mehr und anf andere Art vera 
zehrt, als ver Landmann, weil er in ber: Mitte des 
ſtaͤdtiſchen Sebens, in der höhern Spannung feiner 
Kräfte bei feiner Berufsarbeit, und oft and in der 
geichtigkeit feines Erwerbes mehr Weranloffungen zum 
groͤßern Aufwande findet, als jener.‘ Rechtlich muß 
überhaupt jeder erwerben und verzehren boͤnnen, was 
ex vom. Ettrage feiner Arbeit zu bezahlen vermag. — 
Ungleich mehr, als folche Aufwanbs = und Luxusge⸗ 
febe, wird daher theils eine auf richtige Orundſaͤtze 
geſcaͤhte Erziehung zur: Haͤuslichteit nnd · Som ſamkeit, 
theils das Beiſpiel des Hofes und der Großen des 
Staates ſelbſt wirken, ſobald als dirſe durch Einfach⸗ 
heit ·der ganzen Lebensweiſe und des oͤffentlichen Auf⸗ 
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wandes, und namenflich durch bunden. WB 
inländifepen Erzengniffe, den übrigen Vottsflaffen 
vorangeen. — ‘Der entgegengefehte höchft fetgen« 
reiche Fehler wuͤrde freilich ſeyn, wenn bie Regierung 
ſelbſt, entweder mittelbar oder unmittelbar, das Volk 
zu groͤßerm Aufwande nnd duxus aufreizen wollte, um 
höhere Abgaben durch die vermehrte Eonfaration pe . 
gewinnen; denn Viefer erkünftelten Ueberreizung wuͤrde 
nach einem furzen Zeittaume, Abfpannung uad unaufe 
halibare Verminderung des Bolkswohlftandes folgen. 

Sehr zwedimäßige, von der Regierung zu befür« 
dernde und zu garantirende, Anftalten fine bie 
Spastaffen, obgleich ihre Errichtung zunaͤchſt 

en Gemeinden überlaffen bleiben, und 
die —X und ) Weile ihrer Einrichtung nnd öffentlich 
bekannten Verwaltung nach den oͤrt lichen Ber» 
Hältmiffen fih richten muß. ¶ Hauytſaͤchlich nıhffen 
Diefe Sparkaffen auf die untern Stände des Volfes, 
und namentlich auf den Antheil der Dienftboten 

an venfelben berechnet werben, weil, unter keinem 
Theile des Volkes, der ungemeffene "Yufıband und 
$ugus weiter um fh gegriffen hat ,.ale unser dieſem. 
Die erfte feftere Begründung einer Spar» und 
Leihkaſſe geſchah im Jahre 1796 zu Kiel $ 
Niemanns Ueberficht der neuern Armenpflege in 
der Stadt Kiel. Altona, 1798. 8.); ipe folgten 
vie Sparkaffen zu Flensburg, Zonningen, 
Ibehoe, Slüdsburg, Sonderburg wa 
Die in Berlin im Jahre 1818 eröffnete Sparkaſſe 

. hatte im Jahre — 556 Wr YA Fer wit einem 
Capitale am Jahresſchluſſe von 1 
im Jahre 1822. a bereits 6389 rag nie 

“ ‚einem Capitale "von 295,325 Ipelem. — Ir 
Stuttgart warb die Spartaffe im Jahre 1818 
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- gefiifek : Im 1823 Randen’bei derſelben 
845,475 Si. 49 Er. (Der teeffliche Plan diefer 

Spyarkaſſe ficht im Hefperus, 1824. ©t. 143.) 
- An. Halle hatte die, im Jahre 1819 errichtete, 
. Sparkaffe am legten. September 1823. 11,000 
> In Wien betrug die bei der, im October 

; 1819 errichteten ; Sparkafle die Einlage in Sept. 
.: 1823. 491,836 $1., woran 5402 Mitglieder Theil 

harten. — In Brteg hatte vie am 1. März 1819 
- eröffnete Sparkaffe bereits im Herbfte 1820. 3581 
Thir. 3 Gr. Eihlage. — In Weimar being die 
Einlage in die, am 26. Febr. 1821 errichtete, 

Sparkaſſe am Ende des Jahres 1822. 25,667 
Thaler. In Augsburg betrug am 1. Febr. 

 :1824 das gefammte Guthaben von. 2158 Einlegen 
185,824 Guiden. — In Dresden, Danzig, 
= ‚Breslauund Arnsberg wurden Sparkaffen im 

Jahre 1821, — im Jahre 1822 zu Elberfeld, 
Coblenz, Fraukfurt am Main, Raums 

- burg, Coburg, Erfart, Elbing, Goͤrlitz, 
— im Jahre 1823 zu Magdeburg, Anfpad, 
Stettin, Bernburg, Rudolftade, — im 
Yahre 1825 zu Leipzig, in Verbindung mit einer 

Leihtaſſe — errichtet. — Außerdem beftehen Spare 
kaſſen zu Bafel, Schafpaufen, tübed, 
Anfprud, Spalatro, Venedig, Mais 

"land, Philadelphia, Boſtonu. a — Man 
. vergl. die zweckmaͤßige innere Einrichtung des 
Drospner Sparbank in der Allg. Zeit. 1821, 
Beil. 40, und die Statuten der Weimarifchen 

ESpyarkaſſe im Allg. Anzeiger der Teutfchen, 
: 1821, N. 172.— Wie viel die Sparbanken im, 
Großen wirken, zeigt England (in der dem Pate. 

lameme vorgelegten Berschunug). Dost wurden von 
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- 6. Ang. 2847 bis zum 3. Apr. 1821 in ſaAuimtliche 
engtiſche Sparbanfen gelegt: 3,726,793 Pf. Sterl., 

und während dieſer Zeit nur 219,072 Pf. wiever 
. enommen. Dies bewährt eben fo ihren 
Crevit, wie ihren Rugen. — Vgl. J. M. Rich ard⸗ 

. fon, Annalen der Sparkaſſen. Ans tem 
- Engl. überf. von Y. ©. Kranfe. Brest. 1821. 
8— Die Sparbaffe Wien, (mit Fermus 
laren und Heberfihsen.) — 

14. 

H Einfluß der Regierunganfden Landbau. 

Die Grundlage alles fichern und feſtbegruͤndeten 
Volkswohlſtandes ift die Landwirtfchaft; denn theils 
iſt die Natur mit den ihr einmoohnenden probuctiven 
Kräften unerſchoͤpflich; theils find die der Ratur 

. abgewonnenen Erzeuguiffe für die dringendften Lebens⸗ 
bebinfuiffe .umentbeprlih ; eheils iſt bie Landarbeit 
der Geſundheit bes Menſchen im Allgemeinen puträg- 
licher, als die in den andern Berufsarten des Staates, 
wie ſchon Die vom Landbewohner ausgehende Kiafte 
verjängung der ftädtifchen Bevoͤlkerung faft durch» 
gehends beftärige; teils führt alles, was zum fand» 
baue gehört, zur Bewahrung einer arößern Einfache - 

heit und Reinheit der Sitten, als dies namentlich bein 
Bewerbsweſen der Fall iſt; theil s giebt im Allges 
meinen der Landbau den ſich erſten (wenn gleich 
nicht immer den voruͤbergehend größten) reinen. Er⸗ 
trag, ohne deſſen Ueberfchuß diejenigen Capitale feh⸗ 
len wuͤrden, durch deren Circulation im Gewerbsweſen 
und im Zende erſt die höhere Bluͤthe und Erweites 
tung beider möglich werden. Dazu kommt, daß die 
Thaͤtigkeit des Menſchen beim Landbaue nie mit der 
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Heberreifung verbunden iff, wie die Arbeit in den ſtaͤdti⸗ 
ſchen Gewerben, weil dem Sandbaue in dem Maaße 
der Natyrkräfte, deren Wirkſamkeit er gewinnen will, 
fefte Grenzen gezogen find, die zwar auch eine höher 
freigende Vevölferung, bei vervollfonimneter Landwirth⸗ 
ſthaft ımb namentlich, beim Zerfchlagen großer Grunds 
ftüde, verftarten, nie aber fo raſch das Zufammens 
drängen der Bevoölkerung auf einer Heinen Scholle 
Landes, und nie, mit diefem Zufamniendrängen‘, die 
Mögliche Verarmung biefer Bevölkerung bewirken koͤn⸗ 
nen, wie dies nicht felten im Manufactur= und Gas 
brikweſen geſchieht. Zugleich fpricht die Geſchichte 
dafür, daß bei allen Völkern, deren Wohlſtand ficher 
begründee ward, die Blärhe des Landbaues die 
Unterlage beffelben bildete. . 

Die wichtigſten, dem Staatswirrhe nöthigen, Schriften, 
melde: die Landwirthſchaft Äberhaupt behandeln, find 
folgende: ' . 

Joh. Beckmann, Grundfäge der teutſchen Lands 
wirchfäaft. Gott. 1769. 8. Sechſte verb. u. verm. 
Ausg. 1806. 8, . 

3. Heine. Jung, Verſuch eines Lehrbuches der Lands 
wirthſchaft der ganzen befannten Welt. Loz. 1783. 8, 

I. Ehfm. Schubart v. Kleefeld, Landwirchs 
ſchaftslehre. Lpz. 1797. 8. 
Ab. Thaer, Einleitung zur Kenntniß der englifchen 

Landwirthichaft. 3 Iple. (der zweite in 2 Abth.) Han⸗ 
nover, 1798|. 8. Dritte Aufl. 1806. — Grunds 
fäge der rationellen Landwirthſchaft. 4 Bände. Berl, 
1809—ı2. 4. Zweite Aufl. 1822, — feitfaden 
zur allgemeinen landwirthſchaftlichen Gewerbslehre. Berl. 
1818. 8. 
2. v. Seutter, Verſuch einer Darſtellung der 
öhern Landwirthſchaftswiſſenſchaft. Luͤbeck, 1801. 8. 

. Aufl, Leipz. 1815. 
Jac. Decker mann, bie Landwirihſchaftskunde, wiſ⸗ 

ſenſchaftlich dargeſtellt, nebſt einem Abriffe ihrer Ele⸗ 
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wentarlehre. Prag, 1807. 8. (aus dem ratieuelen 
Standpuncte — vgl. Gott. AÄnı. 1807, ©t. 137.) 

2. Trautmann, Verſuch einer wiffenfcaftlihen Ans 
leitung zum Studium der Landwirthſchaftslehre. 2 Thle. 
3te Aufl. Wien, 1820. 8. 
Joh. Burger, Lehrbuch der Landwitthſchaft. 2 The, 

Wien, 1819 — 21. 8, — Zweite verbefferte und 
vom. Auflage. Wien, 1823, 

g, Ch. G. Sturm, Lehrbud der Landwirthſchaft, 
nad — und Erfahrung bearbeitet. 3 Thle. Jena, 
1819— 8. 
® A. Krepffig, Handbach zu einem natur / und 

eitgemäßen Betriebe der Landwirthſchaft in ihrem ganzen 
Urmfange, Nach den bewährteften phufitaliihen u. dos 
nomiſchen Grundfägen u. eigenen mehr als zwanziglährts 
gen Erfahrungen ; mit befonderer Ruͤckſicht auf das rauhere 
Klima des nördlichen Teutſchlands u. der Oſtſee s Käfens- 
länder, 4 Theile. (Th. 1. Feldbau. 2. Landwirth⸗ 
ſchaftliche Tierzucht und Thierheiltunde, 3. Die tech⸗ 
niſchen Mebengewerbe. Th. 4. Die landwirthſchaftliche 
Vucfährung.) Königsb. 1825 f. 8. Cfehr gelobt von 
Räder in ber Leipj. Lie Zeit. 1826, St. 262.) 

Auch gehört hieher vom Br. Ludw. Baltders Ka⸗ 
meralwiſſenſchaften 2 " 

“ 

Sheod. v buch des Sundeiräfihafete 
rechts. ganınen De 

. . 

Karl Gtlo. Anten, — ber teutſchen Land⸗ 
wirthſchaft von den aͤlteſten Zeiten an bis jum Ende 
des 1öten Jahrhunderts. 3 Thle. Goͤrlitz, 1799 8 « 

2 

Forſtwiſſenſchaft. 
I. Keine. Jung, Lel thuch der torſtw ſeuſcaßn 2 

Wie. Marburg, 1781. ’ 
5gr. Pfeiffer, Seundeig der. Borftwirfenfpaft. 

Mannh. 1781. 8, 
Er. Aug, Ludn. Burgsdarf, Forſthandbuch, ober 

allgemeiner theoretifch sprartifcher Lchrbegeiff Fämmtlichen 
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Bertwifenfguften. a Tele. Berlin, 1788 f. 8. — 
4te Aufl. 1800. J 

Eon, Pet. Laurop, Über die Forſtwiſſenſchaſt. Ly. 
1796, 8. u 

I. Leonh. Späch, Handbuch der Forſtwiſſenſchaft. 
4 Theile. Nuͤrnb. 1801 —5. 8, (Der Ste u. Ate Theil 
enthaͤlt die Forſtdirection.) J 

D. W. Freih. v. Wedekind, Verſuch einer Forſt⸗ 
verfaffang im Geiſte der Zeit. Lpz. 1821. 8, 

Heine. Cotta, Anweifung zum Waldbau. Zre verm. 
- Aufl.‘ Dresden, 1821. 8. 

% €. Aundeshagen, Encyklopaͤdie ber Forſt⸗ 
miffenfpaft. 2 Th. Tib. 1821. 8, 
W. Pfeil, Srundfäge ber Forſtwiſſenſchaft, in Bezug 

auf die Nationalökonomie u. die Staatsfinanzwiffenfchaft, 
TH. ı. (Staats wirthſchaftliche Forſtkunde.) Zullich. 1822, 
8. (vgl. Halleſche Lit. Zeit. 1824, Ot. 100.) 

Geo. Ir. Krauſe, Compendium der niedern Forſt⸗ 
wiſſenſchaft. Berlin, 1806. 8. — Compendium der 
hoͤhern Fotſtwiſſenſchaft. ir Th. Lpz. u. Sotau, 1824. 8, 

Bergbauwiſſenſchaft. 

Voch fehle eine eneyklopaͤdiſche Darſtellung aller 
zur Bergbauiviſſenſchaft gehörenden wiſſenſchaftlichen Gegen⸗ 
ſtande (nach der Form, wie die Literatur bereits Encyklopds 
dieen der Kameralwiffenfhaften, der philofes 
phiſchen Wiffenfhaften u, a. aufgeftellet hat, weil 
weder. Werner und feine Zöglinge, noch Moh diefelbe 
in biefem Sinne aufgeftellt haben). Theilweiſe wicd diefer 
Mangel gedeckt durch folgende Werke: 

de Villefosse, de la richesse minersle. 3 
Tom. Paris, 1g173gq. 4. — Diefes theuete Prachth ⸗ 
wert erſchien in einer (mohlfellern) Werteutfhung von 
Hartmann, 3 TH. Sondersh. 1822. 8, 

C. T. Delius, Anleitung zur Bergbaukunſt, mit Kupf. 
Wien, 1773. 4. - M — 8. J u 
_®. Keine. Schubert, Handbuch der Geognofie und 
Vergbaukunde. Nurnb. 1813, 8, — Handbuch der 
ineralogie. Nuͤrnb. 1816. 8. 
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15. ten, 

Gortfegung 

Staatswirthſchaftliche Wuͤrdigung der 
verſchiedenen Zweige ber Landwirthfchaft. 

Daraus folgt fuͤr die Staatswirthſchaft, daß die 
Regierung des Staates der Landwirthſchaft ihrer größte 
Aufmerkfamkeit und Theilnapme widmen muß, Das 
bin gehört zunächft das Feſthalten des richtigen 
Standpunetes, aus welchem die verfchiedenen ein« 
elnen lanbwirthfchaftlichen Befchäftigungen — ber 
eldbau, die Viehzucht, die Jagd und Fiſcherei, die 

Forſtwirthſchaft und der Bergbau — nach ihrem Eins 
fluffe auf den Volkswohlſtand betrachtet und behan⸗ 
delt werden müffen, weil fie, nach dieſem Einfluſſe, 
fehr von einander abweichen. Unter diefen landwirth« 
ſchaftlichen Befchäftigungen behauptet, nach feiner 
Unentbehrlichkeit für die Befriedigung der dringendſten 
tebensbebürfniffe, und nad) der Höhe des reinen Ers 
tages, welchen er für den Arbeiter vermittelt, der 

. Geldbau die erfte Stelle. Denn bei der beftes 
henden tebensmweife aller gefitteten Völker ift Brod, 
mithin Getreide, das erſte Beduͤrfniß; der Ges 
treide » und der Kartoffelbau find daher an fich ſchon 
wichtiger, als die Viehzucht. — Die Viehzucht 
folgt aber unmittelbar auf den Getreivebau; theils 
am den Milch⸗ und Fleifchbedarf als wichtiges (wenn 
gleich nicht unentbehrliches) Lebensmittel zu beden; 

 theils um den Aderbau felbft durch Zugvieh, Duͤn⸗ 
gung u. f. w. zu unterftügen. Allein die Viehzucht 
ſteht, nach ihrem wirthfchaftlihen Gehalte, binter 
dem Aerbaue, weil der Menfch durch den Aderbau 
die unentbehrlichften Sebensmittel gewinnt, den Acker⸗ 
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bau weit mehe in feiner ·Gewalt hat, als diE Vieh⸗ 
t, und weil die innere Ordnung des febens und 

"Werdehrs im Staate weit mehr auf den Erzeugniffen 
des Feldbaues beruht, als auf der Viehzucht, fo wie 
auch das Steigen der Bevölkerung weit mehr’ vom 
Feldbaue abhängt, als von der Viehzucht. Denu 
wenn eine Quadratmeile Grund und Boden, zum 
Ackerfelde benutzt *), Tauſende hinreichend ernährt, 
wid diefelbe Fläche zur Viehweide verwendet, felbft 
bei der zweckmaͤßigſten Bewirchfchaftung, Emm fo 
vielen Hemderten Nahrung gewähren. Dazu Eommt; 
daß die Viehzucht, als Gefchäft des Lebens betrieben, 
der Ausbildung des Geiſtes mehr hinderlich, als fürs 
dernd ift; denn überall ſteht der Viehhirte, wegen ber 
mit. feinam Geſchaͤfte verbundenen Unthaͤtigkeit, auf 
einer tiefen Stufe der Cultur. — Rod) tiefer als die 

Viehznucht, ſtehen aber in ſtaatswirthſchaftlicher Hins 
ſicht Jagd und Fifcherei?*), weil ihr Ertrag zu 
unficher und zu ſchwankend iſt, als daß durch fie der 
inddoiduelle und allgemeine: Wohlitand und Reichthum 
begründet werben könnte, "Denn wenn auch in Küftens 
Umdern die Seefifcherei Einzelne zur Wohabent 
heit. Fähren kann; fo ift Boch die der Jagd und Fiſcherei 
gewidmete Beſchaͤftigung theilo ihrer Natur nad) ſehr 

. auf die Oertlichkeit beſchraͤnkt, theils nie fo ergiebig, 
fo an den Boden bindend ud die Regelmaͤßigkeit tes 
lebens befoͤrdernd, wie der Aderbau, und felbft die 
Viehzucht. — Allein; fo tief aud Jagd und Fiſcherei 

*) Bl Log, Hand. Th. 2, ©. 269 ff., wo beſonders 
die gründlichen Unterfuhungen über die Nachtheile der 
au weit getrießenen Schafzucht die allgemeinſte Behers 
sigung verdienen, 

»*) Log, ebend. ©. 463 ff. 
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Inder Keife der Iantwirthfehaftlichen Gewerbe Behen ; 
fo bieten fie doc) Sebens » und Genußmittel dar. 
iſt aber nicht der Fall mit den Erzengniffen.der gm 
wirthſchaft und des Bergbaues, weil Helz 
und Mineralien in der Kegel die Bedaͤrfuiſſe des 
Lebens nie unmittelbar zu befrieigen vermögen, 
wenn ber Menfch gleich des Holzes zu feinen Woh⸗ 
nungen und Bu feiner feiner Erwärmung, und der Mineras 
bien theils zur Anwendung in vielen Gewerbs zweigen, 

„teils zum Verkehre im Handel, theils ſelbſt ale Arge 
neien bebarf. ie Exzeugniffe der Forſtwirthſchaft 
und des Bergbaues find aber für ihn Guͤter von mite 
telbarem Werthe *), weil fie.als wirkfame Far 
in bei feiner Betriebfantkeit unterftügen. 
werben zugleich die Grenzen iprer Rüglichkeit und ve . 
Extrages in Hinfiht auf die geſammte Guͤterwelt 

 Menfchen enger gezogen, als die des Felbbaues, der „ber 
Viehzucht, und felbft ver Jagd und Fiſcherei; denn 
außerdem," daß die Erzeugniffe der Forſtwirihſchaft 
und des Bergbaues nie ein unmittelbares Lebensbe⸗ 
dürfniß zu befriedigen vermögen, wirken fie auch auf 

die Bevölßerung eher hindernd, als fordernd. Ueberall 
wo die Beurbarung der Waldungen frei gegeben ward, 
flieg, mit der Verwandlung verfelben in Aderland, 

* der Ertrag des Bodens, die Bevölkerungszahl und 
der allgemeine Woptftand; und wo der Aderbau dem 
Bergbaue aufgeopfert ward (wie in Spanien feit der 
Entdeckung des vierten Erdtheils), konnte ſelbſt der 

Gewinn aus edlen, geſchweige der aus unedleu 
Metallen nicht den Verluft aufwiegen, der, durch 
die verminderte Berreibung des Feldbaues, für die Bes 
voͤlkerung und den allgemeinen Weohtftand bes Sandes 

*) Log, ebend. &. 26b ff. 

x 
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herbeigeführt warb *). In Hinſicht auf die Forſt⸗ 
cultur hat die Regierung zunächft dafür zu forgen, 
daß innerhalb des Staates nie Mangel des nörhigen 
Brenn» und Nutzholzes eintrete, ein Fall, der nach 
der Dertlichkeit der Staaten (in Hinficht ihrer ſuͤdlichen 
oder nörblichen Sage, und ob fie Binnen» oder Küftens 
Staaten find,) fehr verſchieden feyn kann; fie muß 
zugleich die nöthigen Forftvermefiungen, und die Eins 
tHeilung der Forfte in auf einander folgende Schläge 
anordnen, fo wie alles willkuͤhrliche Aushauen ders 
felben — wenn es das allgemeine Beduͤrfniß erheifcht 
— unterfagen. Eben fo richtet ſich die Anpflanzung 

neuer Waldungen nach den Verhaͤltniſſen ver Dertlich« 
keit; fie ift befonders da nöthig,. wo die Forſtwiſſen⸗ 
ſchaft früher fehlerhaft betrieben, oder ein großer Holz⸗ 
ſchlag als augenblidliche Finanzfpeculation angeordnet, 

“ward, ober die gegründete Beforgniß eintritt, daß 
im Staate fünftig, oder bereitsifchen für Das lebende 
Geſchlecht, Holzmangel eintreten dürfte. 

16. . 
Fortfegung. — 

Ergebniffe daraus. 

Beruht das ($. 15.) aufgeftellte Verhaͤltniß der 
verfchiedenen Zweige der Landwirthſchaft auf Thate 
ſachen der Erfahrung; ſo ergiebt fi) daraus für den 
Einfluß der Regierung auf diefelben, daß die Regie- 
rung theils alle Staatsbürger für gleich ber ech⸗ 
tigt erklären müffe, Örundeigentfum zu _ 
erwerben, weil nur die der eigenen Scholle gewid⸗ 

*) Als wichtige Belege für dieſe Anſicht vergleiche man 
Refultate ‚bei Log, ©. 272— 280, . 

St. W. ate Auf, IL 12° 
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mete Betriebſamkeit den moͤglichſt hoͤchſten Ertrag des 
Bodens vermittelt; theils daß fie die Errichtung 
neuer Majorate und Fibeicommiffe zu verhindern habe, 
weil dieſe nur den äußern Glanz der Erftgebohrnen in 
den Familien erhöhen, den Nachgebohrnen aber, fo 
wie der Bevoͤlketung und der Vermehrung des reinen 
Ertrags wefentlich ſchaden; theils daß fie das Zers 
ſchlagen des großen Grundeigenthums erleichtere 
und beförbere, meil dadarch nicht allein der freie Forts 
ſchritt in der Verriebfamfeit erhöht, fondern audyy 
nach dem Zengniffe der Erfahrung, auf den von ein 
zelnen Familien forgfälrig angebauten Bleinern Grund⸗ 
ftüden der Ertrag ungleich höher gefteigert wird, als 
Auf den großen unzerſchlagenen Grundſtücken von 
gleicher Fläche und von gleicher Guͤte des Bodens *). 

*) Obgleich die Meinungen über bie Beibehaltung des großen 
Srundeigentfums und über die Zerſchlagung deſſelben 
noch fehr geihetlt find; fo wird doch für das Ganze des 
Staates, d. h. für deffen fieigende Bevölkerung, für 
die Vermehrung des reinen Ertrags und des allgemeinen 
Wohlitandes und Reichthums, durch die Zerſchlagung 
mehr gewonnen, als durch jene Beibehaltung, meil 
theils die Bewirthſchaftung des großen Grundergenthums 
in der Regel in die Hände der Pachter und Verwalter 
fallt, ıheils die große Sorgfalt, mit welcher der Meine 
Grundbejiger jeden denkbaren Vortheil berüdjichtigt, bei 
dem großen Grundeigenthume felten ſtatt findet, und 
weil die Gefammtfumme des Rodertrags, auf 
gleichem Flächenraume und bri gleicher Güte des Bodens, 
bei zerfäjlagenen Grundſtuͤcken jedesmal größer iſt, ale 
bei der Bewirthſchaftung des großen Grundeigenthums, 
Bel. Log, Th. 2, ©. 24 ff. — Dabei dürfen aber 

> freilich beſtehende Rechts verhaͤltniſſe und drtlige 
Ruͤckſichten mie ganz vernacjläffiget werden; auch 
würde eine plögligje, umfjichtstofe und gewaltfame Zers 
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Dagegen wird aber eine weiſe Regierung alles 
unmittelbaren Einfluſſes auf die landwirthſchaftliche 
Betriebſamkeit fih enthalten, weil, in der Regel, 
das eigene Intereſſe den Landwirth auf die Verbeſſe⸗ 
zung und Versollfommnung feines Geſchaͤfts hinfuͤhrt, 
und ihn vorzüglich zur dem Anbaue derjenigen Nature 
erzeugniffe veranlaßt, die ihm den verhaͤltnißmaͤßig 
hoͤchſten und ficherften Ertrag verfprechen. Da nun 

- biefer Ertrag gewöhnlich am ficherften und höchften von 

’ dam Erzeugen der erften Lebensbedürfnifie gewonnen 
wird; fo wird die Regierung nur fehr felten in ven 
Fall kommen, den Anbau diefer Erzengniffe zu verans 
laſſen und zu befördern, damit nicht ein Mangel an 
den erften Lebensmitteln entſtehe. Wohl aber har die 
Regierung darauf zu ſehen, daß weder durch das 
Drängen der Landjugend zu dem fcheinbar glänzendern 
eben in den Städten, noch durch eine willführlide 
Aushebung zum Dienfte in der bewaffneten Macht, 
der Landwirthſchaft die nöthigen Arbeiter entzogen wer⸗ 
den; fo wie fie auch da, wo noch Vorurtheile in Hinz 
ficht der landwirthſchaftlichen Cultur (4. B. gegen die 
Stallfürterung, oder für die Beibehaltung der Ges 
meinheiten, der Brachen, oder gegen den kuͤnſtlichen 
Burterbau u. f. w.) vorherrfchen, oder wo die Vereds 
lung der Rindvieh⸗, Schaf» und Pferdezucht, durch 
Einführung ausländifcher Zuchtthiere, des Beifpiels 
und der Unterſtuͤtzung bedarf, "ober wo eingefretene 
Viehſeuchen eine Sperre des Verkehrs nöthig machen, 
mit Umficht und Kraft handeln muß. Eben fo können 
da, wo einzelne Zweige der Landwirthfchaft (z. B. 
Lünftliche Wiefen, Obftbau und vergl.) noch vernach⸗ 

ftätehung großer Wiethſchaften nicht ohne große Nachtheile 
für das Banze ſeyn. 12.8 
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laͤſſigt werden, Prämien von bedeutendem Erfolge 
ſeyn, und einzelne Domainen, zu großen Muſt er⸗ 
wirthfchaften *) beftimmt, durch' die auf denfels 
ben bewirkten Erfolge’ im Großen, für die Landwirth⸗ 
ſchaft in ganzen Provinzen wohlthaͤtige Folgen vermits 
teln. Eben fo wird es zwedmäßig feyn, wein die 
Kegierung provinzielle Getreidemagazine, 
für-eintretende Fälle der Noth, befonders in ftark be» 
völferten und dem Boden nad) weniger ergiebigen Pros 
vinzen, errichtet und unterftüst, und wenn fie den von 
einfihtsvollen Männern geftifteren landwirth- 
fhaftlihen Gefellfchaften und Vereinen 
Aufmunterung und Theilnahme ſchenkt. 

Das einfachfte und wirffamfte Hauptmittel aber, 
wodurch die Negierung die Bluͤthe der Landwirthſchaft 
befördert und erhöht, ift die völlige Freiheit 
des Getreidehandels; denn die Geſchichte Hat 
gezeigt, Daß alle Kinfteleien und Befchränkungen 
diefer Freipeit, in der Kegel, nachtheilig auf den 
Getreidebau zuruͤckwirken, und daß die Falle hoͤchſt 
felten find und zu den fehr zu ermägenden Ausnahmen 
von der Kegel gehören, wo eine vorübergehende 
‚Sperre der Ausfuhr des Getreides, in einzelnen bes 
ſonders Eleinen Staaten, nörhig werben kann. Denn 

da die Erzeugung des Getreides die Grundlage der 
gefanmten landwirthfchaftlihen Betriebſamkeit bilder; 
fo wirkt auch nichts fo wohlthaͤtig auf den möglichft 
öchften Anbau und Ertrag der Felder ein, als bie 
teiheit des Getreidehandels, bei welcher die größere 

*) Mar. Schönleutner, Bericht über die Bewirthſchaf⸗ 
sung der koͤniglich balerfhen Staatsgüter Schleißheim, 
Bärfenieb und Weihenfephan im Jahre 1844. Münd, 
ı h . 
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Fruchtbarkeit des einen Landſtrichs dem andern ju 
ftatten kommt, ver Verkehr in Betreff der erften 
Lebensmittel keine Störung leidet, und die Confums 
tion auf die gefteigerte Production bes Getreides wohl⸗ 
thaͤtig zuruͤckwirkt *). 

J. A. H Reimarus, bie Zeeiheit des Getreide⸗ 
Handel ı nach der Natur und Geſchichte erwogen. Hamb. 
1790. 8, 
G. P. H. Norrmann, die Freiheit des Getreide⸗ 

handele. gem. 1802. 8. 
H.L.M. Bardhaufen, die Polizei des Getreider 

handels, aufs neue unterſucht. Halle, 1804; 8. (Die 
erfte Auflage erfchien Lemgo, 1773. 8.) 

2. Sifhbad, Wider die Freiheit des Getreidehan⸗ 
dels. Berl. 1805. 8. (zunächjt gegen Norrmann.) 
Hein. Wild. Erome, über Aderban, Getreidehandel, 

Kornfperre und Sanbmagkjine Pin, 1808. 8. (vgl. 
Halleſche Lit. Zeit. 1809, N. 39. 

3. Keine, v. Thuͤnen, vn ifolirte Staat in Ber 
ziehung auf Landwirthſchaft und Nationalökonomie ; oder 
Anterfuchungen über den Einfluß, den die Setreidenseife, 
der Reichthum des Bodens und die Abgaben auf den. 
Ackerbau aushsen. Manrih. 1826. 8, 

- 17. 

5) Einfluß der Regierung auf die Tren 
nung der ländlichen und ftäntifhen Bes 

triebfamßeit. 

In einem idealifchen Staate würde es den Grund⸗ 
fügen der Staatskunſt entſprechen, daß jede beengende 

-*) Log, Hands. Th. 2, ©. 264 ff. — Derfelben Meis 
nung iſt Eſhen mayer (über Staatsaufwand, S. 9.): 
„Das Verbot einer freien Ausfuhr des Gerreides wird 
in den meiften Fällen dem Nationalwohtſtande Schaden 

"bringen. Mur in wenigen Fällen, bei Mißwachs, in 
unftuchtbaren Jahren, bei Krieg, mag das Verbot, Ger 
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Srenge der menfchlichen Betriebſamkeit meifchen den 
Stadt» und kanbbewohnern aufgehoben wärde,' fo 
daß es der Freiheit eines Jeden überlaffen bliebe, ob 
er in Städten ober auf dem Lande wohnen, und wel⸗ 
hen Gewerbszweig er anbauen wollte. Allein nimmt 
man die Staaten, wie fie in der Wirklichkeit erſchei⸗ 
nen; fo tritt als geſchichtliches Ergebniß hervor: daß 
zwar die Städte während des Mittelalters, durch die 
ihnen urſpruͤnglich zuftehende größere Freiheit, vie 
‚zum Theile politifhe Unabhängigkeit und Selbfiſtaͤn⸗ 
digkeit war, durch die Eicherheit, die ihnen ihre 
Mauern, Wälle und Stadrgräben bei der damaligen 
Art öffentlicher Fehden gewährten, durch bie zahlreiche 
Bevölkerung, die in ihrer Mitte den Damals zeitges 
mäßen und kraͤftig aufblühenden Zünften und Innun⸗ 
gen Leben gab und von denfelben, fo wie von dem 
Handel, Wohlftand und Reichthum erhielt, ein be 
deutendes Uebergewicht fiber die Bewohner des flachen 
Landes behaupteten, und vermittelft des Gewerbs⸗ 
fleißes und Handels zu einem immer höher fleigenden 
Wohlſtande gelangten ;. daß aber auch, befonders feit 
ben verwüftenden Stuͤrmen des dreißigjährigen Krie⸗ 

ges, die Bevölkerung und der Wohlftand der Stäbte, 
befonders der mittlern und ber kleinern, beträchtlich 
ſank, indem, außer dem Verluſte vieler ihrer Freis 
heiten und Vorrechte, ihnen die meiften Directen und 
indirecten Steuern und Abgaben aufgebuͤrdet wurden, 
‚während durch die Kriege große Schutdenlaſten auf 
ihnen ruhten, und ihr Gemeindehaushalt, bei bes 
ſchraͤnkten Huͤlfsmitteln, ihnen. überlaffen blieb. Mb- 

treide Außer Bandes zu verkaufen, nfglich ſeyn, weil 
font der Kornwucher die größe Noth hervorbtingen 
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gen alfo auch mehrere, befonbers große und namenty 
lich Handels » Erädte — unter dem Einfluffe des in 
der Etaatspraris vorherefhenden Merkantilipftens — 
in ihrem fruͤhern Wohlftande fi) behauptet, und 
theilweife fogar ihren Reichthum vermehrt haben; fo 
gilt dies doch überhaupt nur von der Eleinern Zahl 
der Städte. 

Dagegen hat fich, feit dem Mittelalter, das Vers 
haͤltniß des flachen Landes zu den Städten ſehr vers 
aͤndert. Damals herrfchte, neben den Drude der 
teibeigenfchaft und Eigenhörigkeit, Armuth und Dürfs 
tigkeit unter der ſchwachen Bevölkerung des flachen 
tandes. Die Hervorbringung der Erzeugniffe der 

Landwirthſchaft in allen ihren Zweigen bereiikerte zu⸗ 
nächft nur den Örundherrn ; der Arbeiter ſelbſt konnte 
fih und feine Familie kaum nothduͤrftig ernähren. 
Dies hat ſich aber in neuerer Zeit zum Vortheile des 
Landbewohners bedeutend anders geftaltet. Die Fef- 
feln der teibeigenfchaft find in den nieiften civilifirten 
Staaten gebrochen, und die Frohndienſte abgekauft 
worden; die Erzeugniffe der Landwirthſchaft find ‚bes 
deutend im Preife geftiegen; die Bevölkerung hat zu⸗ 
genommen; der Arbeiter ift mit den Ceinigen des 
Lebens froh geworden und hat zum Theile, bei einer 
vernimftigen Cparfamkeit, feinen Wohlftand, ja 
fogar einen gewiffen Reichthum, begründet; überdies 
xuhen verhältnigmäßig geringere Steuern und Abga⸗ 
ben auf dem ande, als auf den Städten. 

Unter diefen in der Wirklichkeit vorliegen⸗ 
den unp, nach ihren Gruͤnden, aus der Geſchichte der 
neuern Zeit befriedigend zu erklaͤrenden Verhaͤltniſſen, 
würde e8 nicht zwedtmäßig ſeyn, wenn die Regierung, 

vermittelſt ihres Einfluffes, die Grenzlinie zwis 
ſchen ſtaͤdtiſchen und ländlichen Geperben 
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voͤllig aufheben wollte Die größere 
feilheit des Lebens und die Befreiung von vielen 
gaben auf dem Lande würde bald die ftädtifchen Fr ’ 
werbe, zum Nachtheile des ſtaͤdtiſchen Verkehrs, aufs 
Land ziehen, und baburch zwar die Bevölkerung und 
den-augenblidlihen Wohlftand der Dörfer ſtei⸗ 
gern, nicht aber die Vermehrung der landwirthſchaft⸗ 
lichen Erzeugniffe befördern; theils weil in den Na= 
turkraͤften felbft eine beftimmte Grenze der Production 
liege, die nicht überfchritten werben kann; theils weil 
viele arbeitende Hände von ber Landwirthſchaft zu den 
auf die Dörfer verfeßten ftäptifchen Gewerben Aber 
gehen würden. Doch gilt diefe Regel auch nur im 
Allgemeinen; denn gewiſſe ftädtifche Gewerbe, 
namentlih Bierbrauereien, Brantweinbrennereien, 
Särbereien , Sohgerbereien und ähnliche, würden auf 
den Dörfern eben fo gut, und noch beffer, als in den 
Städten, gebeihen, ohne doch der ftäptifchen Betrieb⸗ 
ſamkeit zu viele Hände, und dem ftäptifchen Wohl⸗ 

ſtande zu viele Hülfsquellen zu entziehen, fo daß die 
Aufhebung des, Bier- und Müplenzwanges 
gewiß vortheilhaft wäre. Hauptfächlich muß aber 
die Regierung dabei berudfichtigen, daß, bei dem 
Uebergange der ftädtifchen Gewerbe auf die Dörfer, 
die Städte für ihren daraus hervorgehenden Werluft 
durch Aneignung der ländtihen Gewerbe 
— mithin durch gegenfeitige Verhaͤltniſſe, — 
nicht entfchädigt werden Fonnen, weil die Städte, 
befonders die größern, felten bedeutende ländliche 
Grunpftüce an Feld und Wiefen befisen, um den, 
durch jene allgemeine Verſetzung ftädtifcher Gewerbe 
aufs Sand bewirften, Ausfall ipres bisherigen Ertrags 

auf andere Weiſe zu deden. Denn nur dann würde 
jene unbedingte Freih eit der Vetreibung der Ges 
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werbe in ven Städten und auf dem Sande dem Gans 
en vortheilhaft ſeyn, wenn ber Landbau mit gleicher 

Veiprigter von ben Staͤdtebewohnern übernommen 
werben koͤnnte, wie das Manufactur = und Fabrik 
weſen von den Bewohnern der Dörfer *). " 

Freimuͤthige Gedanken über die Urſachen des Verfalls 
der mehrſten Landſtaͤdte, und die Mittel, ſolchen wieder 
anfzuhelfen. Leipzig, 1799. 8. E 

. 18, 

6) Einfluß der Kegierung auf das Ges 
ö werbswefen. 

Allgemeine Ueberſicht über das Gewerbs— 
wefen im Staate, 

Iſt gleich die Landwirthſchaft die erfte und 
ſich erſte Grundlage des Voikswohlſtandes; fo ges 
bört doch tem Gewerbswefen in Manufactus 
ren und Fabriken, neben ver fandwirthfchaft, die 
nächfte Stelle. Denn durch daffelbe wird nicht nur 
der Werth der Raturerzeugniffe für den Ges 
muß und Verkehr vergrößert und erhöht (befonderd 
durch die hauptfächlich dem Gewerbswefen eigenthuͤm⸗ 

*) Diefer Gegenftand enthält einen der wenigen Puncte, 
wo ich die Anfichten des trefflichen Log, Handb. TH. 2, 
©. 82 ff. nicht theilen ann, und wo.icd mid der 
Meinung Schlözers in f. Staatswirthſchaft, Th. 2, 
©. 67ff. nähere. Das immer tiefere Sinken der mitts 
lern und Fleinern Staͤdte, das an ſich ſchon nicht 
verkannt werden kann, würde noch ſchneller, als bisher 
erfolgen, und zulegt das auf fehr tief liegenden Werhälts 
niffen beruhende Gleich gewicht zwiſchen den ſtaͤdti⸗ 
ſchen und. ländlichen Beſchaftigungen vernichten, wenn 

‚jene Anſicht befolgt warde — 



180. Eroaatswirhhſchafislehre. 

‚liche Zpeilung.der Arbeit und duch die Maſchi⸗ 
nen), fondern auch eine Maſſe von Erzeugniſſen ges 
liefert, deren Abfag ruͤckwaͤrts den höhern Ertrag 
der ländlichen Production fichere und fteigert, und aufs 
wärts ben Geſchaͤftskreis der Handeltreibenden be⸗ 
‚gründet, vermehtt und erweitert. 
B Ob nun gleich zum fröhlichen Gedeihen des Ge⸗ 
werbsweſens nothwendig ein Capital erfordert wird, 
das von der Landwirthſchaft gewonnen und noch über 
die zur Vervollkommnung derjelben nöthigen Summen 
erübrigt worden ift; fo gehört doch auch zur Bluͤthe 
des Gewerbswefens eine höher fteigende Bevölkerung 
und eine von dem fortfchreitenden Wohlftande unzers 
trennliche Vermehrung der haͤuslichen und öffentlichen 
Beduͤrfniſſe. Rue auf diefe Weiſe kann das Mas 
aufactur = und Fabritwefen im Staate, unbefchadet 
‚ber Sandwirtbfchaft, theil s Die noͤthigen Arbeiter, 
eheils die erforderlichen Capitale erhalten, um in den 
Manufacturen, im engern Einne, bie Erzeng⸗ 
niffe aus dem Pflanzen- und Thierreiche, in den F a⸗ 
briken zunächft die dem Sinnern der Erde abgewon= 
neuen Metalle zu verarbeiten. Doch muͤſſen zu dem 

. Gewerbswefen, im weitern Sinne des Wortes, auch 
die technifchen Künfte (im Gegenfage der fhö= 

“nen, ober äfthetifchen) gerechnet werben. 
>, Unverfenmbar fteht der Arbeiter im Gewerbs⸗ 
wefen in der Cultur höher, als der Arbeiter in 
der Landwirthſchaft. Denn, wenn der legte zunächft 
am die Natur gewiefen und gebunden ift, ſetzt die Thaͤ⸗ 
tigkeit des erftern eine Bildung und Auftrens 
gung des Geiftes voraus, die ihn, fo mechanifch 
fein Gefchäft auch überhaupt fern mag, auf den 
Siufen der geiftigen Entwidelung höher ftellt, als den 
tandmann. Mag alfo auch der reine Ertrag des 
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SBewerbetreibenden und des techniſchen Kuͤnſtlers nicht 
fo groß ſeyn, als. der des Landwirths; mag es ſelbſt 
gefchehen, daß der Gewerbtreibende blos von feiner ' 
‚Arbeit ehe, ohne einen reinen Ertrag zu bewirken; 
ſo ift doch feine Thätigfeit in die Bedingungen bes 
‚allgemeinen Wohlftandes innerhalb des Staates fo 
Ännig verflochten, daß er durchaus nicht bloß zur ſte ri⸗ 
len Kiaffe.der Staatsbürger gerechnet werben darf, 
und daß das Mittelglied, welches er zwifchen ber 
tandwiethfchaft und dem Handel in dem Staate auss 
falle, die höchfte Bedeutung und Wichtigkeit behauptet. 
Denn unverkennbar liegt in der Betreibung des Ges 
werbswefens ber. Sporn, nicht blos das Dagswefene 
und Befiehende zu erhalten, fondern auch das Nene 
zu erfinden, und durch Mereblung und Meränderung 
der Stoffe, fo wie durch Vervollkommnung der For⸗ 
men, das Beffere und Höhere zu erſtreben. Sey das 
her immer das Gewerbswefen in feinen erften rohen 

nfängen nur auf die Befriedigung dringender Lebens» 
beduͤrfniſſe (z. B. der Bekleidung u. f. w.) gevichtet 
geweſen; fo nimmt es doch fehr bald, bei der Erweis 
terung der Bedürfniffe mit den Fortfchritten der Civi⸗ 
liſation und Cultur, eine höhere Richtung eheils und 
zunähft für den innern Verkehr, theils — 
nad Befriedigung deffelben — für ven Verkehr mit 

. dem Auslande. Denn unverfennbar find bie 
hoͤhern und edlern Genüffe des Lebens nicht eine "Folge 
der Landwirehſchaft, fondern des Gewerbsweſens; und 
mit denfelben fteigt eben fo verhältnigmäßig der Werth 
der Güter, wie der Werth des Lebens felbft. " 

Wenn denn nun auch im Einzelnen, mit 
der Vervielfältigung der menfchlichen Beduͤrfniſſe und 
mit der Steigerung des durus., der Verbrauch, und, 
durch den Verbrauch, die vermehrte Erzeugung vieler 
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Gegenſtaͤnde des unentbehrlichen und des erkuͤnſtelten 
Lebensbedarfs bewirkt werben ſollte; fo iſt doch damit 
nicht nothwendig die Verweich lichung des Men⸗ 
ſchen verbunden, obgleich bisweilen die erleichterte 
Befriedigung zu vieler Beduͤrfniſſe zur Verweichli⸗ 
chung fuͤhren kann. Denn es giebt auch, nach dem 
Zeugniſſe der Geſchichte, bei allen in det Civiliſation 
und Cuitur fortſchreitenden Völkern einen erhöhten 
Genuß des Lebens in Hinficht anf Bequemlichkeit, 
Verſchoͤnerung nnd Annehmlichfeit," der mit der grös 
Bern Thätigkeit der geiftigen und der fittlihen 
Kräfte des Menfchen und’ mit der Steigerung der _ 
allgemeinen Wohlfahrt fehr gut vereinigt werden 
kann. Dabei darf aber nicht überfehen werden, daß 
der Arbeiter im Gewerbswefen, befonders in den Zeite 
altern ter Bluͤthe der Manufacturen und Fabriken, 
gewöhnlich, wegen der Leichtigkeit des Erwerbes, auch 
zur raſchen Confumtion weit mehr geneigt ift, als ber 
tandarbeiter, und dag — ohne doc) hemmend in 
diefe Confumtion einzugreifen — eine weife Negie« 
tung den größern Hang der Gewerbtteibenden zum 
Verbrauche des gewonnenen Arbeitslohnes und reinen 
Ertrags nicht unberudfichtigt laſſen darf. 

Die wichtigften, dem Staatswirthe brauchbaren, allges 
meinen Schriften über Technologie find folgende: 

P. N. Sprengel, Handwerke und Künfte in Tar, 
bellen. Zortgefegt von D. &, Hartwig. Berlin, 
1767 —95. 8. Das Ganze befteht aus 17 Sammlungen. 
(Hartwig arbeitete [1778 ff.) die beiden erften Samms 
lungen um; — die Sammlungen 16: u. ı7 find aber 
nidt von ihm.) 
Joh. Beckmann, Anleitung zur Technologie. Goͤtt. 
1777. 8. Ate Aufl. 1796. 8. — Entwurf der allge⸗ 
meinen Technologie. Goͤtt. 1806. 8. 

Geo. Fr. v. Lamprecht, Lehrbuch der Technologie. 
Halle, 1787. 8. J 
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Helur. Gilo. v. Juſſti, vollftändige Abhandlung ” 
von den Manufacturen und Fabtiken. 2 Thle. Dritte 

Aufl. v. Beckmann. Berl. 1789. 8. 
Karl Sal. Röffig, Lehrbuch der Technologie. SIena, 
1790. 8, 

J. Heine. Jung, Verſuch eines Shrbuges der Fa⸗ 
brikwiſſenſchaft. —* Aufl. Nuͤrnb. 1794. 8. 

J. F. A. Gottling, ſyſtematiſche Meberfiht der 
, Manufacturs und Babrittımde. Jena, 1797. 8. 

Joh. Heinr. Morig Poppe, Lehtbuch der allgemeinen 
Technologie, oder Anleitung zur Kenntniß aller Arbeiten, 
Mittel, Werk jeuge und Maſchinen in den verſchiedenen 
Handwerten, Künften, Manufarturen und Fabriken, 
Erf. a. M. 1809. 8. — Lehibudy der fyeciellen Tech⸗ 
nologie. Stuttg. 1819. 8. — Ausführlicye Anleitung 
zur allgemeinen Technologie. Stuttg. 1821. 8. — Ges 
ſchichte der Technologie feit der Wiederheritellung der 
Wiſſenſchaften · bis an das Ente des adıtzehnten dehr⸗ 
hunderte, 3 Theile." Goͤtt. 1807 — 1811. 8. 

Sigism. Fr. Hermbjtädt, Grundriß der Technologie, 
oder Anleitung zur rarionellen Kenntniß und Beurthels 
lung derjenigen Künfte, Fabriken, Manufacturen und 
Handwerke, welche mit der Landwirthſchaft, fo wie der 
Kamerals und Polizeiwifeufchaft in nädjter Verbindung 
fliehen. Berl. 1814. 8. 

Aug. Kölle, Spfem der Tedmif. Berl. 1822. B, 
Steph. Edler v. Kreß, Darftellung des Fabritss und 

Gewerbswefens in feinem gegenwärtigen Zujtande, vors 
zuͤglich in techniſcher, merkantiliſcher und [tatiftifcher Bes 
jiehung. 4 Theile. Zweite berichtigte und vermehrte 
Ausgabe. Wien, 1824. 8. 

- Außerdem verdient die von Kruͤnitz 1773 bei 
gonnene, aber bis jegt nody nicht beendigte, dfones 
mifhstechnologifhe Encykfopädie, fo wie 
die teutfche Encyklopäbie, Frkf. am M. 1778, 
die mit dem 23ſten Theile abgebrochen ward, einer 
ehrenvollen Erwähnung; nicht minder: Jacob ſons 
technologiſches Wörterbuch, oder alphabetifche Erklärung 
aller —— — — ihrer Arbeiten, Werkzeuge, Kuuſt⸗ 
werter. Mit Vorrede von Beckmann. A Thele- 
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Berlin, 1781 ff.4. — mit 4 Bänden dortſetzung und 
Ergängung von Rofenthal.) . j 

CAudy ward die Technologie felbftftändig behandelt 
im dritten Theile von Walthers Syſteme der 
Kameralwiſſenſchaften.) 

19. 

Fortſetzung. 
Einfluß der Regierung auf das Gewerbs⸗ 

weſen. 

Nach ihrer Stellung zu dem Gewerbsweſen im 
Staate hat aber die Regierung zunächft die völlige 
Freiheit in der Wahl des Berufs, nach den 
natürlihen Anlagen und nach den Neigungen der In⸗ 
dividuen, zu unterftüßen, und darf nur dann eins 
fchreiten, wenn es unverkennbar im ganzen Staats⸗ 
haushalte ſich ankündigt, daß entweder durch das 
Drängen zum Gewerbsweſen der Landwirthſchaft die 
fleißigften Hände entzogen, ober die wohlerworbenen 
Rechte und Intereſſen anderer Staatsbürger beein⸗ 
trächtige würden. Denn immer muß zwifchen ber. 
dem Landbaue und der dem Gewerbswefen gewibmeten 
Arbeit im Staate ein wohlthätiges Ebenmaas und- 
Gleichgewicht beftehen. Zudem hat die Regierung, 
wenn nicht die eigene Thätigkeit der Arbeiter dieſe 
Richtung für ſich ſchon nimmt, darauf zu fehen, daß 
in den Manufacturen und Fabriken vorzüglich die 
inländifhen rohen Stoffe (für Kleidung, 
Hausgeräthe u. f. w.) verarbeitet, und nicht ins Aus⸗ 
land verführt werben, um fodann dem Ausländer die 
Daraus verfertigten Probucte wieder abzufaufen. Wohl 
aber kann der über den Bedarf des inländifchen Ge⸗ 
werbswefens erzeugte Uebe rſchu ß an ropen Stoffen 
dem Auslande zugeführt werben, Damit fieht in 
Verbindung, daß das inlaͤndiſche Gewerbsweſen fo 
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viel als mögfich die Haupffkchlichften Lebensbeduͤrfniſſe 
(uch, Leinwand, Leder, Eifen, Stahl, Meffing xc.), 
felbft decke, und fo wenig als möglich an die Verarbeis 
tung folher Stoffe gebunden werde, welche 
blos aus dem Auslande bezogen werden koͤnnen; 
theis weil dadurch ein bedeutender Theil des reinen 

terags dent Auslande zu gute geht, theils weil die 
Einfuhr diefer Stoffe aus dem Auslande vielen zus 
fälligen Verhaͤltniſſen unterworfen bleibt. — Außer 
dem verlangt es das ntereffe des Staates, daß die 
inländifche Gewerbsthätigkeit auf Befchäftigungen fich 
tichte, welche eben fo zu feiner en und Vers 
theivigung (3. B. Salpeterfiebereien, Pulverfabrifen, 

jeröehrfabrifen, Kanonengießereien u. f. w.), wie 
zur Aufregung der höhern geiftigen Kräfte (in ven 
technifhen Küuften) gehören, wenn auch ihr Ertrag 
nicht fo bedeutend ſeyn follte, wie aus andern Zweigen 
des Gewerbsfleißes, und wenn die Regierung felbft 
für einzelne Gegenftänbe diefer Art ausländifche Kuͤnſt⸗ 

ler ins Land ziehen ſollte. Nur verirre die Regierung 
fih nicht dahin, ‚die Vertreibung gewiffer Gewerbes 
zweige felbft zu übernehmen; theils weil es 
unter ihrer Würde ift, in die Reihen der Gewerbtrei⸗ 
benden fich zu ftellen; theils weil fie diefelben Erzeugs 
niffe, fobald fie durch die freie Thaͤtigkeit ihrer eignen 

- Bürger hervorgebracht werden, für eine weit wohl⸗ 
feilern Preis erhalten kann. . 

20, ö 

Sortfegang 

Ueber die Zünfte und Innungen. 

=. Ueber keinen Gegenftand des Gewerbsweſens find 
aber in neuerer Zeit die Anfichten-der ausgeztichnetſten 
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Lehrer der Staatswirthſchaft fo verſchieden, und bie 
Meinungen fo getheilt, als über die in den Staaten 
beftehenden Zünfte und Innungen. Denn wenn 
gleich) ihre aus dem Mittelalter ftammende und bisher 
beibepaltene Form wohl allgemein als veraltet 
betrachtet wird; fo ſchwankt doch das Urtheil zwifchen 
der Beibehaltung berfelben, unter der Bedin⸗ 
gung ihrer zeitgernäßen Verbeflerung und Geftaltung, 
und zwiſchen ihrer völligen YAuflöfung und der 
unbedingten Freigebung des gefammten Ges 
werbswefens *). \ 

Allerdings kann nicht geläugnet werden, daß die 
beftehenden Zünfte und Innungen, als folde, 
theils Beſchraͤnkungen der perfönlichen Freiheit in 
Hinfiht auf den Gebrauch der phyſiſchen und geiſti⸗ 
gen Kräfte, theils Befchränkungen des freien Ges 
brauche des Eigenthums, theils Befchränkungen des 
freien Tauſchverkehrs find, weil fie den Marktpreis 
in ihrer Gewalt behalten; fo wie-namentlich in den 
gefchloffenen Zünften der Zunftgeift noch mächtis 

.. ger und nachtheiliger wirft, als in ungefchloffenen. 
Denn fo nothwendig und heilfam diefe Zünfte und 
Innungen im Mittelalter, der Zeit ihrer Entftehung, 
waren, als die Culture des Volkes und die Gewerbes 
betreibung noch auf niedrigen Stufen ftand; wo bie 
Zünfte das Ehrgefühl der Zunftgenoffen wedten und 
nährten; wo fie die in ihrer Mitte vorhandenen techs 
nifchen Kenntniffe auf die Lehrlinge und Gehuͤlfen 

‚ fortpflanzten ; wo die Wanderungen ins Ausland den 
Blick fehärften und die erworbene Fertigkeit erhöhten, 

*) So erflärten fih Log und Efhenmaper für 
völlige Aufhebung, v. Jakob und Braf Soden 
ihre Umgeftaltung. \ h 
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und wo, bei der mangelhaften Geſtaltung des Staa⸗ 
tes, die aus dem Auslande kommenden Zunftgenoſſen, 
wie bie einheimiſchen, Schutz und Unterftüßung 
in der Mitte der Zünfte felbft fanden; fo haben doch 
Zünfte und Innungen gegenwärtig nach ihrem Zwede 
und nad) ihrer Form fich überlebt. Denu zur Erhals 
tung jener Kenntniffe und Fertigkeiten bedarf es feiner 
abgefihloffenen Vereinigungspuncte mehr; jene Kennts 
niffe und Fertigkeiten koͤnnen und werden aus der bürs 
‚gerlichen Gefellfchaft nicht wieder ſich verlieren. Die 
gefteigerte Concurrenz in ber Production, ud das 
Erreben, die Zunftgenoffen in befferer Arbeit und 
dadurch im größern Erwerbe und ftärkern Abſatze zu 
übertreffen, leiftet jegt. mehr, als damals das Ehr⸗ 
gefühl; vie vergrößerte Auswahl unter den verfertige 
ten Erzeugniffen fichert gegen die beabfichtigten Bes 
trügereien der einzelnen Oewerbtreibenden; das Wars 
dern der gewerbtreibenden Jünglinge kann vom Etaate, 
auch ohne beftehende Zünfte, und zwar mit firenger 
Auswahl der für diefen Zweck hinreichend Vorbereite⸗ 
ten and Geprüften, verftattet und. befördert werben; 
der Schuß endlich, welchen vormals die Zuͤnfte ſich 
felbft gewährten, wird gegenwärtig von dem Staate 
in. einem weit großen Umfange geleiftet. 

©» entfyeidend alle diefe Gruͤnde für die Aufs 
bebung ber Zünfte und Innungen, und für die 
völlige Freigebung der Gewerbsthätigkeit im Staate 
fprechen; fo darf doch die Regierung, wenn fie zu 
diefem Schritte ſich entfchließt, nicht etwa durch die 

fung der Gewerbspatente und duch 
inziehung des Vermoͤgens ber eins 
Innungen dazu beftimmt werben. 
dieſem alle berechtigt, und fogar 

er zu wachen, daß Niemand ohne 
St. W. ate Aufl, IL 13 
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dargethane Geſchicklichkeit und eeworbene Tersigkeie 
ein Gewerbe übernehme, weil er dadurch entweder 
Andern, oder ſich ſelbſt ſchaden wuͤrde, obgleich, im 
Allgemeinen betrachtet, jedem Staatsbuͤrger das un⸗ 
veraͤußerliche Recht zuſteht, auf jede ihm beliebige 
Weife rochtlich ſich zu naͤhren und feinen- Wopiftand 
zu begrimden; fo wie, bei völlig freier Berriebfamkeie, 
die Mißgriffe der Einzelnen i in der Wahl der von ihnen 
zu betreibenden Gewerbe bald von felbft-fih wieder 
auogleichen, weil fie leicht von einem Gewerbe zu 
dem andern übergehen konnen, und weder Reigung, 
noch Geſchicklichteit und Kraft, durch den Zwang einer 
Innung für die ganze Zeit des Lebens gebunden find. 
Zugleich muß auch Die ‚ganze Gefellfchaft des Staates 
bei der größern Concurrenz durch die Vorzuͤglichkeit 
der Arbeit, durch den wetteifernden Erfindungsgeift, 
und durch bie vermehrte Auswahl unter den Erzeug⸗ 
niſſen gewinnen. BE 

Wo aber, theils wegen örelicher Verhältniffe, 
die eine Regierung nie vernachläffigen darf, theils 
wegen mancher den Zunftivefen nicht abzufprechenden 
guten und nuͤtzlichen Seiten, theils weil viele Völker 
zu einer fo durchgreifenden Umbilvung ihrer innern Be⸗ 
triebſamkeit erſt allmaͤhlig vorbereitet werden muͤſſen, 
damit nicht, aus dem ploglichen Uebergange von der 
bisherigen Befchränfung zur größten freiheit im Ge⸗ 
werbswefen, Unordnung fir das Ganze entftehe; — 
wo, aus allen diefen Rüdfihten, die Zuͤnfte nicht 
völlig aufgelöfer, fondern nur zeitgemäß \ 
umgeftaltet- werten follen; ba muß, mit Beibe⸗ 
haltung der Abftufung von Sehrlingen, Gehuͤlfen und 
Meiftern, ihre äußere Einrichtung verbeffert, die 
Aufnahme in die Zünfte den außer der Ehe Gebohr⸗ 
wen nicht verweigert, . die Damer ber Lehrjahre wicht. 
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. vom: Lehrgelde, ſondern von der erlangten Fertigkeu 
abhängig. gemacht, die Behandlung der Sehrlinge 
verbeffert, die Erwerbung des Meifterrechts nicht 
blos an eine Geldzahlung gebunden, der Kaftengeift 
der Zünfte befihränft, das Band der fogenannten 
gefchloffenen Zünfte völlig gelöfet, das häufige 
Zufammenfommen der Zunftgenoffen, befonders der 
Gehuͤlfen in den fogenannten Herbergen, verhindert, 
die angemaßte eigene Gerichtsbarkeit der Zünfte über 
ihre Mitglieder aufgehoben, der Aufwand bei ber 
Aufnahme in die Zünfte und bei dem Aufrüden in 
denfelben befchränft, das Wandern nur den Faͤhigſten 
mit Ertheilung zweckmaͤßiger Wanderbücher verftattet, 
die Würdigung der Arbeiten unter die Aufficht von 
Schauanftalten und Gewerbsräthen geftellt, 
dine feftbeftimmte Zunftordnung befannt gemacht, 
und jeber rechtliche Bürger zu jedem Gewerbe, nach 
‚feiner Neigung, zugelaffen werden, wenn er daffelbe 
auch nicht in der Mitte einer Innung erlernte, fobald 
ex durch) eine angeftellte Prüfung belegt, daß er dafs 
felbe verfteht und zu betreiben vermag. Aller übrigen 
Einmiſchung in die Betreibung der Gewerbe felbft hat 

- aber die Regierung fidy zu enthalten, weil fie, beiden 
Fortſchritten der Völker in der Cultur, am fröhlich 
ſten und. Eräftigften im lichte der Freifeit gedeihen 
werden. Nur in Hinfiht folcher- Gewerbe, welche 
anmittelbar auf die Gefundheit oder die Sittlichkeit 
der Staatsbürger einwirken (3. B. der Apotheker, ver 
-Droguiften, der Schenfwirthe, der Höfer, der Kleins 
händler, der Eeiltänzer, der herumziehenden Muſi— 
Eanten, der Führer veilder Thiere u. a.)) muß bie 
‚Regierung, außer der Neigung und Fähigkeit derer, 
welche zu ihrer Betreibung fi melden, das Verhälts \ 
niß dieſer Gerberbe theils zu den Den iefnifen der 

. . 1 ö 
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Oerter, wo ſie angelegt werden ſollen, theils zu den 
Sitten und Genuͤſſen der Staatsbuͤrger uͤberhaupt 
beruͤckſichtigen. — Unter dieſen Bedingungen der zeit⸗ 
gemäßen - Fortbildung und Vervollkommnung bes 
Zunftwefens, kann und wird daffelbe im Staate als 
ein felbfiftändiger lebensvoller Organis« 
mus erfcheinen, der Peinen höhern Zwed des Staates 
lebens hindert, fondern mehrere derfelben wohlrhätig 

“befördert. — Wo aber unter den Stürmen des 
öffentlichen Lebens (mie z. B. in Franfreih, in dem 
Königreiche der Niederlande, und in einigen Theilen 
Teutſchlands) die Zünfte und Innungen bereits 
aufgehoben find; da dürfte ihre Wiederher- 
ftellung nicht rathfam feyn, weil Ältere uns 
tergegangene Formen, felbft wenn fie unter einer ver⸗ 
befferten Geſtalt wieder ins Leben gerufen werden 
follen, einer fremdartigen Pflanze gleichen, die auf 
dem einmal verlaffenen Boden nicht wieder zu Fräftis 
gem Leben 'gebeiht, und ihre Wiederherftellung nicht 
ohne neue Erſchuͤtterungen der innern Ordnung der 

Geſellſchaft möglich wäre *). , 
In ſtaatswirthſchaaftlicher und polis 

zeilicher Hinficht bedarf das Wandern ber 
Handwerksgeſellen eine neue zeitgemäße Einrichtung, 

’ 

wobei aber die militärifche Rüdficht (auf die 

*) Nach den Erfahrungen der neueften Zeit ſcheint nur in 
Staaten, wo das ganze Lehnsfyftem (wie in 
Frankreich) mit Einem Schlage vernichtet "ward, auch 
die völlige Aufhebung der Zünfte und Ins 
nungen rathſam und ausführbar, dagegen in Staaten, 
wo das Lehnsfyftem zwar wefentlid, verändert und ger 
mildert, aber doch nicht durchaus befeitige ward, die 
neue Geftaltung des Zunftwefens am zweds 
mäßigften zu ſeyn. N ’ 
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Stellung der jungen Mannfchaft nach der Erreichung 
eines feftgefegten tebensjahres zur Dienftteiftung) 
blos ein, das gefammte Staatsleben unterges 
orbnetes, Intereſſe berührt. Zunächft muß von 
dem Staate die noch Häufig beftehende ſoge⸗ 
nannte Nothwenvigkeit des Wanberns- 
(um Meifter werden zu können) aufgehoben werden, 
weil der Zwed diefer, aus dem Mittelalter ſtam⸗ 
menden, Einrichtung, im Auslande in feinem Ges 
werbe ſich zu vervollfommnen und diefe Vervoll⸗ 
tommnung ins Inland zu verpflangen, bei ber 

. gegenwärtigen Höhe des Gewerbswefens nur in - 
Sälen vorkommen kann, die als Ausnahme 
von der Kegel gelten; und weil-diefes Wandern 
den Grund zu einem herumſchweifenden Leben, zur 
Luͤderlichkeit, zur Bettelei, zum Zufammenrottiren 
der Gefellen in ihren Herbergen, zum Ungehorfame 
gegen ihre Meifter, zue Erzwingung höherer Ars 
beitslöhne, und nicht felten zur gmporendften Sit⸗ 
tenlofigkeit führt. Deshalb befeitige die Regierung 
alle Schwierigkeiten bei dem Aufruͤcken der nicht 
gewanderten Gefellen zum Meifterwerven; fie ers 
ſchwere die zugnögelartige Einwanderung aus⸗ 
ländifcher Gefellen ins Inland, und unserfage fie 
ganz in einem Staate, wo die Gewerbe auf einer 
hoͤhern Stufe der Blüthe ftehen (mit alleiniger 
Ausnahme derjenigen Gewerbe, die noch des Forts 
ſchreitens bevürfen, um mit dem Auslande gleis 
hen Schritt zu halten); fie unterwerfe die aus 
dem Außlande einwandernden Gefellen einer firens 
gen Kontrolle, nach ihrer Fertigkeit, nach ihrem 
Fleiße, nad ie: Ordnung und Willigkeit, fo 
wie nach ihrer Sittlichkeit und äußern Aufführung, 
und entferne durch die Polizei alle diejenigen mit 
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unerbittlicher Strenge aus dem Lande, bei welchen 
Arbeitsſcheu, haͤufiger Wechſel der Meiſter, wochen⸗ 
langes Aufliegen als entlaſſene Geſellen, Ver⸗ 
ſchwendung, Spielſucht, und Neigung zur Trun⸗ 
kenheit, zur Unzucht, zut Zaͤnkerei, zut Wider⸗ 
ſetzlichkeit und zur Bettelei getroffen wird. Denn 
unlaͤugbar ruͤhrt die geſteigerte Unſittlichkeit und 
Verſchwendung, das haͤufige Schuldenmachen, ſo 
wie die Seltenheit eines reinen Erttages unter den 
gewerbetreibenden Staͤnden, — im Gegenſatze der 
landwirthſchaftlichen Berufsarten — von der Lebens⸗ 
weiſe her, welche die Geſellen, gewöhnlich nad) 
überftandener tehrzeit, annehmen, und die fie — 
einmal daran gewöhnt — ſchwer wieber ablegen, 
wenn fie ihre eigene Hauswirehfhaft einrichten. 
Denn damit muß zugleich die Erfahrung verbuns 
den werden, dag Verſchwendung und Sittentoſig⸗ 

‘keit, fo wie der Mangel an Erzielung eines reinen 
ttrags, unter den Landwirthen gewöhnlich nur in 

denjenigen Dörfern getroffen wird, mo man 
die Anfievelung zu vieler Handwerke geftattete, 
deren Vermifchung mit «den landwirthſchaftlichen 
©ewerben in einem und demfelben Orte in ber 
Kegel auf die legtern nachtheilig zuͤruͤckwirkt. 
Eben fo verdient in Staaten mit einem bedeutenden 
ftehenden Heere e8 einer genauen Beherzigung, daß 
viele Beurlaubre die früher erlernten Handwerke als 
Gehuͤlfen fortfegen, und dadurch die unter den ges 
meinen’ Soldaten herrſchende unfittliche und ans 
maßende Lebensweiſe in der Mitte der übrigen Ges 
fellen verbreiten; fo wie übrigens in feinem gutors 
ganifirten Staate dem verabfchiedeten Solda⸗ 
ten irgend ein Vorzug, oder ein Vortheil in Be 
siegung aufs Sewerbsweſen zugeftanden‘ werben 
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Darf, die gr nicht durch ſeine darin ereeichte Fertig⸗ 
keit (keinesweges aber durch die beendigte Dienſt⸗ 
zeit) verdient hat. Der Soldat iſt der übrigen 
Buͤrger wegen da, nicht aber die Haudwerke der 
Soldaten wegen. 

J. Adam Weiß, über das Zunfſtwefen · md die Frage: 
Sind die Zänfte beizubehalten oder abzufhaffen? Preiss 
ſchrift. Srankf. am DM. 1798. 8. 
CHoffmann,) das Intereſſe des Menſchen und 

Bingers an ben befiehenden Zunftverfalungen. Königeb. 
3803, 8, 
afp. v. Hagen, philoſophiſche und politifhe Unter⸗ 

fuhung über die Rechtmaͤßigkeit der Zünfte und Polizeis 
tagen, Muͤnchen, 1804. 8. 
K. Bangemann, das Zunftwelen. Kin mationals 

öfonomifder u. ſtaatswirthſchaftl. Verſuch; in d. Anz. 
d. Teutſchen, 1807, ©t, 306—308 u. 310. 
‚Marc. Mayer, Werfuc einer Entwidelüng der relas 

eisen An Anſichten des Zunftwefens. Preisfchrift. Augsb. 
181 

3. Reingruber, uͤber die Natur der Gewerbe, 
Über Gewerbsbefugniſſe und Gewerbsfreiheit. Landeh. 
1815, 8, (vgla Leipz. Lit. Zeit. 1818, N. 320.) ” 

Karl Heine. Rau, über das Zunftwefen und bie 
Folgen feiner Aufpebung, Preisfchrift. Zweiter, mit 
vielen Zufägen vermehrter, Abdrud. Leinz. 1816. 8. 
Cift für Beibehaltung der Zünfte; für die Gewerbsfreiheit 
fein Rec. Efhenmapyer In d. Heidelb. Jahrb. 
1817, Mär.) — Unter die Aufhebung der Zaͤnfte. 
2pj. 1820. 8, 

I. 8. Nibler, über das Zunftweſen und über die 
Bewerbefteigeit. Erl. 1816.,8. 

Gran; Joſeyh Verah. Tenzel, wie kaun in Teutſch⸗ 
land die Zunftverfaſſung am beſten modificirt werden T 

Landsh. 1817. 8. lift für die Zanfte. Die Oberflach⸗ 
ligkeit feiner Schrift ward nachgewieſen in d. Jen. Lit. 
Beit. 1818, N. 180.) 
"I. W. Langsdorff, wie kann in A die 

Zunftverfaſſung am zwestmäßtgftn modiſtiet, ihet Vor⸗ 
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Ste erhalten umd ihre Nachtheile vermindert werden? 
jeßen, 1817. 8. 
(Rehfues,) über das Zunftweſen. Veherzigängen 

für die Wiedetherftelung der Zünfte, mit einem Anhange, 
de Srundlinien zur Einrichtung von Handwerksſchulen 
enthaltend. Bonn, 1818. 8. 
3. Er. Ziegler, über Gewerbfreiheit und deren 

Bolgen. Berlin, 1819. 8. (für die Zünfte. Wetgl. 
Halleſche Lit. Zeit. 1821, N. 159 f.) 

Ueber die Vedeutung ber Gewerbe im &taate und 
über das Maturprincip der Werfaflungsbildung. Eine 
ſtaatswiſſen ſchaftliche Fehde, geführt in einer Reihe von 
Streitſchriften. Herausgegeben v. D. Heinr. Schul. 
gem 1821. 8. (vgl. Rec. im Hermes, XVI. 

. 1 ff.) 
8. 8. Stußlmäller, Verſuch einer bedingten 

Sewerböfreiheit, in befonderer Beziehung auf Bayerns 
Staatsverhäleniffe. Culmbach, 1825. 8; . 
3. Zac. Heine, Ebers, über Gewerbe und Gewerbe⸗ 

freiheit in Breslau. Biesl. 1825. 8. (zunaͤchſt aus 
oͤrtlichen Verhaͤltniſſen hervorgegangen, doch nicht ohne 
allgemeines Intereffe.) 

* * 

I. Andr. Ortloff, das Recht der Handwerker. 
Erl. 1803. 8. 
E. J. Kulenkamp, das Recht der Handwerker und 

Zuͤnfte. Marb. 1807. 8. (Ueber beide Schriften: 
Halleſche Lit. Zeit. 1813, Ergaͤnzungsbl. N. 9.) 
K. Fr. Mohl, über die Frage: Wie können die Vor⸗ 

theile,, welche durch das Wandern der Handwerkegeſellen 
möglidy find, befördert, und die dabei vorkommenden 
Machthelle verhütet werden? Preisfäprift. Erl. 1798. 8. | 

J. Andr. Ortloff, Beantwortung der Preisfrage: 
Wie können bie VWortheile, melde dur das Wandern 
der Handwerksgeſellen möglich find, befördert, und bie 
dabei vorfommenden Nachtheile verhütet werden? (Diefe 
Schrift erhielt dag erſte Acceſſit.) Erl. 1798. 8. 
$ Dan. Merbad, —1 — des — "Rp; 
1808, 8. Czunädft na ſachſiſchen Gefegen. — B 
&eipj. Zi. Bei, 1808, N. 61.) j 



Seaatswichſchafteichte. 20, 

" Ueber bie Wortheile des Wanderns : ber- Handwerke⸗ 
purfyen; in d. Polizeibf. 1808, N. 122. — Ueber 
die Wanderbücher der Befellen in Bayern; in d. Po⸗ 
li zeibl. 1808, N. 45. — Die Wirtembergiſche Vers 
ordnumg, die Wanderbuͤcher der Handwerksgeſellen bes 
treffend, in dem Allg. Anz. db. Teutfhen, 1809, . 
N. 216. “ 0 

Wie können die Nachtheile, melde nad Aufhebung 
der Zünfte oder Gilden entftehen, verhftet werden? in 
d. Nemefis, 108 28 S. 221 ff. 

21. 

ueber Monopole, Patente, Vörſchuͤſſe 
und Prämien... 

Wenn bei dem gegemohrtigen Standpuncte des 
Gewerbswefens in den meiften civilifirten Staaten 
der Einfluß der Regierung auf daſſelbe überhaupt 
mehr negativ, d. h. zunächft Schwierigfeiten und 
Beſchraͤnkungen entfernend, verjährte Mißbräuche bes 
feitigend und die individuelle Freiheit fich möglichft 
überlaffend, als pofitiv fi anfündigen muß; fo 
folgt daraus: von- felbft, dag alle im Gewerbswefen 
verliehene Monopole theils ungerecht, theils uns 
zwedmäßig find. Denn unter Monopolen werben 
diejenigen Berechtigungen verftanden, welche entweder 
nur Einem, oder Wenigen, für die ausſchließende 

Betreibung irgend eines Gewerbszweiges, ohne Bes 
«fchränkung auf eine gewiffe Zeit, ertheilt werben. 
Sole Monopole ‚enthalten aber eine Ungerechtigkeit 
gegen andere Staatsbürger, welche dadurch von ber 
WBetreibung eines Gewerbes für immer ausgefchloffen , 
werden, und finb mit den Grundſaͤtzen einer unfichti« 
gen Staatsfunft ſchon deshalb unvereinbar, weil fie 
den Geift des Fortſchritts und, der Vervolllommmung , 
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in dem Kreiſe des monopolifirten Semerbes ®, 
und gewöhrtlich, wegen der verhinderten Concurrenz, 
zue Derfhlehterung und zur Bertheuerung 
der Waaren führen, wodurch der Kleine Vortheil uͤber⸗ 
‚wogen wird, den die Regierung durch die Abgabe oder 
den Pacht von dem Monopoliften zieht. . 

Weniger nahrpeilig für das Ganze, und in 
mannigfaltiger Hinficht zweckmaͤßig und nüglich, find 
dagegen die Patente, wodurch der Erfinder einer 
nenen Entdedung im Gewerbsmefen auf eine ges 
wiffe feftbeftimmeg Zeit berechtigt wird, die 
Vortheile feiner Entdeckung ausfchliegend zu genießen. 
Unverfennbar haben die Patente die gute Seite, daß 
fie den Erfindungsgeift mächtig anregen und fpornen, 
und dem Erfinder den Genuß feiner Bemühungen und 
Anftrengungen fihern, fo wie tie Opfer, die er 
brachte, verguͤten. Nur muß, die Ertheilung folher 
Patente an die Bedingungen gebunden werden: daß 
die gemachte Erfindung wirflih neu fen, daß fie 
dem Staate Nutzen gewähre, und dag der durch 
das Patent Bevorrechtete eine deutliche “und ums 
fhliegende Darftellung feiner Erfindung Bei einer 
Regierungsbehörde einreihe, damit, nach dem Abs 

laufe der dem Erfinder bewilligten Zeit, jeder Andere 
‘von der Erfindung Gebrauch machen fünne. Eben fo 
darf Keiner durch das Patent gehindert werden, den 

+ neuerfunbenen Gegenftand auf eine andere Weile 

*) Log, Handb. Th. 2, S. 116 f.— So war 4. B. 
im Kirchenſtaate unser ber päpftlihen Regierung ber 
Kandel 'mit den unentbehrlihften Lebensbedürfniffen ein 
Monopol, und dabei alles ſchiecht und theuer; nach 
Ankunft der Franzoſen ward das Monopol aufgehoben, 
und bie Lebensminel waren beffer und wohlieller. 

P} 
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zu verfertigen und in den Verkehr zu hringen; auch 
muß das im Patente enthaltene Recht fogleich.erlöfchen, 

* als rechtlich, nachgewiefen wird, daß das Werfahren 
des Erfinders nicht neu, ſondern bereite befannt war. — 
Uebrigens darf man nicht vergeflen ; daß die Patente 
nur in großen und in fich -abgefchloffenen Reichen 
(4. B. in Großbritannien) von bedeutender Wirkung 
find, weil blos in folhen Staaten die Regierung die ' 
Durch das Patent verliehenen Rechte aufrecht eben, 
und den Bevorrechteten dabei ſchuͤtzen kann, vo 
in Heinen, aneinander grenzenden, Staaten die neue 
Erfindung bald in der NRachbarfchaft den Werteifer 
tege machen wird. Ueberhaupt darf das Ertheilen 
der Patente nicht zu leicht gemacht werben. 

Daffelbe gilt noch weit mehr von den Bors 
fhüffen und Prämien, welche die Regierungen 
zur Betreibung gewiſſer Gewerbszweige ertheilen. Die ' 
Vorſchuͤſſe diefer Art würden nur dann einen ſtaats⸗ 
wirthfchaftlichen Grund Haben, wenn eine wahrhaft 
zwedmäßige und vortheilhafte Unternehmung nicht 
aus den Mitteln eines. Privatmanncs begonnen und 
ausgeführt werben koͤnnte, fo wie die Prämien, um 
den Vollender eines bedeutenden nnd näßlichen Unter» 
nehmens für vieljährige Anftrengungen und Aufopfes 
zungen feines Privatvermögens Auszuzeichnen und zu 
belohnen. Im Ganzen bedarf es aber beider in fol« 
hen Staaten nicht, wo anfehnliche Capitale dem Ges 
werbsweſen zugewendet werden koͤnnen; wo ber rege 
gewordene Erfindungsgeift Eräftig wirft, und der Wette 
eifer unter den Gewerbetreibenven eben fo zu neuen 
Entdeckungen, wie zur Vervolltonmmung des bereits 
Vorhandenen führt, weil dann eine einfache Bekannt» 
machung und Belehrung von Seiten der Regierung 
über den Gegenſtand von felbft die Thätigfeit werten 

rend - 

7 
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wird. Goffte demungeachtet die Arbeit und das Capi⸗ 
tal nicht die Richtung auf diefen Gegenftand nehmen ; 
fo liegt, in civilifirten und gemerbfleißigen Staaten, 
der Grund entfchieden darin, daß entweder die oͤrt⸗ 
lichen Verpältniffe den neuen Gewerbs zweig nicht be⸗ 
guͤnſtigen, oder daß der unternehmende Geſchaͤftsgeiſt 
keinen wefentlichen Vortheil davon erwartet. Endlich 
koͤnnen Vorſchuͤſſe und Prämien aud den Nachtheil 
haben, daß fie die Tätigkeit von beftehenden und ein» 
täglichen Oewerbszweigen abwenden, und fie auf dies 
jenigen lenken, welche die Regierung oͤffentlich unter⸗ 
ſtuͤtzt, fo wie die Vorſchuͤſſe und Prämien doc) felbft erft 
aus dem Volksvermoͤgen aufgebracht werden müffen. 

22. 

Ueber Gewerbsconceſſionen, Zunftor d⸗ 
nungen, Befreiung von Abgaben. 

Die Gewerbstonceffionen koͤnnen unter 
der einzigen Bedingung als rechtlich und nuͤtzlich ers 
fheinen, wenn fie da, wo das Zunft= und Innunges 
wefen noch in feiner ganzen alten Form befteht, zur 
Milderung des mit demfelben verbundenen Zwanges 
ertpeite werben, fo dag man dadurch der Befchränkung 
der DBerriebfamkeit Buch die Zünfte und Innungen 

"entgegen wirken will, und Individuen oder Oerteru 
das Recht ertheile, geroiffe Gewerbe zu betreiben, die ' 
bis dahin den Zünften ausfchliegend zuftanden. Aus 
dieſem Gefichtspuncte würden fie den Anfang der alls 
gemeinen Freiheit in Betreibung des Gewerbsweſens 

- enthalten; fie werden aber nachtheilig, fobald die Ne 
gierung dabei die Abfi ht bat, zu beftimmen, wer 
ein Gewerbe, und wie’er daffelbe betreiben foll. . 

Die von den Kegierungen ausgehenden Zunf tr. 
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ordnungen muͤſſen die Aufgabe löfen, den Zünften 
ihre. zeitgemäße Öeftaltung und ihre neue Stel⸗ 
kung zu dem Staate (6. 20.) überhaupt zu beftimmen, 
ohne doch dabei in das Einzelne der Gewerbsbetreis 
bung bei jevem Handwerke oder bei jeder fechnifchen 
Kunft einzugehen. Allein die--Negierung muß fefts 
fesen, daß alle Waaren, welche die inländifchen Ges 
werbsmitglieder liefern, mit ihrem eigenen, und nicht 
mit fremdem Namen und unwahren Etiketten bezeich 
net werden, und daß die Fabrikanten in “öffentlichen - 
Ankündigungen ihren ZBaaren nicht Eigenfchaften beis- 
legen, welche diefen nicht zufommen, damit jeder Art 
des Betrugs vorgebeugt werde; fo wie / auch die Res 
gierung durch die Polizei über alle diejenigen Erzeugs 
niffe befonders zu wachen hat, welche das Leben und 
die Gefundheit der Staatsbirrger, betreffen (z. B. in 
den Apotheken, bei der Bleiglafur des Töpfergefchirrs " 
a. ſ. w.). 

Einzelnen Gewerbsleuten die Befreiung von 
Abgaben an den Staat zur Aufmunterung, oder 
Belohnung, oder zum höhern Schwunge des Ver- 
kehrs zu bemwilligen, ſcheint im Ganzen noch nachtheis 
liger zu feyn, als wenn die Regierung alle feftgefegte 
Abgaben entrichten läßt, Dagegen aber den Erfindungs⸗ 
geift durch Prämien auszeichnet. Die Befreiung von 
Abgaben wide nur, als höchft feltene Ausnahme, 
in einzelnen genau zu berechnenvden Fällen, anzuwen⸗ 
den fen. 

- 23. , 
Ueber Ausfuhr- und Einfuhrverbote, und 
eigene Gewerbsbetreibung von der Ke 

gierung. 

Am nachtheiligften wirkt die Regierung auf die 

\ 
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woduchve Tätigkeit und den Verkehr des Wells ı 
durh Ausfuhr: und Einfahrverbote, fobald 
dieſe nicht in voͤlkerrechtlicher Hinſicht als Repreſſalien 
gegen auswärtige Staaten noͤthig, werden. Mur ſel⸗ 
ven, und gewöhnlich bios vorübergehend, haben die 
Ausfuhrserbote den Preis gewiſſer Beduͤrfniſſe 
des lebens und Luxus im Innern heruntergebracht, 
weil man nun die zur Ausfuhr verbotenen Gegenftände 
(3. B. Getreide, Schlachtvieh) nicht auf die inlaͤndi⸗ 
ſchen Markeptäge führte, ſondern zurüdhielt, fo wie 
die Erzeugung derfelben durch das Verbot vermindert 
und, durch die Verminderung der Maffe, ihr Preis 
gefteigert ward, weil man ftatt derfelben lieber an⸗ 
dere, beffer venfirende, Producte baute und andere 
Stoffe verfertigee. Im Ganzen wird durch ſolche 
Verbote ein inländifcher Producent dem andern, ver 

‚ wohlfeil kaufen foll, -aufgeopfert, und der. beabfichtigte 
Zwed der Wohlfeilheit faft nie erreicht *). 

Eben fo wenig wird im Allgemeinen duch E ins 
fubrverbote fremder Erzeugniffe dem Verkehre des 
Inlaͤnders aufgeholfen; denn der Abſatz aller nicht 
dringend nothwendigen tebensbebürfitiffe wird, bei 
verfchloffenem Verkehre ‘des Auslandes mit dem In⸗ 
lande, dadurch ‚vermindert, weil der freie Wille des 
Käufers (3. B. in den Yabrikaten) nicht durch den 
ergöhten Preis des Inlaͤnders fich zwingen laffen will, 

*) In Toſkana, mo ehemals die Ausfuhr verboten mar, 
trat fonft aller drei Jahre Mangel und Theuerung des‘ 
Getreides ein; dies geſchah aber unter Peter Leopold 
binnen 20 Jahren nice, weil er alle Zmangsgefege im 
Setreideverkehre aufgehoben Hatte. Dabei flieg in diefer 
Zeit der Ertrag des Bodens von 10 Mill, Scheffeln 
auf mehr ale 13 Mill., und die Bevölkerung erhielt 
einen Ziwachs von 113,000 Menfsyen. 

| 
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befonders da’ gewöhnlich alle vie Fabrikate, deram 
Einfuße verboten ft, aus Mangel an Concurrenz, 
von dem Inlaͤnder unvollkommner nad fhlechter vera 

fertiget werden, und eben beshalb — ungeachtet des 
Einfuhrverbores — die inländifchen Manufacturen 
und Fabriken nicht empor kommen. Betrifft aber dag 
Einfuhrverbot felbft die drin gend ſt e n Lebensbeduͤrf⸗ 
niſſe (Getreide, Fleiſch, Holz, Salz xc.); fo wird 
das Volk dadurch an Betrug und Schleichhandel ges 
woͤhnt, und die Negierung trägt felbft dazu bei, dafs 

felbe zu entſittlichen. Denn das Volk fttebt nach der 
Wohtfeilheit, die ihm vom Auslande dargeboten wird, 

‚und umgeht das Gefeß. Es wird aber auch dadurch 
an wahrem Genuffe Amer, ohne an erfparten Gelde 
veicher zu wenden, weit der raſche Umlauf deſſelben 
fehle. Selbſt die auf Einfuhr oder Ausfuhr gewiſſer 
Gegenftände (z. B. Schlachtvieh., Holz, Wein, Tas 
baf u. a.) gelegten höhern Abgaben, um die Staats» 
Baffen zw bereichern, verfehlen gewöhnlich ihren Zweck, 
weil mit der Eteigerung der Abgaben die Maffe des 
Verbrauches fid) vermindert *). 

Die Regierung darf endlich in keinem "Falle 
felöft die foͤrmliche Betreibung gewiffer Ges 
werbs zweige auf ihre Rechnung übernehmen; es 
fen nım Landwirthſchaft, oder Manufactur⸗ und Fa⸗ 
brikweſen, ober Handel. Jmmer bleibt es unter ihrer 
Würde, mit den gemerbtreibenden Individuen und 
Ständen im’ Staate auf gleiche Linie ſich zu ftellen, 
„um vom Wohlſtande .derfelben einen befondern Ans 
theil ſich anzueignen, oder wohl gar ein Monopol 
fich ſelbſa beizulegen, welches, wie jedes Monopol, 
der allgemeinen Wohlfahrt ſchadet; fie wird aber auch, 

) 208, Handb. Th. 5, ©, 120 ff. 
D 
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weil fie das Gefchäft nicht felbft betreiben kann, ſon⸗ 
dern auf angeftellte Perſonen ſich verlaſſen muß, nie 
die Vortheile davon ziehen, welche der gewinnt, der 
ſelbſt arbeitet und felbft die Aufſicht führt, und wire 
daher oft empfindliche Verlufte erleiden *). 

24. 

Ueber Affecuranzanftalten. 

Unter allem, was die Regierung, nächft dem 
Schuge der Perfonen, des Eigenthums und des Vers 
kehts, für die Vetreibung des Gewerbswefens zu 
leiften vermag, fcheint die Begründung, Unterſtuͤtzung 
und Gewährleiftung ver Affecuranzanftalten **) 
eine vorzügliche Beruͤckſichtigung zu verdienen. Zwar 
wird der Wohlſtand und Reichthum des Volkes nicht 
unmittelbar durd) fie vermehrg; wohl aber wirken 
fie mittelbar auf die Betrieb Amkeit, den Wohls 
fand und den Verkehr, weil fie — durch Entſchaͤdi⸗ 
gung für Verlufte, die entweder durch Naturereigniffe 
oder unverfchuldere Vorgänge (3. B. durch Feuers⸗ 

bruͤnſte, im Kriege) herbeigeführt werden — den regels 
mäßigen Fortgang der menfchlichen Betriebfamkeit aufs 
techt erhalten und befördern, und gegen ben nachtheis 
ligen Einfluß von Unglüdsfällen fihern, welche der 
Menfch weder beftimme vorherfehen, noch durch feine 
Thaͤtigkeit und Klugheit verhäten kann. Mögen daher 
auch die Beiträge zu diefen Affecuranzanftalten den 
Einzelnen bisweilen ſchwer fallen; fo ift es doch der 
Pflicht, dem Rechte und der Klugheit gemäß, daß die - 
Geſammtheit dem Einzelnen ein unverſchuldetes Uns 

*) Log, Handb. ©. 160 
2 FR a „of 

| 



: Snatenifgafate 20: . 

gluͤck tragen helfe , um deffen Verarmung zu verhins 
dern, und ihn für die Fortfegung feiner Betriebfamteie 
aufrecht zu erhalten. Zu dieſen Anftalten gehören 
daher die Brandverfiherungsanftalten, die 
Ernte- und Hagelaffecuranzen, die Krieges 
fhädenausgleihungen u. f. w.; fein Mitglien 
des Staates darf aber (mit alleiniger Ausnahme der 
Brandverficherungsanftalten) zum Beitritte zu denfels 
ben. gegiwungen werden. — Nur bei den öffentlichen 
Leiht aſſen und Ereditanftalten, ob fie gleich 
auch hieher gehören, ift größere Vorficht noͤthig, weil 
fie das Erborgen erleichtern, und dadurch nicht bios 
den befonnenen und. unternehmenden Staatsbürger, 
fondern oft auch den Seigyfinnigen unterftügen, ber 
zuletzt bankerott wird, 

25. 

b) Einfluß der Regierung auf die Come 
fumtion - 

1) auf die Privat- und öffentlihe Com 
.  fumtion überhaupt 

Alles, was durch Arbeit in der Landwirthſchaft 
und im Gewerbswefen erzeugt wird, ift beftimmt für 
den Ge⸗ und Ver brauch für menfchliche Zwede, mit» 
‚gu für die Confumtien, und für ben Genuß des 

ebens (Volkswirthſch. $. 31—36 .). 
Sollen aber die durch die Landwirthſchaft und 

vn Gewerbsfleiß herborgebrachten Güter conſumirt 
werben; fo müffen fie in ben Verkehr kommen, und 
dies gefehiepe zunächft durch den ae De 
Handel bildet daher die erfte Bedingung der rechte 
lichen uud zwedimäßigen Sonfumion, hr. Conſum⸗ 

Et. W. ate aul. u. * 
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tion felbſt aber iſt entweder die Privatcon ſum⸗ 
tion, oder die öffentliche, inwiefern durch die 
erfte die gefammten individuellen Bebürfniffe aller 
Mitglieder eines Volkes, und durch die zweite die 
öffentlichen Beduͤrfniſſe eines Staates befriedigt werben. 

Ob nun gleich der Handel die Hauptbedingung 
des Verkehrs und der Sonfumtion im Staate bleibt, 
und die Grundſaͤtze, nah welchen der Handel 
von der Regierung betrachtet und geleitet 
werden muß, einen wefentlichen Beſtandtheil der 
Staatswirthſchaft bilden; fo würden doch die Grenzen 
der Staatswirthfchaft überfchritten werden, wenn bie 
Handelskunde felbft, nad ihren mannigfaltigen 
einzelnen: Verzweigungen, in die Staatswirthſchaft 
aufgenommen werben ſollte. Denn bie Hanbelstunde, 
nad ihrem ganzen fnftematifchen Umfange, gehört, 
naͤchſt der Landwirthſchaftskunde und der Gewerbes 
kunde, in den Kreis der fogenannten Kameralwiſſen⸗ 
fchaften (Th. 1, Einleitung, $. 6.), und alfo zu den 
Borbereitungs = und Huͤlfswiſſenſchaften der eigent- 
lichen Staatswiſſenſchaften. 

Die widtigften, dem Staatswirthe nögligen, allge 
“meinen Schriften über den Handel find: 

8. Günther Ludovici, Grundriß eines vollſtendigen 
Kaufmannsͤſyſtems, ober —ES der Handlungs⸗ 
wiſſenſchaft, und angehängten kurzen Geſchichte der 
Handtung zu Waſſer und zu Lande, 2pj. 1756. 8. 

“ "Joh. Keine. Jung, gemeinnägiges Lehrbuch der 
Hand lungswiſfenſchaft. Lps. 1785. 8. M. A. 1799. 

Joh. Betmann, Anleitung zue Haublungswifens 
Ku nebſt Entwurf zur andelehilinke, Goͤttingen, 
1789. 8. 

Geo. Baͤſch, theoretiſch- practiſche Darſtellung der. 
Handlung in ihren mannigfaitigen Geſchaͤften, 2 Theile, 
Hamb. V. te Aufl. 2799. Ste Aufl. mit Siuſchaltungen 
‚nad Nastrigen von Dloremenn. —J U 
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8. — Diefe Bearbettung von DMorrmann Sildet auch 
<p ı uld a, von Büfc fämmtlihen Schriften üben 
die Handlung. Hamb. 1824 f. Der vierte Theil 
dieſer ſammtlichen Schriften enthält: Handlungegeſchicht⸗ 
liche Schriften. 

IJ. Mid. Leuchs, Syſtem des Handels. 2 Theile: 
Narnb. 1804. 8. — te ſehr vermehrte Auflage in 3 
Theilen. 1822, 8. — Ausfuͤhrliches Haudelsle xikon, 
oder Handbuch der gehen n Kenntniß des Handels. 2 
Theile. Nuͤrnb. 182 
Im. Sennieiehuer, Lehrbuch der Handelswiſſen / 

Wien, 1829. 
W. Biber, * Hendel als Quelle des Das 

tionaleinfommens, Gekroͤnte Preisſchrift. Tub. 1824. 8, 
P. Ph. Geier, Verſuch einer Charakteriftit des Han 

deis, oder: Darftellung der hertfchenden Anſichten von 
der Natur des Handels und von den zweckmaͤßigſten 
Mitteln zu feiner Velebung. Warzb. 1825. 8. B 
Ein —28 Wort Über Handel und Zollgeſetze. 

Narnb. 1826, 8, 
Au) gehört hieher der zweite Theil des Werkes 

v. Sonnenfels: Grundfäge der Polizei, Hand⸗ 
lung und dinam · 

Bender, Srunpfägt des teutfchen Handelsrechts. 
ır Th. Darmftadt, 1826. 8. Evergl. Jen. Lit, Zeit, 
1826, St. 102.) , 

* * 

Caſp. Fr: Ion; difaͤer, Geſchichte des teutſchen 
Handels, der Schiffahrt, Fiſcherei, Erfindungen, Känfte, 
Gewerbe, der Landwirthſchaft, Polizei, des Zoll s, Dinp 
an Derguefens, 4 Theile. Kanu. 1785 ff. 8. 

179‘ 
- _ SJofenh Lowe, England, nach feinem gegenwärtigen 

Zufßande des Ackerbaues, des Handels und der Finan⸗ 
"gen betrachtet. Nach dem Engl. mit Anmerkungen umd 

Bufägen von Ludw. er. v. „Jakob. £pj. 1823, 8, 

Menefte Gelds, Dan), Dass und Gerwichestunde 
für Kaufleute ‚getan fe w. ate Auflage. 
Narnd. —8 4. 1a» 
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26. 

9 Einfluß der Regierung auf den Handel 
. überhaupt. 

Ueber die Arten des Handels. 

Der Handel ift entweder Groß⸗ oder Klein⸗ 
(Detait») Handel; entweder inlänpifcher, ober 
ausländifcher Handel; entweber eigner und 
Compagnies — oder Commiffions» und Sper 
dit ĩon s handel. Seine Beftimmung ift, wertfwolle 
Güter in den Verkehr zu bringen, und aus dem Ab⸗ 
fage derfelben ‚einen reinen Ertrag zu gewinnen. Der 
Handel, der die Erzeugung werthvoller Güter in der 
Lanbwirthfchaft und im Gewerbsweſen vorausſetzt, 
wirft auf beide und auf die in ihnen angelegten Capi⸗ 
tale höchft wopfthätig zurück, weil, in der Regel, 
weder bie Sandivirthe, noch die Arbeiter im Gewerbs⸗ 
wefen, ihre Vorraͤthe felbft in den größern Gtaats= 
und Weltverfehr bringen koͤnnen, und alſo nur durch 
den Abſatz vermictelft des Handels der reine Ertrag 
des Arbeiters möglich, fo wie der Arbeiter, durch den 
reinen Ertrag, in. den Stand gefeßt wird, ſich und 
die Seinigen zu ernähren, fein Gefchäft ohne Unter⸗ 
brechung fortzufegen, und den Kreis feiner Betrich- _ 
famfeit zu erweitern, womit die Vermehrung feines 
Wohlſtandes in unmittelbarer Verbindung fteht. Der 
Groß⸗ und Kleinhandel unterfcheiden fich aber 
dadurch von einander, daß der erfte den unmittelbaren 
Producenten das darauf gewendete Capital erfegt, und 
fie für die Arbeit entſchaͤdigt, während der zweite 
den Großhaͤndlern ihr angelegtes Capitäl mit Gewinn 
wieder erftattet. 

Der Großhandel ift aber entweder inländificher 
oder auswärtiger Handel, Der inlänpifdhe 
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Handel führt den Heberfinß der eigenthanulichen Er- 
zeugniſſe der einen Provinz in die andern Prowinzen 
beffelben Staates, und bringt Dadurch die, über den 
eigenen Bedarf hervorgebrachten, Gefammtmaffen in⸗ 
Kändifcher Producte in den allgemeinen. Verkehr; das 
gegen der anslänvifche Handel die Erzemgniffe des 

¶Aus landes eintaufcht und auf den einheimifchen Markt 
bringe, entweder wenn er die Producte des Kuss 
landes gegen den Ueberfluß der inländifchen Probucte 
gewinnt, oder wenn er die Producte des Auslandes 
wieder gegen andere ausländifche Erzengniffe vertaufchn, 
Dieſe tegte Art des Handels ift der Zwifchenhawe 
del. — Der Eigen (Propre) Handel bezeichnet 
diejenige Art des Verkehrs, bei welcher der Kaufmansı 
ver wirkliche Eigenthämer der Producte ifb, aus deren 

. Berkaufe fein reiner Ertrag erwaͤchſet; ver &ommif- 
fionshandel, wenn der Kaufmann den Hanvel für 
fremde Rechnung treibt, und fein reiner Ertrag bei 
demſelben theils von der ihm zugeftahbenen Provifion 
lgewoͤhnlich 2 Procent des Preifes, und Erſtattung aller 
Unteften], thelis von der HöhevesAbfages abhängt; der 
Compagnie handel wenn. mehrere Kaufleute zu 
gemeinfamen Unternehmungen, mit beſtimmter gegen⸗ 
feitiger Berechnung des reinen Ertrags nad) dem Maas⸗ 
ſtabe bes :dazu" von jedem Theilnehmer angelegten Ca⸗ 
pitals, ſich verbinden, der Spepitionshandel, 
wenn der Kaufmann die weitere Berfendung auswaͤrti⸗ 
ger Erzengniffe, die durch den Staat blos durchgehen, 
für die Rechnung fremder Kaufmannshäufer, beforgt, " 
and von'diefer Befstgung feinen reinen Ertrag bezieht. 
Diele teßte Form des: Handels heißt Durhfuhe 

. (Zranfito) handel, inwiefern an demſelben das 
Inland keinen weitern Untheil nimmt, als daß es ihm 
die öffentliche Sicherheit gewährt, und bafhr gewiſſe 



214 Staats wieth ſchaftele hre. 

Abgaben an den Staat bezieht. — An nn auf 
Die zwei: Hauptzweige des Handels zwiſchen 
Maarens und Geld» und —A 
unterſchieden werden. 
Eine wichtige Erſcheinung in ftaatswirthſchaft⸗ 

Acher Hinficht find die fogenannten Haudelscoms 
ragnieen. Sie entftanden, gar Erweiterung bes 
Zu und zur gemeinfchaftlichen Dedun 

icherſtellang der Unterneßmung, durch Des Sala 
mentreten mehrerer Capitaläften unter der Gewöährlels 
ſtung der Regierung, und en mit bedeutenden 
Vormechten, die fie der Geſellſchaft auf gewiſſe Jahre 
erteilt. (So die oft« und woſtindiſche, die levanti⸗ 

. —* rc. Handelsgeſellſchaft. Bei einem ſolchen Zur 
fommentreten vereinigen ſich die Mitglieder über Die 
Höhe des zuſammenzubringenden Capitals (5. B. 
500,000 Thaler), das fie, unter dem Namen Actlen, 
in eine Anzahl. gleicher Theile (5. B. jede Actie zu 
4000 Thaler) teilen. Bei der Bezahlung ber Acce 
erhält der Theitnehmer einen Schein, und wir das 
Buch Mirglied der Gefellfchaft. Die Gefellfheft 
felbft wählt ihre Directeren, welchen fie die leitung 
ihres Handels und ihrer: Unternehmungen überträgt, 
Am. Schluſſe jedes Jahres wird, nach Abzug aller 
Koſten, der reine Ertrag des Sefammtcapitals berech⸗ 
net, und gleichmaͤßig unter die: Befiger der Actien, 
unter dem Nanien der Dividende, vertheilt. Ger - 
woͤhnlich fteht es jedem Mitgliede frei, feine Actien 

zu verkaufen, ‚deren Preis von dem ſteigenden ober 
fallenden Verhaͤltniſſe der Dividende gegen den eben im 
Staate-beftehenven Zinsfuß abhängt. — Entſchieden 
iſt durch ſolche Handelsgeſellſchaften der Unteruch⸗ 
mungsgeiſt mächtig unterſtuͤtzt der Handel, beſonders 

mit andern Erdtheilen, bedeutend erweitert , und durch 
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pie gemeinfchaftliche Uebernahme der Gewinnfte 
and Verlufte, ver Unternehmung felbft mehr Sicher⸗ 
heit und geringere Gefahr für das einzelne Mitglien, 
ertheilt worden. Unverkennbar haben aber auch die, 
folchen Sefellfchaften ertheilten.großen, Vorrechte und 
Monspelien ſehr nachtheilige Folgen hervorgebracht; 
theils durch Die. Ausſchließung Andrer von den der Ge⸗ 
Feuſchaft zugeſprochenen Märkten; theils durch bie iu 
ihre Gewalt gebrachte Beltimmung der Preife vieler 
Güter; theils Durch die daraus entftanbenen Reibungen 
mit andern Handelsfiaaten. (Man gevenfe nur an 
die Ciferſucht der Seemächte auf die von Kaifer Karl6 
gu DOftende beabfichtigte, und von jenen hinterteies 
bene, Handelscompagnie; an den Antheil des Thee⸗ 
onopols der englifch » oftindifchen Compagnie an dem 
Auffane der-brittifchen Kolonieen in Nordamerika u. 
fe. w.) Dazu kommt, daß der politifche Charakter 
dieſer Geſellſchaften mit dem Merkantitfnfteme 

und fälle, und mit den richtigern Begriffen ‚der 
Staatswirthfchaftslepre unvereinbar ift, fobald naͤmlich 
ſolche Geſeliſchaften nicht blos auf den Schuß und den 
polieiſchen Einfluß ihrer Regierung bei dem Auslande 
ſich beſchraͤnken, ſondern auch bebeutende Privilegia 
und Deonopole in Anſpruch nehmen. Deshalb hat 
bereits, „im Lichte der Örundfäge neuerer Zeit, die 
brittiſch⸗ levantifche Handelsgeſellſchaft — durch Can⸗ 
aing veranlaßt — der Regierung ihre Privilegia zus - 

cruͤkgegeben, und eben fo dürften — nad) Ablauf des 
der oftinbifchen Gefellſchaft beftimmsen Zeitraums — - 

vie Privilegien derfelben ſchwerlich erneuert werben. 
Wolchen Einfluß dies aber auf die politifche Stellung 
Oſtindiens gegen. Europa für die. Zukunft behaupten 
doͤrſie, kaun Leine: Staatskunſt im i Voraus berechnen. 
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27. j — | 

Verhaͤltniß der vnerfhiedenen Arten des 
Handels auf den öffentlichen Wohlſtand. 

So wie das innere Staatsleben in den meiften 
Faͤllen ſich zum Außern als deſſen Bedingumg vers 

lt; fo auch der innere Handel zu dem auswärtigen: 
er inländifche Handel behauptet unter allen 

Arten des Handels die erfte Stelle; denn er. wirft. 
unmitttelbar auf die regelmäßige Betriebſamkeit 
amd auf den unumterbrochenen Verkehr im Inlande, 
fo wie auf die Erweiterung diefes Verkehrs, und. auf 
die Vermehrung des öffentlichen Woplftandes zurüch,” 
weil er die möglichft größte Zahl probuctiver Arbeiter 
im Inlande befchäftigt, und in den einzelnen Provin⸗ 
zen beffelben Staates Die auf die Erzeugung der Pro« 
Bucte gewendeten Capitale mit Gewinn wieder erftartek 
So gewinnen, durd) den Umtaufch der Naturprobncte 
gegen Erzeugnifle der Manufactiren und Yabriten, 
die verfchiedenen ‘Provinzen des Staates bei einem 
and denfelben Eaufmännifchen Gefchäfte. Der inlaͤn⸗ 
diſche Handel hat aber auch zugleich das wefentliche 
Verdienſt, daß er die darin angelegten Capitale am 
ſchnellſten zurüderftattet, und dadurch in munter» 
beochenem Umlaufe erhält, wenn er gleich nicht neue 
Reichthuͤmer aus der Fremde ins Sand bringt; fo wie 
er bei weitem nicht den Wagniffen des. Creditgebens 
und der unberechenbaren Einfluͤſſe ansländifcher Mes 

gierungen .auf den Verkehr fo ausgefeht iſt, wie ber 
Handel mit dem Auslande. — Im Gegenfahe bes 
infändifchen Hantels, gewährt ven ausländife 
Handel, im Allgemeinen betrachtet, dem Staate wir 
die Hälfte der Vortheile des inländifchen, weil, abge 
fehen von den-übrigen Damit verbundenen Wagniffen, _ 



Siaattwathſchafeülchre. 217, 
von den · zwei 'bei demfelben angelegten Capitalen nur 
das eine, beim Aufkaufe :inländifcher Erzeugniffe, 
dem inländifchen Gemwerbafleiße zu gute kommt, waͤh⸗ 
vend Das zweite dem Auslande Gewinn bringt. Selbſt 

- wenn:bie fremden, für den Gebrauch im Julande bes 
ſtimmten, Güter und Waaren nicht aus dem Abſatze 
inbändifcher Erzeugniffe, fondern nur aus dem Abfage 
der Ergeugniffe eines dritten Landes angefchafft werden 

koͤnnen, bleibt für das Inland daffelbe Verhättniß, 
weil die Erzengniſſe des dritten Landes doch blos gegen 
inländifche Producte erfauft wınden; nur daß bas 
darauf. gemenvete Capital weit fpäter ins. Inland 

bet, als das‘, welches fogleich ven Eintauſch 
der ausländifchen Ergeugnifle für die inländifchen ver⸗ 
mittelt. — Tiefer nad) feinem Verhaͤltniſſe zum Volks. 
wohlſtande, als dieſe beiten Arten des Handels, ftche 
ver Zwifhenhandel, weil diefer auf die Erzeugung 
werthooller Giyer im Anlande faft gar keinen Einfluß 

behauptet, md weil die beiden darauf gewendeten Ca⸗ 
Pitale.vem Auslande, und nicht dem Kaufmanne ges 
hören, der in dem Staate lebt, durch weichen der 
Zwifchenhandel gehet. Der VBortheil, den er bringe, 
Aft daher nur auf den.Raufmann befchränft, ver ihn 
leitet, und auf defien Gehuͤlfen bei dieſem Gefchäft. 

. Behauptet daher, nach dieſen Grundſaͤtzen der 
Staats wirthſchaft, der inländifche Handel den 
erſten, der ausländifhe den zweiten, und ber 
Zwifchenhandel den britten Rang; fo ergiebt ſich 
daraus für Die Regierung, daß fie nur dann einen 
wohlthaͤligen Einfluß auf den Wohlſtand des Volkes 
‚behauptet‘, wenn fie nicht den ausländifchen Handel 
auf. KRoften des inlandifchen, oder gar den. Zwiſchen⸗ 
"Handel mit Beeintraͤchtigung des in» und auslaͤndi⸗ 
ſchen Handels begänftige. Doch werben in jedem in 
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der Cultur und im Wohlſtande Staate 
alle drei Arten des Handels neben einander :beftehen, 
‚anb- dadurch der Anlegung von von Kapitalen die weitchten 
Kreife eröffnet werden. Mar darf man dabei: nicht 

wergeflen, daß auch ſchon deshalb der —— 
Gaudel bedeutende Vorzüge vor dem auswärtigen be⸗ 
bauptet, weil der auswärtige zunaͤchſt auf dem CEr e⸗ 
Sitg eben beruft, und der Handel auf Credit, ſei⸗ 
nem Weſen nach, ben Umſatz der zum Verkehre be⸗ 
ſtinunten Guͤtermaſſe ſchwankender und wafichrer macht, 
als Ver Umtauſch der Waaren gegen Geld. Dazu 
tommt, daß alles, durch ven auslaͤndiſches Handel 
Au den Staat gebrachte, Geld mir dann auf Den. its 
laͤndiſchen Verkehr und Wohlſtaud vortheilhaft ein⸗ 
wirken kann, wenn Guͤtermaſſen durch Arbeit erzeugt 
worden find, die durch jenes Geld in Bewegung ger 
fest werden. Nicht felten gefchieht es aber, daß ein 
Staat, der feinen Erwerb im Auslande fucht, auch 
feinen Bedarf dafelbft fuchen muß, fir deſſen Befrie⸗ 
digung das auf einem Wege ins fand gefommene Geld 
auf einem andern Wege wieder aus demfelben hinaus⸗ 
ſtroͤmt *). Endlich entſcheidet die Derelihkeit 
swiel über die vorzugsweife Betreibung des inlänbifchen 
oder des auslaͤndiſchen Handels, weil Stäbte in ber 
Mitte des Feftlandes (3. B. Leipzig, Frankfurt, 
Augsburg) mehr Kr inlaͤndiſchen, hingegen Kuͤſten⸗ 
and Seeſtaͤdte ( Luͤbeck, Hamburg, Bremen) mehr 

zum einen — im Großen ſich eignen. 
Ob man den Handel europaͤiſcher Stammlaͤnder 

nat ipren Kolonieen zu dem in= oder auslänbie 
fhen Handel rechnen foll; daruͤber Bann geftritten 
werben. Allein fo viel ergiebt ſich aus. der Stel⸗ 

#800, ande, %ı, ©. aas f. . er: ! 
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Aung:der Kolonieen gegen das Mutterland, und 
aus den breißundertjährigen ren ve de 
fehichte fire bie Gtaarswirthfhhaft: 1) daß nur die⸗ 

jenigen Stammländer wefentliche ee von 
ihren Kolonien zogen, welche bereits reich ge 
ang waren, um bie auswärtigen, in. den. Kolo⸗ 
nieen angelegten, Märkte mit. Erfolg in 
Eonnen. So Großbritannien, Holland, 
und Grankreich. Dagegen wurden andere Stage - 
ten, ohne diefe Bedingung, 5. B. Spanien, 
‚Portugal um Dänemark, durch die raſchen 

“ Unterweßmungen jn ben Kolonieen Armer, fiatt 
weicher; — und 2) daß der Ertrag des Koloniab⸗ 

handels weit "bedeutender ſeyn würde, wenn ex 
niche faft durchgehende auf dem Sufteme, der Re 
nopole berubte *). 

28. 

Activ⸗ und Paſſivhandel. 

Rad) der gewoͤhnlchen Anfiht Rarseifhofe 
Se Schriftſteller **), verſteht man unter: dem _ 
Activhandel, wenn der Kaufmann an unbers 
Plägen, als an dem, wo er wohnt, Guͤter entweber 
unmittelbar kauft, ober verkauft, ober durch feine 
Commiſſionaire für ſich Saufen oder verkaufen läßtz 
unter dem Paffiohamdel aber, wenn ver Kaufs 
mannu felbft, ober duech Sommiffionaire, in feiner 
Heimath kauft oder verkauft. Mach viefer Anficht 
würde ein Staat Activhandel treiben, der den Ueber⸗ 

=) 808, Handb. Th. 1, S. a37 ff. 
#4) Dahin gehören Old, Kraus, Sodatıt ke 

darüber Log a. a. D. S. a39 f. 
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Huf feiner Waaren einem andern Staate :zufhßree, 
- und in bemfelben bie Güter abhoplte, die er bevarf; 

Dagegen wuͤrde er Paſſivhandel treiben, wenn ihm 
das Ausland die Otter, die er bedarf, zufährte und 

"feinen Ueberfluß von ihm abhoblte. 

r 
- Allein im Baufmännifchen (und gewiß riche 

Sigern) Sinne heißt derjenige Handel Activhandel, 
wo der Kanfmann Verkaͤnfer ift, und folglich eine 
Activſchuld erhält; Paffivhandel aber, wo bas 
Handeltreibende Individuum ver Käufer , und 
alſo eine Paffivfchuld bekommt. . 
Schwor ift es, über die. Verfchiedenheit ‚der. 
Meinungen -zu entfcheiden, ob der Active ‘oder ;der 
Paſſwhandel mehr Vorepeile gewähre, weil dabei 
sehr viel won der Nachfrage und dem Bedarfe der 
"Güter, von der Art und Weiſe der Ruͤckfeacht bei 
dem Activhandel, und von örtlichen Verhaͤltniſſen 
abhängt. Deshalb läßt fh weder unbedingt bee 
haupten, Daß der Inländer feinen Ueberfiu an Ge 
tern’ zu einem höhern Preife im Auslande abſetzen 
tönde, wenn er fie dem Auslande felbft zufühit, und 
daß er. wieder. feinen Bedarf an auslaͤndiſchen Guͤtern 
and Waaren zu niedrigern Preifen im Auslande eine 
taufe, als wenn fie der Ausländer ſelbſt auf: Die. in⸗ 
laͤndiſchen Märkte bringt; noch daß der Inländer 
om vortheilhafteften und mwohlfeilften einkaufe, wenn 
der Ausländer feinen Ueberkuß dem Inlande anbies 
tet und- auf deſſen Märkte beingt, und daß Der In⸗ 
laͤnder wieder am höchften 'verfaufe, wenn der Aus⸗ 
länder feinen Bedarf. von Gütern, Die bei: ung fabris 
eirt werden, bei ung hohlen muß. Im Ganzen vers 
langt die erfte Art des Handels ein ſtaͤrkeres Cape - 
tal, als die zweite, amd ift mit größern Wagniffen, 
gewöhnlich aber auch, beim Gelingen der Untoeneh⸗ 
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mung; mit’größern Vortheilen verbunden. Mägegen 
nimmt die zweite Art des Handels gewoͤhnlich kein 
ſtaͤrkeres Capital in Anfpruch, als der inländifche 
Handel überhaupt, „und gewährt mehr Sicherheit in 
Hinficht des Ertrages, als der auslänbifche, weil bei 
ihm die-Wagniffe in Beziehung auf die Waarenvers 
fendungen ins Ausland wegfallen. Die Oertlichkeit 
der Staaten und das in ihrem Innern circulitende 
Capital entfcheidet gewöhnlich darüber, ob vie erſte 
ober zweite. Urt des Handels bei ihnen vorherrſcht. 
Küftenländer „werben ſchon durch ihre geographifche 
Lage zur erfien Art des Handels veranlaßt; Binnen⸗ 
länder weniger. Auf gleiche Weife werden reiche 
Staaten, mit einem großen Ueberfluffe am Capitale, 
daſſelbe zur Steigerung der Production über den ins 
laͤndiſchen Bedarf verwenden, wodurch, gleichfam ins 

ſtinctartig, die erfte Art des Handels befördert wirb, 
weil man es vorzieht, den höhern Ertrag des Capitals 
felbft unter bedeutenden Waguiffen zu verfuchen, als 

das Capital ruhen zu lajfen. Bei gefitteten und wohls 
habenden Völkern werden aber doch zuleßt immer beide 
Arten des Handels in einem gewiſſen Gleichgewichte 
fteen, weil felbft der Antagonismus der Kräfte, wie 
in der phyſiſchen, fo auch in der firtlichen und in der 
Guͤterwelt, zuletzt zum Gleichgewichte fuͤhrt, und 
weil in der Cultur und im Reichthume fortſchreitende 
Voͤller nie blos mit der einſeitigen Betreibung ber 
einen oder der andern Art des Handels ausreichen. 

29... - 
Freiheit des Handels, _ 

Nach den Ergebniffen der Geſchichte *), ift die 

*) Einen thatſachlichen Beweis für bie dem Handel. geſtat⸗ 
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mögtiän größte Freiheit des Berkehro 
ie Grundbedingung des. blühenden Handels und des 
— Voltowohlſtandes. Denn, naͤchſt dee 
freien Mittheilung der Gedanken, leidet nichts mehr 
unter dem hemmenden Zwange mb unter ber Wer. 
aͤnderlichkeit und dem Wechſel der dafür gewaͤhlten 
Maasregeln von Seiten der Regierung, als ber Ver⸗ 
Rp Es muß daher dem Handeltreibenden niche nur 
frei ſtehen, welche Stoffe und Güter er in den Ver 
fee bringen will, fordern auch wie er fie in den Vers 
kehr bringt, fobald darunter Fein Zweck des Staates 
und kein Hecht eines Dritten leidet. Je freier aber 
der Verkehr ift; deſto mehr liegt in dieſer Freiheit 
ſelbſt das wirkſamſte Gegenmittel gegen die eigen» 
nägigen Berechnungen und Beftrebungen des Einzel⸗ 
nen, weil ihn Fein Monopol fchhgt, und feine 
Säufchung, Bein Betrug auf die Dauer Vortheil 
Bene; denn fo fihließt der Betrüger fich felbft vom 
Mearktplage aus, wenn jeber ben Verkehr mit ihm 
vermeidet. — Dazu kommt, daß der Kaufmann, 
der feines Geſchaͤfts mächtig ift, und daſſelbe im Gans 
zen und Großen überfieht, gewoͤhnlich weit beſtimmter 
weiß, was bemfelben frommt, als felbft die wohl⸗ 
wollendfte Regierung, welche nie in das Einzelne des 
kaufmaͤnniſchen Verkehrs ganz einzubringen vermag, 
und da die Einfiht in die Büherbes Kaufs . 
manns bem allgemeinen Verkehre und Credit mehr 

ie und für die Vortheile, bie mit ber 
Berminderung der Auflagen und Zölle ven 
bunden find, fiefert England. Die Einkünfte dieſes 
Staates betrugen in dem Jahre, das mit, dem 5. July 
1824 fi endigte, Ag Dil. 623,193 Br. ‚Selig; 
und — nach jener großen Daasregel — in dem 
86 gan 5. Jul, 1825. 50 Mil. .419,693 Pf 

. 
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ſchadet, als fir den Augeublick, beſonders in finan⸗ 
Hinſicht, dadurch gewonnen werden kann. End⸗ 

lich Hat auch die Geſchichte ‘der neueſten Zeit (beſon⸗ 
ders bes Continentalfoftems) bewiefen, daß felbft eine 
kluge und Eräftige Negierung es nicht verhindern kann, 

der Handel neue Wege fich eröffnet, und neue 
ltniſſe anknüpft, die niche im Willen ver Res - 

gierung liegen. . 
Es muß aber von ver Blüte des Handels auf 

die Bluͤthe und den Wohlftand des Volkes, das dies 
fer Handel treibt, zuruͤckgeſchloſſen werben; denn ein 
armes und unculfivirtes Volk ift auch jedes⸗ 
mal in feinem Handel beſchraͤnkt. Nie wird der Han⸗ 
del allfeitig nad im Groß en gedeihen, wo, wie 
im Mittelalter, die verfchiedenen zum Leben nöthigen 

Gewerbsʒweige von der frau und den Leibeignen 
äubereitet werden; ein der fpäter in Reichen: 
fortdauerte, wo die teibeigenfchaft entweder gar nicht, 
oder nur theilweife geläftet warb. Man darf nur den 
Ertrag der 14 Millionen Polen vor der Theilung im 

Jahre 1772, mit.dem Ertrage des Handels der, 
in jenem Jahre nicht einmal fo ftarfen, Bevoͤlkerung 
Englands und Schottlands, oder mit dem Ertrage 
des Handels der nicht ganz 2 Millionen Nieverläns 
der im fiebenzehnten Jahrhunderte zufammen halten. 
Allerdings fest die Bläthe des Handels bei den Voͤl⸗ 
Bern größere Bedärfniffe, und die fortdauerude Stets 
gering dieſer Bedürfniffe vermittelft ihrer Befriedigung 
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niſchen Staaten koͤnnen (durch Eroberungen, Be⸗ 
drüdungen, Hinrichtungen, Coufiscationen und aͤhe⸗ 
liche Hausmittel des Deſpotismus) Maſſen des Dies 
tallgeldes aufgehäuft werden, ohne daß das Wolf 
felbft wohlhabend und reich ft. Nur, wo bie Regie⸗ 
rung, felbft befreit von Vorurtheilen und kleinlichen 
Berechnungen des augenblidlichen Vortheils, oder 
des augenblicklichen Ausfalles gewiſſer hergebrachter 
Zölle und Einnahmen, aud den Handel von allen 
läftigen Beſchraͤnkungen befreit, wird fie nicht nur den 
hoͤhern Reichthum des Volkes begründen, fondern 
auch, durch die Erweiterung und gefteigerte Lebendig . 
Beit des Verkehrs, einen bebeutenden Weberfchuß ver 
Steuern gewinnen. Hat man.vergeffen, wie hoch 
Die Summe der Einkünfte Frankreichs fih im Jahre 
1788 belief, wo noch die 14 Provinzen des Heiches 
ihre gegenfeitigen Sperren hatten, die Domainen, die 
Guͤter der Geiftlichkeit, und viele große Majorace 
noch nicht in fleinere Theile zerfchlagen, und vie 
Hauptzölle noch nicht an die Grenzen verlegt waren, — 
und wie hoch — in demſelben Umfange der Monar⸗ 
die — bei einer, durch jene Maasregeln won 25 
Mil. Menfchen bis auf 30 Mil. gefteigerten, Bes 
vdlkerung gegenwärtig die Zölle geftiegen finds 
während Frankreich außerdem noch mehrere vormalige 
Kolonien verloren hat? — Eine Regierung, welche 
Wohlſtand und Reichthum in item Staate haben 
wit, muß den Handel von allen Feſſeln enrbinden, 
darf die Vervielfältigung der Beduͤrfniſſe des Volkes 
nicht kleinlich bewachen, darf den Verkehr nicht durch 
drüdende Abgaben von der Production und Conſum⸗ 
tion erſchweren, und wird felbft durch die Verminde⸗ 
tung der Abgaben gewinnen, wei die Geſammt⸗ 
fumme ihrer Einkünfte,. durch die vermehrte Pros 
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duction und durch den vaiituelſt der⸗ dalbeit geſtei⸗ 
gerren Verkehr, beventend fich erdoͤben muß. Baer) 

Graf v. Arco, über den Einfluß 'bee' Bunte af 
den Seit und —— der Bolker. Aus dr 

“ *. Anmert. s. 1. 1788. 8. 
78. Niemeyer, über. den Eunin de⸗ andel⸗ 
unnd der Sanbeleiteme auf Nationalgiuck und Ungläd, 

Bremen, 1805; 
Wied Rour, von Einfluſſe der Mesierung auf den 

BWehiſtand der ee Nah d. Franz. v. 8, ” 
Treitfgte 2 “m . Dosen, 1806, & 

30.. 

Wetten, — maerine, Su 
äße 

Unnter den U durch welche die Regierung 
einen wohlthätigen Einfluß auf den Handel zu behaups 
‚mm vom, fiehen Meffen und Japrma ve 

Die Meffen kann man, in 1 Hinficht der us 
dem Ins und Auslande mit völliger Einfußrfreipeis 
(doch gegen Entrihtung gemiffer Abgaben an den 
Staat) herbeigebrachten Güter, als große Aus⸗ 
fkellungen des Gewerbsfleißes und der technifchen 
Thaͤtigkeit betrachten, auf welchen der Umtaufch und 

: Kauf der Güter durch die bewilligte größte Freiheit 
für die Berkaufenden und Kaufenden erleichtert wird. 
Für den Umſatz im Großen und für die Verbindung 
des Inlandes mit dem feraften Auslande find Die Meſ⸗ 
fen Einricptungen, die durch Feine ‚andern erfeßt wers 
den Eonnen ; nur daß an dem Meforte, außer der 

Mesfreipeit, eine hinreichende Anzahl ber 
kanmer und geachteter Bankierhäufer, ein pünctliches 
Wechfelrecht, u de A Poliei befichen muß. 

St. W. a uf. IL 
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air Allee den, Untauſch und Abſatz im Einzel⸗ 
nen und.uRkeimen sind die" Jahr⸗ und Wochen 
märfte wichtig, und wohlepärig, weil hier. auch der 
Winder benitrelte Conſument feine Beduͤrfuiſſe Hefrie⸗ 
digen, und der Verkäufer.feine Waaren in geäßerer 
Dia abſeben kanıt, als in feiner Wohnung. Das 
ber find die Japrmärfre, dutch den rafchen und vers 
pielfältigten.:Ubjaß.. —2 Gegeuſtaͤnde des Bes 
Knie und bes Genuſſes, dem Kandel il} dem 

ohiftande.felbfk in: Wragen.niklic,, weil der Details 
haͤndler hier vieles. in Umlauf bringt, was dem Groß⸗ 
händler in der aufgehäuften Maſſe liegen‘ bleiben 

erde, Ip Slaptgenithfchefsicher. —— 
. & die Jahrmärkte für den Wohlſtand des gefanimten 

nlandes noch bedeutender feyn, als die Meſſen, auf 
welchen zunaͤchſt der Großhannel den Ausſchiag giebt. 
Die Anlegung von Magazinen von Seiten 
der: Negierung wird ihres Zweckes verfeplen, warn 

ı diefe Magazine als Mittel dienen follen zur Stei⸗ 
gerung ver Preife in mohlfeiten Zeiten,’ und zur Er⸗ 
Medrigung der Preife in theuern Jahren. Nur in 
swei Faͤllen dürften Magazine dem Staate nuͤhlich 
werden: entweder ‚wenn fie Die Staatsbürger mit 
einem Bepärfniffe verforgen -follen, an welchem es 
im Inlande fehlt, und welches der Einzelne aus dern 
Auskande nicht fo gut, und zu fo billigen -Preifen 
herbeiſchaffen Kann, als: vie Regierung durch · ihre 
Verwendung; oder wenn fie dazu gebraucht werben, 
inlaͤndiſche Erzeugniffe, die bisher ins Ausland gin⸗ 
gen, and deren Abfas plößlih, aber nur vorüber 
gehend gehemmt wird, dem Staatsbürger abgus 
nehmen, Damit der regelmäßige Fortgang. der Bes 
ttiebſamkeit nicht unterbrochen werde. Doch kann 
der legte Fall nicht auf lange Zeit beſtehen. : 
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So wir uͤbrigens jeder Zwang und jerd Erfäns 
ſtetung dem Gewerbsweſen und dem Handel · nahthei ⸗ 
lig iſt, und keine Regierung es Peg eine Stadt 
ya einem bebeutenden Handelsplatze zu ‚erheben, vie 
— durch ihre Dertlichkeit, —* den Zug des Vers 
kehrs dahin, und Durch die daſelbſt fr die. Grleichte⸗ 
ung des Verkehrs getroffenen Anftalten::dazız geeig⸗ 
wet je fo find aud) die, aus dem Mittelalter ftams 
menden, fogenanatn Stapelg er ech tig ke ite n 
— wernac) einzelne Sthdte ‘das Recht hatten, Daß 
alle dafelbſt anfommende Waaten abgẽladen und eine 
Zeitlang zum Verkaufe ansgeboten worden mußten, — 
umnereinbar mit den richtigen Grundſaͤtzen Der Staates 
in theils weil ſie auf einem laͤſtigen Zwange 

beruhen, welchem ſich der In⸗ und Ausiander mos · 
Uchſt zu entziehen und jeden Ort mit Stapelgerechtig⸗ 
keie gu vermeiden ſucht; theils weil fie, im gluͤcklich⸗ 
ſten Falle, nur Einem Orte Vortheile, hingegen dem 
ganzen Sande, bedeutende Nachtheile verfchaffen koͤn⸗ 
nen. : Denn, daß z. B. der Nnbmann feine Pros 
ducie nur auf gewiſſe ftäbtifche Märkte zum Verke 
bringen, und die nicht verkauften dafelbft nieder 
legen ſoll, ift gegen den höchften Grundfab ver 
Staatswirthſchaft: gegen die möglichft hoͤchſte Frei⸗ 
heit des Verkehrs, nach welcher es Jedem frei ſtehen 
muß, wo und auf welche Bedingungen er feine Guͤter 
in den Verkehr bringen will. 

Anders verhält es fih mit den öffentlihen 
Niederlagen, von welchen jeber Verkaͤufer, nach 

*) So war Marfeille in Frankreich ber allgemeine Markt ⸗ 
plag für den levantiſchen Handel, und fo ernannte 
Peter ı Petersburg zum Marktplatze für den aus⸗ 

wärtigen ruſſiſchen Kandel, 15» 
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feinem Gutbeſinden, Gebrauch machen kann, nicht 
aber dazu genoͤthigt iR. Solche Niederlagen ind Mas 
gazine, oder fichere, umten obrigkeitliher Auſſicht 
ſtehende, Gebäude, wo Waaren aller Art, ſie moͤgen 
Ans ever Ausländern gehören, fie. mögen zum inlan⸗ 
diſchen Gebrauche ober zum Durchgange befiimmst fenn; 
gegen eine mäßige Abgabe fiher aufbewahrt wer⸗ 
den. Rur darf diefe Abgabe nicht als eine Einnahme ° 
für den Staat behandelt, fondern blos zur Decung 
Bes Koftenaufivandes der Anftalt berechnet werben. — 
Bon gleichem Vortheile, wie die öffentlichen Rieder 
lagen, können die öffentlihen Waagen fen, 
durch welche Käufer und Verkäufer, Befrachter und 
Frachtfuhrlente, die Gewißheit über das Gewicht der 
in dem Handel begriffenen Waaren erhalten, befonbers 
wenn bei der Durchfuhr, oder an den Grenzen der 

‚ Fa Waaren nah bem Gewichte verftewert wer⸗ 
fen. 

Weit bevenflicher für die innere Haltung und 
policifche Wuͤrde des Handels, fo wie für die Blärhe 
der Meffen und größerh Jahrmaͤrkte, ift die, in neue» 
ver Zeit, weit verbreitere Sitte, duch teifeude 
Hanvelspiener, welche die Tänder mit Mufter« 
harten durchziehen, den öffentlichen Handel zu beein⸗ 
traͤchtigen und in einen Privarhandel zu verwan⸗ 
deln, der, bei aller ſcheinbar damit verbundenen Et⸗ 
feichterung für ven Käufer, ſchon dadurch nachtheilig 
wird, daß ihm der Charakter ver Deffentlie 
keit abgeht; daß er zur Verfchleuderung, und folgs 
lich auch zur Verfchlechterung der Waaren führt; fo 
wie er. den Werteiter der Erfindung; die Macht ber 
Eoncurrenz, und die, durch feinen Privathandel zu 
erfegenden, vielfeitigen Vortheile der Meſſen hindert. 
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J Er ge J 
Land⸗ und Waſſerſtraßen; Gleichheit des 
Maaßes und Gewichts; oarerfeaſele; 

Poftwefen. 

Zur.Unterftüßung des Handels gehört aber we⸗ 
fentlich; öffentliheSicherheit auf allen 
Straßen, bewirkt u. die Tpätigkeit ber Regie⸗ 
rung vermistelft einer wachfamen und umfichtigen Pos 
u für weichen Zweck Hauptfählih die Genspar- 
merie in den meilten civilifirten Staaten beſteht. 
Naͤchſt dieſer öffentlichen Sicherheit der Straßen, 
muͤſſen aber die Land⸗ und —A ſelbſt 
in gutem Zuſtande ſeyn, weil ſie den Verkehr erleich⸗ 
tern und befördern, und den Frachtfuhrmaun und 
Brachenhifer nicht veranlaffen, andere Wege zu waͤh ⸗ 
len; aud) weil die erleichterte Verbindung im Inlande 
ſelbſt, und des Inlandes mit dem Auslande dur * 
gute tand = und Wafferfträßen, rot auf den Markis 
preis der Öäter einen bedeutenden Einfluß behauptet. 
Daß übrigeng die Waſſerſtraßen fuͤr den Verkehr, 
ſchon durch die größere Wohlfeilheit des Transports, 
Worzüge felbft vor.den beften Hochſtraßen (Shauffeen), \ 
haben, liegt in ber Natur ihres gegenfeitigen. Ver⸗ 
hᷣoͤliniſſes. Deshalb werden umfichtige Regierungen 
Ber Anlegung von Kanälen zur Verbindung der 
iulaͤndiſchen Lleinern und groͤßern Fluͤſſe, und zur 
Verbindung ieſer Fluͤſſe mit den Strömen der Nach⸗ 
harſtaaten, fo wie vem Weges und Brüdenbau. 
überhaupt, ihre ganze Aufmerkſamkeit widmen. ö 

Von daher Wichtigkeit für die gegenfeitige Ders 
gleichung und Würdigung der in den Verkehr gebrach - 
tem Güter find richtiges und möglichftgleiches 
Maaß:und Gewicht; weil na dadurch mit Sichere. 
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heit im Großen, wie im Kleinen ausgemittelt wer⸗ 
den kann, was der Eine im Verkehre dem Audern 
überläßt, und wa er von dem Andern dafür erhält; 
denn der Verkauf im Bauſch und Bogen bleibt jedes⸗ 
mal ynfiher, felbft wenn Verkäufer und Käufer im 
yenfeben es zu einer Fertigkeit gebracht re, — 
Daher wuͤrde eine. allgemeine Uebereiukun 
Gleichheit des Maaßes und Gewichts in m 
wäifchen Staaten von den unermeßlichſten Folgen für 
den gefanmten Verkepr fen. eil-aber Weje nie yo 
erreichen reg fo hat wenigftens die Regierung jedes 
einzelnen Staates es durchzuſetzen, daß in ber 
Mitte deſſelben uͤberall gleiches Maag und Gewicht 

Zur Beförderung, Befchleunigung und Sicher⸗ 
‚ beit des Handelsverlehrs dienen auch die Waar eu⸗ 
fenfale, welche von ver Höchften Handelsbehoͤrde 
eines Staates beeidigt werben, um bei der Verbands 

. bung der. Waaren, gegen Entſchaͤdigung, als Mie⸗ 
telsperfonen aufzutreten. Abgeſehen von den Miß⸗ 
bräuchen, die allerdings bei diefer Vermittelung ſtatt 
finden Eönnen, tft doch das Gefchäft wines Wann 
venfenfals von Wichtigkeit und Ruͤtzlichkeit. Mau 
Darf nämlich. bei — Kenntniß der Waaren 
— um ſich auf ihr Urtheil und Zeugniß aͤber 

Guͤte ver Waaren verlaſſen zu können. (ben 8 
—* ſie, als Vermittler zwiſchen Käufern uud 
Verkäufern, theils die mufgefpeicherten Waavenmaffen 
genau kennen, theils die Auftraͤge und Nachfragen, 
die fie erhalten, pünctlich befergen. Dean nicht im» 
mer wuͤnſcht der Kaufmann feine Waaren felbft zum . 
Verkaufe ausgubieten, um nicht zu einem allumiedri⸗ 
gen Preife — gu werben; allein der Seuſal iſt 
berechtigt, Deshalb. ya anınhaneln, und bis as: 
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Abſthluſſe des Wanfes, den Namen des Verkäufers 
und Käufers zu verſchweigen. Es fird aber auch die 
Senfale nuͤtzlich für den Verkehr als Zeugen ber 
Kechtsgältigfeie eines Kaufes, weil. ihre 
Bücher die Kraft eines vollen Beweiſes vor Gericht 

en, ba. die Gienfale von Seiten des Staates bes 
eidigte Unterhändler find. 

Von großer Bedeutung für den geordneten und 
lebendigen Verkehr ift endlich ein zwedmäßig ger . 
ſtaltetes Poftwefen: im Staate; denn ohne raſche 
brieflihe Mittheilungen hätte der Handel in neuerer 
Zeit nicht feine Höhe erreicht, und könnte nicht auf 
diefer Höhe fich behaupten. Die weitere Ausbildung 
und Vervollkommnung des Poſtweſens in einem 
Staate ift daher zugleich der ficherfte Beleg für die 
Fortſchritte feines innern und auswärtigen Verkehrs. 
Eine umſichtige Regierung wird daher das Poftwefen 
fo geſtalten, daß es theils die möglichft höchfte 
Sicherheit der Perfonen, Güter und Briefe (gegem 
KRaͤuber, gegen Fahrlaͤſſigkeit der Poftbebienten, und 
gegen die Schlechtigkeit des Brieferbrerhens), theils 
die möglichfte Bequemlichkeit und Schnelligkeit ges 
wäßre, theils nie auf einen Hohen Finanzertrag 
(3. B. durch eime — die Plusmacher fo oft taͤu⸗ 
ſchende — Erhöhung des Briefporto und ver Fracht), 
fondern zunächft auf die Erweiterung und Beförderung 
ber Betriebſamkeit und bes Verkehrs berechnet. ift, 
weraus für die Regierung —felbft in finanzieller Ruͤck⸗ 
ficht — weit größere Vortheile erwachſen, als durch 
die kleinliche Berechnung des Mehrertrage aus dem 
erhöhten Briefe und Frachtgelde. Außerdem hat die 
Regierung,  nächft der Unterhaltung guter Heerftras " 
Ben, die angemeffene Länge der Poftftationen, und die 
ſchnellſte Abgabe ver angekemmenen Briefe anzuotdnen. 



3 Gumttnktifäefniche: 
3 Leim, Kläber, das Pofmefe is Tuufaied, 

El, 1811. 8. ö 
- (Greif. v, ImhoffsSpielberg), über 

ſtalten nad) ihrem Finanzprincip und über die Herrſch⸗ 
°  marimen der Poftregieen. Kalle, 1817. 8. (zunaͤchſt 
von ber dkonomiſchen und finanziellen, weniger von der 

. on Seite; vergl. Heidelo. Jahrb. 1818, Ang 

— 32. 
3) Einfluß der Regierung auf das Getd⸗ 

wefen, ° 

Das Geld ift (Volfswirthfh. .$. 27. 28.) das 
wichtigfte Befoͤrderungsmittel des Verkehrs, und 
muß). als folhes, mit dem Bedarfe der Individuen 
und der Völker, in Hinficht auf den Verkehr, in richti⸗ 
gem Verhälmiffe ſtehen, wenn der Verkehr gedeihen, 
der Umlauf der Güter einen lebendigen Fortgang bes 
aupten, und ein richtiger Stand der Preiſe ftatt 
inden foll *). Denn es enthält die allgemeine 
uweifung auf Guͤter aller Art, die in den 
erkehr kommen fonnen, und ift nach diefem Ver⸗ 
— wichtiger fuͤr den Staat, als wenn man in 
yem Gelde zunächft nur den Maasftab für die Bes 
ſtimmung und Vergleihung des Preifes der wechſel⸗ 

- feitig in den Tauſch gekommenen Guͤtermaſſen fucht. 
Was von den Capitalen (Volkswirthſch. $. 26.) im 

Allgemeinen gilt, gilt hauptſaͤchlich auch von der Maſſe 
des in den Verkehr gebrachten Geldes: daß es theils 
die zum Umlaufe beftimmten Güter und Waaren in 
Bewegung, und durch den Verkehr zur Vertheilung 
Bringt; theils dag durch feinen Gebrauch der regel⸗ 

%) 20, 1, ©. 310 f. 

\ 



Staats wirthſchaftolehre. 233 

mäßige Gang dieſer Bewegung geſichert und erhalten 
wird. Iſt daher zu wenig Geld im Umlaufe; fo 
leidet der” geordnete Verkehr und bie richtige Verthei⸗ 
lung der Maffe. Iſt aber mehr Geld vorkanden, 
als zum Umtaufche der vorhandenen Guͤtermaſſe erfor 
dert wird; fo wird das Geld, als Geld, wie alle 
berflüffige Capitale, zur todten Maffe.: Darans 
folgt, daß das Geld nur durch Das Verhaͤleniß ſe i⸗ 
nen Werth erhält, in welchem es zu der Bersegimg 
und zu. dem Umfage der Güter und Waaren-fbeht,. die 
gegen daffelbe hingegeben werden. — Wird aber has 
Geld felbft als Waare behandelt *), und, ale 
ſolche, in ven Verkehr gebracht; fo verändert es 
dadurch den urfprünglichen Charakter feiner Wirk⸗ 
famteit, ob es gleich au als Waare auf den Vers 
kehr und auf die Bewegung der in den Verkehr ges 
brachten Gütermaffen einen beveutenden Einfluß bes 
Bauptet. — Allein wie viel der Verkehr eines Volkes 
an eigentlihem Gelde erfordere **), um ihn in der 

*) Sehr treffend fage Rau in fe Grundfägen der 
I Boltswirthfhaftsiehre ©. 196: „Der Stoff 

des Geldes kann eine Waare feyn; nur das Geld, ale 
ſolches, ift es nicht.” Allein die, melde Cder Kürze 
wegen) von dem Gelde als Waare fpreden, haben 
damit auch nichts anders gemeint. Dies ergiebt fi 
fon daraus, daß geſchichtlich die nod ungemünze 
ten edlen Metalle in den Tauſchverkehr kamen, bevor 
man fie zu Münzen ausprägte. Lind gingen nicht ſelbſt 
noch im- achtzehnten Jahrhunderte die Bold; und Sü⸗ 
berbarten, die man blos wiegen und ſtempeln durfte, aus 
Amerita nady Europa, und kamen in die Hände der 
Dritten, weiche fid der Mühe des Ausmünzens unters 
dogen! &o find nod) jegt in China die Barren, unb 
außerdem nur eine Beine Muͤnze im Umlaufe. 

. ®*) Es iſt ſchwer, und vieleicht unmöglich „. die Im Umlauſe 
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wohdeim Seberbigkeit zu erhalten im zu bewirken, " 
daß die gegen Geld —e Waaren ihrem wire⸗ 
lichen Preife nah mit ihrem angemeſſenen 
Preiſe zufammentreffen (Bolfseirthfch. $. 22.), Lße 
ſtech nie. befriedigend beitimmen ; auch entfcheidet die in 
dem Werkehre befindliche Guͤtermaſſe und der Betrag 

jen weit weniger über die Geldfummen, deren 
ein Woit zu feinem Verkehre bedarf, als die Art and 
Weife, wie die Guͤter aͤberhaupt umlaufen. Darans 
ſeigt, daß nicht zunaͤchſt die groͤßere oder ges 
riagrre Maſſe des Geldes, ſondern der 
taſche Umlauf deſſelben, feinen ſtaatowirth⸗ 

Werth beftimmt, weil durch dieſen raſchen 
* Umlauf nes Geldes die größern Maffen der in den 

Verkehr eintretenden Güter und Waaren hervorges " 
bracht und abgefeht, werden. Dies wird ſchon durch 
die Erſahrung beftärige, Daß nur da Das Geid eifcheime, - 
wo 68 etwas zu kaufen giebt; daß alfo das Getd in 
Wenjenigen Handelsplägen in den anſehnlichſten Maſſen 

+ befindfihe Maffe des baaren Geldes in einem Lande, 
oder In einem Erdtheile, zu beftimmen, feit Afien und 
Aumerika in die pecuniairen Verhaͤltniſſe Europa’s mit 

fo. bebeuttendem Gewichte eingetreten find. Allen als 
Maasftab der politifhen Wahrſcheinlichkeit 
fann man annehmen, daß in einem Staate wenigitens 
fo viel baares Geld im Umlaufe ſeyn muß, als der 
Sqatz jährlig einnimmt und ausgiedr, weil 
er es eben darum in zwei Theile trennt, wovon, im 
ſteten Wedfel, der eine dem bürgerlähen Verkehre ents 

* gogen, und der andere ihm wieder gegeben wird. Dars 
aus folgt, daß in Europa wohl mein aber nicht wenis 
ger baares Geld im Umlaufe jepn kann, als die 
gefamniten Staatseinnahmen betragen. Diefe berechnet 
man aber, als Minimum, in Europa zu 1000 Mill, 

* Taken, und in Teutſchland zu 200. MN.’ Thalern. 



Stantswirtffhuftsießre, 235 

erſcheint, wo Die größten Gefchäfte im Linlanfe ums 
Wertehre der Gier und Waaren gemacht werden, und 

ein Sand durch Geldzahlungen an ein 
B. in den Kriegscontiburionen , die 

erhob, ) Amer wird, wenn es Diefe 
ingeben muß, ohne andere Guter dafür ii 

Kriegsfvſteme 
uf fe vieler wertvoller Guͤter, ohne Bezahlung 
Bio nachtHeilig auf den Woplftand deu ‚it BEZ 

Amit ſteht ein zweites wichtiger Ergebnit 
der Geſchichte in Verbiadung, daß nämlich nur bei 
einem aufgellärten Wolfe, und unter der Seitung: 
einer rechtlichen und Eredit habenden Res 
gierung das Geld in’ ununterbrochenem Umlaufe 

r ſt es Ergebniß der Gefchichte und ber. 

alten. icht alſo die bloße Abnahme Deu 
Volke —S Geld maſſe kaun daſſelbe arm 

bleibt, und dadurch auf die Production und Confums - 
tion der Chüser,, auf ben Verkehr und auf den Ge⸗ 
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ſuxwichthom des Volles den entſchiedenſten Ein⸗ 
Bus behauptet. Nur aufgeklaͤrte —— — 
Voͤlker ſetzen das Geld in ununterbrochenen Umlauf; 
während ber engherzige Sandmann es vergräbt, ger 
dies für.bas ſicerſie hält. - Deshalb wird Woplftand, 
ur Reichthum nur unter denjenigen Völkern siehe 
mäßig ſich verbreiten (wie z. B. in England, Mies 
derland, Nordamerika) , wo das Licht der Aufklärung; 
au) fo weit ju-ben niedern Ständen vorgedrungen ifl,; 
daßz fie ihren. gewonnenen reinen Ertrag durch [Pe 
lation ſogleich wieder in dem Verkehr bringen. Dazu 
muß aber auch der Credit der Regierung 19 

Rechtlichkeit kommen, daß fie nicht felbft will 
kuͤhrlich und hemmend in die circulirenden Maffen des 
Volkoreichthums eingreift, um eines augenblicklichen 
Vorttheils ſich zu verſichern | Denn nicht blos tief herab⸗ 
geſunken won ihrer hohen Stellung, ſondern auch völlig 
verblendet über. ihren wahren Vortheil muß eine Re⸗ 
gierung fern , welche entweder um ſich aus dem Volkes 
vermögen zur "pereichern, und einen Privarihag für den 
Regenten aufzufpeichern, oder auch in den Hugenbliden: 
öffenslicher Verlegenheit (3. B. bei einem Finanzdeficit, 

Fin Kriegszeiten u. a.) zu Eingriffen in das eirenlirende 
Capitol des Volks feine Zuflucht nimmt. Schon hie: 
nächte Zukunft ftraft dafür Buch das Mißtrauen, 

* wodurch tem Umlaufe fogleich die aus demfelben 
—S Summen entzogen werden, welche 
gewoͤhnlich bald darauf dem Auslande auftrömen; 
wod mehr aber die entferntere. Zukunft, ſebald 
durch die Eingriffe der Willkuͤhr in das umlaufende 
Kapital der, mächtige Hebel des Credits erfchättert, 
der ins und ausländifche Verkeht aus feinen Fugen 
geriffen,. das Geld, bis auf,die möglichft: fleinfte 

Meſſe, dan Werkehte entzogen, und ein 

\ 
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- Mißienisen gegen: jede neur Maasregtl der Regeraug 
Verbertihens win, RI Leheadfung ale nae We 
genden · Belege dufr aus: der Geſchichte Der letzen 30 
— darf man —— 
in oßbritannien unter den beiden legten Staa we 
und unter Wilhelm dem. Dranier und den Viege: 
aus dem Haufe Hannover vergleichen. —- Seibfe die 
Brarkafien, bei aller it geged 

toerfehe eines Staates, ſind Mon des 
Bes, weil fe ein erfpartes-Eopitad-nicht in 
—* rechlegen laſſen Teen in den Botehe 

ein, drities. „Ergebülß. der EGeſchichee (wie. es 
namentlich aus dem Einfuffe der Gold⸗ und Silber⸗ 
maffen. aus Amerika auf die europaͤiſchen Weltmaͤrbee 
im Sroßen hervorgegangen iſt, und bei. der ploͤtzlichen 
bedeutenden Vermehrung der Geldmaſſen aufden Hauyt ⸗ 
maͤrkten eines Staates ſich ankühbige) berußs auf der 
Erfahrung, daß die anſehnliche Vermehtung ver Geld⸗ 
maſſe zunächft auf die. -Gewinnsvergeißermg ans 
den Gewerben wirkt, und erſt fpäter und lange 
famer in der theilweifen Erhöhung der · Grundreute, 
und in der Veraͤnderung des Zinsfußes von ven Capi⸗ 
talien ih aukoͤndigt. Deshalb iſt in dem erſten Au⸗ 
genblicke des Suftrömens größerer Maffen edler Me 
talle der Gewinn für. Manufacturen und Fabriken, 
und, mit ihnen, für den Handel bedeutend, wuͤhrend 
alle, welche auf fe ſte n Einkünften ſtehen Capitalie \ 
fin, Staarsbiener u. a.), eine Verminderung ihrer 
Einkünfte wahrnehmen, Alein dieſes Mißverhätiß 
gleicht fich bald dadurch aus, daß der dem Gewerbe 
und dem Handel zftzömende gefteigerte reine Ertrag, 
ſchon nach der Richtung des menfchlichen. Eigennutzes 
zur erhöhten Production im Gewerbsweſen verwandt, 
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Brunch Die erfahre Preductivn aber vom ſelbſt dia Matte 
dan in ·dan Merfehr komminden Muͤter ſo vermehet wind, 
daß ber Preis derſelben. herummer. gehen mß, und das 
Serpälenifi dem n 

der eſteigern 
ymnädfb if das Werziibsrpiral im 
nnwerbeuabar warfkärkt: wotben. Allein die mermehree 
Yropuction bringt von ſabſt das fuel eingetreiune 
Mißverhaͤltniß in den Preifen der Guͤter wieder ind 
—— — en Bone pie der zit bahn ver⸗ 

aſſe der Waaten ein —— 
Pater A eſan eintritt, 
impern the Arbeitslohn, bei haufung don Rufen, 

; den früßeren äperen 

7* waͤhrend der fruͤher Dun Die gefteigersen Preiſe 
iin Geweroᷣsweſen beeinäthtigee Grundbeſiher, Tape 
lift, Staats beamte, Lohnarbeiter und die pitnende 
— nad) ihrem Ertrage wieder ins Gleichgewicht 
weit. ber erwerbenden Klaſſe treten, bie ihre 
vor deu uͤbrigen Volksklaſſen nur ansichgirte, 
Daraus wird erklaͤrbar, the il s wie außetordentlich 
die Guͤtermaſſe gegen die Zeiten des. Mittelaltcxs, 
ſich durch das Zufließen der edlen Metalle vernehren 
mußte, theils weshalb, bei der mächtigen Vermeße 
sung der tzverruͤthe an Gold und Silber in Europa 
feit der Eutdeckung von Amerika, dennoch der Preis 
beider Metalle verhättnißmäßig nicht tiefer gefunden 
iR, als hoͤchſtens um den bitten ober wierten Teil, 
gegen ihren ‘Preis im ausgehenden Mittelalter, 



I "een aber Dife wächrign  Engebaft für Yen 
Geldrerkehe in der Staatewirthfchaft berückſithtigt 
werden; fe inuß bie Regierung in Hinſicht bes Geid⸗ 
und Mangzweſens von. dem Oruitbfage-ausgehenzi:bei 
er Beſtimmung des Preiſes ihrer Disugen dem Wei⸗ 
78 der dag verarbeiteten Eulen Metalle fich moͤglichſt 

naͤhern *), weil, bei dem Umfange des gegenmuhes 
Kam Verkehrs der "Omaten.,. jedes Geld und jede 
Mönge, ‚nie dem lande, wo fie: ‚geprägt: wird; ande 
ſchließend ber geſammten im gegenfeitigen 
Wertejee‘ fepenben Menfchheit angehört, Denn ein 
Staat, der im Verkehre wicht verlieren will, mug fein 
Geld nah demfelben Metaligehalte ausmuͤnzen Leffen; 
wie die Staaten, mit welchen er im Verkehre ftept;:-fo 
wie der Staat nicht verlieren, fondern gewinnen wirt, 
ver fein Geld nach dem Weltpreife der Metalle aus⸗ 
muͤnzt. Seibſt bei den blos für den inlaͤndiſchen Ver⸗ 
Behr ansgeprägten. Sandesmünzen darf die Negierung 
dieſe Rüdficht nicht ganz vernaglaͤſſigen, wenn diefe 
gleich von Taufenden nach ihrem Nennpreife angenom⸗ 
men werben, ohne an den Metallpreis zu denken; denn 
der Kaufmann, der mit dem Auslande verbößet, wird, 
wenn er auch diefe geringhaltigen Münzen: änrnme, 
doch deshalb den Preis der haflr wegzugebenden Gi 
ver und Wanren fleigern, oder, im Umtauſche mit 
peobehaltigen Münzen, em Agis fich ‚bezahlen. daffen. 
Kleinere Landesmuͤnzen find aber zur Ausgleihung im 
Einzelnen beim Verkehre weſentlich nothwendig. 

Des Metall. ‚erhält feine Vorzüge für den Vers 

”) u ee ©. 37 1. 
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kehr durch die Ausmuͤnzung; nur muß bei derſel⸗ 
ben. die Maſſe des feinen Metalls, weiche in jeden 
einzelnen Gelpftüde enthalten ift, genau beſtimmt und 
auf vemfelben angezeigt ſeyn; auch darf · der Gehalt 
der Munzen nie willfüßrlich oder heimlich verändert; 
niegleich muß ihnen aber auch eine felche Foerm ertheilt 
werden, welcho nur die kleinſte Abnutzung zulaßt, und 
die Nachproͤgung unechter Waͤnzen erſchwert. Fuͤr 
dieſe Erleichterung des Verkehrs durch die Ausmuͤn- 
gung ‚des. Geldes iſt die Regierung berechtigt, nicht 
blos in dem.fogmannten Schlagfhase.die Praͤ⸗ 
gungskoften (duch Aufichlag auf die Münze) ſich 

erſetzen zu laſſen, ſondern auch dabei einen mäßigen 
Ueberſchuß *), als reinen Ertrag bei der 
mönzung, zu beziehen. Ob überhaupt ein ſolcher 
Ueberſchuß, und welcher von der Regieruug bei der 
Ausmünzung gewonnen wird, hat, Einfluß auf den 
Münz fuß, nach welchem die Kegierung bie Geltung 

29) Dies If der einsige wefentliche Punet, in welchem ih 
von Log, in feiner gehaltvollen Unterfuchung über das 
Geldweſen, abweide. Er erklärt ſich namlid (IH. 2, 
&. 341 ff.) bei dem Schlagfcyage nur für den Erfag 
der eigentlichen Prägungskoften, und gegen jeden Uebers 
ſchuß. Wein, abgefehen von allen übrigen Gründen; 
fol nicht auch die Regierung berechtigt ſeyn, das Muͤn⸗ 
-gen mit einem (freilich nach Recht und Klugheit nur 
fehr mäßigen) reinen Ertrage zu betreiben, welcher 
feinem &taatsblirger bei feiner Arbeit verfümmert 
wird? Dagegen verdient feine Anfiht, daß nur eim 
edles Metall, Gold, oder Silber, den Dantftab fir 
die Wergleihung des: Werthes und bes Preifes der 
Güter enthalten follte, und ‚feine Nahweifung, welchen 
nachtheiligen Einfluß ber flete Wechfel in dem Verhält⸗ 
wife der Golds und Gilberpreife gegen einander auf deu 
Verkehr und die Veraͤnderlichkeit der Preife der Güter 

(252, ©. 348.) Die erufaftefe Beferggung. 
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der einzelnen Münzen für den Verkehr feftfeßt. Ale 
wilttährliche Veränderungen des Münzfußes 

. äber wirken mächtig eitt auf das Verhaͤltniß, Das zwi⸗ 
ſchen den Waaren und der Münze in einen Sande 
ftate findet, und alle Münzverfchlehterungen 
esen-zuleßt die Regierung felbft (namentlich in den 
eiten der Kriege, befonders aber nach ungluͤcklich 

geführten Kriegen) in die größte Verlegenheit, und in 
die Nothwendigkeit, die verfchlechterren Münzforten 
einfchmelzen zu laflen. (So z. B. nad) dem Jen 
jährigen Kriege, und in miehrern Staaten während 
der ungluͤcklichen Kriege der legten zwanzig Jahre; ob 
man ſich gleich neuerlich, ftatt der Münzverfchlechtes 
rung, durch ein noch unficherers Mittel, durch Vers 
mehrung des Papiergeldes, zu helfen fuchte.) *) 

Weil Gold und Silber zu weich find, um ohne 
Zufag anderer Metalle ausgemuͤnzt zu werben; fo 
kennt die neuere Zeit gar feine Münzen mehr von 
Gold und Eilber, ‚ohne irgend einen Zuſatz mit 
andern. Metallen,. namentlich Kupfer (fie werben, 
legirt). Weil aber der Werth des zugeſetzten 
geringern Metalles bei der Werthbeftimmung des 
eblern Metalls nicht in Anſchlag Fommen Bann; 
fo wird bei ven Gold» und Silbermuͤnzen nur der 
Anteil des edlern Metalles Yewürdige, Bände 
num eine Vereinigung der verfchienenen. Staaten fiber 
einen gleichmäßigen Zuſatz unedler Metalle bei 

=) Das fogenannte Sch rot einer Muͤnze wird beſtimmt durch 
das Gewicht der einzelnen fegirten Manze mit OAinzurech⸗ 
nung des geſetzlichen Zufages des unedlen Metalles zw 
Fa a eblen Metalle; das Korn 
12 Inge Bingegen hängt ab von dein Gewichte des 

*  Mblen Metalls, dad fie enthält, non . 
St. W. ate Aufl, U. 16 
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den Mänzen aus edleren Metallen ftatt; fo wuͤrde 
eine allgemeine Gleichheit des Wertpes der Muͤn⸗ 
zen möglich fenn. Weil aber die Kegieruingen der 
einzelnen Etaaten bei der Ausprägung ihrer ver= 
ſchiedenen Muͤnzen in Hinfiht des Zufases 
der unedlern Metalle fehr von einander ab= 
weichen, und gewöhnlich dabei ihrem (oft nur 
augenblidlichen) Intereſſe folgen; fo iſt nothwen⸗ 
dig der Münzfuß in den meiften Staaten von 
einander verfchieden, und der Münzfuß der auss 
waͤrts geprägten Münzen richtet fih in jedem grös 
Bern und abgefchloffenen Staate nad) dem inlän- 

"difhen Muͤnzfuße. Ob nun gleich die beffern 
‚ Münzen des Auslandes in Staaten mit ſchlechtern 
Muͤnzen eingefihmolgen werden, und die Kegies 
tung dabei an dem Schlagſchabe gewinnt; ſo iſt | 
doc) entfchieden das Uebergewicht der Vortheile auf 
der Seite des Staates, der feine Münzen nicht 
— nad) dem Vorgange andrer Staaten — vers 
fehlechrert, weil, bei dem gegenwärtigen Stand⸗ 
puncte bes europäifchen Staatenſyſtems, der Welt 
marfe mit Sicherheit über den Werth der Müns 
zen, und über das Aufgeld (Agio) bei den Muͤn⸗ 
zen aller der Staaten entfcheidet, deren Regierun⸗ 
gen den Credit ihrer Münzen auf dem Weltmarfte 
höher añſchlagen, als den augenblilichen und vor⸗ 
übergehenden Gewinn bei dem Auspraͤgen und Aus⸗ 
geben geringhaltiger Münzen. Denn nur in einem 
völlig ifolirten Staate, der blos auf feine eigenen 
Münzen fi beſchraͤnkte, und einen gezwungenen 
Cours derfelden (mie Kobespierre bei den Aſſigna⸗ 
Bi anbeföhle, Fönnte die Verſchlechterung der- 

nzen vorübergehende Vortheile bringen; auf 
Ko Kuna hingegen Bann nur derjenige Staat + 
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‚gewinnen, der gewiſſenhaft und ummeränbert bek 
den richtigen Örundfägen der Miünzausprägung 
beharrt. — Darnach müflen denn die mehrmals 
erneuerten Vorſchlaͤge unkundiger Männer beur⸗ 
theilt werden, welche deshalb die inlaͤndiſche Muͤnz⸗ 

verſchlechterung vorſchlugen, weil das Ausland dafs 
felbe auch gethan habe, und man nicht hinter dem 
Nachbar zurädbleiben duͤrfe. — Verſchieden vor dem 
Muͤnzfuße ift ver zufällige, oder der Markt⸗ 
preis der Münzen. Obgleih der innere 
Werth der Münzen auch auf den Marktpreis ders 
felben einwirkt; fo hänge biefer doch, wie der Preis 
einer jeden in den Handel gebrachten Waare, von 
den VBerhältniffen ab, die durch die Menge und 
das Beduͤrfniß der Käufer und Verkäufer, durch den. 
Ueberfluß oder Mangel ver gefuchten Münzen, und 
durch andere Umftände herbeigeführt werben, Die⸗ 
fer Marktpreis der Münzen heißt ir Cours (fo 
auch bei den Wechſeln der Wechfelcours). Iſt 
der Cours dem innern Werthe der Muͤnzen gleich; 

ſo ſagt man, er ſtehe pari. Iſt er aber niedri⸗ 
ger oder Höner;- fo fage man, er ſtehe untee 
oder über par. — Die Münzen, die in den 

- Verkehr, als folche, gebracht werden, heißen wirfe 
lich e Münzen; Kehnungsmüngen. aber (oder 
fingirte) find ſolche, die nicht wirklich vorhanden 
ſind (z. B. ein Pfund Sterling, ein ſaͤchſiſcher a 
ler, ‚eine Hamburger Banco Mark), 

34, 

Papiergeld. Staatsſchuldſcheine. 

Das Papiergeld des Staates (verfchieden von 
“den Wechſeln, Vaulbungen nf e” der Peine - 
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perfonen, welche der Handels» und Rechtskunde zu⸗ 
gehören,) ift, an fich ‚betrachtet, nur Nothgeld; 
denn ihm fehlt fogar, was noch die ſchlechteſte Münze 
tpeilweife leiftet, der Charakter des Pfandes, oder 
die.innere Bedingung der Geltung. Deshalb bes 
ruht die Geltung des Papiergeldes einzig auf dem 
Credite, d. h. auf dem Vertrauen, daß die Regie⸗ 
rung, welche das Papiergeld ausgiebt, den guten‘ 
Willen und die Kraft habe, die Guͤtermaſſen zu ges 
währen, auf welche der, welcher das Papier empfängt, 
eine Anmweifung erhält *). Das Papiergeld wird alfo 
nur fo lange im öffentlicyen Credite ſich behaupten, als 
die Regierung daſſelbe für ven beftimmten Preis wie⸗ 
der annimmt, und bafür gegen Metallmünze realifirt. 

Dabei muß aber genau zwifchen den Staats» 
papieren over Staatsfhuldfcheinen, und 
zwiſchen den fogenannten Raffenbillers oder Kafs 
fenfoheinen, die man im-gemeinen leben fhlechthin . 
“Papiergeld nennt, unterfchieden werden. Denn obs 
gleich in jedem Staate zwifchen beiden. Arten des 
Papiergelves ein unverfennbarer Zufammenhang und 

‚ eine folgenreihe Wechſelwirkung befteht; fo unters 
ſcheiden fich doch beide von einander nach dem Zwecke, 
für. welchen fie creirt werben, nach dem Ra aas ftabe, 
ber bei ihrer Creirung feftgehalten ‚wird, unb’nach den 
"Märkten, auf welche fie gebracht werden. Selten 
werden bie im Inlande circulirenden und bei ven Kaſ⸗ 
fen geltenden Kaffenfcheine die Grenzen überfchreis 
ten; anders aber iſt es mit den Staatsfhuld« 
feinen, die, bei der gegenwärtigen Erweiterung 
und genauen Verbindung Des europäifchen und ameri⸗ 
kaniſchen Staatenſyſtems, dem Welthandel an⸗ 

9200,92, ©. 55 
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‚gehören. Für die Größe der Summe der Staats⸗ 
fhuldfcheine und ihren Handelscredit geben die 
Nachfrage nach venfelben auf den Marktplägen des 
Welthandels, das Verhaͤltniß derſelben zu dem Ges 
fammteinfommen des Staates, der fie ausgiebt, die 
egabeleiftung derfelben durch Volksvertreter oder. 
Stände, der Gewinn oder Verluft, mit welchem fie 
emanirt wurden, der fteigende oder ſinkende politifche 
Credit des Staates im Auslande, die forgfältig bes 
rechnete Feftfeßung des Zinsfußes für diefelben und 
die Puͤnctlichkeit in der Entrichtung biefer Zinfen,fo 
wie die jährliche Ausloofung einer feftgefegten Summe 
derfelben, oder ihre fiftirte Auslooſung, ‘die gewalt« 
fame und eigenmaͤchtige Reducirung der Staatsſchuld⸗ 
ober doch ihrer Zinfen, ober auch die verlangte Nach» - 
zahlung neuer Summen auf die früher gemachten Ans 
leihen, und manche in den friedlichen oder kriegeriſchen 
Verhaͤltniſſen der Staaten liegende Urſachen, ven 
Ausfchlag in den meiften Fällen, . 

Ob nun gleich diefe Ruͤckſichten weniger auf bie 
fogenannten Kaffenbillets, Kaffenfcheine, Pfandbriefe 
und Einlöfungsfcheine einwirken, die zundchft für den 
intländifchen Verkehr berechnet find, und nue _ 
felten auf die Marktpläge des Welthandels kommen; 
fo muß doch auch für.diefe ein fefter Maasftab, 
theils in Hinficht der Höhe ihrer in Umlauf zu brin⸗ 
genden Summe , theils in Hinficht ihres Verhaͤltniſſes 
zu dem im Inlande wahrfcheinlich vorhandenen und 
in Circnlation befindlichen Metallgelve, ausgemit« 
telt werden. Sell aber dies gefchehen; fo darf theils 
die Maffe der von einem Staate creirten Kaffene 
ſcheine nie höher fteigen, als bis zur Hälfte der 
jäprlihen Sefammteinnahmen des Staa— 
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. tesnach ben Berechnungen des Budgets"); 
eheils muß die Creicung dieſes Papiergeldes nicht 
in den Zeiten der öffentlichen Werlegenheit und Roth, 
fondern in einem Zeitpuncte erfolgen, wo die Finanzen 

‚des Staates georbnet und die öffentlichen Creditver⸗ 
haͤltniſſe deſſelben gefichert find. Der zweite Punct 
gilt nothwendig auch von den eigentlichen Staats⸗ 
fehufofcheinen ; denn in den Zeiträumen ver eingetre⸗ 
tenen Verlegenheit der Staaten kann das Papiergeld 
ur augenblickliche und zum Theile blos fheindäre 
Hülfe gewähren, muß cher auf die Störung der Bes 
triebfamkeit und des Verkehrs, auf ven öffentlichen 
Credit, auf das gefammte Schuldenmwefen des Staa⸗ 
tes und auf die ganze Finanzverwaltung hoͤchſt nach⸗ 
theilig einwirken; theils weit die Kegierung genoͤthigt 
iſt, Die auf 100 lautenden Schuföfcheine den Bankiers 
für 80, oder 75, vielleicht felbft für 50 zu Aberlaffen, 
wodurch der Gewinn am Capitale zunächft den Uns 
ternehmern, der Gewinn an den Zinfen aber den Kaͤu⸗ 
fern der Schuldſcheine zu gute geht, die, je nach dem 
Courſe der ‘Papiere, bald 5, bald 6, bald noch Köhere 
—* erhalten; theils weil der Cours dieſer Schutd⸗ 

eine, felbft bei dem beften Willen der Regierung 
und bei der pünctlichften Bezahlımg der Zinfen, ſelbſt 

*) Ben 5 ©. die Gefammteinnahmen eines Staates des 
dritten politifchen Ranges jaͤhrlich nur 5 Mill. ler ber 
tragen; fo dürfen nicht mehr als für 24 Mil. Thaler 
Kaffenfcheine im Verkehre feygn. Dann werden dieſe ſich, 
mit wenigen Abweichungen, al pari mit dem Metall 
gelde erhalten, und immer in den öffentlichen Kaſſen 
und im Verkehre vealifirt werden. Dagegen ‚Tann bie 
Höhe der Summe der eigentlichen Staatsſchuldſcheine, fo 

‚wie das Steigen und Sinken ihres Credits im, Welt⸗ 
handel, durchaus nicht nah Bemfelben Maͤasſtabe 
beftimmt werden, 2 ” 
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bei der jährlichen Auslooſung eines Theiles des Cas 
pitals, ſchwankend bleibe, und unter den Einflüffen 
politiſcher Veränderungen, fo wie unter den ſchlauen 
Planen der Börfenmänner, ſchwankend bleiben muß; 
theils weil die ins Ausland davon gegangenen Maffen 
dem Inlande möglichft fehnell wieder zuftrömen wer 
den, während der Ausländer, der fir das inländifche 
Papiergeld mit dem Inlande handelt, den reinen Ers 
frag und den Lohn der Arbeit des Inlaͤnders genießt. 
Augenfcheinlich verliert der Staat unter allen diefen 
Verpältniffen, wenn e8 gleich Augenblide im Staats- 
leben geben kann, wo für die Rettung und Sichere 
ftellung.des Ganzen (wie z. B: fir mehrere Staaten 
im Jahre 1813) das Eleinere Uebel an die Erftrebung 

"des höchften Gutes gefegt. werden muß. Gemiß ift 
auch in folchen entfcheidenden Augenblicken die Bere 
mehrung der Staatsfchuld durch Creirung von Schei⸗ 
nen den erzwungenen Anleihen, den geforderten Nach⸗ 
ſchuͤſſen zu frühern Anleihen, und der willführlichen 
Herabfeßung des Zinsfußes vorzuziehen. Denn aller 
dings fälle der Staat — fobald er nicht Zeit hat, 
freiwillige Anleihen zu eröffnen — in die Hände 
ſcharfberechnender Bankier, denen nicht felten ein 
Viertheil der ganzen Anleihefumme, auf Koften 
des Volfswohlftandes, zu gute kommt; ja felbft das 
Dilemma ift jedesmal ſchwierig, ob der Staat jährs 
lich einen Theil diefer vielleicht zu 4 des wirklichen 
Wertes gemachten Anleipe zum vollen Werthe, 
ausloofend, zuruͤckbezahlen, oder ob er, bei niedris 
gem Courfe feiner ‘Papiere, felbft eine beträchtliche 
Summe derfelben auffaufen, und aus dem Verkehre 
ziehen fol, wo er allerdings den, bei der Anleihe er⸗ 
littenen, Verluſt einigermaßen ausgleichen fann. Nur 
daß in dem letztern Galle die Schlauheit der Boͤr⸗ 
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fenmänner die Abſicht der Regierung bald durchſchauen, 
und den Cours der Papiere — und wäre es nur auf 
kurze Zeit — Lünftlich Höher fleigern wird, um, wo 
möglich, von der Regierung zum zweitenmale zu ge= 

winnen. — Go rächt fid jede Verlegung der Ord⸗ 
nung der Maturgefege von felbft; denn die Creirung 

‚ bes Papiergeldes überhaupt, befonders aber der Staats⸗ 
ſchuldſcheine, Hat zunächft feinen Grund in widernas 
tuͤrlich en Verhaͤltniſſen des öffentlichen Staatsle⸗ 
bens. Da nun bei einer uͤbertriebenen Vermehrung 
des Papiergeldes überhaupt das Metallgeld allmaͤhlig 
ganz aus dem Verkehre verfchwindet; fo muß auch der 
jedesmalige Preis des Papiergeldes mit dem zu= ober 
abnehmenden Credite der Regierung fteigen oder ſin⸗ 
ten, was befonders in der Nähe, bevorftchender 
Kriege geſchieht. Dies hat die nachtheilige Folge, 
daß der Verkehr im Innern und nach außen zu ſehr 
von der Negierung, und von der gervagteften Maas— 
regel derfelben — von der Creirung der Staatsfchuld« 
fheine — abhängig, und, wegen des ſteten Schwanz 
kens des Courfes, der reine Ertrag jeder Arbeit und 
ſelbſt das perfinliche Eigenthum unficher gemacht, fa 
wie der Preis aller Lebensbeduͤrfniſſe gewöhnlich geftei« 
gert wird, In allen diefen Hinfichten ift das Papiers ° 
geld der gefährlichfte Feind des allgemeinen Wohl» 
ftandes und der öffentlichen Ordnung. Wo es alfo 
vorhanden iſt, muß fein Einfluß dadurch unſchaͤdlich 
gemacht werden: daß es fundirt fen; daß die im Ins 
lande umlaufenden Maffen der Kaſſenſcheine in allen 
öffentlichen Kaffen, als dem Metallgelde gleichftehend, 
angenommen werden; daß die Regierung die Maffen 
der Staatsſchuldſcheine durch jährliche Amortifation 
einer beftimmt feftgefegten und gewiſſenhaft zur Eins 
löfung verwandten Summe, fo wie die in Augen 
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blicken der dieth zu veithlich ausgegebenen Kaffenfcheine 
bis zu der Summe vermindere, welche ungefähr die 
Hälfte des jährlichen Staatseinkommens beträgt, und 
daß das im Umlaufe feyende Papiergeld in kleinen 
Theilen gebraucht, fo wie, nach feiner Fabrication, 
wicht nachgemacht werben Eonne. 

Zur Literatur des geſammten Geldwelens gehören: - 
I. Ser. Baſch, Abhandlung von dem Geldumlaufe, 

in anhaltender Ruͤckſicht auf die Staatswirthſchaft und 
Handlung. N. A. 2 Thle. Hamb. und Kiel, 1800. 8, 
Ihornton, der Papiereredit von Großbritannien, 

aberſ. v. L. H. Jakob. Kalle, 1805.8. 
Ludw. Keine. Jakob, kurze Belehrungen Über das 

Papiergeld, zur Beurtheilung der preußiſchen Trefors 
fcheine. Halle, 1806. 8. — Ueber Ruflands Papiers 
geld, und die Mittel, daffelbe bei einem unveränderlicen 

. Werthe zu erhalten. Nebſt einem Anhange über die 
‚neueften Maasregeln In Oeſtreich, das Papiergeld das 
ſelbſt wegzufpafien. Kalle, 1817. 8. 

Karl Murhard, über Geld und Dänze Überhaupt. 
Kaſſel, 1809. 8. (vgl. Leipz. Lit. Zeit. 1809, St. 
114.) — Theorie des Geldes und der Münze. Altenb. 

ö ef Leipz. 1817. 8. Cogl. Beipz. Lit. Zeit. 1820, St. 
226) .* 
Watteroth, politiſche Worlefungen über Papiergeld 

und Vankozettel. (4 Abtheilungen.) Wien, 1811. 8, 
Ggetadelt Gott. Anz. 1813, N. 157.) R 
3. 8. Reitemeier, neues Syſtem des Papiergeldes 

und des Geldwefens. Kiel, 1814. 8. (vgl. Sen. Lit, 
Seit. 1816, ©t. 83, und Leipz. kit. Zeit. 1815, ©t. 27.) 
A. Müller, Verſuch einer neuen Theorie des Gels 

des, Dit befonderer Ruͤckſicht auf Großbritannien, Lpj. 
1816. 8, ' 

Wild. Tgt. Krug, Beitrag zur Theorie des Geldes; 
„an f. Kreugs und Queerzügen. (Lpz. 1818, 8.) ©. 120 ff, 

J. Maar Berghaus, Üper das repräfentative Gelds 
ſyſtem; oder inwiefern iſt das Papiergeld ein flellvertres 
tendes Mittel, die edlen Metalle zu erfehen. Leipzig, 
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1818, 8. (mit ſteter Ruͤcſit anf Ktag und Mat 
ler. — Kol. Leipz. Lit. Zeit. 1819, Si. 244.) 
8.8.» SpmidesPpifeldet, über den Begriff 

vom Gelde und dem Geldverkehre im Staate. Kopenh. 
1819. 8, cos Heidelb. Jahrb. 1820, Febr.) 
Graf. eo. v. Buquoy, Vorſchlag, wie in jedem 

Staate ein auf echten Nationalcredit fundirtes Geld ges 
ſchaffen werden koͤnne. Lpz. ı8ı9. 8, - 
E. v. Baͤlow⸗Cummerow, Betrachtungen über 

Metall s und Papiergeld, über Handelsfreiheit, Prohibis 
tiofpfteme ıc. Berl. 1826. 8. 
Eoffiniere, die Stodbbrfe und der Kandel mit . 

©taatspapieren. Aus dem Branz. herausgegeben mit 
einem Nachtrage von Schmalz. Berl. 1824. 8. 
Bender, über den Verkehr mit, Staatspapieren in 

feinen Hauptrichtungen. Heidelb. 1825. 8. 
Die Speculationswuth dee” Jahre 1824 und 1825. 

Berſuch, die legten Handelotriſen oeſchicheich m erläs 
ten. Leipzig, 1826. 8 
M. Th. v. Gönner, von Staatsſchuden, deren 

Tilgungsanſtalten, und vom Handel mit Staatspapieren. 
Th. 1. Münden, 1826. 8. 

Auch gehoͤrt hieher: 

gr. Purkugen, das Ideal der Stoatedtonomie. 
Schlesw. 1821. 8. 

35. 

Banken . 

— Weänn gleich die Banken, namentlich die Zettels 
banken, die DVeranlaffung zur Creirung des Papier 
gelves. gegeben haben *); fo ift doch der Credit des 
SPapiergelves von dem Credite der Banken weſentlich 
verſchieden. Denn der Credit der Banken ift nicht, 
wie der Credit des ‘Papiergelves, ein von ben in ben’ 

*) Log, 2, ©. 374... 

a 
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Verkehr gebrachten Gütern und namentlich von der 
Metallmünze getrennter Eredit, fondern mit beiden 
aufs innigfte verbunden, weil die Geltung der Bank⸗ 
gettel auf dem Fonds der Bank beruht, der aus einer 
hinreichenden Maſſe von Metallgeld gebilvet wird, 
und auf der Sicherheit, welche diefer Fonds jedem 
Beſitzer von Bankzetteln gewährt, feine Zettel fogleich 
gegen Metaligeld umfegen zu Eonnen. Doch gewähren 
die Banken diefe Sicherheit und den darauf beruhenden . 
Einfluß auf den Verkehr und Woplftand des Staates 
nur fo lange, als fie in in ihrem urfprünglichen Cha⸗ 

rakter und in ihrer weſentlichen Beftimmung erhalten 
werben. Dies wird gefchehen, theils wenn die 
Banken felbft ihre Speculationen nicht höher treiben, 
als ihre Kräfte verftatten ; th eils.wenn die Regierung 
der Banken nicht für fremdartige Zwecke fich bedient. 
Die Maffe der auszugebenden Banknoten richtet fich 
aber nad) der Größe des Verkehrs und der Höhe des 
Credits der Bank, und kann im Allgemeinen nie nach 
Zahlen beftimmt werden. j 

Die Zettelbanfen'geben, ftatt der Münze, 
Zettel oder Noten ‚aus, gegen deren Auslieferung 
man in der Banf das Geld jederzeit baar erhalten 
Bann. So lange der Fonds der Stifter einer folhen 
Bank Hinreich®, den Credit derfelben zu ſichern; fo 
lange werben die Banknoten wie Münze circuliren, 
und noch außerdem viele Bequemlichfeiten und Vor⸗ 
theile — befonders im Handel mit dem Auslande — 
gewähren. Giebt die Bank nicht mehr Zettel aus, 
als fie baaren Fonds in ihrer Kaffe hat; fo erfpart fie. 
blos die Unterhaltungstoften ver Münze. Verwendet 
fie aber einen Tpeil (z. B. ein Drittheil) des eingenom« 
menen baaren Geldes zu Gefchäften; fo vermehrt fie 
dadurch die Summe ihrer Zaplmittel. Daffelbe ges 
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ſchieht auch, wenn fie ein Deittheil mehr Roten vers 
fertige, als ihr baater Fonds beiträge. Nur muß fie 
in diefem Falle darauf fehen, theils daß bie 
Summe der Banknoten nie die Summe des Beduͤrf⸗ 
niffes zu den inländifhen Zahlungen uͤberſchreitet, 
weil, wenn mehr Banknoten ausgegeben werden, als 
die Circulation bedarf, der Ueberfluß derfelben ſchnell 
zur Bank zuruͤckkehrt, und verfelben läftig wird; 
theils daß ber Werth der Banknoten ftets dem baa⸗ 
en Gelde gleich ‚erhalten wird, fo. daß die Bank 
jedesmal ihre Noten one Widerrede und nach ihrer 
vollen Geltung in baarem Gelde realifir. Die Bank 
muß daher ftets fo vielen baaren Fonds vorräthig 

ben, um nie in die Verlegenheit zu kommen, bie 
ealifirung ihrer Noten aufzufchieben oder zu umgehen. 

Daraus folgt als Ergebiiß, daß eine Bank nur den» 
* jenigen Theil des baaren Geldes, der im Lande für die 
-, gewöhnlichen Zahlungen nöthig ift, durch ihre Noten 
“erfeßen darf, und dag ihr wefentlicher Nugen darauf 
beruft, den Handel zu unterftügen, indem fie den 
"Kaufleuten durch Kaffencredit , oder durch das Diſcon⸗ 
tiven ihrer Wechſel die Zahlungen erleichtert, und es 
ihnen möglich macht, einen Lheil ihres baaren Vermoͤ⸗ 
gens, den ſie ſonſt fuͤr eintretende Zahlungen in Kaſſe 
behalten muͤßten, fuͤr andere Zwecke Anzuwenden *). 

Verſchieden von den Zettelbanken, haben die 
Giro⸗ (oder Depofitos) Banken die Beſtim⸗ 
mung, das Gefchäft der gegenfeitigen Abrechnung 

*) Verfälfchte Banknoten ift die Bank nicht einzulöfen vers 
pflichtet; allein die Klugheit fann anvathen, von dem 
irengen Rechte Leinen Gebrauch zu madyen, weil die 
Beſorgniß, falſche Banknoten zu bekommen, der Ans 
nahme Überhaupt nachtheilig wird, . 

D 
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untet den Kaufleuten zu erleichtern. In den Giro⸗ 
banfen legt nämlich eine Anzahl Großhändler gewiſſe 
Summen nieder, damit ihre gegenfeitigen Zahlungen 

"durch Ab =" und Zufchreiben‘der von ihnen niedergeleg⸗ 
ten Summen berichtige werben können. Bliebe das ' 
Deponirte Geld in der Bank liegen; fo wäre dieſes 
Verfahren höchft einfach und ſicher. Weil man aber 
daffelbe nicht muͤßig ruhen’ laffen will; fo wird ein 
Theil deſſelben, gegen Zinfen, zu andern Zwecken 
benußt, wodurch die Girobanf zugleich den Charakter 
einer Leih= und Difcontobankerhält. Sind die 
daflır gegebenen Hypotheken und Effecten von ver Art, 
daß fie leicht in baares Geld verwandelt werden koͤn⸗ 
nen; fo leidet der Credit Beineswegs dabei. Doch ges 
ſchieht Dies im entgegengefegten Falle. — Die Bor 
theile einer Girobanf beruhen darauf, daß theils 
Durch die von der Bank, gegen beftimmte Sicherheit 
ausgeliehenen Summen der Gewerbsfleiß und Verkehr 
befördert und erweitert wird; theils daß man fein 
Geld in folhen Banken: am ficherften aufbewahrt, 
und dadurch die Mühe ver Auszahlung, das Wägen, 
Probiren, die Vergleihung der verfchiedenen Münzen, 
die Verfchlechterung derfelben durch den Umlauf, die 
Verminderung ihres Gewichts und Feingehalts durch 

* die Münzkimfte der Regierungen, und jeder Srrthum . 
bei ven Zahlungen vermieden wird. — Se felbfiftäns - 
diger übrigens die Giro banken ſich behaupten; defto 
größer wird ihr Credit feyn. Denn, nad) dem Zeugs 
niffe der Geſchichte, iſt der Credit derfelben gewöhnlich 
nur dann vermindert worden, wenn fie ſich zu Anleihen 
für die Regierungen gebrauchen ließen. 
Die aͤlteſte Bank in. Europa war die, im Jahre 
1407 geftiftete, St. Georgenbanf zu Genua. Gie 
war eine Zettelbank, in welche viele Privatpers 
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fonen ihre Capitallen gaben. Ihr Sinken warb durch 
fehlerhafte Verwaltung und durch bie Zahlung von 
2 Mill. Scudi an den öftreichifchen General Browne 
herbeigeführt, welcher 1746, während bes öftreichi= 
ſchen Exbfolgekrieges, Genua eroberte. — Die Bank 

ju Venedig erhielt ihre fefte Geftaltung als Gir o⸗ 
bank im Jahre 1587 und genoß eines hohen Credits. 
Sie mußte im Jahre 1797, bei der Auflöfung des 
Sreiftantes, ihre Zahlungen einftellen. — Die Baut 
za Amfterdam ward 1609 errichtet, und ift eine 
Sirobant, — Eben fo ift die Bank zu Ham 
burg, im Jahre 1619 geftiftet, eine Girobank, 
Im Jahre 1813 nahm der Marſchall Davouft ven 
ganzen Vorrath diefer Bank: 7,489,343 Mark (& 
8 ©r.) ‚ wofür dudwig 18 (1816) blos 500,000 Frans 
Een Renten erftatten ließ. — Die Bank zu London, 
im Jahre 1694 errichtet, ift eine Notenbanf und 
von der hörhften Wichtigkeit für mehrere Erdtheile. — 
Die Berliner Bank warb im Jahre 1765 begrün« 
det, und ift eine Giro = und Leihbank. — Die Bank 
gu Wien, im Jahre 1703 von teopold 1 als Giro» 
bank geftiftet, ward fpäter (1771) eine Zettelbank, 
wurd aber 1811-ganz aufgehoben, worauf, an ihre 
Stelle (1816) eine öftreihifche Nationalbanf 
trat, die von dem Staate unabhängig, und Eigen» 
thum einer Geſellſchaft von Actionairen iſt. Sie vers 
einige in ſich die Giro» Zettel⸗Depoſito⸗ und zeihbank. — 
Die gegenwärtige Bank von Frankreich ifk 
eine Settelbant, und ward im Jahre 1800 auf: 
30,000 Actien, jede zu 1000 Franken, errichter, die 
bis auf 67,900 Actien geſtiegen ſind. i 

Aug. Sell. Schmidt, geünd 
Sant. Dann, 1797., s uite Veſctrehang der 

3. Geo. Buſch, AÄöhandlungen über Banken uud 
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Meönzwefen. Dritte verminderte und dadurch verbefſerte 
Ausgabe. Hamb. 1824. 8. Cift auch der dritte Theil 
f. fämmel. Schriften über die Handlung.) 
ET P. (Klüber), über den Plan zu Errichtung 
en Ban in der freige Stadt Frautfurt. Frankfurt, 
1825. 8. ' 
cueber die Banken, befonders über die englifche 

und frangöfifche, enthaͤt Rau in f. Volks wirt h⸗ 
fhaftslehre ©. 241 ff. bie. zufammengedrängten 
Refultate.) 

Man unterfcheidet zwifchen Zinfen uhd Ren⸗ 
ten, inwiefern die erftern von folchen Darlehen 
erhoben werden, welche aufgekuͤndigt werden Eönnen, 

. die legtern aber von Darlehen, die nicht gekuͤn⸗ 
digt werben dürfen. — Zeitrenten finb folde, 
welche der Staat auf eine vertragsmäßig beftimmte 
Reihe von Jahren dem Capitaliften, füt die Eins 
zahlung eines Capitals, bezaplt, nad) deren Ablauf 
der Gläubiger weder auf Capital, noch auf die 
Zinfen ein weiteres Recht befigt. — Leibren ten 
heißen diejenigen, welche der Capitalift, nad) Ein- 
ahlung eines Capitals, während der Dauer feines - 
bens bezieht, und die eben deshalb hoch ftehen 
und einen Theil des Capitals felbft erftarten, "weil 
nad) dem Tode des Capitaliften das Capital an Dies 

. jenige Anftalt fälle, welche die Leibrente entrichtet. 
Deshalb richtet ſich auch die Größe und Höhe der 
Leihrente nach der wahrfheintichen laͤngern 
oder kürzen tebensbauer des Capitaliſten — Die 
Zontinen find Leibrenten, nur mit der Eigen« 
thuͤmlichkeit, daß fie einer zufammengetretenen Ges 
fellfchaft fo lange gleichmaͤß ig bezahle werben, 
bis mit dem Tode des legten Theilnehmers die 
Geſeliſchaft erlöfht, und das Capital und die Kente. 
an den Staat fült. — Die Aunuitäten endlich. 
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find folche Leibrenten, welche auf eine beftimmte 
Reihe von Jahren (3.8. 24 Jahre, 48 Jahre), und 
zwar mit einem bebeutenden Ueberfchuffe über bie 
gewöhnlichen Zinfen, als Erſatz für das Capital, 
bezahle werden, welches, nach Ablauf jener Jahre 
an den Staat fällt. In Sranfreih, England und 
Dänemark begann diefe Art der Kenten im achte 
ebuten Jahrhunderte, und veranlaßte den weitern 
nbau'der politifchen Arichmetif, um die Höhe der 

Renten nach dem muthmaßlichen Verhaͤltniſſe der 
tebensbauer der Capitaliften, in Beziehung auf ie 
gegenwärtiges Lebensalter, zu beſtimmen.“ Die 
Aufgabe dabei ift alfo: die Jahresrente zu finden, 
welche der Staat dem Capitaliften gegen Einzahlung 
eines beftimmten Capitals‘, in der Zeit, für welche 
die Rente feftgefeßt ift, oder fo lange.er noch lebt, 
geben kann, ohne daß der Staat im Ganzen eine 
größere Rente bezahlt, als mit dem erhaltenen Cas 
pitale und mit den gewöhnlichen Sinn beftritten 
werden Bann *). — Alle diejenigen aber, welche 
von Zinfen und Renten leben, ohne zu arbeiten, 
zehren zunächft auf Koften ihrer Miebürger, und 
entziehen ihr Vermögen nicht felten den rechtmäßigen 
Erben. Alle teibrenten, Tontinen und Annuitäten 
führen daher eben fo leicht zur Ehelofigkeie, zur 
Verſchwendung und zur Entſittlichung, wie fle dem 
öffentlichen Wohlftande nachtheilig find, weil fie 
durch den Muͤßiggang der Rentenirer die Betriebs 
famkeit und die Gewinnung eines reinen Ertrags 
verhindern, während die Capitaliften, wenn die Re⸗ 
gierung mit ihnen ſich nicht in ein ſoiches Gl uͤ ck s⸗ 
foiel eingelaſſen haͤtte, ihre Capitale dem oͤffent⸗ 

"An Jakob, Staateflinanzw. Th. 1. ©.675. . 
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üchen Verkehre nicht hätten entziehen koͤnnen. Dazu 
kommt für das Ganze des Staates der Nachtheil, 
Daß die Regierung das erhaltene Capital für ihre 
augenblidlihen Beduͤrfniſſe couſumirte, und die 
Nation doch die von. der Regierung contrahirten 
Kenten aufbringen muß. - 

3. Nic. Terens, Einleitung zur Berechnung ber 
Leibrenten und Anwartſchaften, die vom Leben und Tode 
einer oder mehrerer Perfonen abhängen, mit Tabellen 
zum practifhen Gebrauche. 2 Ch. Lpz. 1785 f. 8, 

Ernſt Wil. Brune, Lurzgefaßte Darftellung der 
einfachen und zufammengefegten Zinsrechnung. 2 Thle. 
Lemgo, 1813 und 20, 8. — Die Tabellen dazu in 4. 
Cer. folgt über Leibrenten und Tontinen dem Teens, ‘ 
umd madıt deffen Wert entbehrlich.) 

36. 

Affignationen und Wechſel. 

Affignationen und Wechfel find die Mittel, wos 
durch nicht nur viele überflüfjige DVerfendungen des 
baaren Geldes vermieden, fondern auch durch ihren 
Credit die Zahlmittel beträchtlich vermehrt werden, 
Affignationen enthalten nämlich fehriftliche Volle 
machten, die einer erhält, um ſich von einem Andern 
Geld oder Güter ausliefern zu laffen. — Gefchieht 
durch folche Anweifungen zwifchen entfernten Schulds 
nern und Glaͤubigern ve Vertaufhung der Schuld: 
ner und Glaͤubiger; fo heißen fie Wechſelbrie fe. 
Durch diefe wird der Verkehr erleichtert, weil fie - 
Zahlungen in ‚der Nähe bewirken, und dadurch ‚den 
Transport und die Transportkoften des Geldes, fo 
wie die Gefahren des Verluftes deffelben verntindern, 
und Durch den bloßen Crebit das baare Geld eine Zeit» 
fang entbehrlich machen, indem fie, auf eine beftimmte 

St. W. ate Aufl. IL 17 
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Beit ausgeſtellt, während dieſet Zeit als Zahlungs» 
mittel gebraucht werden, und, die Stelle des baaren 
Geides vertreten. Der Credit berfelben ift daher abe 
Yängig von ihrer Realiſirung a einer beftimmten Zeit. 

In Laufmännifchem Sinne nennt man jede 
ſchriftliche Anweiſung, die der Gläubiger (Trafe 
fant) einem Dritten (Remittent) auf feinen 
Schuldner (Traffat) giebt, weil diefer die Berbind- 
lichkeit Hat, binnen einer gewiffen Zeit, bei Strafe 
perfonlicher Verhaftung, zu Bezahlen, einen Wech ſel. 
Der Remittent Bann aber fein Kecht an einen- Vier 
sen, und biefer wieder an einen Fuͤnften abtreten (i n⸗ 
doffiren). So kommt der Wechfel aus einer Hand 
in bie andere (er wird girire), bis an ben teten, 
der zur wirklichen Geldzahlung verpflichtet ift, und 

zywar entweder fogleih (auf Sicht), oder nach einer 
beftimmten Zeit. Doch muß demfelben der Wechfel 

erſt vorgelegt (präfentire) werben, und er erklären 
(acceptiren), benfelben bezahlen zu wollen. J 

Auf gleiche Weiſe koͤnnen alle Arten von Actien, 
Schuldſcheinen, Pfandbriefen u. ſ. w., 
welche einen oͤffentlichen Credit haben, in vielen 
Faͤllen als Zahlungsmittel gelten. 

37. V 

Handelscredit. 

Wenn in der Volkswirthſchaft (5. 19.) der Cre⸗ 
dit uüberhaupt, oder das gegenfeitige Zutrauen “in 
dem wechfelfeitigen Verkehre des Staatslebens, als 
eine wefentliche Bedingung der individuellen und all⸗ 
gemeinen Wohlfahrt aufgeführt warb; fo enthält die 
Staatswirthſchaft, geſtuͤzt auf jene Unterlage, die 
tepre vom Hanbdelscredite im engern Sinne, 

. 
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, . . - 
Denn alles, was das Geld auf den Umlauf der zum 
Verkehre geeigneten und beftimmten Guͤtermaſſen zu 
wirken vermag, wirkt es zulegt nur durch den Credit, 
d. h. durch die öffentliche Meinung, welche das Geld 
als Anweiſung auf Güter aller Art behauptet. Allein 
nicht bloß durch den Credit des Geldes wird der Ver⸗ 
Behr beförbert, erhalten und erweitert; es liegt auch in 
dem Credite etwas Höheres und Geiftiges*), . 
das einen großen Einfluß auf den Verkehr und auf 
den öffentlichen Wohlftand behauptet. Dies ift das 
gegenfeitige Vertrauen ber Individuen, Die im Ver⸗ 
Beine ftehen, geftüßt auf die firtlihen Eigen- 
ſchaften ver Menfchen, daß fie das Recht und die 
Pflicht in iprer Wechfelwirfung nicht verlegen werden. _ 
Diefer höhere, und ſittliche Beſtandtheil des ‚Credits 
kann aber nur bei cultivirten und gefitteten Völkern 
ftatt finden, deren Kegierung namentlich ihre ſittliche 
Würde mit Feftigkeit behauptet. — Unter diefen Bes 
Dingungen beruht der Handelscredit auf der Ue⸗ 
berzeugung: theils daß. der Schuldner mehr Vers . 
mögen befige, als er ſchuldig ift; theils Daß er zu. 
der feftgefepten "Zeit denjenigen Theil feines Vermoͤ⸗ 
gens, der zur Ablöfung der Schuld beftimmt wird, 

* in werthvolle Güter verwandeln koͤnne; theils daß 
fein ſittlicher Charakter, fein eigner DBortheil, und | 
die Gefege des Staates ihn zur teiftung der uͤbernom⸗ 
menen Verbindlichkeit führen werden. - Die Sicher⸗ 
— wird noch durch Hypotheken, 

fänder u. f. w., ‚welche in die Hände des Glaͤu⸗ 
bigers nievergelegt werben, gefteigert, weil verfelbe, 

" Am Falle der Nichtbezahlung, berechtigt iſt, durch 
biefe Depofita ſich bezahlt zu machen. 

208, %. 2, ©. 420 ſ. 
17* 

N s 
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Uebeigens beruht der Privatcredit, der dem 
Privatmanne ertheilt wird, und der öffentliche, 
wenn der Staat. der Schuldner ift, auf gleichen 
Grumdfägen. Durch den Credit wird aber der Vers 
kehr wefentlich erleichtert ; denn ein ausgebildeter Handel 
kann ohne Credit nicht beftehen. 

(de Pinto), treits de la circulation et da cre- 
die. Amst. 1771. 8 Teutfh: Sammlung vom 

*  Auffägen, die größtentheils wichtige Puncte der Staats⸗ 
wirthſchaft betreffen. iegnig und Loz. 1776. 8. 

Ueber ſtaatswirthſchaftliche Haushaltung und deren 
etftes Princip, als Grundlage des Staatscredits. s. 1. 
1811. 8, 

38. 
Handelsbilanz. 

So wohlthaͤtig eine guͤnſtige Handelsbilanz uͤber⸗ 
haupt für einen Staat ift *); fo ſchwierig bleibt es 
doch, fefte Ergebniffe deshalb auszumitteln, und fo 
fehlerhaft find gewoͤhnlich die Anfichten und Grunde 
fäße gewefen, durch deren Verwirklichung man eine 
günftige Handelsbilanz zu erftreben fuchte. Denn, 
nach ben Lehren des Merkantilſyſtems, ift nur diejenige 
Handelsbilanz günftig, wo die Ausfuhr eines Staates 
die Einfuhr nach ihrem Geldpreiſe überfteigt, 
wo alfo, durch die erweiterte Ausfuhr, fremdes 
Geld ins Land gebracht wird. Wie irrig diefe Meis 
nung iſt, lehrt die Prüfung des Merkantilſyſtems 
¶ Volkswirthſch. $. 7.), und das Zeugnig der Ges 
ſchichte, weil nicht diejenigen Staaten arm werben, 
welche die Erzeugniffe des Auslandes für Geld erwer⸗ 
ben, wohl aber diejenigen, deren Gewerbsweſen und 

H Lotz, Th. 2, ©. 205 ff. 
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deren oͤffentlicher Verkehr ruͤckwaͤrts geht, die allmaͤh⸗ 
lig, ſtatt vom reinen Ertrage zu leben, vom Capitale 
zehren, und wo man, durch eine fehlerhafte Creirung 
und Anhänfung‘ des Papiergelves, das baare Geld 
aus dem Sande treibt *). — Nur dann würde bie 
Handelsbilanz that ſachlich ungünftig feyn, wenn 

"die Erzeugnifle des Auslandes blos auf Koften ‚der 
inländifchen Betriebfamkeit, des inländifchen Wohl 
ftandes und mit -Zufegung des inländifhen Capitals 

* gewonnen werben Eünnten. An fi aber ift die er« 
höhte Einfuhr fremder Erzeugniffe durchaus Fein Bes 
weis einer unginfligen Handelsbilanz. . Ueberhaupt 
biegt in dem ängftlichen Streben einer Regierung nach 
einer günftigen Handelsbilanz der Grundirrthum, daß 
man zunächft den Handel- mit dem Auslande im 
Blicke behält, und darüber den weit wichtigern in« 
laͤndiſchen ‚Handel vernachläffigt, und dieſen bei 

*) Sehr treffend fagt Log, Ch. 2. S. 21%, über die Furcht, 
daß das baare Geld durdy den Handel außer Landes gehen 
dürfte: „Vom Gelde, wie von jeder andern Waare; 
kann ſtets nur der Ueberfluß aus dem Lande gehen. So 
wenig wir das. Getreide, das wir" zu &amens oder: 
Wirthſchaftskorn bedürfen, aus dem Lande ſchicken wers 

‚den; fo wenig werden wir auch mehr Geld aus dem 
Lande ſchicken, als unfer Bedarf zum innern Verkehre 
verjtattet. Iſt aber Ueberflug am Gelde und edlen 
Metallen irgendwo vorhanden; fo wird ihm nidta im 
Lande zu halten vermögen. Jener Ueberflug ſucht ſich 
im Aüslande feinen Abfag, wie jede andere Waare. 
Niemals haben felbit die ungaͤnſtigſten Bilanzen das 
Geld eines einzigen Landes erfhöpft, wo man es nicht 
durch Einführung eines Papiergeldes hinaus getrieben 
hat; und niemals haben dagegen die fogenannten günjtis 
gen Bilanzen irgendwo die Maffe der edlen Metalle im 

-  Verhältniffe zu dem Weberfchuffe der Ausfuhr vergrößert.” 
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der Wuͤrdigung des allgemeinen Wohlſtandes im 
Sanzen zu wenig in Anfchlag bringt. Derin außer⸗ 
dem, daß felbft eine forgfältig bearbeitete Ueberſicht 
fiber die Handelsbilanz durch die Unvollkommenheiten 
der Zollbächer, durch das Schwanten des Geld» und 
Wechſelcurſes, fo wie durch den Schleichhandel und 
Srenzverkehr fehr erfchwert: wird, hat jener Grund» 
irrthum zu den, beim Merkantilfofteme gerhgten,, feh⸗ 
lerhaften Maasregeln verleitet, die fih in den Praͤ⸗ 
mien auf die Ausfuhr inländifcher Erzeugniffe, in 
den Verboten fremder Producte, in den Monopos 
ben der privilegirten Handelscompagnieen, 

. In den Navigationsacten, und in den Taren 
ankündigen, welche die, dem Merkantilfnfteme anhäns 
genden, Regierungen zur Befchränkung des Miß- 
brauches der von ihnen egtheilten Monopole feftfegen 
mußten, wedurch aber der freie Verkehr anf die wills 
kuͤhrlichſte Weife befchränft wird, befonders wenn 
diefe Taren zunächft auf die deingendften tebensbevürfe 
niſſe (Brod, Bier, Fleiſch) gelegt werden. \ " 
u Zi zius, Sfonomifch s practifdhe Betrachtungen über 
die Handelsbilanz. Wien und Triek, 1811. 6. 
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2) Zweitet Theil, oder Finanzwiſſen 

ſchaft. 
39. 

Begriffund Theile derFinanzwiſſenſchaft. 

So wie ſich die Staasswirthfchaftslehre auf die 
Volkswirthſchaftslehre ftüßt; ſo wird auch die Fir 
nanzwiffenfchaft *) unmittelbar auf die Staates 
wirtbfchaftstehre, und mittelbar auf die Volkswirth⸗ 
fhaftstehre gegründee. Die Finanzwiflenfhaft ent⸗ 
haͤlt nämlich ($. 4.) die ſyſtematiſche Darftel- 
lung der Örundfäge des Rechts und der 
Klugheit, nah welchen die anerkannten 
Bedürfniffe des Staates, für die unun 
terbrohene Verwirklichung des Staats 
zwedes, im Allgemeinen und im Einzel 
nen gededt und befriedigt werben follen, 
mithin, im engern Sinne, die Lehre von den. 
fämmtlichen Bedärfniffen und Ausgaben, 
fo wie von den Einnahmen des Staates. — 
Sie beruht, nach ihren legten Gründen, auf dem 
philoſophiſchen Staatsrechte und der Volks⸗ und 
Staatswirthfchaftslehre; eheils weil jedes wirkliche 
Beduͤrfniß des Staates nur aus dem im Staatsrechte 
aufgeftellten hoͤchſten Staatszwecke nachgewieſen und 
als ſolches anerkannt werden kann; theils weil die 
Dedung und Befriedigung Biefes Beduͤrfniſſes auf 

*) Was den Namen der Wiffenfchaft betrifft; fo ift das Wort 
Fine altſachſiſchen Stammes, und bedeutet noch im Eng⸗ 
liſchen Ab gabe, Steuer. Finanzwiſſenſchaft ift-alfo 
wortlich: Steuer⸗ oder Abgabenwiſfenſchaft. 
(Ss Helejge Lit. Zeö. 1833, N. 10.) . 



20 Binangwiſſenſcheft. 
die hoͤchſten Grundſaͤtze des Rechts und der Wohle 
fahrt, d. h. auf die Beruͤckſichtigung und Anwendung 
der in der Volkswirthſchaftslehre aufgeftellten Lehren 
von den Quellen, ven Bedingungen, der Vertheilung 
und Vermehrung, und der Verwendung des Volksver« 
mögens, fo wie auf die in der Staatswirthfchaftslehre 
aufgeftellten Grundfäge von dem Einfluffe der Regie⸗ 
rung auf die leitung des Volksvermoͤgens zurüdgeführe 
werden muß. ' 

Sie zerfällt nach diefer Anficht in vier- Tpeile: 
a) in die Aufftellung der Höchften Grunde 

fäße der Finanzwiffenfchaft; 
b) .in die Lehre von den anerkannten Bes 

dürfniffen des Staates,’ oder von den nothe 
mwendigen Ausgaben deffelben; 

c) in die Lehre von der zwedmäßigen Bes 
friedigung diefer Bedürfniffe, ober von 
den Einnahmen des Staates; 

d) in die Sehre von der Finan zverwal⸗ 
tung, ober von der rechtlichen und zweckmaͤßigen 
Erhebung, gleichmäßigen Bertheilung, und 
ausichliegenden Verwendung der Gtaatseins 
nahmen für die anerfannten Bebürfniffe des Staa⸗ 
tes, fo wie von dem Finanzrechnungs weſen 
und der Controlle über Einnapmen und Aus⸗ 
gaben. ‘ ’ 

In dem Kreife der Staatswiflenfhaften find 
* wenige derſelben in neuerer Zeit fo wefentlich umges 

ftaltet worden, wie die Finanzwiſſenſchaft, welde, 
bis zur foftemarifhen Begründung der Volks⸗ und 
Staatswirthſchaftslehre, ein bloßes Aagregat von 
unzufammenbängenden Klugheitslehren und Mass - 
regeln des Zufalls, der Noth und des augenblid= 

“lichen Intereſſe war, wie die Sinanzverwaltung in 
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den meiften Staaten felbft, aus welcher fie ſich als 
» eine kümmerliche Theorie emporgearbeitet hatte. Wie 
konnte auch, fo lange das Merkantilfnftem in der 
Wirklichkeit vorherrſchte, eine aus dem Zwecke des 
Rechts und der Wohlfahrt ſtammende, und alfo in fi . 
nothwendig zufammenhängende, Finanzverwaltung 
geübt, und auf diefe fehlerhafte Unterlage eine bes 

friedigende Sinanzwiffenfchaft aufgeführt werben! 
Man darf in diefer Hinficht nur die Altern Schriften 
über die Finanzwiſſenſchaft bis zu Ende des achtzehn⸗ 
ten Jahrhunderts (felbft Juſti, Sonnenfels, 
Yung, Köffig nicht ausgenommen,) mit’ denen 
vergleichen, welche dieſe Wiffenfchaft feit der Bes 
gröndung der Nationalökonomie anbauten. Denn 
alles, was in der Finanzwiſſenſchaft über Domainen 
und Regalien, tiber directe und indirecte Steuern vers 
handelt wird, ift luͤckenvoll, und ermangelt eben fo 
des innern Zufammenhanges, wie der gemeinfamen 
tiefern Begründung, fobald nicht das in den beſtehen⸗ 
den Domainen, Regalien und Steuern erfahrungss 

" mäßig Vorhandene auf ein Höheres zurädgeführt 
wird, nach welchem beurtheilt werden muß, in wels 
chem Verhältniffe Domainen, Regalien, directe und 
indirecte Oteuern, zu der Idee des Rechts an ſich, und 
zu den: Grundbedingungen des Volksreichthums und 
der allgemeinen Wohlfahrt aller Staatsbürger ftehen. 
Es mußte daher die Finawzrwiffenfhaft völlig neu ges 
ftaltet werben, als zuerft-die Staatswirthſchaftslehre 

— ſeit der Begründung des phnfiofratifchen ‚und 
Smirh’fchen Syftems — zu ven hoͤh ern Gründen 
alles Reichthums im Staate, und, noch’ fpäter, vie 
Volkswirthſchaftslehre zu den höchften Unterlagen 
alles Vermögens und Wohljtandes in der Mitte eines 

thaͤtigen Volkes ſich erhob. - Während aber auf diefe 
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Weiſe vie Volks⸗ und Staatswirthſchaftslehte bie 
meue Geſtalt der Ginangwiffenfhaft bedingte kann 
doch auch nicht geläugnet werden, daß eben die Finanz · 
noth und die Mangelhaftigkeit und Erbärmlichkeit der 
ältern Finanzverwaltung zu den Unterſuchungen führte, 
aus welchen die neue Form der Volks» und Staats⸗ 

wirthſchaftslehre hervorging. 
Daraus folgt aber mit gebieteriſcher Nothwen⸗ 

digkeit, daß in unferm Zeitalter die bloße Routine 
wicht mehr bei der Finanzverwaltung aus— 
reicht (mit alleiniger Ausnahme des merchanifchen 
Rechnungsweſens); daß vielmehr jeder, der im Fi⸗ 
nanzweſen als ftimmberechtigt ſich ankündigen will, 
mit den Grundſaͤtzen der Volks» und Staatswirth⸗ 
ſchaftslehre, fo wie mit der neuen Form der Finanz⸗ 
wiſſenſchaft befannt feyn muß, um weder ſolche 
Bloͤßen zu geben, ‚wie die bloßen Kontiniers, die 
man ‚gewöhnlich an dem ihnen eigenthümlichen bes 
fehränkten Geſichtskreiſe des oͤlo ßen Plusmachens 
(der Erhöhung der Abgaben, auf welche Weiſe es 
aueh fen) erkennt, noch das Wohl des Volkes feibft 
auf das Va banque: eines Budgets zu fegen, deffen 
Brauchbarkeit oder Verwerflichkeit zunächft an dem 

Verhaͤltniſſe erkannt wird, in welches — mit Rüde 
ficht auf die Verfchiedenpeiten ver Staaten nach Dert- 
lichkeit, Boden, Berriebfamkeit und Cultur — die 
dDirecten Steuern zu den indirecten ge 
bracht worden find. Deshalb muß das Budget bei 

- einem aderbauenden Staate anders, als bei einem 
Fabrik» und Handelsſtaate, anders bei einer See⸗ 
macht als bei einem Binnenlande, anders bei einem 
aufgeflärten und reihen Wolfe, als bei einem geiftig 

unterdruͤckten und armen Staate lauten. 
\ So gewiß aber von der einen Seite die theore⸗ 
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, eifhen Kenntniffe der Volks⸗ und Staatswirth⸗ 
fchaftslehre dem Financier nicht abgehen dürfen ;- fo 
gewiß reichen doch auch, ‘von der andern Geite, dieſe 
Srundfäge für die, Finanzverwaltung felbft, nicht aus. 
Denn wer mit Gruͤndlichkeit und Fleiß die Begriffe 
von Arbeit, Theilung der Arbeit, Credit, Circula⸗ 
tion, Gut, Werth, Preis, Brutto = und Reinertrag 
a. f. w. fich angeeigriet hat, muß doch noch eine große ° 
Maffe gefchichtlich = practifcher Kenntniffe einfammeln, 
um jene Begriffe 3. B. auf Baden oder Oftpreußen, 
auf Portugal oder Polen, auf Niederland oder Nor 
wegen, auf England oder die Schweiz mit Erfolg 
anzuwenden. Es können daher bei dem einen Staate 
Im Budget die indirecten Steuern weit höher veran⸗ 
fehlagt werden müffen, als die directen, und wieder 
bei einem andern Staate die birecten höher, als die 
indirecten, je nachdem die Kräfte, die Beduͤrf⸗ 
niffe und die politifhe Stellung des einen 
Staates von den Kräften, Beduͤrfniſſen und der poli⸗ 
tiſchen Stellung eines andem Staates in der Wire 
lichkeit weſentlich verfchieden find. Daffelbe gile 
namentlich auch in Hinficht der Verſchiedenheit der 
Staaten, ob durch eine vorhergegangene Revolus 
tion das Lehnsſyſtem und die frühere Beſteuerung in 
demfelben völlig vernichtet ward, oder ob man auf dem 
mildern Wege der Reformen eine zeitgemäße Geftals 
fang und Fortbildung der Finanzverwaltung verfucht., 

" 2 , 5 
Literatur der Finanzwiſſenſchaft. 

In den meiften Merken über die Volks⸗ und 
Gtaatswirthfchaft (Bolkswirtgfch. $. 6—12) *) find 

*) Vefondere Veruͤckſicigung deshalb verdienen Die Werke 
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die Grundſaͤtze der Finanzwiſſenſchaft, entweder aus⸗ 
fuͤhrlich und wiſſenſchaftlich ſelbſtſtaͤndig, oder beis 
laͤufig, d. h. ſogleich in Verbindung mit den ftaatd« 
wirthſchaftlichen Lehren, entwickelt worden. Eben ſo 
finden fih auch in mehren kameraliſtiſchen 
Schriften die allgemeinen Lehren der Finanzwiffen- 
ſchaft. Es koͤnnen daher hier nur diejenigen Werke 
genannt werden, welche die Finanzwiſſenſchaft bes 
fonders und felbftfiändig darftellen, wobei aber 
die Bemerkung nicht überflüffig ift, daß faft alle Ältere 
Bearbeitungen berfelben feit der Zeit unbrauchbar 
geworben find, wo In der Zinanzroiffenfchaft die Lehre 
von den Staatsausgaben auf ein den Volksver⸗ 
tretern vorzulegendes Budget, und die Lehre von 
den Staatseinnahmen auf den Grundſatz des reinen 
Ertrags zurücdgeführt ward. > 

Bild. Freih. v. Schröder, fürflihe Schatz / und 
Rentkammer, nebft feinem Tractate vom Goldmachen. 
Leipz. 172.8. — N. A. 1731. a v 
Heint. Gtlo. v. Jufi, Syſtem des Sinanzwefens. 
Kalle, 1766. 4. 

Co. Pfeiffer,) Grundfäge der Finanzwiſſenſchaft, 
nebft einem Anhange über die Unausführbarteit des 
phyſiokratiſchen Syſtems. Frkf. am M. 1781. 8. 

von Quesnay, Smith, Say, Ganilh, 
Sartorius, Lüder (über NMationalinduftrie und 
Staatswirthſchaft, Th. 3, ©. 453 ff.), Kraus, 
Chſtn. v. Schläger (Staatswirthfh. Th. a, ©. 143 
f.), Weber (Lehrb. der. pofit. Dekonomie, der im 
2ten Theile die Finanzwiſſenſchaft barftelt), Karl 
Gollſt. Handbuch der Staatswirthſchaft und Finanz), 
Simohde Sismondi, Ricardo, Stord, Rau, 
Seutter u.a. — Aus der Meihe der kamer a⸗ 
liſſtiſchen ‚Scriften die von Schmalz, Sturm, 
Fuldaer, 

D 
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9 De Yung, bLehrbuch ber Sanyeifenfsaf. 
9. 

Karl En Röffig, bie Binanjwifenfgaf, Leipz. 
1789. 8. 
— F. Stodar von Neuforn, volltandiges 

Handbuch der Finanzwiſſenſchaft. 2 Thle. Rothenb. 
i808. 8. — — Die Auflage. Nuͤrnb. 1819. 8, (Er 
einpfiehlt die indirecten Steuern; das Werk ward getas 
delt Zen. Lit. Zeit. 1820, Ergänzt. St. 2, undind, 
Heidelb. Jahrb. 1820, März, von Eſchenmayer; 
auch in der Halleſchen Lit. Zeit. 1821, Si. 168.) 

Ludw. Heinr. v. Jakob, die Staatsfinanzwiſſenſchaft, 
theoretiſch und practiſch dargeſtellt und erläutert durch 
Beifpiele aus der neuen Finanzgeſchichte eurapälfcher . 
Staaten, 2 Thle. Kalle, 1821. 8. — 
Des Grafen v, Soden Nationalökonomie enthält im 

fünften Theile die Staatsfinanzwirchfdaft 
nad) feinen Grundfägen der Nationalökonomie. 

2og, Handbuch der Staatswirthſchaftslehte enthaͤlt 
im dritten Theile die Rp ANA, 
Außerdem: v. Sonnenfels, Grundfäge der Pos 

lizei, Handlung und Finanz. 3 TH. ‚te Aufl. Wien, 
1804. 8, Der dritte Theil die Zinanzwiffens 
haft. — und Chſtn. Dan. Voß Handb. der allg. 
Staats wiſſenſchaft, dritter Theil, ©. 397 ff. —) 

Ch. Ganilb, de la scienc& des finances, et 
du ‚ministere de M. le Comte de Villele. à Par. 
1825. 8- 

” P * 

D. H. Efhenmayer, über Staatsaufwand und 
die Bedeckung deſſelben. Heidelb. 1806. 8. 
.de Monthion, quelle influence ont les diver- 
so especes ;pöts sur la moralite, l'activite ot 
Findustrie des Peuples? à Paris, 1808. 8. (vergl. - 
&ött. Anz. 1809, St. 60.) 

Br. v. Shudmann, ‚Seen über Binanpverbepferuns 
gen. Tüb. 1808. 8. 
3. Paul Harl, das ginamgideal. ate Aufl. Erl. 

1810. 8. — Grundriß einer Generalfinanzfatiftit, Erl. 
„2810, 8, (vgl. Halleſche Lit. Zeit. 1811, St. 146.) 
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Helur. sel, Dyammit der — 18 

Heft. Tb. 1819. 8. 
[ . * 

Karl Diet. HAllmann, Urfprünge der Beſtenerung. 
Kin, 1818, 8, 

Ch. Ganilh, essai politique etc. G. $&. 12. der 
Volkswirthſchaftslehre.) 

Fr. v. Raumer, das brittiſche Beſteuerungsſpſtem, 
insbeſondere die Einkommenſteuer dargeſtellt, mit Hinſicht 
auf die in der preußiſchen Monarchie zu treffenden Eins 
richtungen. Berlin, 1810. 8. (geprüft von Sart o⸗ 
rius in der Sen, Bir. Zeit. 1811. St. 52 u. 53. und 
wieber abgedrudt in f. Nachtrage zur Abhandl. über 
die ER gefeurrung Hannovers. Hannover, 1817. 
86©. 
Ernſt Si v. Sensburg,. pragmatifge Unter⸗ 

ſuchung des Urſprungs und der Ausbildung alter Abs 
gaben und neuer Steuern, zur Vorbereitung eines gleich⸗ 
heitlichern, und repräfentativen ‚gerfoflingen angemeſſe⸗ 
nen, Aögabenfoftems. Erl. 1823. 8, 

..* 

J. Heine. Gtlo. v. Juſti, ausführliche — 
von den Seuern und Abgaben. Königeb. 1762. 8, 
Karl Goithe. Prätorius, Verſuch über das Be⸗ 

ſteuerungsweſen. Königsb. 1802. 8, 

C. Kroͤncke, das Steuerweſen, nad) feiner Natur 
und feinen Wirkungen unterfucht. Darmft, und Gießen, 
1804. 8. — Ausführlide Anleitung zur Regulirung 
der Steuern. Gießen, 1810. 8. Zweiter Theil, 
1811 in Folio, die Tabellen enthaltend, (Geprüft 
Goͤtt. Ang. 1813, St. 114. und Sen, Lit. Zeit. 1814, 
St. 64.) 

Karl v. Ayr, einige Ideen über die Erreichung eines 
richtigen umd genauen Abgabenfoftems. Duͤſſeld. 1806. 8. 

D. H. Efhenmayer, Vorſchlag zu einem einfachen 
Steunfgkeme. Heideib. 7808. 4. (ogl. Jen. Lit. Zeit., 
1809, ©t. 57.) — Ueber die Eonfumtiongftener: Hei⸗ 
delb. 1813. 8. (geprüft Gott. Any. 1813, St. 200, und 
Jen. Ut. Zeit. 1815, ©t. 190.) 
D. G. Seeger, Verſuch über das vorzuͤglichſte Abs 
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gubeifefrm. Getrönte Pieifärift, N. X, Heideb. 
1811; 8, . 
M. Christian, des imppsitions et de leur 

influence sur l’industrie agricole, manufsctariere 
et commerciale et sur la prosperite publique. a Par. 
1814. 8. Cnidt gelobt, Halleſche Lit. Zeit. 1815,. St. 
Ag. Eben fo: Gott. Anz. 1815, ©t. 80.) 
D. Krehl, Stizje eines Steuerfoftems, nach ben 

Srundfägen des Staatsrechts und der Staatswirthſchaft. 
El. 1814. 8. — Das Steuerfoftem nach den Grunds 
fügen des Staatsrechts und der Staatswirthfchaft. Erl. 
1816. 8. (vergl. Heidelb. Jahrb. 1816. Juny.) — Bei⸗ 
träge zur Bildung der Steuerwiſſenſchaft. Stuttg. 1819. 
8. (if die Zortf, feines Steuerfyftems und enthält viel 
Undaltbares; vgl, Halleſche Lit. Zeit. 1821, Ergänzungsbl. 
St. 152. 
Seo. Bartorius, uͤber die gleiche Beſteuerung der 

verſchiedenen Landestheile des Königreiches Hannover. 
Hannover, 1815. 8. — Nachtrag dazu. 1817. 8. 

Phil. Späth, Werfuc einer möglihft guten Steuers 
regulirung. &tuttg. 1816. 8, (vgl. Leinz. Lit. Zeit. 
1818, St. 314.) . 
Hans Eafp. Brunner, mas find Mauths und Zolls 

anftaften der Nationalwohlfahrt und dem Staatsintereffe ? 
Mürnb. 1816, 8. (vgl. Heidelb. Jahrb. 1816, Jun, 
.©t. 35.) 

Heint, Wilh, Crome, das Steuerwefen, aus rechts 
lichen Geſichtspuncten betrachtet. 2 Theile. Hildesh. 
1817. 8. (geprüft v. Sartorius in ben Gbit. Anz. 
1817. St. 59; auch if diefe Rec. wieder abgedrudt in 
f. Nachtrage zu ber Abhandl. über die gleiche Bes 
ſteuerung Hannovers. S. ı fi.) 

Ueber den Einfluß, des Abgabenfpftems auf den Handel 
und den Staat. Berl. 1817. 8. 
Adam Weishaupt, über die Staatsausgaben und 

Auflagen. Mit Gegenbemertungen von Konr. Frohn. 
Nürnberg, 1820. 8. — Ueber das. Befteuerungsfpfiem. 
Mit Gegenbemerfungen von Konr. Frohn. Nuͤrnb. 
1820. 8. (vgl. Leipz. Lit. Zeit. 12822, St. 68.) 
Aloys Silo. Edler v. Kremer, Darftellung des 
Oteuerweſens. 2 Theile. Wien, 1821, 8. (vgl. Dalle⸗ 
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(de A. Belt. 1822, St. 146.; beipz. Lu. Beil. 1821, 
St. 224. und Hermes, XV, ©.'127 ff.) 

. Seo. Ge. Strelin, Reviſſon der Lehre von Aufe 
lagen und von Benugung der Domainen durd) Verpach⸗ 

tung und Werwaltung auf Rethnung. Erl. 1821. 8, 
Cogl. Halleſche Lit. Zeit, ı8a2, ©t. 113.) 

, Dierr. Breitenflein, nur Eine Steuer, und deren 
B Cataſtrirung, Erhebung und Verrechnung, mit vorauss 

J geſchickter practifhen Betrachtung aller bisherigen directen 
und: indivesten Auflagen. Gotha,. 1826. 8. (vgl. die 
Prüfung diefes Werkes von Sartorins in den Gott. 
An}. 1826. ©t. 186.) 

’ 4. 

a) Aufſtellung der Sößften Grundſaͤtze 
der Finanzwiſſenſchaft. 

Wenn unbedingte Herrſchaft des Rechts und, 
. Verwirklihung der individuellen und allgemeinen 

Wohlfahrt den höchften Zwed des Staatslebens bils 
den; fo muß jede Staatswiffenfhaft, und alfo auch 
die Finanzwiffenfchaft, diefen hoͤchſten Zweck feſthal⸗ 
ten und deffen Erreichung befördern. 

Daraus ergeben fih für vie Finanzwiſſenſchaft 
folgende hoͤch ſte Grundſaͤtze: 

1) daß keine Lehre in ber Finanzwiſſenſchaft, 
und keine Maasregel in der Finanzverwaltung, gegen 
den höchften Zwed des Staates — gegen das Recht 
und gegen die individuelle und allgemeine Woßlfahre 
— verſtoßen dürfe; 

2) daß aber auch alles, was weſentlich zur 
Verwirklichung dieſes Zwedes als anerkanntes Bes 
duͤrfniß gehört, durch die Finanzverwaltung gedeckt, 

- und: nach feiner wiffenfchaftlichen Begründung, fo 
wie nach feinem innern Zufammenhange, in ber Fi⸗ 
nanzwiſſenſchaft gelehrt werden muͤſſe. 
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Es efelle alfo, daß die Finanzwiſſenſchaft Ir 
diefen Hinfichten abhängig ift von dem Staats« 
techte und der Volkswirthſchaftslehre, in 
wiefern in dem erften die Bebingungen der Herefchaft 
des Rechts im Staatsleben, in der zweiten aber die 
Bedingungen ber individuellen unb allgemeinen Wohle“ 
fahrt im gegenfeitigen Verkehre aller Staatsbürger 
aufgeftelle werden, doch mit der wichtigen Beſtim⸗ 
mung : daß bie Forderungen des Rechts unbedingt 
gelten, die Küdfichten auf die inbivibuelle und allges 
meine Wohlfahrt dagegen im Einzelnen durch die For⸗ 
derungen des Rechts und durch die anerkannten Bes 
duͤrfniſſe des Staates befhränkt werden koͤnnen. 

In demfelben Sinne fagt v. Jakob (in der 
- Staatsfinanzwiffenfhaft ©. XXVIIL): 
„As unbedingte Schranken aller Finanzmaasregeln 
Habe ich die Principien des Rechts an die Spige ges 
ſtellt, und kein Finanzgefeb aufgenommen, das 
ſich nicht Durch das Recht vollkommen rechtfertigen 
läßt; die Principien der Nationalökonos 
mie müffen gleichfalls Schranken jedes Fi⸗ 
nanzſyſtems feyn.” 

422. 

Daraus abgeleitete Grundſaͤtze 9. 

Die allgemeinen Grundfäge der Finanzwiſ⸗ 
ſenſchaft, abgeleitet aus den beiden Höchften Grund 
fügen derfelben ($. 41.), find folgende: 
1) So viele Serie im öffentlichen Stantt« 

H Vergl. die Staatetunſt, Th. 1, 9. 47, wo, in der Lehre 
von der Staatsverwaitung, auch der Sinanzvernab 
tung gedacht werden mußte. 

St. W. ate Auf, IL 18 
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leben, als für die Erreichung und Verwirklichung 
des Staatszweckes wefentlich noͤthig und erforderlich 

» anerkannt worden find; fo viele müfjen auch durch die 
Vinanzen gedeckt werden. 

2) Es darf daher im Staate feine Ausgabe 
fenn, die nicht durch eine ihr entfprechende und genuͤ⸗ 
gende Einnahme gebedt wäre. 

3) Alle Abgaben im Staate, auch die mäßig« 
flen, werden aufgebracht aus den Vermögen des 
Volkes, und greifen alfo in den Wohlſtand deſſel⸗ 
ben unverkennbar ein. Weil aber der Staat ohne fie - 
nicht beſtehen kann, und weil der einzelne Bürger 
des Schußes und der Sicherheit des Staates für feine 
Perfon, für feine urfprünglichen und erworbenen 
Rechte, für fein Eigenehum und für fein Streben nach 
Woptftand und Vermögen bedarf; fo muß auch jeder 
Bürger für die Verwirklichung des Staatszwedes die 
unentbeprlichen Mittel wollen, dieſe befördern und 

‚ nach feinen Verhälmiffen und Kräften dazu beitragen. 
4) Alle von der Regierung für die anerkannten 

‚ Bebärfniffe des Staates von dem Volke verlangte 
Abgaben müffen daher zunaͤchſt nothwendig und 

unentbehrlich ſeyn, doch ohne daß die zufällis 
gen und entbehrlichen Beduͤrfniſſe des Staates 
dadurch völlig ausgefchloffen werden. (Go gehört 
5 B. die Eivillifte des Kegenten, die Beftinmung 
der Zinfen der Staatsfhuld u. f. w. zu den nothe- 
\wendigen und unentbehrlichen Bebürfniffen 
des Staates, die befriedigt und gedeckt werben nıü fe 
fen; dagegen gehören Kunftfammlungen , öffentliche 
Denkmäler, Theater, Schaufpielergefellfchaften u. a. 
zu den entbehrlichen Beduͤrfniſſen des Staates, die. 
befriedige werden Eönnen, und deren Befriedigung 
einem wohlhabenden und vermögenden Wolfe teils 
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nicht zu ſchwer fallen, theils wieder — vermittelfk 
des dadurch bewirkten vermehrten Umlaufs der dafüie . 
bewilligten Summen — wohlthätig auf den allge ı 
meinen Wohlftand zurädwirfen werden, Es darf 
Daher in der Finanzwiffenfhaft nicht blos von den 
unentbehrlichen Beduͤrfniſſen des Staates die Rede 
ſeyn; nur dürfen die zufälligen und entbehrlichen Bes 
dürfniffe den wefentlichen und unentbehrlichen weder 
vorgezogen, noch völlig gleichgeftellt werden; auch 
muß, bei dem Anfaße ver legtern, jede Regierung 

> den Keichehum oder die Armuth ifres Volkes in, Ans 
ſchlag bringen.) ' 

43, 

Fortfegung 

5) Alle Abgaben dürfen nicht vom Capitale, 
fondern nur-vom Fintommen, und zwar nicht vom 
rohen Einkommen (vom Brutivertrage), fondern ; 
bfo6 vom reinen Ertrage erhobm werben, d. i. 
von dem, mas jedem, nach Abzuge deſſen, was ihm 
die Hervorbringung des Einkommens gekoftet hat, 
übrig bleibt. Daraus folge: a) daß feinem eine Ab« 
gabe angemuthet werden kann, der nicht einen reinen 
Ertrag hervorbringt; 5) daß aber jeder, der einen reis 
nen Ertrag vermittelt, von bemfelben dem Staate, 
einen Beitrag entrichten, muß; ·c) daß dieſer Bei⸗ 
trag abhängt von der, Größe des reinen Ertrags, 
welchen das Individuum unter dem Schuße des Staa⸗ 
te8 erwirbt; d) daß die Abgabe an den Staat von 
dem reinen Ertrage nur das Achtel, hoͤchſtens 
das Fünftel des gefammten reinen Ertrags eines 
Individuums wegnehmen darf, weil es von den uͤbri⸗ 
gen Teilen des reinen Ertrags mit den Seinigen leben 

x . 1 
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muß, und well alle, fir. die Vermehrung des Volks⸗ 
vermögens unentbehrliche, Capitale nur ang den Ueber 
ſchuͤſſen des reinen Ertrags hervorgehen koͤnnen, weiche 
alſo nothwendig wegfallen, wenn der Staat zu viele 
Theile des reinen Ertrags für ſich verlangt; e) daß, 
wenn der Staat für feine Abgaben den gefammten 
weinen Ertrag in Anfpruch nähme, oder wenn er bie 
Individuen nöthigte, fogar dag Capital anzugreifen, 
der Kuin der individuelien und öffentlichen Woblfahrt 
die Folge eines folchen Finanzſyſtems fern müßte *); 
f) daß aber ein wohlhabendes und in feiner Cultur 
und Arbeit fortfchreitendes Volk, eben weil es dadurch 
einen größeren reinen Ertrag begründet, auch größere 
Abgaben leichter aufzubringen und zu ertragen vers 
mag, als ein armes Volt. - Eben fo zeigt die Ges 
fhichte, dag ein politifch freies Volk größere 
Abgaben erträgt, als Volker mit. befchränften öffent: 
lichen Rechten **). . 

6) Schon aus dem vorigen Grundſatze geht noth⸗ 
wenbig hervor, daß jeder Staatsbürger, ohne irgend 

"eine Ausnahme und Bevorrechtung, zu den Beduͤrſ⸗ 
miffen des Ganzen moͤglichſt gleihmäßig, d.h. 
nah der Größe feines reinen. Ertrages, 
beitragen muͤſſe; dieſer reine Ertrag ſey nun das Er⸗ 
gebniß entweder der Landwjrthſchaft, ober des Ges 
werbsfleißes, oder des Handels, oder der Thaͤtigkeit 

- des Gapitaliften, des Künftlers, des Gelehrten, des 
Staatsdieners, oder des Dienftboten und Handarbei⸗ 
ters: (Nah dem Maasftabe, nach welchem ber 
Holzhauer einen Theil feines reinen Ertrags, für ven 
ihm vom Staate ertheilten Schuß und für die öffent: 
— — ® 

*) Val. Los, Th. 3, S. 70 ff. x 
2) Ehend, ©, nr rt , 
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liche Sicherheit bei der Berreibung feines Gewerbes, 
‚enteichtet, muß auch der Grundbeſitzer von feinem 
reinen Ertrage entrichten, der vielleicht aus einer Bes 
figung von 4— 5 Quadratmeilen mit Selvern, Wies 
fen, Forſten, Fiſcherei, Jagd, Schäfereien, Bier- 
und Brantweinbrennereien, ZTorfgräbereien u. f. m, 
jervargehet.) Daß aber jeder Staatsbürger, ohne 
snahme, zu den Beduͤrfniſſen des Staates beizu⸗ 

tragen hat, erhellt ſchon daraus, weil er,. im außen - 
- gefellfchaftlichen Zuftande, zur Schüßung feiner Per⸗ 

fon und feines Eigenthums ebenfalls einen Aufwand 
aus feinen Mitteln aufbringen müßte, der vielleicht 
noch größer wäre, als der Theil feines reinen Ertrags, 
welchen er dem Staate entrichtet. 

7) Bei der Ausmittelung des reinen Ertrags 
der gefammiten Staatsbürger muͤſſen diefe der Res 
gierung mit Offenheit, Wahrhaftigkeit und mit ver 
Bereitwilligkeit, die Beduͤrfniſſe des Staates decken 
zu helfen, die Regierung ihnen aber auch mit 
ſtrenger Gerechtigkeit, Unpartheilichkeit und Maͤßigung 
in ihren Forderungen entgegen kommen. . 

8) Denn Hecht und Klugheit fchreiben der 
Megierung vor, fo wenige und fo niedrige Abs 
gaben *) von dem reinen Ertrage zu erheben, als 

*) Wer hohe Auflagen, in Sophiemen angepriefen, ſchein⸗ 
Bar gerechtfertigt Eennen lernen will, leſe Weishaupts 
(5. 40.) angeführtes Bert Über die Ssaatsaufs 
lagen, vergleihe aber damit Frohns Gegenhemers 
tungen. Sehr wahr erklaͤrt ſich v. Jakob darüber (in 
f. Srundfägen der NMationaldfon., 3te Aufl. 
S. 593.): „Einige ‚haben geglaubt, die Geldabgaben 
feyen deshalb keine Laſt für eine Nation, well fie das 
Bolt vom Staate wieder zuräck erhalte. Allein das Wolf 
erhält wohl das Geid, aber nur gegen einen neuen Werth, 
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fir die Zwecke des Staates hinreichen, weil ein reis 
ches Volk beffer ift, als eine gefüllte fürftliche Schape 
kammer, und weil die Summen besjenigen reinen 
Ertrag, der in den Händen des Volkes 
bleibt, in ein ganz anderes Verhältnig 
zur vorhandenen Guͤterwelt im in⸗ und 
auslaͤndiſchen Verkehre gebracht werben, als 

. biejenigen Summen, welche durch die Staatsausgas 
ben in Circulation kommen, 

9) Das Gefeg weifer Sparfamkeit, gleih 
‚weit entfernt von Verſchwendung, wie vom Geize und 
von der Kniderei, zuerft die wefentlihen und noth⸗ 

ben es dafuͤr giebt, zuruͤck. Erſt hat es einen Werth 
weggeben müffen, um das Geld zu verdienen, weldes 
als Abgabe entrichtet ward; nun muß es abermals einen 
gleichen Werth geben, um das Geld zuruͤck zu erhalten. 
Der Staat empfängt das Geld der Einwohner umfonf; 
er giebt es aber nicht wieder umfonk we, — Man 
bat fogar die, Auflagen für Mittel ausgegeben, 

"den Nationalreihthum zu vermehren. Denn, 
fagt man, muß der Unterthan Auflagen bezahlen; fo 
muß er feine Kräfte anftrengen und fleißiger ſeyn, um 
die Abgaben entrichten zu können. Allein 1) fahafft diefer 
Fleiß der Nation nichts, wenn fie das Product beſſelben 
umfonft wehgeben muß; ber Fleiß bereichert die Marien 
nur, wenn er ihr etwas einbringt. Das dadurch ers 
zwungene Product nähre die Beamten. Allein wenn 
diefe ummäger Weiſe ernährt würden; fo wäre es weit 
beffer,, daß fie ihre Nahrung ſelbſt hervorbringen müßten, 
als daß Andre gezwungen mürden, für fie zu arbeiten. 
2) Abgaben find doch immer nur fehr ſchlechte und 
ſchwache Triebfedern zum Fleiße. Denn wer arbeitet 
gern für Andere? 3) Dan hat hier die Wirkung mit 
der Urfache verwechfelt. Die Unterthanen werden nick 
weich, weil fie große Abgaben bezahlen; fondern fie koͤn⸗ 
men große Abgaben bezahlen, weil fie teich ſind.“ 

| 

| 
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wenbigen, dann. aber auch verhältnigmäßig 
die zufälligen und entbehrlichen Beduͤrfniſſe des Staa⸗ 
tes berüdfichtigend, ift daher, ſchon an fich. betrachtet, 
befonders aber bei der gegenwärtigen Steigerung aller 
öffentlichen Bebürfniffe, das Höchfte Geſetz der Fi⸗ 
nanzwiſſenſchaft. Doch darf und foll Fein Zwed des 
Sanzen unter diefer befonnenen Sparſamkeit leiden. 
Mit der Fefthaltung diefes Gefeges gewinnt aber das 
Volk die Ueberzeugung, daß von der Regierung nie- 
mehr gefordert wird, als wirklich Beduͤrfniß ift. ' 

(Diefer Anſicht folgt auch v. Jakob (in ſ. 
J Seunnfägen der Nationalökonomie, Zie 

Aufl., © . 595): „Dasjenige Abgabenfpftem wied 
das befte für einen Staat feyn, welches die möge _ 
lich kleinſte Summe, die durch Die öffentlichen Zwede . 
als nothwendig beftinmt ift, mit den möglich klein⸗ 
ften Koften auf eine folche Weife erhebt, daß die 
perfontiche Freiheit und das Eigenthum der Glieder 
der Öefellfchaft dabei möglichft uneingeſchraͤnkt bleis 
ben; und diejenige tandesadminiftration ift die befte, 
welche mit der größten Haushältigkeit das öffent 
liche Vermögen nur allein zu öffentlichen allgemein 
norpwendigen und allgemein nüßlichen Zwecken 
verwendet.) 

(Auf gleiche Weife erklärt fih Los (Sta as ts⸗ 
wirthſchaftslehre, Th. 3. S. 49): 
Regeln für die Privatconſumtion und. ik 

. Behandlung von Geiten der Regierungen koͤnnen 
nur mit großer Umficht und. Behutfamfeit bei ver . 
Lehre von der öffentlichen Confumtion, oder in der 

. Gtaatsfinanzwirthfchaft der Regierungen, 
.. zur Yawendung kommen. So nothwenbig es auch 

feyn mag, dort möglichfte Freigebigkeit zu a 
damit. jeder im volleften - genießen Eonn 
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was er für ſich zum Genuſſe erworben, beſtimmt 
und bereitet hat; ſo dringend nothwendis iſt es 
Kar, ſich zu einem Einfchränfungs» und Sparſy⸗ 

zu befennen, damit die öffentliche Conſumtion 
wie ihr Maas überfihreite ‚ fondern ber Privatcon⸗ 
fumtion verbleibe, was ihr nur immer gelaffen 
werden Bann. Hier ift es eigentlich, wo das Spare 

- foftem, in welchem unfre meiften ftaatswirthfchafte 
lichen Schriftfteller vie Grundlage alles fortſchreiten · 
den Woplftandes fuchen, feine Rolle zu fpielen hat. 
Das erfte und oberfte Gefeg für die Finanzwirth⸗ 
ſchaft aller Regierungen- kann Fein anderes ſeyn, 
als das, die Bevärfniffe des bärgerli- 

chenLebens mit. dem möglichft geringften 
Aufwande für das Volk zu befriedigen, 
und die Vortheile, welde dem Delle 
diefes Leben gewährt, jenem um den 
möglichft billigen Preis zu liefern. Je 
forgfamer eine Regierung diefes Grundgefe zu bes 
obachten ftrebt ; defto gewiffer kaun fie nicht nur der 
Wirkſamkeit ihrer Strebungen für das allgemeine 
Beſte überhaupt ſeyn, fondern auch insbefondere 
dem zunehmenden Wachsthume des Volkswohl⸗ 

+ ftandes entgegen fehen. “ 
10) Es giebt in allen Skaten allgemeine 

und befondere öffenslihe Bebürfniffe, wovon die . 
erften zum .Beftehen und Erhalten des Ganzen, die 
sweiten zur Befriedigung der öffentlichen Vebur 
niſſe einzelner Provinzen, Kreiſe, Gemeinden, Staͤdte 
und Dörfer gehören. In Hinſicht beiver kann ein 
‚Sweifaches Spftem befolgt werden: entweder daß 
eine einzige Staatskaſſe die geſammten 
Beduͤrfniſfe, die allgemeinen und beſondern, des gan⸗ 
ven Stmates, wie feiner Theile, ‚beflreitet; oder .baß 
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die Staatskaſſe nur die allgemeinen öffentlichen . 
Beduͤrfniſſe det, und jede Provinz, jeder Kreis, 
jede Gemeinde diejenigen Summen aufbringt, welche 
ihre befondern öffentlichen Beduͤrfniſſe verlangen. 
Wenn nun auch-das erfte Spftem unter der Vorause * 
feßung anwendbar wäre, daß ein Theil des Ganzen 
nur ungefähr fo viel, als der andere, bevürfe, und 
alfo Feiner ven anbern woeſentlich übertragen muͤſſe; 
fo iſt doch das. zweite Syſtem vorzuziehen, theils 
weil, namentlich in großen Reichen, die einzelnen 
Provinzen und Gemeinden nach ihren befondern und 
örtlichen Beduͤrfniſſen fehr verfchieden find; theils 
weil die Propinzials und Gemeindebehoͤrden dieſe bes 
‚Sondern Bebhrfniffe weit richtiger beurtheilen, im Eins 
zelnen ‘weit zwockmaͤßiger und mit geringerem Auf⸗ 
wande doden, und die Controlle darüber genauer fuͤh⸗ 
‚ren konnen, als die Regierung des ganzen Staates. — 
Doch giebt es in den Provinzen Anftalten (z. B. Gym⸗ 
mafien, Univerfitäten, Waifenhäufer, Taubſtummen⸗ 
inſtitute, Zucht: und Befferungshäufer u. f. w.), welche 
nicht als provinzielle Inftitute, fondern als dem Staate 
überhaupt zugehörend, betrachtet und von dem Staate 
nach diefem Maasftabe behandelt werden müffen: (wos 
bei freilich die einzelnen ſtaͤdt iſchen Anftatten fel⸗ 
her Art yon den Öffentlichen zu unterfcheiden find), 

M. 
Schluß 

11) Im Gegenſatze der Wirthſchaft des Privat 
mannes, bei welchem die Ausgabe nothwendig nach 
der Einnahme fih richten muß, hat die Wirthſchaft 
des Staates das Eigenthuoͤmliche, da ß — ſchon des⸗ 
halb, weil der Staat nicht als Individuum, ſondern 
‚ur als myſtiſche ( moraliſche) Perſon gedacht: werben 
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kann — die Einnahme deffelben nad der 
wechtlih begründeten Ausgabe (nach den ans 

. erfannten Staatsbeduͤrfniſſen) fich richten muß *). 
Denn, wenn diejenigen, welche auch in dieſem weſent⸗ 
lichen Puncte die Wirthfchaft des Staates nach der 
Wirthſchaft des Privatmannes ordnen wollen, dabei 
die Abfiche Haben, daß von dem Staate nicht mehe 
ausgegeben werbe, als er einnimmt; fo dürfen fie doch 
wie vergefien, daß die Wirthſchaft des Staates von 
der Wirchfchaft des Individuums Dadurch wefent« 
lich ſich unterſcheidet, und despalbnieauf - 
gleihem Örundfage beruhen kann, weil bie 
Wirthſchaft des Individuums auf die Hervorbringung 

* eines reinen Ertrags und auf die Vermittelung neuer 
Capitale aus den unverbrauchten Ueberfhhffen des 
weinen Extrages berechnet und gegründet iſt, die Wirth⸗ 
Schaft des Staates hingegen durchaus nur auf ber 
Befriedigung .anerfannter Stantsbedürfniffe, und nie 
auf.der Hervorbringung eines reinen Ertrags aus den 
vielleicht. möglichen Ueberfchüffen der jährlich von den 
Staatsbürgern erhobenen Abgaben beruft; ja dag 
Aberhaupt die Wirchfchaft des Staates'nur aus Theis 
ten des reinen Ertrages aller zum Staate gehörenden 
Individuen beftritten werden muß. — Deshalb wird | 
auch in Staaten; wo ein Budget befteht, jeder etwa 
verbliebene Ueberfchuß des vorigen Jahres, bei der 
Bewilligung der Steuern für dad laufende Jahr, for 
gleich in Anrechnung gebracht, und feinesweges wie 
das von dem Privatmanne aus dem Ueberfchuffe feis 
nes reinen Extrages gewonnene Capital behandelt. 

©) Derfelsen Anfiht folgt auch Log, Ih. 3, ©. Bıfl. 
. Die entgegengefegte Meinung iſt durchgeführt im & os 
phronizom Cherausgeg. v. Paulus) 3 ©. ı Keft. 
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= 19) Die deutliche, beſtimmte, luͤckerloſe Ueb er .- 
ſicht über die geſammten Staatsbeduͤrfniſſe, mithin 
"über die zur Dedung derfelben erforderlichen Sum⸗ 
men und über die Vertheilung dieſer Summen auf 
die Geſammtheit des reinen Ertrags im Staate, muß 
im Budget enthalten feyn, und diefes den Ständen 
ober Vertretern des Volkes offen (ohne Ruͤckſicht und 
Nerheimlichung) vorgelegt, won diefen ‚geprüft, durch 
Die Mehrheit der Stimmen bewilligt, und das Bewil ⸗ 

. ligte, am zwedtmäßigften, von den Ständen felbft auf 
die einzelnen Provinzen, Kreife und Gemeinden — 
von den Gemeindebehoͤrden aber auf die Individuen 
— vertheilt werden. Wo übrigens die Volksvertreter 
in zwei Kammern getpeilt. find,. muß das Budget zus 
naͤchſt der zweiten Kammer vorgelegt werben, 

Es hat meine Uebergeugung von biefen, bereits 
in der erften’ Auflage diefes Werkes aufgefteflten, 
Grundfaͤtzen geftärkt,, daß ich fie, ganz unab⸗ 
haͤngig von meinen Unterfuchungen, in dem 1825 
erfchienenen Werke von Ganilh (de la science 
des Finances — vgl. $, 40.) beftätigt fand. Gas 
nilh verlange, in feiner Einleitung, von der ie 
nanzwiſſenſchaft, daß fie uͤber blos örtliche und be« 

- fondere Kenntniffe und Intereſſen ſich erheben, und 
in gleihem Maaße ven Völkern Wohlfaprt, den 
Regierungen Macht verleihen müffe. Die größten 
Finanzminiſter der Geſchichte hätten Bein Geheimniß 
aus den Örundfägen gemacht, die fie leiteten. Ihre 
Verwaltung ſchildere noch immer ihre Gedanken, 
ihren Geift und ihre Abſichten, und jeder berfelben 
babe fih durch ihm ganz eigenthuͤmliche Combings 
tionen und Maasregeln ausgezeihyet: Sully 
Durch Siebe zue Ordnung und Sparſamkeit; Cola 
bert durch Schöpfung ber intellsctuellen Fabtik⸗ 
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und Handels⸗ Induſtrie; Turg ot durch bie Frei⸗ 
t der Arbeit, und Pitt durch die unbegrenzte 
Sdehnung des Credits. Dies find, erflärt Gas 

nilh, für alle Zukunft die wahren Grundlas 
gen der Finanzwiſſenſchaft; aus ihnen 
gehen die Geſetze, die Lehren, vie Regeln derſelben 
hervor; fie find mit dem Anſehen der Erfahrung 
und mit der Fackel der Vernunft ausgeftattet. Wei 
dieſen Theorieen ift aber der Umftand auffallend, 
daß, fo verfehieden fie auch in ihrer Natur, ihrer 
Richtung, und ihrem Streben waren, fie doch zu 
demſelben Ziele, denfelben Folgen und Ergebniflen 
gelangten. Mochten nun Ordnung und Sparfams 
keit die Mißbräuche in den Einnahmen und Aus 
gaben des Schages verhüten; mochte der allen Arten 
von Kunſtfleiß vergonnte Schuß, die Freiheit der 
Arbeit, und die unbefchränfte Husdehnung. des 
Credits die Hülfsquellen eines Landes vermehren; 
mochte die Deffentlichkeit der Finangrechnungen das 
Öffentliche Vermögen vor der Unreblühleit und den 
Unterfchleifen der öffentlichen Beamten ſchuͤtzen: fo 
ergab fi in allen diefen Fällen eine Erleichterung 
ber Saft der öffentlichen Auflagen, oder mehr Kraft, 
fie zu tragen, und eine größere Sicherheit für ben 
Staat „keine Verkürzung in feinen Beduͤrfniſſen zu 
erfahren, Die allgemeine . Wohlhabenheit leidet 
nicht bei den Ueberfluffe des öffentlichen Wermös 
gens, und die Macht des Staates übt keine Berins ' 

. teächtigung. auf den allgemeinen Reichthum. Die 
Be duͤrfniſſe des Steuerpflihtigen wer 

-den nicht nur unangefochten getaffen, 
6 ndera man erhebt fogar nur einen 
Theil des Gewinns von ihm, der ihm 
duch die Geſchicklichkeit der. Finanz⸗ 
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maasregeln gefihert worden ift, nnd 
das öffentlihe Einfommen ift daher 
nur ein Theil von dem Wahsrhume des 
allgemeinen Einfommens. In diefem, : 
gegenfeitigen Werhältniffe des öffent 
lihen Eintommens zu dem Privateins 
Eommen liegt nun das eigentliche Object 
der Finanzwiffenfchaft. Sie hat nichts 

> mit der Kunſuo des Finanziers gemein. Die Wif 
ſenſchaft befchäftige ſich nur damit, "dem Steuer 
pflichtigen die Mittel zur Bezahlung feiner Steuern 
anzugeben, und fie verlange nur ſolche 
Steuern von ihm, zu deren Bezahlung 
fie ihn in ven Stand gefegt hat. Der 
Finanzier hingegen ſagt: Bezahlen Sie nur die 
Sentimen, und kümmern fie ſich nihr-um die Ers 
bebung derfelben; dieſe geht mich an. Diefe Züge - 

bezeichnen und unterfcheiden zugleich die Finanz⸗ 
- wiffenfchaft und die Kunft des Finanziers, die man 
fo lange mit einander vermwechfelte, fo daß man fos 
gar der Kunft den Vorzug vor der Wiſſenſchaft zu 

» geben verfuchte. Allein die bürgerliche Ges 
fellfpaft Hat nur dann ein wahres Das 
ſeyn mit Feſtigkeit und Dauer, wenn die 
Producte der Arbeitdie Koften der Pros 
duction und die des öffentlihen Dien- 

- ftesüberfteigen; wenn der immer gewiffe 
- Meberfhußeinimmergefihertes@infoms 
men liefert; wenn das Einfommen dem 
Staate einen Referve=-und Öaranties 
Fonds für unvorhergefehene Fälle, und 
der. bürgerlichen Öefellfhaft einen Bors 
ſchußfonds zu ihrem weitern Wohlſt ande 
und Gedeihen, zur Begruͤndung ihrer 

x 
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Freiheiten und ihrer Unabhängigkeit, 
und zur Erreihung des hoͤchſten Grades 
der Öefittung gewährt. — „Zu biefem hohen 
Ziele gelangt man aber nicht auf dem alten Wege, 
wo man die große Maſſe der Bevölkerung unters 
drüdte, und einer Heinen Zahl mächtiger Familien 
opferte. Die Kaften, die SMaverei, die Privile⸗ 
gien, und die Zänfte Haben keinen andern Zweck, 
als mit dem geringften Aufwanbe die Arbeit der 
Bevoͤlkerung ſich anzueignen, einigen vom Zufalle 
beguͤnſtigten Familien ein Einfommen ohne Arbeit 
zu fihern; und gleichfam aus dem Elende und der 
Unterdruckung den Reichthum heraus zupreſſen. Man 
darf nur einen Blick auf die gegenwaͤrtige Lage der⸗ 
jenigen Völker. von Europa werfen, die ſo aufge⸗ 
Härt oder fo glüdlich waren, dieſes verderbliche 
Syſtem zu verlaffen, und fie mit denen vergleichen, 
wo noch die Schmach und das Ungluͤck deffelben 

ſcht. Der unermepliche Contraff zwiſchen dem 
‚oofe dieſer Völker liege nicht in der Verfchiederlheit 

des Himmelsftrihes und Bodens, fondern in ber 
Verſchiedenheit der gefellfhaftlichen 

oberften Gewalt, der Öefese, der Inſti⸗— 
tutionen und der&itten, welche bei dem einen 
die Kräfte der großen Volksmaſſen lähmen, bei dem 
andern fie entwickein. Fran kre ich liefert für dieſe 
Behauptung unwiderſprechliche Beweiſe. Vor der 

Revolution war der Zuſtand feiner Bevoͤlkerung 
ungefaͤhr in folgendem Verhaͤltniſſe: 
400 000 reiche Famil. zu 2,000, 000 Individuen. 
800,000 wohihab· — 4,000,000° — 

4,000,000 arme — 20,000,000 — 

5,200,000 - -. .26,000,000 — 
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Dieſes ſtatiſtiſche Verhaͤltniß ward gaͤnzlich um⸗ 
geworfen. Man zaͤhlt gegenwaͤrtig: 
1,000,000 reiche Fam. zu 5,000, 000 Individuen. 
4,000,900 wohlhab, —20,000,000° — . 
800,000, arme — 4,000,00 — 

5,800,000 . 29,000,000 — 

Die neue Seitung der Menfchen 'und der Dinge 
führte zu folgenden Ergebniffen: der Handwerker, 
feiner Feten entlebige, durch fein Intereſſe ges 
“fpomt, durch feinen Wohlſtand und die Ausfiche 
auf weiteres Gedeihen gereist, lieferte umfaflendere 
und beffere Arbeiten; er gewann mehr, und feine 
Producte wurden wohlfeiler. Die größere Wohl 
Iebenbeit bei der arbeitenden Klaffe öffnete ihr die 

chäße des Unterrichts, der Kenntniſſe und der 
Talente; ihre Fähigkeiten erhielten die größte Ent⸗ 
widelung ; ihr Geſchmack warb vervollfommnet ; die 
Werkzeuge zur Arbeit wurden zahlreicher und vers 
beffert; die Mafchinen verkürzten die Dauer, und 

“verminderten die Koften derſelben beträchtlich ; der 
"Umlauf ihrer Producte ward durch die Eröffnung 
Der Straßen, die Errichtung von Kanälen, vie 
Anftalten zum Transport, zum Stapel und Credit 
Schneller und wohlfeiler; und alle Erſparniſſe wurden 
Durch den Geift gefellfchaftlicher Unternehmungen 

und Häffsleiftungen benutzt. Was aber vorziiglich 
in diefe Beziehungen eingriff, war die allgemeine 
Freiheit, oder, was daffelbe ift, die Gleichmaͤßig⸗ 
keit des Schußes, der Gerechtigkeit und der Bes 
günftigung, die überall Nacheiferung und immer 
höheres. Streben erweckte; das Gefühl von Achtung, 
die moralifhe Würde, alle gefellige Tugenden, welche 

die buͤrgerliche Geſellſchaft des neunzehnten Jahr⸗ 
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bunderts fo vortheilhaft vor der des funfzehnten 
auszeichnen. ‚Durch ſolche Mittel gelang es, die 
Arbeitskoften auf die mäßigfte Tare zurüc zu führ 
een, obſchon der Sohn der arbeitenden Maffe auf 
die höchfte Tare geftiegen ift; auf diefe Weife ſchuf 
man ein Einkommen, das Niemand beſchwerte, 
Niemand beraubte; fo löfete man die bisher als 
unautlöslich gefundene Aufgabe eines durch den 
Privatreihthum gegebenen allgemeinen 
Reihehums, der Nationalfraft durch 
die individuelle Kraft, und des aus ber 
Wohlhabenheit, dem Gluͤcke und dem 
Reichthume desganzen Volkes entfprin 
genden Ölanzes des Landes. — Unter ven 
gegenwärtigen Verhäftniffen findet die genauefte Bes 
siehung zwifchen den öffentlichen Yusgaben, dem 
gefellfchaftlihen Reichthume :und der öffentlichen 
Macht ſtatt. Wenn die öffentlichen. Ausgaben ven 
gefelfchaftlihen Reichthum gefährden; fo\ treten 
Entbefrungen und Leiden für das Volt, Werfall 
der öffentlichen Wohlfahrt, moralifche und phyſiſche 
Schwächung der Staatsgewalt, Verarmung und 

rabwuͤrdigung der bürgerlichen Gefellfchaft ein. 
Es liegt daher in dem unmittelbaren Intereſſe der 

Staatsgewalt, die öffentlihen Ausgaben 
auf die Bedärfniffe des Dienftes zu bes 
ſchraͤnken. Alles, was der Staat den Steuer 
pflichtigen nicht nimmt, ift ein den letztern anver⸗ 
trauter Ruͤckhalt, den man in Nothfällen ficher fin⸗ 
den kann, und um fo leichter finden wird, als ber 

- von dem Eigenthuͤmer daraus gezogene Mugen ihm 
auch die beften Mittel an die Hand geben würde, 
wieder zu feinem Erfage zu kommen Man 
wärbe daher fehr fich irren, wenn man 
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glaubte, die Staatsgewalt, welche die 
Öffentlihen Ausgaben zu ihrer Verfüs 
gung hat, fey um fo mädtiger, je be 
trähtliher diefe wären. Die Staatsge- 
walt ift nur dann mächtig, wenn der Steuerpflichs 
fige, der ihren Aufwand bezahlt, nach der Bes 
zahlung noch wohlhabend und rei iſt. 
De geſellſchaftliche Reichthum beſteht eben ſo 
wenig in der Groͤße des oͤffentlichen Aufwandes, 
als der Privatreichthum in dem Privataufwande. 
Wem iſt je eingefallen, den Aufwand als das 
Mans des Reichthums anzufehen, und zu glauben, ' 
man brauche nur Aufwand zu machen, um reich zu 
ſeyn? Es ift im Gegentheile gewiß, daß der Reiche 
thum erft nach der Bezahlung des Aufs 

wandes beginnt, und nur in dem Ueber⸗ 
ſchuſſe uͤber dieſen befteht. Der Gutsbe— 
ſitzer, welcher ſein ganzes Einkommen verbraucht, iſt 
immer der Gefahr ausgeſetzt, ._ du ſehen, 
und folglich zu verarmen. Eben fo ift auch die - _ 
Staatsgewalt, welche das —* Einkommen der 
Steuerpflichtigen zur Bezahlung der öffentlichen Aus⸗ 
gaben erſchoͤpft, in einer ſchwankenden, allen 
unvorhergeſehenen Ereigniſſen, allen Zufaͤllen 
preisgegebenen, Lage, und in einer'bringenden 
und fortdauernden Gefahr, Sie kann fich nur dann 
für ſicher halten, wenn die öffentlichen Ausgaben 
dem Steuerpflihtigen einen Veberfhuß 
laffen, der allein den Privarreihthum 
und den Staats reichthum ausmacht.“ 

b) Lehre von den anerkannten Beduͤrfniſ⸗ 
ſen, oder von den Ausgaben des Staates. 

So vielfach verfigieden auch die einelnen Zwede 
St. W. ate Kup; IL 
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des Staates ſeyn mögen, die er zu verwirklichen ſtrebt; 
fo beruhen fie doch entweder auf nothwendigen 
und bleibenden, ober auf zufälligen und vor 
übergehenden Beduͤrfniſſen. Daraus ergiebe fich 
die Eintheilung der Ausgaben des Staates in 
mothwendige und zufällige, fo wie in blei= 
bende und vorübergehende, in ordentliche 
und außerordentliche Ausgaben. Denn not h⸗ 
wendig ift jeve Ausgabe, ohne welche der Staat als 
Rechtsgeſellſchaft nicht beftehen kann, zufällig aber 

"diejenige, welche blos eingelne Zwecke der Wohlfahrt 
und Gtüdfeligkeit befördert ($. 43.), die zwar, an 
ſich betrachtet, einen wohlshätigen Einfluß auf bie 
Cultur und das Fortfchreiten des Volkes "behaupten 
koͤnnen, nicht aber zum unmittelbaren Beſtehen und 
zur Fortdauer der ©efellfchaft gehören. - 

Daffelbe Verhaͤltniß befteht zwifchen den ble i⸗ 
benden und vorübergehenden Beduͤrfniſſen 
des Staates, aus welchen die ordentlihen und 
außerordentlichen Ausgaben hervorgehen. Die 
bleibenden Beduͤrfniſſe des Staates betreffen die 
Fortdauer und Erhaltung feines innern und 
äußern Sebens, die voräbergehenden Beduͤrf⸗ 
niſſe gran beziehen fih 5. ®. auf die Schulden 
des Staates, auf die vom Staate uͤbernommenen 
Penfionen, auf die an andere Staaten zu entrich- 
tenden Leiftungen, und auf die mit dem Cintritte 
eines Krieges verbundenen Rüftungen u. ſ. w. Es 
werben daher bie. bleibenden Beduͤrfniſſe bes 
Staates unter den ordentlichen Ausgaben, die 
vorübergehenden Derirfniffe aber unter den 
außerordentlihen Ausgaben aufgeführt. ö 

In allen Staaten mit ftändifcher oder- repräfen« 
tativer Verfaffung enthält. das Budget bie voll 
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ftändige, . deutlich georbnete und in-allen Teilen zus 
fammenhängende, Ueberſicht über ven Fahres⸗ 
‚bevarf eines Staates, ſowohl nach‘ veffen 
ordentlihen, als außerordentlichen Auss 
gaben. 

46. 

Das Budget der ordentlichen Ausgaben 
"des Staates. 

Das Budget hat zunächft die ordentlichen und. 
bleibenden Ausgaben des Staates aufzuftellen, bevor 
die anferorbentlichen und vorübergehenden Ausgaben 
entwidelt werben. - ” : 

Zu den ordentlichen und bleibenden Ausgaben 
des Staates gehören aber: 

1) vie Civillifte des Kegenten, oder die 
Sapresfumme für den Regenten, für die Familie 
deffelben, und für den gefammten Hofftaat 9); 
(Wenn gleih in Republiken, fie mögen einen 
demofratifchen oder ariftofrarifchen Charakter an 

*) Der Ausdruck Eivillifte ward zuerſt in England ger 
braucht, als das Parlament im Jahre’ 1688 die Summe 
von 680,000 Pf. Sterl. dem Könige Wilhelm für 
den oben genannten Zweck ausfegte, und diefe Summe 
ganz feiner eigenen Werfügung. überließ. Unter biefer 
Oumme waren damals 120,000 Pf. für die Abtretung 
der Domainen an bie Nation. — Nach und nad iR die 
Summe bis auf 2 Mil, Pf. erhöht worden. In Brands 
reich beträgt die Civilliſte 25 Dil. Franken, und aufers 
dem g Mil. Franken für die Prinzen. In dem Könige 
reihe der Niederlande, in Schweden, in den teutfchen 
confituttonellen Staaten beſteht ebenfalls eine Civilliſte; 
und ſelbſt in Rußland und Preußen iſt eine feſte 
Summe für den Hofſtaat beſtimmt. 

9 * 
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ſich tragen, diefer THeil des Budgers anders gefaßt 
werden muß, als in monardifchen Staaten; fo 
muß doch auch hier wieder ein wefentlicher Unter 
ſchied zwiſchen der Civillifte in einem Reiche von 
20— 30 Mil, Menfchen, und in einem Staate 
von einer halben Million Bevölkerung ſtatt finden. 
Denn obgleich die Bewilligung einer verhaͤltniß⸗ 
mäßig reichlichen Civillifte bei umſichtigen Stänten 
nie ſchwierig feyn wird; fo erfordert es doch auch 
die Rechtlichkeit und Klugheit des Negenten, für 
feinen Hofftaat gewiſſe Grundfäge und Gren⸗ 
zen feftzubalten, welche, unbeſchadet des äußern 
Glanzes des Hofes, aus der Ruͤckſicht auf die Oroͤße 
und Kräfte des Staates, auf den Wohlftand oder 
die Armut feiner Bewohner, auf die Sehutvenlaft 
des Ganzen u. f. w. hervorgehen müffen. — In 
monardjifchen Staaten darf übrigens nie der Ers 
trag der Privartgüter der regierenden Familie 
bei der Civillifte angeſchlagen werden, weil der 

- Regent, in Beziehung auf diefe Güter, nicht anders, - 
denn als ein reicher Privatmann betrachtet werben 
kann. Verſchieden aber von diefen Privatguͤtern 
find die eigentlihen Staatsgüter, oder Dos 
mainen, deren Befis und Bewirthſchaftung felbft 
in den Etaafen, wo Kegentenhäufer im Mannss 

- ftanıme erloſchen, ‘oder wo Thronveränberungen 
erfolgten, nie den Nachkommen der erlofchenen oder 
verdrängen Dynaftie, fondern, nach ber Staats⸗ 
praris, dem jedesmaligen Regenten zus 

" fanden.) — Obgleich das, was. von der Civil- 
lifte beftritten werden muß, nicht in allen Staaten 
daſſelbe ift und feyn kann; fo bürfte doch das, was 
v. Jakob (Staatsfinangw. TH. 2. ©. 728) da= 
au rechnet, den Umfang der dahin gehörenden Ge⸗ 
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genftände erfchöpfend bezeichnen. Er zäple dahin: 
A) den Etat der gewöhnlichen und regels 
mäßigen Ausgaben: (als 1) die Schatulle des 
Fürften, welche zu feinen unnuittelbaren nicht zu 
berechnenden Ausgaben dient; 2) die Tafelgelver; 
3) das Ameublement; 4) das Hofbauweſen; 5) 
die Luſtbarkeiten; 6) die Hofdienerfchaft (die großen 
Hofchargen und Erbämter, die Leibwache, die Pagen, 
und alle beim innern und äußern Hofdienfte befchäfe 
tigte); 7) der Marftall und das Jagdweſen; 8) 
die Ausgaben für Sammlungen, Bibliorhefen, 
Kunftfachen u. f. w. des Fürften; 9) Gnadenge⸗ 
ſchenke und Wohlthaten; —. und B) die außers 
ordentlichen Ausgaben: (als 1) Ausftattungen 
der Familienglieder, oder Einrichtung ihrer Etats; 

2) Aufwand bei Keifen, Befuchen, außerordents 
lichen Feierlichkeiten u. f. w. Sehr wahr fagt v. 
Jakob (S.724): „Prinzeffmuen-Vermählungss, 
Schloßbauſteuern u. f. w. find widerliche Metho⸗ 
den, die Beduͤrfniſſe des Fürften zu befriedigen; 
daher auch Zürften, die ihre Würde fühlen, fie 
möglichft vermeiden, ” , \ 

2) die Unterhaltung der Stellvertre« 
ter des Volkes für die Zeit ihrer Ver 
fammlung, fo wie ihrer Erpeditionen und ihrer 
Verfanunlungsgebäude. (Könnte die brittifche Eins 
richtung überall beftehen, wo die Mitglieder des _ 
Ober⸗ und bes Unterhaufes Beine Diäten erhal 
ten; fo würde Dies allerdings für den Staat das 
Beſte feyn. Allein der Aufwand, welchen die 
Verſammlungen der Volksvertreter verurfachen, ift 
am fich rechtlich und zwecknaͤßig; theils weil das 
Volk durch fie die Gewärleiftung feiner Nechte er⸗ 
‚hält; theils weil die Volksvertreter bei der Prüfung 
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des Budgets oft weit größere Summen dem Staate 
erfparen, als die, welche ihre Berſanmlung erfors 
dert; theils weil nur fehr wenige Volksvertreter in 
den Staaten des Feftlandes den Aufwand woͤh⸗ 
rend der Zeit ihrer Verſammlung, aus eigenen Mits 
teln würden beftreiten Tonnen, und doch, in der 
Mitte derfelben, Ein Plato für das Wohl des 
Staates nöthiger ſeyn dürfte, als zwanzig Sieg⸗ 
friede von lindenberg. Deshalb kann and 

die Erfparung der Diäten, durch die Wahl reis 
Her Männer zur Volksvertrenmg, nie in Anſchlag 
Bommen, wenn es ſich um die Wahl derer handelt, 
welche perfönliche Verdienfte, oder bereits ers 

dienſte um den Staat fich erworben *) haben. — 
’ 

0) Hier kann ich nicht der Meinung v. Jakobs (Staates 
finanzw. Ih. 2. ©. 734) feyn, wenn er behauptet, 
der Einwand habe fein großes Gewicht, daß 
dutch die Ernennung der Männer von großem Wermds 
gen zu Repräfentanten, gerade diejenigen ausgeſchloſſen 
werden würden, welche die melfte Tauglichkeit zu Repräs 
fentantenjtellen befäßen. Seine Gründe find: „ı) Es 
iſt anzunehmen, daß in einem Lande, wo Einfiht zu 
Ehren führt, diefe von den Reichſten, wenn fie ihre 
Veſtimmung vor ſich ſehen, am erſten (7) erworben 
werben "ann und wird, 2) Die Wiſſenſchaft der Aer⸗ 
mern geht aber deshalh nicht verloren, da ihnen Rede ' 
und Preffe frei ſteht, wodurch ſie ihre Einfichten mits 
theilen und allgemein machen können.” Sollte v. Jas 
kob dabei überfehen haben, daß die Freiheit des Wors 
tes bei unverantwortlidhen &telvertretern des 
Volkes eine andere If, als die des Medners im Privats 

leben; und daß bie Freiheit der Preffe im den meiften 
Staaten unter firenger, oft fogar unter angſtlicher Cen⸗ 
für ſteht? Wer fprady im Jangar 1813 frei gegen 
Dapoleoh: die Zeitungen Frankreichs, oder die zufams 
menberufenen Repräfentanten? — v. Jakob erzähle 
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Daß aber auch nicht ohne hinreichenden Grand die 
Danger der ftändifchen Verſammlungen verlängert 

-  werbe, verlange eben fo fehr der Zweck des Staa⸗ 
tes, wie die Ehre der mit täglicher Auslöfung im’ 
Budget ftehenden Stände.) 

” 3) die nach den einzelnen Minifterien 
beärbeiteten Ueberſichten (Etats) der Des 

" dürfniffe dverfelben. Obgleich einzelne Staa⸗ 
ten und Reiche mehrere. Minifterien haben, als 

" andere (und einige Minifterien, z. B. ver Mares 
und Kolonieen- Minifter, in Binnenftaaten fehlen 

möffen), wo denn jeder Minifter feinen beſon⸗ 
"dern Etat einreicht; fo ergiebt fich doch im Allge⸗ 
“ meinen für das Budget der ordentlichen Ausgaben, 
‚daß die Haupt⸗ Verwaltungszweige des Innern 
und der auswärtigen Angelegenheiten 
(mit den Geſandtſchaften, Confulaten, Kolonien‘ 
u. f. w.), und im Innern namentlich, (außer dem 

" Staatsrathe und Kabinette des Fuͤrſten, 
wo ſolche als befondere Behörden beftehen,) die 

Verwaltung der Gerechtigfeitspflege, ber 
Polizei, des Cultus (des Erziehungse, Kunſt⸗ 
und Armenwefens, der öffentlichen Bibliothefen*]), 

(©. 732): „Ich habe einem der beſten Fuͤrſten oft 
fagen hören, daß ihm jeder Hirſch, der durch feine Pars 
forcejagden gefchoffen wirde, 1000 Ahle. zu flehen 
tomme, Was hätten mit 20 bis 39,000 Thalern, weiche 
für das Vergnügen, 20 bis 30 Hirſche jährlich zu hegen, ; 
für Herrliche Zwede ausgeführt werden können?‘ — 
Unmöglih kann Jakob daran zweifeln, dag fle -als 
Diäsen für Landesftände beffer angewandt geweſen wären. 

*) Die befondern Abgaben am die Kirchen im Staate koͤn⸗ 
nen: feime Öffentlichen feyn, fendern tserben von ben 
Gliedern der einzelnen Velenninige aufgebewche; mit 

’ 
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der Finanzen, der Generalcontrolle und 
: ber bemaffneten Macht, mit allen dazu ge⸗ 

- hörenden Vertpeidigungsanftalten, und außerdem 
‚ die Etats für öffentliche Staatszwedte ’ (Peften, 
Chauſſéen, Kanaͤle, Leuchtthuͤrme u. f. w.) in bes 
:fondern, Ueberfichten aufgeftellt und gededt wers 
den müffen, wenn auch in Eldnern Staaten zwei 

oder mehrere Verwaltungszweige einem einigen 
: Minifter übertragen ſeyn ſollten. Rothwendig muß 
auch jedem Minifter, von einem. Budget zum ans 

. bern, ein Nefervefonds für unerwartete Ereig« 
niſſe, für Ausfälle in den veranfchlagten Einnahmen * 
u. ſ. w., bewilligt werden, der im naͤchſten Buds 

get berechnet wird. (Es verſteht ſich von felbft, 
daß alle den einzelnen Miniſterien untergeordnete 
Staats beamte mit ihren Befoldungen in diefen Theil 
des Budgets gehören. . Daß aber die Maſſe dies 
fer Beamten im einzelnen Staaten-größer, als der 

. Bedarf derſelben zur öffentlichen Arbeit gewefen 
feyn mag, ſcheint aus vielen öffentlichen Aeußerun⸗ 

- gen hervorzugehen. Ob nun gleich in neuerer Zeit 
- die Zweige und Gefchäfte der Stantsverwaltung im 
. Einzelnen fih vermehrt haben, weshalb die ehema⸗ 

lige Beamtenzahl, unter gleihen Verhaͤltniſſen, 
. nicht mehr ausreicht, und eben fo auch ber Staat 

bie Verpflichtung HM, die angeftellteg Beamten 
weder. auf Hungerbrob zu feßen, noch in den Spor⸗ 
teln.auf den Beutel des Volkes felbft anzumeifen, 

. Ausnahme gewiſſer Befoldungs s Zufhäffe, die 
nach Örtlichen Verhaͤltniſſen nöthig ſeyn Können, for 
bald der Staat das, in frähern Zeiten der Kirche ges 
Aare, Grundeigenthum zu den Matienalgätern ges 

ſchlagen hat. » 
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ſondern ihnen t heis eine fhr den Ort ihrer · Auſtel⸗ 
tung hinreichende Befoldung auszufegen,. theils 
ihnen: beim Aufruͤcken in höhere Stellen .— nach 
dem Dienftalter — eine reihlichere Befoldung zu 

* beftunmen ; fo verdient doch allerdings die Uebers 
.. : $Aufung des Staates mit Beamten eine fehr 
ernſthafte Beruͤckſichtigung, weil das gute Arbei⸗ 

ten felten von der Menge der Arbeiter abhängt.) 
In Hinfiht des Aufwandes fin die bewaff⸗ 

“- nete Macht fellt von Jakob (Gtaatsfis 
nanzw. 3.2. ©. 792) folgende Bedingungen 
auf: 1) Die Bevürfniffe des Heeres müffen ſaͤmmt⸗ 

. lich aus den Staatscafjen bezahlt, und nicht ein 
. Theil von den Koften auf einzelne Bär« 
ger ausfohlieglih gewälzt werden; 2) 
» das Heer muß fo bezahlt werben, daß fich Freiwil⸗ 
lige dazu in fo großer Menge finden, als zu den 

. hbrigen Staatsdienſten, fo daß man unter 
- den fi) Anbietenden nur zu wählen hat. . Dabei 
fchlägt er vor: die ſtehenden Heere auf das 
Minimum zu befchränfen, und dagegen eine lands 
wehr zu organifiren, welches, mit viel geringen 
Koften und mit weit weniger Aufwand von Natios 
nalkraft gefchehen kann. Hierdurch wirden bie ' 
Ausgaben für das ‚Heer in Friedenszeiten ungen 

* "mein vermindert, und Die Finanzmittel für ven ein« 
tretenden Krieg ungemein verftärft werben koͤnnen. 

Ja Hinfiht des Staatsdiener ſy ſt ems 
verlangt v. Jakob (S. 807), „vaffelbe auf die 
einzige ſolide Baſis zu bauen, nämlich den Staats« 
dienern hinreichende Befoldungen nah 
dem Maaße der nöthigen Kenntniffe und Dienfte, 
bie er von ihnen verlange, zu gewähren: Goll 
nämlich der Stand der Staatsdienerfihaft auf eine 
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foliße und zweckmaͤßige Weiſe erhalten werben; fo 
« maß: jeder Staatsdiener eine ſolche Beſoldung er⸗ 
- Balten, welche während einer Dienftzeit, nach dem 
Durchſchnitte der gewöhnlichen lebenslänge berech⸗ 

net, für ihn zureicht: 1) mit einer Familie ſtan⸗ 
desmaͤhig zu leben; 2) feine Kinder nach feinem 

: Stande zu erziehen; 3) bis zur Beendigung der 
üblichen Dienftzeit fo viel zu ſammeln, daß er ſich 
a) die auf feine Ausbildung zum Staatsdienſte 
nothwendigen Koften wieder erftatte, b) die noch 

. Übrige Zeit feines Lebens anftändig leben, und c) 
bei zwedimäßiger Sparfamkeit nad) feinem Tode 

: fo viel hinterlaffen ann, als erfordert. wird, um 
feine Witwe bis zu ihrem Ableben, und feine 
Kinder bis zu dem Alter der Mündigkeit zu ernaͤh⸗ 
ven.” Fiat! . - 

47. 

Das Budget der außerorordentlichen Aus— 
gaben des Staates. 

Das Budget ‚der außerordentlichen Staatsaus⸗ 
gaben umfchließt alle diejenigen, welche nicht unmit⸗ 
teldar zur Verwirklichung des Staatszweckes gehören, 
fondern durch zufällige, oft nur für eine gewiſſe Zeit 
beftehende, : Beduͤrfniſſe veranlagt werden, weshalb 
auch. diefe augerordentlichen Ausgaben faft in 
jedem einzelnen Staate, nach deffen befondern Ver⸗ 
häftniffen, anders ſich geftalten, während die ordent- 
Fichen Ausgaben in allen gefitteten Reichen und | 
Staaten im Ganzen diefelden find. 

‚Bei dem gegenwärtigen Zuftande der Staaten 
giebs es feinen, den nicht eine mehr ober weniger 
große Staatsfhuld brädte, wenn gleich bie 
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Schutden eines Staates, an ſich betrachtet, nicht 
zu den aus dem Staatszwecke felbſt hervorgehenden 
Beduͤrfniſſen, und alfo auch nicht zu den ordents 
lich en Staatsausgaben gehören. Die Aufbrin 
‚gung der Zinfen der Staatsſchuld und die all 
mählige Zurhdbezahlung des Capitals 
felbft find daher die beiden Hauptgefichtspuncte für 
Bas Budget in Beziehung auf das Staatsſchulden⸗ 
wefen. Der Finanzminifter hat alfo im Budget der 

“ außerordentlichen Ausgaben aufzuftellen: 
1) die Zinfen der fundirten (von den 

Volksvertretern anerkannten und gewaͤhrleiſteten) 
Staatsfhuld (mo die fundirte oder confolibirte 
Staatsſchuld von der fogenannten ſchwebenden 
genau unterfehieden werben muß, die entweder noch 

nicht liquidire und anerkannt werben Eonnte, 
ober die ohne Zinfen ſz. B. bei vielen zur Aus⸗ 
gleichung ber Kriegsſchaͤden beftimmten Summen] 
beſteht.) 

2) die Jahresſumme für die Unterhaltung 
und Vermehrung des zur allmähligen Abzahlung 
der Staatsfchulden gebilveten Am ortifationg- 
fonds *). 

*) Ein Amortifations s oder Schuldentilgungsfonds (der auch 
in der Privatwirthſchaft eingeführt werden kann) ents 
ſteht dadurch, daß man eine Geldfumme jährlich, for 
"wohl für die Bezahlung der Zinfen von den gemadıten 
Scyulben, als für die Bezahlung der Schulden ſelbſt 
beftimmt, und die, aus den verminderten jährlichen 
Zinfen gewonnene, Summe wieder zur Abzahlung der 
Schulden verwendet, bis diefe getilge find. In den 
Niederlanden ward bereits im Sahre 1655 ber 
Verſuch eines Amortifationsfonds, in England ımter der 
Königin’ Anna im J. 1714 gemadt, vom Minifter 
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-3) die vom Staate rechtlich bewilligten und 
anerkannten Penfionen *) (bei weichen aber zwi⸗ 
ſchen den Penfionen emeritirter Staatsbeamten 
und Staatsdiener, und den Penfionen der 

— 

Pitt aber in feiner gegenwaͤrtigen Geſtalt eingerichtet, 
wornady jährlih ı Mil. Pf. Sterl. dafür ausgefegt 
ward. Pitt wendete dabei die Lehre des D. Price 
an in Beziehung auf die Vermehrung des Stamm 
mes dur Zins vom Zins. Alein in England 
ſank die Erwartung von dem Tilgungsfonde, als mehr 

“ nene Schulden gemacht wurden, als das Einkommen 
des Tilgungsfondse wegzunehmen vermochte; als bie 
großen jährlichen Laften nöthigten, Die jährlich zur Til 
gung der Schuld beitimmten Summen zu befchränfen; 
und als man — um die größere Vermehrung ber Abs 
gaben zu verhindern — das im Tilgungefonds Ver⸗ 
bliebene angriff, um es zur Vefrtedigung ber laufenden 
Beduͤrfniſſe zu verwenden. Deshalb aber darf die Idee 
des Amortifationsfonds felbft nicht getadelt oder aufges 
geben werden. — In Sachſen ward er, nah dem 
Saubertsburger Frieden (1763), fo gebildet, daß die - 
Zinfen der von den Ständen anerkannten 29 Mill. Thar - 
ler Schulden auf 3 p. C. herabgeſetzt, Jährlich) aber 
1,100,000 Thaler zur Abbezahlung diefer Zinfen und 
der Schulden feldft beftimme wurden. In Preußen 
beträgt der Amortifationsfonde 23 Mill. Calfo „7 der 
Staatsfhuld); in Frankreich, durch die Zinfen ber. 
gurücejahten Eapitale, 60 Mill. Fr.; in Oeſt reich 

laufen fi die Zinfen des Tilgungsfonde auf 9 
Mill. Fl. Conventionsmänze, , 

2) Es verſteht ſich In einem rechtlich "organifirten @taate 
von ſelbſt, daß fein gewiſſenhafter und feinem Bade 

gewacfener Beamter, fo lange feine phyſiſchen und. 
geiftigen Kräfte zur Erfüllung feines Amtes hinreichen, 
— vielleicht blos wegen des Wechſels der Oberbehörden, 
oder wegen ihrer perfönligen . Ungunft — penſionirt, 
jede Penſion aber nach einer Durafaninagi der Dienſt⸗ 
dauer bejtimmt werde, 
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Wittwen und Waifen genau unterfchieden wers 
den muß, weil es, in leßter Hinficht, vorzuziehen 
iſt, daß alle Staatsviener beiihrer Verheira— 
thung in Wittwenkaffen treten, welche der Staat 
im Allgemeinen mit einem Stammcapitale auszu⸗ 
ftatten und über deren zweckmaͤßige Bewirthſchaf⸗ 
tung zuwachen, dann aber auch nur in befondern 

Faͤllen einzelne Penfionen für Wittwen und Waiſen 
feftzufegen hat. Die Unverheiratheten zu nöthis 
en, in Wittwenkaffen zu treten, ift, wie jeder 
wang bei folchen Gegenftänden, ungerecht und 

unflug. — Uebrigens muß in zweckmaͤßig geftaltes 
ten Staaten Feine Penfion fir Staatsdiener, oder 
Wittwen und Waifen derfelben, eine bloße Gnas 
denfache, fondern eine Sache des Rechts ſeyn, 
die im Voraus nach der Art und Weife des Diens 
les, und nach der Zahl der Dienftjahre feft bez 
ſtimmt ift. Was der Regent noch außerdem als 
Penſion auf ſeine Civilliſte übernehmen will, ift 
aber unmittelbare Onadenfache.) ı 

4) die Summen für außerordentliche Ers 
eigniffe 4.8. für Ktiegsruͤſtungen, für Seiftungen. 
an andere Staaten, fiir Ausgleihung der Kriegs⸗ 
ſchaͤden, für Huldigungs = oder Krönungsfeierliche 
keiten, für Keifen des Kegenten, Vermaͤhlungen, 
für eingetretene ungewöhnliche Unglüdsfälle, für - 
Teftungsbau, für errichtete einſtweilige Commiſſio⸗ 
nen, Deputationen u. ſ. w. - Hatte man doch noch 
im achtzehnten Jahrhunderte innerhalb des teutfchen 
Keiches Beinbruchfteuern und Badeſteuern für Beine 
teichsunmittelbare Herren!) \ 



302 - Zinanzwiffenfchaft. 

4. 
Ergebniſſe uͤber das Budget im Allge— 

meinen. 

( Nebſt 4 Budgets von Preußen, Bayern, Baden 
und Wirtemberg.) 

Ein Budget, welches theils die Ueberficht über 
den Jahresbedarf der ordentlichen und außerordents 
lichen Ausgaben ves Staates, theils die Voranſchlaͤge 
über die Staatseinnahmen, und uͤber die aus dem 
Volksvermögen zu entnehmenden Steuern ımd Abs 
gaben enthalten fol (wovon der naͤchſte Abſchnitt der 
Finanzwiſſenſchaft handele), fegt, zu feiner Vollen⸗ 
dung, voraus: 

1) Die Grundfäge, nach welchen ein, die Bes 
därfniffe des Staates und die gerechten Erwartuns 
gen der Volksvertreter befriedigendes, Budget ents 
worfen werden muß, find zuerft Grundſaͤtze des 
Staatsrechts (weil alles, was unrechtlich ift, zus 
gleich auch gegen die Staatskunſt und die Staates 
wirthſchaft verftöße); dann Grundſaͤtze der Staats⸗ 
kunſt, in Hinficht auf die allgemeine und oͤrt⸗ 

liche Zwedmäßigkeit der im Budget enthaltenen 
Voranfchläge für Ausgaben und Einnahmen des 
Staates; und endlich Grundfäge der Staates 

wirthſchaft in Hinficht auf die Wohlfahrt der Ins 
dividuen und das Vermögen des ganzen Volkes *). 

©) Diefe Abſtufung des Staatsrechts, der Politik 
und dee Staatswirchfchaft gegen einander In Ber 
siehung auf die Finanzwiſſenſchaft wird befonders gels 
tend gemacht im Hermes, XVI, ©. ı40, und ber 
Eu ‘auf richtigen Gründen ihres gegenfeitigen Verhaͤlt⸗ 

ſes. ” 
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2) Jones Budget, im ftrengen Sinne des Wor⸗ 
tes, fegt eine ſtaͤndiſche oder repräfeutative 
Verfaſſung, namentlih mit zwei Kammern vor- 

"aus, fo daß der verantwortliche Finanzminifter 
. den Entwurf des Budgets macht und zuerft ber 
zweiten Kammer vorlegt, diefe ihn prüft und 
annimmt oder verwirft, wo er im erften Falle zur 
Beftätigung der erften Kammer gelangt, im 
zweiten Falle aber dem Minifter zur neuen Ges 
ftaltung zuruͤckgegeben wird. So ift- es nach den 

Grundgefetzen Großbritanniens, Frankreichs, der 
Niederlande, Bayerns ıc. 

3) Ein zwedimäßiges Budget — fo wie ein mit 
demfelben verbundenes zweckmaͤßiges Steuerfuftem - 
— kann nicht auf Naturalien, noch weniger 
auf perfönliche Dienftleiftungen, ſondern 
nuͤr auf Seldanfäge Küdficht nehmen, weshalb 
in Staaten, wo Naturallieferungen und perfönliche 
Dienftleiftungen noch ftatt finden, dieſe entweder 
in Öelvbeiträge verwandelt, oder im. Budget 
doch zu Gelte angefhlagen werden müffen. 
Blos durch diefe Bedingung ift innere. Gleich⸗ 
maͤßigkeit im Budget möglich. 

4) Jedes Budget, das feine fefte und blei⸗ 
bende Unterlage der Aysgaben und Einnahmen 
des Staates, fondern ein bloßes Proviforium 
bildet, ift, wenn gleich die Umftände ein folches 
Proviforium nöthig machen follten, jedesmal ein 
öffentliches Uebel. - j 

* 5) Jedes Budget hat eine doppelte Geite: eine 
materielle und eine moralifche. Wenn die 
erfte auf der Bezeichnung der Ausgaben und Eins 
nahmen des Staates, nach den verfchiedenen öffents 
lichen, ordentlichen und außerorbentlichen Beduͤrf⸗ 
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niffen, beruht; fo hat die zweite die leitung und 
Verwendung der bewilligten Einkünfte, und die 
dffentlihe Meinung über die Gerechtigkeit 

- und Ordnung in der gefammten Finanzverwaltung 
- zum Gegenſtande. Bei gefitteten Völkern find 

beide Seiten’ des Budgets von zu hoher Wichtig« 
Beit; um bie eine über der andern zu vernachläffigen. 
6) Bei der Prüfung des Budgets kommt es 

nicht. blos aufs Erfparen und Streichen an. Die 
Hauptfache bei diefer Prüfung ift die Veftimmung: 
ob wirklih blos anerfannte Staatsbebürfniffe 
aufgeführt worden find, und ob die Betriediguug 
derfelben zunächft auf den reinen Ertrag, ‚fo 
weit derſelbe ausgenüttelt werden kann, gelegt, und 
zwar wie das Verhäftniß des reinen Ertrags bei 
fümmtlihen Ständen und Staatsbürgern in Ans 
ſchlag gebracht worden iſt. Weit folgenreicher, 
als die Höhe des Staatsbedarfs ſelbſt, iſt die 
Ungleichheit in der Veranfchlagung des reinen 
Ertrags, das Miß ver haͤlt niß zwifchen directen 
und indirecten Steuern, und das (gegründete oder 
ungegruͤndete) Mißtrauen des Volkes in die For⸗ 
men der Vertheilung, Erhebung und Verwendung - 
der Seniligten Steuern und Abgaben, 
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tat der Einnahme und Ausgabe des 
teußifhen Staates im Jahre 1821. 

Geſetzſamml. 1821. ©t. 6.) \ 

Einnahme. 

2. Aus der Verwaltung der Domainen und 
’ Torten, nach Abzug des Ertrags der jum 

KronsSidelommiß gehörenden Domainen 5,604,650Tple, 
2. Aus dem Domainenverkaufe, zum Behufe J 

der ſchnellern Tilgung der Staatsſchuiden 1,000,000 — 
3. Aus der Verwaltung der Bergwerke und . 

‚Kürten, der Salinen und der Porzelfans 
fabrit zu Berlin... . “0. 572,000 — 

4, Aus der Poftverwaltung .- 2. “800,000 — 
5. Aus der Lotterieverwaltung “© 2 . » 507,800 — 
6. Aus dem Salzmonopol .. ... . . 3,800,000 — 
7. Aus der Steuers und Abgabenverwaltung: 

®. An SrundfleuersServis und ſonſti⸗ 
gen dahin gehörenden Steuern . 9,326,000 — 

b. An Klaffenfteur . 0 2. . 6,321,850 
0. An Gewerbefteuer . . 2... 1,600,000 — 
d. An Verbrauchsſteuer von inlämis - J 

ſchen und fremden Gegenſtaͤnden, 
> anZöllen, Schiffahrts⸗ und andern 

Abgaben von Communicationsans 
falten. oo 2 2 0.2 0. 15,280,000 — 

©. An Wegegeldern von den Ehauffeen 420,000 — 
f. An Stemvelgebühten . . . . 2,9i0,000 — 

9. Aus andern befondern Titeln, und an 
außerordentlichen Einnahmen . . .. . 1,857,700 — — — — 

Summa: 50,000,000 Thlr. 

Ausgabe. 
2. Fuͤr das gehelme Kabinet; für das Bureau 

des Staatskanzlers; des Staatsminiſte⸗ 
riums; für die General s Ordensenmmifs 
fion ; für das ftatiftifche Burem ; für das 
Saatsfecretariat; für die Generalcons 
tolle und für die Oberrechpnungstammer ' 300,550 Thfe. 

. Latus: 300,550 Thir. 
St. W. ate Auf, IL . 20 
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Transport: 

2, Für bas Minifterium der auswärtigen 
Angelegenheiten und die Geſandtſchaften 

3. Für das Mintfterium der geiftlichen, Uns 
terrichtss und Medicinals Angelegenheiten 

4. Für das Minifterium der Juſtiz, außer 
den Gerichtsfporten . .» . 

5. Fuͤr das Miniſterium des Innern md 

300,850 Tg, 

600,000 — 

2,000,000 — 

1,127,000 — 

der Poligei, fo wie für die Eandrends " 
d’armerie ee 

6 au dag Minlicuin Tür Gewerbe "und 

——ã—, — ur Unterhaltung der 
Chauffeen Caußer den befondern Erhe⸗ 
bungen, Die in einigen Sandestheilen zur 
Unterhaltung der Wege ftatt finden) . 

7. Bür das Miniſterium des Krieges ; für 
das große Militait ⸗/ Waiſenhaus in Pots⸗ 
dam, und für die Officier-Wittwenkaſſe 2: 

8. Für das Minifterium der Finanzen zur 
Eentralverwaltung . .- 

9. Bür das Miniſterium des Schaper, mit 
Einfluß der nunmehr an die Haupt ⸗ 
verwaltung der Staats ſchulden übergehens 
den Verzinſung der provinziellen Staats⸗ 
ſchulden und‘ theilweifen Amortifation 
derfelben. . . . . 

20, Fuͤr die Hauptverwaltung” der Staats / 
ſchulden, in Beziehung des (nach dem 
Geſetze von 17. Jan. 1820) betkannt 
gemachten Etats, Vehufs der Tilgung 
und Versinfung . . . . . 

21. Zu Competenzen, Penflonen, Warte / 
geldern und Gehaltszuſchuͤſſen ... 

12. Für die Oberpraͤſidenten, Regierungen, 
Eonſiſtorien und Medicinalcollegien . . 

13. Für die Haupt skandgeflüte . . . . 
14. Zur Deckung der Ausfälle bei den Eins 

nahmen, zu außerordentlichen Zahlungen 
und Landesverbefferungen. . » - - 

2,300,300 — 

1,154,000 — 

"420,000 — 

1,159,7330 — 

10,143,000 — 

2,706,000 — 

2,500,000 — 
160,000 — 

. 

1,766,000 — 

; ©umma; 50,000,000 le. ‘ 
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Königreich Bayern _ 
Seneraf, Ueberſicht der veranſchlagten Staatseinnahmen und 
Staatsausgaben für die Finanzperiode von 1825 — 1831, 

nãch den Beſchluͤſſen der beiden Kammern. 

A) Staatsausgaben. 
L Zur Dedung der StaarsfhuldensTilgungss 

anftalien. n 
2. Für die Hauptſchuldentilgungsanſtalt Münden fl. 

a. für die Schuldentilgungstaffe . . . 5,255,000 
b ss PenfionssAmortifationsfaffe . 2,700,000 

2, Fuͤr bie Squldentilgungsanſtait des Unter⸗ 
Mainkeeifee 0 0 0 0m en 400,000 

Summa 1: 8,355,000 
IM. Nahläffe an Staatsgefällen.. . 360,000 

UL Eigentliger Staatsauf wand. \ 
a. Etat des königl. Hauſes und des Hofes 3,005,000 
28 5 Staatsrat =... 78,000 
3. + ber Ständeverfammlung . . 50,000 
4, + des Ötaatsminifteriume des toꝛigi. 

Hauſes und des Aeußern . . 534,000 
5, + des Staatsminifteriums der Juſtiz 1,708,000 
6 5. B s ‘ des Innern 1,240,000 
7. s  berßinangen 961,000 
8. Aigetnine Stantsanfalten: 

B a. Erziehung und Bildung . » . . 755,000 
b Cuitus... 1,251,000 
©. Sefundet 2 2 0 0 ee. 152,000 
d. Wohtehättgleit . 0 oo » » 118,850 
e Sicherheit . ee 00 .e 160,000 
f. Induſtrie, Cuitur und Landgeſtůut. 66,000 

Zur Verwendung auf polytechniſche 
Schulen, das Landgeſtuͤt und die 

J Leinewandfabrication.... 100,000 
8 Beſondere Leitungen des Staates ‚ 

ärars für die Gemeinden. . ." - 115,150 
h, Stenerlatallr . . 0. 438,600 
u Straben⸗ Brůcken / und Waſſerbau 1,272,000 

Summa von 8: %,228,600 

20 * 
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9. Militairetat: ” fl. . 
a. Active Arme. vo 0-% »  6,700,00Q. 
b. Sensvarmeie oo 200. 540,000 

- ©. Topographifces Bureaı . . . 50,000 

- Simma von 9: 7,290,000 
19. Landbauten . : . vn. 845,000 
11. Beitrag zudem Bittwens undWaifenfonde 72,000 
12. HaupesNefervefonde - - » 0. . 400,000 

Summa von III: 20,411,600 
‚Sefammtfumme der Staatsausgaben; 29,126,600 

-B) Staatseinnahmen, 
TI. Directe Staatsauflagen. . fl. 

1. Grundſteuer....55896, 300 2. Hauſerſteuer 34,000 3. Dominicalſteuer een. 457,700 4. Giwerbiteur . Io 2 0 0 a. 766,000 
"5. Familienſteuer v2 000 0. 754,000 aa 

J 8, 270,000 
U. Indirecte Staatsauflagen. 

2. Zolgefäle - 2 2 oe 00. 2,060,000 
2. Steinpelgefaͤlle: 

bieher 2 ee ee 612,000 
Ehödug. . 2 2. 2. , 280,000 

3. Auffhlagsgefäle . 2 2. . 4,620,000 
4, Taren und Sparten . 2 2 0. 2,058,000 

— * 
\ 9,630,000 

AIL'Sefälle aus dem vollen Staat - 
‚eigentdume 

2. Aus Foriten und Jagden. . . . . 2,044,000 
> 2. Aus Brauereien, Oekonomleen und Fa⸗ 

bin 2 0 2200. 412,300 x 98 — 
2,466,300 

Iv. LehnssGrundsZins, Zehent und 
gerihtsperrlihe Gefälle . . . 4,800,000 
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v. Stastsregalien und Anſtalten. fk 

1. Salinen und Bergwerle . - . » . 1,916,000 
2.Pfen 2 220 en ee 352,000) 

3. Lotto: 
bishet.. .. 1,040,000 
Erhoͤhung durch den Stempel. . r 150,000 

4. Regierungss und Sntelligengblatt . . 20,000 

ViI. Uebrige Einnahme. 

1. Beiträge von andern Staaten und che⸗ 
maligen Reicheftänden zum Beſoldungs⸗ 
und Penfions ⸗Etat des vormaligen 
Hochfiftes Wärzburg u.a. .'. » 9,760 

2. Zinfen von Artivcapitalen . a. 311,200 
3, Aerarialvente aus der Nürnberger Sant 5,000 
4. Entfhädigung von Oeſtreich . . ._ .100,000 
5, Beiträge der Staatsdiener zu der zu ers 

tichtenden felbititändigen Wittwens und " , 
Baifens Penfionsanfalt. . x. » 72,000 

497,960 
Sefammtfumme der Staatseinnahmen: 29,132,260 

Vergleichung: 

Die Einnahmen find veranſchlagt zu ..29,,132, aßo 
Die Ausgaben u. 2 2 0 0 0 2 ne. 29,126,600 

“ zeigt fi dunag ein Ueberfhuß der . . 
Einnadme von 5,660 fl. 
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‚Großpergogtfum Baden 

Vudget für das Jahr 1821. 

A) Einnahme. 

J. Directe Steuern. fl. kr. 

1. Allgemeine Staateſteuer a 20 p. C. 
pr. ioo fl. Steuercapital: 

a. Grundſteuer.1,480, o00 
b. Gefällfteuer . . . . . » 259,000 

“ ©. Haͤuſerſteuer. . 0 . 485,000 
d. Geweroͤſteuer 0 0. . 385,000 
o. Fixirte Steuer... 0... 3,000 

2,603,000 — 

2. Außerordentliche Apanagen,. Bes 
fofdungs / und Penfionsfeuers.. . 180,000 — 

3. Flußbaugelder: . 
a. nad) dem beftehenden Gefege . 44,000 — 
b. vorgefchlagene Erhöhung . . 44,000 — 

4. Veſondere Beiträge zu den einzelun . 
Wafferbauten ; 

a. von den Rheinorten, nach bes 
ſtehendem Gefege . . . „22,000. — 

b. von den Orten an Nebeufläffen, . 
nah Vorfhlag ... - 30,000 — r AA ea 

Summe I: 2,923,000 — 

U. Indirecte Steuern. . 
2. Accisgefälle 0 0 0... 1,259,000 — 
2. Zollgefälle, incl, Aheinostrei . -. 672,000' 

- 3, Chauffeegeld . 2 2 0. “70,500 
4. Verfchiedene mit den iydirerten J 

Steuern verbundene Einnahmen, 
Srafenn., one. 1450 — 

Sumima II: 2,026,000 — 
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II. Regalien. ' . fl. kr. 
x Salzregal......... 600, ooo — 

2. Salpeterregl 2 0 0,0. 2,000 — 
3. Pofeegl.. 2... “2. 205,000 — 

4. Mängel 2 one. Zoo — ‘ 

810,000 :— 

IV. Gerigess und Pollzeitaren, 
"Sperteln, Stempel, und I 
Strafen.....600,000 — 

V. Domaine nertrag. ' J 

1. Von Gütern, Shen, Srönten, Zins . 
fen, Beben 20 + 2,070,000 

2. Von Borften und Zaoden “0 . 1,031,000 
3. Bon Bergs und Küttenwerten . 76,000 

3,177,000 — 

VI. Verfhiedene Revenuen . . 46,00 — 

Geſammtſumme: 9,472,000 — 

B) Ausgabe. 
f. kr. 

L zur den Einnafmen haftende 
Laften. J 

a. Ruͤckvergutung und Nachlaß directer 
Steuern.. ... 73,000 — 

2. Wegen Erhöhung der Fußbangelr 
ber und Dammpaubelträge . . 2,400 — 

3. Miücvergätung and ers indieter " 
Sturm . . . » 27,000 — 

4. Yuf den Domainen Baftende Com \ 
petenzen, Steuem uf. w. . . 512,000 — 

5. Auf den Forſten bafende olu⸗ 
gaben, Steuern u. ſ. w. ® . 225,000 — 
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IL Koſten dee Verwaltung, Er⸗ 
hebung. und Verrechnung. . 

1, Der directen Steuern . . . . 167,00 — 
2. Der Apanagen, Vefoldungss und 

Penfionsiteur . 20.0. 
3. Der Erhöhung der Flußbaugelder -, 

und fämmtlicher Dammbaubeiträge 2,800 — 
4. Der indirecten Steuern. . 2° . 218,000 — 

"3,000 — 

5. Der Regalin 2. 2 2 2. 32,000 — 
6. Der Gerichts / und Poligeitaren . 26,000 — 
7. Der Domain . . 0. 2... 338,400 — 
8. Der Boflen . o 0.22... 278,600 — 
9% Der Bergs und KHüttenwerle : . 22,000 — 

. "1,085,800 — 

‚Eigentliher Staatsaufwand. 
1. Fuͤr dag großherzoglihe Haus . . 1,181,000 — 
2, Wegen Zufammenberufung der Lands 

RB. 

ne ca u 
: 8. Militairetat (Orod und Fourage 

nach den Etatspreifen Werechnet:) , 
fing . 0 0. . 1,516,000 — 
b. vorübergehend? . ... . ' 93,000 — 

4. Landesadminlſtrationskoſten: 
a. Staatsminifterium . . . . 35,500 — 

„b. Dinifterium der austwärtigen B 
B Angelegenheiten. . . . 35,708 57 
“ Seterneäafin an fremden " 

d. Bundestagskoſten  . . . 
eo. Minijterium des Innern . . 
f. Evangeliſche Kirchenſection . 
£ Karholifche Kirchenfection . . 11,587 — 

i. Adie . 2.2.2 .. 14,795 
K. Minifterium der Finanzen 
1 General s Sorftcommifften 19,727 27 
m. Kaffencommiffion, Generals, - . 

Staatss und Kreistaflen . - 35,342 30 
m Elfelet. 2 2 22. 110 — 

Staatsanftalten s Direstion 5,397 30 

36,005 
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fl. kr. 
o. Oberrechnungekammer... 24,092 30 
p- Gerichtshoſͤe...... . 146,527 30 
ge Kreisdirectorin . . ©. 228,427 30 
x. Vejirkse, Polizeis, Juftizs und 

Samirätbegärden - . .. 645,00 — 

1,434,683 565 
‘5 Aufwand für belondere Staatsan / 

ſtalten und oͤffentliche Arbeiten: 
a. Für den Cultus... 51,000 — 

‚ b. Univerfitäten, Gymnaſſien 116,000 — 
+0. Waffers und. Straßenbau . . 600,000 — 
d.-Landesvermeffung . on 3,000 — 
en Landbauwefn .. - - “ » 122,000 — 
f. Landgeflte . 2 0 2 50,000 — 

-g- Milde Fonds und Armenans 
falten 2... 66,000 

h. Zudts, Irren⸗ und Siech⸗ on 
nn 76,000 — 

J 2,084,000 - 
IV, Zur Erfällung beſonderer 

Skaatsverbindlichkeiten: 
222.Zur Schuldentilgung. . . 960,500 — 

b. Entfgddiguugen ‘, . : . 65,000 — 
©. Penfionen: \ 

a)alte . 2. 2020. 858,000 — 
Dim no... .- 35000 — 

on — 1,918,500 — 

v. Verſchiedene Ausgaben... 32,500 — 
VL Außerordentliche Ausgaben 220,000 — 
‚VIL ueberſchuß "Sonnen. 67800 m 

— 
Summa: 9,472,000 - 
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Haupt-Finanz Etat 
auf die drei Jahre 

Einnahme: 

L Steuern. 
A. Directer 

a) Gebäudes, Gewerbe/ und Srundſteuer ; und zwar 
3) von Gebäuden . . . 
2) von Geweben . . . 0”. 
3) von Seudfädn . 2. 4. 
4) von Sefälen. . 0.0. 

b) Eapisalfteur . 
" 6) Befoldungss und Denfiopd Crown" . 

4) Apanagen some - 2 anne 

2. Indireste: 
> 1:7. En or... ... 
b) &ccife x‘ 6) Auflage für Hunde 9° on, 

d) Straßenbaus Abgaben . . 
e) Umgld. . . . 

Tabats/ Auflage . 
Taren und Sporteln . . 

D Zucht ⸗ und Neſenhais/ ðGeiue 

H. Ertrag der Domainen. 
A. Bei den Kameralämgen, mit Einſchluß der Torfuers 

waltung eo. 
B. Bei den Forfkoerwaltungen 

a) aug dorſten und dem Blofregee, enfäl. der wel 
famen / Verwaltung . 

b) aus Jagden  . 
c) aus Holjgärten . . 

C. Bei den Bergs und uiui Konten, mie” —2 
der Sladhütte 2 2 00. 

D. Beiden Slim . “0... "ei . ı; 
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des Koͤnigreiches Wirtemberg. 
vom a. July 1826 bis 1829. 

Summe ber, 
drel Jahre. 1839 | 

fl. | 

1834 |. 1898 

nm m * 

ass zss - 433,333 |-| 433,333 |—| 1,299,999|— - 
325,000 |—| 325,000 |—| 325,000 |—| 975,000|— 

1,733,872 |— —11,733,872 |—| 5,201,616|— 
- 107,795 |—) —]| 107,795 |—| 323,385|— 
386,000 — —| 386,000 |—| 1,158,000|— 
120,000 |— —| 120,000 |—! — 
42 —| 12,500 = 

$118,500 — —]3,118,500 — 

525,000 — 697,500 |—} 1,920,000|— 

426,000 |—) 426,000]—| 1,278,000|-— 

209,009 |— —| 209,000 |—| 627,000|— 
656,000 |— —| 656,000 |—| 1,968,00u0|— 
28,000 |—| —| 59,520 |—| 147,040|— 

349,580 |— —| 349,580 I—| 1,048,740|— 
46,000 < |__45,000 |—|_.38,000 — 

2,239,580 |—2,233,600 

2,114,305 | 42,062,951 | 62, obo, 360 32 

625,485 |a5| 625,489 |25} 625,489 15 
25,000 |—} 25,000 |—| 25,000 _ 
31,810 |a2| 32,360 |42] 32,360 6 

129,090 —3 140,000 |—| ‘140,000 |- —_ 
800,000 < 800,000 |—| 800,000 = 

3,725,603 11 3,685,801 13 3,683,210 |29.13,09%, 53 
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Einnahme. 

IM. Ertrag der Regalien. 
A) Dofregll .,. 
B) Münzregal . . 

mw. PenfionssBeiträge . 
V. Bufällige und außerordentlide Einnafmen 

Hauptſumme der Einnahmen: 

Uusgabe 
L Eivtllife . 22 000 eo... 
IL. Apanagen und Witthum. ‚ “ 
B a) Apanagen und Witthum fell . 

b) Unterhaltung der Aparlagens Splöffer und Gärten” 
Summe I: 

IL Staatéſchuld. . 
3. Allgemeine Souidemilgungstaffe: 

a) Zinfen . 2... eo * 
b) Tilgungefonde . 2 2 0 rennen. 

Davon gehen eigene Einnahmen oo... 
. Ken: 

2 Staatshaupttaſſe: 
Zinſen aus Kammerlehen, aus Grundſtockscapitalen 

und andern Paffiven. - 2 20 — 
Summe IIT: 

IV. Renten. ... 
V. Entſhaͤdigungen: 

a. für Umgelds ⸗Gefaͤle...... ... 
2, für Gemeinde: Wegegelder . . . 
3. für aufgehobene Landsgefäßrts s Verechtigungen - . 
4, übrige auf dem Domanialbefige haftende Entfepäbiguns 

gen an Gutsherren und Corporationen : 
0) vom Domanialbefige herruͤhtend 3,830 fl, 

ı b) auf dem Steuerbezuge haftend 27,713 5 Gr. 
Summe V: 

— 
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. 70,000 |— 
3,333 j20|__3,333|20| 3, 
7ER 73,333]20| 73,33 
24,000 24,800 |—| 24,000 
58,000 58,000 |—| _58,000 

. 9,189,018 31 19,403,08% | 33 9,900,648 

850,000 |—] 850,000 |—| 850,000 nn nn en 

‘ 355,421 |48] 358,859 191 358,859 
12,181 24 12,181 |24 12,181 

367,603 72 371,030 |43 370% 

1,265,146 |38] 1,265,146 |38|1,265,146 
126,514 142) 126. 514 42 126,514 

1,391,661 |20| 20] 1,391,661 |20]ı ‚391,661 
2,600 |—| "2,600 |— 2,600 

1,389,061 3,187,184| ° 26 1,389,061 126 1,389,061 |20 

125,469 |48|ı 
1,514,531| 8 

69,347 |33 

125,659 

1,513,481 | 8 
69,347 "208,042 ei 
39,975 39,975 211 119,926] 3 

9282 9,282} 2 27,846| 6 
307 307 |45 923|15 

31,543 31,543| 6 94,629] 18 

81,108 |1% 81,108 1132| 243,324|22 
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Ausgabe 

VL Penfionen: 
ı. An vormalige Beamte und Diene . . 2... 
2. An Witwen und. Waifen vormaliger Diener: 

a) Penfinen . . 2 20000. 
b) Sterb-Nahgehalte . » 0. = 

3. Victalitien evangelifher Geiftlihen . . . 
4. Ergänzungsgehalte über Knie bs wahrſcheinli 

Keimfald . . 
5 Entfepädigung der "Ober Xccifer und Öbersitmgelder 
6. Beiträge an Wittwenkaſſen . ..o. 
7. Beitrag zur Penftons s Amortfätionstafe ... 

Dilkaie / Penfionen ernennen. 
. . Summe VI: 
VI Gratiallen: \ 

- 2. Auflängere Zeit verwilit 20000. 
2. Nur fuͤr einmmla..... 

Summe VH: 
VII. GStaatsfecretarlat: . 

1. Staatsfecretariat felbft ” 
a) Befoldungen - 2 0 0 0000. 
by Sanzlellofen  ı . 2 0000. 

2. Kabinetecouire 2 2 2 0 onen. 
Summe VIII: 

IX Geheimer Rath: N 
2. Befolbunen 2 2 0 0 0 0 ee. 
2. Kanzleien - 0 0 0 00 4 

&umme IX; 
X. Departement der Juſtiz. 

1. Miniftertum und Collegien: 
a) Befoldungen 2 20 onen. 
b) Kanzleien eo 20 20er. 

2. Vezieksämter: 
a) Befolbungen 2 000000. 
b) Kanzleitftn . 2 2 02 0 eln 

3. Zugetheilte Diener: 
8) Befobungen 2 22 02000. 
b) Sanpleitolen 0 00 n 
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ver 

185 | 12 | —— 

445,647 |5ı 

137,238 |54 
12,000 |— 
12,844 |30 

y 
264,924 15 

6,218 |4a 

177,643 529,229) 9 
ara — k 30,822. 

246,250 738,750 |— 
71,280 — 213,840 |— 

— 31,300 |— He al 
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Ausgabe 

4. Gerichtliche Srafanftalten. 5 . ... 
x 5. Inquiſitionskoſten . .. ... 

6. Reifes und Umzugetoften .. ... 
7. Dispofitiongfonde . . . . ... 

"Summe X: 

XL Departement ber auswärtigen Angelegens 
heiten. 

1. Minifterium: u > 

-b) Kanzleitofen. - » 2 0 0000. 
a) Befoungen . 2 2 26 

2. Gefandefcaften: 
a) Befoldungen: 2 nen. 
b) Repräfentationsaufwand ....4 
¶) Nebentoſtee.. ren er. 

3. Beſondere Sendungen: .. 84 
4. Lehenrath > 

a) Beſoldungen... a. 
b) Kanzleien . oo 2000... 

5. Archiv: j 
a) Befoldunen, 2 2 
b) Kanllten 2. len. 

6. Dispofitionsfonde: I 2 0» WBR 
er Summe XI: 

XII. Departement des Innern und desKirhems 
und Schulweſens. 

2 

Minifterium und Collegia: 
a) Befoldungen . >» 5 oe een. 
b) Kanzleien > 2 0000 e ee 
Landämter : 
a) Vefoldungen der oberamimunner, Actuatien und 

Diener . RE 
b) Vefoldungen der "Oberamtsärzte ... 
©) Befoldungen des Untetamtss und niedern Das 

Tigeis Perfonale . . 
d) anafun und Unterhaltung der Mosiliars u 

den Oberamtslanzleien 0 0 0 0 0. 
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182,110 
12;000 |—| 12,000 

136,400 |—| 136,400 
23,740 |—| 23,740 

2,000|—| 2,006 

1,200 |— 800 

St. W. ate Aufl, IL 
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3 

% 
5 

‚b) Landiirthſchaftliche Feſte 

Finanzwiſſenſchaft. 

Ausgabe 

Zugetheilte Diener: 
a) Beſoldungen. . 
b) Kanzleitoften . . Pa 
Reife s und Umz Äostften 220. . 
Fire Kegiminat uPoligeiiwermaitung: _ 
a) Landlägercorpe, - 0 2. .. . 
b) Xransporttoften der Gefangenen ı . 2. - 
3 Nefidengs Polizei. . 2 0000. . 
23 Zeller Pa . 

enhaus Zwiefalten . . . .. 
3 Epidemie s und EpizootiesKoften . Pas — 
8 Beſchalweſen und Landgeſtute. 

i) enbwirehfhafelige Zwede im Allgemeinen .. 
k) Für milde Zwede 

1. Almofenbeiträge « an Corporationen . ‘. 
2. Veiträge zu Kirchen, Pfarr s und Saquihaus⸗ 
bauweſen. 02 0000. 

3. Veit, z. Centralleitung d. Wohlthaͤtigkeitsvereins 
4. Beitraͤge z. Unterhaltung d. Katharinenhofpitals 

1) Präbenden für das Damenſtift Obriftenfeld . . 
m) Strafens und Brüdendbun . . . . » 
n) Medarfhiffahtt -. » 0 00 0. 
0) Allgemeiner Flußban . 0... . 
H Fuͤr polizellihe Zwecke im Allgeineinen.. 
ar das Kirhens und Squlwefen.- 

A) Vefoldungen der Geiftlihen und Schullehrer: 
a) evangeliſch luther. und teform. Eonfeffion 
b) tathol. Eonfefion - 2 2 0 00. 

B) Z6r die Kirchen insbefondere: . 
a) evangelifdy luther. und veform, Eonfeffion 

ı. Seminarien, mit dem Lanberamen . 
2. für kitchliche Einrichtungen . - - 

+ 3. für gottesdienſtiche Zwede . . 
« by Katholiſche Eonfeflion 

ı. Bisthum und Priefter Seminar 
2. Wilhelmſtift und niedere Eonvicte 
3. für kirchliche Einrichtungen . . 
4. für ‚gottesdienftliche Zwede . . 
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aa | 1 | -1ag | Guy de 
fl. I fl. ft. fr. 
8,649|12 8,000 7,500|—| s4,14glıa 
5 ._ 58|- 53 174 

6,000|— 6,000 6,000|—| 18,000|— 

11%,110|—| 110,020 110,7358|—| 334,868) — 
14,000|— 14,000 14,000|— 42,000|— 
4,000|— 4,0090 4,000|— 12,000) — 

19,654] ı1 18,875 ı8,932]32| 57,461|54 
2,604|45 2,589 2,589|30 7,783\45 
7,000|— 7,000. 7,900 — 21,000)— 
ea 51 81,531 89,465|16| 245,218133 

5,000|— 5,000 5,000|— 15,000|— 
3,200|— 3,200 3,200— 9,600\— 

28,300—| 27,500 37,000|— 82,800|— 

2,000 |— 2,000 2,000|—| 6,000|— 
6,000|—} : 6,000 6,000— 18,000|— 
3,000|— 3,000: 3,000|— 9,000)— 
9,852|—| , 9,832 9,832|—| 29,496) — 

458.477 28|. 425,523|2 395,900|52]| 1,279,901|45 
7,333|20|- 7,3353 7,333|e0| 22,000|— 

12,000|—| . 12,000 13,000|— 36,000— 
4,500)— 4,500, 4,500|— 13,500)— 

382,000|—| 382,000 383,000|—| 1,146,000|— 
144,900|—| 144,900 144,900|—| 434,700|— 

106,000|—| 112,000 114,000|—| 332,000|— 
6,800)— 6,000 6,000|—| . 18,800|— 
1,694|30 2,571]: 2,514|30 7,680|20 

30,564|18| 32,926 171) 31,321154| 94,812]29 
67,700|14| 68,199|—| 70,368|53| 206,268| 7 
2,000 |) 2,000|—) 8,000|— 6,000) — 
6203| 6 Sol 18,305|47 
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Ausgabe 

C) Für Unterrichtss und Erziehungsanftalten: 
a) offentl. Bibliothet, Vrünzs, Kunſt⸗ u. Naruraliencabinee 
b) Unterftägungen zu wiffenfch. Reifen u. für Studierende 
<) für die (hönen Künfte: 

1. Befoldungen, Penfionen und WBartegelder ber 
ausuͤbenden Knie . 2 2 00 0. 

2. Kanzleikoften der Diretion . . 2... 
3. Unterftögung an Kunftzöglinge . - » . - 
4. für Kunftfammlungen 2. 2 200. 

d) KRatharinenflift -» » 220m ee 
e) Lands und forſtwiſſenſchaftl. Inſtitut zu Hohenheim 
) Thierarzneifhule . . 
g) Spmnaflen, Lyceen und iatein. Anftalten Cojne 

Beſoldungen, oben A) 2 2 2 0. . 
) Elementar / Schulweſen. 

3. Schullehrer / Seminare: a) evangel. zu Eifingen 
J B) katholiſches zu Gmünd . . . 

2. teutfche Schulen Cohne Beſoldungen, 4 
&) evangel. und reform. Eonfeflion .. 
B) karhol. Eonfeffion . 2 2 00. 

i) HE a) im Allgemeinen. .-. - 
Waiſenhaͤuſer . 

9 Taubſtummen⸗ und Slindentepranfat 
7. Dispofitiondfnde > 2 00000. 

. - Summe Xu: 
XIII. Departement des Kriegsweſens. 

1. Minifterium und Kanzlei: a) Befoldungen .. . . 
b) Kanzkeitfen 202000. 

2. Actives Militeir, Kafernirung, Unterhaltung, Auss , 
rätung und Naturalin . oo 2 200 ne 

3. DMilitairdient und Aodminiftrationsaufwand . . . 
4. Gehalte außer dem Miliairplan . Pau PER 
5, Dispofltionsfonde . . .. Dur 
6. Anbringen Auf Fe EEE as 

Davon: Eigene Einnahmen und Erſpamiſe 
x - Reſt: 

Day: Milltalt / Oxdenspenfonmn 
„ Summe XIII: 



Finanzwiſſenſchaft. 305 



226 Finanzwiſſenſchaft. 

Ausgabe 

AV. Departement der Finanzen. 
ı. Miniſterium und Collegia: 

a) Beſoldungen 00 0 een nee 
b) Kanzleiften . 2 2 2 00 een ee 

2. Zugetheilte Diener: 
a) Beſoldungen. 00 

h) Ranzlettfen . 2 2 00. 
3. Reifes und Umzugskoſten. » « 
4. Für die allgemeine Verwaltung: 

a) Bauweſen an Staatsgebäuden 
aa) Reparationnnen. eeee 
bb) neue Bauten . . 
cc) Befoldungen und Reifetoften in "Vanfagen 

b) Katafter und topograrhiſches Bureau . 
©) SteuersNahläle - oo 2 00. 
d) Fir den Bergbau tm Allgemeinen . . 

5. Dispoſitionefonde. ee 
v Summe XIV 

xv. Allgemeiner Kanzleiaufwand. 
J 1. Brennholz für ſammtliche Kanzleien, mit Einſchluß 

der Oberamtsgerichte.. 
2. Poſtgeldet.. 
3. Eniſchadigung für Amtswopnungen d. Oberamierichter 

Summe XV: 
XVI. Landſtandiſche Suſtentationgskaſſe. .. 
XVII. Quiefcentengehalte, nach Abzug der wahr⸗ 

ſcheinlichen Heimfaͤle 
XvIII. Kronsausfattung. . 2 2... . 
XIX. Zuſchuß für die Univerficät Tübingen . 
XX. Feſtungs⸗Strafanſtalt für Miuluateſt atunge 
XXI. Refervefonds . 2.220000. . 

Hauptſumme der Ausgabe 

Zufammenfellung: 
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Summe der 
„Sei Jah. 

m 
270,404|24 801,913] 12 

23,550 — 70,150|— 

23,314 12 34,542|36 
260 ⸗ 684 ⸗ 

8,000) — 24,000|— 

841,976|30 

232,862|30 
54,000|— 

19,716|— 
12,000|— 

2,141,144|50 

As,000l— 
27,000 

36,255 = 

105,655 —_ 

169,166|48 246,711|28 

77,077|40 292,077|40 
3,350) 7 10,050|21 _ 

48,600|— 153,800) — 

"19,514|40 67,544| 6 
200,000|— Znn,nno) — 

— 3 

9,189,018|3ı 53 

9,426,469| ı8 38 

237,a80[97 I 
Deficit. Meberfguß.uederfhnß. Weserfant. 
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49. 
©) Lehre von der zwedmäßigen Befriedi— 
gung der anerfannten Staatsbepürfniffe, 

oder von den Einnahmen des Staates. 

Alle Staatseinkünfte beftehen entweder in Per» 
fonalleiftungen, oder in Naturalleiftungen, 
oder inDomainen und Regalien, oder in Geld⸗ 
abgaben (den directen und. indirecten Steuern). 

Nach dem Zeugniffe der Gefhichte find die Ein—⸗ 
Eünfte aus Perfonalleiftungen, aus Naturas 
lien, aus Domainen und Reg alien die älteſten 
und einfachften; die Geldabgaben find fpätern 
Urfprungs, fehon wegen der Seltenheit des Umlaufs 
der edlen Metalle im Mittelalter, wo jene Einrich- 
tung, zunächft als Folge des Lehnsſyſtems bei 
allen Völkern teutfcher AbEunft, fich bildete. . 

Denn in einem Zeitalter, wo die Eroberung 
eines Sandes über das Schickſal deſſelben entſchied, 
ward dag eroberte Grundeigenthum unter die Sieger 
vertheilt, und das befiegte Wolf gerieth in Leibeigen⸗ 
ſchaft und Eigenhörigkeit. Die Ausftattung der gro⸗ 

» Ken Föniglichen Staatsbeamten, namentlich in Teutſch⸗ 
land (der Herzoge, Sandgrafen, Markgrafen, Pfalzs 
grafen und Burggrafen), beitand in bedeutendem 
Srundeigenthume, deffen Ertrag den Haushalt dieſer 
Beamten vermittelte, wozu-allmählig, durch koͤnigliche 
Verleihung, die fogenannten Negalien kamen. Aus _ 
jenem den hohen Etaatsbeamten als Befoldung ans 
gewiefenen Örundeigenthume bildeten fih, befonders 
feit dvem zweiten Viertheile des zwoͤlften Jahrhunderts, 
wo die großen Staatswärden in den Familien, die 
fie damals befleideten, erblich wurden, die Domai— 
nen (das Fürften- und Staatsgut) diefer Dynaſtioen, 
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die, namentlich ſeit den Zeiten des großen Zwifchens 
reiche, duch die Einverleibung der in den einzelnen 
teutfchen Provinzen gelegenen vormaligen koͤnig⸗ 
lichen Domainen, noch einen beträchtlichen Zus 
wachs erhielten. ° . 

Mit den Fortfehritten der Cultur und der Gefits _ 
tung der Völker veränderter fi aber dieſe Verhaͤlt⸗ 
niſſe. Meiftens blieben die Domainen, nad) der 
Sitte der Altern Zeit, ausreichend für die Unters 
haltung des Negentenhaufes und feines Hofftaates, 
fo wie der gefammten Staatsbevürfniffe, bis — nach 
der Gteigerung berfelben — zu deren Dedung und 
Befriedigung, befonders aber zur Abbezahlung der 
von den Fürften in Zeiten der Noth gemachten Schuls 
den, feit dem zweiten Viertheile des funfzehnten Jahr⸗ 
Hundert6 (unter dem Namen Beden, Ziefen), 
gewifle Geldabgaben von den damals beftehenden 
Ständen des Volkes, der Geiftlichkeit, der Ritz 
terfchaft und den Städten; allein nicht als bleis 
bende und ſtehende Beiträge, fondern nur für gewiſſe 
augenblickliche Beduͤrfniſſe und unmittelbare Zwecke 
des Staates bewilligt wurden. Doch bezahlten die 
Fuͤrſten noch bis zum Jahre 1543 ſelbſt die Roͤmer⸗ 
monate von ihren Kammergütern. Dagegen ſank — 
mit der Vermehrung des baaren Geldes, mit der Vera 
minderung und theilweifen völligen Abfchaffung der 
geibeigenfchaft, fo wie. mit der, feit der Erfindung des 
Schießpulvers nöthig gewordenen, Crrichtung bee 
ſtehenden Heere, der Werth der perfonlichen 
Dienftleiftungen und der Naturalabgaben. 

Karl Diet. Huͤllmann, teutſche Finanzgeſchichte 
des Mittelalters, Berl. 1805..8. — Geſchichte der 
Domainenbenugung in Teutfdland. Frkf. 1807. 8. 

(v. Boffe,) Darſtellung des ſtaatswirthſchaftlichen 

N 

⸗ 
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Zuſtandes in den teutſchen Bundesſtaaten, auf ſeinen 
geſchichtlichen Grundlagen ı. Braunſchweig, 1820. 8. 

50. 

a) Ueber Perſonal- und Naturalleiſtungen. 

Obgleich zur Verwirklichung des Staatszwedes 
theils perfonliche Dienftleiftungen, theils Erzeugniffe 
der Landwirthſchaft und des Gewerbsweſens erfordert 
werden; fo hat ſich doch das Verhältniß des innern 
Staatslebens in den legten Jahrhunderten fo geftaltet, 
daß der Staat die gleiche Vertheilung diefer Leiſtun⸗ 
gen im Gelde beftimmt *), die Summen dafür der 
Sefammtheit der Staatsbürger auflegt, und von dem 
Ertrage diefer Summen diejenigen Individuen befries 
digt, welche jene Seiftungen übernehmen, Dies ge- 
ſchieht in allen Staatsdienſten und. bei allen Seiftungen 
and tieferungen für den Staat, und, nach den Grund⸗ 
fägen der Volks und Staatswirthfchaftslehre, find 
auch bios Geldabgaben dazu geeignet, die Beduͤrfniſſe 

- des Staates und, die Seiftungen dafür auszugleichen, 
Nur in den feltenen Fallen, wo diefe Dienfte durchaus 
für Geld nicht zu erhalten, zur Erreichung des Staats« 
zweckes aber unentbehrlich find, ift der Staat berechtigt, 
die perfonliche und Naturalleiftung zu verlangen; doch 
iſt auch dies zu vermeiden, fo lange Freiwillige dazu 
für Geldentſchaͤdigung zu erhalten find. Dies gile 
namentlich von den in einzelnen Staaten noch beftehen- 
den Frohndienften beim Straßen und Wer 
gebau; bei der Vorſpann, und bei der Stel— 
lung von Poftpfetden. Was aber die, von 
vielen Staatswirthen hieher gezogene, Verpflich⸗ 

*) v. Jak obs Staatsſinanzwiſſenſchaft, Th. 1, ©. 421 ff. 
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tung zum Kriegspienfte betrifft; fo muß fie, 
nach richtigern Anfihten, ganz von der Finanz 
wiffenfhaft ausgefchloffen, und theils im 
Staatsrechte, nad der allgemeinen Verpflichtung 
aller Staatsbürger‘,, das Vaterland zu vertheidigen, 
theils in der Staatskunft (Theil 1, Staatskunft, 
$. 48—50.) nad) der zwedmäßigen Geftaltung des 
Kriegswefens im Staate behandelt werden, wobei 
aber das Recht deffen, welcher zum Dienfte berufen 
wird, auf feine Koften einen freiwilligen Stekls 
vertreter zu fenden, micht-beftritten werden darf, 

Auf gleihe Weife erflären fih Volks- und 
Staatswirthſchaftslehre für die Verwandlung der ſo⸗ 
genannten Naturalabgaben *): des Zehnten, bes 
Zinsgetreides und der Fouragelieferungen 
in Geldabgaben, Nur in den Zeiten der Noth und 
des großen Bedarfs der Producte, ober wenn die 

‚ Staatsbürger blos Producte haben, ohne fie für Geld ' 
abfegen zu koͤnnen, darf der Staat Producte, ſtatt 
Geld, erheben. . 5 

Der Zehnten, oder die Entrichtung eines be» 
flimmten (gewöhnlich des vn Theiles des rohen 
Products. ans Ländereien, Fiſchereien, Bergwerken 
u. f. w. ift, ſchon in Beziehung auf den reinen Er⸗ 
trag, eine fehr ungleiche Abgabe, weil, dieſelbe 
Maſſe von Producten auf fehlechtem Boden hervors 
zubringen, mehr £oftet, als auf gutem Boden; auch 
hindert er die Vervolllommnung des Anbanes und der 

Geœwerbe, weil, gleichſam inftinctartig, der Menſch 
nur ungern für Andere arbeitet, und nur ſchwer zu 
einer Arbeit ſich entfchliegt, von welcher ein großer 
Theil des reinen Ertrags von dem Zehnten verfhluns 

*) 0. Jakobs Otantsfinenzwifenfgaft, Th. 2, ©. 431 f. 
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gen wird. Dabei vertheuert der Zehnten das fe 
99, Product, fo weit es nämlich in der Gewalt des Ärbei⸗ 
rters fteht, die ganze Abgabe des Zehnten auf den 

Conſumenten zu wälgen. . Dazu kommt die Schwies 
rigkeit in Betreff der Ausmittelung des Zehnten bei 
der Ungleichheit der Menge und Güte des Ertrags, 
fo wie in Betreff der Dadurch erfchwerten Arbeit in der 
Ernte, und der ununterbrochen nöthigen Aufficht und 
Controlle über die Entrichtung des Zehnten. Daffelbe 
bite :Hauptfächlich von dem Zinsgetreide, das 
theils in dem Zehnten felbft, theils in gewiſſen bes 

. flimmten Maffen Getreide befteht, welche einzelne 
Grundſtuͤcke oder Güter an den Staat, oder an Ge⸗ 
meinden, oder an Privatperfonen abliefern müffen. 
inwiefern dieſe Leiftungen an Privatperfönen 
gefchehen ; infofern konnen fie auch blos. nach der Lehre 
von den Verträgen im Privatrechte beurtheilt werden. 
Allein fo weit der Staat felbft dabei herheilige ift, iſt 
die Verwandlung des Zinsgetreides in baare Bezahs 
lung durchaus rathſam; theils weil das Zinsgetreide 
thatſachlich das fchlechtefte unter allen ift; theils 

\ weil mit der Ablieferung und mit der Aufbewahrung 
deffelben (vor dem Eintrodnen, Mäufefrage, Auswach⸗ 
fen), fo wie mit der Controlle über daffelbe große Be— 
ſchwerden für den, der liefert, und für den, der em⸗ 
pfängt, verbunden find. Weil aber Das Zinggetreide 
fhlechter, ale das Marktgetreide ift, und bei der 
Verwandlung deſſelben in Geld alle übrige Verluſte 
und Koften befeitigt werden ; fo ift es billig, den Preis 
des Zinsgetreides ein Drittheil unter den Preis des 
Markrgetreides zu fegen. Auf ähnliche Weife, und 
aus denfelben Grundfägen, müffen die Fouragelies 
ferungen für das Heer behandelt und in Geldabgas 
ben verwandelt werden, wohei noch außerdem heruͤck⸗ 
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ſichtigt werden muß, ob dieſe Lieferungen ausſchließend 
dem Landmanne zur Saft fallen, weil die Unterhaltung 
des Heeres im Staate für alle Staatsbürger ohne 
Ausnahme gilt, und deshalb auch alle, nat dem 
Verhältniffe ihres reinen Ertrages, zu den Beduͤrf⸗ 
niffen des ‚Heeres beitragen müffen. ö 

Die Einquartierung endlih, welche eben⸗ 
- falls hieher gehört, muß nad) Grundfägen des Rechts 
und der Zweckmaͤßigkeit betrachtet, und dabei zwifchen, 
Friedens » und Kriegszeiten, zwiſchen einheimifchen " 
und fremden Kriegern unterfchieden werden. Go ges 
wiß die Verpflegung der bewaffneten Macht ein allges 
meines Staatsbebürfniß ift, wozu alle Staatsbürger, 
nad) den Anfäsen des Budgets, beitragen muͤſſen; 
fo gewiß ift doch die Verpflegung der ftehenden Trups - 
pen in Kafernen, oder deren freie Einmiethung bei 

den Staatsbürgern., der Finquartierumgslaft, die nie 
gleihmäßig triffe, vorzuziehen. Selbſt bei den 
Bewegungen der einheimifchen Truppen im Innern 

muß die Einquartierung verfelben, weil fie nur Theile 
des Staates trifft, und doch als allgemeine fans 
deslaft betrachtet werden muß, vergütet werben. 
Derfelbe Fall der Vergütung und Ausgleihung 
muß in Kriegszeiten eintreten, ' wenn fremde 
Truppen, entweber ftehend, oder blos durchziehend, 
im Sande verweilen *). . 

Vol. Log, Th. 3, ©. 362— 387. 

- 51. - 
) Ueber Domainen. 

So geteilt auch die Anfichten der neuern Lehrer 

*) v. Jakobs Stand] il . 1, S. 438 ) atsfinanzwi ſenſhaft⸗ Th. 1, 
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der Staatswirthſchaft uͤber die Se handimg der 
Domainen ſeyn mögen, und fo durchgreifend die” 
Weränderungen gewefen find, welche die Domainen in 
vielen europäifchen Staaten "erlitten baben; fo ſtim⸗ 
men doch die meiſten Theoretiker in dem (gefchichtlich 
begründeten) Begriffe derfelben überein, daß man 

* unter den Domainen diejenigen Ländereien des Regen⸗ 
ten im Staate verfteht*), aus deren reinem Ertrage 
in früherer Zeit fämmtlihe Ausgaben des Regenten 
und des Staates beitritten. wurden, bie aber, bei ber 

*) So Iehrueih in gefhihtliher Hinſicht die Unters 
ſuchungen über den Urfprung der Domainen find, um 
auszumitteln, welde Theile derfelben in ältefter Zeit 
Reihsdomainen der Könige Teutfhlands, weiche 
dagegen Befoldungslänbdereien der zum Staates 
dienſte angeftellten Herzoge, Pfalzs, Lands, Marks und 
Burggrafen (vor der Zeit der Erblichkeit ihrer Würde), 
und melde vielleicht urfprängli Privatbefigungen 
(Allodia) der allmählig zur herzoglichen, pfalz⸗, 
land⸗, marks und burggräflihen Würde gelangten teuts 
fyen Freien (viri egregise libertatis) waren; fo 
haben doch gegenwärtig dieſe Unterfuchungen feinen Eins 
fluß auf den faatsrechtlichen und politifhen Standpunct 
für die Behandlang der Domainen; theils weil, wenn 
ja urfpränglid Allodia darunter gewefen wären, dieſe 
in der Zeit, wo die Feuda mehr galten, als die Allodia, 
und unzählige Alodia in Feuda verwandelt wurden, ihren 
fruͤheſten Charakter verloren; theils weil in foäterer 
Zeit, felbft in katholiſchen Staaten, unzählige Klrchen⸗ 
und Kloftergäter in Domainen verwandelt wurden. Es 
iſt daher eine an fi völlig ungeſchichtliche, und übers 
dies politifch fruchtlofe Behauptung v. Hallers Cin ſ. 
Reftauration der Staatswiffenfhaft. Th. 2. 
©. 267), „daß alle Domainen Privateigenthum 
der Fürften wären.” Jeder lebe, in Hinficht der Grunds 
fäge der Staatswirthſchaft, feines individuellen Slatu 
bens; er entſtelle abet nicht deshalb Die wiaugdartn 
Thatſchachen der Geſchichte. 
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Veränderung und Steigerung der Staatsbebärfniffe, 
nirgends mehr zu diefem Zwecke ausreichen, fo wie 
noch außerdem die Bewirthſchaftung derfelben, im 
Verhaͤltniſſe zu den Fortſchritten der Privatwirthſchaft 
in neuerer Zeit, bedeutenden Unvollkommenheiten 
unterliegt. \ 

Denn, nach richtigen ftaatswirehfchaftlihen 
Grundfägen, wird dem Volke durch die Domainen 
ein größerer Wohlſtand entzogen, als der Staat wirk⸗ 
lich Vortheile von ihnen empfängt, weil diefe Grund⸗ 
ftüde einen ungleich höhern reinen Ertrag geben wuͤr⸗ 
den, fobald man fie nad) den Maasftabe des. Privats 
eigenthums bemwirthfchaftete ; theils weil der Staat 
die Aufſicht und Wirthſchaft derfelben Andern übers 
laffen muß; theils weil ihm, wenn er Verbefferuns 
gen derfelben unternimmt, dieſe mehr Eoften und mes 

niger gelingen, als dem Privateigenthiimer; theils 
x weil Gebäude, Inventarien u. f. w. bei Domainen 

nie fo geſchont werden, wie bei den Privateigenthume; ” 
theils weil von dem Ertrage derfelben gewöhnlich 
eine fehr beträchtlihe Summe auf das dabei angeftellte 
Perfonale, auf Baue, Ausbefferungen u. f. w. ges 
wendet werben muß; theils weil im Kriege die Do⸗ 
mainen, als Befisungen des Kegenten, vom, Feinde 
mit Beſchlag belegt und für denfelben verwaltet wers 

den (was bei dem Privateigenthume nicht gefchieht) ; 
theils weil auf dem Slächenraume einer Domaine 
in den meiften Faͤllen zwei Driteheile Menfchen mehr 
leben könnten, wenn fie in Eleinere Beſitzungen zer⸗ 
ſchlagen würde *). 

9) Was Sgchſen waͤhrend ber Regierung des Churfurſten 
Auguft bewies, welcher viele Domainen zerſchlagen 
ließ, daß feine Bevodlkerung und fein Wohlſtand gleich⸗ 
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Im Allgemeinen ſcheint daher der Staat bei einer 
zweckmaͤßigen und weiſe durchgeführten Verwan d⸗ 
lung der Domainen in Privateigenthum in 
vielfacher Hinſiht zu gewinnen. — Zunächft der Ver⸗ 
wandlung der Domainen in Privateigenthum ſteht der 
Erbpacht, weil bei demſelben noch die meiften rich⸗ 
tigen volßsroirthfchaftlihen Srundfäge in Hinficht der 
Behandlung der Domainen erreicht werden koͤnnen. 
Tiefer ſteht der Zeitpacht derfelben, meil das ges 
pachtete Out nie fo behandelt und verbeffert wird, wie 
der erbliche Befig, und höchftens nur die Verfchlechte- 
rung des Gutes verhütet werden kann. Noch eine 
Stufe tiefer fteht die General» Berpadhtung 
ganzer Doniainenbezirfe, weil fie nicht ſelten 
der Behandlung der Güter noch nachtheiliger ift, als 
wenn der Staat — dies ift denn die leßte Stufe — 
die Verwaltung der Domainen auf eigene Ned 
nung betreibt. . Daraus folgt, daß- die Bewirth⸗ 
fhaftung der Domainen wenigftens der Bewirt h⸗ 
fhaftung des Privateigenthums, durch 
Erbpacht *), fo nahe als möglich gebracht 

mäßig filegen; das Hat in neuern Zeiten Frankreich 
beftätigt, wo, nad) der Zerfchlagung der Domainen und 
der Güter der Geiſtlichteit, der Staat, In gleichem 
Umfange, wie im Jahre 1792, jegt Über 6 Mill. Diens 
ſchen mehr ernährt, und eine größere Abgabenlaft erträge, 
als im Jahre 1789! 

) Bei dem Er byachte wird der Pachtzins durch die Höhe 
des reinen Ertrags beftimmt, fo daß man — nad) dem 
Durchſchnitte diefes Ertrags in einer gewiſſen Reihe von 
Jahren, — dieſen Zins entweder ſteigert oder herab⸗ 
fegt, wobei zugleich der "Staat ſich aller Aufſicht über 
die vererbpachtete Domaine, und aller Entipädigung für 
die Verluſte begiebt, die der Pachter erleidet, der babei 
in die Rechte und Wortheile eines Privateiger 

. 
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werden muß. Denn entfchieden wird bei dem Vers 
Kaufe oder bei der Vererbpachtung der Domainen der 

Stagt eine Höhere Kente von der vermehrten Zahl 
dei Bearbeiter diefes Grundeigenthums gewinnen, als 
vormals von der Domaine, . 

" Im Beſondern aber gilt als Regel, daß, wo 
bie Domainen verfauft werden, per Verkauf lan g⸗ 
fam gefchehe, der Kaufpreis nach ihrer Sage in ven 
einzelnen ‘Provinzen forgfältig berechnet werde, und 
zwar in dem Verhältniffe, in welchem bie Bevölkes 
rung zunimmt, der Boden ſich tHeilt, und die Gapis 
tale fi) mehren. - Es wird daher die, Veräußerung - - 
ber Domainen nut dann rathfam feyn, wenn ber 
Wohlſtand eines Volkes fich fo weit erhebt, daß es, 
außer der Bewirtbfchaftung feiner Privatländereien, 
auch noch dem Erwerbe, Anbaue und der Bewirth⸗ 
ſchaftung der Staatsländereien mit Erfolge ſich unters 
ziehen kann. Namentlich konnen die zu.den Domais 
‚nen gehörenden Steinbrüche, Mühlen, Glaspütten, 
Weinberge, Ziegeleien, Brauereien, Torfgräbereien, 
Brantweinbrennereien , einzelnen Gepöfte, Wiefen, 
Waldungen u. f. w. an Privatperfonen überlaffen, 
Hingegen müffen fürftliche Zuftfchlöffer, Parks, und 
das Patronatsrecht geiſtlicher Stelien davon ausge⸗ 

eintritt. Aleln fehr wahr bemerkt Log (Th. 3. ©. 
102) auch Über die erbliche Verpachtung, daß fie dem 
Bortgange der Volksbetriebſamkeit nie das leiften wird, 
was von der Weräußerung der Domainen an Private 
eigenthimer zu erwarten iſt. Die Vortheile der wech⸗ 
feinden Preife werden nicht den Staatskaſſen, fondern 
den Erbpachtern zu gute gehen. Mill aber die Regies 
rung an dem Gewinne des Pachters Theil nehmen; fo 
{ft eine_öftere Revifion des Gutsertrags nöchig, 
deren Schwierigkeiten wieder auf der Hand liegen, weil 

iht Zweck auf der unfichern Berechnung der. Fe ven. 
St. W. ate Auf, IL 
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wonimen werben. Allein bis zu der Erreichung der 
Meife des Volkes, bei welcher die Domainen in Pri⸗ 
vateigenthum v verwandelt werden koͤnnen, fcheint die Ver⸗ 
wrbpachtung verfelben der annaͤhernde Schritt zu ſeyn. 

Der Gefihtspunct, daß einzelne Domatnen ale 
große Mufterwirchfh aften beibehalten werben 
folten, muß in allen ven Staaten feftgehalten werben, 
wo die Privatwitthſchaft — vielleicht nur in einzelnen 
Provinzen — des Beifpielsfolcher Mufterwirthfchaftern 
bedarf, mit weihen dann zweckmaͤßige landwirthe 
fHafelihe Bildungsanfialten verbunden 
"werden können, 

Ausführlich und gründlich ift die Lehre von den 
Domainen befandelt in v. Jakobs Staats 
fimanzwiffenfhaft, Th. 1, ©. W— 153, md in 
to6 Hand. Th. 3, ©. 87 ff. Der leptere ver- 
bindet damit noch eine fehr wichtige Bemerkung 
(&.99.): „Rähf den ſtaatswirthſchaftlichen Vor⸗ 
teilen, welche für beide, Volk und Regierung, 

.daraus zu erwarten find, daß die Negietungen fich 
‚allmählig, und fo wie es die fortfchreitende Be⸗ 
volterung wad der zunchmende Wohlſtand einzelner 
rLander anempfehlen und geftatten mag, ihrer Dos 
mainen ſich zu entänßern ſuchen, woͤrde daraus 

“ auch noch der moralifch-politifche Vortheil zu Hoffen 
ſeyn, daß damit manchen Veranlaffungen zu Ir» 
tungen und Reibungen zwiſchen dem Volke und der 
Regierung, ober ihren Agenten, befeitigt werden 
winden, die felbft die fiberalfte Regierung nie vers 
meiden Kann, fo lange fie noch durch ihren Domais 
menbefig und deren Bewirthſchaftung mit den ver⸗ 

ſchiedenen Klaffen des betriebfamen Volkes in Con⸗ 
currenz tritt. Denn von Privarrädfichten 
kann. Beine Regierung fich losreißen, fo 
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lange fie Geſchaͤfte betreibe, welche nur 
eigentlich dem Privatmanne gehören, 
Der fistalifche Geift, der auch) gutg Regierungen fo 
leicht ergreift, erhält hier zu viele Nahrung, um 
nicht. manches Boͤſe zu ftiften, oder wenigftens 
manchen Guten in ven Weg zu treten. Go nach⸗ 
theilig auch die überall mie den Domainen-verbuns 
denen Hutungs « und Triftrechte, die Zehnten, vie 
Frohnen und dergleichen Ueberbleibfel des Feudal⸗ 
wefens des Mittelalters And; fo wird ihre Aufhes 
bung Doc fo fange fhwierig bleiben, als vie Dos 

mainen, und mit ihnen jene Titel zwe Belaftung 
des Volkes, in den Händen der Regierung find, und 
die mehrere ober, mindere Strenge, mit ber die 
Agenten derfelben diefe Berechtfame zu üben ſuchen, 
‚warden auf die Zuneigung des Volkes gegen feine 
Regierung immer nach den Graben’ jener Strenge 
hemuend einwirken. — Gelbft (S. 109) für vie 
perſonliche Unabhängigkeit des Regenten und der 
Seinigen iſt bei weitem mehr und bei weitem beſſer 
gefotgt , wenn er fein Einkommen, blos als Staats- 
oberhaupt betrachtet, vom Volke in ver Eiwillifte 
zieht, al6 wenn er, gleichſam als Privatmann 
lebend, fich jenes Einkommen felbft zu erwerben 
Suchen muß, und. mit ber Privatbetriebſamkeit des 
Volkes aͤberall in unangenehme Reibungen geraͤth.“ 
— Sohl aber dennoch der Bedarf. des Regenten 
und: feiner Familie darch beibehaltene Domainen 
entweder ganz, oder nach dem größten Theile gedeckt 

- werben ; "fo ift dies in Eleinern Staaten bis hoͤch⸗ 
ſtens zu einer Million Menſchen Bevölkerung eher 
ausfuͤhrbar, als in großen Reichen, weil allerdings 
bei Eleihen und armen Voͤlkern eine hohe Civil 
liſte, welche aus dem Beutel Deren aufgebracht 
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werden muß, mehr auffaͤllt und leichter Verſtim⸗ 
mung und Unzufriedenheit erregt, als in größern 
Monarchieen, — Uebrigens verfteht es fih von 
felbit, dag in Republiken alle dieſe Schwierig« 
keiten, bei der Unbebeutenheit der Civillifte für die 
Kegierung, dem Verkaufe der Domainen nicht im 
Wege ftehen, namentlich in denen, welche aus ben 
bisherigen Kolonialverhältniffen in die Formen felbft« 
ftändiger Staaten übertreten. — . 

Don ven Forften und Waldungen, bie 
“entweder zu fürftliihen Landguͤtern gehören, oder 
als befondere Domainen beftehen, gilt das 

n den Domainen Gefagte in Hinficht der Bes 
thfchaftung derfelben. Sie werben nie fo gut, 

wie das Privateigenthum eines Forftes, bewirchs 
haftet werden, und nie einen ähnlichen reinen Er⸗ 
trag bringen. Selbft um das Volk, bei möglichen 
Holzmangel, mit Holz daraus zu verfehen,, dürfen 
fie nicht beibehalten werden; theils weil man der 
Regierung an fih. die Pflicht nicht aufbürden darf, 
das Volk mit Holz zu verforgen; theils weil die 
Regierung, felbft wenn fie wollte, dem Holzmangel 
nicht abzufelfen vermag, «weil er gewöhnlich nur 
in einzelnen forftarmen Theilen eines Staates 
gefühlt wird, wohin das Verführen des Holzes aus 
andern holzreichen Gegenden mit Schwierigkeit ver- 
bunden ift. — Uebrigens gilt als ftatiftifcher 

- Maasftab: daß in einem Staate, wo 3 feiner 
Oberfläche noch mit Holze bevedt ift, Fein eigent⸗ 
licher Holgmangel eintreten Bann, befonders wenn . 
die Regierung überhaupt die Bewirthfchaftung der 
gefammten (auch der Privat -) Forften nach den in 
neuerer Zeit geläuterten Grundſaͤtzen des, Forſt⸗ 
wefens leiten läßt, Mon felbft verfieht es fich 
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uͤbrigens, daß die Veräußerung der Torften, wie 
die der Domainen, nur allmählig, und mit fteter 
Ruͤckſicht auf die zunefmende Bevölkerung und auf 
das Steigen tes reinen Ertrags ini Staate gefhehen 
muͤſſe. (Vgl. Lotz, Th. 3, ©. 110— 114, und 
v. Jakob, Th. 1, ©. 153 .) 

Schreber, von Kammergätern und deren Einkünfs 
ten. Leipzig, 1754. 4. 

v. Sonnenfels, von Verwandlung ber Domainen 
in Bauergüter. "Wien, 1773. 8. \ i 

Leop. Sr. Fredersdorff, vractiſch sslonomifch s juris 
ſtiſche Anleitung zur Weranfchlagung der Zomainen, 
nebft andern Kandgätern. KHannover, 1798. 4 

fin. Ur. Detlev v. Eggers, über den. eil⸗ 
hafteſten Verkauf der Domainen als Finanzrei 
Kiel, 1809. 8. (vergl. Leipj. Lit. Zeit. 1810, N. 35.) 

G. 8. H. Erensdorff, über Benugung und Ver⸗ 
pachtung der Domainen. Gießen, 1815. 8. (Der 
Verf. giebt nichts Neues, aber eine für’den Gefchäftes 
mann brauchbare Zufammenftellung. Er zieht den Er b⸗ 
pacht der Verpachtung vor. — : Vgl. Jen. Lit. Zeit. 
1816, N. 81.) 
chnent, über Domainen, in Bo Zeiten, aBı2, 

jebruar, 

IM. Greif, v. Lie htenſtern, über Domlinens 
wefen und deffen vortheilhaftefte Benutzung durch eigene 
Verwaltung. Berl. 1826. 8. (Er iſt, in der Regel, 
für die Selöftverwaltung der Domalnen; doch sohag ers · 
ſchopfende Gründe.) 
I ©. Freih. v. Seutter, über bie Verwaltung der 

Staatsdomainen, fo wie der Domanialgefälle und Rechte. 
Ulm, 1825, 8, (geprüft &pz. Lit. Zeit. 1826. St. 183.) 

32. 
y) Ueber Regalien. 

Unter den Regalien verfieht man alle Ges 
fhäfte, welche die Regierung ausschließlich zu 



\ 
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betreiben ſich vorbehaͤlt, nm bie mit denſelben verbun⸗ 
denen Recht e zu behaupten, und der aus benfelben 
fließenden Einkünfte fich zu verfichern. Wenn die 
Regierung in Beziehung auf die Domainen als Orund» 
befißer erſcheint; fo erfcheint fig in Beziehung auf die 

« Megalien ald Gewerbsmann,: und ftellt fi Das 
dur, in Betreibung und Benugung des Gefhäfts, 
nicht nur dem Manufacturiften, Yabritanten und ' 
Kaufmanne gleich, fondern nörhigt auch das Volk, 
ihr bie Waaren höher zu bezablen, als auf dem ge⸗ 
woͤhnlichen Wege. 

- Ihrem Urfprunge nach, ſtammen die Regalien 
(urfprünglih: Königsrechte) der Regierungen, wie 
die Domainen, aus der Zeit des Mittelalters, und, 
namentlich in Teutfchland *), meiftens aus der "Einige 
lichen Verleihung an die einzelnen Grundherren und 
Si tehnsträger (an Burg», Mark⸗-, land- und 

falggrafen). Doc war auch dies bisweilen zweifel⸗ 
haft, wie namentlich die Gefchichte der Markgrafſchaft 
Meißen zeigt, wo ber KRaifer Heinrich 6 diefes fand, 
wegen der unter Otto dem Reichen entdeckten Frepberger 
Bergwerke (ums Jahr 1162), an den Reichsfiſcus 
zurüdziehen wollte, und der Markgraf Albrecht der 
Stolze wahrſcheinlich deshalb vergiftet ward 
(1197). Zum Gluͤcke ftarb Heinrich 6 felbft kurz 
darauf, fo daß die hohenftaufifihe Heeresmaffe das, 
meißnifche Erzgebirge verlaffen mußte. Allein in 
fpäterer Zeit und bei der Aufihergeit des teutſchen 
Thrones felbft, gingen, mit der Erblichfeit ver 
Würden in den hohen teutfchen Staatsämtern, auch 

) Karl Diet. Hällmann, Geſchichte bes Urfprungs der 
Degalien in Tenefcpland. Brauff. a, d. Oder, 2806, 8. 
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die koͤniglichen Regalien allmäplig auf die. Territorial⸗ 
befiger über, die, in Teutſchland erft im neunzehnten 
Jahrhunderte, von der Keichsunmittelbarkeit zur Sous 
verainerät gelangten. Schon feit der Zeit des erb- 

„lichen Beſitzes der großen Reichslehen (feit dem zwei⸗ 
ten Viertheile des zwölften Saprhunderts) verfihmolzen 
allmählig die Privatrechte der teutfchen Großen auf die 
Verwaltung der ihnen als Beſoldung angewiefenen 
Domainen mit den vormaligen Königsrechten oder 
eigentlichen Regalien, fo daß auch frühere Privatrechte 
des Regenten in die Reihe der Regalien aufgenommen 
wurden. Diefe Berfchmelzung ward aber noch inniger, 
als, bei der feftern Geftaltung der Staatsformen nad 
Verfaffung und Verwaltung, auch die Regenten « (ober 
Sonverainetäts:) Rechte von den Privatrechten gänzlich 
getrennt, und über dieſe geftellt wurden; denn num 
war über die Aufnahme der früher dem Kegenten zuggs 
ftandenen Privatrechte in die Regalien gar Fein Zweifel. 
— Allein ſeit Staatsrecht, Staatskunft und Staats⸗ 
wirthfchaftslehre diefe Gegenftände fhärfer geprüft, und 
ſowohl die Stellung des Negenten zu den Regalien, 
als auch fein finanzielles Intereffe Dabei genau beſtimmt 
haben, muß unterfchieden werden zwifhen den Rega⸗ 
bien , welche wirkliche und norhwendige Souverainetätss 
rechte find, und denen, wo ber Negent in der Ber 
wirthſchaftung derfelben Dem Privatmanne gleihfteht, 
Die erften find, als ſolche, unveraͤußerlich; die zwei⸗ 
ten aber bloße Mittel, dem Staate ein Einkommen 
zu verfchaffen, das bei der Veräußerung der Regalien 
oft weit befler erreicht werben kann. Wenn alfo auch 
die Kegalien in der Zeit des Mittelalters, nächft den 
Domainen, eine ergiebige Quelle der fürftlichen Eins 

kuͤnfte bilveten, aus welchen zufammen ber gefammte 
Staats» und Hofaufmand befrrten warb; fo hat fh 

N 
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doch eheils die Stellung der Regalien zu dem uͤbri⸗ 
gen Gewerbswefen im Staate, theils die Bewirth« 
ſchaftung und der Ertrag derfelben, feit jener Zeit 
mädjtig verändert. Mei der hohen Bluͤthe des Ge⸗ 
werbswefens hat die Kegierung nicht mehr nbthig, 
ſelbſt irgend einen Gewerbszweig zu betreiben, und, 
wo ſie die eigene Betreibung fortſetzt, wird ſie, nach 
der Zweckmaͤßigkeit diefer Betreibung und nach der 
he des reinen Ertrags aus derfelben, weit hinter 

der Wirthfchaft des Privatmannes zurüdbleiben. Die 
Regalien haben alfo beides gegen fi), daß der Regie⸗ 
rang die zu verfaufende Waare höher zu ftehen kommt, 
als dem Gewerbsmanne, und daß der, welcher diefe 
Waaren bebarf, fie der Negierung Göher abfaufen 
muß, als im geröhnlichen Verkehre. — Demm⸗ 
geachtet giebt 28 unter ben bisherigen Kegalien 
mehrere Gefhäfte, die, wegen ihres Zufammenhanges 
mit dem gefammten i innern Staatsleben, niht ohne 
eine befondere Auffihe und leitung der 
Regierung bleiben koͤnnen, woraus aber feis 
nesweges die eigene Bewirthſchaftung dew 
felben mit Nothwendigkeit folgt, welche, wegen 
höherer Staatszwede, blos bei einigen wenigen 
Regalien ftatt finden darf. ‚Vielmehr bat die Erfah- 
tung neuerer Zeit gezeigt, "daß die Verfuche, ven 
finanziellen Ertrag gewiſſer Regalien bebeutend zu 
fteigern, die Berechnmgen der Financiers getaͤuſcht 
haben, und daß, nad) richtigen politifchen und ſtaats⸗ 
wirthſchaftlichen Orundfägen, keine Regierung 
in den Kegalien zine bedeutende Quelle 
der Einkünfte fuhen müffe, wofür — bei den 
veränderten Verhäftniffen im innern Staatsleben und 
namentlich bei der völligen Umgeftaltung des in= und 
ansländifchen Verkehrs, fo wie des Geldweſens — 
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die Steuern und Abgaben im Ganzen weit geeigneter 
find, als Regalien und Domainen. 

Der allgemeine Maasftab für die Behandlung 
der Regalien beruht daher auf folgenden Grundfägen : 

. 1) Regalien, welhe nothwendig und uns 
mittelbar mit den Souverainetätsrechten zufammens 

“ fallen, Bönnen und, dürfen, "nah dem Staats— 
echte, nicht veräußert werben. Schwerlich dürfte 
aber von allen Regalien auch ‘nur ein einziges unter 
die ſen Standyunct gebracht werden fönnen. 
2) Regalien, welche eines befonderen Schutzes 

und, einer befonderen Leitung und Aufficht der Re⸗ 
gierung bebürfen, können — nad) Grundſatzen der 
Staats kunſt — nur mit Vorbehalt dieſer Rechte 
veraͤußert werden. 

3) Regalien, welche einzig aus dem Geſichts⸗ 
puncte des aus ihnen fließenden Einkommens als Res 
galien gelten und behandelt werben, werden — n. 
den Orundfägen ber Staätswirchfgaft — 
ke Veräußerung, dem Staate einen ungleich 5* 

etvag gewähren, als bei ihrer Beibehaltung. 
4) Bei einem Volke endlich, das noch auf tiefen 

Stufen der Gefittung und des Wohlftandes fteht, kann 
— wie bei den Domatnen — die Selbftverwaltung der 

‚ Regalien im Namen der Kegierung, der Beräußerung 
derſelben vorzuziehen feyn. 

5) Sobald nun aber die Kegierung, wegen der 
legten Kuͤckſicht, die Selbſtverwaltung der Regalien 
beibehaͤlt, vermeide ſie bei derſelben den gehaͤſſigen 
Charakter eines Monopols; ftelle ſich, im Haſchen 

F nach Fleinlipen Vorteilen, nicht mit dem Private 
manne als Fabrifanten oder Kaufmann Auf gleiche tinie; 
und bettachte nie den Ertrag der Regalien als eine 
Hauptquelle ihrer Einkünfte, weil nothwendig die 
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Selbſtoerwaltung der Regalien dem allgemeinen Wohl⸗ 
ſtande nacht heilig ift, und dies um fo mehr, je 
Fir man den Ertrag der Regalien hinaufzuſchrau⸗ 

ben ſucht. 
Zu den Regalien werden gerechnet: das 

Münzregal, das Poſtregal, das Bergbau— 
und Salpeters Regal, das Forfte, Jagd⸗ und 
Tifchereiregal, das Salzregal, das Beleits=- 
regal, die Straßen-, Brüden- und Kandls 
gelder, die Goldwaͤſche, die Lehnsgefaͤlle (wo 
das Lehnsſyſtem noch beſteht), die Anfhwemmun- 
gen und Anfpülungen, und das Stranpredt. . 

Ueber die Nothwendigkeit, daß die Negierung das 
Münzmwefen im Staate leite, hat bereits die 
Staatswirthſchaftslehre fih erklärt. Bei - 
dem Poftregal, fo wichtig and das Poſtweſen 
und deſſen gleid;mäßige innere Geftaltung und Orb» 
nung für den ganzen Staatsverkehr bleibt, ift es 
‚nicht ganz berfelbe Fall. Denn theils beftanden 
das Botenwefen und die Tarifchen Poften, 
bevor an ein Poftregal gedacht ward; theils würde 
der innere Verkehr bedeutend gewinnen, wein das 
Poftwefen an Privatunternepmer, doch unter Obers 
auffiht der Regierung, überginge. Denn während 
die Anzahl der,. gewöhnlich mit boper Befolbung 
angefteliten, Poftofficianten den größten Theil bes 
reinen Srtrags aus diefem Regal verfchlinge, hat 
fih in feinen. Zweig der Staatsverwaltung bie 
eigentliche Plusmacherei fo eingefehlichen, als 
in das Poſtregal: theils Durch Erhöhung der Pofts 
taxen; theils durch den drüdenden Zwang, 
daß bie Staatsbürger die theueren Poftverfendungen 
den wohlfeilern Privatverfendungsanftalten vorziehen 
follen; theils durch das Verbot, verfchloffene Briefe 
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bei fich zu führen, ober in einem Briefe einen ans 
dern Brief einzufchließen; theils durch die Ver⸗ 
fügung, mit einer andern Reifegelegenheit feine 
Reife fortfegen zu dürfen, wenn man mit der ges 
wöhnlichen oder Ertrapoft angekommen ift; wozu 
noch Hier und da die Möglichkeit der Verlegung 
ber Poftgebeimniffe kommt, Dieſe fehler 
hafte Bewirthichaftung des Poftregals, welche theils 
die einzelnen Bürger druͤckt und mißmuthig macht, 
theils den öffentlichen Verkehr mehr hindert als fürs " 
dert, weil nicht die Menge der angelegten reiten⸗ 
den und fahrenden Poſten, und nicht die Bequeme 
lichkeit der Poftwagen vie übrigen Mängel, 
and Irrthuͤmer dabei aufwiegen kann, raͤcht ſich 
uͤbrigens, nach dem Zeugniſſe der Geſchichte, von 
ſelbſt. So fuͤhrt Necker an, daß zu feiner Zeit 
die franzofifche Briefpoft 118 Mil. Fr. in die 
Staatskaſſen lieferte. Seit der Zeit verdoppelte 
man das Briefporto, und die Poft liefert num. nicht 
23 Mill., wie man erwartet hatte, fondern nur 
‚II Mil. reinen Ertrag. Auch Lotz (Th. 3, ©. 
123) führt aus Colghoun an, daß in England 
and Schottland, troß des ungeheuern inländifchen 
Verkehrs und der Außerft hohen Pofttare, doch im 
J. 1815 die als Regal verwalteten Briefpoften 
nicht mehr als 1,758,250 Pfo. Sterl., und — 
nach Abzug von 491, 617 Pfo. Sterl. Verwaltungs: 
koſten — nur 1, 286, 633 Pfd. eintrugen. Eben 

. fo warb im Etat Preußens vom J. 1821 der 
reine Ertrag der gefammten reitenben und fahrenden 
Poften nur zu 800,000 Thlr. und in Bayern 
blos zu 344,000 51. veranfchlagt, wobei v. Jakob 
(Stoatsfinanzw. 29.1, ©. 340) nicht zu uͤber⸗ 
hören. ift, welcher erklärt: „daß Privatperfonen das 
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fuͤr eben fo viele Hunderte thun wuͤrden, als jetzt 
mancher Poſtdirector Taufende empfängt.” Sehr 
wahr erinnert 206 (Th. 3, ©. 124) daran: „daß 
ber eigeuthuͤmliche Charakter des Poftwefens der 
einer Hülfsanftalt für den Verkehr bleibe, 
und daß es das Befte fen, Tieber auf dieſes Regal 
ganz zu verzichten, die Beförderung der Communi« 
cation, welche vie Poft bezweckt, Privatunternehs 
mern unter öffentlicher Aufſicht zu uͤberlaſſen, und 
fih von Seiten der Regierung bios daranf zu bes 
ſchraͤnken, daß dieſe das Publicum ordentlich und 
regelmäßig bedienen. Die Klagen über den 
Drud der zu hohen Pofttarge würben 
dann von felbft verftummen; denn das 
Antereffe des Privatunternehmers ver 
langt, fo-wie das des Publicums, nur 
möglichft billige Pofttaren.” Zugleich lefe 
man Lotz über den Einwurf, als ob Privatpers 
fonen für die verfendeten Gelder und Güter nicht 
diejenige Sicherheit gewähren koͤnnten, welche eine 
öffentliche Poftanftalt giebt; „denn werben wohl je 
der Poft fo anfehnlihe Gütermaffen von hohem 
Werthe und Preife anvertraut, als Seeſchiffern und 
Frachtfuhrleuten? Widerftrebt der größern vermeint- 
lichen Sicherheit der Poft nicht gerade der Umſtand, 
daß die ihr anvertrauten Güter von Station zu Sta⸗ 
tion durch eine Menge Hände gehen?” — Eine 
wichtige Frage bei dem ‘Poftwefen ift es, wie dafs 
felbe in Hinficht der wenig bevölßerten Ges 
genden eines Staates eingerichtet werden folle, wo 

x die Koften der Poftanftalt durch den Ertrag aus den 
menſchenleeren Provinzen nicht gedeckt werden: Bon 
felbft verfteht es fich zuerft, daß, bei eineni geringen 
Grade der Bevoͤlkerung in eingelnen Prorinzen, auch 
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die Beduͤrfniſſe des Verkehrs und. der Verbindung 
mit anderen Provinzen nicht fo mannigfaltig und 
häufig find, ‚wie bei großer Bevölkerung ; daß alfo 

in folchen Provinzen der Poftenlauf nicht fo 
häufig ift, wie in den übrigen. Allein wo felbft, 
bei diefem verminderten Poftenlaufe, der Aufwand 
der Poftanftalt Durch den Ertrag nicht gedeckt wird, 

. giebt es blos zwei Auswege: entweder bie Re⸗ 
gierumg Serſteht fü ſich, wegen der Wichtigkeit der - 
Poftanftalten felbft zu den deshalb erforderlichen 
Zufhüffen; oder die Poftanftalten umfchliegen 
gleichmäßig den ganzen Ötaat, fo daß das Minus 
des Ertrags in gewiffen Provinzen.durch das Plus 

des Ertrages in andern Provinzen gedeckt und für 
das ganze Staatsleben ausgeglichen wird. Bei der 
Verwirklichung des zweiten Planes gilt aber als - 
Grundſatz: daß die Poſtgelder deshalb nicht 
fo gefteigert werden dürfen, daß dadurch der Ges 
brauch der Poftanftale für die bewohnteren Provinz 

- gen erſchwert und druͤckend wird. — Daß es übrie 
gens fehlerhaft fen, die Poftanftalt zur Duelle . 
des Staatseinkommens zu machen, bemeifet 
ausführlih v. Jakob (in f. Staatsfinang - 
wiffenfhaft, 25.1, ©. 335): „Es wider 
ſpricht dem Örundfaße einer gerechten 
und gleihen Vertheilung der Abgaben: 
Denn das über die Koften der Poftanftalten erhöhte 
Poſtgeld ift nichts anders, als,eine Art 
von Abgabe auf die Unterthanen, . Wenn 
nämlich eine Abgabe gerecht feyn foll; fo muß fie 
einen jeden nah dem Maaße feines Ein 

. Bommens oder feines Genuſſes befteuern. 
‚Daß aber bei Erhöhung des Poftgelves direct Darauf 
gar keine Rhdficht genommen, wird, ift Klar; denn ” 
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der hänfigere oder ſeltenere Gebtauch der Pot Hänge 
von ganz anderen Umftänven, als dem größeren 
oder kleineren Reichthume ab. So werig nun die 
Auflage auf die Port nad) Srundſaͤtzen der Gerech⸗ 
tigkeit vortheidigt werben Bann; fo wenig auch nach 
Grundſaͤtzen u Rationalöfonomie. 
Denn die Erfahrung lehrt, daß die Fortſchritte des 

° — die Be der Production und die 
rebhaftigkeit des Handels hauptfächlich von ber 
Leichtigkeit und Wohlfeilheit der Communicationg- 
mittel abhängt. Es werben aber die Mi 

der Gedanken, die Verfendungen der Haaren, bie 
Bewegungen ver Perfonen von einem zum 
andern durch Erhöhung des Poftgelves ungemein 
efönent. Folglich wird. durch diefe Auflage der. 
Verkehr gehemmt, umd dadurch eine Menge von 
Operationen unterdrückt, welche zur Verehrung 
des Rationalreichrhums u zur Vervollfonmmmung 
des Zuftandes der Geſellſchaft Härten dienen Ebmen., 
Endlich widerſpricht die Auflage auf das Poſt⸗ 
geld einer weifen Finanzpolitik. Dem eine 
ſolche muß vorzüglich dahin fehen, daß fie durch 
ihre Maasregeln, eine Einnahme ſich zu verſchaffen, 
nicht andere Quelle n verftopft, aus weichen der 
Staatscaffe weit mehr zufließen Kam. - Dies ge⸗ 
ſchieht aber durch zu ſtarke Poftgeiter. Miele 
‚Briefe werden nicht gefchtichen ‚viele Waaren wicht 
verfendet, weil das Poftgeld zu theuer iſt. Hier⸗ 

. durch bleibe mancher Zweig der Induſtrie mange⸗ 
baut, und was dadurch gewonnen werben koͤnnte, 
entgeht dem Staate ; folglich werben dacurch Qusllen 
der Einnahme verftopft , die der Stantscaffe einen 
viel größeren Ertrag hätten geben Bann, I jene 
Erhhung der Pofigeloer.‘! 
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" Ueber den Bergbau in Beziehung auf ben j 
"Staat und Regierung: Buchholz Journal f.. 
Teutſchland, 1820, July, ©. 366 ff. und uͤber 
das Regal des VBergbaues: Los (Th. 3 

S. 127)... Das Ergebniß feiner Unterfuchungen 
iſt, daß ‚gefchichtlich der Bergbau in den Staaten 
von den Regierungen begonnen warb, daß aber 
die Fortfegung befelben ber Privatunternehs 
mung in allen Staaten überlaffen werde, wo Euls - 
tar und Wohlſtand eine Höhere Stufe erreicht haben; 

- wobei die Maasregeln der jungen mittel« und fuͤd⸗ 
-amerifanifchen Freiſtaaten in dieſer Hinſicht von 
einem fichern politifhen Tacte zeigen. — Im Alls 
gemeinen kann das Bergbauregal "überhaupt nur 
auf öffentlichem Grunde und Boden, nicht auf 
Prroatländereien, aus dem rechtlidren Stand⸗ 
puncte behauptet werden; in ftaatswirchfhaft- 

lich er Beziehung hingegen erfcheint diefes Regal 
als eins der unficherften in Hinficht feines Extras 
ges, und ift ſchon deshalb von der. Regierung zu 
veräußern. Denn noch mehr, als bei dem Poſt⸗ 
egal, wird der reine Ertrag des Bergwerksregals 
dem Staate verkürzt durch die große Zahl der von 
der Regierung angeſtellten Bergofficianten, und 
durch die Maſſen der denſelben untergeotdneten 
Berg⸗ und Huͤttenleute. Selbſt die Furcht iſt un- 
gegruͤndet, daß Privatperſonen weniger wirthſchaft⸗ 
lich un methodiſch, als bie Regierungen, bauen : 
wuͤrden, weil ihr eigener Vortheil dem widerſtreitet, 
der, m den meiften Fällen, bei einem merhobifhen 
Baue weit ſicherer ift und höher fteigt, als bei dem 
fogenannten Raubbaue. Uebrigens verfteht ſich von 
felbft, daß der Bergbau mit defto größerm Erfolge 
betrieben werben wird, wenn die Regierungen für 
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wilſeenſchaftlich und practifch geftaltete Berg ak a⸗ 
demieen forgen, welche felbft dem Privatbergbaue 
eine fefte Unterlage zufichern. — Wenn nun aber 
auch, felbft nach geſchichtlich =publiciftifchen Grund» 
fägen, der Bau auf die edlen Metalle, Gold» und 
Silber, zunächft ein Regal wäre und bliebe; fo 
dürfte doch die Kegalität des Bergbaues 
auf unedle Metalle.und andere Mine 
ralien nicht zu beweifen feyn. - So fagt 06 (Th. 
3. ©. 182): „Die richtigere Meinung ſcheint dies 
jenige zu feyn, welche nur Diejenigen Öegenftände 
aus denr Minsralreiche zu den Regalien rechnet, 
die duch Kunft der Bergleute gewonnen 
werben müffen. Am allerwenigften aber fcheint es 
ſich rechtfertigen zu laffen, daß man in der neuern 
Zeit die urſpruͤnglich nur auf die Gewinnung edier, 
bergmännifch zu gewinnender, Metalle beſchraͤnkte 

" Regalität des Bergbaues hier und da felbft auf ges 
meine, oft ohne alle bergmännifche Kunſt zu er= 
langende, Foffilien ausgedehnt hat. Wohl 
m man dadurch, daß man auch Halbmetalle, 
laun, Schwefel, Vitriol, femer Stein- 

Eohlen, Torf, Salpeter, Edelſteine, 
Marmor, Alabafter, Achate, Schiefer, 
Feuekſteine, ja felbft gemeine Steinbräde, 
Sarbeerde, Töpfer: und Ziegelthon, 
Walkers und Porzellanerde, Mergel, 
Kreide,tehm, Streufand, und wohl fogar 
-gemeinen Sand, zu Öegenftänden des Bergs 
werksregals machte, das Privateigenthum ſehr be⸗ 
ſchraͤnkt, und den Privateigenthuͤmer mancherlei oft 
ſehr druͤckenden Plackereien ausgeſetzt, aber zuver⸗ 
laͤſſig für die öffentlichen Kaſſen nur fehr wenig, und 
bei weitem nicht das gewonnen, was man erwar⸗ 
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tete. Auf feinen Fall kann aber ein folher Ge - 
winn, wenn er fich auch nachweifen ließe, Eingriffe 
der Art in das Privateigentfum von Seiten der 
Regierungen rechtfertigen. ” 

Was das Forſt⸗, Jagd» und Fifchereis 
Kegal anlangt; fo ift es allerdings ein unbeſtreit⸗ 
bares Sonverainetätsrecht, daß der Regent alles 
verorbnen darf, was zur Wohlfahrt des Ganzen 
noͤthig if. Eben fo kann er, wo Waldungen, 
Jagd und Fiſcherei zu den Domainen gehören, 
viefelben nach dem Standpuncte behandeln, ver 
bereits in der. Lehre von den Domainen aufgeftelle 
ward, und felbft, wo es noch herrenlofe Wals 
dungen giebt, diefe ganz wie die Domainen be⸗ 
— Ganz anders verhaͤlt es ſich aber mit 

orſten, Jagd und Fiſcherei, die zum Pri⸗ 
vateigenthume gehören.. Denn wenn auch fo' 
lange eine Obervormundfchaft des Staates über die 
Waldungen beftehen mußte,- als die Privatbeſitzer 
derſelben fie gleichfam wie Unmuͤndige bewirthfchafe 
teten, ober die Jagd als Regal galt, fo lange wilde 
und reißende Thiere zur allgemeinen Sicherheit auss 
gerottet werben mußten; fo hat ſich bies doch in ben _ 
gefitteten Staaten bedeutend verändert. Denn fo 
gewiß dem Regenten, nach den richtigen Grundſaͤtzen 
des Eigenthums, das unbedingte Recht über die 
ihm gehörenden Forſten und über die Jagd in den⸗ 
felben zufteht; fo gewiß muß auch jedem Staats 
bürger, welcher Grundeigenthuͤmer ift, daſſelbe 
Recht in Hinficht auf Privatwaldung und Jagd zu⸗ 
kommen, und es Bann dabei feine befondere Bes 
ſchraͤnkung deflelben aus dem Titel eines Regals, 
fondern nur die allgemeine Befchränkung der 
Eigenthumsrechte ſtatt finden, welche dem Regen⸗ 

St. W. afe Aufl, IL 23 
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ten in Hinſicht auf das allgemeine Recht im Staate 
and auf die Erhaltung und Erhöhung der allge 

„meinen Wohlfahrt zuſteht. Dazu kommt nament- 
lich bei der Jagd, daß fie, als Gewerbszweig be= 
achtet, eine ſehr unbedeutende Rente, beſonders 
aber fuͤr die Regierung, gewaͤhrt, weil die Unter⸗ 
haltung des Jagdperſonale und der zur Jagd erfor⸗ 
derlichen Anſtalten und Geräthfchaften den Ertrag 
aus der Jagd beinahe ganz aufzehrt; noch abge⸗ 
fehen von den Leiden, Beſchwerden und Verſtim⸗ 

* mungen des Landmannes, ſobald das Wild abſicht⸗ 
lich auf Koſten ſeiner Felder, Wieſen und ſeines 
ganzen Eigenthums, von den Jagdbehoͤrden gehegt 
wird, und von den laͤſtigen Frohndienſten, vie 
man den Unterthanen zur Befriedigung der Jagd» 
liebhaberei anmuthet. Denn ift der Staat im All⸗ 
gemeinen zur Sicherftellung des Eigenthums ver⸗ 
pflichtet ; fo ift er es auf gleiche Weiſe zur Sicher⸗ 

ſtellung gegen die Verlebungen durch das Wild, 
wie durdy Diebe und Betrüger. Jede muthwil⸗ 
lige oder doch zugelafjene Zerftörung des Privats 
eigenthums ift ein Verluſt für die öffentliche Wohle 
fahrt und für den reinen Ertrag des Ganzen. Dafs 
felbe gilt, wenn man dem Eigenthümer eines Wal» 
des die Benusung des wilden Obſts, der Eicheln 
u. fe w. — wegen des angeblichen Jagdregals — 
verfümmern wil, Sehr wahr fagt Lotz Th. 3. 
©. 138): „Die Verhältniffe, aus: weichen die 

" Regalität der Yagd hervorging, haben ſich ſchon 
laͤngſt überlebt. Mit der Rothwendigkeit der Aus⸗ 
rodung unfrer in der frühen Zeit unfrer Gefchichte 
fo ausgedehnten Wälder, hat die Nothwendigkeit 
von felbft fich begründet, das Wild wo nicht ganz 
wu vertilgen, doch wenigftens auf die geringfte 

. 
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8 ag zu beſchraͤnken.“ Dies ſchlleßt aber, wo 
der Regent ein perfnliches Wohlgefalken an der 
Jagd findet, nich! die Maasregel von ſich aus, in 

einem, ihm als Privateigenthum zuftöhenden, Forſte 
einen eingezäunten Thiergarten einzurichten, 
wodurch wenigftens der Verlegung des Privateigen⸗ 
thums der Staatsbürger möglichft vorgebeugt wird. 
— In Betreff der Fiſchere i muß diefe allers 

dings in öffentlichen Strömen, Fluͤſſen, Landſeen 
und an den Seefüften zu den Negalien gerechnet 
werden. Allein dieſer flaatsrechtliche Begriff 
"wird durch die ftaatswirthfchaftliche Anficht 
beſchraͤnkt, daß die Regierung diefes Regal nicht 
felbft bewirthſchaften laſſe, ſondern daſſelbe ver⸗ 
pachte, — oder, noch richtiger, daſſelbe ganz frei⸗ 
gebe, weil dann die Vortheile daraus in der Menge 
und Wohlfeilheit der Fiſche dem ganzen Staate zu 
gute kommen. 

Gewoͤhnlich wird das Recht auf das Salz 
unter der Erde zu den Regalien gezählt,‘ obs 
gleich fehr viele Salzwerke bereits.feit Jahrhunbers . 
ten als Privateigenthum betrieben werben, und 
dieſe Bewirthſchaftung derſelben, unter gleichen 
Verhaͤltniſſen, eine groͤßere Rente gewaͤhrt, als 
wenn der Staat ſie auf ſe in e Rechnung bewirth⸗ 

ſchaften läßt. Daraus folgt für die Staatswirth⸗ 
ſchaft, daß es für die Wohlfahrt und den Volks⸗ 
reichthum am rathfamften wäre, den Salzhandel 
ganz frei zu geben, und Dagegen eine mäßige 
Abgabe von dem Salze aus den Salzwerken und 
von dem ins Sand kommenden fremden Salze zu ers 

. heben, weil, durch den dadurch bewirkten niedrigern 
Preis des Salzes, die Confumtion beffelben in der 

Landwirthſchaft und den Gewerben ‚gefeiget, und 
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alle Contrebande mit demſelben vermieden würde, 
wenn auch die bisherige unmittelbare Rente des 
Staates aus dem Salze ſich etwas’ verminderte. 
Sollte aber diefe höhere Anficht nicht in den Planen 
der Financiers liegen; fo würde do die Verpach⸗ 
tung des Salzmonopols der eigenen Bewirthſchaf⸗ 
tung durch den Staat weit vorzuziehen feyn, weil 
der Pachtpreis: dem Staate eine beftimmte Rente 
ſichert, und ihm die bedeutenden Verwaltungskoſten 
erfpart *). . 

Unter allen Regalien aber ift, nächft dem Strands 
rechte, und dem fogenannten Rechte der Anſchwem⸗ 
mungen, das Geleits recht dasjenige, weldes 
weder nad) dem Staatsrechte, noch nad) der Staatss 
wirthſchaft entſchuldigt werden kann, und deshalb 
auch in den meiften Staaten abgefchafft worden ift. 
Das Geleitsregal entftand in den Zeiten des Fauſt⸗ 
rechts, . wo Neifende, namentlich Kaufleute, auf 
den Heerftraßen nicht ficher waren, und, für Bes 
zahlung, eine bewaffnete Bedeckung zur Sicherheit 
erhielten; eine Sitte, die bei den Neifen unter den 
Horden der Beduinen noch jetzt fortdauert. In 

. ber Mitte der gefitteten Staaten hat aber die von 
dem Staate für Geld uͤbernommene Beſchuͤtzung 
und Sicherſtellung der Reiſenden durch bewaffnete 

Bedeckung aufgehoͤrt, und, nach der Vernunft, muß 
mit dem Erloͤſchen des Zwedes auch das Mits- 
tel zum Zwecke aufhoͤren. Die Geleitsabgabe hat 
alſo in unfern Zeiten weder einen rechtlichen Grund, 
noch einen vernünftigen Sinn; fie wird von den 
Völkern als eine Plusmacherei, und von den Reis 

ſenden als eine Beſchwerung des Verkehrs und 

*) v.Jatobs Finanzwiſſ. Th. 1. ©. 200, % 2. ©. 848, 

s 
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— wegen der häufigen. Schlagbäume — als eine 
drüdende Pladerei betrachte. Wo man aber ja 
diefes Geleitsregal nicht aufgeben will; da werde es 
doch wenigftens, zur Erleichterung der Keifenden 
und zur Vereinfachung der Erhebung, überall mit 
der Entrichtung der Chauffeegelver verbunden, 
Weit zweckmaͤßiger ift es dagegen, feine völlige 
Aufhebung -auszufprechen, und — wenn der Staat 
wirklich auf keine andere Weife das dadurch ent» 
ftehende Deficit zu decken vermag — lieber die 
Chauffeegelver zu erhöhen, weil diefe einen recht- 
lichen Grund und einen vernünftigen Zweck 
haben, wenn glei auch die Erhöhung der Weges 
gelder laͤhmend auf den Verkehr einwirft, und die 
Behauptung nur halb wahr ift, daß dadurch ber 
im Inlande reiſende Ausländer gleichfalls mit bes 
feuert werde; ‚Denn wird er nicht, wo es nur 

irgend möglich ift, einen Staat zu umsehen fuchen, 
wo man, aller 6O Minuten, bald mit Entrichtung 
von Chauffeegelvern, bald mit Loͤſung von Pofts 
feinen, bald mit Entrihtung von Haupt = oder 
DBeigeleite, bald mit Thorfperrgeldern, bald mit 
Pflaftergelve (oft da am höchften, wo das Hals⸗ 

j ‚ brechen der Reiſenden zu befürchten ift), bald mit 
Paßquälereien und Durchwuͤhlung feines Reiſebe⸗ 
dürfniffes auf ihn einftürmel — Es gehört in, ,. 

- der That ein fept befchränßter geiftiger Gefichtskreis 
dazu, Regalien diefer Art rechtfertigen, ober 
ihren Ertrag gar noch durch läftige Srgötungen 
fteigern zu wollen! Denn über den Schildern 

und auf den Schlagbäumen folcher Anftalten follte 
mit Uneiaffehrift, und bei Rache mit Saternenbe- 
leuchtung ftehen: Alles, was den Verkehr 
laͤhmt und erſchwert, iſt gegen die Staats: 



358 Sinangroiffenfepaft. 

wirthſchaft; denn es verhiudert den Moplfiand und 
Reichthum der Individuen, wie die Reute des 
Staates, weil beide nur durch die Freiheit ge⸗ 
winnen und höher fteigen. 

Dagegen haben vie Straßen-, Brüden- 
und Kanalgelder ihren rechtlichen und ſtaats⸗ 
wirthfchaftlihen Grund. Wer die Vortheile gut⸗ 
gehaltener Straßen und dauerhafter Brüden (feiner 
Nienburger Kettenbrüde) genießen will, muß auch 
zu deren Unterhaltung an ‚feinem Theile beitragen. 
Weil aber die Kegierung diefe Abgaben nur aus 
dem ftaatswirthfchaftlichen Standpuncte des erleich⸗ 
terten und vermehrten Verkehrs, und der daraus für 
ihn felbft erwachſenden Erhöhung aller andern Abs 
gaben, betrachten darf; fo ift es dem Rechte, der 
Klugheit und der befonnenen Staatswirthfchaft ges - 
mäß, alle Straßen=, Brüden » und Kanalgelder 
nur als den Erfag für ihre darauf vers 
wendeten Koften zu behandeln, und außerdem 
nur die möglicht kleinſte Rente dabei für ſich zu 
berechnen. Ob nun gleich alle diefe Wege⸗, Bruͤcken⸗ 
und andere Gelder am ficherften ga. Meilen 
berechnet werben koͤnnen; fo ift es doch nicht. wur 
unter der Würde einer Regierung, ſonderu auch 

bedenklich und nachtheilig in geographifcher und 
. ftatiftifcher Hinfiht, blos biefer Abgaben. (ober 
„ auch der Poftgelver) wegen, die Meilenzahl 
— ohne mathematifche, auf Sandvermeffung bes 
ruhende — Gründe zu vermehren. Soll durch⸗ 
aus eine größere Summe aus. den Wegegeldern aufs 
gebracht werben; fo erhöhe man bie Wegegelder 
felbft, ohne die Meilenzapl zu verändern. "Raum 
Konnte man im 19ten Jahrhunderte erwarten, daß 
Wegeentfernungen, bie feit Jahrhunderten 3. B. 
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. 4 Meilen betrugen, ploblich in 3 Meilen, — oder. 
die 10 Meilen betrugen, in 12 Meilen verwandelt 
werden würden! Weil übrigens fir Reiſende das 
häufige Anhalten an den Schlagbäumen eines und, 
deſſelben Sandes, das Schreiben ber Zettel, das 
Bezahlen und. Herausgeben auf die groͤßern Münzen 
hoͤchſt laͤſtig faͤllt; fo ift die Einrichtung in mehrern 
füdteurfchen Staaten trefflich, fogleih beim Eins 
teitte in die Grenze des Landes, nach Angabe des 
Drtes, wo die Reife endigt, das gefammte Weges . 
geld auf einmal zu entrichten, und darüber eine, 

an den hbrigen Zollftärten blos vorzuzeigenbe, Quit⸗ 
tung ju erhalten. — Uebrigens verfteht es ſich von 
felbft, daß die Verpachtung aller Weges, 
Brüden> und KanalrÖelver — nad) einem 
ungefäßren dreijäßrigen Ueberſchlage — ver Selbſt⸗ 
verwaltung berfelben weit vorzuziehen ift. 
Die Verpachtung der vom Staate privilegieten 

Zeitungen und Journale beruhs gleichfalls 
auf einem ſtaatswirthſchaftlichen Grundſatze. 

Die Goldwaͤſche kann nur im denjenigen 
Staaten von der Staatswirthichaft berüdfichtige 

werben, wo Fluͤſſe Gold bei ſich führen. - Dersliche 
Berhältniffe, und die Maſſe des zu gewinnenden 
©oldes, müffen über vie deshalb zu ergreifenden 

Die Anfhwemmungen ud Anfpäluns 
gen des Meeres und der Fluͤſſe Eönnen, wenn fie 
bei dem Privateigenehuume geſchehen, wicht zu den 
Regalien gerechnet werden, ſondern nur dann, "wenn 
der Boden, ber dadurch einen Zuwachs erhält, 
wirkliches Staatseigenthum ift. ” 

Vor einem Strandrechte endlich kann bios 
da geredet werben,.wo man — ein Korfaren: 
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recht annimmt. Im neunzehnten Jahrhunderte 
gehoͤrt es in die Budgets der afrikaniſchen Raub⸗ 
ſtaaten. 

Nach dieſen, in der Staatswirthſchaftslehre be⸗ 
gruͤndeten, und hier auf die einzelnen Regalien ange⸗ 
wandten, Ergebniffen foll daher die Regierung 

1) alle diejenigen Regalien, als Ers 
werbszweige, freigeben, welche keiner uns 
mittelbaren Seitung der Regierung bevürfen, weil 
ihre Bewirthſchaftung durch Privathände dem Gan« 
zen, "und der- Kegierung vorteilhafter -feyn wird, 
als vie Selbſtbewirthſchaftung von Seiten ber 
Regierung (3. B. das Bergbau⸗, Galze, 
Yagds md Fifchereiregal); 

2) alle diejenigen bisherigen Negalien, welche 
einen bedeutender "Einfluß auf die Orbnung, 
Sicherheit und den Wohlftand des ganzen Staates 
behaupten, fobald fie diefelben von Privatperfonen 
betreiben läßt, unter ihre beſondere Auf⸗ 
fiht und Leitung ftellen (3. B. das Poftres 
gal, die Straßen-, Brüden: und Kanals 
Gelder, die Goldwaͤſche, — und, mo fie 
zu den Regalien gerechnet werden, die Banken); 

3) diejenigen Regalien völlig aufgeben, welche 
. auf einem.wiberrechtlichen ober zufälligen Grunde 

beruhen (3. B. das Geleitsregal, das Strand 
recht, die Unfhwemmungen); und 

4) nur diejenigen Regalien felbft verwal- 
. ten laffen, welche, wegen ihrer. Wichtigkeit für die 

gefammte Sicherheit, Ordnung und Wohlfahrt, 
der Privatwirihſchaftung nicht überlaflen werben 
dürfen (3. B. das Müngregal und Salpeter- 

. regal, höchftens auch das Poftregal.— Hieher 
gehören noch Die Lehnsgefaͤlle, wo fie beſtehen.) 

/ 

Ä 
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. Daß übrigens der (vormals theilweiſe beftandene) 
Fa mit Aemtern (3. B; die Pauletten in’ 

rankreich), Würden, Titeln und Privilegien 
nicht mehr als Regal betrachtet und geuͤbt wird, 
gehört zu den beveutendften Erfolgen der Fortſchritte 
in der Gefittung und in der Verbreitung richtiger 
ftaatsrechtlicher Anfichten; denn in welchem Lichte 
würde eine Regierung erfcheinen, welche 5. B. jetzt 
die Aemter in der Gerechtigkeitspflege 
verfaufen, oder das Höchfte, was der Staat geben 
Kann, Ehre und Würde fürlanggeleiftete und auss 
gezeichnete Dienfte, für Geld ereheilen wollte? — - 
Selbſt die Gerihtsfporteln für Kegierungss , 
Handlungen find nur dann zu 'entfchuldigen, wenn 
individuelle Vortheile durch dieſe Handlungen zuges 
ftanden werden (f. v. Jakob, Th. 1, ©. 235. 
„Richt felten ward mit den Regierungshandlungen 
eine Art von Handel getrieben; Aefnter, "Würden, 
Titel, Privilegien wurden verkauft, und das Recht 
dazu aus einem Negale abgeleitet. Daß. ein folcher - 

* Handel leicht in das fhändlichfte Gewerbe ausarten 
koͤnne und dem Staatszwede gänzlich widerſpreche, 
bedarf kaum eines Beweifes. Inwiefern aber Res 
gierungshandlungen für die Empfänger befondere 

Wohlthaten werden, und ihnen Genuͤſſe und Vor⸗ 
- theile geroähren, kann ihnen auch eine Vergütung 

nach ven Geſetzen der Gerechtigkeit und Buͤligkeit 
* aufgelegt werden, um ihrer Geits dazu beizutragen, 
daß die Koften der Juſtiz⸗ und Polizeiverwaltung 

‚ befteitten werden Eönnen. Nie aber dürfen 
Kegierungshandlungen als eine bloße 

. Sinanzquelle angefehen werden. Es ' 
ſcheint daher eine fehr ſchlechte Einrichtang zu ſeyn, 

. wenn fein Hülfebedärftiger vor der Obrigkeit erfchei⸗ 
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men darf, ohre daß es ihm Gel koſtet (St ein pel⸗ 
bogen); wenn, ſelbſt wenn er Beſchwerden anzu⸗ 

bringen, oder gar nuͤtzliche Vorſchlaͤge zu thun hat, 
der Büiſteller Koſfen nicht angehört wird. 

- Nur da ſollten Gerichtsſporteln und billige Zapen 
von Regierungs handlungen flatt finden, wo fpecielle 
Vortheile für den, der ihrer bedarf, entfiehen. Und 
dag Einkommen daraus follte unmittelbar zur Unter 

lung und Vervollfommmung folcher obrigkeitlicher 
inftalten, welche vergleichen Dienfte leiften, ange> 

wande werden, nie aber in die allgemein Finanz⸗ 
kaſſen fliegen.)  . - 

Da übrigens, mit dan richtigern Begriffen von der 
Regentenwürbe, die Betreibung von Gewerben im 
Namen und auf Rechnung des Kegenten (wie dies 
wohl im Mittelalger unter ganz andern Verhaͤltniſſen 

ſtatt fand,) unvereinbar ift, und außerdem alle Ges 
werbsbetreibung für die Regierung weit Foftfpieliger 
und weniger Gewinn bringend ift, als bie Betrei⸗ 
bung verfelben durch Privatperfonen, noch abge⸗ 
fehen von dem Gehäfjigen aller Monopofe, welche 
die Regierung auf Koften der Volkswohlfahrt übt; 
fo folgt daraus von felbft, daf bie Betreibung von - 
Tuch » ober andern Manufacturen, von Glas⸗, 
Porcellan⸗, Steingut:, Salz⸗, Zucker⸗, Brant⸗ 
wein⸗, Tabaks⸗, Spielkarten» und Tapeten (Go⸗ 
belins)⸗ Fabriken weder geſchichtlich zu den Regalien 
gehoͤrt haben, noch ſtaatswirthſchaftlich und ſtaats⸗ 
rechtlich zu denſelben gezogen werben fönnen. — In 
Hoinſicht des Calen derweſens gilt daſſelbe; wohl 
abver kann durch die Anwendung eines Stempels, 
gegen mäßige-Gebühren, der Ertrag diefes Calender⸗ 
ftempels zu den di rec ten Steuern gezogen werben. 

Ed 



Winangwiſtenſchaft. 868 
Fr, Pruckmann, traotatus de regalibös. Be 

rol. 158° - 
In. Tr Söpter, Abh. von den Regalien. Nuͤrnb. 

er mehrere Regalien vol. Bartosins Abhand⸗ 
Hungen 1. Th. 1, ©. 2göfl. 

5. 
8) Ueber direste (unmittelbare) und ins 
directe (mittelbare). Steuern und Abgas 

. ben überhaupt. 

"Steifern, unmittelbar von der Production 
erhoben, nennt man gewöhnlih directe Steuern; 
Dagegen verfteht man unter den inbirecten bie, 

- welche von der Confumtion erhoben werden, und 
äwar, wenn ber Gegenſtand von dem bisherigen Bes 
figer durch Kauf auf einen ‘andern übergeht, Di 
Steuern der erften Art haben den Vorzug, daß fie 
I leichter erhoben werden, als die indirecten; daß 
ihre Erhebung der Regierung weniger koſtet, als die 
Eröebung de der zweiten *); daß ihr Ertrag beſtimm 

*) *) In Grant Frantreich koſtet die Erhebung der Grundſteuer 6 p. 
C., der Klaffenfteuer 8 p-C., der Mahl: und Schlacht ⸗ 
euer g9p.C., der Verbraugefteuern und der Zölle 13— 
34 p.C. Er Durchſchnitte koſtet das Steuerfpftem in 
feiner Erhebung zwiſchen 9—ı0 p. C. (Es ik im 
Budget Frankreihe mit 147 Mill, Franken angeſetzt.) 
Doch nimmt Ganiih an, daß die Erhebüngskoften übers 

* haupt in Frankreich 15 p.C., in England nur 62 p.C. 
"betragen. — Rad) einer Nachricht in der Ale ein 
1817. St. 6ff. war im Jahre 1816 der Ertrag der 

- Bölle 41,511,789 Franken 73 Eentimen; allein die Befols 
dungs / und Verwaltimgskoſten davon betrugen 18,630,149 
Franken. Es blieben daher dem Staate für feine Beduͤrf⸗ 
an Fang dieſem Zweige der Veſteuerung blos 22,88 1,640 

ranken. 
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ter im Voraus zu berechnen iſt, weil er in den meiſten 
Jahren derſelbe bleibet, und man alſo das Budget 
feſter darauf gründen kann *); dahingegen die indie 

recten Steuern in den Summen des Ertrages 
ſchwanken, bei der Erhebung dem Ötaate weit mehr 
koſten, und vielen Unterfchleifen und Betrügereien 
unterworfen find. 

Die directen Steuern müffen daher in jedem 
gut eingerichteten -Staate die Örundlage ‘des ges 
fammten Steuerſyſtems bilden, und im Budget zu⸗ 
erft ausgemittelt und aufgeftelle werden, weil fie für 
den Zweck des Staates die ficherften find, ' weil ihre- 
Erhebung weniger koſtet, als die ber inbirecten, und 
weil der Staatsbürger ihren Umfang und die Zeit ihrer 
Entrichtung im Voraus ferint, und deshalb feine ine 
richtung darnach machen tam " 

Allen die ind irecten Steuern‘ **) find aus 

*) In Hannover .trugen im J. 1819 bie directen 
Steuern (Grunds, Perfonens und Einfommen s Steuer) 
2 Mill. Thaler, die indireeten (Eonfamtionss umd 
— 2 Mill, — Die Werwaltungskoſten be⸗ 
liefen ſich auf 11 p. C., fo daß man den reinen Ueber⸗ 
ſchuß auf 2 Mi. 769,000 Thir. berechnete. 

) Sehr treffend fagt Sartorius Cin f. Nadtrage 
über die gleihe Beſteuerung, ©. 7): „Mit 

* Adam Smith betrachte ich das reine Einfommen 
als den einzigen gerechten Gegenftand der Bes 
ſteuerung. Allein einmal find bie jeßt lebenden Ges 
ſchlechter, in unferem bürgerlichen Gemeinweſen, an die 
vergangenen durch taufend ande geknüpft, die nur 
durch eine gaͤnzliche Umwaͤlzung, oder durch die Hand 
des Defpoten ‚und kaum dadurch, getrennt werden koͤnnend 
Fürs Andere ift eine ſolche, das reine Einfommen treffende, 
Steuer, wenn fie nicht ganz unbedeutend iſt, bei einem 
eiwas zahlreichern Volke unansführbar, wegen ber 
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zwei Rüdfichten im Budget nicht ganz zu beſeitigen: 
1) als Nothmittel bei den gegenwärtig in .allen 
Staaten fo hoch gefteigerten Beduͤrfniſſen, um die 
Regierung in den Stand zu fegen, diejenigen Sums 
mer zu ergänzen, welche durch die birecten Steuern " 
— ihrer Höhe ungeachtet — nicht aufgebracht und 
gededt werden fonnen; 2) ald Mittel der Ge 
rechtigkeit und Klugheit, um auch diejenigen 
Klaffen von Staatsbürgern zu den Beiträgen für die 
Beduͤrfniſſe des Staates zu ziehen, ‚deren reiner Er⸗ 
teag nicht vollftändig ausgemittelt werben Eann,. ufe 
dadurch ihren gleichmäßigen Antheilnan ver allgemeir 
nen Beſteuerung feftzufegen. “ 

Daraus folgt aber, daß die indirecten Steuern 
— ſobald dies möglich wart — nicht von den 
driugendſten Lebensbeduͤrfniſfen, fo leicht 
dies auch in der Praxis ſeyn mag, ſondern zunaͤchſt 
nur von den Bebürfniffen des Wohlftandes, befonders 
aber des furus, erhoben werben follten.. Denn die 
Abgaben von folchen Gegenftänden erhoͤhen nicht den 
Preis von andern Dingen, wirken nicht nachtheilig 
auf den Volkswohlſtand, und find geroiffermaßen nur 
freimillige-Beiträge zu den Bedürfnifs 
fen des Staates von den Wohlhabenven 
und Reichen, welche, bei ihrem Ueberfluffe, dieſe bes 
fondern Lebensgerüffe — auf Koften einer, blos fie 
treffenden, Abgabe — ſich verſchaffen. 

Dabei darf weiter ein Hauptpunct nicht überfepen 
werden, ber aus der Verfchiedenheit der einzelnen, in 
der Wirklichkeit beftehenden, Staaten, nach der Ans 
kündigung ihres innern und äußern debens, hervorgeht. 

gan um fe ur einigermaßen gu 
tech zu. vertheilen, 
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Denn obgleich in Staaten, deren Wohlſtand und Xeich⸗ 
thum hanptfächlich auf dem Gewerbsweſen und 
Handel beruft (mie z. B. in Großbritamien, Rie- 
verland , in einigen teutfchen Staaten), eben fo, wie 
in den Staaten, die zunächft ven Feldbau und bie 
Erzielung der unmittelbaren Naturproducte betreiben, 
vie directen Steuem zuerft veranfchlagt werden 

muͤſſen; fo wird doch in allen gewerb⸗ und handele 
treibenden Staaten die Gefammtfumme der in⸗ 
directen Steuern Im Budget die Gefammtfumme 
Ver Directen hberfteigen, und überfteigen muͤſſen, waͤh⸗ 
rend in Staaten mit verhälmißmäßig befchränkterm 
Gewerbsfleiße und Handel (4. B. in der Schweiz, in 

Heſſen u. |. w.) die Directen Steuern, nach ihrer Ges 
fammtfunme, die indirecten Steuem überwiegen, 
oder hoͤchſtens mit dieſen auf gleiche Linie geftellt werben 
muͤſſen. » Dies ergiebt ſich ſchon aus dem Begriffe 
des reinen Ertrags, ber in aderbauenden Staas 
ten hauptfächlich auf den landwirthfchaftlichen GSewer⸗ 
ben, und weit weniger auf den Manufacturen, Fabri⸗ 
ten und dem Handel beruht. Deshalb wärbe es zu 
den nachtheiligften Folgen führen, wenn die Staaten 
des enropäifchen Feftlandes das brittifche Beſtene ⸗ 
tungsfoftem aus’ dem Grunde nachbilden wollten, 
weil es in Großbritannien befteht, und In diefem Hana 
delsreiche im Ganzen den Wohlſtand und Reichthum 
des Volkes nicht gehindert hat, obglekh die neueſten 
Vefchlüffe der brittifchen Minifter, namentlich in Hinz 
fiht der Getreidegeſetze (1826), es deutlich verkuͤndi⸗ 
gen, daß das brittiſche Beſteuerungsſyſtem weſentlich 
verändert werden muß, wenn die Betreibung der Ges 
werbe nicht erfehwert, und das Verhältniß der gewerb⸗ 
treibenden Klaffen des Volkes zu den übrigen Ständen 
nicht aus dem ſtaatswirthſchaftlichen Gleichgewichte 
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eraustreten ſoll. Denm ſchon vor Jahrzehnten führte 
man in. Holland das Sinken der niederlaͤndiſchen 
Manufacturen und Fabriken auf die hohen Confam- 
tionoſteuern, beſonders des Getreide, zuruͤck, und ders 
felbe Brand der hohen Getreideabgaben verhinderte in 
Italien das ©ebeihen der Mannfacturen und Gas ' 
Briten *). . \ 

Was Übrigens die Ausgleihung der Uns 
gleichheiten zwifchen den directen und indirecten 
Steuern betrifft, welche felbft von der gerechteften Re⸗ 
gierung nie ganz befeitige werden Fönnen ; fo hänge 
diefelbe am meiften von dem öffentlihen Vers 
kehre ab, durch welchen beffer, als durch Befehle, die 
einander entgegen ftrebenden Intereffen bei den Steuern 
and Abgaben zum Öleichgewichte gebracht werden. 

Endlich ift es eine Vorſchrift der Staatskunſt 
und Staatswirthſchaft, von alten Steuern biejenis 

\ sen beizubehalten, welche nicht geradezu auf einer 
ungerechten Örundlage beruhen, und die Befries 
Digung der neuentftandenen Beduͤrfniſſe der Staaten 
an diefelben möglichft anzuknuͤpfen. Denn nicht bios, 
daß das Volk, felbft bei einer gewiſſen ungleichartigen 
Vertheilung derfelben, an diefelben fich einmal gewöhnt 
hat; fondern weil alle'neuaufgelegte Steuern, und alle 
Burchgreifende Veränderungen im Steuerweſen, uns 
vermeidlihe Schwanfungen im Befitze, 
im Erwerbe, im Einfommen und im reinen 
Ertrage. herbeiführen, welche das Volk in Unruhe, 
Berlegenheit und Mißmuth verfeben, weil es die Fol⸗ 
ger davon nicht im Boraus uͤberſehen und berechnen 
Jan. 

“204, %& © 19% 
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Treffend bemerkt v. Jakob (in ſ. Staats 
finanzwiff. Th. 1. S. 596): „Will der Staat 
mit ſeinem Steuerſyſteme ins Reine kommen, und 
wiſſen, wie hoc) er jeden beſtenert; fo iſt nothwen⸗ 
dig, daß er feine directen Steuern auflege, ale 
folche, von denen er gewiß ift, daß fie der, wel⸗ 
chem er fie auflegt, auch bezahle; ‚und keine andern 
indirecten, als folhe, von denen er gewiß ſeyn 
Bann, daß fie der, welcher fie auflegt, von dem, 
auf welchen die Steuer fallen foll, wieder einziehen 
ann, Allein es gefchieht oft, Daß die direc⸗ 

‚ten Steuern zu indirecten, und bie in« 
directen zu birecten werden, ohne daß 
der Staat dies beabſichtigt, fo daß ber, 
welchem der Staat eine indirecte Steuer auflegt, 
fie von ‘denen nicht einziehen kann, von welchen er 
fie, der Abſicht des Staates nach, einziehen foll, 
und daß der, welchen der Etaat direct befteuert, fie 
doch von Andern wieder einzieht, wo denn bie 
Steuer, welche für ihn, der Abfiht des Staates 
nach, eine directe feyn follte, für Andere eine in« 
direte wird, und den alfo gar nicht trifft, ben fie 
treffen ſollte.“ „So ift (©. 420) die Weinfteuer 
eine directe Steuer, wenn fie unmittelbar von dem 
Confumenten erhoben wird; für den Weinhaͤndler 
eine indirecte, wenn er fie im Weinpreife von den 
Confumenten des verfteuerten Weines wieder eins 
ziehe.’ — „Selbſt die Directen Steuern (6.609) 
muß die Finanzpolitik fo einrichten, daß fie durch» 
aus nicht auf Andere fallen, als auf die, denen fie, 
der Abſicht und Erklärung des Staates nach, aufs 
gelegt werben follen. Denn fonft werben die direc⸗ 
ten Steuern verftedte indirecte, aber immer ſehr 
ſchlechte indirecte Steuern, weil der Staat das 
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echte Stenerprincip dabei verliert, und die Wirkum 
gen davon nicht mehr in feiner Gewalt hat.” 

364. 
Die directen Steuern. 

Wenn nur-der reine Ertrag ($. 43.), und 
weder das Capital, als folches, noch das rohe ("Brutto-) 
Einkommen, befteuert werben darf; fo muß auch im 
Staate der gefammte reine Ertrag, und zwar gleiche 
mäßig, befteuert werden. Da nun der reine Ertrag 
nicht blos an Grund und Boden gebunden ift (wie die 
Volkswirthſchaft zeigt); fo folgt auch daraus, daß die 
einzige Steuer der Phyſiokraten auf einem Irrthume 
beruht. Denn der reine Ertrag- geht hervor aus 
drei Quellen (Volkswirthſch. $. 30:): 1) aus dem 
Örundeigenthume, das feinem Beſitzer eine 
Rente vermittelt; 2) aus dem Capitale, fobald 
daffelbe Zinfen und Gewinn trägt, und 3) aus der 
Arbeit, fie fen phyſiſche oder. geiftige, ſobald dieſe 

unm Sohn und Entfehädigung vollbracht wird. 
Daraus folgt, daß es au drei Hauptgats 

“tungen von Abgaben im Etaate giebt, welche 
vom reinen Ertrage erhoben werden, nämlich: 
die Abgabe von dem reinen Ertrage der Örundrente, 
von dem reinen Ertrage der Capitalrente, und 
von dem reinen Ertrage der Arbeitsrente, Das‘ 
Steuerfuftem eines Staates würde daher völlig gerecht 
und höchft einfach ſeyn, fobald, in jedem einzelnen 
Balle und bei jedem Individuum, völlig genau und 
der Wahrheit. gemäß, der reine Ertrag der Grunds 
vente, der Tapitalrente und der Arbeitsrente auszus 
mitteln waͤre. Ob nun dies gleich ein Ideal bleibt; 
fo muß doch. die Wirklichkeit diefem höchften Puncte 

St. W. ate Yuf, IL 24 
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(eben fo wie bei dem Endzwede der Gittlichfeit and 
bei dem Zwede des Staates)-möglichft ſich ans 
zunähern fuchen. In diefer Annäherung, nach 
ben Grundfägen des Rechts und der Klugheit, beftche 
aber die große Aufgabe der Befteuerung. 

Von felbft folgt aber aus dem aufgeftellten Grund⸗ 
fage, daß nur das, was wirklich einen reinen Ertrag 
giebt, beftenert werden Bann, weil eine Befteues 
tung da, wo fein reiner Ertrag befteht, das Capie 
tal felbft eriffe und theilweife verzehrt, und eine Bes 
fteuerung nad. dem Brutto» Ertrage die Vervoll⸗ 
konmnung des Gewerbes hindert, indem, bei diefer Form 
der Auflage, die Mitbefteuerung Des in das Gefchäft 
geftetten Capitals faft nicht vermieden werben kann. 

Was nun die drei Hauptfteuern felbft anlaugt; 
fo ift zwar die Grund ſteuer, ‚in vielfacher Hinficht, 
nicht ohne Schwierigkeiten auszumitteln. Sie bleibt aber 
doch im Ganzen die erfte und zwedmäßigfte Steuer 
im Stame; theils weil der Grundbeſitz unter allen 
Gegenftänden, von welchen erworben wird, im Gan⸗ 
zen der wichtigfte, ficherfte und bleibenpfte ift; theils 
weil der davon abhängende reine Ertrag, im Gegen⸗ 
ſatze gegen andere zu befteuernde Gegenftände, leichter 
auszumitteln ift, als von diefen; eheils weil, bei 
der Orundfteuer, das Verhältniß der Abgabe zu dem 
reinen Ertrage, im Ganzen fi) gleicher bleibe, als 
bei andern Steuern. 

Zunächft der Grundſteuer würde eine allgemeine 
Vermögensfteuer ftehen. Allein bei diefer treten 
bedeutende Schwierigkeiten ein (fobald fie nicht bios 
auf eine einzelne freie Stadt, wie z. B. die vier freien 
Städte Teutfchlands, bezogen werden fol). Denn 
in größern Staaten ift eg theils nicht möglich, ben 
Vermögenszuftand der Individuen genau auszumit⸗ 
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ten; theils wechfelt der Zuftand des Vermögens 
ununterbrochen; theils ift der reine Ertrag vom 
Vermögen, feiner Natur nach, weit. veränderlicher 
und ungleicher, als vom Grundbeſitze. Will man 
nun das Vermögen felbft, ohne Küdficht auf 
den reinen Ertrag von demfelben, befteuern; fo kann 
kaum vermieden werden, ben Bruttoertrag, oder das 
Eapital felbft zu treffen. Will man aber, und zwar 
mit Recht, blos das Einkommen vom Vermögen 
— ober deffen reinen Ertrag — befteuern; fo wird 
man babei in unüberfehbare Schwierigkeiten verwickelt, 

and ann nie auf einen feften Canon bei diefer Steuer 
zechnen. — Namentlich gilt Dies von der Capitals 
ſteuer. Denn da das todt liegende Capital, 
weil es feinen reinen Ertrag giebt, wicht befteuert 
werben kann; fo kann blos das in den Verkehr ge 

. brachte Capital, nach feiner Rente, beftenert werben. 
Da aber die Rente diefes Capitals, wie nicht vers 
mieden werben kann, fehon bei dem Grundbeſitzer oder 
Gewerbsmanne befteuert wird; fo ift eine befandere 
Capitalbeftewerung unzwedmäßig, weil durch 
diefelbe Ein Capital doppelt befteuert thuͤrde. Das ' 
zu kommt, daß die YAusmittelung deſſen, was das 
Individuum am Kapitale befige, höchft fehwierig ift, 
und aus vielfachen Gründen felbft von dem verſchwie⸗ 
gen wird, ber übrigens den für den Staat beftimmten 
Theil der Capitalrente zu bezahlen geneigt ift; wobei 
nicht überfehen werben darf, daß eine gewaltfame 
Nachforſchung der Regierung nach dem Privarsermö- 
gen defpotifch, und — wie aller Defpotismus — ers 
folglos bleibe, fo’ wie daß, bei zu ftrengen Nachfors 
ſchungen ver Regierung nach den Capitalen, und bei 
der hohen Befteuerung verfelben, ein großer Thetl des’ 
umlaufenden Capitals den Weg ins Ausland nehmen, 

, 24 * 
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"und aus dem inländifchen Verkehre gezogen werben 
würde, Allein der Hauptpunct, der bei der Capitals 
befteuerung den Ausfchlag geben muß, ift, daß die 
Eapitale bei jedem Volke die unentbehrlihften Bes 
dingungen theils des regelmäßigen Fortganges ber 
menſchlichen Berriebfamkeit, theils des dadurch zu 
erftrebenden fihern Fortfchrittes des Volkswohlſtandes 
bleiben. Aus diefem Gefichtspuncte gefaßt, er⸗ 
ſcheint jede Beſteuerung des Capitals als eine we⸗ 
fentlihe Befchränkung *) der productiven 
Kraft im Volke, und folglich auch als eine Laͤh⸗ 
mung einer wichtigen Quelle des Volkseinkommens. 
Aus allen diefen Gründen ſcheint es vorgezogen wer= 
den zu muͤſſen, dem Gapitaliften feine Stelle in 
der Klaffenfieuer zu beftimmen, und im 
Staate feine befondere Steuer von den Capi— 
talrenten einzuführen. Denn immer würde die Regie⸗ 

*) Dies ift die Anſicht von og (Th. 3, ©. 146), Sehr 
vichtig fügt er hinzu: „Geraͤde darin, daß man diefen 
Punct bei den angenommenen Abgabeſyſtemen nicht überall 
beherzigte, liegt der Grund, warum in mandem 
Lande, felbit bei, mäßigen Abgaben, der 
Volkswohlſtand ſich dennoh nicht hebt. 
Durch ſolche Auflagen werden oft die nüglihiten Ges 
werbsunternehmungen ſchon in der Geburt erſtickt, oder, 
fommen fie dennod zum Leben, in einer teten Obns 
macht und Kraftlojigkeit erhalten, weil die Productions⸗ 
raft, aus Mangel an den nöthigen Befdrderungsmitteln 
ihrer Wirkſamkeit, ſich Hier weder ‚gehörig entfalten, 
noch je zu der nöthigen Stärke und Lebendigkeit gelangen 
kann. Ein foldes, die Volksbetriebſamkrit in feinen 
Innerſten erfchütterndes, Abgabeſyſtem vernichtet wirklich 
die Urbedingungen des Volkswohlſtandes; und eben hiers 
durch wird es fo druͤckend für das Wolf, und drädender 

“Noch, als ſelbſt die hoͤchſten Abgaben, erheben nur vom 
Einkommen.” on 
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tung nur bie Zinfen von den ihr befannten Capitalen 
(4. B. von Staats» und Gemeindeſchulden, fo wie 
von den hypothekariſchen And gerichtlich verfihriebenen 
Schulden), nie aber die Zinfen der ins Ausland ges 
liehenen, oder der ohne gerichtliche Mitwirkung im 
Inlande verborgten Capitale befteuern konnen. 

"Man onnte ferner eine directe Steuer aufden 
bloßen Uebergang des Vermögens von 
einem Sndividuum auf das andere legen 
wollen, bei Räufen, Berfaufhungen, Schen- 
kungen, Erbfhaften u. ſ. w. Allein gegen 
diefe Steuer fpricht, daß bei alten ſolchen Uebergaͤngen 
das Bermögen felbft nicht vermehrt, mithin 
durch die teuer nothwendig ein Theil des Capi- 
tals felbft vom Staate weggenonmen, und das 
durch die Maffe des Volfsvermögens und des circuli⸗ 
renden Capitals vermindert wird, 

- Eine der wichtigften Quellen der Directen Steuern - 
bfeibe aber die Arbeit, fie fey phyſiſche oder 
geiftige. ie gewährt in den meiften Fällen einen 
reinen Ertrag, und" diefer muß, nach einer ge⸗ 
rechten Ausmirtelung- des Verhaͤltniſſes feiner Größe, 
befteuert werden. Dies geſchieht durch Die fogenannre 
Gemerbsfteuer, die aber ($. 55.) am zwedmäßig- 
ſten als Klaſ fenſlener eingerichtet wird, und eben 
fo die Landwirthe, wie die Manufacturiften und Fa— 
brifanten, eben fo die Kaufleute, wie die Staatsbes \ 
amten, eben fo die Gelehrten wie die Dienftboren ums 
fliegt. Allerdings kann der Ertrag des Landwirths, 
nach dem Reichthume feiner gewonnenen Producte, 
und der Ertrag des Fabrikanten nad) der Zahl feiner 
Arbeiter, ja felbft der reine Ertrag der Beamten und 
der Dienftboten leichter ausgemitrele werden, als der 
reine Ertrag des Kaufmarmes und des Gelehrten und 
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Kimſtlers, ſobald beide ausſchließend von ihten geiſti- 
gen Erzeugniſſen leben; allein eben aus dieſem Grunde 
iſt es zweckmaͤßig, die Gewerbsſteuer als Klaſſen⸗ 
ſt eu er zu geſtalten, und, nach dem Durchſchnitie des 
wahrſcheinlithen reinen Ertrags, alle dahin gehd= 
rende Staatsbuͤrger in die einzelnen Klaffen einzuthei« 
len, Nur muß bei dieſer Eintheilung in Klaſſen, 
nad) der Schägung des Einkommens, fo viel in Abe 

‚rechnung kommen, als zur Eräftigen Fortſetzung der 
phnfifchen amd geiftigen Arbeit, fo wie zum Beſtehen 
der Arbeiter erfordert wird. Die Schwierigkeiten aber, 
die ‚bei der gleichmäßigen Beſteuerung des Ertrages 
des Kaufmanns eintreten, werben gewöhnlich durch 
die wefentlichen keiftungen derſelben zu den indirece 
ten Steuern völlig ausgeglichen. — Beſteht uͤbri⸗ 
gens im Staate, neben der Klaffenfteuer, auch 
noch eine- befondere Perfonen- (Kopf⸗) oder 
richtiger eine Rung⸗ Steuer; fo muß biefe von der 
Klaſſenſteuer, die von der unmitteldaren Berechnung " 
des reinen Ertrags ausgeht, Dadurch fih-unterfcheis 
den, daß ihre Anfäge zunächft von der höhern 
oder niedern Klaffe des vom Staate er- 
theilten Ranges abhängen, während der reine 
Ertrag des mit dem Range verbundenen Staatsamtes 
in der Klaffenfteuer befteuert wird. Immer aber bleibe 
eine, von der Klaffenfteuer verfchiedene und befondere, 
Kangfteuer vieler Willkühr und Schwierigkeit unters 
worfen, ſchon deshalb, weil fie — im Gegenfage der 
Klaffenftener — nicht den reinen Ertrag, ſondern 
eine perfonliche Würde (mithin etwas Ideeiles), bes 
fteuert; fo wenig and an fich betrach tet etwas 
Ungerechtes. oder Unzwectmäßiges in der Beſteuerung 
des vom Staate ertheilten Kanges. liegt. (Auf aͤhn⸗ 
liche Weiſe erklärt ſich v. Jakob in f. Staatsfi« 
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nanzwiff. Th. 1. ©. 576. darüber: „Eine Auf · 
lage dieſer Art wuͤrde nicht unſchicklich ſeyn, wenn der 

Staat mit der Ertheilung dieſer Wuͤrden nicht höhere 
Zwecke zu verbinden haͤtte, als die Befriedigung der 
Eitelkeit. Da aber Amt, Staud, Rang, Titel, 
Drven u. ſ. w. zur Bezeichnung des Örades 
wahrer Verdienfte.und des bürgerlichen 
Werthes gebraucht werden follen; fo heißt 
es, diefe Gegenftände und Verhaͤltniſſe entweihen, 
wenn man fie zur Firanzquelle macht, Geld vafür 
nimmt, und fie wohl zu Gegenftänden des Handels 
herabwuͤrdigt, fo daß fie jeder für Geld haben kann. 
Es feheint daher beffer, dergleichen Ertheilungen von 
Eprenbezeugungen von aller Geldabgabe zu befreien, 
und felbft die Kanzleigebühren dafür aus der allgemei⸗ 

. nen Kaffe zu beftreiten. Wenigſtens follten die letz⸗ 
tern nie höher angelegt werden, ale, nöthig ift, bie 
Mühe der Kanzleibedienten für die Ausfertigung der 

" Patente zu bezahlen.” — Daß aber die Klaffen- 
feuer, aus dem Standpuncte der möglichft 
gleihmäßigen Vertheilung der öffentli« 
hen Abgaben, als die einfachfte und zweckmaͤßigſte 
fih empfehle, beftätige auch Log (35. 3. ©. 154): 
„Der, Sinanzmann muß bei feinem Streben, die 
öffentlichen Abgaben möglichft gleichmäßig zu vertheis 
ten, blos darauf ſich befchränfen, die Verhaͤltniſſe 
der einzelnen Gewerbsarten, und das aus diefen Vers 
haͤltniſſen nach dem gewöhnlichen Gange der Dinge in 
den meiften Fällen zu erwartende Einkommen ber ver- 
ſchiedenen betriebfamen Volksklaſſen Elaffenweife 
ins Auge zu faflen, und, durd) ein zu weites Ein« 
bringen.in die Individualiräten jedes einzelnen Pflich⸗ 
tigen, nicht dahin fehen wollen, wohin fein Auge nicht 
reicht. Mur nebenbei mag er diefe Individualität in 
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einzelnen Faͤllen beachten, da wo fie leicht, und ohne 
jenes nicht zu duldende Eindringen ın bie 
Privatwirchfhaften der Einzelnen, er 
kennbar hervortritt. Außerdem bfeibt nich. übrig, 

” als die Individualitaͤt ſich felbft zu überlafen, und 
von dem Gange des Verkehrs die Ausgleihung der 
Ungleichheiten zu erwarten, welche hier urd ba noch 
bleiben mögen.) — Wo nun in dem Gtaate eine 
gut geordnete Klaffenfteuer, und vielleicht neben ihr 
fogar noch eine befondere Perfohen - Rang-Steuer bes 
ſteht; da dürfte eine außerdem anzulegende Kopfs 
ſteuer nicht nur drüdend, fondern ungerecht fern. 
Allerdings hat die Kopffteuer, wenn fie (wie in 
Rußland und Dänemark) für alle Erwachfene völlig 
gleich ift und auf geringen Anſaͤtzen beruht, das für 
ſich, daß fie Keinen zu ſchwer trifft, und dem Staate 
— nad) der Gefammtbevölferung — eine fichere, nach 
ihrem Ertrage leicht zu berechnende, Abgabe verfchafft. 
Allein fie kann dem Vorwurfe nicht entgehen, daß fie 
nicht den reinen Ertrag, und am wenigften gleichmäßig, 
fondern den Millionair, wie den Armen, auf einer 
lei Weiſe befteuert, und daß fie, wo eine Klaſſen⸗ 
feuer, nad) dem Maasftabe des reinen Ertrages bes 
ſteht, durchaus wegfallen muß, weil diefe bereits alle 
Staatsbürger völlig gleihmäßig, nämlid nach 
der Höhe ihres reinen Ertrages beftenert, und denjenis 
gen ganz frei läßt, der ohne reinen Ertrag im 
Staate lebt. v \ 

55. 
Ueberſicht der einzelnen directen Steuern. 

Nach dargethaner Unzweckmaͤßigkeit der Capital⸗ 
reuten⸗Steuer, find daher bie michtigſten directen 

oa 
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Steuern: die Grundſteuer, die Haͤuſerſteuer 
(als eine Unterart derſelben), die Viehſteuer (als 
eine Abart der Grundſteuer), und die Klaffens . 
ſteuer (in welcher die-Öemwerbsfteuer aufgeht). 

1) Die Orundfteuer (richtiger: die Örunds 
rentenftener) befteht in der Abgabe eines beftimms 
ten Theils von. dem reinen Ertrage des Grundeigen⸗ 
thums, nad) einen Durchfchnitte diefes reinen Ertrags 
von fechs bis zehn Jahren. Sie ift die natürfichfte 
und einfachfte Abgabe. Ihre weentlihe Unbequem« 
lichkeit befteht aber darin, daß nicht alle Ländereien im 
Staate einen gleichen reinen Ertrag auf demfelben 
Flaͤchenraume geben, und auch nicht alle Wirthe den⸗ 
felben Ertrag aus ihrem Örundeigenthume zu gewinnen 
verftehen. Bei den von den Eigenthümern nicht felbft 
benugten Grundſtuͤcken muß der Pacht als Maasftab 
zur Ausmittelung des reinen Ertrags, bei den andern 
der Preis der Grundftüde felbft berücdfichtige 
werben; doch geben beibe fein beftinnmtes Ergebniß 
über den reinen Ertrag. — Wäre bei jedem zur 
Grundfteuer Verpflichteten die ftrengfte Gewiſſenhaftig⸗ 
Beit vorauszufegen; fo wäre die eigene Angabe des 
reinen Ertrags jedem andern Wege der Ausmittelung 
vorzuziehen. Statt diefer Angabe ift aber die Weran⸗ 

ſchlagung des Ertrags durth unbefcholtene, unpars 
theitfche und für diefen Zweck vereidete Männer aus 
der Gegend, fo lange der befte Ausweg, bis ein befrie⸗ 
digendes Katafter (Örundftenerregifter), beruhend " 
auf der genauen Vermeffung des fteuerbaren Bodens, - 
und auf der Angabe feiner phyſiſchen und chemifchen 
Güte, den unmittelbaren reinen Ertrag aus 
den Erzeugniffen des Boden 8 (abgefehen von 
dem- reinen Ertrage des an den Boden gewanbten Ca⸗ 
pitals) aufftelle und denſelben im Metallmuͤnzwerthe 
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ausgleicht. Diefe Ausgleichung muß nach örtlichen 
und provinziellen Ruͤckſichten geſchehen, weil der reine 
Ertrag des Bodens, im Metallmünzwerthe ausge 
ſprochen, anders in der Nähe großer Städte, fchiffe 
barer Fluͤſſe und der Meere, als in der ‚Mitte des 
tandes, und in einer armen, bürftig bevölßerten Ges 
gend fich geftaltet. — Diefe Ausgleichung des reinen 
Bodenertrags im Metallmünzwertpe muß aber im 
Katafter zu gewiffen Zeiten neugeprüft and von neuem 
feftgefeßt , fo wie das Katafter felbft, wenigftens nach 
zwanzig Jahren, in Hinficht auf die Culturverändes 
rungen des Bodens ergänzt und berichtige werben *).— 
Dabei darf man, wegen der Einwentungen der Gegner 
einer gerechten und mäßigen Grundſteuer, nicht vers 
geffen, daß die bei der erften Anlegung der Grundfteuer 
nie ganz zu vermeidenden Ungerechtigkeiten unter den 
Einzelnen, — es gefchehe diefe Anlegung übrigens 
mit oder ohne Katafter, — bei freiem Kaufe, 
Verkaufe, und bei freier Vererbung mit der 
Zeit von felbft fih ausgleichen, weil der auf den 

*) Daß das Befireben, der Grundfteuer. den Charakter 
der Unver anderlichk eit zu geben (wie Young in 
der Unveränderlichkeit der brittiſchen Landtaxe den Grund 
der Bluͤthe der brittiſchen Landwirthſchaft fuchte), bei 
allen einzelnen Vortheilen diefer Unveraͤnderlichkeit, doch 
der Betriebſamkeit des Volkes felbft entgegen ſey, weiſet 
Log nah Th. 3, ©. 234ff. Er ſagt (S. 239) fehr 
wahr: „Der Flor des Landbaues eines Staates hängt 
überhaupt nur ab von feinem machfenden Wohlſtande, 
von dem Gewinne, welchen das landwirthſchaftliche Ger 
werbe feinen Unternehmern bei einem leichtern und vor⸗ 
theilhaftern Abfage ihrer Producte gewährt. Iſt dieſes 
in einem Lande nicht der Fall; fo wird die Unverdnders 
lichkeit der Steuer auch nichts helfen.” b 
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Grumdftuͤcken haftende Canon der Grundſteuer beim 
Kaufe mit in Anſchlag gebracht wird *). . 

Karl Thum, foftematifhes Handbuch des Kataflere, 
Mainz, 1813. 8. 
a. Thaer, Verſuch einer Ausmittelung des Reiners 

trags der, productiven Grundftüde mit Ruͤckſicht auf 
Soden, Lage und Oertlichkeit. Berl. 1813. 8, 
I. Fr. Benzenberg, über das Katafter. 2 Thle. 

Vorn, 1818. 8. (vgl. Jen. Lit. Zeit. 2819, St. 145 ff. 
und Hermes VIII, ©. 110ff.) 

Joſ. Leonh. Späth, über die Grundfteuer nach dem 
reinen und rohen Erirage der Grundſtuͤcke. Münden, 
1819. 8. (vgl. Halleſche Lit. Zeit. 1822, Ergänzbl. St. 45). 

- Guſt. v. Flotom, Berſuch einer Anleitung zu Abs 
fhägung der Grundſtuͤcke nad Klaffen, befonders zum 
Behufe einer Grundfteuer sRectification. Lpz. 1820, 8, 
— Verſuch einer Anleitung zu Fertigung der Ertrags⸗ 
anfchläge Über Landguͤter, befonders über Domainen, 2 
— Lpz. 1820 u, 22. 8, 

b €. 8.3. Grävell, die Grundſteuer und deren . 
, Pay ihr Weſen, ihre Einrichtung und Wirkung 

Leivz. 1821. 8, 
ı D. 4. Gebhard, das Grundftenerkatafter, aus der 

Meffung und dem Reinertrage der einzelnen Grundſtůc⸗ 
entwickelt. Muͤnchen, 1824. 8. 

Außerdem v. Jakobs Staatsfinanzw. Ih. 2, e. 
863. Mit Recht rechnet er zu einem guten Katafter: 
1) eine volltommene Kenneniß des Flächeningalts jedes 
einzelnen Grundftüds; 2) eine ſolche Anordnung diefer 
Kennmiß, daß jede Veränderung, melde mit der Größe 
und der Cultur der einzelnen Grundſtuͤcke vorgeht, bes 
merkt, und diefe Kenntniſſe dergeftalt fortgeführt werden 
koͤnnen, daß zu jeder Zeit alle Materialien volftändig 
vorhanden find, den wirklichen Zuftand der Flur, fo 
wie er ſich durch die Veränderungen geftaltet hat, von 
Degen barufe en ; 3) eine möglichft volltommene Kenntniß 
des reinen Ertrags.“ , 

*) Vergl. Sartorins, Nachtrag D Athandlung 4 über 
gleiche Befteuerung Hannovers, ©. 5i. 
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* Die Hauſer ſte uer (richtiger: die Haͤu ſe r⸗ 

rentenſt euer) iſt eine Unterart der Grundſteuer. 
Sie darf blos den reinen Ertrag der Miesge nach dem 
Maasftabe des Kaufwerthes, und nah dem 
Durchſchnitte einer Reihe von Jahren (wobei aber des 
Hausbefigers Wohnung felbft mit als Miethe veran⸗ 
ſchlagt wird,) befteuern, nachdem davon alles abges 
zogen werben ift, was zur Unterhaltung des Gebäudes 
und für andere. Öemeindelaften erfordert wird. Diefe 
Steuer giebt blos in großen Städten einen bedeutenden 
Ertrag. Ein Katafter, als Grundlage der Häufers 
feuer, hat übrigens ungleich weniger Schwierigkeiten, 
als ein Grundftenerkatafter. — Ungerecht aber find, 
neben der KHäuferftener, noch befondere Taren auf 
Senfter, Rauchfaänge, Thüren u.f.m.; theils 
weil Diefe Öegenftände von den Gebäuden nicht getrennt 
werden koͤnnen; theil s weil über ihre Zahl oft der 
Zufall entſcheidet. — Uebrigens dürfen Gebäude, 
welche zur Betreibung einer Wirthſchaft gehören, 3.8. 
Scheunen, Etälle, Keller, Epeicher u. ſ. w. nicht 
nad) einem fir fie angenonmenen Mietheertrage, ſon⸗ 
dern nur nach der Örundfläche, bie fie einneh—⸗ 
wen, Gebaͤude aber, welche gar nicht benutzt werden, 
auch nicht beftenert werden. — („Ein Gebäude mag 
zur Wohnung, ober zu Gewerben, ober zum Ver— 
gnuͤgen beuugt werden; fo ift es Doch immer einem 
Capitale gleich), defjen Rente dem Preife diefer Nutzung, 
nach Abzug deffen, was die Unterhaltung und die fon= 
ftigen Saften Des Hauſes Eoften, gleichkommt, und 
diefe Rente wird daher allenthalben der Steuer unter» 
liegen, wo die Steuern genau nad) Principien vertheile 
werben.’ v. Jakob, Staatsfinanzw. 2. 1,©. 
526 u. Th. 2, ©, 900.) 

3) Die Biepfeuer iſt eine Abart ber Grund 
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ſteuer. Vor der Anordnung derſelben muß ausgemit⸗ 
tele werben, ob die Viehzucht als ein befonderer 
Erwerbszweig, over blos des Landbaues 
wegen betrieben wird. Denn nur in dem erften 
Falle ift fie gerecht und zweckmaͤßig, wo fie von dem 
reinen Ertrage eines befondern Erwerbszwelges erho⸗ 
ben wird; in dem zweiten Falle kann fienicht als 
felbftftändige Abgabe aufgeführt werben,. weil da der 
Ertrag der Viehzucht von dem Ertrage der geſammten 
Landwirthſchaft nicht zu trennen ift. Am nachtheilige 
ften wirkt fie, wenn in Laͤndern, wo ber Ackerbau den 
wefentlichften Nahrungszweig bildet, ſelbſt das Zug⸗ 
vieh beſteuert wird, weil dieſes blos als das 
unentbehrlihe Mittel und Werkzeug zur Derreibung 
des Geſchaͤfts betrachtet werden muß. 

4) Nächft der Grundſteuer iſt die Gewerbs« 
feuer ®) die zweite wichtigfte directe Steuer. Sie 
verfchafft dem Staate einen Theil des reinen Ertrages 
aller derjenigen Staatsbürger, welche, nicht Grunds 
befiger find, und zwar aus dem rechtlichen Grunde, 
weil alle Staatsbürger gleiche Rechte und gleiche 
Vortheile des Staatsvereins genießen. Es gehören 
dahin: 1) .alle eigentliche Staatsbeamte von erften 
Minifter an bis zu den in den Erpebitionen angeftellten 
Ealeulatoren und Copiften, zugleich mit Eiufhluß aller 
Lehrer auf Hochfchulen, gelchrten Schulen, höhern 
Buͤrger-⸗, Etadt=, Gewerbs = und Elementarfchulen, 
aller Mitglieder fogenannter Akademicen, aller Pres 
diger, Yerzte, Advocaten, und der Gelehrten, die 

*) gıf. Leonh. Späch, Abhandl. über die Aufnahme der 
Sewerbefteuer in großen Staaten und Reichen, nach 
einem neuen Princip dargeſtellt. Sulzb. 1822, 8. (ges 
peüfe Hallefcye Eit, Zeit. 1822, ©t. 200.) . 
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zunaͤchſt von Schriftſtellerei leben; 2) alle Kuͤnſtler in 
der Tonkunſt, Baukunſt, Mahler⸗, Schaufpieler-, 
Tanzkunſt u. ſ. w.; ſelbſt die blos mechaniſchen Kuͤnſt ⸗ 
ler, Bereiter, Fechtmeiſter, Schriftſetzer, Seiltaͤnzet 
u. ſ. w. muͤſſen hieher gerechnet werben; 3) alle Kauf⸗ 
leute, vom erſten Bankier der Hauptftabt bis zum 
tandfrämer; 4) alle Handwerker; 5) alle Dienftboten, 
mit Einfluß der Schreiber, der Lohnbedienten u. f. 
w.; 6) alle Gaſtwirthe, Pachter, Köche; 7) alle 
„die von grober phnfifcher Arbeit ſich nähren, als Holz⸗ 
Sauer » Aufläder, Gußboten, Tagelöhner u. |. w. 

a es aber, Bei dem Wechſel des reinen Ertrags aller 
dieſer Staatsblirger, nicht moͤglich ift, die Gewerbs« 
ſteuer im Einzelnen ganz genau nad dem 
jährlichen reinen Extrage der hieher Gehoͤrenden feſtzu⸗ 
feßen; da ferner eine befondere K.opf= ober Perf: o⸗ 
nenſteuer *) gewöhnlich nicht nach dem reinen Er= 
trage, fondern nad) den vom Staate feftgefegten Ab⸗ 
fufungen des bürgerlichen Ranges, angeorbnet wirb; 

da weiter, neben einer zweckmaͤßig geordneten Öcwerbs« 
fteuer, eine befondere Bermögens- and Einfoms 
menfteuer überflüffig ift; fo erfcheint die Gewerbs- 
fteuer am zwedtmäßigften unter der Form einer Klafe 
fenftener, wo alle dahin. gehörende Indiyiduen, nach 
ihrem vermuthlichen reinen Ertrage durch gewiſſen⸗ 
hafte und verpflichtete Perfonen abgefchägt, und, nach= , 
dem man bie Einrede der zu Vefteuernden’gehört und 
forgfäftig geprüft hat, in acht bis zwölf, vielleicht bis 
zwanzig Klaffen, nach den verfchiedenen Anfägen eins 
getheilt werden. — In Hinficht der eigentlich Ge⸗ 
werbtreibenden iſt es am ſicherſten, jeden, der ein Ge⸗ 
werbe zu treiben beginnt, vermittelſt eines Patents 

*) 208, 9.3, &307f., 
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dazu zu berechtigen, bei deffen Empfange er eine jähre 
liche Steuer zu entrichten übernimmt. Auf dieſe 
Weiſe wird jeder nach feinen individuellen Ders 
haͤltuiſſen befteuert. Doch ift es zweckmaͤßig, die 
Patente nur auf gewiſſe Jahre zu ftellen, und fie danu 
erneuern zu laffen, wobei eine Vermehrung oder 
Verminderung der damit verbundenen Abgabe 
möglich ift, je nachdem ſich der reine Ertrag des Ger _ 
werbes vermehrt oder vermindert. hat. — Cine befons 
dere Beſteuerung ber geiftigen Thätigkeit (z. B. der 
Schriftſtel lere i) dürfte höchft fehwierig feyn, weil 
der reine Ertrag derfelben nur höchft felten ſich aus⸗ 
mitteln (äßt, nicht an gewiffe Zeiten gebunden ift, nie, 
ein Jahr ins andere gerechnet, fich gleich bleiben ann, 
und der Gelehrte an ſich fehon zur Klaffenftener ges 
hört. — Bei allen dieſen Vorzuͤgen der Klaffenfteuer 
vor vielen andern vorgefchlagenen, oder auch in der 
Wirklichkeit verfuchten Directen Steuern, darf doch 
nicht verfchwiegen werben, daß auch fie — wie die 
Grundfteuer — ihre Unvollfommenpeiten hat. Dem 
je fehwieriger es bleibt, ſowohl bei der eigenen Angabe, 

- al6 bei der geroiffenhafteften Abſchaͤtzung durch Andere, 
das reine jährliche Einfommen eines Individuums aus⸗ 
äumitteln; defto leichter kann es gefchehen, daß die 
Klaffenftener das eine Individuum Höher belegt, als ' 
fein reiner Ertrag rechtlich verftattet, während ein an« 
deres Individuum weit unter feinem reinen Ertrage 
belegt wird. Denn der reine Ertrag aus dem Gewerbs⸗ 
wefen, dem Handel, dem Pachte, der perfönlighen 
Dienftleiftungen u. f. w. ift eben folchen Schwankungen 
ausgeſetzt wie der reine Ertrag aus dem Grunde und 
Boden. Der Hauptgefichtspunct bei der Klaffenfteuer 

muß daher immer der feyn, daß die wohlhabendern 
und bemitteltern Klaffen — diefer Schwankungen ihres 
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reinen Ertrages ungeachtet — dennoch De einmal auf. 
eine gevoiffe Reihe von Jahren feftgefegte Klaſſenſtener 
gu ertragen vermögen, weil Durch diefelbe doch nur ie 
reiner Ertrag, freilich nach verfcpiedenen Quoten, 
befteuert wird ; daß aber die Negierung den ärmern 
Klaſſen, die nur einen fehr unbebeutenden und oft ſehr 
zweifelhaften einen Ertrag durch ihre Arbeit errin⸗ 
gen, durch Milderung der Steuer zu Huͤlfe kommt, 
fobald ihr reiner Ertrag fich vermindert, oder in allen 
den Fällen diefe Steuer ganz nachlaſſe, wo bie 
Behörden fich überzeugt haben, daß Fein reiner Ertrag 
möglich ift. Verfaͤhrt man anders, und namentlich 
mit Strenge und Härte gegen die ärmern Klaffen; fo 
laͤhmt man ihre ganze Induſtrie, und häuft die Maffe 
der Kefte, deren Beitreibung oft mehr koſtet, als 
der Ertrag der reftirenden Summen felbft, fo daß man 
doch zuleßt — nad) aller angewandten Strenge — ge= 
nörhigt ift, diefe Reſte niederzufchlagen. — Allein 
daraus folgt Eeinesweges, daß die Armere Klaffe 
ganz unbefteuert, und von der Klajfenfteuer aus⸗ 
gefchloffen bleiben fonne. Denn dadurch würde die 
taft der Steuer unmittelbar auf die Reichen uud Wohl⸗ 
habenden fallen, und zulegt die Wohlhabenven felbft 
zum Derarmen bringen; es würde felbft ein Sporn 
der Thaͤtigkeit bei der ärmern Klaffe wegfallen, wenn 
fie müßten, daß fie völlig frei von der Klaffenftener 
wären; und endlich ift auch die Zahl ver aͤrmern 
Klaſſen fo groß, daß ihre verhälmigmäßig kleinern 
Beiträge bei der allgemeinen Befteuerung nicht füglich 
entbehrt werben können. — Es ſcheintf daher am 
fierften zu feyn, die Klaffenfteuer ; durch alle Klaſſen 
hindurch, auf fo gemäßigte Anfäge zu bringen, 
daß fie, möglicher Weife, nur das reine Einkommen 
bei allen Steuerpflichtigen trifft; daß aber pie Reihen 
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and Wohlhabenden, welche muthmaßlich unter dem 
richtigen Verhaͤltniſſe ihres reinen Ertrages zur Steuer 

angeſetzt find, noch vermittelſt der indirecten Steuern 
zu denjenigen Beiträgen für den Staat genöthigt wer⸗ 
den, die ihnen vielleicht bei der Größe ihrer reinen 
Ertrags in Hinficht der Klaffenfteuer zu gute gehen. 
Dabei darf aber bei der Eintragung der Armern Ars 
beiter in die Klaffenftener nie vergeffen werden, daß 
jedem diefe Steuer erlaffen wird, ber chaſchuch 
keinen reinen Ertrag erwirbt. 

Einer etwas davon verſchiedenen Anſicht folgt 
v. Jatkob (Th.2, S. 950), wenn er vorſchlaͤgt, wegen 
des niedrigen obne⸗ der gemeinen Arbeiter, der kaum 
zu ihrer nothduͤrftigen Unterhaltung hinreicht dieſe 
Klaſſe gar nicht zu beſtenern, ſondern ſie lieber 
durch eine indirecte Conſumtionsſteuer treffen zu laſſen, 

als durch ‚eine directe Abgabe, weil 1) jede directe 
Steuer von dergleichen Leuten ſchwer zu erheben ift, 
and, 2) wenn die Confumtionsfteuer verftändig angelegt 
‚wird, biefe die, Beiträge am beften nach dem Grund⸗ 
fage des Entbeprlichen vertheilt. Nur wenn die Klaffe 
der gemeinen Arbeiter fich außerordentlich gut fteht (wit. 
3.2. in Nordamerifa), ftimmt auch v. Jakob für 
ihre directe Befteuerung. (Viel ‚Beieprenbes üb über bie 
Abſchaͤtzung der gu der Klaffenftener gehörenden Staats⸗ 
diener, Gelehrten, Handwerker ꝛc. hat v. 3 atob 
29.2, ©. 932 ff.) 

Nach beftehen in mehrern Staaten ($. 54. ) als 
directe Steuern: die Gerichtsfporfeln, - die 
Stempeltaren und Einregiftrirungsgebirhe 
ten, die Saudemialgelder, die Erbfchafre- 
feuern, die Ein⸗ und Ubzugsaelver, die Vers 
mögensconfifcationen, die Difpenfarionss 
gelder,. die Copceffionsgelder Ki der Ueber 

St. W. ate Aufl. IL 
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nahme eines gewiſſen Gewerbes; ja ſogar Hun de⸗ 
feuern und Hageſtolzenſteuern hat man erfun⸗ 
den. : Sie alle trifft der Vorwurf, daß fie nicht von 
dem reinen Ertrage, fordern gewöhnlich nur vom Cas 
pitale erhoben werben; mehrere derfelben, daß fie die 
hohe Würde des Staates, entweder nach dem ihm 
zuſtehenden Richteramte,, oder nad} der von ihm abhäns 
genden Oberaufficht über das Ganze, herabſetzen, fos 
bald die Regierung die Aushbung der Gerechtigkeit *) 
fich bezahlen läßt, oder bei jedem Todesfalle miterben 
will; daß ihr Ertrag, wegen ber Zufälligkeit der Ereig⸗ 
niffe, von welchen fie abhängen, im Voraus nie mit 
einiger Sicherheit, zu berechnen, und im Ganzen oft 
Rur unbedeutend ift; fo wie fie durch ihre Höhe vielfach 

- den Betrug und die Unſittlichkeit befördern **)., Dar⸗ 
aus folge aber nicht, daß die öffentlichen Handlungen 
der Öerechtigkeitspflege- im Staate völlig unentgeldlich 
fern follen; nur darf der Staat fie nicht als eine bes 
fondere und einträglihe Finauzquelle 
behandeln ‚ fondern alle dahin gehörende Sporteln blos 
für die Unterhaltung der deshalb erforderlichen Behör« 
den und Anftalten verwenden. Aus diefem Geſichts⸗ 
puncte und nach diefem Maasftabe find gemäßigte 

" Sporteln in Fällen der ftreitigen Gerichtsbar— 
keit, fie mögen Civil> oder Criminalfälle ſeyn, und 

- felbft in Gegenftänden der Berwaltung zu rechtfertigen, 
fobald der Staat fie nicht den angeftellten Beamten 
als einen Theil ihrer Befoldung anweiſet. Denn abge 

*) Menthion nennt die Einregiftrirungsgebühren ein „Bes 
sahlen der Wahrheit.” Was fi für die Beibehaltung 
ber Prozeßkoſten und der Einregiftrirungen 
Kon u f bei v. Jakob, Staassfinangw. Th. 7, 

”) 206, 3% 3, ©. 291 ff. 
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fehen von allen übrigen Gründen, wird, bei einer folchen 
Arndweiſung, das Intereſſe des angeftellten Beamten zu 

fehr an die Verlängerung des Geſchaͤfts geknüpft. 

. Die Einregiftrirungs= und Stempels ' 
"Gebühren haben ihren einfachen Grund -in dem 
Verlangen der Staatsbürger, gewiffen Gegenftänden - 
ihres Rechts und Eigenthums einen höhern Grad der 

. Öewäbrleiftung und des Schußes vom Staate zu vers 
ſchaffen, inwiefern fie, außer dem allgemeinen 
Schuße, den der Etaat Allen leiften foll und muß, 
das Eintragen ihrer Angelegenheiten in Die öffentlichen 
Bücher des Staates, zur Vermehrung diefes Schutzes 
und diefer Sicherheit, verlangen. Daraus folgt, daß 
die, welche Dies verlangen, auch eine geroiffe Gebühr 
dafür entrichten (obWeich die Phnfiokraten diefes Eins 
tragen an fich ſchon für eine Pflihr der Regierung ers 
klaͤrten). Sobald aber dieſe einfache Abgabe in eine 
willkuͤhrliche Einregiftrirungs- and Stems 
pel=-Steuer verwandelt, deshalb ein Zwang feftges 
fest, und diefe Steuer in einen einträglihen Finanz⸗ 

zweig verwandelt wird; fobald entfernt fie fi von 
lhrer rechtlichen Grundbeftimmung, und von dem urs 
gprünglichen Charakter jeder -rechtlich. begründeten 
Steuer. Doch mag eine Stempelfteuer bei wichs 
tigen Eigenthumesveränderungen, bei Schulbverfchreis 
bungen, Wechſeln, bei Volljährigkeitserflärungen, bei 
Vollmachten, bei Amtsverleihungen, felbft bei den 
Zeitungen und Kalendern entfchuldigt werden; nur 
nicht bei den Gefuchen und Bittfehriften der Staates 
bürger an vorgefeßte Behörden, weil weder Bitten 
noch Befchwerden der Individuen einen rechtmäßigen 
Grund zur Beſteuerung derfelben enthalten. - 

-  Daffelbe gile.im Ganzen auch von den Laudes 
25 * 
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mialgeldern , vie aus dem Lehnsſyſteme ſtam⸗ 
men, und mit der Bewilligung des Erbrechts in 
den Bauerguͤtern haͤtten wegfallen ſollen, weil ſie auf 
der Vorausfegung beruhen, daß der Sanpbefi iger nur 
für feine Lebenszeit Nutznießer feiner Scholle ift. 
Am zwedtmäßigften würden fie, wo fie nicht ganz aufs 
gehoben werden follen, in eine feftbeftimmte jährliche 
teiftung verwandelt werben, befonders wo ber Landes⸗ 
herr felbft Grund= und Zinshere ift, weil die Laude⸗ 
mialabgabe die Fortſchritte der Land⸗ und Volkswirth⸗ 
ſchaft weſentlich verhindert. 

Noch nachtheiliger wirkt die Erbſchafts ſteuer, 
ſobald fie über die Vergütung der gerichtlichen Auss 
gleichung einer fireitigen Erbſchaft hinausgehen, ſo⸗ 
bald alfo der Staat einen Theil gs Nachlafjes eines- 
Verftorbenen an ſich bringen. und deſſen rechtmäßigen 
Erben entziehen will. Nothwendig ift eine ſolche 
Steuer ein willkuͤhrlicher Eingriff in das Privatver⸗ 
moͤgen, in die ‚oft fo eng verfloshtenen Familienver- 
haͤltniſſe, und in die Betriebfamfeit, welche darauf 
rechnet, daß die Frucht der Anftrengung eines ganzen 
tebens den rechtmäßigen Erben ungefihmälert zukom⸗ 
men fol. . 

Weit mehr laffen fich die Eonceffionsgelver, 
fo wie die bei der Aufnahme in gewiffe Zünfte und 
Gilden feftgefesten Meifterrechrsgebühren, entſchul⸗ 
digen, weil ſie ſich den Gebuͤhren bei Amtsanſtellungen 
einigermaßen nähern, und eine öffentliche Aner= 
Eennung des Eintritts in eine gemwife Innung, oder 
auch in einigen Staaten die Loͤſung eines Patents. 
zur Betreibung irgend eines Gewerbe unter dem Schuß? 
des Staates, nicht widerrechtlich ift, obgleich dieſer 

”) Lg, Th. 3, ©. 300, 
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Schub und diefe Gemwährleiftung von Seiten des 
Staates eigentlich fich von felbft, und ohne Geldzah⸗ 
lung, verfteht. j 

Bedenklicher find die Difpenfationsgelder, 
entweder zur Milderung des ftrengen Rechts für die 
Begünftigung gewifler Individuen, oder zur Ausnahme 
von einem beftchenden Geſetze (z.B. bei Verheira⸗ 
thungen vor der Erreichung des von dem Etaate feſt⸗ 
geſetzten Lebensjahres; oder zur Verheirathung unter 
nahen Verwandten; oder zur Aufhebung eines vorher» 
"gegangenen Ehegelöbniffes u. f. m.) 

Gegen fogenannte Ein⸗ und Abzugsgelder 
erklaͤren ſich aber — wie bereits oben ($. 54.) gezeigt 
ward — Staatsrerht, Politik und Staatswirthſchaft; 
denn fie befteuern unmittelbar das Capital; fie veran> 
laſſen fehr leicht Mißverftändniffe unter einzelnen Staa⸗ 
ten, und fie verfehlen durchaus ben Zweck, gewiffe, 
Individuen am Auswandern zu verhindern, weil in 

, Staaten, in weichen der Volkswohlſtand feſtgegruͤndet 
iſt, ſelten Auswanderungen eintreten, und oft — nad) 
höhern Stanppuncten — an denen, welche auswan- 
dern, nichts verloren wird, 

Daß eine befondere Hageftolzenfteuer eben fo 
gegen das Naturrecht, wie gegen die Staatswirthfihaft 
verftößt, braucht Baum erinnedt zu werden. Denn weil 
der Staat erftens Fein Recht hat, feine Bürger zur 

"Ehe zu zwingen, und die, welche unverheirarhet bleis 
ben, deshalb zu beftrafen, oder fie in Hinficht der 
Beſteuerung nach einem andern Maagftabe, als die- 
Verheiratheten, zu behandeln; und weil die Regierung 
zweitens, in ftaatswirthfchaftlicher Hinſicht, nur den 
‚reinen Ertrag befteuern darf, zu welchem die Hager 
ſtolzen bereits nach ihren gefammten bürgerlichen Vers 
hältniffen zugezogen werben; fo folgt Daraus, daß bie 
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Hageſtolzenſteuer eben fo widerrechtlich und widerſinnig 
iſt, wie die Ertheilung von Praͤmien an die, welche 
eine große Anzahl Kinder erzeugen. Denn denkende 
Staatswirthſchaftslehrer haben bereits längft die An⸗ 
ſicht aufgegeben ‚; daß die möglichfte Vermehrung der 
Bevölkerung die wichtigfte Aufgabe fir die Regierung 
fen, weil nicht die Bevoͤlkerungemaſſe an fih, ſon⸗ 
dern bios die forgfältig erzogene ; verhältnigmäßig ges 

- bildete, an Arbeit gewohnte, und einen reinen Ertrag 
vermittelnde Bevölkerung dem Staate nuͤtzt, die übrige 
aber, die zunächft von Armentaren lebe und ununter⸗ 
„brochen die Polizei und Gensd’armerie befchäftigt, je= 
dem guf geftalteten Staate zur Laſt fälle und oft ge⸗ 
fährlih wird, weil eben von diefer Klaffe der Eins 
wohner die meiften Vergehen und Verbrechen begangen 
werben. . \ 

Eben fo zweckwidrig erfcheint eine directe Hundes - 
r feuer. Als bloße Finanzoperation fpricht fie ſich 

ſelbſt das Urtheil, weil, mit demfelben Rechte, auch 
Kasen, Kanarienvögel und andere Haus s und Stu⸗ 

benthiere befteuert werden müßten. Wenn man aber 
zu ihrer Entſchuldigung anführt, daß "durch. fie die 
Zahl der Hunde beſchraͤnkt, und dadurch auch die 
Gefahr der Hundewuth vermindert würde; fo hat die 
Erfahrung gezeigt, daß diefe Erwartung in den Staa= 

ten mit Hundeſteuer getäufcht hat. Das einzige Mittel, 
den legten Zweck zu’erreichen, wäre eine Befteuerung 

. der männlichen, und eine völlige Freifprechung der 
‚ weiblichen Hunde von der Hundeftener, weil, nah 
den Beobachtungen der Aerzte, die Hundewuth in der 
meiften Fällen nur aus der allzugroßen Verminderung 
der weiblichen Hunde, und aus der Nichtbefriedigung 
des Geſchlechtstriebes der männlichen Hunde entfteht. 

Naͤchſt diefen beiden zulegt genannten Steuern, 
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find auch der befondere Jud enl eib zoll, fo-wie vie 
Hurenftenern, bieluflagen auf Bordelle, Spiel- 
hänfer und Faro baͤnke, unter der Würde des 
Staates. Nie darf der Staat von finnlichen Verir⸗ 
tungen, die er an-fih als wiberrechtlich und zwediwibrig 
durch die Polizei behandelt „eine Aushuͤlfe für feine - 
"Sinang erwarten. 

ie Lotterien, aus dem ſtaatswiethſchaftichen 
Standyuncte betrachtet, find fein gewinnreiches Ges 
werbe für Das Volk, kobem ein bloßes Spiel *), ' 
„woburd das Geld aus vielen Tafchen gefanımelt, 
und, nad) einem gewiſſen Abzuge, durch den Gluͤcks⸗ 
zufall, in die Taſchen weniger Ditfpieler zuruͤckgegeben 
wird. Es wird alſo dadurch nicht nur gar nichts für 
das Ganze gewonnen, fondern es geht nothwendig 1) 
die Zeit und Mühe verloren, welche aufs Spiel vers 
wandt wird, und 2) das ganze Capital, welches in 
der Sotterie fpielt, wird der productiven Arbeit entzos 
gen. Deshalb dürfen die Lottericen **) nur zur 
Unterſtuͤtzung gewiſſer öffentlichen Anftalten im Staate, 
und zur Verhinderung des Einfages in auswärtige Lot · 

> v. „dates Srundfäge und Nationaldten. äte Aufl. 

“) g en Dätter, über die Rechtmaͤßigkeit der Lotte⸗ 
tieen. Self. 1780, 8. — dv. Jafod (am ang. O. 
©. 379): „‚Die Eoofe des Lotto nehmen den Armen 
und Einfältigen ihren kleinen Qerdienft ab, erftiden in 
dem gemeinen Wanne das Wohlgefallen an feiner kleinen 
Einnahme durch Entflammung einer leidenſchaftlichen Bes 
gierde nach größerem Gewinne, und verleiden ihm die 
Luft und Liebe zur Arbeit, weil dieſe ihn nicht To ſchnell 
reich macht, als fie das Lotto ihm vorfpiegelt, plöglich 
Pr — reich zu werden. x aber ' die Ars 

itsluſt ſchwaͤcht, ‚dat den padatiaten fu auf ben 
Nationalreichthum.“ 
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terieen geduldet, nie aber als beſondere Finanzquelle 
betrachtet werden. Das Lott o hingegen hat Eittlich 
‚keit, Recht, Politik und Staatswirthſchaft fo gegen 
fib, Daß es in einer auf Recht und Wohlfahrt gegrüns 
deten Finanzwiffenfchaft keine Stelle erhalten kann. 

In einem ganz andern Berhältniffe zu dem Zwecke 
desE taates und zurBildung und Wohlfahrt des Volkes 
ſtehen Dagegen die Erziehungs», Unterridts= 
und Eulturanftalten im Staate, die in einem 
geordneten Budget nicht fehlen dürfen, "und deren Bes 
darf durch die aufzubringenden Eteuern gededt werden 
muß. Co gewiß das Beftehen, das höhere Ges 
deihen, die frifche Bluͤthe und die politifche Mimdige 
keit der Völker von der zeitgemäßen Seftaltung dieſer 

Anſtalten abhängt; fo gewiß muß auch der Staat für 
die Beduͤrfniſſe derfelben ſorgen, obgleich dabei ber 
befondere Beitrag der Individuen, welche diefe Ans 
falten benugen, zur Unterhaltung derfelben nicht aus⸗ 
gefchloffen wird. In den meiften Fällen würde aber 
dieſer — namentlich bei den Elementarfchulen, und 
ſelbſt bei ven großen Beduͤrfniſſen der Univerfi itäten, 
der Kımftfchulen u. f. w. — nicht ausreichen; es muß 
daher ver Staat fir diefelben forgen. Dem 2 nädft 
der Eriftenz des Staates felbft — ift keine Angelegen⸗ 
heit im innern Staatsleben wichtiger, als diefe, weil 
fie, vermirtelft der Heraufbildung des heranwachſenden 
jüngeren Geſchlechts, in die Quellen und Bedingungen 
des Volkswohlſtandes felbft mächtig eingreift. Des⸗ 
halb würte gegen eine befondere directe Eteuer zur 
Unterhaltung der Erziehungs = und Cülturanftalten im 
Etaare, weder aus rechtlichen, noch aus ſtaatswirth⸗ 
ſchaftlichen Gründen etwas einzurichten feyn, wenn 

jene Beduͤrfniſſe nicht durch die übrigen Brei ge 
deckt werben konnten. 

x 
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Spkem der birckn teuem in Brentreih. Mac 
dem Franz. des Dulaurens. Herausgeg. v. Karl 
Thum. ainy, 1813, 8, 

56. 
Ueberfige der einzelnen, indirecten 

Steuern. 

Wenn, bei den gegenwärtigen Verhalniſenn der 
Staaten die directeu Steuern zur Deckung des Staats⸗ 
bedarfs nicht mehr ausreichen, ſobald fie nicht zu einer 
Höhe gefteigert werben follen, welche entweder ben 
gefammten reinen Ertrag verfchlingt,. oder fogar das 
Capital angreift; wenn ferner. die Gleihmäßig 
Beit der Beſteuerung aller Individuen des Staa 
tes ($. 54.) nur durch die Verbindung eihiger indis 
recten Steuern mit den directen zu erreichen möglich 
iſt; fo folgt daraus, daß 1) zwar die indirecten 
Steuern neben den directen im Budget erfcheinen koͤn⸗ 
nen, daß aber 2) die Hauptgrunblage des 
Staatsbedarfs zunächft durch die directen Steuern 
aufgebracht, und 3) das Syſtem der indireeten Steuern 
moͤglichſt vereinfacht und nach den Orundfägen‘ 
der Gerechtigkeit und der Klugheit eingerichtet werden 
muß. Unter diefen Bedingungen werden die indirec- 
ten Steuern, bei aller auf ihnen haftenden Unvollkom⸗ 
menheit, dennoch ein gewiſſes Verhaͤltniß in der Bes 
fteuerung des reinen Ertrages vermitteln, im Ganzen 
von dem freien Willen der Confumenten abhängen, 
und, nach ihrem Ertrage für die Regierung, einen 
nicht ganz unfichern Maasftab des vermehrten ober 
verminderten Wohlſtandes des Volkes enthalten, weil 
fie mit dem vermehrten oder verminderten Verbrauche 
ebenfalls fich vermehren oder vermindern. Der recht⸗ 
liche und ſtaatswirthſchaftliche Standounmet fuͤr die in⸗ 
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directen (ober Confumtionss) Steuern berußt daher 
nicht darauf, atıf den verfchiedenften Wegen und nach 
den willkuͤhrlichſten Anfägen blos Geldfummen 

x zu erpreffen, ohne dabei den Wohlftand und 
Reichthum des Volkes zu berüdfichtigen; und eben fo 
wenig darauf, durch folche Auflagen der Ergiebigkeit 

“des Gewerbsfleißes und der Wortheile des Handels 
fih zu bemächtigen. Vielmehr muß auch bei den in⸗ 
directen Steuern der reine Ertrag der höchfte 
Maasſtab feyn, fo daß eine weife Finanzverwaltung 
dermittelft derfelben zunächft nur die Ausgleichung der 
Ungleichheiten beabfichtigt, welche, in Beziehung auf 
die Beſteuerung des reinen Ertrages, bei der Grunde 
fteuer, befanders aber bei der Klaffen» (Einfommen) 

ſteuer bleiben, und namentlich dadurch die Beiträge 
derer zu den Staatsbebürfnifien ergänzt, welche 

die Grund» und Klaffenfteuer, nad) der Beſchaffen⸗ 
heit ihres reinen Ertrages, nicht gleichmäßig zu errei⸗ 
hen vermag *). Es follen daher auch die indirecten 
Steuern nicht willkuͤhrlich und ins Blaue hinein an« 
geordnet werben; fie muͤſſen, wie die directen, auf 
der einzig gerechten und ftaatswirthfchaftlichen Unter« 
lage des reinen Ertrags beruhen, und biefen, 
bei der Mannigfaltigfeit der individuellen Verhaͤltniſſe 
der einzelnen Staatsbürger, nur von der Seite 
faffen, von welder ihm durch die direc- 
ten Steuern, ohne Druf und Willkür, nicht 
beizufommen iſt. Nicht alfo Plusmacherei; 

uicht aͤngſtliche Controlirung des Geldbeutels ver 
- Staatsbürger; nicht kleinliche Speculation in Hinficht 
der-Nachrechnung der Vorteile, die vielleicht ein neu 

.) Dies IR auch v. Jakobs Anfıht in ſ. Staats fu 
nanzw. Th ı, ©. 681ff. Vgl. Th. 2, S. 983 ff. 
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eröffneter Gewerbszweig darbietet, um ihn fogleich in 
die Steuerrolle einzutragen; fantern der Maasftab 
des reinen Ertrags, Inwiefern feine Höhe bei den 

. Individuen gewöhnlich, in der Befriedigung ihrer mans 
nigfaltigen Beduͤrfniſſe ſich ankuͤndigt, fol bei der An⸗ 
ordnung der Confumtionsfteuern den Ausfchlag geben. 
Dies kann alferdings bei allen den Individuen täus 
ſchen, die der Verſchwendung ſich ergeben, und bei 
denen alfo die Befriedigung ihrer unmäßigen und ers 
kuͤnſtelten Beduͤrfniſſe alles Verhälmiß ihres reinen 
Ertrags überfteigt. Weil aber der Staat fein Recht 
bat, die Freiheit der- Individuen in Hinficht der Be 
feiedigung ihrer „wahren, ober‘ erfünftelten Beduͤrfniſſe 

- zu befehränfen, fobald dadurch die Rechte Andrer nicht 
beeinträchtigt werden; fo gilt bei allen diefen Indivi⸗ 
duen der Grundſatz: Volenti non Fit injuria. Wer 
daher auf der Höhe des reinen Ertrags fteht, ſich 
Kutſche und Pferde zu Halten, oder theuere auslaͤndi⸗ 
ſche Waaren in Koft, Kleivung und Haysgeräthe zu 
verbrauchen; dem ‚gefchieht fein, Unrecht, wenn er 

- nach der, im bürgerlichen deben vorliegenden, Ankuͤn⸗ 
digung dieſer Höhe feines Werbrauches, befteuert wird. 

Dabei ift e8 eine Vorfchrift der Gerechtigkeit und 
Klugheit, daß die Entrichtung der indirecten Steuern 
fo nahe als möglich bei dem Uebergange des 
belegten Gegenftandes in den Verbrauch 
(der Confumtion) gelegt werde *), weil das im 
Voraus Entrichten diefer Eteuer nicht nur die Waare 
geröhnlich, durch die Zinfen des für die Steuer aus⸗ 

” gelegteu Capitals, vertheuert, ſondern auch den. Ges 
werbsmann,, wie den Kaufmann, der Gefahr ausſetzt, 
Steuern von Gegenftänden zu bezahlen, die ihm vor ' 

*) v. Jakob, Th. 1, ©, 608, 
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dem Verkaufe verderben, wo dann die Steuer ihn 
allein trifft. Es iſt daher rathſam, die indirecte 
Steuer erſt dann zu erheben, wann der Gegenſtand, 
auf welchem fie ruht, in ben Detailhandel kommt, ober 
fogleih an den Verbraucher übergeht: (Deshalb ift 
es zwedmäßig, ‘in großen Handelsplägen öffentliche 
Waarenmagazine zu errichten, wo die eingeführten 

‚ Waaren, unter Aufſicht des Staates, unverzolit 
lagen konnen, bis die Waare in den Verbrauch 

übergeht.) 
. Die Grundlage des Syſtems für die inbirecten 
Steuern muß daher feyn: die nothwendigen ie 
bensbedärfniffe fo wenig, oder doch fo nie 
drig, als möglih, zu befteuern, weil diefe Bes 
fteuerung den Armen, wie den Woplpabenden trifft; 
dagegen die erfünftelten umd die Lurusbedurfe 
niffe verhältnigmäßig höher zu. befteuern, weil die 
Steuer von denfelben theils freiroillig iſt, theils zu- - 
naͤchſt nur die Reichen und Wohlhabenven trifft. 

Nach vdiefer Anficht nimmt die innere Vers 
brauch sfteuer die erfte Stelle unter den indirecten 
Steuern ein. Sie tritt an die Stelle der Accife*), 

*) Der Mame Accife oder Affife wird (vgl. Jen. Lit. 
Zeit. 1825. Ergänzungsbl. St. 54) von dem altfränfis 

N foren Worte Assisia abgeleitet. Die Affifen in Frank⸗ 
reich waren die Verfammlungen der Baronen, auf welden 
fie in den Streitigkeiten, die vor fie famen, zu Recht 
erkannten. Da fie dem Könige Kriegsbienfte ‚zu leitten 
ſchuldig waren; fo beftimmten fie zugleich auf diefen Ver⸗ 
fammlungen, welche Huͤlfe ihnen an Geld ihre Hinter⸗ 
faffen leiften follten. Diefe Abgabe, welche auf den 
Afltfen beftimmt ward, hieß bald felbft die Affife oder 
Accife. (CA. du Cange, glossarium mediae et 
infimae latinitätis.) Diefe Abgabe berußte aber auf 
dem Verbrauche der Lebensmittel, weil der Hinterſaſſe 
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niffe (Speifen und Getränke) gelegt, bald aber auf 
\ 

feinen Boden verftenern konnte, der ihm nicht gehörte, 
Diefes jus collectandi ſtand dem Adel fo gut von feinen 
Hinterſaſſen zu, als dem Könige von den feinigen; nur 
nicht über die Freien. — Daß aber urfpränglic, befons 
ders die Lebensmittel in den Bereich der Acciſe gezogen 
wurden, lag darin, weil die vielfachen Gegenitände des 
Luxus, die man fpäter befteuette, damals noch nicht bes 
tanne waren; aud war man mit den Grundfägen einer 
zweckmaͤßigen Staatsverwaltung noch fo unbekannt, daß 
man die Accife, an Privatperfonen verpadtete 
(3.8. in Frankreich unter Heinrich 3, wie ſelbſt Sulty 

- berichtet). — Ueber die, im Jahre 1472 in Branden⸗ 
burg entftandene,” Acciſe, fo wie über das von Fries 
deich 2 durch Kabinessordre vom 9. Apr. 1766 feilges 
fegte neue Spitem derfelben (die Regie), zu deſſen 
Ausführung der König 4 Franzofen — auf den Vorſchiag 
des Marquis d’Argens — anftellte, und über die 
Mängel diefes Spftems hat ein Rec. ſehr gründs 
Lich ſich erklärt in der Jen. Lit. Zeit. 1825. Ers 
gänzbi. St. 54 — 57. — Die Nadırheile der Accife für 
den Mationalwohlitand. Berl. 1808. 8. (vgl. Halleſche 
Lit. Zeit. 1809. St. 281.) — Ber der Äcciſe, nach 
ihrer gegenwärtigen Einrichtung, namentlich der Thors 
accife in Städten, nod das Wort zu reden, geneigt 
ſeyn follte; der lefe v. Jakob, Th. 2, ©. 1123. 
Schon der Unterfcied des Tarif zwiſchen Stadts und. 
Landaccife muß auf das Mißverhaͤltniß bei dieſer Steuer 
hindeuten, und abaefehen von der Ungleichheit, womit 
fie die Städte druͤckkt, zu den tiderlichiten Plackereien 
und Unterſuchungen an den Thoren der Städte führen. — 
Wenn aber Einige, ſtatt diefer Accife, eine fogenannte 
Biraccife für jeden Staatsbürger vorgeſchlagen haben, 
mobel allerdings alle Unterſchleife, perfönliche Unters 
ſuchungen und Plackereien, fo wie die beträchtlichen Erhe⸗ 
bungstojten erfpart werden könnten; fo iſt durch eine ums 
fichtig angelegte Klaffenfteuer der Zweck einer ſolchen 
Sixaseife noch beſſer zu erreichen, als durch diefe ſelbſt. 

' 

. 
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‚die meiſten Gegenſtaͤnde des gewöhnlichen bürgerlichen . 
Verkehrs ausgedehnt ward, Die Verbrauchsfteuer 
muß, in Hinficht der dringenden Lebensbeduͤrfniſſe, 
fo niedrige Anfäse haben, daß fie felbft der Arme 
überfehen fann, und daß dadurch nicht der Reiz zum 
Betrnge und Unterfchleife entſteht; auch, darf fie in 

- Hinficht-der Gegenftände des Gewerbsfleißes den Ver⸗ 
Fehr nicht befchränken. Sie follte aufs Brod gar 
nicht gelegt ſeyn, felbft nicht unter der Form einer 
Mapifteuer; nach gemäßigten Anfägen koͤmen aber 
Sleifh, Butter, Salz, Kartoffeln, Gars 
tengemüfe, Bier, Brennholz, Lichter, Det, 
Seife, Papier, LeinemandundgrobesTud, — 
no) etwas höher Weizenmehl, Kaffee, Thee, 
Zuder, Tabak, Brantewein,- inländifcher 
Wein, alle Mevicinalftoffe, und Leder, Wolle, 
Nutzholz, Farbeftoffe, überhaupt die Grunds 
ſtoffe der Manufactur⸗ und Fabrikbetriebfamfeit, — 
bedeutend höher die weder zum Lebensbedarf, noch zur 
Induſtrie wefentlich erforderlichen Gegenftände, als 
ausländifhe Weine, Cacao, feinere Kleis 
dungsfloffe, außereuropäifhe Früchte, übers 
haupt alle Näfchereien für Gourmands, Mufcheln, 

- Auftern, Caviar. ſ. w. — und am höchften die 
Gegenftändedes hoͤhern turus, RutfhenundPferve, 

- Perlen, Diamanten, Spielcharten,indifche 
Bogelnefter, Kronleuchter, Prachtſpiegel, 
Mahagoniwaaren u. a, in die Verbrauchsſteuer 
aufgenommen, dagegen aber einzuführende Bücher, 
Mufikalien, Kupferftiche u. f.w. ganz frei ge⸗ 
geben werben *). Der allgemeine Maasftab der Ges 

'2) Bas neuerlich zur Empfehlung.der Werbrangsfleuern 
“in.theoretifcher Hinſicht aufgeftelle werden iſt, findet 
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rechtigkeit und Staatswirthſchaft in Betreff der Ver⸗ 
brauchsſteuern iſt alſo der: Je unentbehrlicher ein Ge⸗ 
genſtand für die dringendſten Beduͤrfniſſe des Lebens, 
und namentlich auch fuͤr die Aermſten unter dem Volke 
iſt; deſto niedriger muß er beſteuert, ober von der 
Beſteuerung ganz ausgeſchloſſen werben, - Ie mehr 
ein Gegenftand den Bebürfniffen des Wohllebens fich 
annähert, ober je ficherer er, im Gewerbsfleiße der 
Manufacturiften und Fabrikanten, zu einem beſtimm⸗ 
ten reinen Ertrage führt; deſto eher kann er, doch 
immer nur gemäßigt, befteuert werben, um die Ges 
werbsthäfigkeit, nnd die phyſiſche Lebenskraft zur Bes 
treibung der Arbeit.nicht zu lähmen. Gobald aber 
ein ©egenftand des Genuffes zu den wirklich entbehr⸗ 
lichen Bebürfniffen gehöre, und fein Genuß, in ber 
Regel, eine bedeutende Wohlhabenheit, folglich auch 
einen feftgegründeren und hohen reinen Ertrag, vor⸗ 
ausfebt; fobald kann auch, feine Beftenerung nad) 
höhern Anfägen erfolgen. Denn theils kann jeder, 
dem diefe VBefteuerung zu hoch iſt, durch Entfagung 
des Genuffes derfelben fich entziehen ; theils wird eben, 
durch Die Entrichtung. folcher Steuern quf Gegenftände - 
des gefteigerten Genuffes und Wohlftandes, der Haupt 
zweck aller indirecten Befteuerung — das Beiziehen 
bes reinen Ertrags der Vermögenden und Reichen zur 

* gleichmäßigen Beſteuerung — erreicht. Aus diefen 
Vorderſaͤtzen folgt, daß jede indirecte Steuer drüdend 

ſachkundig fid) zufammengeftellt in der Mer. von v. 
Kremers Darftellung des Steuerweſens, in den Gott. 
gel. Anz. 1822, ©t. 80. Die Hauptaufgabe bei den 
Verbrauchsfteuern bleibt: auszumitteln, daß der Steuers 
bedarf von dem, Verbrauche nachhaltig genommen, werden . 

Abwege zu leiten. Nu 
konne, ohne den Merbraucy zu verfünmmern, oder auf 



400 Finanzwiſſenſchaft. 

iſt, die den Armen mehr trifft, als den Reichen; die 
namentlich die Befriedigung der unentbehrlichen Bes 
dürfaiffe — Speife, Kleidung, Heizung, Wohnung — 
ihm erfchwert oder verfümmert, und dadurch feine 
phyſiſche Kraft zur Arbeit frühzeitig aufreibt; oder bie 
felbft bei den Bemittelten den ganzen reinen Ertrag 
aufzuzehren, oder fogar das Capital anzugreifen droht. 
In beiden legten Fällen fügt ſich die Finanzverwaltung 
felbft den meiften Schaden zu; fie macht allmäplig 
durch ihre erzwungenen indirecten Steuern Dürftige 
und Bertler, die zunächft den Steuerreften und fodanu 
den Armenftenern zufallen, während die gerechte und 
kluge Bewirthfchaftung des reinen Ertrages bei dem 

Anſatze der indirecten Steuern, und die Schonung 
. des in die Arbeit geſteckten Capitals, eine fortdauernde 

gleichmäßige Befteuerung fihert, und, mit dem erleich⸗ 
. terten Umſchwunge der phnfifchen Arbeit und Gewerbes 

thätigkeit, fogar eine von felbft dadurch erfolgende Zu- 
nahme der indirecten Steuern verbürge. Oder foll - 
man des Eierſtockes wegen die Henne felbft ſchlachten? 
Sollen alle die zerrüttenden Uebel der Nahrungslofige 
keit, des Bettelngehens, der um fich greifenden Kranke 
heiten, der ſiechen, hungernden Kinder ‚ der erbaͤrm⸗ 
lichen Erziehung derfelben, und der unter den niedern 
Volksklaſſen fo leicht eintretenden Berrügereien, Dies 
bereien, ober fogar des Selbftmordes, nicht auch auf 
die Wagfchale der inbirecten Steuern für die dringend» 
ſten Lebensbedürfniffe gelegt werden? Soll die Ehe⸗ 
loſigkeit aus Noth und aus Mangel am Brode ſich 
immer weiter verbreiten? Will man die Luſt zum 
Auswandern abfihtlich aufregen? Und foll nicht auch 
der Arme bisweilen einige, Stunden der Ruhe, der 
Erhoplung, ja felbft.der Freude haben? Können die 
‘mit den Thränen der Hungernden abgewafchenen Muͤn⸗ 
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‚ zen dem Staate Segen bringen, und den Volkswohl⸗ 
Stand feigern? — Daß übrigens bei der zweckmaͤßi⸗ 
gen Einrichtung der Verbrauchsfteuer Eeine befonbere 
Luxusſteuer — wie fie in einigen Staaten bes 
ſteht — noͤthig ift, ergiebt ſich aus den aufgeftellten 
Abftufungen der Verbrauchsfteuer von felbft, weil alle 
eigentliche $urusgegenftände — d. h. foldhe, 

+ die nicht zum Bedarfe des lebens, ſondern blas zum 
Genuffe, zum höhern Wohlleben, zur Pracht gehö— 
ven — in der Verbrauchsfteuer am höchften angefegt 
werben müffen. Namentlich würde es bedenklich ſeyn, 
noch beſondere Abgaben auf die im Verbrauche 
ſtehenden Gold⸗ und Silbergeraͤthe zu legen, weil 
dieſe bereits bei ihrem Uebergange zum Gebrauche 
verfteuert werden; und eben fo fcheinen befondere 
Abgaben auf Concertfäle, Ballſaͤle, Reithahnen, 
Schaufpielhäufer und dergl. mehr wider, als für 
fih zu haben. . - 

Naͤchſt der innern Merbrauchsftewer, nehmen 
zwedmäßig eingerichtete und gleichmäßig berechnete 
Zölle (Mauthen) die zweite Stelle in ‘den indirecten 
"Steuem ein. Es find die Einfuhrzöffe, die 
Ausfuhrzölle, die Durchgangszökle, und die 
Rüdzölle (Die land» und Wafferzölle ges 

- hören entweder zu den genannten Arten der Zölle, 
obet zu den — fchon angeführten — Chauffees, 
Brüden- und Kanal-Geldern, die einen für ſich 

u beftehenben Zweck — der Unterhaltung der Straßen, 
Kanaͤle u. ſ. w. — beabfichtigen.) Alle diefe Zölle 

find zunächft eine Befteuerung des Kaufmannsſtandes, 
und befteuern ein, reines Einkommen, freilich aber. 
‚oft nur einen noch zu erwartenden, Beinen bereits:ges 
wonnenen reinen Ertrag, weshalb der Kaufmann den 
Betrag der Zölle auf feine gefanamten Waaren ſchlaͤgt, 

St. W. ade Aufl, IL % 
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und fie den. Confumenten derfelben auflogt. Deshalb 
tragen auch alle Zölle, wie die Verbrauchsſteuer, dere 
Charakter der Confumtionsfteuen. Wäre es aus⸗ 
führbar, ven Kaufmann durch Auflegung einer, nach 
dem Umfange feines ganzen Gewerbes berechneten, 
allgemeinen birecten Abgabe zu befteuern; fo würbe 
dies den. Zöllen vorzuziehen fern. Allein wie gegen 
wätig in den meiften europäifchen Staaten das Zell: 
und Mauthweſen ſich geftaltet Hat; fo beabſichtigt 
es *) die indirette Befteuerung des Ber 
brauches fremder Waaren, welche der inlän« 
diſche Kaufmann auf feine. Rechnung kommen läßt, 
oder der fremde Kaufmann zufuͤhrt. Wenn nun auch 
der Kaufmann, ber den Zoll entrichtet, diefe Art der 
Verbrauchsfteuer blos vorfchießt; fo entſchaͤdigt er 
fih doch dafür, und oft noch mit Gewinn, bei dem 
Verbrauche ber fremden Güter im Inkande. Nie darf 
aber bei diefem Zollſyſteme die Ruͤckwirkung der Bes 
ſteuerung fremdher gebrachter Güter und Waaren (es 
ſeyen Weine, Kaffee, Thee, Chcao, Zuder, Schlacht⸗ 
vieh, ober Zächer, feidene Stoffe c) auf die inlän= 
diſche Berriebfamkeit und den Verkehr des Ialandes 
mit dem Auslande vernachläffigt werden, weil der ins 
laͤndiſche Wohlſtand unter diefen, auf fremde Güter 
und Waaren gelegten, Zöllen bedeutend leiden Bann. 
Es follte daher bei den fremden Waaren, die. auf den 
Verbrauch im Inlande berechnet find, forofältig une 
terfchieden werden zwifchen rohen Stoffen, die 
zue Nahrung und zum Unterhalte des Lebens dienen 
(Kaffee, Zuder, Thee, Wein, Reis, Kofinen 2c.); 
gwifchen Manufacturwaaren und "Fabrifaten 
(wollene, baumwollene, feivene u. a. Zeuge), die 

*) Log, Th. 3, ©. 366, 
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zum inlaͤndiſchen Verbrauche beſtimmt find; und zwi⸗ 
ſchen ſolchen Stoffen, die entweder im Inlande erſt 
verarbeitet werden, oder zur Veredlung und Vervoll⸗ 
kommnung der inländifchen Fabrikate gehören (Baum- 
wolle, Hanf, Talg, — Indigo, Gernambucoßelz u. a.): 
Der Zoll muß fih nothwendig darnach richten, ob 
die ausländifchen Gegenftände unmittelbar zum 
Verbräuche ſich eignen, ober ob fie fir andere Erzeugs 
niffe verwendet werden, weil in dem legtern Falle die 
auf fie gelegte Steuer als Vorſchuß ihres künftigen 
Verbrauches erhoben wird, der eingefuͤhrte Stoff bei 
feiner Verarbeitung noch vielen unfichern Verhaͤltniſſen 
und ſelbſt Ungluͤcksfaͤllen unterworfen bleibt, und noch 
unentfchieden ift, ob das aus ihm hervorgehende Fa⸗ 
bricat in Zufunft dem inländifchen Bedarfe oder dem 
ausländifchen Verkehre angehören wird; '- Mächft dies 
fer erften Ruͤckſicht, verlangt die Staatskumft als 
weite *): daß bei der Beftenerung der auslaͤndiſchen 
MWaaren die inländifhen Waaren Derfelden Art 
nicht ftärfer beftenert find, als die ausländifchen, well 
forift die inländifchen Gewerbe die Concurrenz mit dent 
Auslande nicht auszuhalten vermögen. -'Allein eben ˖ 

“fo fehlerhaft würde es fern, zu Gunſten der inlandi⸗ 
ſchen Fabrikanten die auswärtigen Waaren fo Hoc 
zu befteuern, daß fie die Concurrenz mit den inlaͤndi⸗ 

. Shen gar nicht beftehen könnten und vom Marfre aus⸗ 
gefchloffen würben, weil dadurch die Vortheile deB 
freien Verkehrs und des Werteifers in der Production 
einem ganzen Volle — aus Begunftigung einer einzi⸗ 
gen — Staatsbuͤrgern — entzogen werden wuͤr⸗ 
den, noch abgefehen von der Verminderung der Steuern 

„ von ben aus dem Auslande eingeführten Waaren. 

9) v. Jakob, Th., 2 ©. 1015. 
26 * 
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Rachſt diefen Ruͤcſichten ferbert aber auch felbft 

. Die Klugheit eine gemäßigte Vefteuerung der aus 
dem Auslande kommenden Waären ; theils wegen der 
Stellimg des Inlandes gegen das Ausland überhaupt ; 
theils zur fichern Vermeidung des Unterfchleifes (weil 
die Gontredande nur da verfucht und auch nie aufhoren 
wird, wo fie höchft ergiebig ift) ; cheils zur Verhuͤtung, 
Daß der auswärtige Handel nicht von den Grenzen des 
Inlandes allmäplig fich wegwendet theils weil, bei 
gemäßigten Zolifaͤtzen, der Ertrag der Srenzzöle mit 

: dem Steigen des inländifchen Woplftandes felbft höher 
ſteigt, und jedes Steigen des Wohlſtaudes auf die , 
vermehrte Befriedigung der wirklichen und erfünftelten 
Bevduͤrfniſſe unaufhalfam hinwirkt. Ein ſolches 
Grenzzollſyſtem' muß zugleich der Plackereien 
der In⸗ und Ausländer fi enthalten; den angeſtell⸗ 
ten Beamten muß alle Willtuͤhr ſtreng unterſagt ſeyn, 
und wo moͤglich die Beſteuerung. nur ſolche Gegen⸗ 
ſtaͤnde treffen, die leicht controlirt werden koͤnnen, 
wenn auch bei der Befreiung kleine rer Gegenſtaͤnde, 

die eingeführt werden, ein Ausfall in der Steuerkaffe 
erfolgen follte. Ohnedies gehört zur Durchführung 
eines ſolchen Zollſyſtems — wenn «8 glei, vortheil⸗ 
haft ift, daflelbe an die Grenzen des Staates 

. zu legen, und alle läftige Durchfuchungen und Anga⸗ 
ben im Inlande ganz aufzuheben, — eine 
große Wachfamkeit und ein beträchtlihes Per 
fonale, wiewohl felbft dadurch, und durch ftrenge 
Strafen, nicht alle Unterfchleife gehoben werben konz 
men. Uebrigens Bann ein ſolches Zollfnftem weit bes 
ſtimmter und leichter in eingm Inſularſtaate (wie in 
Großbritannien), als in einem ‚Staate des Feftlans 
des, und hier wieber leichter in einem großen, in fich 
abgefchloffenen, Reihe, als in Eleinen, „mit ihren 
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Gebieten vielfach an einander grenzenden und ſich 
durchkreuzenden, Staaten ausgeführt werden, wenn 
man auch die Berzollüng auf verhaͤltnißmaͤßig wenige 
©renzpläße zu beſchraͤnken fucht, wodurch von ber 
andern Seite der Verkehr felbft erſchwert, der Fracht⸗ 
fuhrmann vielen Pladereien wmterworfen, und der 
Frachtlohn nothwendig erhöht wird. Befonders aber 
wird der Gefihtspunct für einen zweckmaͤßigen und in 
fih gan) gleichmäßigen Zofftarif dadurch fo leicht ver⸗ 
ruͤckt, daß man, zwei verfchiedenartige Zwede zu« 
gleich zu erreichen firebt: die Beſteuerung der aus⸗ 

, wärtigen, im Inlande zu verbrauchenden, Güter und 
MWaaren, und die Beforderumg ber inländifchen Be⸗ 
triebfamfeit “durch die erfchwerte Einfuhr fremder - 
Güter. — Bei der Entwerfung eines Zollgeſetzes 
follte übrigens zunächft auf das Gewicht, und nur 
Ausnahmweiſe auf die Eigenſch aften ber einzufühs 
renden Waaren Ruͤckſicht genommen, und nicht der 
Betrag der Abgabe bald nach dem Gewichte, bald 
nach der Stuͤckzahl, bald nad) dem Gemäße, bald 
ſelbſt nach der Art und Weife der Einfuhr (4. B. ob 
zu Lande, ober zu Wafler) beftimmt werben *). — 
Die Ausfuhrzölle haben zwar mit den Einfuhr 
zoͤllen eine gleiche Art der Erhebung; allein bei der 
Anlegung derfelben darf nicht vergeffen werden, daß 
wenn auch der Ausländer einen Theil verfelben 
trägt, der andere Theil auf den inländifhen Pros 
ducenten undden Kaufmann fälle, weshatb fie, 
bie geößte Umficht erfordern: allen die Ausfuhrzölle 
daher zunächft- dem Inlaͤnder, beim Abfase feiner 
Erzeugniffe, zur Saft; fo werben fie ungerecht und 
unzweckmaͤßig. Denn eigentlic) follten fie bl os von 

©) Log, 253, ©. 352. 

' 
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dem Ausländer getragen werben, ſobald dieſer 
der inländifchen Güter und Waaren bedarf, und diefe 
vielleicht bei einem dritten Volke erhalten fann, oder. 
dafuͤr noch mehr bezahlen muß, als wenn er fie uns 
ferm Staate abkauft. Weil aber bei der gegenwärtis 
gen Yusbreitung des auswärtigen Verkehrs diefer Fall 
hoͤchſt felten ift, und weil auswärtige Regierungen, durch 
das Retorſions⸗ und Repreſſalienſyſtem, den fchein« 
baren Gewinn aus den Yusfuhrzöllen fehr vennindern 
und den inländifchen Abſatz nach außen fehr befchränfen 
Können; fo rathen es Recht und Klugheit an, bie 
Ausfuhrzölle moͤglichſt zu ermäßigen. — Nach den⸗ 
felben rundfägen müffen auch die Durch fuhrzoͤlle 
fehr gemäßigt und mit großer Umſicht angelegt werben; 
theils weil der Handel fonft leicht andere Wege fi) 
eröffnet; theils weil dadurch Reibungen und Strei⸗ 
tigkeiten mit auswärtigen Regierungen, und biefe zu 
Kepreffalien veranlagt werden *); theils weil der in 
laͤndiſche Staat, außer den Zöllen, bei der Durchs 
fuhr das gewinnt, was feinen Bürgern an Frachts 
lohn, Zeprung, Spebitions- und Commiſſionsgebuͤh⸗ 

*) v. Jakob, Th. 2, ©. 1095 fagt fehr treffend: „Wo 
Voͤlter mit einander in einer-rechtlichen Gemeinſchaft füch 
befinden; da muß der Grundfag gelten: daß jedes Ver⸗ 
fahren eines Staates gegen andere rechtswidrig fey, wels 
ces, wenn es allgemein befotgt wärde, den 
Verkehr‘ der Völker unter- einander zerftören und fie um 
bie weſentlichſten ihrer Zwecke bringen würde. — Die 
Durdhgangsabgaben vertragen fid nur inſoweit 
mit dem Rechtsbegriffe, als fie innerhalb der Schranten 
einer billigen Entfhädigung für den Aufwand bleiben, 
den die Inſtitute koſten, die der Fremde für feine Perfon . 
und Güter im Inlande benugt.” Ueber die Regeln, daß 
die Durchfuhr nicht zum Schleihhandel gemiß⸗ 
braucht werde, vergl. man v. Jakob, ©. 1163. 
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ven zufaͤllt. — Was endlich die Nädzölle, ver 
bunden mit den auf die Ausfuhr gefegten Prämien, 
betrifft; fo beftehen fie in der Wiedererſtattung ges 
wiſſer Abgaben, wenn die damit belegten Gegenftände 
ins Ausland geführt werden. Abgefehen von der 
Rechtlichkeit derfelben bei allen Gegenftänden, die blos 
durch das Inland ——— werden; ſo lagen dieſe 
Ruͤckzoͤlle hauptſaͤchlich im — des Merkantils 
foftems, wenn infänbifhe Erzeugniffe ins Ausland 
gingen, um das Geld des Auslandes dafür ins eigene 
Aand zu ziehen... 

W. von der Lith, volftändige Abhandlung von 
an, Um, u " ’ den ® 
Ludw. Fr. Wirverbohb, Handbuch der Literatut 

und Geſchichte der indirecten Steuern. Marb. 1820. 8. 
(pgl. Gott. Anz. 1820, N. 203, und Sen. Lit. Zeit. 
1821, N. 180.) 
8. Murhard, über Verbrauchsſteuern; in ben polit. 

Alan, ı821, San. und Febr. , 
J. F. Venzenderg, Fi Preußens Geldhaushale ' 

und neues Steuerfuftem. Lpz. 1820. 8. 

Ein ernftes Wort fpriht v. Jakob (TH. 2. 
©. 1038) über den Schleihhandel aus.' 

„Sobald die Zoll» und Acciſeſaͤtze ſehr hoch find; : 
fo find alle Mittel, Schleichhandel und Behehun- 
gen der Zoll⸗ und Accifebeamten. zu 
vergebens. Kein Verſchluß der Grenze ift hart, 

‚und feine Aufmerkſamkeit ſcharf genug, um bie 
Schmuggelei und Beſtechungen zu. verhindern. 

Der große Gewinn beim Schleichhandel ſetzt die 
Schmuggler immer in den Stand, die Wächter und 
Auffeher beffer zu bezahlen, als bie Regierang. 
Diefe mag legten noch fo große Belohnungen ver⸗ 
ſprechen; die Nachſicht wird ihnen doch immer mehr 
einbringen, eis die Belohnungen. Denn da ige 

\ 
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tere davon abhängen, daß fie Contrebandiers fans 
gen und einbringen ; fo würde die Quelle ihrer Be 
lohnungen bald verftopft werden, wenn fie ihre 

Pflicht fehr ftreng beobachteten. Verſtehen fie ſich 
aber mit den Schleichhaͤndlern; fo erhalten fie 
ſich dieſe Quelle ihres Einfommens bleibend offen. 
— Man nehme den bis auf 109 Procent erhoͤh⸗ 
ten Salzpreis. Sobald diefer fürs Ausland vier 
wohlfeiler ift; fo wird das eigene Salz zu dieſem 
niedrigen Preife ausgeführt, und kehrt auf Schleich 
wegen wieber zurüd, um zu einem niebrigern Preife 
verkauft zu werden.“ — Mit gleichem practifchen 
Tacte erklärt fih v. Jakob (Th.2. ©. 1191) 
über die Nothwendigkeit der Anftellung. rechtfchaffer 
ner patriotifcher und Eluger Zollbeamten, bei ver 
Einführung eines liberalen Zollſyſtems. ; „Die 
Mittel, folhe Beamten zu erlangen, fig: 1) 
gute Beſoldung, fo daß jeder nad) dem Stände, 
‚den er einnimmt, fein gutes Auskommen davon hat; 
2) Auswahl derfelben aus’ den beffern Ständen, 

- welchen Ehre und guter Ruf theuer if, und' denen 
man feine Anmuthung zur Hinferlift, Spionerie 
und Verrätherei machen darf. Wer. dem Staate 
durch folhe Mittel dient, dient auch wider ihn, 
wenn er feinen Vortheil dabei findet; 3) befonbers 
gehören zu den obern Officianten Eluge, .befonnene 
und gute Männer, denen es darım zu thun iſt, 
das Zollſyſtem dem Volke leicht und angenehm zu 

- machen, die daher es nicht auf Fifcalifiren, Chica⸗ 
niren und Strafen, fondern aufs Vervollkommnen 
des Syſtems und Wegſchaffung aller Plackereien 
anlegen. Das ficherfte Zeihen, daß ein Zollfys 
ftem nichts taugt, iſt, wenn viele Strafgé 
fälle eingehen. Die Hauptaufgabe für-vie 
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gihern Behoͤrden ift, es fo zu verwalten, daß ſich 
Niemand der Gefahr, beſtraft zu werden, ausſetzt, 

und es dahin zu bringen, daß die öffentliche Mei⸗d 
nung e8 für ſchlecht hält, den Zoll zu betrügen.”. 

—— 57. 
Die Beſteuerung der Ausländer, 
Das Merkantilfoftem, "wie es die Volkswirth⸗ 

fchaftslehre in feinen allgemeinften Umriſſen aufftellt, 
beruht auf dem Grundſatze: fo wenig Metallgeld, als 
möglich, aus dem Inlande ins Ausland gehen zu 
laffen, und fo viel Metallgeld, als möglich, 

“aus dem Auslande ins Inland zu ziehen. 
Diefes Syſtem war, in der That, nichts anders, als 
eine vog der Praxis abgeleitete Theorie; denn von den 
feüheftfn Zeiten an, welche die Geſchichte kennt, haben 
Erobeſer ihre Angriffe auf wohlhabende und reiche 
Voͤltel gerichtet, um fie zu plimdern, oder dag fand 
derfelben ihren Staaten einzuverleiben; — und waͤh⸗ 
vend der unzähligen, auf dem Erdboden gefüheten, 
Kriege hat man durch Brandſchatzungen, Contributios 
nen, Confifcationen, Beſchlagnehmungen, Requiſi⸗ 
tionen, und felbft durch den Verkauf befegter Domais 
nen und Proyinzen fremder Staaten, das Vermögen 
des Auslandes an ſich zu bringen gefucht; fo felten 
auch diefe dem Auslande geraubten Güter dem Sieger . 
und feinem Volke zur Beförderung ihres Wohlftans 

„des und zur Vermehrung ihres Reichthums gefruch ⸗ 
tet haben. 
+ Mac) demfelben Merkantilfufteme wurden -aber 
auch feit den legten drei Jahrhunderten gewöhnlich die 
Kolonieen der Europäer in andern Erbrheilen be— 
handelt; ein Verfahren, das zulegt nothwendig zur 
Emancipation der Kolonien führen mußte. _ 
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Alein auch die in ihrem Finanyffteme nach tich⸗ 
tigern Örundfägen geftalteten und verwalteten Staa⸗ 
ten haben auf vielfache Weife ihre Einkünfte auf Koften, 

der auswärtigen Reiche, und felbft der einzelnen Aus⸗ 
Länder, zu vermehren gefücht. Beides ift auch nach 
den Grundfägen des Staatsrechts, der Staatskunft 
und der Staatswirehfchaft, unter folgenden Bedinguns 
gen und Einſchraͤnkungen, zu rechtfertigen. Denn bei 
dem gegenfeitigen Verkehre der Staaten, namentlich 
im Handel, wird zwar der überwiegende Vortheil defs 
felben immer auf der Seite des einen Staates, und 

‚ namentlich desjenigen feyn, der durch Wohlſtand, Er⸗ 
findungsgeift, Gemwerbsfleiß und feftgegrändeten Cre⸗ 
dis eine fichere Unterlage feines Verkehrs mit dem Aus⸗ 
laude behauptet; allein das Bemühen, bald durch 
Monopole, ‚bald durch anbefohlne Sperren) bald 
durch erhöhte Zölle, bald durch feftgefegte Stapel⸗ 
pläse, bald durch die Verbote des unmittelbaren Hans 

dels der Fremden mit den Kolonieen des eiuheimiſchen 
Staates, das Geld des Auslandes zu gewinnen, wider 
ſtreitet ſchon an fi der Staatswirthſchaft, und führt 
nur in ſeltenen Faͤllen zu einer Vermehrung des inner 
Woptftandes durch das Metaligeld der Ausländer, 
Denn nad) derrichtigen Anficht des Weltverkehrs im 
Großen gewinnen bei der uneingefchränkten freiheit 
des Handels alle Völker, und zwar nach dem Vers 
hältniffe ihrer Arbeitfamkeit, ihrer in bie Circulation 
gebrachten Tapitale, ihres unfernehmenden Geiftes, 
und oft auch nad) dem Verhältniffe ihrer geographi⸗ 

ſchen tage. Deshalb find oft Eleine Staaten, ohne 
Monopole und. ängftliche Grenzfperren, reicher und 
wohlhabender, als große Reiche mit Monopolen und 
mie vielen kuͤnſtlichen Zwangsanftalten gegen das 
usland. 
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Selbſt die Bpftenerung der einzelnen Aus⸗ 
länder, die den’einheimifchen Staat befuchen, muß 
mit Vorficht und nad) gemäßigten Sägen, geſchehen. 
Denn wohlhabende Ausländer, die ihre. Einkünfte im 
Staate verzehren (3. B. die reifenden Briten), brin⸗ 
gen ſchon an ſich bedeutende Summen fr ihr Hauss 
wefen, und durch die bezahlten Poft» und Chauffees 
gelver in Umfauf; noch abgefehen von den bezahlten 
Päffen, Aufenthaltskarten und vergl. Doch ift es 
nicht ungerecht, amentlich die für das Intereſſe aus⸗ 
wärtiger Hanbelshäufer im Inlande herumziehenden 
Reiſediener, nach denn Maasftabe der Klaffenfteuer, 
ebenfalls. mit einer Ubgabe zu belegen; theils für die 
ihnen ertheilte Freiheit, den Privatvortheil ihrer Hans 
delshaͤuſer im Inkande zu befördern; eheils au, um 
ihre Zahl — auf Koften der inländischen Betriebſam⸗ 
keit — nicht allzufehr vermehren zu laffen. Dafe 
felbe gile auch ($. 56.) von der mäßigen Befteuerung 
der Durchführung ausländifcher Waaren durch 
das Inland. — Alein eine befondere Frem den⸗ 
feuer, oder eine Abgabe unmittelbar auf Ausländer 
gelegt, welche die Inlaͤnder nicht bei ihrem Grundbe⸗ 
fige oder als Verbrauchsfteuer zu ‚entrichten hätten, 
würde eben fo ungerecht und unflug feyn, als bie uͤber⸗ 
triebene Begünftigung der Fremden auf Koften der 
Inlaͤnder. Deshalb follten ſelbſt die Abgaben in 
Meß ſtaͤd ten perfonlih für die Fremden nicht höher 
ſeyn, als für die Inlaͤnder; noch kleinlicher aber muͤß⸗ 
ten die den Meßfremden "angemutheten Beiträge zu 
den ſtaͤdtiſchen Armenkaffen u. f. w. erfcheinen. — 
Uebrigens verfteht es fich von felbft, daß auslänbifche 

- im Inlande reifende Kegenten, fo wie bie bei der ins 
laͤndiſchen Regierung angeftellten Geſandten und Diplo⸗ 
maten, nicht nad) diefem Maasſtabe behandelt werden 
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können, weil ihre Nechte und Verhältniffe der Wiffen- 
ſchaft des practifchen Völkerrechts angehören. 

58. 

Ueber den Staartsfhag. 

So wenig ein auf Grundſoͤtzen des Rechts und 
der Klugheit beruhendes Sinangfoftem, mit einer ab» 

" fichrlichen Verheimlichung der Staatseinnahmen und 
Staatsausgaben, mit einer willlührlihen und ungleich 

- mäßigen Befteuerung, mit einer unberechneten Ver⸗ 
mehrung der Staatsfhulven und der Staatspapiere 

„ vereinigt werden Eann ;. fo wenig entfpricht auch das 
" Sammeln eines Staatsfhages ven richtigen 
Begriffen der Volks⸗ und Staatswirthfehaft. Denn 

wie der Staatsfcha& nur aus den, über den wirklichen 
Jahresbedarf des Staats erhößten, Steuern und 
Abgaben entftehen kann; fo Eonnen auch die Summen, 
die er enthält, nicht nußbar angelegt werben, weil 
der plögliche Eintritt der Falle, für welche der Sag 

‚ gefammelt ward, nie im Voraus zu berechnen ift. 
+ Dazu kommt, daß das Geld in ven Händen des Volkes 

in ftetem Umlaufe ift, während das im Staatsſchatze 
aufbewahrte der Circulation, mithin dem allgemeinen 
Wohlftande, entzogen wird. Das todtliegende Geld 
im Staatsſchatze träge Feine Zinſen, welche alfo gleiche 
falls dem im Staate umlaufenden Oefammtcapitale 
entzogen werben; ferner ift, nach dem Zeugniffe der 
Oeſchichte, ein wohlhabendes und reiches Volk des 

\ Regenten befter Staatsfchag in Augenbliden der Noth 
und Gefahr, und, nach demſelben Zeugniffe, find 
nicht felten fremde Eroberer durch) ſolche Staatsſchaͤtze 
G. 3. in Perfepolis, im Tempel zu Jerufalem) zue 
Bemaͤchtigung derfelben angelodt, und, wo dies nicht 

x 
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gecſchah, find diefe geſammten Schäge von den Nach⸗ 
folgern deffen, der fie fammelte, fehr oft in kurzer 

Zeit verſchwendet, und durch die übereilte und unzeitige 
Circulation diefer Summen die innern Verhältnifle des 
Volkswohlſtandes (befonders durch Veränderung des 
Zinsfußes) aus ihrer gleichmäßigen Ordnung gebracht 
worden. ° Dabei darf nicht überfehen werden, daß 
nicht felten ein bedeutender Staatsſchatz zu der Luͤſtern⸗ 
—* führte, Kriege anzufangen, weil man, mit dem 

jochen. auf die aufgefpeicherten Maffen, den lang= 
ſamern Weg der Zuftimmung der Stände zu erhöhten 
Steuern bei dem Anfange eines beabfühtigten Krieges 
vermeiden Eonnte. In Staaten enblich mit ftellvers 
tretender Verfaſſung ift das Sammeln eines Schages 
an fih unmöglich, weil nie eine Steuer zur Anlegung 
eines Staatsfhages ins Budget aufgenommen und 

' von den Ständen bewilligt werben fann. Es würde 
alfo diefes Sammeln dann nur auf Die von der bes 
willigten Civillifte erfparten, oder auf die aus dem 
Ertrage der fogenannten fürftlichen Chatoullenguͤter 
fliegenden Einkünfte ſich beſchraͤnken müffen, 

Ueberrafehend ift es, daß felbft ein Mann von 
fo ſtrengen und geläuterten Orundfägen der Staates 
wirthfchaftslehte,. wie von Jakob, dem Sams 
meln eines Staatsfhages (in f. Grund ſaͤtzen 

"der Nationalöfon. Ite Aufl. ©. 597), un 
geachtet der von ihm dabei nicht verſchwiegenen 

‚Schwierigkeiten, doch das Wort reden Eonnte. Er 
läugnet nicht, daß die öffentliche Confumtion um 
den erhöhten Betrag, ver jährlich in den Schag 
fliegt, vermehrt, und das Geld, welches in den 

- Schaß gelegt wird, der Circulation, fo wie dem 
‚Volke felbft der ganze Wortheil entzogen würde, 
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welcher aus der ehätigen und’nüslichen Anwendung 
diefes Capitals gefloffen fenn würde. Allein für 
das Sammeln eines Schages ftellt er folgende 
Gründe auf. „ft 1) eine Nation wohlhabend, 
fo dag ihr die erhöhte Auflage nicht läftig fälle, und 
nur einen mäßigen Antheil ihres jährlichen reiner 
Gewinnes verfchlingt ; wird 2) der Schaf nur alle 
mäßig und nicht in fo merklihen Sumnien geſam⸗ 
melt, daß die Circulation einen großen Nachtheil 
davon empfindet; fo wird der Nation das Sammeln 
eines folchen Schages nicht fehr läftig fallen, und 

ihr den Vortheil ftiften: a) daß der Staat fehneller, 
als jeder andere, im Kriege erfheinen, und ihn 
wenigftens einige Zeit ohne DVerlegenheit, gewiß 
aber viel wohlfeiler, als durch andere Mittel, führen 
ann; b) daß die Erhöhung der gewöhnlichen Ab⸗ 
gaben zu einer Zeit erfpart werben ann, wo die 
Nation mit einer Menge andrer Uebel zu kaͤmpfen 
det, felbft wenn fie durch eine befondere gümftige 
age gegen unmittelbare feindliche Einfälle ganz ges 

fihert if; c) erfpart er dem Staate das Schuldens 
machen, oder erleichtert ihm wenigſtens den Credit.” 
— Gegen diefe drei Behauptungen dürfte erinnert 

I werben müffen: dag Napoleon, und Hundert 
Jahre früher Karl 12, "ohne Schab, ſchneller, 
als andere Mächte, im Kriege erſchienen; daß die 
bleibende Erhöhung der Steuern in Friedens- 
zeiten, um einen Schag zu fammeln , eben fo druͤckend 
ſeyn dürfte, als die vorübergehende Erhöhung in der 
Zeit eines Krieges; und’ daß felbft Staaten, wo 
ein Scha& vorhanden war, dennoch feit dem Jahre 
1792 Schulden machten, und der Eredit ſchwankte, 
weil der rafche Hang der Kriegsereigniffe weit mehr 
über den Credit der einzelnen Staaten entſcheibet, 
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als ber wor dem Kriege geſammelte Schag. — 
Doch alles dies salvo meliori judicio! 

Sönner, die Nothwendigkeit eines Staatsſchatzes, 
ſtaatswiſſenſchaftlich und juriftifch erwogen. Eine Rebe. j 
Sandeh. 1805. 8. 

nn 59. 

Erhöhung der Abgaben. Anticipatiönen. 
Schuldenmachen. Amortifationsfonds. 

Gal. $. 35. die Lehre vom Papiergelde und von den Staates 
\ ſchuldſcheinen.) J 

Die bedenklichſte Klippe des Finanzweſens bleibt 
die Dedung der außerordentlichen Staats- 
bedärfniffe, weil in. den meiften Staaten bereits 
die gewöhnlichen Staatsbedürfniffe einen bedeutenden 
heil des reinen Ertrags in Anfpruch nehmen. Die 
gewöhnlichen Mittel, außerordentliche Ausgaben zu 
deden, find bald Erhöhung der bisherigen 
Abgaben, bald Anticipationen der Steuern, 
bald Creirung von Papiergeld, oder Vers 
mehrung deffelben, bald Schuldenmaden, 
bald erzmungene Anlelhen. Alle dieſe Mittel 
find nur Mittel der North, und dürfen nie in ges 
„wöhnlichen und friedlichen Zeiten von einem gutgeord⸗ 
neten Staatshaushalte angewendet werben. Denn fo 
wie ber Privatmann, defien Hausweſen nach feften 
Grundſaͤtzen geftaltet ift, weder der Anticipationen feis 
ner Einkünfte, nod) des Schuldenmachens, noch ans 
drer Lünftlicher Mittel bedarf, um mit Ehren zu bes 
ftehen; fo auch der Staat, deſſen Haushalt auf fefter 
Unterlage beruht, und in allen feinen Theilen geordnet 
iſt. Nur alfo plöglich eintretende Ereigniffe und Noth-⸗ 
‘fälle (Hauptfächlih die. Kriege) koͤnnen das Ergreifen 
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ſolcher Nothmittel entſchuldigen. Wo in-folchen ent⸗ 
ſcheidenden Augenblicken das Volk ſelbſt von den Maas⸗ 
regeln der Regierung ergriffen iſt (man denke an die. 
Sabre 1813 und 1814); da findet die Negierung in 
dem Patriotismug der Bürger den ficherften - 
Ausweg, wo freiwillig und mit Freude Eigenthum, 
und alles, was Werth hat, ja das Leben felbft, eins 
gefegt wird für die Erftrebung der vom Staate beab⸗ 
fihtigten Zwecke. Nie hat der brave Einn der Völker 
über die Opfer geklagt, die er freiwillig brachte, 

. "wohl aber oft über die oben genannten Mittel, obgleich 
diefe nicht felten das Privatvermoͤgen der Individuen 
weit weniger in Anſpruch nahmen, als jene:von der . 
Begeifterung gebrachten freiwilligen Opfer. — Doch 
nicht immer ift, beim eintretenden Nothftande des 
Staates, auf jene Begeifterung zu rechnen. Da wird 
denn gewöhnlich die Erhöhung der Abgaben zus 
erſt verfucht. Allein diefe erhöhten Abgaben behalten 
jedesmal etwas Drüdendes und Gehäffiges, abgefehen 
von ihrem nachtheiligen Einfluffe auf Betriebſamkeit, 
Verkehr und Volkswoplftand. Eben fo find die. Ver 
äußerungen von Domaine: und Kegalien in Uugens 

blicken der Noth nicht rathſam. Auf gleiche Weife 
t die Anticipation erft Fünftig gefälliger 
bgaben und Steuern gegen fih, daß fie theils 

nur bei den feftbeftimmten Abgaben möglich ift, theils, 
duch die Befriedigung augenblicklicher Verlegenheit, 
für die Zukunft, wenn die anticipirten Abgaben ges 
fällig wären, neue Verlegenheiten des Geldmangels 
berbeifüßren. Noch bevenklicher, al diefe Anticipa- 
tion, ift die Creirung des Papiergeldes, ſo— 
bald. bereits. eine , mit ber im Staate circulirenden 
Maffe des baaren Geldes im Verhältniffe ftehende, 
Maffe des Papiergelves befteht, oder vielleicht fchon , 
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viefes Verhälmiß überfteigt. (Ueber die ſes Noths 
mittel muß die Staats wirthſchaftslehre dz. 
34 und 37, verglichen werden.) 

Bei dem Eintritte außerordentlicher Stantsbes. 
dürfniffe ift daher das Schuldenmadhen, “unter 
Mitwirkung und Zuftimmung der Volksvertreter, 
immer noch den erwähnten Finanzoperationen vorzus, 
ziehen; denn, wenn die Anleihe im Inlande eroͤff⸗ 

. net wird, werden gewoͤhnlich nur die entbehrlihen 
Sapitale *) des Volkes, und. namentlich die der reis 

*) 208, 25.3, S. 401 ff. — Theilweiſe folge v. Jakob 
(Staatéefinanzw. Th. ı, ©. 667) einer andern 
Anfiht. „Die, welche urtheilen, daß es ſchaͤdlich fey, 
Geld von außen zu leihen, weil fodann Zinfen und 
Eapital wieder aus dem Lande gehen, ſcheinen die Wirs 
ungen der Anleihen aus ‚einem viel zu engen Geſichts⸗ 
puncte zu betrachten, und bei weitem nicht alle Folgen 

derſelben zu überfehen. Denn will ein Staat durchaus 
nur inländifche Eapitale zu feinen Anleihen zulaffen; ſo 
wird er die Eapitale aus den Gewerben des Landes hers 
ausziehen, und Nahrungsiofigkeit wird bie Folge feyn. 
Dem Volle wird die Entrichtung der Zinfen viel ſchwerer 
fallen, als wenn jene Capitale noch feine Induſtrie bes 
fhäftigten. Wären dagegen die Capitale im Lande, welche 
die Induſtrie ernähren, unberührt geblieben, und aus 
dem Auslande die Capitale zur Anleihe gefloffen; fo 
würden die in den Gewerben bleibenden Capitafe Mittel 
gewährt haben, die Zinfen für die aueländifhen Capitale 
zu gewinnen. Es ijt daher gar nicht möthig, daß der 
©taas bei feinen Anleihen ſich ängftlih darum bekuͤm⸗ 
mere, daß blos Inländer daran Theil nehs 
men. Vielmehr wird er fie vortheilhafter im Auslande 
eröffnen, ſoͤbald er: fürchten muß, daß die Induſtrie 
feines Landes feine Capitaie entbehren kann, und Hoff⸗ 
nung da it, daß die Erbffnung der Anleihe im Auslande 
ausländifhe Eapitale anziehen werde. Uebrigens wird er 
EB. ate dune IL 7. 
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chern Klaſſen, der Regierung zugefüßet, und dadurch 
die Beteiebſamkeit und der Verkehr am wenigften ges 
fährdet werden. - Vielmehr ift es möglich, dag dieſe 
bei dem Umlaufe dieſer Tapitale fir den Augenblick 
gewinnen, Allein jede Schulvenlajt ift doch an ſich 
dine Uebertragung des Druds der Öegens- 
wart auf die Zufunft*), die dadurch mit unver⸗ 
dienten Saften befehwert wird. Deshalb ift es für Re⸗ 
gierungen und Völker gefährlich, wenn man die eins 
ſchmeichelnde Lehre aufftelle, ver Volkswohlſtand und 
Reichthum werde durch das Schuldenmachen vermehrt; 
es fen daher nicht blos unſchaͤdlich, fondern fogar 
nöglih. Die Jahrbuͤcher der Geſchichte haben doch 
wohl hinreichend über die Folgen des Schuldenmachens 
in dem innern und aͤußern eben der Staaten entfchies 
den. Denn die von der Kegierung erborgten Capitale 
werben confumirt, fo daß ihr Werth verloren geht, 
waͤhrend den Privatmann, wenn er Capitale aufnimmt, 
durch. dieſelben gewöhnlich neue Capitale gewinnt, und 

die Eoncurvenz der inlaͤndiſchen Capitale weder ausfchließen 
wollen nod können. Freiheit der Concurs 

ven; inländifher und ausländifher Capi 
tale if dabei das befte Princip. Diefe wird, 
fobald der Staat ausgedehnten Eredit hat, von allen 

Seiten diejenigen Eapitale herbeiziehen, welde in den 
Sewerben am erften entbehrt werden koͤnnen.“ 

*) Napoleon erklärte ſich fo darüber: „Ein Cfelöft wohl, 
berechnetes) Anleihefpftem ift ein Mittel, unmotalifch 
und verderblich zugleich. Es befteuert im Voraus bie 
kanftigen Generationen ; es opfert dem gegenwärtigen 
Augenblidte. das theuerfte Gut der Menſchheit / das Giack 
der Kinder; es untergräbt unvermerkt das Staatsgehäube, 
und ‚verdammt eine Generation zu den Verwuͤnſchungen 
der folgenden,”  \ 
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außerdem die aufgenommenen zuruͤckzahlen kann. Dax 
gegen miüffen von ven Capitalen, welche die Regierung 
ufnimmt, die Zinfen von dem Volke durch gefteigerte 
gaben ausgemittelt, und auch die Zuruͤckzahlung 

des Capitals gedeckt werden. Allerdings macht es bei- 
den Staatsſchulden einen Unterſchied, ob die Anleihen 

dazu im In- oder im Auslande gefchehen, weil 
im legtern Falle fogar die vom Volke aufgebrachten 
Zinfen der jährlichen Circulation entgehen, die bei den 
inlandiſchen Anleihen der Circulation erhalten werden, ' 
Allein auch in dem legtern Falle muß das gefanmmte 
Volk die erhöhten Abgaben aufbringen, wovon an eins 
zelne Gläubiger aus feiner Mitte die-Zinfen bezahle 
werden; und dann darf maır nicht vergeffen, daß bie, 
über die im Inlande gemachten Schulden ausgeftellten, 
Staatsfhuldenpapiere nur fo lange, und zwar 
in dem Grade Werth haben, als ber Staat felbſt 
Credit hat; denn das Capital, worauf fie lauten, iſt 
verbraucht, und beruht nicht auf feften Hypotheken 
und Verbriefungen, wie bei den Schulden der Private 
perfonen, wenn auch das nicht befteitten werben kann, 
daß — fo lange der Staat Credit hat — feine Schuld» 
ſcheine in der Circulation einen andern Werth bes 
Saunen „ «ls die, Scheine der Privarfchulden. — 

as übrigens durch Agiotage und Speculas 
tion in Staatspapieren an Nachtheilen her» 
vorgebracht worden ift, Kann nie in Zahfen berechnet 
werden ; abgefehen davon, daß das Schuldenmachen 
im Auslande vom Äuslande abhängig made! 
Will aber der Staat bei feinen Anleihen zweckmaͤßig 

. verfahren, und — fobald er felbft Credit hat — die 
Summen erfparen, die, bei der Eröffnung einer An⸗ 
leihe, gewöhnlich den Bankiers in die Hände fallen; 
fo fpricht er felbft die Eröffnung der Anleihe aus (wie \ 7° 
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in Rußland dreimal in den Jahren 1810, 1817 und 
1818 geſchah), nimmt blos baare Zahlung an, und 
vertheilt die Staatsſchuldſcheine unmittelbar an die, 
welche das Capital einzahlen. Denn fobald er die 
Anleihe bei Bankierhaͤuſern eröffnet; fo gewinnt er 
allerdings die Gefammtfumme der Anleihe auf einmal, 
und befümmert fi) um die Vertheilung und Unterbrins 
gung der Staatsſchuldſcheine im Einzelnen nicht. 
Allein dadurch kommt auch die Anleihe felbft, nebft 

„ einem bedeutenden Agio für die Uebernahme verfelben, 
in die Hände der Bankiers, welche die Vereinzelung 
der Siaatsſchuldſcheine duch alle ihnen zu Gebote 
ſtehende Mittel‘ des eigenen Gewinns bewirken. — 
Die Zurüdzahlung des von den Negierungen erborgten 
Kapitals wird aber (bei Fleinern Summen) auf eins 
mal, ober in Terminen — gewöhnlich mit Aus— 
loofung ber Rummern — feftgefeßt; oder der Staat 
macht ſich gar nicht zur Ruͤckzahlung des Capitals an⸗ 

ifchig, fondern fegt (mit Einwilligung der Olänbiger) 
jo Hohe Renten (in Annuitäten, Tontinen*) 
af. w.) feft, daß ihm allmählig das Capital ganz 
zufaͤllt. 

Noch bedenklicher aber, als das Schuldenmachen, 
. find die erzwungenen Anleihen. Sie find auch, 

‚nady den Ausfagen der Gefchichte, gewöhnlich nur 
danu von den Regierungen verfucht worden, wenn die 
Abgaben bereits ihr Marimum erreicht hatten, ber 
öffentliche Credit erſchuͤttert war, und ‘die Maſſe des 
Papiergelves Feine Vermehrung deſſelben verftattere 
(3. B. in Frankreich im Jahre 1796), Sie haben 
das Bedenkliche, daß ſie das Kapital ſelbſt unaufhalt⸗ 

Mol, die Note zu $. 35. 
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bar ‚angreifen, und zunoͤchſt bie Wohlhabenden and 
Reichen pluͤndern, auf welche jede Regierung ‚. die das 
Vertrauen des Volkes genießt, (mie Großbritannien 
häufig gezeigt hat,) in entfcheidenden Augenbliden, 
befonders bei großen Maasregeln, rechnen muß, ein 
Vertrauen, das -aber durch erzwungene Anleihen ge⸗ 
wöhnlic völlig erſchuͤttert wird, 

Sartorius erklärt fich (inf. Nachtrage ©. 
62.) bei der „‚verzweifelten tage” eines. Staates 
dahin: „In ſolch verzweifelter Sage, bei einem 

Volke, das wenig Vertrauen zu feiner Regierung, 
wenig liebe zum Baterlande hat, mögen vorhandene 
alte Steuern nach den Uniftänden erhöht wer⸗ 
den; und wenn dies nichts fruchten follte, wenn 
eine recht große und fehnelle Hülfe in momentaner 
North zu leiften ift, es aber doch um Seyn und 
Nichtſeyn gilt, und man noch hoffen kann, fich zu 
retten; fo giebt e8 andere, nicht eben beffere, aber 
mehr wirkende Huͤlfen. Dies it Papiergeld, 
und dies find geziwungene Anleihen. Iſt 
der öffentliche Credit aber fo geſchwaͤcht, daß mit 
Papiergeld die momentane Hülfe auch nicht zu 
erreichen fteht; fürchtet man, und mit Recht, die 
entfeglichen Folgen der Uebertreibung, und ift deſ⸗ 
felben ſchon mehr als zu viel vorhanden ; was bleibt 

ı übrig, als das Decimiren der Wohlhaben- 
den und fomit der mittelbare Drud der 
Aermern, d.i. gezwungene Anleihen, wenn 
freiwillige, wie wir vorausfegen, nichts leiften? 
Wir verkennen nicht die Willkuͤhr, die Ungerechtig⸗ 
keit, Die Ungleichheit, das Verderbliche diefer Maas- 
regel; allein fie leiftet zuweilen eine Hülfe, wenn 
Beine andere mehr bleibt, und darum war es zunächft 
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u hun — Söriftfietler, wie Staatsmänner, 
A in \oiberlicher tage, wenn fie rathen, heifen 

und ftimmen follen in folhen Verhaͤltniſſen; allein 
. unter dem Schlechten das weniger Schlechte (das 
aber doch eine wahre Hülfe verfpricht,). zu wählen, 
bleibt immer etwas ‘wert. Ale diefe Maasregeln 
geben nur momentane Hülfe; in folhen Krifen 
rettet allein dauernd das, was unfihtbar im 
Volke ift, fein ihm einwoßnender Geiſt. Dies 

" Unfihtbare hat auch, zu ewig unvergänglichem 
Ruhme, die nöthige Hülfe gewährt. Als das 
Volk freudig jedes Opfer brachte, da ward alle 
gi nanzeunf überfläffig. d 
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Alles Schuldeymachen wirkt aber, durch die 

Dedung der Zinfen derfelben, ſo wie durch 
die Gewaͤhrleiſtung (Fundir un g *])' des erborgten 
Capitals, mächtig auf die Erhöhung der Ausgaben 
im Budget zuruͤck, wo.diefe Zinfen, und der zur alle 
mäpligen Abbezahlung ber Sapitale auszumittelnde 
Amortifationsfonds ($. 47.) — der mit den 
Geſammtſchulden im Verhaͤltniſſe ftehen fol — aufge⸗ 

» führt werden müffen. Ein folder Tilgungsfonds 
muß aber theils zu einer Zeit begründet werden, wo 
die Regierung in feiner Finanzverlegenheit und nie 
im Falle ayßerordentliher Beduͤrfniſſe fich befindet; 
theils muß er gewijfenhaft vor den Augen des ganzen 
Volkes bewirthfchaftet, und das ihm zugetheilte und - 
in ihm wachfende Capital nicht für andere finanzielle 
Zwede benußt, fondern feiner. urſpruͤnglichen Beſtim⸗ 
mung gelaffen werden. Dann wird bie Regierung 
wenigftens vermittelft des Tilgungsfonds das flarfe 
Schwanken und plöglihe Sinken des Zinscourfes 
verhindern koͤnnen. — Zu den.gefährlichften Finanz⸗ 
operationen. gehören daher die Herabfeßung der 

“ erborgten Capitale, fo wie der Zinfen von 
denfelben, weil dadurch eben fo das öffentliche 
Vertrauen, wie der Privatwohlftand mächtig erſchuͤt⸗ 
tert wird, und nächft diefen die Berfhlechterung 
der Münzen, welche, nach kurzer Zeit, ber ‚Re 
gierüng zur drüdenben Saft werden. Gelbft, wenn’ 
der Staat Capitale durch Annuitäten und Tontis 

‚nen (vgl. $.35. Note) erwirbt, darf dabei nicht uͤber⸗ 

*) Unter fundirten Schulden werden folde verſtanden, 
für deren Zinfen (oder auch für die Zurüdzahlung bes 
Capitals felbit) den Staarsgläubigern gewiffe Staates 
eintünfte beſtimumt zugeſichert find. 
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fehen werden, daß die Unthätigkeit derer, welche von 
ihren Renten leben, dadurch befördert, und das Treis 
ben, fo viel zu erwerben, um blos von Kenten leben 
zu Eönnen, bei mehrern Individuen bie zu einem Zus 
ftande von Ueberreizung gefteigert wird, welcher die 
Wohlfahrt der Individuen und des Ganzen gefährdet. 
— In bedenklichen und außerordentlichen Fällen Hilfe 
fih eine Regierung am beften durch ihren Credit. 
Wergl. $. 37.) Allein diefer Credit ift nur die Folge 
des Zutrauens, das die Kegierung. durch ihre bewaͤhr⸗ 
ten Maasregeln feit Jahren ſich erworben hat, und 
mithin das Ergebniß, der ftrengften Gerechtigkeit, der 
Puͤnctlichkeit in Hinficht der übernommenen Verpflich⸗ 
tungen, der Deffentlichkeit bei allen ihren finanziellen 

- Unternehmungen, und ihrer richtigen Politit in Bes 
ziehung auf das Ausland. Wo diefer Credit beftept, 
wirb bie Regierung, felbft in außerordentlichen Fällen, 
gewiß nur felten zu fogenannten Sinangoperationen ihre 
Zuflucht nehmen dürfen. Doch läge diefer Credit fi 
nicht erzwingen. — Das Schredlichfte endlich, was 
einem Staate begegnen ann, ift die Erklärung des 
Staatsbankerotts, oder der öffentlich ausges 
fprochenen Unfähigkeit, die Zinfen der Staatsſchulden 
fernerhin aufzubringen und die erborgten Capitale zuruͤck⸗ 
zuzahlen. Mit diefem Schritte ift der Credit der Re⸗ 
gierung auf immer vernichtet, und eine Erſchuͤtterung 
in den Volkswohlſtand gebracht, die oft nur nach 
halben Jahrhunderten fich nothduͤrftig ausgleicht. 

Es. darf hier die Anfiht v. Jakobs (in ſ. 2 
Srundfägen der Nationaldfonom. ©. 
605) über das Verhaͤltniß der Staatsſchulden zu 
dem öffentlichen Verkehte und Reichthume nicht übers 
gangen werden, die mit dem Blide auf England 
niedergeſchrieben ward, und unter ber Vorausfegung 
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daß das innere Staatsleben weder durch Revlutio⸗ 
nen, noch durch gewiſſenloſe Plusmacher, und das 
äußere Staatsleben weder durch nachtheilige Buͤnd⸗ 

‚niffe mit dem Auslande noch durch unglädliche 
Kriege erfchhttert wird, viel für ſich hat. „Es ift 
nicht zu laͤugnen, ‚daß durch das Staats - Schuls 
denmachen ein fehr mächtiger Hebel der Induftrie 
erzeugt wird, weng es mit der gehörigen Vorſicht 
und Weisheit geſchieht. Es emtfteht dadurch der 
Staatscrevdit. Dieſer hört dadurch auf, blos 
idealiſch zu ſeyn; er nimmt eine fefte Form an, und 
verwandelt ſich gleichfam in Subftanzen, welche 
durch folide Staatsobligationen, Renten u. f. w. 
vorgeftelle werden. Diefe erhalten ven Werth be 
ftimmter Capitale, und obgleich die wirklichen Ca⸗ 
pitale, welche dafür dem Staate bezahle worden 
find, verſchwunden ſeyn mögen; fo iſt doch ein 
confolidirter Credit an ihre Stelfe getreten, 
der felbft viel größere Wirkungen hervorbringen kann, 
als vie Capitale, welche dadurch vernichtet find. 
Denn das Vermögen, welches daflır gegeben ward, 
war in kleinen Portionen zerftreut, lag zum Theile 
tobt, ober ftrömte vom Auslande herein, und war bei‘ 

weitem nicht fo leicht beweglich und difponibel. Die 
creditvollen Staatspapiere koͤnnen aber in jeder bee . - 
liebigen Mafle leicht gegen alle Arten von Gütern, 
ja felbft gegen bloßen Privatcredit erlangt, und da= 
durch die größten Maffeu von Gütern bezahlt, und 
von einem zu bem andern gefchafft werden. Wenn 
fie gleich, der Nation jährlich die Zinfen Eoften; fo 
Tonnen fie doch probuctiv angelegt werden, und das 
durch einen gleichen, ja noch viel größern Werth 
hervorbringen, als die für fie bezahlten Zinfen bes 
teagen. Dadurch aber bingen fie neue Capitale und 
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vermehrten Credit hervor Beides bringt den Zins⸗ 
fuß im Lande herunter, und erleichtert Dadurch erſt⸗ 
lich die‘ Zinfenlaft, welche die Nation dafür zu 
zahlen hat, und erweitert zweitens die Gewerbes 
thaͤtigkeit, indem diefe die natürliche und nothwen⸗ 

dige Folge wohlfeiler Capitale und des vergrößerten 
Credits iſt. Sind diefe Wirkungen des Staats⸗ 
credits einmal in Schwung gebracht, und fichert 
ein wohlgeorbnetes Finanzſyſtem die unverrüdte 
Zinfenzahlung; fo wird es der Staat und das Wolf 
vortheilhaft finden, die Staatsfhnldencapis 
tale nie zurüd zu zahlen (?), indem durch 
ein fo feftes Creditſyſtem die Zinfen dafuͤr fo -tief 
fallen, daß die Nation die Laſt der Zinfen nicht 

fuͤhlt, und auf feine andere Weiſe Capitale fo wohl⸗ 
feil zu haben find, und fo leicht aus einer Hand in 
die andere gebracht werben koͤnnen. Die productive 
Anlegung dieſer Capitale erfegt fodann nicht blos 
die Zinfen, fondern macht auch die. Nation jäprkich 
reicher. Die Zucht, daß folhe Staatsfhulden, 
die fo weife vermaltet werden, eine Nation ruiniren 
und den Staat über ven Haufen ftürgen ſollten, ift 
daher fo wenig gegründet, daß vielmehr die Feſtig⸗ 
Beit des Staates dadurch in hohem Grade vers 
groͤßert wird. Denn gerade dadurch muß der Staat 

“ feine größte Stärke und Macht erhalten, wenn 
- gleichfam jederman Forderungen an den Staat 

at (?), und jedermian bie Anftrengungen und den 
enft wahrnimmt, mit welchem er biefe Forderun⸗ 

> gen erfüllt, und wenn dabei jeverman begreift, daß 
innere Unordnung und Empörung ihn außer Stand 
fegen würden, feinen Verpflichtungen ftrenger zu 

genuͤgen. — Gelbft das größte Uebel, das Staa» 
ten treffen Bann, der Krieg, wird ernfllicher von, 
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Völkern und Staaten vermieden werben, wo ein 
Staatscrevitfoftem ein Hauptpfeiler ift, auf welchem 
der Staat ruht. Denn da bei dem Anfange eines 
Krieges es ungewiß ift, ob nicht dabei Ereigniffe 
vorkommen Eonnen, welche den Staatscredit ers 
ſchuͤttern; fo hat ein Staat, deſſen Gluͤckſeligkeit 
hauptfächlih von der Feftigkeit eines_folchen or 
ftems abhängt, vor allen andern Urfache, 
ſolche Gefahr zu vermeiden. — Die, hier arg 
ftellten Wirkungen des Staatscredits waren es 
unftreitig, welche viele Staatsphilofoppen, insbes 
fondere in England, bewegen, das taatsfuls 
denwefen anzupreifen, und fogar den paraboren Sag 
aufzuftelten , ‚daß ein Staat um fo glüdlither wäre, 
je mehr er Schulden hätte. - Man erficht aber aus 

„ bem Vorhergehenden, daß Staatsfhulden 
immer ein Uebel find, inwiefern fie zue naͤch⸗ 
ften Folge haben, reelle Güter zu vernichten, und 
es daher beffer iſt, dergleihen nie zu 
maden. Dr größte Staatsweispeit befteht aber 
darin, dieſes an wenn es einmal entftanden ift, 
oder entftehen muß, in ein Gut zu verwandeln. 
Diefes gefchieht aber eben dadurch, dag man ben 
Staatscredit befeftige, und deſſen Schulppapieren 
den Charakter productiver Capitale verfchafft, „fe 
daß diefelben felbft die Mittel werben, nicht nur 
die Schuld wieber zu tilgen (durch Verminderung 
der Zinfen), ſondern auch den Nationalreichtfum 
zu vergrößern; fo daß dieſem es leicht wird, die 
Zinfen, und wenn es nötig feyn follte, fetoft das 
Capital abzubezaplen, opne daß -das Ganze dabei, 

. leivet. — Das Refultat diefer Unterfuchung 
ift alfo: daß der Staat ohne Not, und opne 
fichere Vortpeile davon zu haben, nie Schulden 
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machen folle; daß er. aber 'diefen Schulden, wenn 
fie einmal gemacht werben müffen, die Natur pros 
ductiver Capitale zu verfchaffen fuchen muͤſſe, und 
daß -diefes nicht anders gefchehen Eönne, als. durch 
ein feftes Staatscreditſyſtem. Dabei ift aber Mar, 
daß ein. Bolt ohne alle Staatsfhul 
den, welhes die Capitale, die ein anderes 
Volk dem Staate leihet, felbft behielte, glüde 
liher daran wäre.” 

Nächft diefer, auf practifcher Staatskenntniß 
beruhenden, Anficht darf aber das von Lafitte 
mit Scharffinn, im Geifte eines Bankiers aufges 
ftellte, und von vielen Staatsmännern gepriefene 
amd theilweiſe in der Wirklichkeit verfuchte, Syſtem 
‚über ein Staatscreditfpftem hier nicht uͤber⸗ 
gangen werben. j 

Lafitte ftellt zwar, in feiner (1824) Flugſchrift 
‚ hber das Creditfnftem, manches Hypothetiſche 
auf, namentlich in Beziehung’ auf das Staatsſchul⸗ 
denweſen in Frankreich (bei Gelegenheit der für die 
Emigranten von den beiden Kammern zu bewilligen- 
den Entfehädigungsfumme), was zunächft nur bei 
völliger Kenntniß der Oertlichkeit geprüft werben kann; 
allein die theoretifchen Vorberfäge, von welchen er aus⸗ 
geht, enthalten Sprriges und Wahres. Seine Unter 
fuchungen beruhen auf folgenden Sägen: „Wenn ein 
bluͤhender Zuftand gefchilvert werden foll, heißt es: 
das Vertrauen herrſcht, der Credit ift 
groß. Wenn nämlich nach wieverhergeftelltem Fries 

den die Handelsbahnen eröffnet find, und der menfch» 
liche Geiſt ſich frei bewegen Fann; fo bringe die Arbeit 
Gewinn, der Gewinn erzeugt Vertrauen, und das 
Vertrauen lockt die zur Arbeit nöthigen Capitalien her» _ 
bei, Die Heinen Capitaliften leihen den Bankhaltern, 
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dieſe wieder Ben Handelsleuten und den Fabrifanten, 
es entfteht eine befchleunigre Wirkung, die Maffe der 
Producte vermehrt fih, der Miethslohn für die Ca⸗ 
pitalien fällt, einmal, weil man der Arbeit um fo 
mehr vertraut, je größern Gewinn fie abwirft, und 
dann weil durch die ftete Vermehrung der Capitalien 
der Preis derſelben, wie der Preis aller Dinge, die 
im Ueberflafle vorhanden find, ſich vermindert. Der 
Credit ift aber nach Zeit und Ort fehr verfehieden. 
Auf dem Sande und in Fleinen Städten, wo die Arbeit” 
mit wenig Einficht, mehr nach der Koutine betrieben, 
ſich auf den Feldbau, oder einen alt hergebrachten In⸗ 
buftriegweig beſchraͤnkt, find die Capitalien ſelten unb 
ſchuͤchtern, und nur um einen hohen Preis zu haben ; 
wo dagegen mit aller Thätigkeit und Kuͤhnheit, die 
der glücliche Erfolg giebt, gearbeitet wird (mie z. B. 
in Paris, Lille, yon, Marfeile, Bordeaux, Nane 
tes, Ronen), da zahle der Handelsftand nur 34 bie 
4 Procent. An folhen Orten, wo Vertrauen umb 
Ueberfluß herrfchen, findet das Genie die fhönfte Ges 
legenheit für feine Entwidelung ; die Capitafien ſtroͤ⸗ 
men ihm zu, um feinen Entwürfen zu dienen, um auf 
Mafchinen, auf Reifen, deren Ziel noch unabfehbar 
iſt, verwendet zu werden. Da fieht man ben Credit 
auf feiner höchften Stufe; fo zeigt er fih in Eng⸗ 
land, ‚zufolge einer unabläffigen, von einer aufge 
klaͤrten und ganz volksthuͤmlichen Regierung geleiteten, 
Tpätigkeit.. Diefer Geift des Wagens, eine Frucht 
des Vertrauens und der fteigenden Vermehrung der 
Capitalien, wird diefe endlich gar den Regieruns 
gen zuführen. Sobald dies gefchieht, giebt es 

‚einen öffentlichen Crebit, einen Staatscrebit. 
Die Regierungen haben au eine Arbeit zu ver 
eichten, eine umermeßliche Arbeit, für welche die Ca⸗ 

D 
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" pitafien weit öfter fehlen, als für irgend eine andere 
Arbeit. Sie mußten naͤmlich auf den Gedanken kom⸗ 
men, die nöthigen Capitalien ganz auf diefelbe Weife, 
wie bie gewöhnlichen Probucenten, ſich zu verfchaffen, 
nämlih durch ein auf die Zukunft gegrüns 
detes Verfprehen. Und wenn El der lands 
„bauer, darauf der weniger zuverläffige Fabrikant, dann 
der Kaufmann, endlich gar der kuͤhnſte und verdaͤch⸗ 
tigfte Speculant Darleiher gefunden hat; fo mußten 
die Regierungen wohl auch vergleichen: finden. — 
Nach Aufftellung dieſer Grundfäge wollen wir jest 
die Tparfache des öffentlichen Credits auf ihren 
kuͤrzeſien Ausdruck pringen. Die Aufgabe der Regie 
zung ift, für alle Mitglieder der Gefelfchaft dasjenige 
zu thun, was diefe felbft nicht thun koöͤnnen. Sie ſoll 
Recht fprechen, die Polizei handhaben, die Grenzen 
vertheidigen, die Verwaltung führen, lauter. Dinge, 
die: zur Erhaltung der Ordnung unentbehrlich find, 

ohne welche eine ungeftörte Production nicht ftatt ſin⸗ 
den koͤnnte. Hierzu muß die Regierung Capitalien 
haben, mit welchen der Aufwand für die Richter, für 

" die Soldaten und die Verwalter beftritten wird. Koͤn⸗ 
nen nun die Steuerpflichtigen diefe Capltalien der Res 

gierung nicht liefern, ohne ihr eigenes Brtriebscapital 
ganz, ober zum Theile aufzuopfern; mit andern Wor⸗ 
ten, find die Steuerpflidtigen nicht im 
Stande, den ganzen Betrag des Staats 
aufwandes zu erſchwingen; fo muß der Staat 
ins Mittel treten, und für biefelben Capitalien ent 
lehnen, wie er für fie auch das Regierungsgeſchaͤft 
übernommen hat. Die dee des Staatscredits 
iſt alfo diefe: der Staat entlehne im Namen Aller 
und in Maffe die Capitalien, die der einzelne Steuer - 
pflichtige ſich Durch feine eigene Kraft verfchaffen müßte, 
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damit außer der Arbeit, die er ſelbſt betreibt, andy die 
Verwaltungsarbeit, die er Andern übertragen hat, be= 
forge werben kann. Es folgt hieraus, daß die Res 
gierung, die jm Namen Aller wirke, einen Credit 
hat, den ber einzelne Steuerpflichtige nicht haben 
würde; daß fie im Mittelpuncte des Staates, der mit 
dem Hauptmarkte der Capitalien zufammenfällt , mit 
geringen Koften und mit leichter Mühe dasjenige finden 
werde, wa ber auf dem Sande ifolirte — von allem 
Credite entblößte — Steuerpflichtige entweder gar nicht, 
oder nur unter faft unerträglichen Bedingungen wuͤrde 
aufbringen koͤnnen. In der collectiven Operation find 
daher Ausführbarkeit und Wohlfeilheic ges 
‚geben ; zwei Bedingungen, bie bei der individuellen Ope⸗ 
ration nicht ſtatt fanden.’ — Go weit die Theorie des 
Lafitte. Aus der Anwendung, welche er davon auf 
die Staatspraris macht, nur Einiges ,, das theilweife 
blos für Frankreich fich eignet, theilweife mehr fharfe. 
finnig, als haltbar if. — „Der Unterfhied, ob 
Regierungen für verſchwenderiſch und leichtfinnig ges 
Balten werben, ober nicht, hat Einfluß auf die Leich- 
tigkeit und den Preis ihrer Anleiheh. Gie geben 
ihren Verpflichtungen folgende Form: Sie ftellen 
Schuldſcheine oder Kentenfcheine aus, die eine be⸗ 
flimmte Capitalfumme und eine beftimmte Zinsfunnme 
(4.8. 100 Sranten als Capital, 5 Franken als Zins) 
befagen. Indem fie fi nun durch einen folchen 
Schein zu einer Capitalfhuld von 100 Franken bes 
Eennen, haben fie in der Wirklichkeit eine weit gerin= 
gere Summe, vielleicht nur 55, 64, 75 Franken 
erhalten, wie es bei unfern erften Anleihen der Fall 
war. Die urfprünglichen Käufer diefer Scheine brin⸗ 
gen diefelben wieder in weitern Umlauf um verfchiedene 
Preife, je nachdem das Vertrauen geftiegen ober ges 
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Fallen ift. Solchergeſtalt kann das Capital einen groͤ⸗ 
Fern oder Eleinern Werth annehmen. Der abfolute 
Werth des Zinfes bleibt zwar unverändert derfelbe; . 
der relative Werth deſſelben aber verhält fich jedesmai 
umgekehrt, wie das Capital. Der Staat kommt auf 
diefe Weife gleihfam in die Stellung eines Handels» 
Baufes, deſſen Effecter auf dem Plage circuliren, und 
einen größern ober kleinern Zins abwerfen, je nachdem 
ſich dafjelbe beträgt und -gute- Gefchäfte macht. Es 
bildet ſich im Schooße der Geſellſchaft eine Maſſe von 
Eapitalen, die, durch ihre Beweglichkeit dem 
allgemeinen Verkehre einen unermeplichen 
Dienft leiftend, im Werthe fteigen oder fallen, 
je nachbem dieſe von ſich zu denken giebt, und diefe 
durch das ftärffie aller Motive, dunh das 
Vermögensintereffe, nöthigen, die öffent⸗ 
lihe Meinung zu beahten. — Es genügt 
jedoch Beinesweges, Schuld» oder Kentenfcheine aus⸗ 
zuſtellen; man muß diefe auch wieder einlöfen, und 
dadurch die zugefagten kuͤnftigen Werthe verwirklichen. 
Der Steuerpflichtige, durch Dermittelung bes Ans 
leihens in dem Beſitze feiner Capitalien geblieben *),. - 

*) Hier liegt der erfte Jrrthum, ſobald von einer geords 
neten Staatswirthſchaft die Rede iſt. Bei einer ſolchen 
darf nie der Fal eintreten, die Capitale ber Steuers 
pflihligen, nicht einmal den ganzen reinen Ertrag detfels 
ben, fondern nur einen Theil diefes reinen Ers 
trages für bie Vebürfniffe des Staates in Anſpruch 
gu’ nehmen. Lafitte’s Syſtem ift nur unter ber: 
Rorausfegung ſcharfſinnig berechnet und in fi zufams 
menhängend, fobald in einem Staate thatſach lich der 
Fall einträte, daß die Regierung entweder die Eapis 
tale der Steuerpflichtigen. in Anſpruch nehmen, oder 
Anleihen machen müßte. In diefem Falle iſt allen 
dings Lafitte’s Vorſchlag beſſer, als die Wegnahme 

St. W. ate Aufl. IL W 

‘ 
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Die er fonft auf die Steuer hätte wenden muͤſſen, iſt 
dadurch in den Stand gefeßt worden, mehr zu produ⸗ 
ciren. Der Staat verlangt jegt von ihm einen jähr- 
uͤchen Antheil an diefer vermehrten Production; er 
verlange nicht zu viel auf einmal, und fucht die Laſt, 
Durch seine gefchicte Vertheilung auf eine Reihe won 
Jahren, fo wenig fühlbar, als möglich, zu machen. 
Diefen jährlichen Antheil fpart der Staat auf, indem 
ex den Zins immer wieder zum Capitale ſchlaͤgt. So 
fleigert er deuſelben allmählig zu der Summe, die er’ 
‚empfangen hat, und wieder erftatten muß. Es ent« 
je alfo die Aufgabe, die jährlich zurüdtgelegte Summe 
auf die angezeigte Weife zu nügen oder zu verwerthen. 
Das einfacyfte und geeignerfte Mittel dazu ift, diefelbe 
auf die Renten zu fegen; dadurch verſchwindet mit je⸗ 
dem Jahre ein Theil der Staatspapiere, und der Cours 
derfelben wird durch die baaren Ruͤckzahlungen geho— 
ben, Wird endlich der Zins aus den eingelöfes 
ten Schulofheinen fortwährend erhoben, und mit 
dem jährlichen. Tilgungscapitale auch wieder auf Ein= 
loͤſung von Schuldſcheinen verwendet; fo wird durch 
Die Mache des Interufuriums, d. h. dur die 
reproductive Verwendung des Tilgungs— 
fonds, die ganze Schuld in verhältnigmäßig kurzer 
Zeit getilgt ſeyn. — Von dem Steuerpflichtigen uns 
mittelbar felbft aufgefpart, wuͤrde der jährliche Til 
gungsfonds allerdings daffelbe leiften; allein würde 
der Steuerpflichtige ſich auch dazu verftehen? Und 

wean er es nicht thäte; würde er nicht ganz zu Grunde 

der Eapitalien. — Hatte aber Lafitte vergeifen, daB 
Napoleon Anleihen folder Art eine anticipirte 
Belteuerung der kommenden Geſchlechter 
nannte? Und hasteı-er Unrecht? - 
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gerichtet ſeyn, fohald er die ganze Schuld auf einmal 
heimzahlen müßte? Nur durch die Vermittelung des 
Staates wird die Auffparung ganz gewiß *) ftatt-fin« 

den. Wie der Staat für Alle geborgt hat; fo ſpart 
er auch fuͤr Alle. Bei der Heimzahlung, wie bei 
dem Aufborgen, ſoll er mit allen den Vortheilen wir⸗ 
Een, welche die Vereinigung aller Kräfte ‚gewähren 

"Bann, — Dies ift das Creditſyſtem: Capi⸗ 
talien in Maffe werden auf den großen Geldmaͤrkten, 
bei einem hinreichenden Credite, gegen mäßige Preife 
anfgeborgt. Durch diefes Aufborgen werben Arbeit 
and Capital einander näher gebracht ; es entfteht eine 
Näglichkeit; Werthe werden gefchaffen; diefe Werthe 
kommen in Umlauf, , pertichten den Dienſt der Capi⸗ 
talien, ſteigen und fallen, je nachdem die Regierung 
ſich gut oder übel-benimmt, die darum, die öffentkiche - 
Meinung für ſich zu gewinnen bedacht ſeyn muß. 
Endlich wird alle Jahre, ein Capital von den Steuer 
‚pflichtigen aufgebracht, in den Rentenhandel geftedt, 
und durch periedifche Anwuͤchſe allmaͤhůg bis auf dem 
Betrag der heimzuzahlenden Schuld gefteigert. Dies 
fes Syſtem, fo einfach und fo großartig, ift ein volle 
gültiger Veweis der Ausbildung de des gefefchaftlichen 
Mechanismus,” 

B Gegen kafitte’s Creditſyſtem erflärte fh. in 
der Pairskammer Frankreichs der vormalige Miniften 
der auswärtigen Angelegenheiten Pasquier aus dem 
diplomatifchen Standpuncte (vgl. Allg. Zeit 
1824. Beil. St. 119): „Es beſieht ein wichtiger 
Unterfohied zwifchen dem allgemeinen Cre— 

*) Ganz gewiß? — immer? — Wie hat der erfte Handels 
ſtaat Europa's feinen Amateetimnetanng demißeranche? 

‘ 
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dire Europa’s, und dem wirklichen Cre— 
dite jedes einzelnen Staates. "Der erfie 
Credit, der ganz von einer Gefellfhaft, man möchte 
faft fagen, von einer Familie europäifher Bankiers 
gepachtet ift, gehört feinem Staate ausfchliegend an; 
die Capitalien, worüber er verfügt, ftehen ohne Unter» 
ſchied allen. Staaten, welches auch ihre Mache oder 
ihr Reichjhum ſeyn mag, zu Dienften. Man muß 
dieſen Credit fo lange benugen, als er befteht, dabei 
aber nicht vergeffen, daß der Krieg das, Werk des 
Friedens vernichten wird, und daß ein einziger 
Kanoneuſchuß, der "in Europa fällt, jede 
Macht aufipren individuellen Credit bes 
ſchraͤnken würde. Diefer individuelle Credit der 
Staaten gründet fi aber auf den Reichthum jedes 
einzelnen Staates, "auf feine Treue in Haltung der 
eingegangenen Verpflichtungen, und auf die Gewohn⸗ 

heit aller Bürger, das Yarereffe ihres Staates als 
ihr eigenes anzufehen. Eugland bejigt, wie Franke 
weich, einen wirklichen Credit, der ſich groͤßten⸗ 
theils auf die Theilnahme ber ausgezeichnetfien Maͤn⸗ 
wer des Volkes an der Abfaſſung der Gefege uud der 
Verwaltung der öffentlichen Gelder gründet. England 
fühle, mehr noch als wir, die Nothwendigkeit, den 
Zinsfuß feiner Staatsfhuld berabzu 
fegen. Statt aber durch eine Vermehrung bes 
Eapitals und durch das illuforifche Anerbieten einer 
Kädzahlung, die doch unmöglich ift, feinen Credit 
zu fhwächen, befeftige e8 ihn im Gegentheile,, indem 
es blos eine billige und dem wirklichen Zinsfuße anges 
meffene Reduction bewirkt, und £eine fremden Capis 
tale zu feiner Hülfe ruft. Frankreich hingegen würde, 
durch einen ganz entgegengefegten Gang, feinen indie 
viduellen Eredin vernihen, um der Willkuͤhr jener 
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. Made von einerineuen Art fih Preis zu ges 
ben, welche die zahlreich und ſchnell auf einander ges 
folgten‘ Finanzoperätionen in Europa gefchaffen zu 
haben fcheinet, und die, wenn fie gleich ‚aus indivi— 
duellen achtungswerthen Männern befteht, darum nicht 
minder eine Geifel für die Staatsgefellfchaft feyn würde, 
wenn nicht zuleßt die Staaten fich entfchlöffen, das 
Joch abzumwerfen, das fie ine auflegen zu wollen 
ſcheint. Don einer Urt Eroberungsfucht befeelt, 
ſcheint dieſe große Handelsgefellfchaft auf die Erobe⸗ 
rung aller Capitale ausgehen zu wollen. Mit wenig 
bebeutenden Mitteln aufgetreten, wußte fie biefelben 
in wenigen Jahren in einer furchtbaren Progreffion zu 
vermehren. ” —- Auf ähnliche Weife fprach fich ein _ 
Franzoſe über Lafitte’ 8 Creditſyſtem aus (vgl. Allg. 
Zeit. 1824. Beil. N. 231): „Man meine ‚nicht, 
die der Zukunft vorbehaltene Entfaltung.des öffentlis 
hen Credits in die Gegenwart bannen und dem augen- 
blicklichen Intereffe dienftbar machen zu koͤnnen. Noch 
keine Hand ift-ungeftraft geblieben, bie 
der Zukunft vorgegriffen hat. ine Eredit- 
Sinanz » Operation ift Feine Aufgabe zur ſpeculativen 
Auflöfung der Frage: was ift der öffentliche Credit, 
and wie wird und muß er fich entwideln? enden fie 
iſt eine Stüge, die auf dem Boten der Gegenwart 
ruhen, und nur die bereits vorhandenen Ergebniffe 
der Entwidelung des öffentlichen Credits zur Grund=- 
lage nehmen muß. Sie wird nnr dann richtig be= 
meſſen feyn, wenn die Berechnung aus dem Umfange 
der wirklich zu Gebote ſtehenden Mittel 
genommen ift, vor deren einzelnen Ugberfchägung man ' 
ſich aber wohl zu hüten hat. Auf das,- was in der 
Zituet ſich noch entwickeln wird, kann man nichts 
auen. 
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resent state of the public debts, revenue, expen- 

Bitars national banks and currencien of France, 
Rassia, Prus: tbe Netherlands, Austria, Na 
ples, Spain, Portugal, Denmark, Norway, Ha 
nover, and other german states, u. s. of America, 
Buenos Ayres, Columbia and Chili, Lond, 1822. & 
Cein grändliches, wichtiges Werk.) 

60. 

Ueber Steuerbefreiungen. 

Steuerbefreiungen koͤnnen aus dem ſtaats recht⸗ 
lihen, aus dem geſchicht lichen und aus dem 
faatswirepfchaftlihen Standpuncte betrachtet 
werden. Nach dem fraatsrechtlichen Stanbpunet 
iſt blos der Kegent, als das Oberhaupt des Staates, in 
allgem fteuerfrei, wo er als Sauverain ſich ankuͤn⸗ 
digt, nicht aber nach feinem Privarbefise, de 
wo er, nach Domainen und Regalien, in der Reihe 
der Orundbefiger und Gewewerbtreibenden erfeheint. — 
Rach dem gefhichtlichen Stanppuncte hat, ſeit 
den Zeiten des Mittelalters, thatfachlich bei vielen 
Staatsbürgern, namentlich bei dem Adel und ber 
Geiſtlichkeit, Steuerbefreiung beftanden. — Aus dem 
faatswirehfhaftlihen Standpanete find alle 
Steuerbefteiungen einzelner Bürger — mit- alleiniger 
Ausnahme derer, welche keinen reinen Ertrag her» 
vorbringen, — unzwedmäßig und dem Wohlſtande 
des Ganzen nachtheilig. 
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Es fragt fi), wie dieſe verfchiedenen Verhaͤlt⸗ 
niffe behandelt und die einander widerfprechenden In⸗ 
tereffen ausgeglichen werben koͤnnen, weil eine weife 
Finanzgefeßgebung und Finanzkunſt alle drei Rück 
fihten, — des Staatsrechts, der Geſchichte nud der 
Staatswirthſchaft, — durchgehende fefthalten und 
vereinigen muß. 

In Hinfiht des Negenten find, im Segen. 
ſatze der im Mittelalter beftehenben Verhaͤltniſſe, no 
ber Fürft und König, nad) feiner Stellung gegen den 
Adel und die hohe Geiftlichkeit, nur als primus inter 
pares galt,. die vichtigern Begriffe der perfonlichen 
Würde eines heiligen, unverleßlichen und unverants 
wortlichen Staatsoberhauptes, amd, mit dieſen, 
die richtigern Begriffe vom Staate feibſt, als 
eines in-fich rechtlich abgefehloffenen und nad Vers 
faſfung und Verwaltung zu einer unauflöslichen Ein⸗ 
heit verbundenen Ganzen, in neuerer Zeit über das 
ganze europäifche Staatenſyſtem verbreitet worden, 
Es verlangt daher die höchfte Würde des Regenten 
nothwendig, daß er, der über allen. Staatsbürgern 
fteht, nach feinen Intereſſen nie den Intereſſen einzelner 
Bürger oder einzelner Standesklaſſen gleich geſtellt wer⸗ 
Deu koͤnne, weilfeine perfonlichen Intereſſen mit den 

efammtintereffen des ganzen Staates 
in Eins verfchmelzen; fo daß er auch von Geiten 
der wirthfchaftlihen Verhaͤltniſſe mit keinem einzelnen 
Bürger und mit einem befondern Stande im Staate 
in Beruͤhrung oder gleiche Stelfung komme. 

"Weil aber dies, fetbft bei der zweckmaͤßigſten 
Verwaltung des landesherrlichen Fiscus nicht ganz zu 
vermeiden ift, fo Kange Domainen und Regalien fir 
Die Rechnung und das ntereffe des Regenten verwaltet 
werben; fo ift — noch außer der weiter oben über 
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die Domainen und Regalien aufgeſtellten ſtaatswirth⸗ 
ſchaftlichen Anſicht — der Uebergang der Domainen 
in Privateigenthum, oder doch wenigſtens in Erbpacht, 
fo wie die Ueberlaſſung der Regalien an Privatunter⸗ 
nehmer, doch mit Vorbehalt der landesherrlichen Ober⸗ 

aufſicht und des landesherrlichen Schußes, ber hohen 
Würde des Kegenten, aus ftaatsrechtlicher und politt« 
ſchen Gründen, am angemeffenften. Dabei verſteht 
fi aber von felbft, daß, wo die zeitgemäße Behand 
‘lung der Domainen ‚und Regalien noch nicht verfacht 
ward, eine fo bedeutende und für den gefammten Wohl 
fand des Volkes hoͤchſt folgenreiche Unternehmung 
auch nur allmaͤhlig verwirklicht werben duͤrfe; fo wie 
Dabei der Maasftab der Mächte vom erften, zweiten und 
Dritten politifchen Range nur felten für die Staaten 
des vierten politifchen Ranges, 'mit Einer Million 
Bevölkerung und, darunter, gelten kann, weil in bie« 
fen Staaten das, was der Regent durch die Abtres 
tung der Domainen und, Regalien verlieren wuͤrde, 
ſchwerlich durch die auf Directe oder indirecte Steuern 

fundirte Civillifte völlig gleichmäßig gededt werden 
koͤnnte *). — Dagegen möffen alle Privat be⸗ 

. figungen des Negenten, die entweder durch Erb⸗ 
haft von feinen Vorfahren und verftorbenen Mit⸗ 
gliedern feiner Familie, oder durch die Erfparniffe von 
ber Eivillifte, als fogenannte Chatouillenguͤter, erwor⸗ 
‚ben wurden, gleihmäßig, wie jedes andere Grund» 
eigenthum, nach dem reinen Ertrage- mit ber Grund⸗ 
fteuer belegt, und eben fo die, das fürftliche Privat⸗ 
eigenthum beräßrenden, indirecten Steuern von den⸗ 
felben erhoben werben; wig dies auch bereits In meh⸗ 
rern europäifchen und teutfchen Staaten befteht. 

*) v. Jakob, Th. 2, ©. 1043. 
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In Hinſicht der Befreiung einzelner Staatb⸗ 
bärger von gewiſſen Steuern, iſt die Meinung, als 

ob dieſe Befreiung eine beſondere Chre ertheilte, völlig 
unrichtig, weil die Ehre jedes Staatsbuͤrgers darin 
befteht, daß er, nach feinem reinen Ertrage, zu der 
Erhaltung und Fortdauer des Staates wirkſam bei⸗ 
trägt, und daß die peifonliche Bedeutung und Wich⸗ 
tigkeit des einzelnen Staatsbürgers mit dem von ihm 
geleifteten Hohen Beitrage für die Geſammtzwecke des 
Staates feigen muß. — . Daraus folgt, daß bie 
— als Auszeichnung ertheilten — Steuerbefreiungen 
gegen die höchften Zweite und Intereſſen des Staates 
verftoßen, und deshalb von allen einſichtsvollen Res 
gierungen in neuerer Zeit vermieden werben, obgleich 
die auf feften Rechtstiteln beruhenden 
Steuerbefreiungen vom Staate anerkannt werden 
muͤſſen. Es ergiebt- ſich daraus als unmittelbare Folge, " 
daß alle — an dem Tage der Verleihung einer folchen 
Steuerbefreiung beftehende — Steuern einem auf diefe, 
Weiſe Begünftigten nicht angemuthet, wohl aber alle 
feit dieſer Zeit im Staatsleben eingeführte neue 
Steuern von demfelben gefordert werden koͤnnen. Noch 
fehlerhafter würde es ſeyn, wenn einem Steuerbeamten 
Steuerbefreiung als Theil feiner Beſoldung 
angemwiefen würde, weil eine — zur Ausgleichung dieſer 
Befreiung verhältnigmäßig erhöhte — Beſoldung 
weit weniger Störung in der Öleichmäßigfeit der 
Staats verwaltung, und weit weniger Neid und Unzu⸗ 
friedenheit bei den übrigen Staatsbeamten bewirkt, als 
die ausgefprochene Ausnahme von gewiffen allgemeinen 
Abgaben. 

Da aber, nad den Ausfagen der Gefchichte, 
viele aus den vorigen Yahrhunderten ftammenben 
Steuerbefreiungen rechtlich beſtehen (wenn gleich- 
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die mit mehren ſolchen Befreiumgen verbundene auss 
ſchließliche Verpflichtung zum Kriegsdienſte 
nicht unberuͤckſichtigt vleiben darf); fo verlangen Staates 
weht und Staatswirthfchaft, daß den auf diefe Weiſe 
in früherer Zeit Bevorrechteten, für Die .freineillige 
Aufgabe diefer Befreiung und fuͤr deren Gleichftellung 
mit allen andern Ständen in der Befleuerung, von 
dem Staate ein Entfhädigungscapital auege · 
mittelt, und der reine Ertrag deſſelben ihnen in einer 
feſiſtehenden Rente gewiſſenhaft ausgezahlt werde. 
Dies ergiebt fi ſchon daraus, weil der Staat gewiſſe 
ehemals ertheilte Vortheile, gegen Schabloshaltung, 
zurüdnehmen kann, fobald fie mit dem allgemeinen 

Staats ʒwecke nicht länger-zu vereinigen find. 
BGBleicher Anſicht ift v. Jak ob (Th.2, S. 1063). 
„Beſitz der Steuerfreiheit muß freilich vom Staate 
reſpectirt werden. Indeſſen kann der Staat in der 
Steuerfreiheit nichts anders erkennen, als die Be⸗ 
willigung eines beſtimmten Vortheils. Wird nun 

erkannt, daß die Steuerfreiheit ein auf eine unweiſe 
Art zugeftandener Vortheil ift; fo muß der Staat 
das Recht Haben, diefe Art, jemandem einen- Bor 
teil zu bewilligen, aufzuheben , und ihm denſelben 
Vortheil auf eine-dem Staatszwede angemefjenere 
Weife zu vergäten. Niemand, dem ein Recht auf 
Steuerfreiheit zugeftanden ift, kann fich daher bes 
ſchweren, wenn diefe Freiheit zuruͤckgenommen, ihm 
aber der Vorteil, der ihm daraus ermachfen follte, 
auf andere Weife. gefichert wird. jede Steuer 
freiheit läßt ſich Daher mit vollem Rechte abſchaffen.“ 
Wo übrigens perfönliche Seiftungen an ben 

Staat (3.3. Bewirthung und Verpflegung der Sol: 
daten u. a.) beftehen, muß es jedem Staatsbürger 
frei geftellt feyn, diefelbe in baarem Gelde, nach einem 
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feſtgeſetzten Maasſtabe, zu entrichten; doch ſo, daß 
nicht der Staat ſelbſt die deshalb entrichtete Summe 
bezieht, ſondern die bezahlte deiſtung dafür-an Andere 
verdungen wird, die ſie, fuͤr dieſe Schadloshaltung, 
freiwillig übernehmen. Nach die ſem Maasſtabe 
iſt es auch gerecht und billig, daß der durchs Loos zum 
Soldatendienſte Bezeichnete in die Militaircaſſe eine 
Summe entrichtet , welche feinem Erfagmanne zus 
getheilt wird, der f reiwillig fich zum Dienftemelver. 

Daß endlich, nach den aufgeftellten Grundſaͤtzen, 
” von dem Staate (oft auf mehrere Jahre) anficipirte 

Abgaben, *bei veränderten Einrichtungen, nicht zum 
zweitenmale gefordert und bezahlt "werben dürfen, , 
und alle Arne, welche thatſachlich keinen reinen Ers 
trag ausmitteln, auch thatfachlic)- ſteuerfrei find, er⸗ 

giebe ih von fest - 
661. J 

Sefammtergebnigder Sinanzwiffenfhaft. 

Die geläuterte Finanzwiffenfchaft und Finqnz⸗ 
praxis unfers Zeitalters beruht auf dem hoͤchſten 
Grundfaße: daß jeder reine Ertrag im Gtaate 
ohne Ausnahme ‚, böchftens zu einem Fuͤnftheile, be⸗ 
ſteuert, die Höhe der Steuer nach der Höhe des reinen 
Ertrags bemefien, und nur derjenige als fteuerftei 
behandelt wird, der feinen reinen Ertrag erzeugt. 

Die gerechte und zweckmaͤßige Ausmittelüng des 
reinen Ertrages hängt abet ab von ber möglichften 
Bereinfahung des Steuerſyſtems, ſowohl in 
Hinfiht der Zahl der einzelnen Steuern, als in 
Hinficht des Verhältniffes diefer Steuern gegen 
Pr Deshalb beruht die möglichft hoͤchſte Vers 

einh ffachung des Steuerſyſtems auf zwei Klaſſen von 
- Steuern: ' 
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1) den Directen; dahin gehören: 
a) die Grundrentenfteuer, wozu Haͤuſer⸗ 

und DViehfteuer als Unterarten gerechnet - 
werben; 

b) die Einkommen», Gewerbss ober 
Kiaffen- Steuer, nach ihren verſchie⸗ 
denen, auf die moͤglichſt gerechte Abſchaͤtzung 
des reinen Ertrags der Individuen ges 

- ftügten, Klaſſen. 
2) den indirecten; dahin gehören: 

a) die. Berbrouchsfteuer, nach einer ges 
rechten und forgfättig berechneten Abftufung 
aller zu den verfchiedenartigften Beduͤrfniſſen 
des Lebens erforderlichen Gegenſtaͤnden; 

. b) die Orenzzölle, für die Ausfuhr ans 
dem Inlande und die Einfahe aus dem 

Auslande. 

62. 
qh Lehre von der Finanzverwaltung. 

Die Lehre von der Finanzverwaltung ftellt die 
Grundfäße -von ber gleichmäßigen Bertheilung, 
rechtlichen und zwedmäßigen Erhebung, fo wie von 
dem Sinanzrehnungswefen, ımd der Con 
trole über Einnahme und Ausgabe auf. 

Die Finanzverwaltung muß zunächft den Cha⸗ 
rakter der Einheit und Einfahheie*) an ih 
tragen, Die BR SA derfelben beruht auf der Bere 
einigung aller zur Finanzverwaltung gehörenden eins 
zelnen Theile (3. B. nach den ſehr verfchiebenartigen 
Quellen der Einnahmen und den eben fo verſchieden⸗ 

*) v. Jakobs Staatsfinanzw. Th. 2, S. 834 ff. 
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artigen Kaſſen für die Ausgaben) ‘zu einem fuftematis 
ſchen Ganzen; die Einfachheit aber, daß die eigent⸗ 
liche Finanzverwaltung zunächft nur das umfchließt, 
was unmittelbar den Staat betsifft, wo entweder 
von den Domainen und Regalien fo viel als möglich 
in die Privatwirthſchaft übergeht, oder doch die 
Bewirthſchaftung beider von der Finanzverwaltung 
getrennt, und-diefer untergeordnet (nicht gleiche 
geordnet) wird. Ueber die befondere Verwaltung des 
Vermögens und der Wirthfchaft der eingelnen Pros 
vinzen, ber Kreife, fo wie der einzelnen Aemter und Ge⸗ 
meinden eines Staates, "darf die Regierung nur die 
Dberaufficht führen, ohne irgend einen Theil dieſes 
Privatvermögens für ſich in Anfpruch zu nehmen *). 
Dahin gehört die Unterhaltung der Kirchen, Schulen, 
öffentlichen Gebäude, der Uhren, der Brunnen, des 
Ortspflaſters, der örtlichen Armenanftalten, der Feuers 
löfchanftalten, der Ortsbeleuchtung, der Straßenreis 
nigung, der Communalwege, der Brüden, der Waſſer⸗ 
bauten an Fluͤſſen und Kandlen, bie zunächft für 
örtliche Bedürfniffe dienen ı. |. w. — Mit der Eins 
heit und Einfachheit in der Finanzverwaltung muß aber 
die größte Ordnung, Genauigkeit und Gleichformigkeit 

"der Gefchäftsführung in jedem einzelnen Zraeige dev 
Einnahmen und Ausgaben, und die zweckmaͤßige Untere - 
ordnung aller Finanzbehörden unter das Finanzmini⸗- 
ſterium in Verbindung ftehen. In einem, nach feis 
nem Finanzſyſteme zwedmäßig georbneten, Staate 
wird daher das Finanzminifterium an der Spitze 
dieſes Verwaltungszweiges ftehen, mit dem Fin an z⸗ 
minifter, und ber nöthigen Zahl ver ihm beigefepten 

*) &o war es eine Finanzoperation, als Napoleon alle 
Gemeindegäter fär. den Staat wegnahm. 
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Finanzrathe, von welchen jedem ein beſonderer 
Zweig der Finanzverwaltung untergeordnet und zum 
Vortrage übergeben iſt. Diefer hoͤchſten Behörde 
find untergeordnet: 

a) das Centraleinnahmeamt; 
b) das Centralzahlamt; 
c) das Centralrechnungsamt; 
&) die gefammten finanzwirchfchaftlichen Behoͤr⸗ 

den in den Provinzen, Kreifen und. einzelnen Ges 
meinden, mit firenger Unterordnung und Controle 
derfelben "von den ihnen unmittelbar vorgefeäten 
Behörden in auffleigender Ordnung bis zum Finanz⸗ 
minifter. Dabei verfteht es fi von felbft, daß, 
wo‘ Domainen und Kegalien noch beftehen, biefe 
einer felbftftändigen und in fich zufammenhängenden 
Verwaltung beduͤrfen. 

Zur zwedmäßigen Emrichtung der Finanzver⸗ 
waltung gehören fovann: 1) die Finanzetats, 
oder die vorläufigen geröhnlich auf Ein Jahr berech⸗ 
neten, Ueberfchläge deifen, was der Staat im Einzelnen 
einzunehmen und auszugeben hat, fo daß in biefen 
von ben einzelnen Kreis» und Provinzial = Finanzbe⸗ 
Börden entworfenen Etats durchgehende diefelben 
Rubriken feftgehalten werden, und diefe in einer und 
derfelben Ordnung anf einander folgen müffen, weil den 
Dberbeherden dadurch Die gleichmäßige Ueberficht über 
die Bedhrfniffe und die Einkünfte der einzelnen Pros 
vinzen, Kreife und Gemeinden erleichtert wird. Durch 
ſolche zweckmaͤßig eingerichtete, und von den Oberbes 
hoͤrden genau geprüfte, Etats der einzelnen Provinzen 
wird die Hörhfte Sinanzbehörde in den Stand gefeßt, 
ein gewiffenhaftes und alle Staatsbeduͤrfniſſe erſcho— 
pfendes Budget zu entwerfen, und in conftitutio= 
nellen Staaten ven Ständen oder Volksvertretern vor⸗ 
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zulegen. So wie aber alle einzelne Etats des Staates 
in dem Budget endigen; fo muͤſſen auch 2) in der 
Haupt: (oder Central =) Caffe die gefammten Einnah⸗ 
men und. Ausgaben des Staates ihren Mittelpunce 
haben, bei deren allgemeinen Verwaltung das Budget 
als allgemeiner Maagftab dient, fo daß feine Caffe 
mehr ausgiebt, als das Budget ihr anweifet, und das 
Mehr oder Weniger der Einnahme der einzelnen Caffen, 
in Beziehung auf die Beftimmungen des Budgets, bei 
der Berechnung des Eitrags befonders aufgeführt wer⸗ 
den muß. Zu diefer Einheit der Verwaltung ift erfor 
derlich, daß jede Caſſe ihre befondere. Rechnung, nah 
den-Kubrifen des von ihr im Voraus eingereichten und 
von den vorgefeßten Behörden genehmigten Erats, führe.” 
Im Einzelnen müffen Die Unterbehörden nicht nur b2s- 
auftragt, fordern auch in den Stand geſetzt ſeyn, die 
auf ihre Saffen angewiefenen Zahlungen mit größter 
Pünctlichkeit und an den feftgefegten Tagen zu leiften, 
Damit das Geld nicht im Kaften ruhe, fondern fobald- 
als möglich der Circulation zurückgegeben werde, weil 
jede tobt: liegende Geldmaſſe ein Verluſt fire die Lebhaf⸗ 
tigkeit des innern Verkehrs und den Wohlftand des 
Volkes iſt. Eben fo müffen alle Ueberſchuͤſſe der 
einzelnen Caffen möglichft bald an die höhern Behörden 

" eingefande werden, Damit auch diefe die ihnen übertras 
. genen Zahlungen zur rechten Zeit leiften können. — 
In einer geordneten Finanzverwaltung werden daher 
alle den einzelnen Behörden angeriefene Zahlungen 
fo geftelle feyn, daß die Einnahme, durch welche fie 
gededt werben follen, mit Sicherheit im Voraus 
angelegt ift, fo wie die Staatsbeamten und andere Indie 
viduen in den einzelnen Prodinzen und Kreifen am 
zwedmäßigften auf die ihnen zunächft liegende 
Kaffe angewiefen werden, — Raͤchſtdem erfordern bie. 

r 
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Caſſenbuͤcher eine ſolche Einrichtung und lichtvolle 
Ueberſicht der Einnahme, Ausgabe und des Ueber⸗ 
ſchuſſes der erſtern, daß man an jedem Tage ihren 
wahren Zuſtand unterſuchen und ermeſſen kann. Der 
Abſchluß jeder einzelnen Caſſenrechnung muß monat» 
Lich geſchehen, und feine Revifion der einzelnen 
Caſſen den Einnehmen im Voraus bekannt ſeyn. 
Diefe Reviſion der Caſſen reicht,- in auffteigenber 
"Ordnung, bis zu der Central» Staatscontrole zuruͤck. 

Was die gleihmäßige Vertheilung ver 
"Steuern und Abgaben betrifft; fo muß die Finanz« 

verwaltung — geftüßt auf die ($. 41.— 44.) aufges 
fteliten ' höchften Grundſaͤtze — darauf fehen, dag 
nur der reine Ertrag beftenert, und von demſelben 
nur derjenige Theil für die Staatsbebärfniffe von 
den Individuen gefordert werbe, welchen diefe, ohne 
Beeinträchtigung der Unterhaltung ihrer Familien und 
ihres Privatwohlſtandes, entrichten könnenz wobei 
als Regel gilt, den reinen Ertrag in zweifelhaften 
Faͤllen lieber zu niedrig, als zu hoch zu nehmen; 
dag man, nad) der Verfchiedenheit der örtlichen Ver⸗ 
haͤltniſſe ein richtiges Gleichmaas zwifchen der Ver⸗ 
theilung der Directen und indirecten Steuern feſthalte, 
befonders in Betreff der Grund», der Klaffen= und 
der Verbrauchs » Steuer; daß, bei verhältniße 
mäßig gleicher Befteuerung des gefammten reis 
nen Ertrags im Staate, die Vertheilung der Steuern 
and Abgaben im Einzelnen ven Provinzen und 
Ortſchaften felbft überlaffen, jede gerechte 
Beſchwerde aber über Beeinträchtigung von den höhern 

* Finanzbehörden geprüft und entfchieden werde; daß 
alle Abgaben nad) ihrem Namen, nach ihren Sum» 
men, und nad) der Zeit der Entrichtung, durch voll⸗ 
fändige und verftändliche Tarifs überall bekannt flab, 
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um jeder Willkuͤhr der Einnehmer vorzubeugen; und 
daß man, wenn einmal ein nach den Grundfaͤtzen des 
Rechts gebilvetes Abgabenſyſtem eingeführt worden iſt, 
daffelbe ohne North nicht ändere, und in demfelben 
wechfele; theils weil das Volt daran gewöhnt iſt; 
theils weil die einzelnen damit verbundenen Uns 
vollkommenheiten allmaͤhlig im Saufe der Zeit , ſich 

ausgleichen. 

63. 
Fortſetbung. 

Was die Erhebung ber Abgaben anlangt; 
fe ift es Angelegenbeit einer gerechten und weifen 

nzverwaltu 
1) daß alle Abgaben nicht früher "erhoben 

werben, als bis fie der Staat zur “Befriedigung 
feiner Beduͤrfniſſe braucht (mit, Aueſchluß aller 
Anticipationen ); 
DD daß ſie zu einer Zeit erhoben werden, wo 
der Staatsbürger die Zahlung am bequemften leis ' 
ſten kann, und in den moͤglichſt kleinſten Summen 
4. B. die Klaſſenſteuer in monatlichen Ratis beſ⸗ 
fer, als in vierteljaͤhrigen); 
—* dag ihre Erhebung fo-wenig kofifpielig 

fen, als möglich, damit das aus dem reinen Er- 
trage aller Staatsbürger Aufgebrachte wirklich in 
die Staatskaſſen fliege, und die vorhandenen Bes 

vuͤrfniſſe befriedige; weshalb unter den verfchies 
deren Arten der Erhebung die. wohlfeilfte, 

- unter übrigens gleichen Vabaliniſſen, 
vorzuziehen iſt; 

808,.%.3, ©. 3678 : 
St. W. ate Auf, IL 29 
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-4) daß bei der Erhebung öffentlicher Abgaben 

alles möglichft befeitigt werde, was auf die Bes 
triebſamkeit und den Verkehr hem- 
mend, und auf die Sittlichkeit des Wols 
tes nachtheilig einwirken könnte; 

5) daß deshalb die bei der Erhebung der Ab⸗ 
gaben Angeftellten zwar fo befoldet find, Daß 
fie davon forgenfrei leben können, daß man aber 
ihre Zahl nicht überflüffig vermehre, und nament⸗ 
lich die Unterbedienten unter der ftrengften Aufſicht 
halte, um Beſtechung und Schleichtzandel zu ver- 
meiden; en — 

6) daß eine feftgeftaltete und ſelbſtſtaͤndig bes 
ſtehende Staats controͤle (Th. 1, Staats 
kunſt, $. 42.) die ftete Ueberſicht über das Innere 

Verdaͤttniß der Stoatseinnahme amd Staatsauss 
gabe gegen 'einandet, nach dem ihr vorgelegten Er 
gebniffe aller von dert Mittel⸗ und Unterbehoͤrden 

angeſtellten Kevifionen der 'einzelnen Gemeinde⸗, 
Kreis = und Provinzialcaffen, Teite; jede Verwen⸗ 
dung der Einfänfte: für einen andern, als ven be= 
ſtimmten Zwed, und alle Veruntreuung moͤglichſt 
verhindere; fo wie die erfolgte mit größter Strenge 
ahnde, und überhaupt die Finanzverwaltung mit 
allen übrigen befondern Zweigen der Staareverwals 

tung im Sleichmaaße erhalte. Dazu M noͤthig, 
“daß alle Rechnungen jaͤhrlich abgeſchtoſſen, 

von den unmittelbar vorgefeßten Behoͤrden zur rech⸗ 
> ten Zeit abgenommen, und die Ergebniffe dar- 
. Über der Oeneralcontrole durch detaillirten Bericht 
vorgelegt werden. Mur auf diefe WBeife-ift es mög« 
lich, mit Beftimmtheit auszumitteln, ob und auf 
welche Weiſe die Provinzial⸗ und Kreis⸗ Finanz ⸗ 
bepörden ihre Etats fälle, oder. Aber 

D 



ſcholtit en, ob ſie end: Weiß‘ Söhnen age 4 ober Ruͤckſtaͤnde und Dee in ihre nungen 
aufgenommen haben, 

In Hinfiht der Berpahtung der Steuern 
und Abgaben ganzer Provinzen, Aemter und Orts 
ſchaften, gegen Ablieferung der im Voraus abges 
ſchaͤtzten Summen, darf die Regierung nie überfehen, 
daß die Vortheile, welche fie daraus zu ziehen ver⸗ 
meine, durch große, Nachtheile aufgewogen werden. 
Denn 'theils übernehmen die Finanzpachter ein ſol⸗ 
ches Sefchaft nicht anders, als mit der /Ausſicht auf 
bedeutenden Gewinn, der doch zuletzt dem Volksver⸗ 
mögen Ju fragen zugemuthet wird; theils erfpart 
die Kegierung dabei nichts an bezahlten Officianten, 
weil die Stnonpadher diefe haiten und hezahlen 
maͤſſen; theils..werden dieſe Werpachtungen und 
diefe Pachter nie die ‚öffentliche Meinung des, 
Volkes, nach dem Zeugniffe der Geſchichte, fuͤr ſich 
gewinnen, weil der Pachter an bie Stelle des Staa⸗ 
tes tritt, und doch ala Indiv duum den uͤbrigen 
Staatsbuͤrgern gleich ſteht; theils iſt die Erhebung 
der verpachteten Steuern gewoͤhnlich mit vieler 
Strenge “und hartem Drude, der Abgabepflichtigen 
verbunden. Doch koͤnnen einzelne: Einkünfte, 
wo die ‚genannten Mißbraͤuche megfallen, z. ®. 
Bruͤcken⸗, Kanals, Ehauffeegelver und dergl. ver- 
pachtet werben, fobatb man biefelber nicht zum Vor⸗ 
theile des Paochter⸗ im Voraus erhoͤht. 

8. L. v. Oesfeld, Verſuch einer Anleitung zur 
Ainangeeanungenifienfegaft und Verwaliung oͤffentlicher 
Kaſſen. Berl. 1773. 8. 
3. Heinr. uns, Anfeitung zur Kameralrechnungs⸗ 

wiſſenſchaft. Leipz. 1786. 8: 
I. Nic. malen, oracuſches ehräng un die Peivats 
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und Ramealı Ecratreauungen· nad 8 der 
Kr Rechnung in doppelten Poſten. ingen, 
1790, 

Bau € Sl. Wöhner, Handbuch vom Kaffens und 
Rechnungswefen. f. 1797. 8. — Zweite revidirte 
und erdängte Aufl. , bearbeitet von I. D. ‚Oymansti, 
1824. 
©. 3. Helwig, theoretiſcher Verſuch, die Finauz⸗ 

 beredmung eines Staates nad) doppeltem Buchhalter 
, einzurichten. Stettin, 1799. 8. 

Eſchenmayer, Ayleitung zu einer fi 
einig bes Staatsrechnungsiwelens. 2 — Selb. 
i807. 
% Paul Harl, KHandbud der gefammten Sttuer⸗ 

regulirung. 2 Th. Erl. 1813 und 15. 8. 
C. W. Sander, Verſuch einer Anleitung ‚zur. practis 

ſchen Kenntnig des Kaffens und Rechnungẽeweſens und 
ber darauf Bezug habenden Gegenſtaͤnde in ben k. preußi⸗ 

FE Bean Ski Gym ei uteani, Grundfäge des. 
Rechnungewefens. Wien, 1318. 8, 
A. Hoch, Über Ginangkaffenetats, M. A. Rottenburg, 

4820. 8. 
Nengebamer, Darſtellung des Verfahrens Im Kaſſen⸗ 

und Rechnungeweſen bei der franzoͤſiſchen Verwaltumng. 
Dresl. i820. 8. CHabeſche Lit. Zeit. 1821, Ot. 147. 
Leipz. gg 1821, ©t.,311.) 
3.6, Bere r, Bag] „die das —S 

nungs/ unl affenmefen. 2 Theile. Stuttg. 1820. 8. 
(Halleſche Lk, Zeit. 1821, ©t. 165.) 
5.8. Kiefate, Grambzüge '; jur zweckmaͤßigen Eins 

. richtung des Stantskaffens und Ridmungsweins und 
feiner Eontrolle. Berl. 1821. 8, (vgl. Halleſche Lit, 
Zeit. 1821, ©t. 155.) ” fr 
Ueber Stantsrechnungswefen nad) den Forderungen der 

neueſten Zeit. , Nürnb. 1823, 8, 
€. v. Arnold, Rerfud einem Staatsrechmunge⸗ 

fofteme. IH. 1. un ae 



Polizeiwiffenfhaft 

Einleitung 
. . 

x 1. x 

. Borbereitende Begriffe 

. Rs und Wohlfahrt find vie beiden hoͤchſten 
Bedingungen des Ötaatslebens, und beide im 
Zwede des. Staates felbft enthalten, weil der 
Staat, nad Vernunftgefegen ‚„ weder als eine bloße 

- Rehrsanftalt, noch als eine bloße Anftalt für Wohl: 
fahrt und Gluͤckſeligkeitsgenuß gedacht werden kann. 

Wenn nun im Zwede des Staates die beiden 
Begriffe des Rechts und der Wohlfahrt enthalten 
find; ie muß auch im Organismus des Staates eine 
Einrichtung beftehen, vermittelft- welcher der Zweck 
des Staates unmittelbar gefichert und 
erhalten, und defien ununterbrohene Verwirk⸗ 
lichung befördert und erleichtert wird, Dieſe 
Einrichtung nennen wir die Polizei ). 

) Stammen gleich: PO und. Polizei von einem gemeine 
famen griechiſchen Bere: pi cı@ ab; und mögen auch 
in verfchiedenen Beitaltern dem Begriffe der Polizel 
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Die Pellyei bat daher im innern Staatsleben, fuͤr 

die unmittel bare Verwirklichung des Staats- 
zweckes, zwei Hauptaufgaben zu löfen: 

’ FRA, fie fol sheits die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung im Staate ode (möglicher Verlegung bes 
wahren, und die ‚gefepene. Verlegung fogleich 
erkennen und ausgleichen; * « ? 

2) theils die Culture und Woptfaprt der 
Staatsbürger nad ihrem ganzen Umfange begräns 
den, befördern, erhalten und erhöhen. 

Die wiffenfchaftlihe Geftaltung und Darftellung 
der Polizei fest, nach dem aufgeftellten Begriffe, 
blos zwei Wiffenfchaften — das Staatsrecht und die 
Volkswirthſchafslehre — voraus, durch welche fie 
in ihrer Grundbeſtimmung bedingt wird, weil in diefen 

feße verſchiedene Anfſchten und Vegriffe verbunden worden 
ſeyn; fo muß doch gegenwärtig die Polizei, als ſelbſt⸗ 
Rändige Anſtalt im Staate, von jeder andern getrennt, 
und die Poltzeiwiſſenſchaft, als verfdieden von 
jeder andern Staatswiſſenſchaft, nach ihrem — 
Uchen Charakter aufgeſtelit re) Zwar 
ſelbſt bis jege über den Begriff dieſer Pr 
bie vorzuͤglichſten Bearbeiter derfelben nicht vereinigt (denn 
bu den 24 Definitionen berfelben in v. Ber g s Handb. 

6 teutſchen Polizeirechts, Ih. ı, ©. 3ff. find, felt 
der Zeit, noch mehrere hinzugelommen); allein Aber die 
Selbitftändigteit der Polizelankalen und der Pslizeis 
wiffenfcpaft -fiod doch alle Cmit Ausnahme Efcheus 
mayers in d. Heidelb. Jahrb. ı8ıg, März, 
weldyer Reine befondere Polizei aufftelt, „weil ein jeder 
Regierungszmeig einen conftirutiven Theil habe, den wir 
die Politik beffelben heißen, und einen ererutiven oder 
adminijtrativen, die Pol iche i deffelben‘‘) einverftanden ; 
nur daß einige die fogenannte Eulturs und 
Bopifaprrspalizgh ganz von der Wiffens 
ſchaft ausſchließeß 
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beiden Sadabewiſſenſcheſten alle Verhäleniſſe unser“ 
welchen Recht und Wohlfahrt im innern Staats⸗ 
leben verwirklicht werben koͤnnen und ſollen, nach 

ihrem Gefammtumfange und: in ſoſtematiſcher Aufe, 
einanderfolge dargeftellt werden. Aus diefen beiden 
Wiſſenſchaften gehen ‚Daher Die beiden hoͤchſten Zwecke 
des Staates, Recht und Wohlfahrt, unmittelbar 
in die Poligeirsiffenfepaft über, während biefe beiden 
Zwecke von den drei übrigen Zweigen der Staatsver⸗ 
waltung — d..i. von der erechtigkeitspflege, non ber 
Finanzverwaltung, und von der Verwaltung bes Krieger 
weſens — nur mittelbar, d. h. unter geroiffen vore . 
ausgehenden Bedingungen und Beranlaffungen, vers 
wirklicht werden koͤnnen (z. B. in der Juftiz unter 
der Bedingung zieifelhafter oder fireitig gewordenet 
Rechte, oder unter der Bedingung begangener Vers 
brechen u. f. w.; in der Sinanzverwaltung unter 
der Bedingung und Vorausfegung gewiffer eingetre⸗ 
tener Bebürfnijfe des Staates, die durch Directe oder 
inirecte Steuern gededt werben. ſollen; in ver Kriegs» 
verwaltung unter der Vorausſetzung une Bedingung 
ber nöthig gemorbenen Aufrechthaltung und Wertheis . 
digung der wohlgegründeten Rechte des. Staates gegen 
die Anmaßungen oder Angriffe des Auslandes). — 

. Sm Gegenfaße gegen dieſe mittetbare Stellung der 
Gerechtigkeits— pflege, der Finanz = und Kriegsverwals 
tung: zn den beiden hoͤchſten Staatözweden, konimt 
der Polizei eine.unmittelbare Stellung zu dieſen 
Zweden zu, inwieferu ihre Wirffambeit bald durch Die 
unmittelbaren Störungen diefer Zwecke des Rechts‘ 
und der Wohlfahrt (durch Auflauf, Empörung, Feuers⸗ 
und MWaffersgefahr, Arı Bettelei, Betrug u. ſ. 
w.) veranlagt, bald durdwdie unmittelbaren Bedürfe 
niffe des Staates (in Hinſicht auf feine Bevoͤlkerung, 
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auf die Cultur, auf das Kirchen» und Erziehungs⸗ 
weſen u. ſ. w.) geboten wird. J 

Ob nun gleich die beiden aufgeſtellten Hauptge⸗ 
genſtaͤnde der Polizei, ihrem Charakter nach, nicht 
fuͤglich von einer und derſelben Behörde im Staate 

“ ausgeführt werben konnen, weil zur Verwirklichung 
der erften Aufgabe der Polizei nothivendig die Ans 
wendung des Zwanges gehört, während bei der 

g der zweiten Aufgabe, im eigentlichen 
Sinne, der Zwang nur felten anwendbar ift; fo treffen 
doch wiffenfchaftlich beide Aufgaben in dem höher 
liegenden Begriffe des Staatszwedes ſelbſt zuſammen, 
der weder blos auf Recht, noch blos auf Wohlfahrt 
beruht, obgleich die Verwirklichung der Herrſchaft des 

+ Rechts im Staate durchaus bie erfte, die Beförbes 

\ 

tung der Wohlfahrt die zweite Bedingung des innern 
Staatslebens bleibt; — und eben fo müffen in der 
Staatspraris beide Zwede der Polizei berhdffichtige 
und befördert werben. 

Del. TH. 1, Einleitung S. 11—12, und 
.Staatstunft $. 46. 

2 . 

Begriff und Theile der Polizeiwiffen- 
(haft. 

Die Polizeiwiffenſchaft iſt daher die ſy ſtem a⸗ 
tiſche Darſtellung der Grundſaͤtze, nach 
welchen der Geſammtzweck deg Staates, 
die Herrſchaft des Rechts und die Begruͤndung der 
individuellen und allgemeinen Wohlfahrt, unmits 
telbar geſichert un erhalten, unddeffen 
ununterbrohene Verwirklichung beföür 
dert und erleichtert werden foll, 
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Ob nun gleich -der Staat als ein organiſches, 

j d. h. als ein nach allen Bedingungen des phyſiſchen, 
geiftigen, und fittlichen Volkslebens innigft zuſammen ⸗ 
haͤngendes und fortfehreitendes, Ganzes gedacht wers 
den muß; fo muͤſſen doch, in der Wirklichkeit 
des Staatslebens, die Anftalten für die unmittel« 
bare Sicherung und Erhaltung der Herrfchaft des 
Rechts, von den Anftalten für die unmittelbare 
Befbrverung der individuellen und allgemeinen Wohl⸗ 
fahrt: von einander verfchieden feyn, und’ deshalb muͤſſen 

ſie auch, in der Wiffenfchaft, nad ihrem Chas 
after, nach ihrer Ankündigung und nach ihrer Wirk⸗ 
famfeit ‚ verfchieden von einander dargeſtellt werben. 

Die Poligeiwiffenfdyaft zerfällt daher in die bei⸗ 
den Haupttheile: . 

- 41) in die Darftellung der Grundſaͤtze, nach 
welchen bie Herrfchaft.des Rechts Im innern Staates 

leben unmittelbar durch gewiſſe Anftalten und 
Einrihtungen gefichert und erhalten werben foll. 

° Der Inbegriff diefer Grundſaͤtze heißt die Sicher 
heits« und Ordnungss — oberdie Zwanges 
polizei; " 
2) in die Darſtellung der Grundfäße, nach 
welchen die individuelle und allgemeine Wohlfahrt 
im innern Staatsleben unmittelbar durch gewifle 
Anftalten und Einrichtungen beförbert und erleichtert 
‚werben fol. Der Inbegriff dieſer Grundſaͤtze 

heißt die Culturs und Wohlfahrtspolizei; 
womit oo. 

3) bie Lehre von der Polizeigefeßgebung 
und Polizeiverwaltung verbumden wird. J 

So wie in der Sittenlehre die unvollkommenen 
Pflichten, oder die Pflichten der Güte, gegen die 
volltommenen Pflichten, gegen die Pflichten der Ge⸗ 
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reife, 16" ser *); fo verhäft ſich auch — in 
ber Stellung egierung zu den Bürgern — die 
Cultur⸗ und —E zur —S 
So wenig nämlich die Ausuͤbung der Pflichten her 
Güte im gefelffaftlichen Sehen durch Zwang bewirfe 
werben darf wenn gleich ber fütttlicheguse Wenſch zur 
Erfüllung derfelben durch eine innnere Berpflihtung 
genötigt wirdz fo wenig Darf auch det Staat die ein⸗ 
zelnen Bedingungen der Cultur · und Wopkfehrtspolis 
zei blos durch Zwang bewirken wollen, wenn 
gleich in jedem: gutorganifirten Staateydie. Ynfiaten 
dafür nicht fehlen bürfen,, und ‚namentlich. vie höhere 
Vollkommenheit dieſer Auftalten zugleich die höhere 
Stufe ver Cultur des Staates felbft, und die Blüche 
des innern Staatslebens aller feiner Birger ankin⸗ 
dist: und verbuͤrgt. 

Ob nun glei der Zwang, welder ber Polizei 
zuſteht, —8 bei allen Gegenſtaͤnden ber Sicher⸗ 
heit» wad--Orbnungspofigei (z. 3. beim. Auffinden 
und ——— des *** des Diebes, des. Auf⸗ 

rubhrſtiſters u. ſ. w.) angewandt werden 6; fo folgt 
daraus doch Feinesweges, daß die Anwendung 
des Zwanges von der Kulturs und Wohl 
fahrtspofizei ganz ausgeſchloſſen werde. 
Wenn 3. B. die Bevölkerung des Staates fortdauernd 

durch Die mater den niebeen Ständen bes Volkes herr⸗ 
chenden Vorurtheile gegen die Podeneinimpfung leis 

"det; fo.ift die Negierung nicht nur berechtigt, fondern 
fegar verpflichtet, die angeordnete Ampfung . buch 
Zwang durchzuſetzen. Wenn ferner tnter den nie= 
dern Ständen gemeinfchäpliche Voruntheile das Empor 
kommen und die Blüte des Bewerbeneſens hindern 

*)%.3, ©. 551. 
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.@. 8. in den gefchloffenen Junungen; in der Muse 
fchließung unehelicher Kinder von gewiſſen Gewerben; 
in vielen zuͤnftigen Misbraͤuchen; in der fchlechten Bes 

lung der Lehrlinge u. ſ. w.); fo müffen durch das 
infchreiten des Zwanges dieſe Vorurtheile und 

Mißbraͤuche befeitige werden. Eben fo muß, wenn 
eine Viehſeuche ſich verbreitet, den Nacprpeien derfels 
ben durch Zwang begegnet werben., Daffelbe gilt 
von der Anwendung des Polizeizwanges in Hinfiche 
öffentlicher verderblicher Vergnhgungsörter, verbotener 
Hazardfpiele, fittenlofer Tänze, Vertroͤdelung bedenk⸗ 
licher Jahrmarktslieder, oder Verhötung nachtheiliger 
Bolksſchriften, in welchen der Aberglaube gepredigt, 

- oder das Lafter glänzend dargeftellt, oder das Ver⸗ 
brechen entſchuldigt und bemitleidet wird. Vorzüge 
lich aber ift der Zwang dahn jn der Cultur⸗ und 
Wohlfahrtspolizei nöthig, wenn’in Hinfiche auf den 
kirchlichen Cultus geheime Geſellſchaften, myſtiſche 
und froͤmmelnde Zuſammenkunfte, ſeparatiſtiſche Um⸗ 
triebe ſich bilden; oder wenn in Beziehung auf das 
Erʒiehungsweſen ſaumſelige oder boͤswillige Aeltern 
genoͤthigt werden muͤſſen, ihre Kinder zum Schulbe⸗ 
ſuche anzuhalten; oder wenn erbärmlihe Schulen in 
Eleinen Städten in zweckmaͤßigere Anftalten umgebils ' 
det, und — felbft gegen den Bettelſtolz unwiſſender 
Magiftrate — veraltete, unzureichende, und ben ges 
genwärtigen Beduͤrfniſſen der Wiſſenſchaft geradezu 
widerfprechende, fogenannte lateinifche Schulen in zeit» 
gemäße Erziehungsanftalten umgewandelt werben fols 
len. — Allerdings kündigt fich der Zwang in allen 
diefen Beziehungen anf eine andere Weife 
an, als wenn die Polizei des Betrunkenen auf ber 
Straße, des Gauners auf den Meflen, des mit fals 
ſchen Päflen angekommenen Gluͤcksritters, oder des 

J 
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aurteaniten Betruͤgers, Diebes, Manhelmörders 
u.f. ©. fih bemädjigt. Adein feft fteht der Orumb« 
ſatz, daß auch die Cultur⸗ und Wohlfahrtspolizei 

„nit obne Zwang geuͤbt werden koͤnne, wenn 
gleich Die Art der Anwendung deſſelben jebesmal von 
dem verliegenben Salle abhängt. 

3. 

Verhaͤltniß der Polizeimiffenfhaft zu 
den andern Staatswiffenfhaften. . 

. Unerfennbar grenzt in vielfacher Ginſicht bie 
BZwangspolizei fehr nahe ans Gebier der Ge⸗ 
rechtigkeitspflege; allem darin befteht eben die 
Aufgabe eines awedmäßigen Gtantsorganiemus, daß, 
ungeachtet dieſer defchaft, dennoch, in der 
Wirklichkeit des Stähtslebens, die Gerechtigkeitspflege 
und die Polizei in ihrer Thaͤtigkeit nicht in einander 
eingreifen, und die Polizeiverwaltung völlig 
von der Gerechtigkeitspflege getrennt 
wird, theils nah dem Wirkungskreiſe ſelbſt, 
theils nach den dafaͤr angeftellten Behoͤrden. 

Faſt auf diefelbe Weiſe berüprt die Enftuw und 
Wohlfahrtspolizei das Gebiet der Staats 
wirthfchaftlehre, nachdem, in derfelben aufgeftells 
ten, Einfluffe der Regierung auf die Landwirthſchaft, auf 
das Gewerbs weſen, auf den Handel und auf die geiftige 
Tätigkeit im Kreife ber Wiffenfchaften und der Künfte. 
Allein, wenn gleich in der Wirklichkeit des Staatslebens 
diefelben Behoͤrden, welchen die feitung der Cultur⸗ 
und —— uͤbertragen wird, zugleich auch 
die aus der Staatswirthſchaft aufgefuͤhrten Gegenſtaͤn⸗ 
de zu beruͤckſichtigen haben; ſo muß doch in der Wiſ⸗ 
fenfchaft genau zwiſchen dem Verhaͤltniſſe unterfchies 
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den werben, in weißem bife Gegenfänbe ur Staat 
wirthfchaft, und in welchem fie zur Culture = und Wohle - 
fahrispolizei ftehen. Doch tritt dabei das Verhaͤlt⸗ 
niß ein, daß, fobald die Polizeiwiſſenſchaft nicht 
befonders, fondern im Zufammenhange mit ven 
gefammten Staatswiffenfchaften , und namentlich in 
unmittelbarer Solge aufdie Staatswirths 
Shaftstehre (wie in diefem Lehrbuche) vorgetragen 
wird, die in der Gtaatswirthfchaftslehre erörterten 

" Gegenftände in der Darftellung der Cufturs mb 
Wohlfahrtspolizei nur Eurz betühre werben bürfen, 
weil man in Hinſicht derfäben auf die Staatswirth⸗ 
fipaftsiehre zuruͤck verweifet. 

Gegen die Staatskun ſt endlich verpält ſich 
die Poligeiwiffenfchaft fo, daß in der erften in dem⸗ 
jenigen Abfchnitte, welcher von den gefammten vier 
Zweigen der Staatsverwaltung handelt, auch der 
Polizeiverwaltung im Allgemeinen, und zwar 
nach ihrer Stellung gegen die Gerechtigfeitspflege, ger 

gen die Finanzverwaltung, und gegen bie Organifation 
der bewaffneten Macht im Staate, gebacht ‚werben 
muß; baß: aber der felöftftändigen Poligeiwiffenfchaft 
die durchgeführte und in fih zufammen« 
hängende Darftellung ver beiden Hauptge⸗ 
genftänne: 1 der Zwangs⸗ und der Lulturpolizei, üben: 
kaflen blei 

Fra fehlt es übrigens, ſelbſt nad): manden 
brauchbaren Vorarbeiten, an einem befriedigenden 
Polizeigefegbuche, worin theils der Um⸗ 

fang der Polizeigewalt voͤllig von dem Gebiete der 
Juſtizgewalt getrennt, theils alles, was zur 
Wirkfamteit der Pol et, id irkſamkeit Pa achhöpfend rin 
- foftematifpee Ordnung dargeſtellt waͤ 

alle Mönner vom Face. wiflen,: daß die vorhan⸗ 
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‚denen Sammlungen von Polijeigefesen 
“(von” welchen ohnedies viele bei der neuen Ge 
ftaltung der Staaten veraltet ſind,) die fo fühle 
bare füde eines beftinmten Peine nie 
gu erfegen vermögen. 

4° 

Ueber den Unterfchied zwifchen höherer 
und niederer Polizei. 

Der Unterſchied zwifchen höherer un nieberer 
Polizei gept nit aus der Wiffenfejaft feibft, fonbern 
zunaͤchſt aus der Gtaatspraris heruse. Denn 
weil in mehrern eutopäifchen, vnd namenstich in vie⸗ 

len teurfchen Staaten ehemalige reichsunmittelbare 
Staͤnde ihre Selbſtſtaͤndigkeit und mit derſelben viele 

Hoheits⸗ und Regentenrechte verloren haben; fa warb 
ihnen — bereiss in der Urkunde bes Rheinbundes, 
und fpäter in der teutſchen Bundesaete — die Ver⸗ 
waltung der niedern Polizei, neben andern Were 
eehten, gelaflen. 

Nach diefem, ke der Erfahrung fi ankuͤndigen⸗ 
‚ ven, Uuterſchiede zroifchen der hoͤhern und niedern 
Polizei, muß zur gäpern Belize, welche nur den 
fouverainen Regenten ſelbſtſtaͤndiger Stanten 
kann, alles gerechnet werben, was die allgemeine 
—B und Sicherheit, und die allgemeine Cul⸗ 
wer und Wohlfahrt des gefammten Staaues be= 
trifft (3:8. allgemeine Sicjerheits« und Geſundheits⸗ 
anfalten, Landſtraßen, Biuͤcken, Fener- und Wafs 
ferordmungen r Ausfuhrs and Einfuprverbote, Grenz⸗ 
Be, ——— Se nk 
allgemeine. jege in Hinficht auf Ki ’ 
ziehungsweſen, Sitten u. ſ. m.);. während bie.nic« 
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dere Polizei alle Einrichtungen - und gie ums 
ſchließt, wodurch die Standesherren in ihten Gebre— 
ten ihre Unterthanen vor allen gemeinſchaftlichen Stoͤ⸗ 
rungen ber Ordnung und. Sicherheit bewahren, und 
vie oberſte Leitung über die in dieſen Gebieten befind« 
Pr srtlichen Anftalten für Eultur und, Wohl 
her füßten. Daraus folgt, daß die Polizeige 
—E— zwar an ſich ein unbeſtrittenes Recht 
der Souverainetaͤt iſt, daß aber die Anwendung der 
vom Regenten gegebenen Polizeigeſetze auf ein⸗ 
zelne Fälle und örtliche Verpältniffe ven, 
bem Regenten untergeorbneten, Gtandesherren und 

ſelbſt den Magifteaten großer Gtäbte - übertragen 
werden kann. 

j 5. 
J ihteratur der Polizeiwiffenfgaft. 

e. 8. Langemack, Abbildung einer vollkommnen 
2. Pelze. Werl. 1747. 4 

9. Er. Better, deutlicher “Unterricht von der zur 
Staats s und Regierungsmäffenfchaft gehörenden und in 
einem jeden Lande fo nörhigs als müglichen Polizei 
rg 1753. 8. — N. AÄ. unser dem Titel: Deuts 
inet Mmtercigt ‚von der Poltzeiwiſſerſchalt. Wetzlar, 
1777. 

x 3 in Gulo. v. Juſti, die Seundfefte zu der 
Made und Gtädfeligkeit der Staaten, oder ausführliche 
WVorſteüung der geſammten Polieniffenfejaft, Königeb. 
wLpg. 1760. &. — — Grundſatze bee Polizeiwiſſen⸗ 
ſchaft, in einem. wrnänftigem, auf der Endjweck der 
Poligei gegrändeten, Zufammenhange. Ste Ausg. mit 
Berbefferungen und Anmerkungen von Joh. Be tmann. 
@öt,.1780, 8. 
a — Hoffmann, Entwurf von dem Umfange 

. ber GegenRänden, den —— md Eintheis 
Hungen des Polzelweſens. Dass 37656. 
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9, Bittebrans, Sunen dm n 
. 8. (pivor franzoͤfiſch, Hamb. 1765.) 

ö —— Chriſtoph Lahner, kurzer Inbegriff der 
ganzen Polijeiwiſſenſchaft, iabellariſch entworfen, Mürnb. 
2772. dol. (nad Juft) 

Petr. Car. Guil. L. B- ab Hohenthal, liber 
de politia, adspersis observationibus do causarums 
politiae et justitiae diferentiis. Lips. 1776. 8- 

af. Ignaz Butſch eck, Abhandlung von der Polizei , 
überhaupt, und wie die eigentlichen Polizeigefchäfte won 
gerichtlichen und andern öffentlichen Werrichtungen untere 
‚fieden find. Prag, 1778. 8." 

(3. 8r. v. Pfeiffer) natärlide aus dem Endzwede 
der Sefelfaft enstipende als  Dollelwiftnfcnefe: 
2 Tpeile. Self. am M. 1779. 

Franz Joſeyh Bob, von He Oyfene der Bali 
wiſſenſchaft. pburg, 1780. 81 

. Geo. Leuchs, Grundriß der Polizeiwiſſenſchaft. 
Nürnd. 1784, 8. 
& 9. M. Schmid, ausführlie Tabellen er die 

Dali igets, Kandlungs / und Finan zwiſſenſchaft. Mannh. 
1785. 8. 
©. F. Lampreht, Verſuch eines vollfkändigen Sy⸗ 

ſteme der Otnatslehre. ır Theil, Berl, 1784. 8. Cents 
hält von ©. 208 am die Poligeimiffenfchaft.) 
Karl 33 Roͤſſig, Lehrbuch der Doltzeiwiſſenfchaſt. 

‚ı 
\ fr. Jung, der Steatepoltzeiwiſſen / 
(acer 1788. Auen) 
J. Sfr Bebricius, Dolijeiſchriften. 2 Thle. Kiel, 
1788 — 90. 8. 

Vict. Tob, Ernſt v. Ern ſthauſen, Abriß von einem 
Ziui und Sinanziyftem. Berl. 1788. 8. — te 

ufl. Leipg m Berl, 1811. 8. 
Aug. Niemann, Grundſaͤtze der Fe 

ır Theil, welcher die Einleitung und den größten Theil 
ag Polizeiwiffenfpaft enthält. Altona 
und £p}. 1790. 8. - 
32. Schwarz, Syſtem einer umversdnfigen Pe 

lizei. Vaſel, 1797. 8. 
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Keine. Benfen, Verſuch eines ſyſtematiſchen Grund⸗ 
riſſes der reinen und angewandten Staatslehre. 3 Abs 
theil. Erl. 1798. 8. Centhält in der zweiten Abtheis 
lung die Polizeiwiffenfhaft.) 
I 8. Sig. v. Hol zſchuher, Verſuch eines volle 

Rönifiren Polt zeiſyſtems. 1 ©. 1 Heft. „Nürnberg, 
1799. 8 

v. Sonnenfels, Srundfäge der Boliget,shante 
lung und Finanz. 7te Aufl. Wien, 1804. 8, 
Er. Benedin Weber, ſyſtematiſche⸗ Zandbuch dee, 

tr 1m Band in zwei Abtheil. Berlin, 
erſchien nicht. Dieſe beiden Abtheiluns 
n &.63 an blos Polizeiwiffens 
ehrbuch der politifchen Oekonomie. 2 
», 1813, 8. (Der ae Theil enthalt 
die Polizei.) 
„Verſuch der Begruͤndung eines ends 

lichen und Aurdaus neuen Syſtems der fogenaunten 
VPolijeiwiſſesſchaft. ir Thl. Landsh. 1807. 8. (ward 

nicht beger 
3. Em Sufeb, Log, über den Begriff der Polizei 

und den Umfang der Polizeigewalt. Hildburgh. 1807. 8. 
Sen. Henrici, Grundfäge zu einer Theerie der 

Polijeiwiſſenſchaft. Lüneb. 1808. 8. — Maditrag 
dazu, 1810, * 

:.( 8 dhudmann), Ueber das Princip, die Grenzen 
und den Umfang der Polizei. Lpz. 1808. 8. *). 

i Reop. Br. Fredersdorff, practifche Anleitung zur 
+ Landpolizei aus allgemeinen Grundfägen, mit Hinweifung 

auf die fürjil. braunſchw. Wolfenbuͤttelſchen Landesgefege. 
Pyrmont, 1800, 8, 

4. Eifenhuth, Polizei, ober Staatteinwohnerords 
nung für Sicherheit und Wohlfahrt im Allgemeinen. 
2 Theile. Neumarkt, 1808, 8. (vergl. Jen. Lit, Zeit, 
1810, ©t. 262.) 
3. Paul Harl, vollftändiged Handbuch der Polizeis 

wiſſenſchaft, ihrer KHülfsquellen und Geſchichte. Erl. 
1809. 8, 

*) Weber. nennt ben Staatsrath Gruner als Verf. diefer 
anonpmen Schrift, 

St. W. ae Aufl. IL 30 



466 Polizeimhfenfchaft. 

ı Sue. Heim. Jakob, Grunkfüge der Pettzeizeſes ⸗ 
gebung uab der Pelipelanfalten. 2 Theile. Halle, 
1809. 8. 
8 ' A. Hoͤck, Srundlinien der Pelizeiwigenftaft, 

mit. befonderer bare auf das önigreih Bayern. 
— 1809. 8. (vgl. Halleſche Lit. Zeit. 1811, 

t. 270.) 
ih. Jeſeph Behr, Syſtem ber. angewandten allges 

meinen Staatslehre. 3 Theile. Frkf. a. M. 1810, 8. 
at im Th. 3. ©. 3ff. die Lehre von der Polijeigeſetz⸗ 
gebung und Polizeiverwaltung.) 

Joſephh Moffbauer, Verſuch einer allgemeinen 
Staatöpolizel. Gräg, 1815. 8. (erbärmlic.) 

Yal. Graf v. Soden, die Staatspolizel, nach dem 
Grmbfägen der Nationaldtonomie, LiR auch Th. 7 
feiner Mationaldtonemie.) Aarau, 1817. 8. — Die 
Staatspationalbildung. erfud über "lie Sefeke Ei 

I u. Th. 8. feiner Narionaiötokernie.) Aarau⸗ 
1824. 

Konr. Franz Roß hir t, Aber ven Vegrif und bie 
eigenslie Veftimmung ber Staatspolipi, ſowohl an 

"Ad, als im Werhälmiffe zu den Übrigen Btantsverwals 
tumgezweigen. Bamb. u. Wuͤrzb. 1817. Bu Coal, den 
un 1321, Ergänzbl. &t. 95.) 

8. Fr. zilh. Gerkäder, Syſtem der Innern 
Dtaatsverwaltuug und der Gefegpolitif, ſtellte imtH. 1. 
(keipj. 1818. 8.) S. 229 ff. die allgemeine Polizeis 
gefesgebung auf, und ordnete die geſammten Polizei⸗ 
anftalten nach fünf Rubriten: 1) Allmahtss (Vers 
volltommnungss) Polizei; MAl lwiſſenheits⸗Eleber⸗ 
fihts s) Polizei; 3) Allgegenwartss (Eommunicas 
tionss ) Polizei; 4) Allweisheitss CAufllärungss) 
Polizei; 5) Totalitaͤts⸗ Concenttations) Polijei. 
De juris politise ex uno securitatis juriumque 
custodiendorum principio repetiti, etad artis for- 
mam redacti, brevis delineatio. Spec. ı. Lips. 
1813. 4 Spec. s. Lips. 1826. 

Er. Wild. Emmermann, die Staatspolizei in Ber 
siehung auf den Zweck des. Staates und feine Behörden. 
Wiesbaden, 1819. 8. (vgl. Halleſche Lit. Zeit. 1820, 
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St. 2956.) — Fra ien von (fin: Ueber Pon 
Fe ee ar —XRX Ss 

M. C. F. W. Graͤvell, über höhere, geheime und 
Sicherheitspolizel. Sondersh. u. Nordhaufen, 1820, 8. 

·* 

&. v. Wel den, Polſzeile xikon, oder practiſche An⸗ 
leitung für Polizeibeamte. In alphabetiſcher Ordnung 
dargeſtellt. Ulm, 1823. 8, 

Bon den Bearbeitern der Kameralwiſſenſchaften iſt in 
die encyklopaͤdiſche Darftellung derfelben aud die Polizeis 

- wiffenfhaft aufgenommen worden in: 

Laur. Joh. Dan. Sucko w, die Kameralwiſſenſchaften 
ate Aufl. Jena, 1784. 8. ©. 249 ff. \ 

Schmalz, Encyklopaͤdie der Kameralwiffenfthaften, 
ate Aufl. Känigeb. 2819: 8. ©. 294-333, 

&.&%. 6. Sturm, Grundlinien einer Enchklopaͤdle 
der Kameralwaſſenſchaften. Jena, 2807. 8. ©.277—314, 

* 

Log, über das Unterfuhungss und Beſtrafungsrecht 
der Poligeibehörden; in Kleinfhrods, Konopaks 
und Mittermaiers neuem Archive des Erimiwalrechts, 
3: Bb., 48 St. (Halle, 1840.) ©. 558 ff. (Diefe 
Abhandlung verbreitet fich zugleich über das Weſen und 
den Charakter der Polizei überhaupt.) i 

30% 
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A) Die Sicherheits- und Orbnungs- 
— oder Zwangspolizei. 

. 6, . 

Begriff und Theile derſelben. 

Wenn es die Aufgabe der Zwangspolizei 
iſt, die Herefchaft des Rechts im Innern Staatsleben, 
als den erſten Zweck des bürgerlichen Vereins, durch 
gewiſſe Anftalten und Einrichtungen unmittelbar 
zu bewahren und zu erhalten; fo muß auch die wife 
fenfhaftlihe Darftellung der Zwangspolizei als 
der Inbegriff der Grundfäge bezeichnet werden, nad) 
welchen Sicherheit und Ordnung im Staate, als die 
beiden Bedingungen der Herrfchaft des Rechts, be= 
wahrt und erhalten werben können und follen. Diefe 
wiffenfchaftlihe Erörterung muß daher zunächft die 
genaue Grenze zwifchen der Polizei und den 
übrigen Zweigen der Staatsverwaltung, nam en t⸗ 
lich zwifhen der Polizei und der Gerech— 
tigfeitspflege ziehen, und darauf, in den eins 
zelnen Abſchnitten, die Zwangspolizei 

a) in Beziehung auf die urfprünglichen und 
erworbenen Rechte der einzelnen Staats 
buͤr ger überhaupt, 

b) in Beziehung auf die öffentlichen und 
Privars VBerpältniffe im innern Gtaats- 
leben, und " 

©) in Beziehung auf die, für die Zwecke der 
Smwangspolizei im Staate vorhandenen, öffent 
lichen Anftalten : 

darftellen, 
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7. 
Ueber ven Unterſchied zwifchen der Polis 

zei und der Öeredhtigfeitspflege. 

So leicht es ift, die Grenze zwifchen vet Polizei, 
als einem felbftftändigen Zweige der Staatsverwal⸗ 
tung, und der Finanz= und Militairverwaltung zu 
ziehen; fo ſchwierig if dies in Hinficht auf das Ver⸗ 
hälnig zwiſchen der Polizei und Gerechtigfeitspflege; 
weil in der Staatspraris der meiften europaͤiſchen 
Keiche und Staaten die Polizei und die Gerechtige 

keitspflege oft von denfelben Behoͤrden verwaltet wer⸗ 
den, oder doch in ihrer Wirkfankeit einander ſehr 
willkuͤhrlich berühren. Je weiter.darüber noch bis 
jest die theoretifhen Schriftfteller über Polizei⸗ 
wiſſenſchaft in den Grundanſichten von einander ab⸗ 
weichen; deſto weniger ift auf eine Vereinigung ders 
felben zu rechnen ‚ wenn fie gleich bei der Beftimmung 
und Entfcheidung der einzelnen, in der Staatspraris 

vorkommenden, Faͤlle weit me x ſich nähern, als man 
nad) der Verſchledenheit der Theorie erwarten m ſollte. 

8. 

— ——— 

Soll das Verhaͤltniß zwiſchen Polizei und Ges 
rechtigkeitspflege theils genau feſt geſetzt, theils bes _ 
ſtimmt feftgehalten werden; fo muß man zu= 
erft ausmitteln, wo die Polizei felbftftändig 
und nnabhängig von der, Gerechtigkeits— 
pflege veirfen darf und foll, und dann, wo bie 
Polizei nur als eine Hülfsanftalt der Gerech⸗ 
tigfeitspflege erfcheint. Nach diefer Anſicht ift : 
es daher eben fo irrig von der einen Seite, wenn 



KO Polizeiwiffenſchaft. 

man behauptet, die Polizei muͤſe durchaus und 
in jedem Falle als vollig felbfiftändig dargeſtellt 
werden, ohne daß fie der Gerechrigkeitspflege in deren 
Wirkſamkeit vorarbeitete und fie unterftügte; wie es 

von der andern Geite irrig ift, der Polizei den ſelbſt⸗ 
ſtaͤndigen Charakter vbllig abzufprechen, und fie in eine 
bloße Hülfsanftale der Gerechtigkeitspflege zum 

‚ verwandeln. - . . 
Die Grenzlinie zwifchen der Polizei und Gerech« 

tigfeitspflege wird freilich nur erft dann mit Schärfe 
und Beftimmeheit gezogen werben koͤnnen, wenn, mit 
dem Fortſchreiten in der Geſetzgehungswiſſenſchaft 
überhaupt, neben den neuen bürgerlichen und Strafe 
Geſetzbͤchern, auch ein in fich abgefchloflenes, die ges 
farımte Polizeigefeßgebung in fi organifch verbindens 
des, und alle Reibungen mit der bürgerlichen und 
Strafe Geſetzgebung befeitigendes, Polizeigefegs 
buch ins öffentliche Staatsieben treten wird. Noch 
fehler aber ein folches, wenn gleich die einzelnen, von 
Zeit zu Zeit gegebenen und augenblidlichen Beduͤrf⸗ 
niffen begegnenden, Polizeigefege in einzelnen 

- Staaten (z.B. Franfreih, Baden x.) gefammelt 
worden find. Cs ift auch allerdings Fein anderes Ges 
ſetzbuch mit fo vielen Schwierigkeiten verbunden, als 
ein Polizeigefegbuh, weil man, nad) der vorliegens 
den Staatspraris, der Wirkfamkeit der Polizei einen 
weiten Spielraum -geftatten muß, und dennoch 
keine felbftftändige Gewalt im Staate fo leicht ihre 
Örenzen zu überfhreiten vermag, und auch 
diefe Grenzen zu überfchreiten geneigt ift, als vie 
Polizei. — Zwar wird in großen Städten,’ wo ein 
aus mehren wiſſenſchaftlich gebilveren Raͤthen gebil⸗ 
detes und von einem einfichtsvollen und Eräftigen Praͤ⸗ 

.  fibenten geleisetes Poligeicollegumm beftept, und wo 
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alle wichtige alle colleg ial iſch ‚beraten und ent» 
ſchieden werden, weit weniger Ausſchreiten der Poli⸗ 
zeigewalt über ihre Gtenzen ſtatt finden, als we die 
Entſcheidung der Polizeiangelegenheiten. von einem 
einzigen Individuum abhängt; im Ganzen fcheint es 
aber doch dem hoͤchſten Staats zwecke am .angemeflen» 
fen zu feyn, wenn die unmittelbare und felbft« 
ſtaͤndige Wirkſamkeit der Polizeigewalt nur auf ge⸗ 
wiffe Drdnungsftrafen befhränft wird, 
and fie in allen übrigen Beziehungen als die wichtigfte 
Huͤlfs anſtalt der Gerechtigkeitspflese erſcheint. 

Soll dieſer Zweck, ſo weit es moͤglich iſt, er⸗ 
reicht werden; fo muß man zunächft den wichtigen, im 
Staatsrehte (Th. 1. $. 60 — 62.) aufgeftellten, 
Unterſchied zwifchen Vergehen und Vers 
brechen fefthalten, weil alle Verbrechen, alle 
Cisilfälle, fo wie die große Mehrheit der Ber 
gehen, ausfchliegend dem Wirkungskreife der Gerech⸗ 
tigfeitspflege angehören, folglih nur bei einzel 
nen Vergehen das ber Poligeigewalt zugeftandene 
DBeftrafungsrecht eintreten Bann, während in den’ 
übrigen Fällen die Polizei als Hülfs- und Unter 

ſtuͤtzungsanſtalt der Gerechtigkeitspflege fich ankuͤndigt. 
Unter Vergehen werden nämlich alle diejeni⸗ 

gen Handlungen verftanden, welche gegen die Si⸗ 
herpeit, Ordnung, Schiclichteit, Sitt⸗ 

lichkelt und Wohlfahrt im Staate verſtoßen, 
ohne daß doch durch ſie anerkannte Rechte der⸗ 
letzt wetden; dagegen kuͤndigen ſich die Verbrechen 
als Valebungen anerkannter Zwangsrechte 
(officia perfecta) an, dieſe mögen nun das öffentliche 
Recht des Staates felbft, oder die urfprünglichen und 

. erworbenen Rechte der einzelnen Staatsbürger bes 
treffen. Ob nun gleid) gegen beide, gegen Vergeben u 
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und Verbeechen, Zwang angewandt werden muß, 
weil, fo weit es möglich ift, eben fo die Vergehen, 
wie die Verbrechen, im Voraus verhütet,; die begon⸗ 
nenen an ihrer Vollendung gehindert, und die vollen 
deten beftraft werden müffen; fo ift Doch die Art, die 
Größe und die Dauer des Zwanges in Beziehung auf 
die Vergehen fehr verfihieden von der Art, der 
Größe und der Dauer des Zwanges in Beziehung 
auf die Verbrechen. Dabei darf aber nie vers 
geflen werben, daß die Vergehen fogleich den Charak⸗ 
ter des Verbrechens annehmen, fobald wirkliche 
Zwangsrechte durd fie bedroht oder ver— 
legt werden, 

Als eigentliche Vergehen *) erfcheinen aber im 
Staate: 

a) Handlungen, dur welche die öffentliche 
Sicherheit, Ordnung und Ruhe im Gtaate 
geftört wird, ob fie gleich nicht in der Abficht began= 
gen werben, die Verfaffung des Staates zu erſchuͤt⸗ 
tern, ober gegen die Obrigkeit fich aufzulehnen (3. B. 
Auflauf, Tumult, arm, Trunkenheit, Bettelei, 

Unvorſichtigkeit mit Feuergewehr, Halten wilder 
Thiere 2c.); 

b) Handlungen, durch welche der Hauss 
friede gebrochen wird (3. B. Zänkereien, Schläs 
gereien in den Wohnungen, Mißhandlung der Dienfte 
boten 2); - 

c) Handlungen, durch welche dem Staate 
dienftfähige Bürger entzogen werben (3. B. 
durch Eelbftmord, Selbftverftümmelung, eigenmaͤch⸗ 
tige Auswanderung 2c.); 

8.1, ©. 308f. 
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d) Handlungen, durch welche die phyſiſche 
Wohlfahrt der Staatsbuͤrger gehindert wird (z. B. 
Vors und Aufkauf; Hazardfpiele 2c.); . 

e) Handlungen, durch welche die Sitt lich⸗ 
keit und die Sitten der Staatsbürger gefaͤhrdet 
werden (3. B. die regellofen Befriedigungen des Ges 
fohlechtstriebes, — mit Ausnahme der Nothzucht 
und des Ehebruches, welhe Verbrechen find, 
weil fie Zwangsrechte verlegen) ; 

S) Handlungen, durch welhe öffentlihe 
Anftalten im Staate verlegt werben (5. B. Ber 
ſchaͤbigung und Verunreinigung öffentlicher Gebäude, 
Verlegung der Alleen, Meilenſaͤulen, Abreißen 
öffentlicher Anfchläge ꝛc.); = \ 

s8) Handlungen, durch welche den in Staate 
beftependen Kirchen dig äußere Achtung entzogen 
wird (3.8. Gottesläfterung, Verfpottung der Ges 
bräuche einzelner Kirchen, Sectenftiftung 2c.). , 

Wird diefer hochwichtige, in dem Gtrafrechte 
beftimmt feftzufegende und wiſſenſchaftlich durchzufuͤh⸗ 
rende, Unterfchied zwifchen Vergehen und Verbrechen 
berüdfichtige; fo folgt daraus, daß nur bei gewifs 
fen einzelnen Vergehen, nie aber bei Vers 
brechen, die der Polizei, zuftehenden Ordnungss 
ftrafen eintreten Eönnen. ies wird namentlich) 
der Fall fen, wenn die Vergehen, fogleich in ihrer 
Ankündigung, blos als Wirkungen des Unverftan- 
des und der Unwiffenheit, oder des Rauſches und ber 
Trunkenheit, oder eines augenblicklich aufgeregten ' 
Affects, oder der Nachlaͤſſigkeit, Faulheit, ünſchick- 
lichkeit und Luͤderlichkeit erkannt werden (wie 5. B. 
bei dem Arbeiten mit brennendem Lichte in Staͤllen, 
bei dem Saufen über die Straßen mit brennenden Pfeis 
fen, bei dem Peitſchenknallen bei Schlittenfahrten, 
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bei dem Singen und Inbeln auf den Straßen, bei 
dem Umfahren von Ftuchtkoͤrben und dergl.; durch 
ſchlechtes oder gefehwindes Fahten, bei der Haus- md 
Straßenbettelei, bei dem müßigen Aufliegen herren⸗ 
loſer Bedienten oder fauler Handwerkspurſche u. ſ. w.). 
Bei allen übrigen Vergehen muß zwar der Polizei, 
fobald fie der Perfonen fi) bemächrige bat, das erfte 
Verhoͤr zuftehen, um den Tharbeftand vollftändig 
auszumitteln, dann aber die weitere Unterfuchung und 
Entfcheidung der Oerechtigkeitspflege überlaffenwerden. 

In der erften Auflage dieſes Werkes hatte ih 
den Wirkungskreis der Polizeigewalt dahin erwei= 

- tert, daß ihr die Unterſuchung, das Erkennen 
und Beftrafen über Vergehen — nach ber aufs 
geftellten genauen Grenzbeftimmung zwifchen Ver 
gehen und Verbrehen — zukommen, und dadurch 
ihre Selbſtſtaͤndigkeit, fo wie ihre Un ab⸗ 
hängigkeit von der Juſtiz behauptet werben 
ſollte. Noch immer bin ich überzeugt, daß diefe 
Srenzbeftimmung zreifchen der Polizei = und Juſtiz⸗ 
gewalt nicht nur dem höchften Staats zwecke — Recht 
und Wohlfahrt — und der wiffenfchaftlihen Unter 

ſcheidung zwifhen Vergehen und Verbrechen im 
Strafrechte am angemeflenften, fondern au, 
unter der Vorausfegurg eines erſchoͤ— 
pfenden Polizeigefesbuches, im wirklichen 
Staatsteben, zur Vermeidung aller Reibungen 
zwifchen Suftiz und Polizei ausführbar iſt; allein 
die faft uͤbereinſtimmenden Urtheile von drei Res 

- cenfenten diefes Werkes in der Hallefihen und 
Senaifchen Lit. Zeit. und in den Görting. 
Anzeigen, daß ich der Polizei zu viel Gewalt 
zugeftanden hätte, haben mich veranlaßt, diefe Ab⸗ 
ſchuitte in der neuen Auflage, fo weit es mit meiner 
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Ueberzengung vereinbar war, umzuaͤndern. Denn 
gern geftehe ich meinen Recenfenten zu, daß — wie 
noch gegenwärtig die Stellung ber Polizei 
gegen die Juſtiz in den meiften Staaten befteht — 
ein der Polizei zugeftandener allzugroßer Spielraum, 
der bürgerlichen Freiheit felbft gefährlich werben 
könnte; theils weil die Polizei noch viel zu wenig 
colfegialifch, fondern immer nur bureaufratifch, 
geſtaltet iſt; cheils weil ihre Geftaltung in ber 
Mitte der Staaten noch nicht die innere Feftigkeit 
und den beftimmten Charakter erhalten hat, wels 
hen die Juftiz bereits feit Jahrhunderten behaups 
tet. Allerdings kann, unter ſolchen Verhaͤltniſſen, 
die der Polizei bewilligte größere Gewalt leicht 
ihre Grenzen überfchreiten; auch, Bann die Anwen⸗ 
dung derfelben auf die Weranlaffung- defpotis 
ſcher Machthaber fehr bedenklich ſeyn, weil ein 

- Polizeicollegium (ohne Polizeicoder) leichter ein 
zufchächtern ift, als ein Suftizcollegium. Als ich 
aber jene Anficht in der erften Auflage nieders 
fchrieb, hielt ih davor, die Wiſſenſchaft muͤſſe 
höher ftehen, als die Wirklichkeit, und bie 
Wirklichkeit allmählig zu ihr her auf gefuͤhrt md 
beraufgebilver werden, fo daß in Zufunft eine 
völlig beftimmte Grenzlinie zwifchen dem Wirkungss 
kreiſe der Polizei und dem Wirkungskreife der Sufkiz 
ſtatt fände. Sobald hingegen die Wiffenfehaft zus 
naͤchſt nur das in dem. wirklichen Staatsieben 
Beftehende zur foftematifhen Ordnung und zu 
einer-Elaren Ueberficht erheben foll, trete ich meinen 
Recenfenten bei, und habe auch barvach die einzels 
nen 65. abgeändert. . 

Se erklärte fich von Jakob (Hallefhetit. Zeit. 
- 1823. Ergaͤnzbl. St. 127.) darüber: „Daß der 
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Bf. der Polizei nicht nur die Bewachung und GSut⸗ 
deckung der Uebertretungen der Polizeigeſetze, ſon⸗ 
dern auch deren Richtung und Beſtrafung awwer⸗ 
trauen will, ſcheint ung unrecht zu feyn. Ob jes 
mand durch Uebertretung eines Gefeges eine Strafe ' 
verdient habe, muß’ allemal von der richterlichen 
Behörde beſtimmt werben. Wenn aber die bewa⸗ 
ende Behörde zum Richter gemacht wird; fo vereint 
man jebesmal Richter und Parthei in einer Perfon, 
welches fich mit einer vollfommenen Staatsorgani= 
fation nie verträgt. — Bei dem Gegründeten in 
dieſem Urtheile Bann ich mich nur davon nicht über 
zeugen, daß die Polizei bei ihrer Thätigkeit als 
Parthei erſcheine. — Auf ähnliche Weife ur⸗ 
theilte Lo$ (in der en. Sit. Zeit. 1824. St. 20.): 
„Nach der dermaligen wiſſenſchaftlichen Geſtaltung 
der Polizeiwiſſenſchaft ſcheint es uns wenigſtens 
nicht ganz zu billigen zu ſeyn, daß der Vf. die 
Grenze zwiſchen der Sicherheitspolizei und der Ge⸗ 
rechtigkeitspfiege in einer, aus dem Staatsrechte 
entlehnten, ſcharfen Begriffsbeſtimmung zwiſchen | 

- Vergehen und Verbrechen fucht, und daß er, bei 
Vergehen, der Polizei ausfchließend und felbftftändig 
dası Unserfuchen, Erkennen und Strafen zutheilt. 
Wenn, vwie der Bf. felbft behauptet, es bie Aufs 
gabe der Sicherheitspolizei ift, die Herrfchaft des 
Rechts im innern Staatsleben durch gewiffe Anz 
ftalten und Einrichtungen unmittelbar zu bewahren 
und zu erhalten; fo kann unmöglic) dieſem Zweige 
der öffentlichen Verwaltung irgend einmal ein Recht 
auf Erkennen ımd Strafen zugetheilt werden; ſon⸗ 
dern, fobald die That nicht blos als bloße Erſchei⸗ 
nung in der Sinnenwelt beurtheilt werben, und nur 
von ihrer factifchen Unmöglihmachung die Rede feyn 
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ann, gehört dieſe Beurtheilung ausfchließend für 
die Gerechtigkeitspflege und die zu deren Pflege be» 
ſtellten Behörden, es mag fich von einem Verbrechen 
handeln, oder von einem fogenannten Vergehen. 
Die Polizei mag fi durch ihre Aufficht auf das 
‚Treiben des Volkes und feiner einzelnen Glieber, 
und durch Anſtalten, welche fie ergreift, um Geſetz⸗ 
widrigkeiten aller Urt factifch unmöglich zu machen, 

zwar moͤglichſt befleißigen, Vergehen und Verbrechen 
factiſch zu verhindern; aber Damit ift auch ihr 
Geſchaͤftskreis gefchloffen. Die einmal zu 
Stande gefommene Gefegübertretung, infofern es 
ſich dabei um etwas mehr, als bloße factifche Bes 
feitigung der. Folgen jener handelt, geht die Pos 
lizeinihets mehr an; mag num jene Uebertres 
tung ein Vergehen oder Verbrechen feyn. — Gelbft . 
die für die Polizeiverwaltung von dem Bf. vorges 
ſchlagene collegialifche Form, wenn fie ſich 
auch mie der Wefenheit des der Polizei obliegenden ˖ 
raſchen Wirfens vereinigen liege, kann dieſe nicht 
vor fo mancher Willkührlichkeit bewahren, zu welcher 
fie die Formloſigkeit ihres Wirkens fo leicht auch in 
denjenigen Fällen Hinführt, wo ein ſtreng geregeltes 
Verfahren, wie bei Unterfuchungen von Verbrechen 
und Vergehen, nothwendig ift. Kann aber bie 
Polizei nicht vor Willkuͤhrlichkeit bewahrt werben ; 

. fo kann es nicht fehlen, daß ihr Verfahren — fo 
gut es fih auch nach den von ihr zugleich mit zu 
beachtenden politifchen Ruͤckſichten rechtfertigen laſſen 
mag — ‘oft nicht ganz ftreng gefegmäßig erfcheine, 
und zuweilen in die Volksfreiheit nachtheilig eins 
greife. — Das dritte gediegene Urtheil Uber 
meine Behandlung dieſes Öegenftandes in der erften 

"Auflage ift von Sartorius (Gatt, Anz. 1824, 
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Si. 63.): „Bei den vielen Schriften, die immer 
von Neuem unter uns uͤber den Begriff und Um⸗ 
fang der Polizei erſcheinen, haben wir uns doch 
darüber noch nicht vereinigen kͤnnen. Bei uns ward 
namentlich in einer frühern Zeit, befonders unter 
dem Ausdrude allgemeine tandespolizei, 
die gefammte innere Verwaltung, mit Ausnahme 
der Zweige derfelben, die ſich auf die Rechtspflege, 
die bewaffnete Macht und, die Finanzen bezogen, 
verftanden. In biefem ansgedehnten Sinne wird 
aber das Wort nicht von andern europälfchen Wäl- 

‚ ken genommen; vielmehr verftand man eigentlich 
wur das darunter, was man bei ung mit der Dex 
nennung Sicherheitspolizei zu bezeichnen 
pflegte. In an frer Zeit fcheint man diefem auch 
in, Teutſchland ſich mehr zu nähern, und die Art 
der neuen Bildung unfrer Staaten ſcheint ihm zu 
enefprechen. Nicht willkuͤhrliche Begriffsbeſtim⸗ 
mung, ſondern der Gebraud wird ent ſche i⸗ 
den. Man hat in größern Staaten wohl einen 
befondern Minifter für den Cultus und 
den Unterricht, und man gefteht diefe Verwal 

tungszweige nicht dem Polizeiminifter zu, . wenn 
man einen hat. Wollte man auch unter der 
Polizeigewalt das allgemeine Oberaufs 
fichts recht begreifen, welches freilich Eeiner Rex 
gierung abzuftveiten ift; fo wird doch jeder Vor⸗ 
fand eines Zweiges der Verwaltung 
diefe in demfelben und mit Recht äben, 
und dem Polizeiminifter fie nicht zugeftehen, ver in 
Wahrheit ihrer Aller Herr dadurch werben wuͤrde. 
Man thut daher wohl am beften, bie 
Polizei aufdie Erhalung der Sicherheit 
und Drbnung, die Abwendung ober bas 



Polizeiwiſſenſchaft. 479 

. Borbanen ver Gefahren, die Seben und 
Eigenthumbedroßen, aufdie Erhaltung 
AußererSitten, Bequemlichkeit, Anftän- 
digkeit. und Aehnliches zu befhränfen. 
Immerhin aber bleibt ihr, was das Erſte betrifft, 

. eine fo ansgebehnte Gewalt, daß man digfe 
‚‚möglihft einigen Schranken und einer 
- Aufficht unterwerfen follte. Am wenigften 

* möchten wir diefer Gewalt, die ſich nur zu leicht an 
durchgreifende Willkuͤhr gewöhnt, auch noch Relis 
gion und Unterricht unterwerfen. Wir wollen nichts 
gegen den Tadel der vom Vf. abgezeichneten ges 
heimen Polizei einwenden; ganz das Gegen⸗ 
tpeil. Aber das wahrhaft Verderbliche lag im Miß⸗ 
brauche dieſer Gewalt, da leider meprere 
Zweige der Polizei in einem andern 
Sinne ſtets geheim bleiben müffen. Die 
Gerichtsbarkeit der Polizei, die der Bf. ausneh⸗ 
mend ausdehnt, moͤchten wir, der Freiheit wegen, 
ſebr beſchraänken, und ihr nur ein beſtimmtes 
Maas geringer Orbnüngsftrafen zugeſtehen, alles 
andere aber den Gerichten zumeifen. Wenn das 

‚ Exgreifen der Verdächtigen der Polizei nicht abges 
flritten werden Eann ; fo follte ihr doch dag im Vers 
hafte Behalten, ohne Einwilligung ber Kichter, 
unterſagt ſeyn, und fie follte verbunden bleiben, die 
Verhafteten ipnen anzuzeigen. Das Uebel iſt, 
daß man der Polizeibehoͤrde in ihrem 
wichtigſten und der Freiheit gefährlich 
fen Gefchäft Beine genanen Verhal—⸗ 

tungsregeln mittheilen kann, daß ihrem 
richtigen Urtheile ſo Vieles überlaffen 
bleiben mug. Dan hat deshalb, um eine Auf⸗ 

ſicht daruͤber zu haben, das Haupt der Poligel dem 

D 
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Juſtizminiſter, oder dem Miniſter des mern 
untergeordnet, wo doch mehr Achtung für Recht, 
mehr Schonung etwa zu erwarten ftand; auch wiſſen 
wie, daß der größte aller Polizeiminifter, Fouche, 
feinen Herrn felbft durch feine Polizei - Kunftftüde 
auf die englifhen Schiffe brachte, und wir wiffen, 
obwohl andere Gebrechen damit verbunden find, 
daß die vereinigten Staaten von Nordamerifa und 
Großbritannien, feine befondere Polizeiminifter 
haben.” . . 

9, 

Sortfegung 

So wie nah der ($. 8.) aufgeftellten Grenzbe⸗ 
ftimmung die. Polizei von ber Gerechtigkeitspflege 

weſentlich ſich unterſcheidet; fo auh nach ihrer 
Öffentlichen Ankündigung im Staate. 
wenn bie Gerechtigkeitspflege, als folhe, nur die an 
fie gebrachten Civil- und Strafrechtsfälle unterfucht 
und darüber entfcheider, ohne zu einer befondern Auf⸗ 
fiht über die einzelnen Staatsbürger berechtigt zu 
ſeyn; fo gehört es zur unmittelbaren Beftimmung der 
Polizei, die einzelnen Staatsbürger nach ihrem Leben 
und Treiben genau zu kennen, die Verdächtigen uns 
unterbrochen zu beobachten, die mögliche Schaͤdlich⸗ 
keit derfelben zu verhüten, die beabfihtigte böfe That 
noch vor ober ‚doch während der Ausführung zu 
verhindern, die vollbrachte böfe That fogleich. nach 
ihrem Charakter und ganzen Umfange (befonders auch 
in Hinfiht aller Theilnehmer) zu etforfchen, die ges 
ſammten Thäter aufzufinden und zu ergreifen, und, 

. wo bei der That der Unterfchied zwifchen Beraehen 
und Verbrechen nicht deutlich vorliegt, die erfte 
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terſuchung ſo weit zu leiten, bis dieſer Unterſchied 
thatſachlich ausgemittelt iſt. 

Es uͤberſchreitet aber die Polizei ihre Grenzen 
"und gebt in den willkuͤhrlichſten Defpotismus 
über, wenn fie Fälle zu entfcheiden fich anmaßt, welche 

zum Gefchäftskreife der Gerechrigkeitspflege gehören, 
fo daß fie durch einen Machtſpruch entweder lostäßt 
oder beftraft, wo vorher unterfucht und nach den bes 
ftehenden Strafgefegen entſchieden werden muß. — 
Daraus folgt von felbft, daß nichts widerrechts 
licher, nichts die Herrfhaft des Rechts, die 
Ordnung und Wohlfahrt im innern Staats: 
leben ftörender ift, als die fogenannte geheime 
Polizei*), welche nicht darin befteht, dag die Pos 
lizei in ununterbrochener Beobachtung aller Staates 
bürger und in der Wachſamkeit für alle mögliche eins 
tretende Fälle bleibt, fondern darin, daß fie, unter 
den mannigfaltigften Formen der Ausforfhung, der 
Verftellung, der Liſt, der Ueberredung und der Ders 
führung, in die innern Geheimniffe des Privarlebens 
der unverbächtiäften und rethrlichften Staatsbürger . 
eindringe, und oft felbft ihre einmal auserfehenen 
Opfer fo lange für ihre Abfichten bearbeitet, bis fie 

derfelben fih bemächtigen und über diefelben, nicht 
nad) Geſetzen, fondern nah Willführ und Defpotis« 

mus entſcheiden kann. Wie tief muß die innere Orgas 
nifation eines Staates in Verfall gerarhen feyn, wo 
man dem völligen Sinken derſelben durch bie 'ge= 
heime Polizei vorbeugen will! Sie gräbt, wie 
alle Willkuͤhr und Gefeplofigkeit, fih ihr eignes Grab, 

*) Noch jest koſtet — nach dem minifterielen Zugeſtaͤndniſſe 
in der Deputirtenlammer — die geheime Polizei 
in Frankreich jahrlich 2 Mill, 200,000 Fro 

St. W. ate Aufl, IL 31 
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indem fie alle Staatsbürger, die in ihre Hände fallen, 
fuͤr rechtlos erklärt und behandelt... - 

Don dem Verhältniffe der Polizeigewalt zu der 
Juſtizgewalt; in v. Bergs Handb. des teutfchen 
Volizeirechts, Ih. 1, ©. 131 ff. 

L06, über das Verpältniß der Polizei zur Cri⸗ 
minaljuftiz; in Kleinſchrods, Konopafs 
und Mittermaier’s neuem Archive des Crimi« 
nalrechts, An®. 48 St. ©.485— 526, und die 
Fortſetzung 5n B. 286t. ©, 184 — 239. 
Sehr wahr erinnert der Verf., daß die Polizei, 
infofern fie auf die Erhaltung und Förderung der 
üffentlichen und ‘Privarficherheit im Staate ausgeht, . 
und die Criminaljuftiz in einer fteten. Werhfelwir- 
kung ftehen; daß die Thätigkeit der einen die Wirk: 
famfeit der andern unterftüßt, und vorzüglich Die 
Polizei der Criminaljuftiz fehr haufig in die Hände 
arbeitet. Bei weitem fey man aber noch nicht da= 
bin gefommen, daß man die Örenzen mit Zuver- 
läffigkeit beftimmen Eönne, die den Umfang des 

Geſchaͤftskreiſes beider bezeichnen, wenn gleich 
beide in dem Endpuncte zufammen treffen, möge 

lichſte Rechtsficherheit, im Ganzen wie im Ein 
zelnen, überall im bürgerlichen: Weſen zu fchaffen 
und zu erhalten. — Wenn unter den neuern Ges 
feßgebungen die franzöfifche zwifchen eigent⸗ 
licyen peinlichen Strafen, Zuͤchtigungen, und Ahn⸗ 
dungen bloßer Uebertretungen von Polizeigefegen 
unterfcheidet ; fo trifft fie, ungeachtet dieſer fcharfs , 
finnigen Unterfcheidvung, doch der Vorwurf, daß 
die Züchtigungen, eben fo wie die Ahndungen ber 
Uebertretungen von Polizeigefegen, durch Zucht 
polizeigerichte verfügt, und, bei diefer Unterſchei⸗ 
dung, blos die Strafen, welde eine Geſetz⸗ 
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übertretung bebrohen, nicht aber die Strafwurdig⸗ 
keit der Verbrecher im Auge behalten; werden., Da⸗ 
gegen unterfcheidet die öftreichifche Gefeßgebung 
blos zwifchen Verbrechen und ſchweren Polizeis 

‚ übertretungen, berüdjichtigt dabei die fu bjective 
Strafbarkeit (indem fie zu den ſchweren Polizeis 

uͤbertretungen diejenigen Verbrechen rechnet, welche 
in zufälligen Trunkenheit, oder von Unmünbigen 
vom angehenden eilften- bis zum vollendeten vier 
zehnten Jahre begangen werden), und theilt die 

schweren Polizeiübertretungen in drei Klaſſen: 1) 
"in Uebertretungen gegen die öffentliche Sicherheit 
(gegen die Sicherheit des Staatsverbandes und den 
öffentlichen Ruheſtand, gegen öffentliche Anftalten 
und Vorkehrungen zur gemeinfchaftlichen Sicher 
eit,. und gegen die Pflichten eines’ öffentlichen 
mte8); 2) in Uebertretungen gegen die Sicher: 

heit einzelner Menfchen (namentlich gegen eben, . 
. Sefunppeit, Eigenthum, Ehre 2c.), und 3) in. 

Uebertretüngen, welche die öffentliche Sicherheit 
verlegen. — Nachdem Lotz auch die preußifhe 
und bayrifche Gefeßgebung darüber verglichen 
bat, erklärt er fih (©. 520 ff.) fehr richtig über 
die Stellung der Polizei zur Criminaljuftiz. Die 
Polizei foll die Gefegübertretungen verhäten und 
denfelben zunorfommen, nicht etwa durch Ges 
feße und Strafpropungen, welche den Widerrechte 
lichgefinnten abhalten ſollen, fein gefeßwidriges 
Vorhaben zur Ausführung zu bringen; fondern 

- dur Eingreifen in die That, wenn ſolche 
durch Vorbereitungen: oder Einleitungen dazu als 
bevorftehend ſich ankimbige, ‚oder auch wenn fie 
ſchon wirklich begonnen hat. Der Widerrechtlich⸗ 
gefinnte ſoll durch das Einfäreiten der Polizei 

1 . 

ı 
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nicht bloß nur für jeßt, oder für die Zukunft, von 
des Ausführung feines geſetzwidrigend Vorhabens 
abg efhredt, und pfyhologifch auf ne ga⸗ 
tivem Wege von Widerrechtlichkeiten und Geſetz⸗ 
uͤbertretungen abgehalten werden; es ſoll ihm auch 
die Widerrechtlichkeit und Gefegübertrerung, welche 
er beabfichtigen mag, durchaus und phnfifh uns 
möglich gemacht werben. Die Bekämpfung des 
Willens gehört daher der Criminaljuſtig, die 
Bekämpfung der That der Polizei. Ale wir k⸗ 
lich verhubte Gefegübertretungen, gehören ber 
Strafjuſtiz an, und nicht mehr der ‘Polizei. — 
So weit ftimme id) ganz mit dotz uͤberein, niche 
aber (S. 522.) in dem Grundſatze: daß es für die 
Grenze zwifchen der Polizei und Strafjuftiz gleich» 
gültig fen, ob die erfolgte Gefegübertretung ein 
wirkliches Verbrechen, oder nur eine mit einer 
geringen Strafe zu, ahndende Uebertretung fey. 
Denn follte-auch in dem zweiten alle, wie Lotz 
will, die Unterfuhung und Beftrafung für die 
Juſtiz gehören; -fo hätte, folgerishtig, die Polizei 
gar kein Recht, zu ftrafen,, und jede Berau—⸗ 
ſchung, jeder daͤrm und Tumult auf ven Straßen, 
jede brennende Tabakspfeife u. ſ. w. würde von der 
Polizei der Juftiz gemeldet und & zur Beſtrafung 
uͤberlaſſen werden muͤſſen. — Sehr beherzigungs= 
werth find’aber (Archiv, Th. 5, ©. 195 ff.) die 
von Lo tz aufgeftellten Grundfäge: „Che die Polizei 
mit Verhaftung irgend eines ihr gefährlich 
fcheinenden Individuums vorfcheiten Bann, muͤſſen 
beftimmte Thatumftände, auf directem ober 
indirectem Wege erwiefen, vorliegen, daß derjes 
nige, der verhaftet werben foll, wirklich den 
Willen und, die Abficht gehabt hat, das 
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Verbrechen oder Vergehen zu Schulden zu brin⸗ 
gen, das ihm durch feine Gefangennehmung uns 

- möglich gemacht und verhütet werden fol. Das 
befannte Ariom: Quilibet praesumitur bonus, 
donec probetur contrarium, muß aud den 

Polizeibehoͤrden bei der Beurtheilung der Anzeigen - 
vom Daſeyn der bofen Abficht eines van ihnen: zu 
verhaftenden Individuums heilig feyn. Auch darf 
die Polizei zu allen Verhaftungen nur erſt dann 
fhreiten, wenn diefes Mittel als das einzig 
fihere und zuverläffige erſcheint, die öffent= 
ice Ruhe,. Sicherheit und Ordnung gegen ein 
Individuum zu ſchuͤtzen, das dieſen Bedingungen 
des Staatslebeng Gefahr droht. Es darf aber die 
polizeiliche Verhaftung nicht länger dauern,- 
als bis zum Eintritte der ftrafgerichtlichen Wirks 
famfeit. Den, ver ſich feldft in die. Hände der 
Juſtiz liefert, kann die Polizei nie davon zurüds 

- halten. Auch darf die Verhaftung durch die Polis 
zei nur fo lange beftehen, als bei dem Vers 
hafteten die geſetzwidrige Abficht, deren Ausführung 
ihm unmöglich gemacht werben foll, als forte 
dauernd angenommen werben muß, fü wie dem 
Verhofteren das Recht der Vertheidigung 
und der Recurs an die hößern Polizeis 
behörbden verbleibt. Außerdem liege e8 im Kreife 
der Wirkſamkeit der Polizei, die aus dem Hafte 
der Juſtiz entflohenen Angefchuldigten ober wirf- 
lichen Verbrecher zu verfolgen, und felbft den, wel⸗ 
hen die Juſtiz, wegen Mangels an Beweifen, 
feeifprechen mußte, fortdauernd genau zu beobach⸗ 
ten. Doc) gehört die Function eines dffentlichen 

- Anklägers, und das Sammeln der Beweife fr 
die Verſchuldung der von der Juſtiz Werhafteten, 



486 _ Polizeiwiffenfchaft. \ 

keinesweges zum Kreife der polizeilichen Thätigkeie. 
Bei ver Heiligkeit des Hausrechts darf die Po= 
lizei nur bei fehr gegründetem Verdachte zu einer 
Hausfuhung fihreiten; auch darf fie nicht, wie 
die Juſtiz, ihre Verhafteten auf geringe Koft feßen 
und zu ſchweren Arbeiten anhalten; fie muß viels 
mehr ihren Gefangenen die Wahl der Beſchaͤfti⸗ 
gung, und bie Verwendung ihres durch Arbeit her⸗ 
vorgebrachten Verdienſtes uͤberlaſſen.“ Soll uͤbri⸗ 
gens die Zwangspolizei ihre Geſchaͤfte in vollem 
Umfange erfüllen, fo muß die Regierung alle 
Afyle und Freidrter, wo fie noch beftehen, 
aufheben: Sie find die Schlupfiinfel der Ver⸗ 

dachtigen und der Verbrecher. 

. 10. * 
a) Die Zwangspolizei in Beziehung auf 
die urfprünglichen und erworbenen Rechte 
der einzelnen Staatsbürger überhaupt. 

Die philofophifche Rechtslehre (Nature. Th. 1, 
$. 15.) leitet aus dem Urrechte der Perfönlich 
keit folgende urſpruͤngliche Rechte ab: das Recht 
auf äußere Freiheit; auf äußere Gleichheit; auf Frei⸗ 
heit der Sprache, der Preffe und des Gewiſſens; auf 
perfönliche Würde und guten Namen; auf Eigen⸗ 
thum; auf öffentlihe Sicherheit; und auf Abfchlies 
ßung und Haltung der Verträge. Aus dem urfprünge 
lichen Rechte, Verträge zu fehließen, gehen fodann 
ale erworbene (theils perſonliche, "seits dingliche) 
Rechte hervor, "fo daß in ber Lehre von ben erworbes 
nen Rechten (Natur. Th. 1, $. 28.) die einzelnen 
Hauptgattungen ber Verträge — der Öefell: 
ſchaftsvertrag uͤberhaupt, der eheliche Vertrag, das 
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daraus entſpringende Aelternrecht, der Dienſtvertrag, 
der Arbeits», Mieths⸗, Schenkungs⸗, Tauſch⸗ 
Kauf⸗, Leih⸗, Darlehns⸗, Pfande, Auſbenah⸗ 
rungs⸗ und. Bevollmaͤchtigungsvertrag, der Vertrag 
auf den Fall des Todes, der Verfaſſungs⸗ und Res 
gierungsvertrag der Gefellſchaft, und der Eirchliche 
Rerfafungsvertrag — entwidelt werben. 

e diefe in ber Vernunft . begründeten ur 
fprünglihen und erworbenen Kehte jedes 
einzelnen Staatsbürgers darf und fol die 
Polizei nie beeinträchtigen und verlegen, vielmehr - 
fol fie durch ihre Tätigkeit dieſelben aufrecht erhalten 
und befhüsen. Denn fie befteht nicht deshalb in der 
Mitte des Staates, die ſittlich = mündigen in dem 
Seltendmachen und Behaupten ihrer Rechte zu ftören, 
fondern nur die fittlich = unmuͤndigen genau zu bes 
obachten und zu verhüten, daß nicht durch ihre 
Unvorſichtigkeit und Sahrläffigkeit, oder gar buch 
ihre Bosheit, die urfprünglichen unb erworbenen 
Rechte Andrer gefährdet werden, fo wie fie duch 
ihre Thaͤtigkeit die begonnene Kechtsverlegung in 

. der Vollendung hindern, und die vollendete, je 
nachdem fie zu den Vergehen oder zu den Verbrechen 
gehört, entweder felbft ahnden, ober deren Ahndung 
der Strafgerecpigkeirspflege überfaffen foll.: 

Die Zwangspolizei in Beziehung auf die ur- 
fprönglichen und erworbenen Rechte der einzelnen 
Staatsbürger kündigt fi ‚daher an: 

1) in Beziehung auf Leben, Gefundheit und 
perfönliche Freiheit derfelben ; 

2) in Beziehung auf Freiheit der Sprache, 
der Preffe und des Gewiſſens; 

3) in Beziehung auf Ehre und guten Namen, 
und auf Ebenthum. J 
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a. 
1) in Beziehung auf eben, Geſund heit 

und perfoͤnliche Freiheit. 

Es gehoͤrt fuͤr die Wirkſamkeit der Polizei, 
daß ihr das Leben, die Öefunpheit, und die 
perfonliche Freiheit. jddes einzelnen Staatsbuͤr⸗ 
ger heilig feyn, und daß fie möglichft verhuͤten muß, 
daß weder die Individuen felbft ihre Freiheit, Ges 
fundpeit und ihr Leben gefährden, noch daß Diefe 
Grundlagen aller irdifchen Thaͤtigkeit von Andern bes 
droht und verlegt werden. Zwar fteht es nicht in der _ 
Macht der Polizei, den Selbſtmord zu verhindern, 
over in das Privaneben einzugreifen, um den Faulen 
in einen Arbeitfamen, ven Verſchwender in einen 
Sparfanen, den Schwelger im Eſſen und Trinken 
in einen Mäßigen, und den Ansfchweifenden in einen 
Geordneten und Geſitteten umzuwandeln; auch kann 
nicht die Polizei die Sklaverei und Leibeigenſchaft da 
aufheben, wo fie noch befteht. Allein be ob ach ten 
kann und foll die Polizei alle jene Erfcheinungen und 
Verirrungen; theils um allgemeine Belehrungen 
über Leben, Geſundheit, Ordnung und gute Sitten 
zu ertheilen; theils um die möglichen Wirkungen 
jener fehlerhaften Ankündigung der Individuen in 
Beziehung auf die Rechte Andrer, namentlich auf ihr 
teben, ihre Freiheit und Geſundheit zu verhäten, und 
bie verfuchten Angriffe an der Ausführung und Boll 
endung zu hindern. Denn leicht Bann ber Trunfene 
Andre beleidigen und verlegen; leicht der Faule und 
Arbeitsſcheue zum „Bettler und Diebe herabfinken; 
leicht der Ausfchweifende auf Koften Andrer feine 
finnlichen Triebe befriedigen. 

Damit aber aud nicht durch Andre das Indi⸗ 



Polipiwifenfhaft. 289. 

viduum an $eben,. Geſundheit und Freiheit gefährdet 
werpe, muß die Polizei ihre Aufmerkſamkeit auf die 
Aerzte und Wundärzte, auf Arzneipändler, Apothes 

- Ber, Hebammen, auf Duadfalber und Pfufcher, auf 
auslänbifche Werber, Seelenverkäufer, auf Seiltaͤnzer 
(welche. nicht felten Kinder entführen, ‘oder von · den. 
Aeltern erfaufen), auf widerrechtliche Behandlung 
der Kinder und Muͤndel von Aeltern und Vormuͤn⸗ 
dern, der Dienſtboten von den Dienſtherren, der 
Unterthanen von den Gutsherren und Patrimonials 
gerichten, auf den Verkauf der Gifte, des Pulvers, 
auf den Gebraudy der Schießgewehre, auf das Halten 
reißender Ihiere, auf das Tollwerden der Hausthiere 
und ähnliche Gegenftände richten, und, wo es nöthig 
iſt, mit ihren Vorfchriften einfchreiten. Z 

Was die Selbfiverirrungen des Menfchen durch 
Faulheit, Uebermaas im Genuſſe, und finnliche 
Ausfchweifungen betrifft; da kann die Culturpolizei 
vermittelft der Leitung der Erziehung weit mehr. 
wirfen, als die Zwangspolizei. Won ber Erhal⸗ 
tung und Bewahrung der Geſundheit aber vermits 
teift der Polizei handele zunächft die Medicinal= und 
Sanitätgpalizei, - N 

12. - 

. 2 in Beziehung auf Freiheit der Sprache, 
der Preffe und des Gewiſſens. 

Die philofoppifhe Rechtslehre (TH. 1, 
$. 18.) ftellt das Recht auf Freiheit der der 

Preſſe und des Gewiſſens als ein urfprängliches Recht 
auf, und Die Staats kun ſt lehre (Th. 1, Staats. 
$.22.), unter welchen Bedingungen diefes Recht im 
Staate geübt werden kann und darf. Die Polizei. 
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hat daher diefe Bedingungen feſtzuhalten und auf alle 
einzelne gegebene Fälle anzuwenden. Als Grundſ a8 
ſteht unerfchürterlich feft: daß Sprache und Preife frei ' 
bleiben müffen, ſobald nicht durch ihren Mißbrauch 
die Rechte Andrer bedroht und verlege werden. Es 
können aber die Rechtsverlegungen, namentlich 
durch die Preſſe die woplerworbenen Kechte ver Iu⸗ 
dividuen, die Rechte ganzer Stände, die Rechte der 
inländifchen Regierung, die Rechte auswärtiger Re— 
gierungen,, und die, dee Oberaufficht der Polizei ans 
"vertraute, Leitung der öffentlichen Sittlichkeit betreffen. 
Dazu kommen die nicht willlührlih und launenhaft 
angewandten, fondern umſichtig erwogenen Ruͤckſichten 
der Klugheit in Beziehung auf den Mißbrauch der 
Preffe ſowohl in ruhigen, als in flürmifchen, das 
innere und aͤußere Staatsleben mächtig bewegenden, 
Zeiten. Denn fo wie die Polizei die Rechtsverlezungen 
durch den Mißbrauch ver Preffe theils nad) ihrer fubjectis 

‚ven Strafwürdigfeit, theils nach ihrer.objectiven 
Strafbarkeit (vermittelft der Unterordnung ber 

Kechteverlegung unter ein vorhandenes und erfchöpfen- 
des Preßgefes) zu ahnden hat; fo muß fie auch 
gegen Pasquille, gegen unſittliche Schriften, 
Gemaͤhlde und Kupferftiche, und gegen vers 
ſteckte Aufregungen des Volksgeiſtes zur Unzufrieden⸗ 
beit und zum Ungehorfame gegen die Regierung mit 
unnachfichtlicher Strenge verfahren. Allein die maͤnn⸗ 
lich = freimüthige Prüfung beftehender Uuvollfommens 
heiten, die Eräftig= gründliche Erinnerung an das, was 
dem Staatsleben Noch thut, fo wie die feidenfchaftss 
loſe Rüge herrſchender Wußbrauche duͤrfen nie von der 
Polizei mit den gehaͤſſigen Ausbruͤchen der Leidenſchaft 
verwechſelt, und, wie dieſe, beſtraft werden. Denn 
immer niuß die Polizei es fich vergegenwaͤrtigen, daß 
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Volt und Regierung im Staate gleichmäßig bei 
der Freiheit der Preffe gewinnen, und der Fortſchritt 
des Öanzen in allen Theilen der Cultur davon abhängt. 

Die forgfältigfte Erwägung des erreichten Culturs 
grades bes Volkes, der bisherigen örtlichen Verhaͤlt⸗ 
niffe, und der Kidfi icht auf die Beſtimmungen ber 
beftehenven Berfaffung müffen übrigens daruͤber 
entſcheiden, welches von den beiden , für die Befchräns 
kung der Preßfreiheit anmwenbbaren Syſtemen: ber 
Cenfur (als Präventionsmittel); oder der unbes 
dingten Preßfreiheit, jedoch mit Aufftellung 
eines, die Preßvergehen und die darauf gefegten 
Strafen beftimmt_ verzeichnenden, Preßgefeges für 

« einen gegebenen Staat vorzuziehen ift. Dabei darf 
nicht vergeflen werden, daß, wo die Cenfur befteht, 
die Verantwortlichkeit für die cenfirten Druck⸗ 
ſchriften nicht auf den Verfaffer, fondern auf den Genfor 
fälle, fo wie ein völlig erfchöpfendes Preßgefes 
vielleicht das ſchwerſte aller Staatsgeſetze iſt. Im 
Gaͤnzen verfahre aber die Polizei in Hinſicht der Preß⸗ 
freiheit weder aͤngſtlich, noch willkuͤhrlich; fie 
bleibe in ihren Grundſaͤtzen und Maasregeln fich 
gleich, und glaube nie die öffentliche Meinung 
unterbrüden zu koͤnnen, wenn fie auch ihr bedenklich 
ſcheinende Schriften unterbrüdt. 

Ueber die Anwendung von Gefchwornenges 
richten zur Ausmittelung des Schuldig ober 
Unſchuldig bei Prefvergehen f. Th. 1, S. 4309 f. 

Ueber die Freiheit des Gewiſſens in Hin⸗ 
fiht des Keligionsbekenntniffes befteht in 
civilifirten Staaten fein Streit. Was aber der 
Polizei in Hinficht der Oberaufſicht des kirche 
lichen Euftus zufiche, gehört zunächft in die 
Eulturpolizei. , 
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13. 

3) in Beziehung auf Ehre und guten Nas 
men, und auf Eigenthum. 

Die Polizei hat die Aufſicht über die Verlegung 
‚der perfbnfichen Ehre durch Andre, theils in Hinficht 
ver Erhaltung des guten Namens- überhaupt, theils 
in Hinficht der Erhaltung der bürgerlichen (ver Stan« 
des» und Amts-) Ehre. Die Verlegung der Ehre 
und des guten Namens durch Drudfchriften, Pas» 
quille, Spottgedichte, erdichtete Nachrichten in Zeis 
tungen und öffentlichen Blättern, durch fatprifche 
Kupferftihe u. f. w. gehört in das Gebiet der Preß⸗ 

‚polizei; allein die Verlegung ter Ehre durch aus— 
gebreitete verläumbderifhe Nachrichten und durch per⸗ 
fonliche Befchimpfungen hat die Zwangspolizei genau 
zu beobachten und zu abnden, wenn gleich der ſoͤrm⸗ 
liche In jurie nprozeß nicht zum Kreife der Polizei, 
fondern der Gerechtigkeitspflege gehört. — In Bes 
ziehung auf die Duelle foll vie Polizei dieſelben 
möglichft verhäten, nach vollbrachter That aber der 
Duellanten ſich bemächtigen , und fie der Juſtiz übers 
geben, weilndie Duelle nicht nach Polizeigefegen bes 
ſtraft werden koͤnuen. — Auch hat, die Polizei die 
Vorurtheile zu bekämpfen ; welche ſo haͤufig in Hinficht 
der unehelihen Kinder, ober ber Kinder von, 
verurtheitten Verbrechen, fo wie in Betreff der Bes 
handlung der Gelbftmörver, und ver Verunglüdten 

ſtatt finden. i 
Was das Eigenthum der Staatsbürger ans 

‚langt; fo hat die Polizei kein Kecht, die willührliche 
Benutzung vdiefes Eigenthums zu befchränken, felbft 
wenn fie zum Nachteile des Eigenthuͤmers wäre, for 
bald dadurch nicht. Die Rechte Andrer gefäprdet werben. 
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Allein eine Hauptaufgabe Bleibe es für die Zwangs · 
. polizei, jeden Staatsbürger gegen die Gefahren zu 

fichern, welche der widerrechtliche Wille Andrer feinem 
Eigenthume droht. Sie wacht deshalb über die 
Räuber und Diebe, wie über die Bettler und 
Vagabonden; — namentlich ift es Pflicht der 
Polizei, die furchtbare Geifel der . öffentlichen und 
Haus = Bettelei vollig zu vernichten, und bie 
wirklich Beduͤrftigen durch zweckmaͤßig einge 
richtete Armenkaſſen und Armenanftalten zu unter 
ftüßen (vgl. $.26.27.). Sie verlangt, bei angedrohter 
Strafe, von Gold > und Gilberarbeitern, Trödlern, 
Juden, u. a. die fehleunige Anzeige jever'verbächtigen, 
ihnen zum Verkaufe angebotenen, Sahe, und vie 
Beobachtung und Ausforſchung der Perfonen ; welche 
verbächtige Sachen bringen. „ Daffelbe gefehieht von. 
ihr in Betreff der Schloffer und Schmiede, wenn von 
unbekannten Perfonen Hauptſchluſſel gebracht oder 
verlangt werden ſollten. 

Eine ununterbrochene Wachſamkeit widmet ſie 
den größern und kleinern Betrügereien im gemei⸗ 
nen teben, befonbbrs in. Hinficht der Quantität und 

. Qualität der von den Verkäufern in den Verkehr ge⸗ 
brachten Waaren, Durch Einfuͤhrung eines gleichen 
ones und Gewichtes im ganzen Staate,- dur 

tempelung der Maaße und Gewichte, und dus 
Sonfiscation aller Waaren, welche den geftempelten 
Maagen ırd Gewichten nicht entſprechen, würde vie⸗ 
len Betruͤgereien vorgebeugt werden. — Beſonders 

muß aber die Polizei die auf die Wochenmaͤrkte und 
in den täglichen Verkehr: bei Schenkwirthen und in 
Speifehäufern Eommenden Sebensmittel, nach ihrer 

‚Güte, nach. ihrer Verſchlechterung und nach ihrer 
Verfaͤlſchung (Korn, Brod, wuiſch Wein, Bier ꝛc.), 
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und eben ſo die Waaren der Apotheker und Droguiſten, 
ſcharf im Auge behalten und oft unterſuchen; die Vor⸗ 
und Auffäuferei verhindern; das Hokerweſen 
beſchraͤnken, und, im Falle einer erkuͤnſtelten Theue⸗ 
rung, gewiſſe Polizeitaren der dringendſten tes 
bensbebürfniffe feftfegen, obgleich im Allgemeinen 
folhe Zaren ein Zwang find, der nicht zum beabſich⸗ 

‚tigten Zwecke führt. . \ 

" 14. . 
b) Die Zwangspolizeiin Beziehung auf 
die öffentlihen und Privat: Verhältniffe 

im innern Gtaatsleben. 

Doch nicht blos die allgemeinen Verhaͤltniſſe 
im innern Staatsleben, welche aus der Sorge für die 
urfprünglichen und erworbenen Rechte der einzelnen 
Staatsbürger” hervorgehen, gehören zum Gefchäfts« 
kreiſe der Zwangspolizei; er umfchließt auch die be⸗ 
fondern Verhältniffe des öffentlichen und Pris 
vat⸗Lebens. Denn die öffentliche Sicherheit wird 
gefährdet, und das Dafeyn des Staates felbft bebropt, 
Durch jeden gewaltfanten, von dem Volke ausgehenden, 
Verſuch, in den gefegmäßigen Einrichtungen des Staas 
tes etwas juändern, oder durch Selbfthülfein einzelnen 
Fällen ſich Recht zu verfehaffen, oder fogar die Vers 
faffung des Staates und deſſen Regierung durch Re— 
bellion, oder fogar durch Revolution umzuftürzen. — 
Allein auch die Sicherheit des Privatleben im Staate 
kann auf vielfäche Weiſe bedroht und gefährdet werben. 
— Es umfchließt daher die Zwangspolizel in Bezie⸗ 

- hung auf die öffentlichen und Privat» Verhäftniffe im 
innern Staatsleben " 

1 ) die Sorge fuͤr die.öffentliche Sicherheit und 
Ordnung überhaupt, namentlich bei Feuer⸗ und 

\ 

| 
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Waflergefahren, und bei andern verheerenden 
Naturereigniffen; - . 

2) die Gefundpeitspolizei im Einzelnen; 
3) die Armenpoligei; 
4) die Polizei des Hausweſens; und 
5) die Polizei in örtlicher Hinficht. 

15. 

2 Die Polizei der öffentlihen Sicherheit 
und Ordnung überhaupt. 

Auflaufund TZumult 

‚Segen die öffentliche Sicherheit und. Ordnung 
verftößt jeder Auflauf und Tumult des Volkes; 
doch muͤſſen beide fehr genau von dem, Aufftande 
and der Empörung des Volkes unterfchieden wers 
den. Der Auflauf des Volkes entfteht zufällig, 
ohne vorher "überdacht und verabredet zu feyn, und 
zeige fi in dem Zufammentreffen einer ungewöhns 
lichen Menfchenmafle bei einem unerwarteten Ereig⸗ 
niffe (3. B. bei öffentlichen Ungluͤcksfaͤllen; bei Ans 
kunft fremder Perfonen und Thiere; bei Handlungen 
der Öerechtigkeitspflege, z. B. beim Prangerftehen, bei 
Hinrichtungen ’zc.); der Tumult hingegen, ob er 
gleich auch plöglich und unverabrevet erfolgt, wird 
gewöhnlich Durch eine wirkliche oder nur fcheinbare 
Beſchwerde des Volkes veranlaßt, welche man durch 
Selbſthuͤlfe befeitigen will (3.8. beim Mangel an es 
treive, bei Hohen Preifen, bei Handiverksunruhen zc.). 
In Hinficht des Auflaufs muß die ‘Polizei, wo fie das 
Zufammentreffen einer großen Menfchenmafle erwars 
ten kann, allen dabei möglichen Gefahren und Miß · 

‚ bräuchen durch zweckmaͤßige Anſtalten im Voraus vor⸗ 
beugen, dafern aber dennoch Unordnung entſtehen 
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foffte, mit Schonung den Auflauf zerfireuen, und nur 
der Halsftarrigen perſonlich (mit Vermeidung aller 

\ Lörperlichen Zücheigung) fich verfihern. In 
des Tumults hingegen muß eine umfichtige Polizei, 
duch Befeitigung aller rechtmäßigen Befchwerben der - 

Staatsbuͤrger, die Urfachen derſelben heben, die an 
fie gebrachten Klagen berüdfichtigen und Abhälfe ges 
währen, und ben eintretenden Tumult fogleich im Ent⸗ 
ſtehen entdecken und unterbrüden, weil er — bei einer 
im Stillen verbreiteten und lang verhaltenen Verſtim⸗ 
mung — leicht in Aufruhr übergehen kann. 

Selbft die aus vorigen Zeiten ſtammenden 
öffenelihen Aufzüge von einzelnen Corporas 
tionen, Innungen 2c. muß bie Polizei genau beobs 
achten, wenn die Regierung es nicht für zweckmaͤßiger 
Hält, diefe weralteten Formes ganz abzuſchaffen. 

200006 
Aufruhr und Empörung. 

Unter Aufruhr wird jene abficheliche und ges 
‚meinfchaftlich verabredere Widerſetzlichkeit gegen die” 
Regierung, unter Empörung bie beabfichtigte Vers 
nichtung der beftehenden Verfaffung, Regierung ober 
Verwaltung im Staate verftanden. 

Da der Aufruhr, nach dem Zeugniffe der Ge 
ſchichte, nur in Zeiten bedenklicher Gaͤhrung erfcheint; 
fo Eann ihn die Polizei verhüten, wenn fie die 
gegründeten Beſchwerden und Saften des Volkes hebt, 
befeitigt, ober doch mildert, und wenn fie die, welche 

als Sprecher oder Aufwiegler an die Spige des Volkes 
ſich ftellen Eonnten ‚oder wirklich ftellen, genau beob» ' 
achtet, und im entfcheidenden Augenblide derſelben ſich 
bemaͤchtigt. Bricht aber dennoch ‚ein Aufruhr aus, 
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und ſollte das Volk dabei bewaffnet erſcheinen; 
ſo muß die Polizei ſogleich ihre erſte Ankündigung 

- dagegen mit folhem Ernſte und Nachdrucke und -mie. 
folcher Befonnenheit und Feftigkeit (doch ohne Härte 
und Öraufamfeit) bezeichnen, daß, wo möglich, ber. 
Aufruhr im Beginnen unterbrüdt und die aufgereizte 
Maffe durch Zwang zur Ruhe gebracht, ihr aber — in 
Hinſicht aller gegründeten. Beſchwerden — fifeue 
nige Abhülfe verſprochen, und das Verſprechen ge⸗ 
halten wird, damit nicht der durch Zwang unter⸗ 
drüdte Aufruhr in eine fortdauernde Erbitterung, und, 

dieſe zulegt in völlige Empörung übergehe, 
- Denn. gegen bie Empörung, welche ben Um⸗ 

ſturz der beftehenden rechtmäßigen Verfafs 
fung und Regierung, ober doch der beftehenden 
Verwaltungsformen durch die Gelbfthülfe des 

“ Volkes bewirken will, reicht die Kraft der Polizei an 
ſich nicht aus; nur entgegenwirken kann fie derfelben. 

. Im Voraus, fobald fie — welche von der jevesmalis 
gen Stimmung des Volkes und feiner Stände genau. 
unterrichtet feyn muß — den Staatsbehoͤrden bie ge⸗ 
gründeten oder ungegründeten Beſchwerden des Volkes 
feühzeitig befannt macht, und — fo weit es zu ihrem. 
Geſchaͤftskreiſe gehort — die Vorfchläge damit. vers 
"bindet, welche auf die Befeitigung jener -Befchwerden 
und auf die Beruhigung des Volkes ‚berechnet ſind. 
Beim Ausbruche einer Empoͤrung muß bie Polizei ver« 
ſuchen, den, erfien — gewöhnlich ungeregelten — 
Verſuch derfelben zu unterbrüden und der Volksan—⸗ 
führer bemäcptigen. Nie aber ſinke 
fie fo bft, dur geheime Emiffaire, 
das 2 g aufreife, oder auf blos ge J 
heime iche Buͤrger verhafte. 

Unter ſogenannten aufrüprerifgen Seheiften, 
St. W. ge auf. IL 
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kann man nur folche verftehen, welche entweder gamz: 
unnmwunden das Volk zur Empörung aufrufen, oder 
die Verfaffung, Regierung und Verwaltung des Staa⸗ 

. fen verbot ‚ verächtlich und lächerlich zu machen ſuchen, 
nicht die, welche blos einzelne Unvollfommenheiten 
und Mängel der Verfaffung und Verwaltung rügen. 
Mögen auch die legtern, befonders in bevenflichen 
Zeiten, ober wegen des in ihnen herrſchenden abfpre= 

‚ enden und verführerifchen Tones, entſchie den 
aber die erftern fogleich durch die Polizei unterdruͤckt 
werben muͤſſen; fo darf doch the il s der Einfluß ein- 
zelner Schriften da, wo Bein Gaͤhrungsſtoff vorhanden 
ift, nie zu hoch angefchlagen werben, theils muß 
man bei biefer Unterdrüdung mit Umficht verfahren, 
damit nicht, durch die Confiscation, die Aufmerkſam⸗ 
keit und Neugier erft darauf geleitet werde. Denn 
leicht wird durch häufige Confiscationen bei der größer 
Maffe des Volkes die Meinung hervorgebracht, daß 
die Regierung vor den Schriftftellern fih fürchte; 
nicht daß fie zunächft nur die Abficht haben kenne, die 

“in den confiscirren Büchern ausgefprochenen Orundfäge 
vermittelft der Confiscation oͤffentlich zu miß bil⸗ 
ligen. Dies Letztere iſt der einzige politiſche 
Grund der Buͤcherconfiscationen, verſchieden von dem 
ſtaatsrechtlich en und völferrehtlichen, wenn 
die Rechte von Individuen, Ständen, Behörden, 
ober der inländifchen Regierung felbft, und die Kechte 
andrer Staaten und ihrer Regierungen, in Schriften 
angegriffen werben. :Daß,aber jeve weiſe Regierung, - 
wie ſchon weiter oben erinnert warb, vorzüglich die 
Meinung verhindern müffe, als fürchte ſie ſich vor 

. dem Volfe und vor den Schriftftellern aus der Mitte 
deſſelben, muß, in politiſcher Hinſicht, die Buͤchercon⸗ 
fiscationen auf · die möglichft Eleinfte Zapl beſchranken. 
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ueberhaupt wird nie der gerade und offene Mann, 
der oͤffentlich und laut uͤber gewiſſe Maͤngel und Un⸗ 
vollkommenheiten ſich ausſpricht, der Polizei bedenklich 
und dem Staate gefährlich werden. Weit bedenklicher 
find Individuen, die ihr Spiel im Stillen treiben, 
and Unzufriedenheit mit der Staatsverfaffung und den 
Einrichtungen der Regierung im Geheimen verbreiten. 
Deshalb beobachte bie Polizei hauptfägrlich die zwei« 
Deutigen Menfchen, die, ohne eigentlichen Erwerb, 
mit Wohlſtand leben; die in öffentlichen Käufern und 
Verguügungsorten gemifchter, Gefellfchäften. ven Ton 
angeben; befonders aber bie Ausländer, weiche 
ohne beftinnmte Gefhäfte und bekannte Abfichten im 
Staate — namentlich in kritiſchen Zeitpunsten — ſich 
aufalten, und nicht felten die geheimen Spione aus⸗ 
wärtiger Mächte find. Es ift nörhig, folhe Mens ° 
fehen, bei dem geringften erwiefenen Verdachte, for 
gleich entweder durch die Polizei, ober — in wichtis 
gern Fällen — durch die Diplomatie‘ aus: dem kande 
zu entfernen „‚fobal fie nicht bereits durch rechtswidrige 
Handlungen der Gerechtigkeitspflege verfallen find. 

Ur. Gtihe. Kaſtner, Gedanken Aber das Unver⸗ 
: — dee Sarifiheker, Empdrungen gu bewirken. 

. 1 . 8. x 

Chr. a. Wihmann, Iſt es wahr, daß gewalt⸗ 
3 —S durch Schriftſteller befördert werden? 
eipz. 1 . 8. 

Ce. Siuve,) Aber Aufruhr und aufruͤhrertſche 
Shriften. Braunſchw. 1798. 8. - 

Begen Auflauf und Tumult wird eine zweckmaͤhig 
eingerichtete Polizeiwache ausreichen, nicht aber 
gegen Aufruhr und Empörung. Segen bie beiden 
legten muß die bewaffnete Macht, entweder allein, 
oder in Verbindung mit der Polizeimache, ange 
wandt werden. Zur Poligeimache in großen 

49 
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Städten gehbet aber notwendig, daß ein Drittheil 
ans Keiterei beftehe; theils um ſchnell in ent» 
fernteren Theilen der Stadt gegenwärtig zu ſeyn; 
theils weil gegen die aufwogende Bolksmaffe ges 
woͤhnlich Ein Reiter mehr bewirkt, als zehn Mann 
Fußvolk. Allein an der Spige der Polizeiwache 
muß ein befonnener, fefter, Faltblütiger Mann 
ſtehen. Er muß von dem Pöbel der großen Städte 
nach. feiner Rechtlichkeit geachtet, zugleich aber auch 
nad) feinem durchbringenden Blide, dem nichts ent⸗ 
geht, fo wie nach dem Ernſte in der Ausführung 
feiner Verfügungen gefürchtet werden. Denn fo 
wenig die Furcht eine lautere Triebfeder des Rechts 
und des Sittlichguten ift; fo ift fie Doch eine weſent⸗ 

Uche Bedingung für die Wirkſamkeit der Polizei. 
Jedesmal verliert die Polizei — und mit ihr der 
Staat felbft — das politifche Gewicht, wenn bie 
Furcht vor der Polizei bei den unsern Ständen vers 
ſchwindet, oder wenn dieſe — mit oder ohne 
rund — in die Meinung verfallen, die Polis‘ 
zei fürchte fich vor ihnen. Dann binfte es 
ſchwer werden, die unteren Stände in Ordnung 
und im Zaume zu halten. — Es war eine getvalt« 
fame Maasregel, als der General Bonaparte im 
Dctober 1795 durch Kartärfchen die Volksherrſchaft 
in Paris auf immer brach; allein fie wäre ‚nicht 
nöthig gewefen, wenn man in den Dctobertagen 
1789 den bewaffneten, von Paris nach Berfeilles 
ziehenden, Pöbel gebänbige Härte. Dem unums 
ſtoͤßlich wahr bleibeder Orundfas Napoleons: „Alles 
für das Volt; nichts durch Das Voll” Die 

große, ſitrlich- unmuͤndige Maffe foll aller Rechte, 
aller Wohlfahrt und der geſammten Bluͤthe der buͤr⸗ 
gerlichen Gefelffchaft ſich erfreuen, nie aber / die 
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Rolle wechfeln, und ſich felbft anmaßen, jene Rechte 
und diefe Wohlfahrt zu beftimmen und zu leiten. 

— Die Polizeimaphe großer Stävte muß im 
Berhältniffe zu der Bevölkerung der 
felben ſtehen; fie muß aber auch, wo möglich, 

aus bereits ausgebienten und als rechtlich erprobten 
Soldaten gewählt werden, weil dieſe nicht nur an 
die kriegeriſche Ordnung und den ftrengen Gehorfam 
gewöhnt, fondern aud mit eintretenden Gefahren 
befannt find. — . Doch vermeide der Anführer 
der Poltzeiwache alle Willkuͤhr und Graufamkeit, 
weil diefe, bei einer bereits ftattfindenden Aufregung 
der Volfeftimmung ; geradezu erbittert, fo daß, 

ſelbſt nach dem unterdruͤckten ober verunglädten erften 
-  Berfuche, das Feuer dennoch unter der Afche glimmt. 
. — Soll aber die Polizeiwache ihre ſchwere Beſtim⸗ 
. ., mung erfüllen; fo muß fie anftändig, ja felbft 

. eeichlich befoldet werden, damit nie ein bei der 
- Polizei Ungeftellter durch Beſtechungen, oder an« 
dere Vortheilg, von dem Molke abhängig werde, 
. Dem. da, bei ber inftinctartigen Abneigung des 
: Volkes gegen die Polizei, Feine den Polizeiperfonen 

erzeigte Gunſt aus gutem Willen kommt, fendern 
jedesmal auf irgend einen Rückhalt fehliegen läßt; 
fo muß auch jeder Polizeidiener, welcher der Eleinften 
Beſtechung überführt wird,. fogleich mit unerbitts 
licher Strenge entlaffen werden. — Mehr, als 

. man glaubt, ift die große Maffe ſchlau und berech⸗ 

. nend in Hinficht der polizeilichen Individuen; ſehr 
genau wiſſen fie jedesmal, wer im Dienfte ift, und 

bei wem fie etwas wagen zu dürfen glauben. — 
Wenn aber der Beiftand der bewaffneten Macht 
due Unterfthgung der Polizeiwachen aufgerufen wers 
den muß; ſo iſt es. nöthig, alle Reibungen zwiſchen 
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beiden zu vermeiden, und, nad) eingetretener Rei⸗ 
bung, die Garniſonen, wegen künftiger Fälle, zu. 
verändern, ein Fall, der auch dann nöthig wird, 
ſobald die bewaffnete Macht durch ihre langen Stand⸗ 
quartiere mit der ftädtifchen Bevölkerung in zu ver⸗ 
traute Verhältniffe gekommen ift, um gegen fie, im 
Augenblide der Entfcheidung, mit Nachdruck zu 
verfahren. 

1... 
Geheime Geſellſchaften. Profelyten- 

macherri. 

Zu’ den geheimen Geſellſchaften im politiſchen 
und polizeilichen Sinne gehören nicht diejenigen, deren 

Zwecke und Mitglieder der Regierung bekannt und wo 
nicht felten Individuen aus den Kegierungsbehörben 
ſelbſt Theilnehmer derfetben find (z. B. bei den Frei⸗ 
maurern), ſondern diejenigen, weiche einen un mit⸗ 
telbaren politifchen oder religiofen Zwed 

» haben, viefen Zweck und ihre darauf berechneten Ges 
ie der Regierung verheimlichen, unter ſelbſtgewaͤhlten 
Dbern ftehen, und durch ihre gemeinfchaftliche Wirk⸗ 
ſamkeit irgend eine (größere oder fleinere) Berändes 
tung im bürgerlichen ober ficchlichen Leben beabfich⸗ 
tigen. Du dieſe einen Staat im Staate bilden, und 
nur diejenige befondere Gefellfchaft im Staate beftehen 
darf, deren Zwed der Regierung befannt, und deren 
Verfaffung, aus jenem Zwecke hervorgehend, von 

‘der Kegierung anerkannt und beftätigt worden iſt (Th. 
1, Nature. $.29.); fo folgt daraus, daß die Polizei 
jene geheimen Geſellſchaften fogleich fetbft aufzuheben, 
oder doch der Regierung anzuzeigen habe, welche ents 
werner die öffentliche Form der Berfaflung, Regie⸗ 



Polizeiwiſſenſchaft. 508 

nung und Verwaltung des Staates, theilmeife oder 
ganz ,. umbilden und verändern, ‘oder als befondere 
kirchliche SecteOrden und religiofe Ver-⸗ 
brüderung von den im Staate beſtehenden Kirchen 
ſich abfondern, und durch Profelytenmacherei, Mife : - 
fionen u. ſ. w. für ihre befondern Zwecke die Uner- 
fahenen anwerben will, Deshalb muß die Polizei, 
mit ber ſtrengſten Unpartheilichkeit, jede fcheinbar noch 
fo unſchuldige religiofe Privarzufammenkunft auflöfen, 
und, die religiöfe Seuche unferes Zeitalters, den boden⸗ 
lofen Myſticis mus, mit allen feinen Erfcheinungen, 
(munderthätigen Heilungen, fompathetifchen Mitteln, 

" Selbftpeinigungen ‚ Nebtomantie, Theurgie, Magie, 
Amuletten, Reliquien, heimlichen Verketzerungen und 
Anmwerbungen zc.) eben fo nachbrüdlich befämpfen; 
wie die phyſiſchen Seuchen ver Poden und des 

ben Fiebers. — 

18. 

Raͤuber. Diebe. Bettler. Landſtreicher. 

Die Sicherheit der Straßen und des Eigen: 
Agume gehört zu den wichtigften Zwecken des Staates. 

ie öffentliche Sicherheitspolizei wird daher „ihre 
Thaͤtigkeit, Umficht und Kraft befonders durch ihre 
Anftalten in Hinſicht der Art und Weiſe ankündigen, 
wie fie (durch thätige, gewandte und in ihrem Dienfte 
ſtreng controllirte Gensb’armes und Polizeidiener) 
theils alle mögliche Gefährdung der öffentlichen und 

“ Privat = Sicherheit. verhütet, theils die verlegte 
Sicherheit durch fehnelle Entdeckung und Bemächtigung 
ber Räuber und Diebe herftellt. Sie muß deshalb 
die inländifchen Armen, Müßiggänger, entlaffenen . 
Steäflinge u. a, ſcharf beobachten, und möglichft zu 
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beſchaͤftigen ſuchen; fie muß die untern Polizeibehoͤrden 
in kleinen Städten und Dörfern nach ihrer Wachfamikeit 
auf jede verbächtige Perfon genau controlliren ; befons 
ders aber muß fie an den Landesgrenzen bie 
firengfte und unerbittlichfte Aufficht Aber alles herum 
ftreifende ausländifche Gefindel (Bettler, Zigeuner, 
Gaukelſpieler, Führer von wilden age, Kammer 

" jäger, Betteljuden, Gluͤcksritter, Spieler von Pro 
feffion ®) u.a.) führen, und, ver Paͤſſe ungeadr 
tet, alle die, welche einer geuͤbte n Polizei ſchon 
nach ihrer äußeren Ankündigung verdächtig find, von 
der Grenze zurüdweifen, ober, wenn fie diefe heimlich 
überfchreiten, über diefelbe zuruͤckbringen. Denn, wie 
wenig würde der zum Srenypofigeinuffeper ſich eignen, 
der nicht den rechtlichen Keifenden von der genannten 
Abenteurern zu unterfcheiden verftände? — Zugleich 
unterfagt die Polizei jedem Staatsbürger das Tragm 
geheimer Waffen. — Haupthaͤchlich ift es noͤthig, 
den reifenden Handwerkspurſchen den Eintritt über die 
Grenze zu verwehren, ſobald fie nicht einige Thaler 
Zehrungsgeld an der Grenze vorzeigen koͤnnen, weil 
der ordentliche wandernde Handwerkspinfche auf eine 
Beine Summe Keifegeld im Voraus Ruͤckſicht nimmt, 
an dem herumftreichenden , arbeitsfcheuen, abgeriffenen 
und betteinden Handwerker aber nichts vertoren iſt. — 

. D 

*) Log in feiner Schrift: über den Begriff ber du 
lide i (Hildburgh. 1807. 8.) fagt fehr wahr: „der Spielet 
von Profeffion ift, Felbft wenn er ehrlich ſpielt, 
dem Eigenthume Anderer ı 
weil er dem Treiben nach 
Richtung giebt, welche d 
meift von dem rechten W 
Umfang feines Vermoͤgen 
mehr beengt · 
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Sind uͤbrigens in einem Stante für alle inländifche. 
arme und arbeitslöfe Perfonen die nöthigen Anſtalten 
vorhanden, und wird, in Angemeffenheit zu denfelben, 
die Bettelei mit einer Strafe für die-Suchenden und 
für.die Gebenden belegt; fo kann die Gensb’armerie 
der vom Auslande herftromenden Bettler, Landſtreicher 
und Gluͤcksritter weit eher mächtig werben, befonders 
wenn fie auf die Unterftüßung der Bettelvoigte, Tages 
wächter u. a.’ rechnen fann. Gelbft Prämien 
auf die Einbringung fremder Bettler und tandftreicher 
find zweckmaͤßig. 

Die Abfaffung und Prüfung der Päffe ift 
ein: Hauiptgegenftand der Polizeibehörven ; nur muß 
bei der erften die Angftliche Kleinlichkeitsfrämerei 
vermieden, und bei der zweiten mit einem ſichern, 
den rechtlichen Keifenden nicht: beleidigenden, den 

- Abenteurer aber. ausforſchenden, Tactg. verfahren 
werben, Damit muß die Aufſicht anf die Thore, 
Bruͤcken, Fähren, Gafthofe, Vergnügungs = und 
Spielhaͤuſer u. f. w. und die unerwartete Bifitas 
tion verbächtiger Gegenden, Häufer und Perfonen 
in genauer Verbindung ftehen. Mur wenn die 
Gensp’armerie (oder Sandhufaren) diefer Aufgabe 
völlig entfpricht, und alle. Vernachläffigung der⸗ 

. felben mit unabwendbarer Dienftentfegung beftraft 
wird , "Bann die Polizei ihre Beftimmung, nament= 
lich· in Hinficht des Zufammenhanges des flachen 
Landes mit den größern Städten, erfüllen. Don 
felöftverfteht es fich dabei, daß, wo 5.8. zur Untere 
fuchung großer und dichter Waldungen die dienſt⸗ 
thuende Gensd'armerie nicht ausreichen ſollte, die 
zu diefem Zwede in den benachbarten Garnifonen 
liegenden Reiter von den Polizeibehoͤrden requirirt 
werden müffen. Denn nirgends find Halbe Maas⸗ 
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regeln fchlimmer unb folgenreicher, als bei der Por 
Nlizei. Deshalb muͤſſen auch die obern Polizeibes 
hoͤrden die Thaͤtigkeit, Rechtlichkeit und Gewandt⸗ 
heit, der mit der beſonderen Ortspolizei (namentli— 

- in Dörfern) beauftragten Richter, Schöppen u. a. 
genau beobachten. , 

Graf v. Schmett o w, Preisſchrift: über die Mittel 
die Heerſtraßen wider Raͤuberbanden und andere Gewale⸗ 
thatigkeiten zu ſchuͤtzen. Goͤtt. 1789. 8. 

v. Kamp, Über das Verfahren bei Transpotten und 
# Landesverweifungen der Verbrecher und Landftreicher. 

Verl. 1817. 8. — Allgemeiner Eoder der Gensd ar⸗ 
merie. Berl. 1815. 8, \ 

Der Soldat als Beiſtand der Polizei. ate Aufl. 
Berl. 1807. 8. J 

18. 
Unterſtuützung anderer Staatsgewalten 

"dur die Polizei. " 

Für die öffentliche Sicherheit-und Ordnung ift 
der Polizei auch dadurch ein weiter Wirfungsfreis er⸗ 
öffnet, daß fie beftimmt ift, die Thaͤtigkeit anderer 
Staatsgewalten zweckmaͤßig zu unterftügen ; namentlich 
Die gefetzgebende, richterliche und verwals 
tende Gewalt. 

Denn wenn gleich die Polizei, außer den zu 
ihrem unmittelbaren Keffort gehörenden Verfügungen 
and Bekanntmachungen, keinesweges an fich gefeg- 
ebend ift und feyn darf; fo kann fie doch die Wirk« 

fomkeit der gefeßgebenden Gewalt im. Staate fehr 
befördern, und gefeßwidrige Handlungen verhüten. 
Dies gefchieht durch die Polizei, wenn fie den Druck 
der. erlafenen Staatsgefege veranftaltet, die Abdrüde 
derſelben ini Sande durch Anſchlag und Mittpeilung 
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verbreitet, die Bekanntmachung und das Vorleſen 
dieſer Geſetze vor den Gemeinden (ſchicklicher auf den 
Rathshaͤuſern und in den Gerichtsſtuben, als auf den 
Kanzein) anordnet, und Aber die Vollziehung dieſer 
Anordnungen wacht. Beſonders liegt ihr ob, das 
Anſehen der Gefege bei der Maffe ves Volkes zu bes 
gruͤnden und zu erhalten. Dahin gehört die Beobach« 

. tung aller Saumfeligkeiten und Verftöße gegen die 
Gefetze des Staates; vie Erklärung der Gefete in 

deutlichen, allgemein verftändlichen Ausdräden; die 
‚Verhütung aller Mißdeutungen und Mipbräuche ders 

- felben, und befonbers die Aufficht über die anbefohlene 
zwedmäßige Geftaltung des Erziehungsweſens nach 
„allen feinen Verzweigungen.und Abftufungen. 

Wie wichtig die Polizei zur Unterftügung der 
Ausäbung der Seregtigkeitspflege'im Staate 
ſey, iſt bereits erörtert worden, Es ſteht ihr aber in⸗ 
dieſer Hinſicht beſonders zu, daß fie die Strafen, 
welche mit den Verbrechen und Vergehen im Staate 

verbunden werben, in den Jugendunrerricht aufnehmen. 
läßt, weil Viele aus den untern Ständen Vergehen 
und Verbrechen verſchulden, deren Strafen fie nicht 
kennen. Es verfteht fich dabei von felbft, daß, in der 
Jugendbelehrung über Verbrechen und Strafen‘, nicht 
von Verbrechen die Rede ſeyn kann; welche außer dem 
Kreiſe der Jugend liegen (34 B. Rothzucht, Abtrei« 
bung der Kinder u. f. w.), daß aber hauptfächlich alle 
Merbrechen gegen Leben, Geſundheit, Ehre und Eigene 
thum mit Beftinnmtheit angegeben und die darauf ges 
festen Steaferl-genannt werden. — Die Polizei un 
terftügt aber auch die Oerechtigkeitspflege bei der Volle " 
giehung der Strafen (5. B. beim Prangerftehen, bei 
andesverweiſungen, beim Sortbringen auf ven Schub,. 

bei Hinrichtungen u, a.), und verhindert. dabei eben fo 
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die Flucht, als die Mißbandlung der Straffalligen 
durch den anwefenden Poͤbel. Eben fo wuͤrde es dem 
Zwede des Staates entfprechen, die an Rändern, 
Dieben, Marodeuren ꝛc. vollzogenen Strafen, durch 
öffentlichen Anfchlag des Namens der Verbrecher und 
ber von ihnen erlittenen Strafen, zur öffendichen 
Kenntniß zu bringen; doch mit Ausnahme aller der 

Privatvergehen, durch deren Nennung die Sinnlichkeit 
der unten Stände des Volkes erft damit näher befannt 
gemacht und dafür aufgeregt werben könnte, . 

In Beziehung auf die verwaltende Staats: 
gewalt foll. die Polizei beobachten, wie die bei der Ver⸗ 
waltung angeftellten Perfonen — namentlich die Unter= . 
behoͤrden und die Subalternen bei den Eppeditionen — 
ihre Aemter verwalten; ob fie fi) Saumfeligfeiten, 
Ungerechtigkeiten, Uebereilungen, Beſtechungen u. 
dergl. zu Schulden kommen laffen; ob fih unfähige 
Perſonen (z.B. vormalige Bediente) in einzelne Stellen 
einfdyleichen ; ob gewiſſe JIudividuen die Grenzen ihres 
beftimmten Wirkungskreifes Iberfchreiten (3. B. wenn 
Barbiere als ‚Aerzte auftreten; fogenannte Agenten 
und Bauernedvocaten Prozeſſe veranlaflen, Partheien 
aufhetzen, und die Mittelsperfonen für Kauf und Vers 
kauf von tandgätern, Häufern, Gärten u. a. machen; an= 
dere mit dem Hauſiren, auf Pfaͤnder bargen, und dem 
Trödel fich befchäftigen) ; ob durch Chikanen der Advo- 
caten die Prozeffe verlängert werden, namentlich, ob 
und welche Mängel die Patrimonialgerichtsbarkeit teifft. 

Endlich muß die Staatspoligei über alle mögliche 
Mißbraͤuche und Unorbnungen der Ortspolizei 
wachen. Denn gewöhnlich ift diefe in Dörfern, Flecken 
und Meinen Staͤdten fehlerhaft, weil fie bald allen 
Unfug. ungeahndet gefchehen läßt, bald, wegen ber 
ſchwierigern hoͤhern Coutrolle, eingelne Bebrüdungen 
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ch oft ſelbſt bie ausſchweifrudſte Willk ͤhe ſich erlaubt, 
Richt ſelten entſtehen aus ſolchen Vernachlaͤſſigungen 
gefährliche Feuersbruͤnſte, Einbruͤche und Diebſtaͤhte, 
nachcheilige Folgen für die Gefundheit der Ortsbewoh⸗ 
ner, und bisweilen felbft: Beeintraͤchtigungen derer, 
welche dürch irgend etwas den Unwillen der Drrepoligee - 
behoͤrde auf fü ih gezogen haben. 

20. 

Polizet in binſig der offentlichen 108 
fahren. 

Es giebt natürlige Gefahren, bie den Ber 
geen eines Staates, ihrem Leben und ihrem Eigen⸗ 
thume drohen, welche die Polizei zwar nicht immer‘ 
verhuͤten, aber doc) in ihren Wirkungen aufhalten und 
befchränten, und in ihren nachtheiligen Folgen fhr die 
Juwividuen und für das Ganze minder drixefend.machen 
ann, Dahin gehören: die Feuersgefahr, die 
Wafſersgefahr, bie Gefahr bei Erd beben, 
Stürmen und andern zerſtoͤrenden Rotwrerfeheinune‘ 
gen, fo wie die Gefahren und nachtheiligen Wirkungen 

des Krieges. 
Die Feuerpolizei iſt der Inbegriff aller An⸗ 

ſtalten der Poligei,. eh,eils Feuersgefahr zu verhuͤten; 
theils vie entftandene Fenersgefahr fogleich zu ent⸗ 
decken und zur Dämpfung derfelben die. witkfamſten 
Mittel zu ergreifen; theils nach der Feuersgefahr 
ihre, Aufſicht fortzufegen, und ben durch: Das Feuer: - 
geſtifteten Schaden- wo möglich auszugleichen und zu’ 
verguͤten. Der Inbegriff aller Borfchriften der Pos 
Per in Hinfiche der Verwirklichung ihrer -Anftalten bei 
—— heiße die Feuerordnung Sie 
muß ins. Einzelne gehen, und ales- entfalten, was 

h2 

m 
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und wie: &. geleiftet. werben fell; fo wie ſſe deuttich 
und beftimmt gefchrieben, alten Bingern bekannt, und 
mit Strenge gehandhabt werden muß. 

Zum Dieffort der Polizei in Huſicht der Feuers⸗ 
Far gehört, nach ben angedeuteten Haupfpuncten,. 

en, was die Sorge für feuerfefte Bauart 
der See und Wohmmgen anlangt, daß die Ge« 
baͤude, nach einem ihr vorgelegten und von ihr geneh- 
migten Niffe, und zwar, fo weit als möglich, fteinern 
von verpflichteten Gewerken aufgeführt werben; daß 
man in die äußeren Mauern kein Holz nehme; daß, 
man die Dächer nicht von Steo oder Schindeln, ſon⸗ 
dern von Ziegeln, Schiefer, und hoͤchſtens auf dem 
Sande ven Lehmziegeln aufführe. Sie verlange gut 
verwahrte Giebel; blecherne, oder mit Blech — 
gene, und an den Haͤuſern herabgehende, nicht auf die 
Mitte der Straßen geleitete, Dachrinnen ; Küchen, 
Fenerheerde und Schornfteine von Steinen, ab bie 
iepteren fo aufgeführt, daß man in ifuen auffteigen 
kann, fo wie inwendig mit einem Worfchieber von 
Eiſenblech verfehen; oͤfteres Kehren berfelben; gute 
und dauerhafte Defen; gemauerte Räucherfammern, _ 

" gute Deden in den Zimmern, befonders aber fteinerne, 
breite und lichte Treppen, wo möglich durch alle Ges 
fehoffe des Haufes. Außerdem -muß bie Polizei bie 
oft verwitterten Zwiſchenwaͤnde zwiſchen zweien am 
einander gebauten Haufen, und bei den Häufern in den 
Staͤdten, wo mbglih, einen doppelten Bugang zu 
denfefben. ber&dfichrigen , in den Dörfern aber das une 

"mittelbare Aneinarverbauen neuer Häufer verhindem 
und überhaupt alle Berufsarten, in welchen viel mit 
Feuer gearbeitet wird, oder ber welchen brennbare 
Materialien wicht fehlen koͤnnen, in einzeln ſtehende 
Häufer, oder in die Vorſtaͤdte verlegen (z. B. bie 
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Schmiede, Törfer, Die Schmelz» nnd Darr-Defen; 
vie Bad: und Brouhäufer, Pulvermagazine). Nahe 
theilig find übrigens dei eintretender Feuersgefaht bie 
vor ven Haͤuſern aufgeführten hölzernen Geländer und 
Gaerenunizaͤumumgen. — Zu dieſer Vorbauungs⸗ 
maastegeln der Polizei in Hinſicht der Feuersgefahr 
gehört aber aud) die Sorge für vie Aufbewahrung und 
den Gebrauch brennbarer oder leicht entzindbarer 
Stoffe im Hausweſen (3.8. Holz, Bretter, Spaͤne, 
Kohlen, Aſche, Heu, Flachs, Hanf ıc.);. fie macht 
für die Fahrlaͤſſigkeit in denfelben die Familienvaͤter 
verantwortlich. Selbſt bie Möglichkeit der Selbfts 
entzändung gewiffer zu den Bewerben gehörenden. 
Stoffe muß die Polizei der Yufmerkfamfeit der Hauss 
befiger empfehlen. Mit Strafe muͤſſen aber belegt 
werben: der Gebrauch des Kiens ober der Bremſpaͤne 
zur Stubenbeleuchtung, die hölzernen eber papiernen 
taternen, die brennenden Tabakspfeifen.in Staͤllen, 

" Böden, Schamen, die Kohlentoͤpfe in den Kammern 
u, ſ. w. Sie verftatter den Gebrauch der Fackeln auf 
ben Straßen ber Städte blos bei ſtillem Wetter, nie 
aber auf den- Dörfern, ober in den Wäldern. Gie 
Hält auf eine vollftändige und die ganze Nacht 

hindurch dauenide Beleuchtung der großem Staͤdte, 
wo ber Verkehr bei der ſtarken Bevoͤlbernng darch bie‘ 

eintretende Nacht nur theilweiſe unterbrechen wird, und 
empfiehlt da, wo die Peleuchtung in diefer Ausdehnug 
weht. möglich ift, den Gebrauc) ber’ Saternen. Sie. 
nimmt die Hotels, die Wein», Bier⸗, Tanz» und an⸗ 
dere Vergnuͤgungsoͤrter unter beſondere Aufſicht, und 

erinnert die Beſiher derfelden an ihre Verantworttichkeit 
in Betreff der bei ihnen einkehrenden Fremden und: 
Säfte. Sie unterfagt alle Privarfeuerwerke, alle Luſt⸗ 

. feuer inden Gärten und auf den ande, alles Vewichen 
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der Faſſer bei ſtaͤrmiſchem Wetter, und alle Arbeiten 

zur Machtzeit, bei welchen leicht Feuer entſtehen kann 
(4. 3. Hel⸗ und Firnißſieden, Lichterziehen, Wachs» 

elgen 2c.). Um aber ihre Abficht. gewiß zu er⸗ 
reichen, halte die Polizei öfters und unerwartet Fene r⸗ 
vifitationen mit. den dazu nathigen Gewerken. — 
Bei eingeworfeneh Brandbriefen ift es Die Ange⸗ 

ber ‘Poligei, die Urheber verfelben-augzumigs- Iegenpeit bebe 
tein, und fie der Ötrafgerechtigfeitspflege zu übergeben. 
Daffelbe gilt bei dem Auffinden brennbarer Materios 
lien, durch deren Hinlegen der Verdacht der abſicht⸗ 
lichen Brandftiftung veranlagt wird. — Hauptſaͤchlich 
aber muß die Polizei in.Kriegszeiten, wenn 
Städte mit dem Beſchießen bedroht, oder Feftungen 
belagert ‚werden, die wirkſamſten Anftalten für die 
möglich eintretenden Fälle treffen (3. B. ſich mit Le⸗ 
bensmitteln im Voraus zu verforgen ‚das Abfchneiben 
des Waflers „zu verhindern, das Gtraßenpflafter aufe .. 
zureißen 2.)..— In Hinficht der Entftehung des. 
Feuers, fegt fie auf Die Verheimlichung deſſelben nicht 
blos Geld», ſondern Gefaͤngniß⸗ und im Norhfalle 

ſelbſt körperliche Strafe. Die Nathtwächser erhalten 
die Anmeifung, nach den Jahreszeiten, ihren Dienft 
früher anzupeben (3.8. im Winter un" 9 Uhr), und 
ſpaͤter zu beendigen (3. B. im Winter bis früh. 6 Uhr). 
Zu gleichen Zwede müffen Schildwachen und Thürs 
mer angewiefen werben, jedes beginnenbe Feuer fogleich 
anzuzeigen; obgleich die legtern erft beim Aushruche 
der Flamme zu ftürmen haben. Bei auswärtigem 
euer muͤſſen Thuͤrmer und Stadtwächter die Anzeige 
zeitig machen, un Hülfe durch Perfonen und Feuer - 

— fprigen leiften zu Eönnen. — In Städten müffen bei 
ausgebrochenem euer die Trommeln gerührt, Die 
Feuerfahnen und Feuerlaternen ausgehaͤngt, uud, Die 
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Straßen durch Pechpfannen beleuchtet werben. Dabei 
muß jeder, der bei den Loͤſchanſtalten angeſtellt iſt, 
genau wiſſen, was er zu thun hat, und fich in Hin« 
ſicht auf die Zufuhr der Sprißen und der Sturmfäffer; 
anf die Anwendung der Schlauchfprigen, der Feuer 
haken, des Einreißens neben an ober entfernter ftehene 
den Gebäude, des. Waffertragens, des Bewachens 
der'geretteten Sachen, der Aufſicht auf das Flugfener 
u. f. w. nach den Befehlen der angeordneten Behörde, 
ohne Widerfpenftigkeir, vichten. ben fo milffen 
durch die Polizei die Arbeiter, bei anhaltendem Feuer, 
abgelöfet, ‚und die Abfichten der Diebe und Beutels 
fehneider vereitelt werden. — In Hinficht der Feuers⸗ 
gefahr, welche durch das Einfchlagen des Blitzes 
zu befürchten ift, fteht es der Polizei überhaupt zu, 
eine zweckmaͤßige Anweiſung öffentlich ‚bekannt zu 
machen, wie man ſich bei ftarfen Gewittern ſowohl in 

‚ Gebäuden, als im Freien zu verhalten habe. Gie 
unterfagt das Glodenläuten bei Gewittern, befördert 
aber die Anlegung von Blisableitern, befonders 

“am öffentlichen und an ſolchen Gebäuden, wo eine bes 
deutende Menfchenmaffe fih verfammelt (3.8. an 
Kirchen, Schulen, Schaufpieljäufern, Spitäler, 
Puloermägazinen u. a.). " 

Allein felbft nach einem gedämpften Ferler muß 
die Sorgfalt der Polizei fortdauern, teils um zu er» 
forfchen, ob fich nicht irgendwo Feuer verhalten habe; 
theils ob nicht durch das Ausbrennen der zuſammen⸗ 
gefallenen Theile — befonders bei dem Durchbrennen 
bis in die Keller — eine neue Gefahr drohe. Gie 7 
läge daher bei den Brandftellen eine verhaͤltnißmaͤßige / 
Wache zurüd zur Beobachtung der Folgen des Feuers. 
— Die gebrauchten Feuergeräthfchaften läßt fie, vor 
ver Zuruͤckbringung in ihren Aufbewahrungsert, genau . 

Et. W. ate Yufl, IL \ 33 
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imterfuchen, umd die beſchaͤdigten Theile Genf m und 
ergänzen. Sind durch das Feuer ee ad Fa⸗ 
milien wohnungslos geworben; fo forgt die. Polizei 
für ihr einftweiliges Unterfommen, und giebt i 
die geretteten Gegenftände des Eigenthums zuräd, fo 
wie fie die für die Abgebrannten eingehenden Gelver,; 
Roturalin , Rleivungsftäde und Mobilien nach einem, 
dem Berlufte und dem Bedarfe entſprechenden, Maas⸗ 
ſtabe unter diefelben vertheilt. — Außerdem muͤſſen 
die Brandftätten von dem Schutte gereinigt, die brauch 
baren Materialien aufbervahrt, gefahrdrohende Mauern 
u. a. niebergeriffen, die Verlufte aber, nach ihrer Ge⸗ 
ſammtheit, forgfältig tariet und der Brandaſſecuranz ⸗ 
anftalt bateigft eingefandt werben, Damit die Herſtel⸗ 
laug der niebergebrannten Gebäude nicht zu lange aus⸗ 
geſetzt bleibe. 
In Hinſicht der Entftehung des Feuers mung 

die Polizei ausmitteln, ob die Veranlaffung deffelben 
blos Zufall, oder Fabrlaſſi igkeit, oder Brandſtiftung 
war, in den beiden legten Fällen ſich der verdaͤchtigen 
‚Individuen verfihern, und fie den Gerichtsbehoͤ 
abliefern. Sollten übrigens während bes ers 

Diebſtaͤhle eingetreten ſeyn; ſo hat ſie auch dieſe zu 
erforſchen, und die werbredherifihen Perfonen den Ges 
richten zur Beftrafung zu übergeben. Zugleich ift es 
aber ihre Pflicht, diejenigen, welche bei der Loͤſchung 
des Feuers, beſonders durch eigene Aufopferung und 
große Anftrengunig, fü ſich ausgezeichnee haben, der Res 

gierung zur öffentlichen Anerkennung ihrer Verbienfte, 
"und zu Belohnungen (durch Prämien, Ehrenzeichen 
u.a.) zu empfehlen. 

J. F. Kraͤgel ſte in, volftändiges Syſtem der Feuers 
pofigeiwiffenfchaft. 3 Theile. Leipz. 1798-— 1800. 8. 

x. Gili. Steinbeck, Zenernerhs und Hulfebuch 
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fürs tentſche Volk. Lenz. 1802. 8. Sunbiuch Dee " 
Beuerpoligei für Marktflecken und Dorfſchaften. Jena, 
1805, 8, 

Aug. Niemann, Ueberfiht ber, Sigereitsmitrel 
gegen Beuersgefahten und Geuersbränfte, Hamb. und 
Kiel, 1796. 

E. A. C. Brraser, von den we amahigſten Brands, 
Life s und Rettungsanftalten, fowohl in Fleinern als 
geößern Städten, mit Ruͤckſicht auf das Land. Eine 
gekroͤnte Preisfeyrift, Hamb. 1797. 8. 

Chr. Fr. Reuß, Sammlung verfciedener vorzüglicher 
allgemein anmendbarer, Zeuerordnungen und bewährter 
Zeueranftaften, Leipzig, 1798. 8. Centhält acht Feuers 
otdnungen.) 

Verordnung, betreffend das Brandweſen in Kopenhagen, 
Gum. 1801. 8, (if eine ber —2 

a1.“ 
Fortfegung 

Nächft der Feuersgefahr nimmt die Waffers- 
"gefahr die polizeiliche Ihätigkeit in befondern Ans 
ru. Die Waffersgefahr ift am drohendſten in 
Landſtrichen, die am Meere, oder an Seen liegen, 
oder in Gegenden mit großen Strömen, . befonders 
wenn fie feichtes Bette haben, weil das Austteten und 
Die Ueberſchwemmungen verfelben gewöhnlich bei Eis⸗ 
gängen oder Gemittergüffen erfolgen, und dadurch 
nicht blos bedeutende Zerftörungen angerichtet, fons 
dern auch das Leben und die Geſundheit der Menfchen 
ber Gefahr ausgefegt werben. Doc können auch 
ung Woltkenbruͤche, durch ſchnelles Schmelzen des. 
Schnees auf Gebirgen, ſo wie bei dem Durchbrechen 
der Daͤmme von Zeichen u. a. Menfchen, die weit 
entfernt vom Deere un und von großen Fluͤſſen leben, in 
Waſſersgeſahr kom 3 



516 ° Polizeiwiſſenſchaft. 

Die Sorgfalt der Polizei in Hinſicht der Waſſers⸗ 
gefahr iſt daher zuwoͤrderſt der huͤten d. Dahin ges 
hört die zweckmaͤßige Einrichtung des Fluß⸗Stromes⸗ 
und Uferbaues, mit ſteter Beruͤckſichtigung der geogra⸗ 
phiſchen, beſonders aber der hydrographiſchen Verhälte 
niſſe des Landes, und der Nachrichten, welche ſich von 
fruͤhern Ueberſchwemmungen in dieſen Gegenden erhal⸗ 
ten haben. Oft werden mehrere Staaten, in Hinfiche 
ber Flußgebiete und des Strombaues , zu gemeinfamen 
Maasregeln fih vereinigen muͤſſen. Im Inlande 
aber ift es nöthig, daß alle von ‘Privatperfonen oder 
Gemeinden beabfichtigee Waſſerbauten zuvor der Pos 
tigeibehörde nach ihrem Plane und Unfange zur Ges 
nehmigung vorgelegt, und von der Polizei die, wegen 
der Waffersgefahr nöthigen, Vorſichtomaasregeln und 
Vorſchriften in einer Waſſerordnung befannt ge⸗ 
macht, fo wie die den Ueberſchwemmungen am meiften 
ausgefeßten Gegenden jährlich von ſachkundigen Maͤn⸗ 
nern bereifet, und deren Gutachten der Regierung vor» 
gelegt werden müffen. Im Einzelnen gehört zu den 
vorbauenden Maasregeln, daß das Bette der 
Bäche, Fluͤſſe und Seen öfters vom Schlamme, 
Sande und Unkraute, und felbft von ven Heinen In⸗ 
feln gereiniget werde, welche gewöhnlich das Bette 
verengen; daß an fharfen Eden, wo der Strom zu 
ſtark andringt, Faſchinen gelegt, die zu niedrigen und 
flachen Ufer und Dämme erhöht, die Strombetten er⸗ 
weitert oder.vertieft, und Hülfsgräben over Kandle zur 
Ableitung des austretenden Waffers gezogen werben. 

° Dei der wirklich eintretenden Waffersgefahr muß 
die Polizei die Flußme ſſer genau beobachten, die 
bedrohten Einwohner im Voraus darauf aufmerkfam. 
machen (befonders bei bevorftehenden Eisgängen), und 
Maasregeln nehmen, dafern das Durchreißen eines _ 



Polizeiwiſnſchafl. I 517 

Dammes, das Zerisren von Bräden, das Weg: 
fhwemmen von Häufern u. f. w. befürchtet werben 

“müßte. Der Eintritt des Eisganges muß durch Kas 
nonenfchüffe . befannt gemacht, das Aufbrechen des 

Eiſes durch Einfchiegen der Eisdecke erleichtert, und - 
der Eisgang, durch angebrachte Eisbrecher und durch 
Nachhuͤlfe der Eisfchollen befördert, ſo wie die durch 
das Eis verurfachte Beſchaͤdigung an Brüden und Ges 
baͤuden ſogleich ausgebeffert werden. Dusch feüher 
aufgeführte Erddaͤmme Bann man die Verbreitung des 
Waſſers in flachen Gegenden verhindern. Zudem 
muß die Polizei die Einwohner, deren Wohnungen 
am meiften bedroht werben dlrften, veranlaffen, ihre 
beften Habfeligkeiten im Voraus zufamımen zu ftellen, 

‚ um fh, bei eintretender Gefahr, zeitig vetten zu koͤn⸗ 
nen; fo wie fie für Käfme und anbere Fahrzeuge, und 
für Kettungsmittel der im Waſſer Berunglüdenden im 
Voraus zu forgen, und deshalb auch die Innungen 
der Fiſcher und Schiffer bei Zeiten anzuweifen hat. 

. Nach überftandener Waffersgefahr muß die Pos 
lizei für die APerfonen, welche ihre Wohnungen durch 
die Ueberſchwemmung verloren haben, ober deren 
Wohnungen durch die Flutmaſſe und Verfhlämmung - 
unwohnbar und „ungefund geworden find, "ein einft« 
weiliges Unserfommen, und Unterftägung mit ben 
nötigen Beduͤrfniſſen des Lebens ausmitteln. Sie 
muß für die Reinigung der uͤberſchwemmten Derter, 
befonders der Wegfchaffung der todten Körper u. a:, 
forgen, ‚die befchädigten Gebäude unterfuchen, auss 
täuchern und nicht eher wieder beziehen laflen, als 
bis fie ohne Nachtheil der Gefundheit bewohnbar ge- 
"worden find. Eben, ſo muͤſſen die zerftörten Briten, 
Stege, Fähten u: dergl. aufs fchnellfte hergeſtellt wer⸗ 
Dei, damit ber innere Verkehr nicht zu lange unter» 
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brochen und nicht neues Ungluͤck dadurch veranlaßt 
werde. Eben fo wird fie die zur Unterſtuͤtzung der 
Verungluͤckten eingehenden Beiträge nad) demſelben 
Maasftabe verteilen, wie bei den durch Brandungluͤck 
entftandenen Verluften. 

Karl Gtio. Röffig; Waſſerpolizei. 2 Theile. Lpz. 
1789 und 1799. 8. . 

Segen ungewöhnliche und zerftörende Naturer⸗ 
fheinungen, gegen Örcane, Erbbeben, Hagelſchlag 
und ähnliche Ereigniffe, kann zwar die Polizei nicht 
im Voraus beftimmte Maasregeln ergreifen; fie kaun 
aber, hauptſaͤchlich nach geographifchen und ört- 
lichen Verhälmiffen, und nach frühern in geroiffen 
Gegenden gemachten Erfahrungen, manches thun, 

“um einer folchen Gefahr vorzubeugen, und bei 
dem Eintritte verfelben fogleich alles aufbieten, um für 
Menfchen und Eigenthum diefelben möglühft unſchaͤd⸗ 
lich zu machen. Zugleich hat fie zu Affecuranzen 
gegen Hagelſchlag, Wetierſchaͤden, Viehfterben x. 
zu ermantern, 

In Kriegsjeiten kann zwar bie Polizei die 
Schreckniſſe und Folgen des Krieges weder im Vor⸗ 
aus berechnen, noch durch ihre Kraft verhindern, 
Sie muß aber die Einwohner, fobald der Kriege« 
ſchauplatz ſich nähert, zur Ruhe, zur Behutſamkeit 
"im Reden und Handeln, zur Vorficht in Hinficht der 
Verbergung ihrer vorzüglichften Gegenftände des Eis 
genthums, zur Anfchaffung von Lebensmitteln, und 
zur guten Behandlung der eintreffenden Sieger und 
Befiegten, fo wie, wo Landwehr und fandfturm von 

“der reimäßigen Behörde organifirt werben, zus 
ſchnellen Aufftellung derfelben ermuntern und hinwir⸗ 
ken. Beſonders muß fie die furchtbare Saft der Bes 
quartierung nach den firengfien Grundſaͤtzen der 
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Gerechtigkeit und Unyartheilichkeit möglichft zu mildem 
ſuchen. Die Verteilung der Kriegsſteuern, fo wie 
die Ausgleichung der Kriegsfchäden und der Koften der 
Bequartierung, gehören aber nicht zum Geſchaͤftskreiſe 
der- Polizei, fondern für andere Verwaltungsbehörben. 

5. Paul Karl, Handb. der Kriegspolizeiwiſſenſchaft 
und Militairötonomie. 2 Th. Landsh. 1812. 8. (getas 
deit Leipz. Lit. Zeit. 1815. St. 28.) 

22, 

2) Die Gefundpeitspolizei. 

Die GefundHeitspofizei umfchliegt alle Anftalten, 
Vorkehrungen und Bekanntmachungen der Polizei, 
bas Sehen und die Geſundheit der Staatsbürger zu 
bewahren, -zu erhalten und zu vervollfommnen,, fo 
wie die bedrohte oder verlegte Gefunpheit ı  " ° 
zuftellen. de mehr gewiſſe Vorurtheile, : 
Beiten und abergläubifche Meinungen in £ 
Sefundpeit unter den niedern Volbsklaffen 
und je leichter und allgemeiner gewiſſe . 
Krankheiten (felbft unter den Thieren) fich verbreiten; 
defto wichtiger und einflußreicher ift der Wirfungskreis 
der Gefundheitspolizei im Staate. j 

Die Oefundheitspolizei (politia medica) muß | 
aber genau von der gerihtlihen Arzneifunde 
(medicina forensis) unterfehieden werben; denn bie 
legtere fegt alle diejenigen gelehrten naturwiffenfchaft- 
lichen und aͤrztlichen Kenntnifle voraus, welche zur 
Entfeheidung aller zweifelhaften Rechts— 
fragen in Hinſicht aufleben, Gefundheit 
Krankheit und Tod gehören. Die gerichtliche 
Arzneikunde bilder daher Beinen Tpeil der Polizeiwiffens 
ſchaft, fondern der Rechtswiſſenſchaft und der Heils 
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Funde, und verlangt -das forgfältigfte Stubkm von 
den Criminafrichtern, den Stadt» und Landphyſicis, 
und-den Mitgliedern der Sanitätsbehörben. 

3. Pet. Frank, Syſtem einer vollftäudigen medeci⸗ 
uiſchen Polizei. & Theile. Mannh. 1784. ff. 8. — M. 
Aufl. 1790. ff. der fünfte Theil erfdien Tübingen, 
1813, 8, Damit ward das eigentliche Werk geſchloſſen. 
Cv9l. darüber Leipz. Lit. Zeit. 1814. ©t. 180.) Als 

efehrer Theil erfdien (Wien, 1817. 8.) in zwei Abs 
thellungen: das Medicinalwefen; a) von der Heil⸗ 
kunſt Überhaupt und deren Einfluß auf das Wohl des 
©&taates, und b) von den medicinifchen Lehranfalten. — 
Als Auszug aus dem Hauptwerke erfchien: J 

I. P. Frank, Syſtem einer vollſtandigen wedicini⸗ 
ſchen Poltjei, in einem freien Auszuge, mit Berichti— 
gungen, Zufägen und einer beſonderen Einleitung von 
3. €. Fahner Berlin, 1792. 8, 

J. Dav. Megger, KHandbud) der Staat ar jneikunde, 
enthaltend die mediciniſche Polizei und gerichtliche Arznei⸗ 
kunde. Zillihau, 1787, 8. — Kurzgefaßtes Sy 
der gerichtlichen Arzneiwiſſenſchaft. “te Aufl. von Chr. 
©rfr. Gruner. Königsberg, 1814. 8. 

Ernſt Benj. Gtl. Hebenftreit, Lehrfäge der mebis 
ciniſchen Woltzeiwiffenfgyaft. Leipz. ıpgı. &. 

Juſt. Ehriſt. Loder, Anfangegründe der mediciniſchen 
. Anthropologie und der Staatsarzneifunde. Zte Auflage, 

Sena, ı800, 8, 
I. Benj. Erhard, Theorie der Gefege, bie ſich auf 

das körperliche Wohlſeyn der Bürger beziehen. Tüb, 1800. 
8. (enthält: mediciniſche Polizei, Theorie der Medicinal 
ordnung, und Theorie der gerichtlichen Arzneitunde.) 

I. Ant. Shmtdemäller, Kandbud der’ Staates 
arzueltunde, Landshut, 1804. 8. 

C. Br. 2. Wildberg, kurzgefaßtes Spftem der wedi⸗ 
einifchen Gefegebung. Berlin, 1804. 8, — Kandiue 
der gerichtlichen Arzneiwiffenfhaft. Erfurt, 1824. 8. 

Ernſt Heine. Wilh. Wäanch meyer, üfer bie beſte 
Einrichtung des Medicinalweſens für Flecken und Dörfer, 
oder für das platte Land. Halberſtadt, 2811. 8. (gelost 
Sen. Lit. Zeit. 1811. &t.48) . 
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Ayolsh Henke, Lehrbuch der gerichelichen Mediein. 
Verl. 1812. 8; (vgl. Heidelb. Jahrb. 1813. Febr.; und 
Leipz. Lit. Zeit. 1813. St. 34.) Ste Aufl, 2827. 

Aldı, Medel, Lehtbuch der gerichtlichen Medien, 
Galle, 1821. 9. . 

I. Stoll, ſtaatewiſſenſchaftliche Unterfuckungen und 
Erfahrungen über das Medicinalweſen, nach feiner ers 

- fafung, Gefeßgebung und Verwaltung. 3 Theile. (der 
Zte in 2 Abth.) Züri, 1812f. 8, (etwas weirfhweifig, 
im Ganzen viel Eigenthümliches; vgl. Leipz. Lit. Zeif, 
1815, &t. 187.) J 

23. 
Umfang der Geſundheitspolizel. 

„Die Gefundheitspoligei beruͤckſichtigt in ihrem 
Geſchaͤftskreiſe folgende Gegenſtaͤnde: 

1) die Abſchließung der Ehen, ſo wie 
‘die Geburt und die erfte phyſiſche Behand⸗ 
lung der Kinder. Sie beftimmt, in welchem fes 
bensalter von beiden Gefchlechtern die Ehe abgefchloffen 
werben darf; fie verhindert diejenigen Perfonen an ber 
ehelichen Verbindung, welche in Pörperlicher ober ſitt⸗ 
licher Hinfiht zur Erfüllung des Zweckes der Ehe (dee 
nicht blos in der Befriedigung des Gefchlechtstriebes 
befteht) unfähig find; fie erſchwert die Abfchließung der 
Ehen von ganz ungleichen tebensalter ; fie erleichtert 
die Trennung unfuchtbarer und unzufriedener Ehen; 
fie forge für die Schwangern, theils durch öffentliche 
Belehrung über das diätetifche Verhalten und über die 
Behandlung verfelben, theils durch zweckmaͤßige Uns 

terſtuͤtzung der Gebaͤhrenden vermittelft forgfältig unters 
richteter, geübter und geprüfter Hebammen und Ges 
burtöhelfer, damit weber die Wöchnerinnen, noch die 
Neugeboprnen ein Opfer der Unwiſſenheit, der Unvors 

ſichtigkeit und der herrſchenden Vorurtheile werden; fie 
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ed das Selbſtſtillen der Kinder und Die 
geitige Ampfung derfelben ; fie unterfagt das Entmans 
nen der Knaben, als ein Verbrechen, bei der härteften 
Apndung ; auch richtet fie ihre Aufmerkſamkeit auf die 
außer ‚der Ehe ſchwanger werdenden Perfonen, um 
dem Abtreiben und Ausfegen ‚der Kinder, fo wie dem 
Kindermorde, und der fchlechten Behandlung der neu⸗ 
gebohrnen Unepelichen vorzubeugen. . 

2) die Gefundheit der Staatsbürger 
im Allgemeinen, indem fie fiir die Geſundheit 
der Gegenden und Ortſchaften (durch Austroduung 
von Sünpfen, Moräften und Stadtgräben, durchs 
Niederreigen der Stadtmauern und Thore, durch 
Reinigung der Flüffe, dur Verlegung der Begraͤb⸗ 
nißpläge, der Spitäler, Schlachthaͤuſer, Oerbereien, 
Scharfrichtereien, ver Kafernen, der Zucht=, Armen, 
Kranken⸗ und Waiſenhaͤuſer, fo wie der Queckſilber⸗ 
Blei⸗, Arſenik⸗ und Schwefelwerke u. f. w. außer⸗ 
alb der Ortfchaften) , fir die gefunde und zweckmaͤßige 
bauung und Einrichtung der Wohnungen, und für 

" öffentliche Badeplaͤtze ſorgt; über die zum Verkaufe 
gebrachten febensmittel, ber Müller, Bäder, Flei⸗ 
her, Wein = und Bierfchenken, über Gemüfe=, Obſt⸗ 
und Tabakshaͤndler, über den Kleiderhandel der. Troͤd⸗ 
ber, über Apotheker, Droguiften, über. Ausbietung 

von Univerfals und fpecififchen Mitteln. u. ſ. w., die 
firengfte Oberaufficht führt; Aber die Reinigung ber 
Steagen, der Goſſen, der Schornfteine, fo wie über 
die Bekleidung nad) ihrem Verhaͤltniſſe zur Geſundheit 
und Schicklichkeit (doch ohne in das Kleinliche einer 
formlichen Kleiderordnung nach der Abftufung des 
Ranges und der Stände einzugehen,) zwedmäßige 
Belehrungen und Warnungen erteilt. Zugleich ſucht 
fie Unglüdsfällen, drohenden Sebensgefahren, und 
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ber Verbreitung von Seuchen und Krankheiten (befon« 
. bers der. Pocken, bes Nervenfiebers, der Peſt, des 

gelben Fiebers) bald durch Vorſchriften, bald durch 
zweckmaͤßige Anftalten (z. B. Umgebung der Gewaͤſſer 

“and Brüden mit Gelaͤndern, Quarantaineanſtalten 
a. f. w.), bald durch Anwendung. eines nöthigen 

.. Bwanges vorzubeugen... Nicht minder verbreitet ſich 
ihre Sorgfalt über Scheintodte, und überhaupt über 
Verungluͤckte, wohin Erfrorne, Ertrunkene, Erſtickte, 
vom Blitze Getroffene, und auch die Selbſtmoͤrder 
gehören. Selbſt über die Mißhandlungen der Thiere 
verbreitet fich ihre Wachſamkeit. — Im Einzelnen 
bat namentlich die allgemeine Gefundheitspolizei dat» 
auf zu fehen, daß das Getreide nicht früher, als nach 
erlangter Reife, geerntet werde. Muß es dennoch, 
wegen der Witterung, unveif geerntet werden; fo bes 
lehrt fie die Eigenthuͤmer uͤber das Addörren deffelben. 
Sie läßt aber das durch Brand ‘oder ſchaͤdliches Un⸗ 
kraut verborbene Getreide nicht vermaßlen und vers 
baden, fondern, nachdem es möglichft gereinigt ift, 
für das Vieh fchroten. Eben fo verbietet fie ven Ver⸗ 
Bauf des‘ dumpfig geworbenen oder verunreinigten Ges 
treides; fie beftraft nachdruͤcklich die berrügerifche Vers 
faͤlſchung und Vetunreinigung des Mehls durch beiges 
mifchte Erde, Sand, Aſche, Kreide, Gyps, ges 
brannte Knochen, fpwohl in den Mühlen, als bei den 
Meplpänblern; fie macht in theuern Jahren die Armen 
mit ben beften Brobfurtogaten befannt (das Kartoffele, 
Erbfen» und Hafer Mehl); fie warnt-vor giftigen 
Pflanzen und Srüchten, und macht fie mit ihren Kenns 
zeichen und Wirkungen Bekannt; fie (äßt Beine unreifen 
Fruͤchte, befonders fein unreifes Obft, auf die Märkte 
führen; fie unterfucht die zu Näfchereitn gebrauchten 
Beſtandtheile ind Farben; fie läßt, befonbers in 
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Viehkrankheiten, das zum Verkaufe gebrachte Fleiſch 
von dereideten Perſonen genau unterſuchen; fie wacht 
über ven Verkauf der zu jungen, oder von den Flei⸗ 
ſcherhunden ſtark gehegten, fo wie ber gebiffenen, 
kranken und finnigen Thiere; fie hält darauf, daß das 
zum Verkaufe ausgebotene Fieiſch reinlich und frifch 
fen, daß das Fleiſch ‚von krankem Viehe nicht einge 
pöfelt, und Bein gefchlachtetes Vieh aufgeblafen werde; 
fie verbietet ven Verkauf abgeftandener, oder kranker, 
oder in faulichtem Waſſer gehaltener Fiſche; fie unter» 
fagt das Mariniren und Blauſieden der Fifche in mer 
tallenen Gefäßen; fie unterfucht die Güte und den 
Marktverfauf der Milch und der Butter, die fo häufig 
verfätfcht werden; fie macht fich mit den Gefäßen be⸗ 
Bannt, in welchen die Verfäufer Del, Salz, Eſſig, 
Zuder, Gewürze aufbewahren, und ob fie durch kuͤnſt⸗ 
liche Mittel den ins Verderben uͤbergehenden Gegen⸗ 
ſtaͤnden nachhelfen wollen; fie forge, in Hinficht der 
Getränke, zunächft für gutes und hinreichendes Quell⸗ 
und Brunnenwaſſer, für eiferne, thönerne. und 
gemauerte Wafferleitungen und Roͤhren, und trifft 
Anftalten gegen das Einfrieren und Verunreinigen 
des Waſſers. Nächft dem Waſſer ſorgt fie für ein 
gefindes, nahthaftes Bier, und macht eine Brauord⸗ 
nung befannt, nach welcher das Bier in Hinficht auf 
das dazu genommene Waffer, auf Malz und Hopfen, 
auf Güte und Kraft geprüft werden muß, fo wie alle 
Biere mit beraufchenden und fehädlichen Stoffen, und 
alle verdorbene Biere zu confisciren, und ihre Ver⸗ 
Eäufer zu beftrafen find. Eben fo unterfuche fie Brants . 
weine und Weine nad) ihren Beftandtheilen, nach ihrer 
Güte und Stärke, nad) ihrer Verfälfhung und Ver⸗ 
giftung, und ertheilt den angeſtellten Weinvifirern 
deshalb die nörhigen Vorſchriften. Selbſt auf die 
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Obſeweine muß die Pollje-ein wachfames Auge haben. 
Auf gleiche Weiſe beobachtet ſie den Tabak und 

Schnupftabak, nach den dabei gebrauchten Beizen, und 
den Verfälfchungen derfelben Durch erhigende und ges 
fährliche Beftanbtheile, fo wie. ob fie in Blei aufbes 
wahrt und verfendet werden. Endlich warnt fie vor 
der Zubereitung und Aufbewahrung der Epeifen und 
Getränke in kupfernen, biefernen , meffingenen und 
felbft zinnernen Gefäßen, und empfiehlt dagegen den 
Gebrauch eiferner Gefäße (der Gußeiſenwaaren und 
der Eifenblechwaaren). ° ' > 
5 3) die Geſundheit der Staatsbürger 
im Befondern, inwiefern fie den kirchlichen Vers 

* fammlungen , den öffentlichen Feſtlichkeiten, den öffent« 
“ lichen Gefundheitsanftalten und Vergnügungen (3. B. 
den abgeſteckten Baͤdern, den Spaziergängen, den 
genehmigten Tanzboͤden, den bezeichneten Stellen zum 
Schiittſchuhlaufen, der nächtlichen Beleuchtung, der 
Leichenſchau u. f. w.) und allen Berufsarten, welche 
mit näherer oder entfernterer Lebensgefahr verbunden 
find, ihre flete Aufmerkſamkeit widmet. 

\ 24. 

Die öffentlichen Gefundheitsanftalten im 
Staate. 

Wenn in einem Staate die Geſundheitspolizei 
zweckmaͤßig geſtaltet ſeyn ſoll; ſo muß in demſelben 
eine oberſte Sanitaͤtsbehoͤrde beſtehen, welcher alle 
übrige Geſundheitsbeamte und Medicinalanſtalten im 
Staate untergeordnet find. Diefer-oberften Behörde 
ſteht es zu, alle. im Staate anzuftellende Geſundheits⸗ 
beamte (Uerzte, Phyſici, Apotheker, Chirurgen, Ges 
burtshelfer, Hebammen, Augenärzte, Bader u. ſ. w.) 
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ſtreng zu pruͤfen, ſie auf beſtimmte Inſtructionen zu 
verpflichten, von ihnen fortlaufende wahre und aus⸗ 
reichende Berichte über den Geſundheitszuſtand ein⸗ 
zeiner Provinzen, Gegenden und Derter zu verlangen, 
die Taxen fuͤr ihre ——— feſtzufetzen, ihre 
Rechte gegen alle Pfuſcher, Quackſalber, Afterärzte, 
Marktſchreier u. ſ. w. geltend zu machen, , bie Obers 
aufficht über alle Rrankenanftalten, Geſundbranuen, 
Bäder, Apotheken und dergleichen zu führen, gegen 
epidemifche Krankheiten die ſchnellſten Vorkehtungen 
zu treffen, das Thierarzneiwefen zweckmaͤßig einzu⸗ 
eichten, und in letzter Inſtanz die ‚meife(paften Fälle 
der gerichtlichen Heilkunde zu entfcheiven. , Despatb 
find auch alle öffentliche mediciniſche Unftalten dee 
— Sanitaͤtsbehoͤrde untergeordnet, namentlich 
die eigentlihen Krankenhaͤuſor (Spichler), 
Die Entbindungsanftalten und Hebammen 
inftitute, die Feldlazarethe, und die Irrens 
däufer für Wahnfinnige und Zollgeworbene. 

Sol aber die Bildung der künftig im Staate 
anzuftellenden Gefundheitsbeamten Erfolg haben; fo 
gehören zu derfelben anatomifche Theater und Präpas 
zatenfammlungen, botanifhe Cabinette, Naturaliene , 
fammlungen , phnfi£alifche und chirurgiiche Apparate, 
chemifche Laboratorien, Elinifche (feftftehende und am⸗ 
bulatorifche) Anftalten, Hebammen » und Entbindungs« 
inſtitute, und Voruͤbungen kuͤnftiger Aerzte und Chirurs ' 
gen in ihrer Praxis. Beſonders aber hat die Polizel 
darauf zu ſehen, daß nicht jeder, der in der Medicin 
Die Doctorwuͤrde erlangt hat, ſogleich, und bloß we⸗ 
gen der Bezahlung diefer Würde, zur Praris zuger 
laffen, fondern zuvor von der höchften Medicinalbes 
hoͤrde geprüft, und, erſt nach wohlbeftandener Prafung, 
zur Ausibung der Heilkunſt beyechtigt were, „Bon 

\ - 
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ſelbſt ergiebt ſich daraus, daß auch bie Wund⸗, Zahn⸗ 
and Augenärzte, die Bader und Barbierer vor der 
Zulaffung zur Praxis forgfältig geprüft werden, und 
daß mom nur als Ausnahme von der Kegel es vers 
‚ftatte, einen ohne gelehrte Schulfenntniffe und ohne 
vielſeitige akademiſche Bildung zur medicinifchenDoctors 
wärbe ſich meldenden Chirurgen oder vormaligen Bars 

hiergeſellen zu diefer Ehre zuzulaffen, und ihr dadurch 
zur Uebung der Heilkunde in ihrem gefammten Ums 
fange zu berechtigen. — Eben fo muß den Apothes 
tern die Behandlung innerlicher Krankheiten und das 
eigenmächtige Verkaufen von Mebicinalwaaren ohne 

‚vorgelegte Recepte:unterfagt, und ihnen eine fefte polis 
zeiliche Tare mitgetheilt werben, weil ohnedies Bein 
Erwerbszweig im Staate nad) ferner Rente die Vers 
gleichung mit den Apotheken aushält, beſonders wenn 
man die aus dem Mittelalter ſtammende feftgefagte 
Zahl der Apotheken in großen Städten fefthält, ohne 
zu bevenfen, daß die feit jener Zeit um das Doppelte 
und Dreifache. geftiegese Bevölkerungszahl — noch 
abgefehen von, dem ſtaatswirthſchaftlichen Grundſatze 
der freien Concurrenz — auch mehrere folcher Anftalten 
verlangt. .. Deshalb müffen von der Polizei die ges 
fammten Apothekerwaaren nach ihren Beſtandthellen 
öfters unterfucht, die veralteten oder verdorbenen ohne 
Schonung zerftort, die betrüigerifchen Apotheker ſtreng 
geſtrafe, und die Ehrenmänner in diefem Stande fürt« 
dauernd angeroiefen werden, die Eytracte, die geiftigen 

u. f. w. immer in derfelben Güte vorraͤchig 
au haben, weil Leben und Gefimdheit davon abhängt. 
Auf gleiche Weife muß die Polizei auf die den Mes 
cepten angemeffene Bezeichnung der verfertigten Mes 
dicin wachen. Zum Vortheile der Apotheker gefchieht 
es, daß den Droguiſten blos ber Verkauf roher Arznel« 
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materialien und einfacher Arzneimittel verfinttet wird. 
Dagegen ſollte aber den Apothekern auch der Handel 
mit Weinen, tiqueuren, Chocolate; Kaffee, und. oft 
ſelbſt mit febensmitteln ftreng unterfagt werben, weil 
fie dadurch den Erwerb ihrer Bieblirger beeintraͤchtigen. 
— Bon felbft verfteht es fih, daß in jeder größer - 
Stadt befonders angeftellte Armenärzee von dem 
Magiſtrate oder der Polizeibehorde befolvet und ver⸗ 
pflichtet werden, - N 

Die aus verfhiedenen Geſichtspuncten gefaßte 
und deshalb auch ſehr verfhiebenartig beantwortete 
Frage: ob Bordelle zu dulden feyen, Bann nur 

ſchwer entfchieden: werden. Denn wenn es gleich‘ 
unter der Würde des Staates ift, Bors 
delle, mit Loͤſung von Patenten oder Gewerbsſchei⸗ 
nen, anzuerkennen und zu beftätigen, weil der Staat 
nie etwas, was gegen die Sitetlichkeit geradezu ver⸗ 
ſtoͤßt, öffentlich anerkennen darf; fo haben doch 
diejenigen, welche die Dul dun g der Bordelle 
unter polizeilicher Aufſicht und Controlle verſtatten 
das für ſich, daß dadurch die nachtheiligen Folge 
der unregelmäßigen Gefchlechtsbeftiedigung für bie 
Geſundheit und felbft für die Sicherheit der Pers 
ſouen zum Teile vermindert werben. Doch ift un⸗ 
verkenbar felbft dieſe Duldung eine der wichtigften 
Schattenfeiten des öffentlichen Staatslebens, weil 
durch fie die Schamhaftigkeit untergraben, der Ju⸗ 
gend eine bleibende Anreizung zur Befriedigung ſinn⸗ 

> licher Süfte dargeboten, die Verbreitung des veneri« 
ſchen Giftes nicht wefentlich verhindert, und felbft 
nicht felten das Band der Ehe erſchuͤttert wird *). 
Weit zwetmäßiger wuͤrde e8 daher fepn, wenn her 

*) 0. Jakobs Polipeigefeggeh. Th. 2, G. 162ff. 



Staat zu der bundharsifenden Maasregel ſich = 
fehtöffe, —2* ſogenannten Freudenhauſe ſtill⸗ 
Duweigende Rachſicht zu geſtatten, fondern fe 

J an wo, unter ingenb einem unverbächtigen 
Aus haͤngeſchilde, die. Vefriedigung der Wolluf 
verftattet, oder fogar von einzelnen Familien die Zus 

ſemmenkuuft junger: Perfonen beiverfei Geſchlechts 
ir in ie Wohnungen verſtattet wird, um, bei iprer 

ı Yabeisfchen, daraus ‚einen, Erwerb zu ziehen. — 
an demſelben Geſichtspuncte finb daher ‚auf ben 

- Dorfen und in Beinen, Städten bie fogenannten 
Rocken ſtuben fcharf zu beobachten und nach 

ihrer Sissenlofigkeit zu beſchraͤnken. . 
br. Etlo. ‚Beondardl, über die Gchäblichkeit sr 

Bordelle, Leipz 1792. 8. 
Heidemanp, was ik für umd wider bie öffentlicher 

Freudenhaͤuſer zu fagen? Vreslau, 1810, 8. (vgl. Sen: 
&it. Zeit. 1811, St. 190.) 
$% Bersad, über bie ul und Eins 

richtung öffentlicher in großen Gtäbten, 
Dresden, 1815. 8. (val. Halleſche Su it 1817, St. 
160, und Sen. Lit. Zeit. 1815, St. 145.) 
Die Gefhlechtsausfihtveifüngen —F den Vollern ber 

alten und neuen Melt gefdyichtlich, das Gewerbe 
+ Pr er Famsnaa Br "una 

26. re 

Fortfegung 

Zu ‚den oͤffentlichen Geſundheitsanſtalten im 
Staaie welche unter ber — und Leitung der 
Geſundheitspoligei ſtehen, gehoͤ 
ay die ———— (Sri) für huͤlf⸗ 

St. W. —* 
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iweſenheil · in Dienfiboten, 
welche bei ihren —S nicht verpflegt werden 
koͤnnen. Won ſelbſt vetſteht es ſich, daß foiche Haͤu⸗ 
fer hanptſaͤchlich in gröpern Staͤdten zu den dein⸗ 
Daher poligeitichen Beduͤrfniſſen gehören. 

die Eutbinbungspäufer fr arme 
tun —8 Schwangere, wo bie 
bis ga ſhrer Wiederberſtrüang auf öffmtliche Koſten 
verpflegt und mebleinifch behandelt werben. Mit den 
ntbmeungshäufern werden Hebammenimftitute 

Big verbunden. : 
©) die Feld lazavet he oder Mititotrfpltä 

I. Sie miäflen außeihalb · der Staͤdte angelegt wer⸗ 
den, weil von ihnen die Anſteckung ſehr leicht aushepen 
kann , wenn gleich in ihrer Mitte felbft die Indivi⸗ 
duen mil anſteckenden Krankheiten von den minder ger 
Füßen Erkrankten forgfältig getrennt ‚werben. uniffen. 
DiE Aufficht über ben bedingt eine forafältige 
ꝰ nicht Blog —& — Behandlung der Kran 
ten „ die noͤthigen Xrgheimittek, eine zmedmägige ge⸗ 
ſonde Kolt, und eine Behisnung; dis.auf Neinlicpteit, 
—8 und Schonung ver Leidenden sisanier- 
brochen halten muß. 

4) ‘die Srrenhänfer, in welchen nicht nee . 
die Wahnfinnigen aufhewahrtamd: beobachtet, ſondern 

auch dur h zweckmaͤßige phyſiſche, pſychiſche und Arzt: 
tiche Behandlung zum Gebrauche ber v 
gen Kite: wieber gebracht werben follen. Far alle 

* Unbemittelte muß ber Unterhalt und die ängrliche Be 
handlung af: Koſten des Eaates geſqhehen. Dech 
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Bar er Bob; ae Boa an ns u 
"Almen idpift’nen obrigfeidlichen Techkrte ves- Mohn 
"onies seines ———— anfgeronmmen wer⸗ 
den/. um im Voraus jedem · ißbrauche ſolcher men- 
ſchenfreundlichen Auſtalten zu begegnen. 

Mit Ausnahme der Feldlazarethe, wo bie. Auf⸗ 
ficht den Viilnaibebbrden gufieht, hat vie Gofunde 
Kimi die oberfte Aufficht amd Leicung dieſer Au⸗ 

sen." Shre Pfliche iſt, fe diouſtſeetge, wanſchen⸗ 
-ferunbliche, gewiſſenhafte md gut- besablie Krankene 
söhrter. und Waͤrterinnen zu forgen; auf · die -nörhige 
Uazahl ver angeſtellten Dberzte unp deten Wehälfen, 
‚anf bie.firengfte Drbnpug umd Reinlichkoit in Hinſicht 
anf Koſt, Kleidang ums ‚Betten, auf die Aeennung 
der / Geneſenden von den’ Kranken, "auf die Khftung ab 
Ranchewg der Krankenſale zu fen, -and ale ſich 

inſchleichende Mißbraͤuche 
> ab ahaden. . 

icia a gib un reg 

j 3. 

. 2 Armenpotiget®, 

. Die Armenpeligei iſt der Jubegtiff aller dor ne 
Kalten im Staate, ducch welche cheils Die Memen, 
ber ben verſchiebenen Graden ihrer · Armuh zued. 

fig amterficht, Heil. 8. dle Ihfachen und Quellen 
Fon mar —*8 re th LIE TR 092270 
gen dar. Yanipah:mirhfam befeirige-und Für dan Staat 
am wenigften —e gan geinncha werben, - 7 

Unter Armuth verftehen wir denjenigen Zur 
fand, wo es den Menfchen an den Mitteln zur hins 
veichenben Befriedigung der nothwendiaſten Beduͤrf⸗ 
niſſe des Sebens fehle, wo fie alfo a, ihren unentbehr« 
lichen Unterhait ed ige Einto — zu decken, 
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geſchweige einen reinen Ertrag für die Abgaben as 
ven Staat und für, die Bildung eines neuen Capitals 
aus zumitteln vermögen. — Die Armuth hat ver⸗ 

ſchledene Grade und Abftufungen von, dem 

Ve vananı nicht arbeien il; von dem Armen, der 
uch in Wohnung und KHausgeräthen ein Feines 

‚ Eigentpum befige, bis zu dem, der in Hoͤhlen, auf 
Straßen und offenen Plögen Kbernachtet. — Die 
Urſachen und Quellen der Aramı Minnen 
"vielfach, und namentlich bald felbftverfchuldere, 
bald un verſchuldete ſeyn. ‚Zu den ſelb ſt ver⸗ 
ſchuldeten en der Arwuth gehören bie indi⸗ 
vidyelle Trägheit, Faulheit und Neigung zum Muͤßig⸗ 
‚gange, der ‚Bang zur Unordnung und Verſchwen- 
dung, zum Spielen, zum Trunke u. a.;. zu den 
unverfhuldeten Quellen der Armuth aber der 
Mangel am Verdienfte bei finfenden Gewerben, das - 
Steigen ber exften Lebensbeduͤrfniſſe befonbere Un» 
glüdsfälle, welche Individuen und Familien treffen; 
langwierige Krankheiten, und Huͤlfsloſigkeit bei, eins 
tretendem Alter. — Splbft die zu große Mipthätige 
keit ‚gegen Bettler, der Mangel an polizeilicher Auß⸗ 
fiht auf: Bettler ab Landſtreicher, der Mangel. am 
Unftalten zur Befhäftigung ber Müßigghnger, umb 

„bie fehlechafte Einrichtung der hate. Finnen 
die Urfachen der Armuth vermehren. 

er BE 

\ . Bortfeowng . 

Sol 36 Amen in Cana pt 
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geſtaltet ſeyn; fo muͤſſen mehrere, ihrer Einrichtung 
nah nerfhirbene, Armenanftalten für. vie 
verfchiedenen Klaffen der Bevürftigen im Staate be= 
ſtehen; es müffen die. Beiträge zu den Armen- 
anftalten zwedmäßig erhoben und verwen- 
det, die Bettelei mug völlig abgefhafft, 
und durch eine Armenorbnung der Charakter und 
bie ganze Geſtaltung des Armenweſens im Staate all- 
gemein befannt gemacht werben. 

Ya Hinfiht der Armenanftalten muß ver 
Grundfag gelten, daß fie den Armen nur Mit dem 
aunterftügen follen, was ihm zur Befrievigwmg der 
dringenbften Iebensbedärfnifle keit, und was er durch 
feine Arbeit nicht zu erwerben vermag. Deshalb 
werben Arme, die noch etwas, oder den größten 
Theil ihres Bedarfs erwerben können, nicht ganz vom 
Staate ernäßet; auch muͤſſen diejenigen Armen, 
welche Aeltern, Kinder und Gefthwifter haben, nie 
ganz auf öffentliche Koften erhalten werben, In Hinz 
füche der im Staate errichteten Arbeitshäufer für 

" Arme muß zwifchen Arbeitshäufern für freimils 
lige Arbeit der Armen, und zwifchen Zwang ss 
arbeitshaͤuſern unterfchieden werden, In den erften 
findet der Arme, der ſich freiwillig dahin begiebt, 
Vefchäftigung und Arbeit, die er unter Aufficht voll- 
endet, einen Tages oder Wochenlohn dafür, und 
Wohnung und Belöftigung erhält. . Die —— 
in ein folches Haus beeinträchtige die bürgerliche 
des Armen nicht; auch follen nur die Beduͤrftigſten, 
und nie auf febenspeit, WBG werden, ſondern 
bis neue Emerbszweige für fie fich finden. — Das 
gegen werben in den Zwangsarbeitshäufern 
aufgegriffen Bettler, Landſtreicher, —— Be 
werker, nud weiberfegliche Bedienten vermi 

' DD 
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sur Arbeit umd zum eigenen Erwerbe gende 

thigt, nicht aber wie Verbrecher und Züchtlinge bes 
handelt, weshalb die Zwangsarbeitshaͤnſer von ber 
Befferungs » imd den Zuchthaͤuſern, weiche wirfe- 
lihe Sträftinge aufnehmen, verſchieden ſeyn 
möäffen. Dem in den Zwaugsarboitohaͤuſern And es. 
nicht Verbrecher, die · zur Strafe hingebracht wer⸗ 
den, ſondern Luͤderliche, teichefinnige, Arbeitsſcheue, 
die der Geſellſchaft zur Laſt fallen, und mit der Zeit 
zum thaufe veif werden würden, während das 
Zwangsalbeits haus fie durch Orbnung und Gtrenge 
voteder zur Brauchbarkeit fr die menſchliche Gefekte 
ſchaft zurüd führen fol. Daraus folgt, daß bie Be⸗ 
handlung derfelben nicht die der Verbrecher ſeyn fan, 
aber auch nicht fo gelind, wie in den bloßen Arbeits- 
Bäufem, worin Verarmte befchäftige werben ſol⸗ 
len. — Die in das Zwaussarbeits haus Gebrachten 

. erhalten für ihre Arbeit Wohnung, Koft, vieleicht 
ah — nad dem Bedarfe — Kieungeftüe, und 
außerdem einen der Arbeit angermeffenen Lohn. Die 
Arbeitsfäle muͤſſen gefund ; geräumig umd zu verſchie⸗ 
denen Befchäftigungen eingerichtet ſeyn; doch für bie 
Schlafzeit dürfen hoͤchftens nur zwei Perfonen in klei ⸗ 
nen Behaͤltniſſen befammen ſich befinden. Die Be⸗ 
handlung muß ernfthaft, . aber menſchlich, beſſerad, 
den Fleiß und die Sitrlichfeir beförderub ſeyn. Rue: 
im Außerften Falle Bann, vie Strafe bis zur: boͤryerll⸗ 
hen Züchtigung ſteigen. Arbeitshaͤuſer diefer Art 
muͤſſen fo eingerichtet feya, daß fe theils der Ar⸗ 
muth, der Süderlichkeit und der Arbeitsfchen Stasem;, 

theils, bis auf die Zufchäffe für das zur Aufficht 
angeſtellte Perfonale und fir Die bffenslichen WBevinfe 
niffe-der Anftalt, fich ‚felbforerhatten, — Diejenigen 
Unen aber, welihe.aws Seaͤnltechteic, rn 
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hohot Atters faft gar niche.mehean arbeiten: 
rn nicht hieher, ſondern in die ae 

Verſchieden von. diefen Anſtalten find Be Buͤr⸗ 
gervetsungsinftifute für folche Buͤrger ,.. melhe 
ohne ihre Schuld zu verarmen in Gefahr-find,; Dies 
fen kann am zweckmaͤßigſten durch geleiftese Bars 

- [häffe- im Augenblide der Roth geholfen werben, 
-Die unmittelbare Unterftägung der Armen, 

. welche nech Wohnung und Eigenthung beſitzen, muß 
nach ihren. Verhoͤltniſſen amd Bevuͤrfniſſen ſich rich 
ten, umd biefe müflen vor. dem örtlich, befiehenben 
Amendingetgeluns genau. bexinkfichtigt werden, fo daß 
manchen; Armen - Brod, Kartoffeln, oder andere 
Nahrungsmittel, manchen Holz, Torf eher Steine 

. Eoplen, manden öffentlisge Koft (Romſordſche 
Suppen), manchen Kleidungsſtuͤte — und nur in 
felsenen Fälten Unterfikungen in baarem Gelde 

u 

gereicht werden; denn der Zweck ift, diefen Armen- 

Arbeit für den nothwendigen 
dur Zuſchuͤſſe das zu ergänzen, Aug We Durch eigene 

e 

koͤnnen. — Andſtalten dieſer Art 
nad) örtlichen Verhaͤleniſſen eingericht 
der Grundſatz, im Allgeme inen, 
Ort feine Armes zu erhalten habe. 
"die Ortspolizei die verfehämten Armen nicht ver⸗ 
nachlaͤſſigen, welche, des dringendften Bedarfs unge⸗ 
achtet, doch, aus richtigem oder fehlerhaften Ehrges 
fühle, re Noth nicht befanne werden laffen. — Die 
Beiträge zur Unterftügung, fie mögen num im Gelde 
oder in Maturalien beftehen,- werden weit zweckmaͤßiger 
dur freimillige Unterzeichnung, als buch 

- Armentaren aufgebracht ). Die Verwendung der 

*) Sehr treffend ſagt Sartoeins af. Aspandlun 
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eingegangenen Gunemen maß aber in volfährbigen 
Jahresberichten allen Theilnehmern an der Unter⸗ 
ſtaͤbung vorgelege werden. — Zu: den zweckmaͤßigſten 
Anftalten für die Verforgung von Armen, die nah 
gefund und zum Arbeiten geeignet find, gehbren :bie 
fogenannten Armen= Kolonieen, wo ſie ia wenig 
angebaueten Gegenden angefievelt, bei ihrer erſten 
Einrichtung von der Regierung umterftäge, und, nach 
ihrer Arbeit und ihrem Betragen, genau beobachtet 
werden, damit fie nicht darch Fauiheit und andere 
Verirrungen den Zwed des Staates bei der Begruͤn⸗ 
dung folher Kolonieen (womit in Holftein umd in 
Nordhol land gelungene Verſuche gemacht worden 
ſind) vermitteln. 

EB. gamib, Aber Atmenkolonleen Altona, 1821. 8, 
. die Entſtehung, den Fortgang und zum 
en Einrichtung der in bew nördlichen 

gen, bie Elemente des Mationalreihehums 
betreffend, Ih. ı, ©. 484.): „In England it 
theils die ſchlechte Verwaltung der Armentanen und 
der. unendlichen Menge von Stiftungen für die ab 
bebärftigen an der Höher fleigenden Werarmung fc 
theils entfeht die große Menge der Armen aus dem 
Wechſel der Induftrie, dem überwiegenden Gewichte ber 
teichern und geößern Eapitalifen; sheils aus den du 
ſtern, dem Leichtſinne, den Unfällen des großen Haufens 
befonders in den größern Städten. Man kann annehs 
men, daß aus der Organifation der europdifchen Staaten, 
fo wie fie jest And: A eine größere, als eine 
verminderte Zahl Aı hervorgehen werbe; daß zum 
Theile die Urfachen Ser Erſcheinung in dem Wedel 
der Juduſtrie liegen, und dag durch zweckmaͤßige oͤffent⸗ 
liche Anftalten Huͤlfe gefchafft werden muß. Es if die 
Dedingung, ımter welcher die Wohlhabenden ihr Eigen⸗ 
thum ruhig befigen koͤnnen, daß für’ Die unverfgub‘ 
det Unglädlihen safe ander”. - 
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Wirnkgreiches der Oiederlande errichteten Armemkntänken.: - 
Altona, 1825, 8. 
Fuͤr verlaffene and verwaifere Kinder 

wuͤrde, nach vielfachen Erfefrungen in Hinſicht der 

fehlerhaften Einrichtung. der meeiften Waifenpäufer, 
beſſer gefergt werden, wenn fie, gegen ein Jahres⸗ 

geid, an-gerviffenhafte und ‚ordentliche Lanbbeute ober 
arme ‚Hanbiverfer (befonbers an Einbertofe) ge 
ben, als in Waifenhäufer gefpeirt würden, 
theils Eoftet die Auferziehung eines verwaifeten Kindes 
innerhalb einer Familie nur halb fo viel, als im Wais 
—8 wenn ber ganze Koſtenbetrag einer ſolchen 

alt. auf die darin enthaltenen Zöglinge vertheilt 
wird; theils wird in den Familien zweckmaͤßiger fir 
ihre "Sefundpei, Aufficht und Angewoͤhnung zur 
Ürbeit geforgt. Ganz berfelbe Fall ift es mit. den 
Findelkindern; denn Die meiften Findelhäͤuſer 
verfehlen ihre Beſtimmung *). Waifen» und Fin⸗ 

) Es erhielt im Jahre 1824 zu Paris die Schtiſt des Bo- 
noistonde hatoauneuf(oonsiddrations sur 
les enfants trouvds dans les principaux. etats de 
V’Edixope) den Preis von der Pönigl. Akademie. Einige 
Ergebniſſe mögen hier Reben. In Brankreich betrug 
bie gefammte Zahl der Findeltinder von jedem Alter im 
Jahre 1784 nicht Über 40,000; im Jahre 1798. 51,000; 
im Jahre 1819. 96,000; im Jahre 1822, 138,500, 
mithin in diefent legten Jahre Ein, de meihundert funfzigfter 
Theil der Gefammtbeuölterung. 7 Vf. berechnet (mit 
Einfluß der aus der Umgegend in die Haupiſtadt ger 
brachten Findeltinder) das Verhaͤltniß der Zindeltinder 
zu 100 @eburten in Paris: in den Jahren 1710— 
1720. 9 Geburten; von 1720— 1730, 11; von 1770 
— 1780, 33; von 1790— 1800. 17; von 1810 — 
1820. 22, "Dagegen tommen auf 100 Geburten in 
Wien 20, in Madrid 25, In Liffabon 26, in 
Nom 27, In-Mostau 27, und in Petersgurg 
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delkinder waffen in Orten, wo befondere Armonſchn⸗ 
len beftehen, in dieſe gefchidt, wo fie aber. fehlen, 
muß aus den örtlichen Armenkaſſen für fie das Schul⸗ 
geld, .wut mo möglich auch die Kleidung, aufgebrache 
werben. — Gollen hbrigens die Waiſenhaͤnfer, wo 
fireintnal neehanben fur, frtbeftehen; fa fh e8 näepig, 
fie vollig zweckmaͤßig einzuricheen‘, unter genauer Auf⸗ 
ſicht zu halten, und Frei⸗ und Gewerbsfhulen:- 
wit ihnen zu verbinben, 

Sobald unter diefen Bedingungen das Armen⸗ 

45 indefinder. . Nach den Unterfuchungen über die eins 
zelnen Departemente Fraukreichs ergiebt fi, daß Ger 
werbfamteit und Wohlſtand die Zahl der 
Bindeitinder mindern, und daß die Houpturſachen 
des Kinderausfegens Elend, Ausfhweifung und Sitten⸗ 
verderbniß find, Denn im Jahre 1821 lieferten zu den 
30,000 außgefegten Sindeltindern, die reihern Küftens , 
und Grenzprovingen mit 29 Mill. Bevölkerung nur ſeht 
wenige mehr, als die Provinzen im Innern mit 12 Mil, 
Veoölferung. Ehateaunenf berechnet, daß, im Durch⸗ 

ı  fägnitte, gegenwärtig in Frankreich won 100 Zinbeltindern 
Jahr lich 60 flerben, Daß” aber die verforgten Rinder 
bei Ammen, welche eine Kuh befigen, weit weniger der 

Sterblichkeit unterworfen find, als die andern. Noch 
wefentlichee if die Vermehrung der Oterhiihleit in den 
Rindelgänfern dutch deu iraurigen Duſtand, worein bie 
neugebohrnen Kinder. gebracht werben, und dur dem 
Mangef der wohlthätigen Wärme an der Mutterbruſt. — 
Der Britte Maͤlch us erkläre Rich befonders ftark gegen 
die Findelhaͤuſer. ,, Wer der Bevstkerung Einhait thun 
sollte; der koͤnnte Baum ein Erdftigeres Mittel wählen, 
als für unbebingte und unbeſchraͤnkte Aufnahene von Kins 
dern recht viele Findelhaͤuſer zu errichten. Die Verhiis 
tung einzelner, von Zeit zu Zeit eintretender, Fälle von 
Kindermord, aus Furcht vor Schande, wird alzu theuer 
durch ein Mütel erlaufs, „das dio ehr waͤrdigſen und mohls 
thotigſen fittlichen: Ejefähle ier Weite erſtiken Huf.” 
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welen im ESenate WORRR "eh mr Ay Yu 
onen ingend eingerichtet worden Hr, muß die’ 
Bettelei völfig abgefchafft, vurch öfffndiche An⸗ 
fi befrimmt anterfagt, und ber dennoch ergeiffene. 
Bettler ſtreng beſtraft und in das Zwangsarbeits aus! 
gebracht werden; t hetbs weil durch hi 
Bettler die Sicherheit ven Straßen und 3 
wohnangen gefaͤhrdet wird; theils weil; neben dem: 
freiwilligen Beiträgen "zur. Unterftirgung, der, Armen: 
ober neben den Armentaxen, noch bie unımserbrochene 
Befriedigung der arbeitefcheuen herumftreifenden Bett- 
ler zu den deuͤckendſten taften im Staatsleben gehört. 
Doch mag man von den eigentlichen Bettlern diejeni⸗ 
gen Hausarmen unterſcheiden, weiche in gewiſſen 

Häufern eine woͤchentliche feftgefegte Unterftärung era - 
halten, obgleich auch dieſe noch zweckmaͤßiger vucch 
die Armenvorfteher den Armen in ihrer eignen Woh« 
nung zukommen würbe. 

38. : 

SHhluß 

Zur Vermehrung des Einkommens. der Armen. 
anftalsen find, außer den Zufchüffes aus Staatskaſſen 
und der Unterzeichnung zu freiwilligen viertele oder 
halbjaͤhrigen Beiträgen, mehrere‘ polizeiliche Mittel - 
verfucht worden, die aber nicht alle nach ſtaatswirth⸗ 
ſchaftlichen Geundfaͤtzen gerechtfertigt werben Eönnen, ' 
und auch der Erwartung ven: denfelben nicht inmer 
entfprochen haben. -Dahin-gehören: 1) die Unmen« 
buͤch ſen, weiche entweder an gewiffen Orten bleibend: 
vorhanden. find, oder nur bei gewiffen Veraunlaſſungen 
aufgeſtellt werdea. Gehe unzweckmaͤßig find fie im. 
PoR got Baftgdafen für darchreiſende Srembe, ig: 

z 



Schanfpielgänfern oder andern Wergirkgungäbrtenn; auf 
Mefien und Jahrmaͤrkten, wenn fie für die infäffigen 
Armen von Bude zu Bude gehen, ober wenn man fos 
gar die Zöglinge geleprter Schulen fo tief perabwirbige, 
dag fie mit der Buͤchſe in —— und Meßbuden 
eindringen möffen. Wohl aber mag die Armenbuͤchſe 

. bei geoßen gefellfchaftlichen und feftlichen Schmäufen, 
bei Hochzeiten und Kindtaufen, bei Vogel⸗ und Scheis 
benſchteßen, bei der Ertheilung des Meifter » und Din 
geruechts , bei Ausgleichung wichtiger Rechte 
Amtsbeförverungen,, ja ‚felbft bei afademifchen —* 
mmotionen herumgepen ;— und bei Meffen und Jahr⸗ 
maͤrkten höchftens, nad) der Beendigung derſelben, an 
den Ihoren, damit die, welche vortheilpafte —58 — 
gemacht haben, auch der Armen fih erinnern, 2) In 
Kirchen können, zu gemiffen im Voraus anal 
Digten Tagen, ebenfalls Tollecten für die Armen ges 
ſammelt werden, aber weder zu häufig, noch vermit- 
telft des Klingelbeutels, fondern auf Teltern oder in 
Beden, die bei den Kirchthuͤren am Schluffe der gottes⸗ 
dienftlichen Verfammlung-aufgeftellt werden. Eben fo 
ſcheint es zweckmaͤßig 3) den Ertrag des Verlags 

‚von Gefangbüdern, Bibeln, Katechismen, 
Kegiernugsblättern u. f. w. für die Armenanz.- 
falten zu beſtimmen. Vorzüglich aber gehören hieher 
4) die zum Beſten der Armen freiwilig gemachten 
Stiftungen und Schenkungen, es ſey an 
Grundſtuͤcken, over in Geldcapitalien, oder in gewiſſen 
ſichern Kenten. Nie dürfen ſolche milde Stiftungen. 
zu einem andern Zwede, als zu dem vom Stifter an⸗ 
georbneten, verwendet werben, außer wenn bie ganze. 
Anftalt, welcher die Stiftung gehörte (3. B. Kloͤſter) 
eine andere zeitgemäße Beftimmung ober Umwandelung 
(4.3. in Schulen, Seminarien) von der Regieruug 
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felbſt . Erplich iſt auch 8) der Ertrag der 
Arbeit in den Armenhaͤuſern zu veranſchlagen, oder 
das, was den fuͤr die Armen feſtgeſetzten Lohn. ihrer 

Arbeit uͤberſteigt, und zur Erhaltung der Anſtalt ge⸗ 
hoͤrt, in welcher die Armen Arbeit, Brod und Aufent⸗ 

. "halb. finden, —- Dagegen iſt / es aber nach rechtlichen 
und ſtaatswirthſchaftlichen Grundſaͤtzen nicht zu recht⸗ 
fertigen, wenn man gm fe. Steuern, z. B. Surus« 

- ftenern auf Pferde, Meublen, Bediente u. ſ. w., 
oder Hogeftolgenfteuern, ober Hundeſteuern zum 
Beften. der Armenanftakten: einführen wollte, 
Selbſt das den Armenanftalten in einigen Staaten - 
äugeftandene Erbrecht der in den Anftalten Sterben⸗ 
"den {ft ein Eingriff in das Privat⸗ und Familienrecht, 
und lisge fich hoͤchſtens in dem einzigen Falle gntfchuls 
‚digen, wenn ber Arme in der Anftalt ohne Gatten, 
Kinder, Aeltern und Geſchwiſter ftärbe. — Was 
über Lotterieen in der Staatswirthſchaftslehre aufs 

geſtellt worden. ift, gilt auch von den fotterieen zum 
Beſten der Armenanftalten. Eben fo bedenklich find 
die den Armenanftalten beftimmten Difpenfationss 
gelder der Confiftorien, und die Strafgelder bei der 
Polizei; doch mögen die peligeilichen-Configcatios 
nen von eingepafchten oder im Gerichte zu leicht ges 
fundenen Waaren zum Beften der Armenanftalten ver« 
wendet werden. 6 

Die Grundſaͤtze endlich ; welche theils im ganzen 
Staate, sei örtlich (beſonders in großen und volfs 
reichen Städten) in Hinſicht des Armenweſens befolgt 
werben, müffen in einer allgemeinen Armen- 
ordnung von Geiten der Regierung, und in bes 
fondern Amtss, Stadt= und Dorfarmenordnungen 
von den. örtlichen: Polizeibepörben . öffentlich bekannt - 
gemacht werden. ne.) 
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Pe 
4 Die Polizei des. Hauswefens. 

. Einer der fehwietigften Gegenftärtte iſt die Po⸗ 
Igel des Hausmwefens; Denn fchen nach der phl⸗ 
loſophiſchen Rechtslehre beftcht ein Haus recht, 
wornach weder eine oͤffentliche Behoͤrde, noch ein 
— die. — —— —* Hanse 

ſens ſich mifchen ; icht entſchie⸗ 
dene Thaefathen dir Rechte Audrer, ‚over ſalbſt Sie 



Er 
Rechte un die Wohthoher er eingelnen Bantlienglie- 
‚ber bedroße und verleht werben. Das Einfhreiten der 
Polizei in die Angelegenheiten eines Hausweſens kann 

daher nur in zwei Faͤllen gerechtfertigt werben; 
wenn nämlich entwener fie formlich non einem Mit⸗ 

. gliede des Haufes dazu aufgefordert wird, oder 
« wenn bar) bie ihr bekannt gewordenen und beglaubig⸗ 

sen Tharfa_hen die Zwecke der Rechtsgefelb 
fsort feib bedroht und gehindert werden. 
Das erfte fan , wenn ein Hausvater (fey 
es aus —&æ oder aus —— 
keit u. ſ. w.) des uͤberwiegenden nachtheiligen Ein⸗ 
fluſſes eines herrſchſuͤchtigen Weibes, oder anmaßen⸗ 
der Kinder, über verdorbener Dienftboten, oder ver⸗ 
ſchmitzter und rankeroler hehelen nicht ſelbſt ſich 
erwehren kaun, und deshalb die Unterſtuͤtuug · der 
Polizei in. Auſpruch nimmt ; ober auch wenn ein deſpo⸗ 
tifcher Hausvater Gattin, Kinder und Dienfboten 
mißhandelt u. f. w.; der zweite Fall hingegen wirt 

u ein, wenn durch die thatſachlichen Verhaͤltniſſe im 
einem Hauswefen die öffentliche Sicherheit und Ord⸗ 
hung gefährbet wird (3. ©. Durch häufiges —** 
tärmen, wodurch die Nachbarn in ber Rufe geſtoͤrt 
werben ; ‚Durch wieberhoßlte — bis_auf die Straßen 

\ wahrnehmbar — Bänfereien und Schlägereien zwi. 
ſchen Gatten, und zwifthen Agltern, Kindern, Dienfts 
boten u. f. w., ohne daß doch deshalb bei der Polizei 

MVermeid 
kuͤhr, das Einfchreiten verfelben in die innern Ange⸗ 
legenheiten des häuslichen. Lebens nut bei anerfanne 
ter Notpwenbigkeit geſcheben darf, damit nicht obue 
inreichenden Grund — die fü fihere 
terlage der haͤnslichen Ordnung —. ber 
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werde; fo muß doch, ſobald diefes Hausrecht im In⸗ 
nern des Hausweſens felbft bedroht oder erſchuͤttert 
wird, eben fo gut das Einfchreiten der Polizei ſtatt 
finden‘, wie bei der Bedrohung oder Verlegung jedes 
andern bürgerlichen Rechts, die zu ihrer Kenntniß 
Ba J 

Nach dieſen Grundſaͤtzen und unter dieſen Bes" 
dingungen giebt es eine Hauspolizei. Sie zerfaͤllt in 
die Familienpolizei, die Geſindepolizei und 
vie Haus wirthſchaftspolize i. 

In die Familienverhaͤltniſſe darf die 
Polizei nur dann einfchreiten, wenn ber Hausfriede 
and die Häusliche Ordnung durch Verweigerung des 
Gehorſams gegen den Familienvater, durch Zänfes 

reien zwifchen den Ehegatten, durch feinbfelige Stel⸗ 
fung. der Aeltern gegen die Kinder, ober der Kinder 
gegen die Aeltern, durch völlig vernachläffigte Er⸗ 
diehung der Kinder, und durch Einbrängen und Eins 
mifchen von Fremden in die innern Hausangelegens 
heiten bedroht und geſtoͤrt wird. Doc muß in allen 
dieſen Fallen die Polizei mit vieler Umficht und Scho⸗ 
sung, und mit ſtrenger Unpartheiligfeit verfahren; 
auch darf, fo lange als guter Rath und Ermahnung 
nicht verworfen wird, Pein Zwang gebraucht werden, 
Es fteht ihr aber zu, die Nechte des, Familienober⸗ 
hauptes.zu ſchuͤtzen, weil ohne dieſe das Hauswefen 
eben fo in Anarchie verfällt, wie der Staat, wenn bie - 
Rechte der Regierung nicht mehr anerkannt werben. - 

Zur Gefindepolizei gehört theils bie 
Sicherftellung der Bedingungen des Mierhscontracts, 
fobald der eine Theil dieſen Bedingungen fich ente - 
giehen will; eheils eine als Landesgeſetz von den 
Volksvertretern berathene und genehmigte Geſind e⸗ 
ordnung, in welher bie örtlichen. Verhaͤltniſſe 

St. W. ate Aufl. IL 35 . 
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wegen Annahme und Miethung des Gefindes, Der 
Mierhszeit, des Sohnes, der Köft, der Kleidung, 
der Zeit Der Aufkuͤndigung, der Verabfchiedung, der 
Abfchiedsfcheine, der gegenfeitigen Pflichten der Herr⸗ 
ſchaft und des Geſindes, des Rechts der Züchtigung 
des Sefindes u. a. beftimmt find; theifs die firengfte 
Aufficht über das Betragen der Dienftbeten außer 
Halb ver Wohnungen ihrer Herrfchaft, namentlich in 
Beziehung auf ihren Beſuch öffentlicher Vergnuͤ⸗ 
gungspläße , Schenthaͤuſer, Gaſthoͤfe, Tanzboͤden, 
auf ihre Verbindung mit Spielern, Vagabonden, 
Kupplern und Kupplerinnen u. f. w.; in Beziehung 
unf den oft unverhältnigmäßigen Aufwand, den fie 

‚ machen; in Hinſicht auf die für die Dienftboten zu⸗ 
naͤchſt berechneten oͤrtlichen Sparkaſſen, und in 
Hinſicht der Unterbringung und Verpflegung der ers 
krankten Dienftboten. In großen Städten ift daher, 
für die Verwirklichung dieſer Zwecke, ein eigenes 
Sefindeamt dringend noͤthig, welches ein genaues 

. Vergeihniß über die in Dienften ſtehenden Perfonen, 
Über die Herrfchaften, welche Dienftboten, und Aber 
die Dienftboten, welche Anftellung fihen, über bie 
bei der Entlaffung.enthaltenen Zeugniſſe der Herrfchafs 
ten, und über die dienſtlos im Orte ſich aufhaltenden 
Petfonen führt, fo wie daſſelbe alte Streitigkeiten 
zwiſchen Herrſchaft und Gefinde, und der Dienftboren 
unter einander entſcheidet, und bie fogenannten Vers 
forgungsanftalten und Dienftcomptoire! unter genauer 

ö — — haͤlt. — As fehlerhafte und unausführbare 
Mageregel muß das von Einigen vorgefchlagene und 
gefeglich aufzuftellende Marimum des Gefindelohs 
nes in einem Staate, und das Verbot betrachtet wer⸗ 
den, daß kein Gefinde ein ſeidnes Kleid tragen bürfe, 
Viel wird, bei noch unverderbenen Dienftboten, das 
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Beiſpiel der Ordnung, Sittlichkeit und Rechtlichkeit 
wirken, daß fie in der Familie finden, der fie dienen, 
obgleich dies die ſtrenge Auffiht auf das Verhältnig 
nicht ausfchließt, in welchem die, mehrern Dienfte 
boten zu einander ftehen, die in einer und berfelben 
Familie dienen. Bedeutend erhöhter Dienftlohn und 
vie Ausfiht auf häufige ‚und anfehnliche Trinfgelver 
vermehren die Genußfucht bei den meiften, ftatt daß _ 
fie die Veranlaffung werden follten ,- etwas für die Zur 
kunft zu fparen. (Ueber die Sparkaffen, ihre 
zweckmaͤßige Einrichtung und bewährte Ruͤtzlichkeit, 

„ ward bereits in der Staatswirthſchaftslehre gehandelt.) 
Doch Bann die Polizei dabei eingreifend wirken, daß 
fie die Zahl der Tanzboͤden und Gefellfchaftsörter nicht 
ohne Urfache vermehren läßt; daß fie, wie in vielen. 
Staaten befteht, die Muſik ‘an öffentlichen Dertern 
nur zu gewiffen Zeiten verftattet; daß bie Kirch 
meffen im ganzen Sande auf Einen Tag verlegt werben ; 
daß man bie fogenannten Freinaͤchte höchft felten ver⸗ 
ftattet; daß kein Handwerkslehrling auf öffentlichen 
Orten, und Bein Dienftbote oder: Handwerfsgefelle 
vor zurüdgelegtem 18ten Lebensjahre geduldet wird; 
befonders aber, daß, nach Art der Wanderbuͤ⸗ 
her der Handwerker, Gefindebücher (von: ver 

Polizeibehoͤrde paraphirt) eingeführt werden, werin ' 
jede Herrſchaft, nach eingedruckten Rubriken, die länge 
der Dienftzeit, die Urfache der Aufkündigung, und 
die Aufführung der Dienftboten ‘(nach Ehrlichkeit, 
Willigkeit, Gehorfam, Ordnung, Eingezogenheit 
— ober nach den erntgegengefegten Fehlern —) ge 
woiffenhaft bezeugen .muß, fo daß theils die Dienft- 
boten im Voraus wiffen, ihre Zukunft hänge von die⸗ 
fen Zeugniffen.ab; .theils daß die künftige Herrſchaft, 
‚wegen abſichtlich verfchwiegener Gebiet, den Deu 
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an die vorige Herrſchaft gerichtlich nehmen kann. 
(tehrreihe Verhandlungen über das Gefindewefen 
fanden ftatt in ver bayrifchen Ständeverfammlung 
des Jahres 1825 — vgl. Allg. Zeit. 1825. Beil. 
St. 177 —; vorzüglihe Beherzigumg verbient aber 
der Entwurf zu Zeugnigbädhern [nicht blos 
Scheinen] für das Gefinde im Allg. Anzeigerder 
Teutſchen, 1826. St. 324) — In Hinfiht der 
Beſtrafung des Gefindes kann, in einzelnen Faͤl⸗ 
ten, die Oeffentlichkeit derſelben zweckmaͤßig und 
warnend für Andere fenn (3. ®. der Strafpfapt 
im Hannöverfehen). Die zu. weit getriebene Nach⸗ 

ſicht gegen wiberfpenftiges, fittenlofes und an Aus» 
ſchweifungen gewöhntes Geſinde ift eine Haupturfache 
der allgemeinen Berfchlehterung der Dienſtboten; theils 
weil diefe unter ſich in einem innigern Zufammenhange 
ftehen, als bie meiften Herrfchaften ahnen und glaus 
ben, und eins das andere aufwiegelt und immer mehr 
zu Verirrungen fortreißt; theils weil, bei der gegen⸗ 
wärtigen unvollfornmenen Einrichtung der Dienftzeugs 
niffe, das baldige Wiederunterkommen entlaſſener 
Dienftboten zu fehr erleichtert wird. Es wäre aller» 
dings, bei der unerbittlich ftrengen, Einrichtung der 
Dienftzeugniffe nach Urt der Wanderbücher, denkbar, 
daß in größern Städten für den Augenblic einige hun⸗ 
dert Dienftboten Fein Unterfommen fänden ‚und fie 
nad) kurzer Zeit den Zwangsarbeitshaͤuſern anheim 
fallen würden; allein Das tiefliegende, krebsartige 
Uebel. bedarf auch einer durchgreifenden Abhilfe, und 
für die noch unverborbenen, oder nur Halb verdor⸗ 

- benen Dienftboten einer öffentlichen Abfchredung, 
weil auf die große Mehrheit der untern Stände, die 
Abſchreckung und die Beſtrafung des Cigennußes weit 
nachbdruͤcklicher wirkt, als die in einigen Orten beftehenbe 
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Be toh nung guter Dienſtboten durch Stiftungen fuͤr 
ihre Ausſtattung bei der Verheirdathung, durch Prämien 
nf w. — Eben fo follte in größeren Städten eine 
Ueberein£unfe zwifehen 1— 200 Herrfchaften über 
die den Dienftboten zu gebenden Chriſtgeſchenke, 
Trinkgelder, Jahrmarkts- und Mepge 

ſchenke, Zauf-, Pathen- und Kartengelder 
beftehen-und pünctlich befolgt werden, welches die Ans 
fprüche der Dienftboten auf, ſolche Accidentien mehr 
mäßigen würde, als eine deshalb erlaffene Polizeivors 
ſchrift. Dagegen koͤnnten Polizeitaren für Trinkgelder 
in den Gafthöfen aufgehängt werden, wie dies ſchon 
in Hinficht der Trinfgelver für die Poſtknechte in vies 
len Staaten mit Erfolg, ftatt finder. Sobald Herr⸗ 
fchaften in Familien und die Befiger der großen Gaſt⸗ 
bäufer auf jene Uebereinfunft und auf diefe (unter ihrer 
Mitwirkung: erlaffene) Polizeivorfchrift als eine 
Ehrenſache hielten, würden die Dienftboten, bei 
dem häufigen Wechfel der Herrſchaften, in Hinficht 
der Accidentien nicht zu gewinnen · hoffen Dürfen, und 
allmählig an Genuͤgſamkeit, Gehorfgm und Ordnung 
ſich gewöhnen. Nur Ernft im Befchluffe und Kraft 
in der Ausführung gehört dazu, wenn. diefer Krebse - 
ſchaden des Hauswefens theilweife befeitigt werben 
fol. — In Hinficht der Verpflegung des, ohne feine 
Schuld, im Dienfte der Herefchaft erkrankten Gefindes 
fteht, nach Grundfägen des Rechts und der Billig« 
keit, dem Brodherrn die nächfte Unterftüßung zu, und 
die Vermittelung der Aufnahme der Kranken in öffentliche 
Anftalten, wenn die häuslichen Verhältniffe die Ab» 
wartung der Kranken nicht verftatten, oder Die Gefährs 

lichkeit und Langwierigkeit der Krankheit es unmöglich 
macht. Für bejahrte Dienftboten aber, welche 
durch Krankheit zur fernern Dienftleiftung unfähig 
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werden, und eine lange Reihe von Jahren hindurch 
einer einzigen —E treu und redlich dienten, wird 
jede rechtliche Herrſchaft eine beſondere Beiſtener (gleich⸗ 
ſam als Penſion) bei der Aufnahme der Dienſiboten 
in eine öffentliche Verſorgungsanſtalt gern und willig 
entrichten. 

3. Geo. Kruͤnitz, das Geſindeweſen nah Grund⸗ 
fägen der Oekonomie und Polijeiwiſſenſchaft abgehandelt. 
Berlin, 1779. 8. 

A. v. Hoff, über Geſinde, Geſindeorduung und 
deren Verbeſſerung. Berlin, 1789. 8. 

Fr. Aug. Schmidt, einzig mögliche Art, gutes Ges 
finde zu erhalten. Eine gefrönte Preisſchrift, Neu⸗ 
Rrelig, 1795. ate Aufl. 1798. 8. 
en das teutſche Gefindewefen. Leipzig, 

ı 

2. Asher, Verſuch eines Entwurfs Ir einer Aäbeis 
ſchen Gefindeordnung. Hamburg, 1306. 

Die Hauswirthfaftspofigei endlich be= 
trifft die beobachtende Dberaufficht der ‘Polizei über 
das Verhaͤltniß/ in welchem der häusliche Aufwand 
mit dem wahrfcheinlihen Einkommen fteht, damit 
nicht t he il s der Betrug fein Spiel im Geheunen treibe, 
theils die verarmte Familie dem Staate zur Laſt 
falle. Die Polizei behaͤlt daher die Muͤßiggaͤnger 
ſtreng im Auge; verhindert die Heirathen von Pers 
fonen, weiche feinen beftimmten Erwerb Haben; fucht 

> bie Faufen und Trägen für Arbeit und Thätigkeit zu 
gewinnen ; erfchwert bie Erlaubnig zur Anlegung 
neuer Elubbs, befonders aus den untern Ständen, 
und verweigert fie zur Errichtung fogenannter Tarız= 
ſtunden, zur Etiftung von Geſellſchaftstheatern, deren 
Mitglieder blos aus der dienenden Klaffe oder aus 
©efellen der Handwerker beftehen, ‚weil felche Zuſam⸗ 

„ menkünfte die Grundlage zur Unordnung des fünftigen 
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Hauswefens dieſer Perſonen enthalten; auch warnt 
ſie vor der Verſchwendung bei Kindtaufen, Leichen⸗ 
eſſen, bei der Trauer, ſo wie fie das Setzen in aus⸗ 
waͤrtige botterieen und dag Spiel im Lotto mit Strenge 
beftraft. Doch verfehlen, wie bereits in der Staats⸗ 
wirthſchaſtslehre gezeigt ward, fürmliche Kleider 
ordnungen und fogenannte Aufwandsgefege 

"ihren „Zwar. : 

30. 

5) Die Polizei in oͤrtlicher Hinfige. 
(Stadt- und Dorfpolizei.) 

Die- Polizei in oͤrtlich er Hinſicht zerfällt in die 
“ fogenannte Stadt und Dorfpolizei. Da aber 

alle Verfügungen und Anftalten der Polizei in Hin⸗ 
fiht auf die urfprünglichen und erworbenen Rechte -- 
Der einzelnen Staatsbürger, fo wie in Beziehung auf 
alle öffentliche und Privat = Verhältnijfe im innern 
Staatsleben, im Allgemeinen gelten, es mögen 
die Individuen in Städten oder in Dörfern leben; fo 
befchränft fich die befondere Stadt= und Dorfpolis 
zei blos auf die brtlichen Verhältniffe der 

"einzelnen Stadt und des einzelnen Dote 
fes. Diefe können aber, bei der großen Verfihiedens 
beit der örtlichen Verhaͤltniſſe, nicht im Allgemeinen 
feftgefegt werben, weit z. B. in Staͤdten mit Mauern 
und Thoren andere Ruͤckſichten eintreten, als in. offes 
nen Landſtaͤdten; in Haupt: und Handels⸗ (namentlich 
in Meß⸗ und Univerfitäts-) Städten andere Ruͤckſich⸗ 
ten, als in Provinzialftäpten; und wieder andere in 
Seeſtaͤdten, in Städten an großen Fluͤſſen, in ſchrift⸗ 
und amtsfäffigen Städten, und in Städten, welche 
zu Rittergütern gehören. Abgefehen von allem, was 
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dem ftädeifchen teben, befonders in Hinfiht der Be⸗ 
teeibung der Gewerbe, eigenthümlich ift, muͤſſen be= 
fonders von der Polizei das Verhältniß der ſtadtiſchen 
Magiftrate zu den Bürgern, bie Bewirthihaftung 
des Känmereivermögens und ber milden S:iftungen, 
die Bürgergarden, die Schügengilden, des Zunfte 
und Innungsmwefen, die Ertheilung des Bürgerrechte, 
die Strenge oder Schlaffheie der ſtaͤdtiſchen Polizei⸗ 
behörben in Betreff des Gefindewefens, der Armuth 
und Bettelei berudfichtigt. werden, weil dies auf das 
Gefammtleben des Staates den wichtigen Einfluß 
behauptet. Alles, was über Reinigkeit der Luft, über 
zwedmäßige Bauart der Wohnungen, über die zum 
Verkehre gebrachten Sebensmittel, über Reinlihhaltung 
der Straßen, uͤber Feueranſtalten, über Päffe der 
Bremden , über Gafthöfe, über nächtliche Beleuchtung 
u. f. w. bereits aufgeftellt worben ift, gehört im Eins 
zelnen zum Gefchäftsfreife jeder zwwedmäßigen Ortes 
polizei. — In Hinfiht der Dörfer muß darauf 
gefehen werben, daß nemanzulegende Dörfer, ober 
Gaſſen derſelben, regelmäßig. und feuerfeft gebaut, 
bei allen neuen Gebäuden die Stroh = und Schindel- 
dächer unterfagt, die Gemeindebatofen außerhalb des 
Ortes verlegt, die Tage: und Nachtwaͤchter gehörig 
angewiefen, und durch die Dorfgerichte alle Anftalten 
für den Gemeindebedarf und Gemeindewohlftand mit 
Zpätigkeit,, und in AUngeneffenheit zu den allgemeinen 

" Polizeivorfchriften für den ganzen Staat, geleitet 
werben. Hauptſaͤchlich muß die Staatspoligei der 
Willkuͤhr und dem Defpotismus nachdruͤcklich ent⸗ 
gegen wirken, welche nicht ſelten die untergeordneten 
Polizeibehoͤrden geltend zu machen ſuchen. 

Von Dorfs und Stadtpolizei handelt ausführlich: v. 
Lamprecht inf. Staatslchren Th. 1, S. 706 —1769. 
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I. Phil. Frank, Syſtem der landwirthſchaftlichen 
Polizei. 3 Theile. Leipzig, 1789 — 91. 8. 

Mart: Engelbert Semer, über die Polizeivetwals 
- tung in Städten, Mannh. 180g. 8. (zunaͤchſt Beants 

wortung der Frage: 0b in großen Städten dev Magiſtrat 
allein die Polizei verwalten folle? vgl. Halleſche Lit. 
Bei, 1810, Ca 143.) 

31. ” 
‘.c) Ueber die für die Zmede der Zwangsı . 

polizei im Staate vorhandenen Anftalten, 

Obgleich zu den Polizeianftalten im Staate auch 
die Krankenhaͤuſer und Lazarethe, fo wie die 
freiwilligen und die Zwangsarbeitshäys 
fer, und, da wo fie noch beftehen, die Waifen 
und Findelhäufer gehören; fo mußten doch dieſe 
Anftalten bereits, des Zufammenhanges wegen, theils 
beider Gefunppeitsp olizei, ae bei der Are 
menpolizei aufgeführt werden. e die unmittels 
bare Zwangs« und Strafpolizei find aber im Staate 
die Gefängniffe, die Befferungshäufer und 
die Zuchtpänfer vorhanden. 

> So weit der Polizei felbft das Recht zu be⸗ 
ſt ra fen in Hinſicht der Polizeivergehen ($. 7 — 9.) 
zuſtehht, muß fie bis zu 20 Thalern an Geldſtrafen, 
bis zu vier Wochen Oefängniß, und bis zu vierwös - 
chentlichem Aufenthalte im Befferungshaufe, ſo wie 
in feltenen Fällen — doc immer nur als Aus⸗ 
nahme von der Regel — auch zu einer mäßigen, ber 
phnfifchen Befchaffenheit des zu beftrafenden Indi⸗ 
viduums anpaffenden, Eörperlichen Züchtigung erken⸗ 
nen dürfen. Alle höhere Geld», Gefaͤngniß- und 
Beſſerungsſtrafen, fo wie die Zuerkennung der Zuchts 
bausftrafe, kann blos von den Gerichtshöfen des 

“Staates ausgeſprochen werben. 
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Allein ſelbſt in digem lebtern Falle ehe der 
Pollzei die Oberaufſicht über ſaͤmmtliche Gefaͤng⸗ 
niſſe, Beſſerungsanſtalten und Zuchthaͤuſer im Staate, 
ſo wie die zweckmaͤßige Einrichtung uͤnd Leitung derfel- 
ben zu. Zunächft hat die Polizei darauf zu fehen, 
daß kein Verhafteter oder Beftrafter ich felbft in Frei⸗ 
heit fege, dadurch die Sicherheit des Staates gefährde, 
"und den Zweck ber zuerfannten Strafe vereitle. Dann 
aber muß fie auch darüber wachen, daß kein Verhaf⸗ 
teter und Beſtrafter mehr befchränft werde, als 
es der polizeiliche oder richterliche Ausſpruch verlangt. 
Jede Willkühr der untergeordneten Aufſeher in diefer 
Hinſicht verlange die ftrengfte Aptıvung. — Ueber» " 
haupt möffen die Aufbewahrungsgefängniffe, 
in welche der Verdächtige und von der Polizei Ergrife 
fene bis zur Entſcheidung feiner Sache gebracht wird, 

genau von ben eigentlichen Strafgefängnifjen verfchies 
den feyn, fo wie wieder die Strafgefängnifle in Po⸗ 

. kizeigefängniffe, Befferungsanftalten uns 
Zuchthaͤuſer zerfallen. Die Polizeigefängniffe und 
die Gefaͤnguiſſe für Staatsgefangene (die z. B. 
wegen politifcher Meinungen verhaftet werden,) müffen 
mothwendig anders eingerichtet fenn, als die, wohin 
Perſonen wegen Vergehen gebradt werben, beren 
Befferung dur Anwendung des Zwanges beab« 
ſichtigt wird. Nie dürfen aber Waifenhäyfer ober- 
Srrenanftalten mit Befferungs= und Zuchthäufern 
verbunden werden ; doch kann man Befjerungs » und 
Zwangsarbeitshäufer für Bertler und Wagabonden in 
Einer Anftalt vereinigen, \ 

Der größten Aufmerkſamkeit bedürfen die eigente 
lichen Zuch thaͤuſer. Sie müffen ſo eingerichtet 
ſeyn, daß der Beſtrafte ſich nicht ſelbſt befreien kann, 
und daß er fühlt, er ſey bier zur Strafe, Allein nie 
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* Dürfen die — von den Oberbehörden ſtreng zu control⸗ 
lirenden — Vorfteher und Auffeher der Zuchthäufer 
vergeffen, daß fie Menfchen, und nicht Thiere, vor 
ſich haben; nie dürfen fie eigenmächtig die durch rich⸗ 
terlichen Ausſpruch zuerfannte Strafe durd) harte Bes 
Handlung, Laune und Willführ fteigern, nie die fitts 
liche Beflerung des Beftraften unmöglich machen, 
wenn gleich die Befferung des Verbrechers nicht, der 
unmittelbare Zwed der Stiafe feyn kann (Th. 1, 
Graarse, 5 51.); nie follte aber auch das Zuchthaus 
zu einer Anftalt werden, wo bie zufammengebrachten 
Verbrecher, durch gegenfeitige Mittheilungen,, in der 
Verdorbenpeit fo fortfchreiten, daß fie, nach ihrer Ent« 
laſſung aus demfelben, dem Staate noch gefährlicher 
werden, als zuvor. Die ficherften Mittel dazu find? 
Beſchaͤftigung der Verbrecher im Einzelnen, fo’ 
weit dies möglich ift, und Auflegung des Stills 
ſchweigens, bei harter Strafe; denn die Erfah—⸗ 
rung lehrt, daß diefes anbefohlne Stillfhweigen auf 
die Verbrecher weit ftärfer wirkt *), als jede andere 

ı Strafe. Denn dadurch wird die gegenfeitige Mittheis 
hung ihrer Thaten gehindert; ‚der Beſſere nicht durch 
den Schlechtern verdorben; das Nachdenken ber ihre 
tebensweife befördert, und das Verabreden von Com⸗ 
plotten verhütet. — Uebrigens müffen die Zuchthaͤuſer 
und Gefängniffe-hber der Erde, und duͤrfen der Ge⸗ 
ſundheit nicht nachtheilig feyn; für Reinlichkeit und 
äureichende Koft muß geförgt, der Fleiß oder die Faul⸗ 
heit der Sträflinge in Hinficht der auferlegten Axbeit 
muß eben fo, wie ihr fittliches Betragen (ob roh, oder 
niebergefchlagen, ob leichlſinnig, oder guter Eindrüde 

”) Diefe Einrichtung befteht in den Anftalten zu Kopenhagen 
und zu Plaffendurg, J 
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empfänglic) genau beobachtet, dem Fleißigen der Lohn * 
fuͤr das, was er über die Zwangsarbeit vollbringt, 
Hingelest, und, nach Befinden, ber, der fich wirklich 
effert, aus dem Zuchthaufe in das Beflerungspaus 

gebracht werben, um aus diefem, nach abgebüßter 
Strafe, wieder in bie bürgerliche Geſellſchaft uͤberzu⸗ 
gehen. Beſonders follten in Zuchthaͤuſern diejenigen 
Sträflinge, welche nur die Folgen ihres teichtfinnes, 
ihrer Leidenſchaft, oder der Verführung abzubüßen ha⸗ 

- ben, von den eigentlichen groben Verbrechen und viel⸗ 
leicht bereits mehrmals beftraften Böfewichtern forg- 
fältig getrennt werden, weil die erftern noch gerettet 
werben koͤnnen, leicht aber in dem täglichen Verkehre 
mit den leßtern noch mehr verdorben werben, als fie 
vorher waren, 

J. Howard, über Gefängniffe und Zuchthaͤuſer. Aus 
dem Engl. von Köfter. Leipz. 1780. 8. 

J. Howard, Practifces Syſtem, auf die Sefängnife 
in bladelphia angewandt. Aus dem Engl. Leipzig, 
1797. 8. ’ 
Kein. Balıh. Wagnitz, hiforifhe Nachtichten und 

Bemerkungen über die merfwärdigften Zuchthäufer in 
Teurfaland. © Bände. (der ate in 2 Abtheil.) Kalle 
ı 1— . 8. 

Au. Sein, v. Arnim, Bruchſtucke über Verbrechen 
und Strafen. 2 Thle. Frkf. u. &pz. 1803. 8, (& 
theilt die Gefangenanftalten in Aufbewahrungss 
gefängniffe, Strafgefängniffe und Beffe 
rungsanftalten.) . 

Zofepp Hopfauer, Abhandlung über Straſhaͤuſer 
„Überhaupt, mit beſonderer Ruͤckſicht auf die im Oeſtreichi⸗ 
ſchen beſtehenden Anſtalten. Linz, 1814. 8. (gelobt 
Leipz. Lit. Zeit, 1814, St, 216.) 

Fr. Wild. Bötther, Abhandyung Über die Anlage 
und Ausführung gefunder und- fefter Befangenhäufer auf 
au —8 Göttingen, 1815. 8. (Jen, Lit. Zeit. 1816. 

t. 109. 
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Ande, Ehregfe. Martens, das Hamburger Erimingke 
gefängniß, genannt: das Spinnhaus, und bie uͤbrigen 
Sefängniffe der Stadt Hamburg, nad) ihrer innern Bes 
ſchaffenheit und Einrichtung befchrieben, nebft einigen 

Anſichten und Ideen Über Verbefferung ähnlicher Anftalten 
überhaupt. Hamb. 1823. 4. Mebft 20 theilg-gedrudkten, 
theils lithographirten Tabellen in 4. u, Fol. 

J. F. C. Ginouvier, : tableau de l’interieug » 
des prisons de France, ou etudes sur la situation 
et les souffrances moroles et physiques de toutes 
les classes des prisonniers et dötenus. Par. 1824, 8. 
K. Aug. Zeller, Grundriß der Strafanſtalt, bie 

als Erziehungsanfalt beſfern will. Stuttg. u. Tuͤbin⸗ 
gen, 1824. 8. 

E. M. Hirzel, über Zuchthaͤuſer und ihre ·Verwand ⸗ 
lung in Beſſerungshaͤuſer. Zuͤrich, 1826. 8. 

·8* 

Hierher gehört auch das (TH. 1. Staatsr. 6. 60. an⸗ 
gefuͤhrte) Wert von Ernſt Spangenberg, üper ſitt⸗ 
lie und bürgerliche Beſſerung der Verbrecher mittelft 
u Ba rfofent, Landshut, 1821. 8, (befonders 

B) Die Eultur= und Wohlfahrts⸗ 
polizei, - 

| 32, 

Begriff und Theile der Eultur= und 
: Wohlfahrtspolizei. 

Die Cultur⸗ und Wohlfahrtspolizei enthaͤlt die 
Darſtellung der Grundſaͤtze nach weichen theils 
der Fortſchritt des geſammien Volkes in allen Zweigen 
ber Eultur, eheils die individuelle und allgemeine 
Wohlfahrt im innern Staatsleben, als weſentliche 

J 
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Bedingungen fuͤr die Berwirflichung des Staatszweckes, 
unmittelbar durch gewiſſe Anftalten. und Einrich⸗ 
tungen befördert und erleichtert werden ſollen. 

Ob nun gleich diefer zweite Geſchaͤftskreis der 
Polizei van dem erften, welcher die Zwangspolizei 
umfchließt, nad) feinem Begriffe, nach feinem Cha⸗ 
rakter und nach der Art nnd Weiſe, wie er. feine 
Bwede zu verwirklichen ftrebt, wefentlich verfejieden, 
fo wie in Sesiehung auf die Behörden, von welchen 
die Seitung der Eultur und Wohlfahrt iminnern Staats- 

leben ausgeht, faft in allen Staaten von den Behörden 
der Smangspoligei getrennt ift; fo behaupten doch Cul⸗ 
fur und aBopifehrt unter ben Bedingungen der Ent 

wickelung, der Fortbildung und der Keife des gefamm= 
ten Volkes zur politifhen Muͤndigkeit eine fo bedeu⸗ 
tende Stelle (Th. 1, Staatskunſt, $.7:8.8.), daß 
für die Befoͤrderung Shaltung und Pflege beider ge⸗ 
wiſſe ſelbſtſtaͤndige Behörden und Anftalten 

"in jedem gut organifirten Staate beftehen muͤſſen. 
Die Cultur= und Wohlfahrtspolizei zerfällt aber 

in folgende einzelne Theile: 
1) in die Bevölferungspoligei; 
9 in die Landwirthſchafts⸗, Gewerbe⸗ und 

Handelspolizei; 
3) in die Aufklaͤrungspolizei ſiberhaupt, ober 

in die Sorge der Polizei für die allgemeine geifige 
Bildung des Volkes; 

4) in die Sirtenpoliei; ” 
5) in die Sorge der Polizei für die Vergnuͤ⸗ 

— Bequemlichkeiten und fuͤr den Genuß des 
ebens; 

6) in die Religions⸗ und Kirchenpolizei; und 
D in die Erziehungspolizei. 
Sobald die Polizei ohne Verbindung mit der 
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Volks⸗ und Staatswirehfchaftslehre, und ohne im 
Bortrage unmitrelbar auf diefe zu folgen, 

aufgeftellt wird; ſobald müffen in der Cultur ⸗ und 
Wohifahrtspolizei einige Gegenftände- ausführlicher 
vorgetragen werben (5. B. die Benölferungspofizei, 
fo wie die Landwirthſchafts ,. Gewerbe - und Hans 

dbelspolizei, Die Aufklärungs = und die Sittenpoltzei), 
als wenn der Vortrag der Polizei unmittelbar an . 

+ den Vortrag der Staatswirthfchaftslehre fich ans 
ſchließt, wo dieſe Gegenftände nach ihrem urs 
fpränglihen Verhaͤlt niſſe zu dem ges 

“ fammten innern Gtaatsleben dargeſtellt 
werben, während fie in der Polizei zunächft als 
©egenftände der Leitung und Sorge der 
Polizeibehörden'erfrheinen. Es wird daher 

auch hier, in Beziehung auf diefe Gegenftände, 
auf die in der Staatswirthſchaftslehte aufgeftellten 
Srundfäge und Ergebniffe. zuruͤckgewieſen. 

Welche ganz verfchiedenartige Gegenftände noch 
im fechszehnten Jahrhunderte zum Reffort der Polizei 

° gezogen wurden, erhellt aus ber im Jahre 1530 
erfchienenen vollftändigenKeichspolizeiords 
nung in 39 Artikeln, von welchen Hier nur einige 
Ueberfchriften Diefer Artikel als Beleg ftehen mögen: 
„von Öottesläfterung und Gottesſchwuͤren; von den 
Zuhörern obgemelbter Gottesläfterung; von des 
Adels und. ihrer Reifigen- Knecht Gottesſchwuͤren 
und Flüchen; von der Sands» und Kriegsknecht 
Sortesfäfterung, Schwuͤren und Flüchen; vom Zu: 
trinken; von unorbentlicher und Eoftlicher Kleidung; 
won Bauersleuten auf dem Sande; von Bürgern 
und Einwohnern in Städten; von Kauf⸗ und Ge⸗ 
werbsleuten; von Bürgern in Städten, fo von 

 Hatpsgefepechtern, oder fonft firnefmes Herkom» 
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mens find, und ihrer Zins und Renten geleben ; 
vom Adel; von Doctoren ; von Örafen - und Herrn⸗ 
Pferdszeng; von Kriegsleuten; Bergfuappen ; 
Sthreibern in Kanzleien; von gemeinen und unehr⸗ 
lichen Weibern; von Nachrichtern; von ber Juden⸗ 
kleiduůng; von Übrigen Koften der Hochzeiten, Kind⸗ 
taufen und Begräbniffen, von Taglöhnern; von 
thener Zehren bei ven Wirthen; von wucherlichen 

Contracten; von Verkaufung der Wollenticher, 
ganz oder zum Ausfchnitt mit der Elle; von Vers 
kaufung des Jugwers; von leichtfertiger Beiwohs 
mung; von Zigeimern; von den Schalfsnarren; 
von den Pfeifern; von Gefellen, Kuechten und 
Lehrknaben. 

33. 

1) Die Bevoͤlkerungspolizei. 

Nach den in der Volk swirthſchaftslehre 
$.29.) aufgeſtellten Anſichten über das Verpältnig der 
Bevölkerung zum Bolkswohlftande und Volksvermoͤ⸗ 
gen und ben in ver Staatswirthſchaftslehre 
($. 7— 10.) ausgefprochenen Grundſaͤtzen über den 
Einfluß der Regierung im Staate auf die Bevölkerung, 
iſt es die Aufgabe der Cultur = und Wohlfahrtspoligei, 

. Burd) ihre Veranftaltungen jene Örundfäge auszuführen 
und zu verwirklichen. Sie muß dabei. von dem ges 
ſchichtlich erwiefenen Erfahrungsfage ausgehen, daß 

nicht die abſichtliche und durch kuͤnſtliche Mittel unters 
fügte Beförderung der Bevölkerung (3. B. Durch Praͤ⸗ 
mien auf große Fruchtbarkeit der Chen, durch Anfies 
delung von Ausländern) eine Wopkghat für den Staat 
fen, fondern daß nur diejenige Bevölkerung dem Forts 
fchreiten bes innen Stantslebens angemeffen ift, welche 

.. B 
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zweckmaͤßig erzogen wird und ſich redlich und anſtaͤndig 
ernähren kann. Bei Feſthaltung dieſes Grundſatzes 
wird weder die Furcht vor Mangel an Bevölkerung, 
noch vor Uebervölterung ftatt ‚finden Können, 
außer wenn durch unerwartete öffentliche Ungluͤcksfaͤlle 
(Seuchen, Kriege) die Volksmenge bedeutend ſich ver» 
mindert. Die Polizei foll alfo ſich nicht anmagen, 
in den Gang und die Ordnung’ der Natur in Hinficht 
der Vermehrung der Bevoͤlkerung eingreifen zu wollen; 
wohl aber muß fie durch fihere jährliche Zaͤ h⸗ 
Lungen und forgfältige Bevoͤlkerungsliſten die ges. 
naueſte Ueberſicht über die Gefammtbevölkerung des 
Staates ‚über die Zu = und Abnahme derſelben, über 
ihre Vertheilang in den einzelnen Provinzen, in den 
großen, mittlern und Eleirern Städten und auf dem 
flachen Lanbe, fo wie uber ihre Vertheilung unter die 
‚verfchiedenen Hauptbefehäftigungen des bürgerlichen tes 
bens (mach Landwirthſchaft, Gewerbsfleiß, Handel, 
Kunſt, Wiſſenſchaft, Staatsdienſt und perſonliche 
Dienftleiftungen), über die Zahl der Bevölkerung nach 
ven verfchiedenen Lebensjahren, über die Größe der 
Sterblichkeit in den einzelnen Lebensaltern, über das . 
Verhättniß der Zahl beider Gefchlechter gegen einans - 
der, Über das Verhäfeniß der Verftorbenen zu den Ge⸗ 
komen u, f. w. ſich verfchaffen, damit fie, von ihrem 
hoben Stanbpuncte aus, am fierften beftimmen Eönne, 
wo durch Beſchraͤnkung beftehender drüdender Vers 

boͤltniſſe (3. ©. der Leibeigenſchaft, der Frohnen, der 
Primogenituren, der Geniorate, der Fideicommiffe, 
bes Kloſterlebens ıc.) der freien Entwideluig der phN= 
ſiſchen und geiftigen Kräfte nachgeholfen, und ob und 
wie für neue Anfiedelungen im Inlande oder durch Kos 
Tonieen von Seiten der-Kegierung gewirkt werden Eonne. 
. Die Begründung und zweckmaͤßige Geſtaltung 
SB. ze Yu. IL - 36 
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eines fogenennten ſtatiſt iſchen Bureau' s, als des 
Mittelpunctes aller aus dem geſammten Umfange eines 
Staates eingehenden amtlichen Berichte, welche von 
demſelben zu einer ſtatiſtiſch⸗ ſtaatswirthſchaftlichen 
Ueberficht über das ganze innere Staatsleben verar⸗ 
beitet werden, ift wefentlich nöthig fuͤr die Wirkſam⸗ 
“Leit der Polizei in Beziehung auf die Bevölkerung, fo 
wie in Beziehung auf Landwirthſchaft, Gewerbe und 
Handel. Denn ohne die Gefammtergebniffe der Ar⸗ 

: beiten des ftatiftifchen Bureaus vor fich liegen zu haben, 
wird die Regierung, bei dem größten Wohlwollen für 
die Aufnahme des tandes, doch im Dunkeln tappen, 
oder in ihren Maasregeln ſchwanken, weil fie der feſten 
Unterlage ermangelt, von welcher fie ausgehen foll. 
Dem fo gewiß die Regierung alles forgfältig beruͤck⸗ 
fihtigen muß, was die Bevoͤlkerung hindern, uud bie- 
Eutoölterung herbeiführen könnte (z.B. Leibeigenſchaft, 
Chlibat, Bordelle, Auswanderungen, Selbftmorde, 
Kindermorde, Armuth, Theuerung, Hungersneih, 
Krieg, fremde Werbungen, diejenige Zahl des ſtehenden 
Heeres , welche das Verhälmiß zur Bevölkerung uͤber⸗ 
ſchreitet, Seuchen u. f. w.); fo gewiß ift doch auch 
dem Staate nicht mit einer Unzapl von Bettlern, ſou⸗ 
dern blos mit fleigigen Arbeitern gedient, durch, welche 
die Maffe des Volkswohlſtandes erhalten und befördert. 
wird, Allerdings wird ein, nach feinem Slächenraume 
und nach der Güte und Fruchtbarkeit feines Bodens, 
zu wenig bevölferter Staat in vielen Hinfichten hinter 
ten übrigen gleichmäßig bevoͤlkerten und in den ge= 
fanmten Bedingungen der Cultur fortfchweitenden . 
Staaten zurüdbleiben, weil, von dem thatſ a ch⸗ 
lich en Mangel an Volksmenge, der Mangel an iu⸗ 
nerer Lebenskraft des Staates, Mangel an hoͤherm 
Anbaue und Wohlſtande, on Unternepmungsgeifte 
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und an genauerer Verbindung mit dem Auslande noth⸗ 
wendig abhängt; die, Negierung leiftet aber in dieſer 
Hinficht alles, was fie, ‚ohne erfünfteltes ober will- 
kuͤhrliches Einfchreiten, zu thun vermag, wenn fie die 
in ber-Staatswirthfchaftslehre aufgeftellten Grundſaͤtze 
gleichmäßig und mit Feftigfeit befolgt. Sie wird des⸗ 
alb mit großer Umficht ‚bei der Aufnahme fremder 
— verfahren, und nur diejenigen dazu berech⸗ 
tigen, welche dem Staate durch ihre Einficht, durch 
ihren Fleiß, und durch ihr mitgebrachtes Vermögen 

nuͤtzlich ſeyn koͤnnen. Sie wird namentlich in Hinfiche 
der Juden mit Vorficht verfahren, meil diefe, bei 
ihrem abgeſchloſſenen Aufanmenbange unter fi, uns 
geachtet ihrer Vereinzelung in den einzelnen Provinzen 
und Dertern, dennoch einen etatum in statu bilven, 
und nie eher mit der chriftlichen Bevölkerung zu Cinem - - 
Ganzen verfehmolzen werben, bis fie nicht eben fo zum 

. Landbane übergehen, wie fie jegt größtentheile vom 
Klein und Großhandel leben. Sie wird deshalb eine 
beſtimmte Juden o ronung erlaſſen, durch welche die 
allmaͤhlig eintretende volli ige Gleichſtellung der Juden 
mit den Chriſten an die verbeſſerte Erziehung ihrer Ju⸗ 
gend, an ihrer Theilnahme am Feldbaue und an die 
‚Befeitigung ihrer talmudiſchen Vorſchriften geknüpft 
wird, Gie wird den in einzelnen Oertern eingerichteten 
Braut-Ausſteuerkaſſen nicht hinderlich feyn, 
ohne doch von der Eleinen daher fließenden Summe zur 
erften Einrichtung eines Hauswefens zu viel zu erwar⸗ 
ten. Mehr werben für diefen Zweck die Spar 
taffen, und, in Betreff der ‚Hülfslofigkeit der Hine 
terlaffenen, die Sterbes, Todten=, Leichen» 
und Wirtwenkaffen leiften. Die Verftattung der 
Epen zur linken Hand Bann fie, als eine Bes 
‚gänftigung und Befoͤrderung der berrſchenden Standess 
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vorurtheile, nur in ſeltenen Faͤllen erthellen. Daß 
aber die ſogenannten Hageſtolzen ſteuern gegen 
alle Grundfaͤtze des Staatsrechts und der Stagatswirth⸗ 
ſchaftslehre verſtoßen, iſt in der Finanzwiſſenſchaft ge⸗ 
zeigt worden. — Das Hauptergebniß bleibt, daß das 
innere Gleichgewicht zwiſchen der Bevölkerung und Dem 
Wohlftande des Ganzen auf Bedingungen beruht, bie 
faͤſt durchgehends über den Wirkungskreis der Ne= 
gierung, und. über alle Berechnungen ber politifchen 
Arithmetik hinausliegen. on \ 

, R \ 
34. 

2) Die Sandwirthfehafts», Gewerbes und 
' ‚ Handelspoligei. J 

Die Thaͤtigkeit der Regierung in Beziehung auf 
Landwirthſchaft, Gewerbe und Handel muß, nach 
allen einzelnen Anftalten, Verordnungen, Beiehrun⸗ 
gen und Yufmunterungen, auf den in der Volkswirth⸗ 
ſchaftslehre und Staatswirthſchaftslehre aufgeftellten 
Grundſaͤtzen und Anfihten berufen; doch fo, daß fie 

"  burchgeends dabei bie befondern DVerhältniffe ihres 
" Etaates, nach den Eigenthümlichkeiten und Dertüch ⸗ 

keiten deffelben, fefthält. Denn fo gewiß das Ges 
werbswefen nur da gedeihen kann, wo es auf ber 
Unterlage der bereits früher vervollfommneten Lands 
wirthſchaft und der aus dieſer vervollfommneten Sands 
wirthſchaft gewonnenen Capitale beruht; fo feßt wieder 
die Lebhaftigkeit und Bluͤthe des Handels die aus dem 
Manufacture und Fabritwefen erzeugten Capitale vor« 
aus. Abgeſehen alfo davon, daß einzelne Staaten 
@. B. Großbritannien, Niederland) mehr zum Ges - 
werbsfleiße und Haribel, als zum fandbaue, andere, 
befonders Binnenftaaten, mehr zum Anbaue bes 
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Bodens, zum Frächtes und Weinbau u. f. w. ſich 
eignen ; fo muß doch die Regierung in Beziehung auf 
die Landwirthſchafts⸗, Gewerbe⸗ und Handelspolizei 
nie das urfprüngliche Verhaͤltniß diefer Zweige 
der menſchlichen Thätigkeit aus dem Auge verlieren, 
und nicht z. B. die Blüthe des Handels, mit Antegung 

“von Meffen, Kanälen, Häfen oder Flotten, erkuͤn⸗ 
fein wollen, wo der Landbau und das Fabrifwefen 
noch feinen bedeutenden reinen Ertrag vermitteln, der, 
als Capital, der Stüßpunct des Handels werden koͤnnte. 
Doc) Farin die Regierung allerdings dem noch zuruͤck⸗ 
ftehenden Feldbaue durch” richtung zwedmäßiger 

Muſterwirthſchaften und durch Landwirthſchaftsord⸗ 
nungen, oft felbft Durch Worfchüffe, zu Hülfe kom⸗ 
men; fie Bann durch Zerfchlagung oder Verpachtung 
von Domainen die Maſſe der Production vermehren; 

* fie kann, durch zweckmaͤßige Verwandlung vieler Rega⸗ 
fien in Privarbefis, die Quellen des Wohlſtandes und 
Reichthums vermehren, und dem Handel, durch Bes 
feitigung engherziger Zollgefege, durch vortheilhafte 
Verträge mit dem Auslande , durch ein entfprechenbes 

- Handels» und Wechfelrecht, durch Beſchuͤbung einer 
Nationalbank u, ſ. w. einen mächtigen Aufſchwung 

., geben. 
Phil. Pet. Suden, Polizei der Induſtrie. (Preis: , 

ſchrift.) Btaunſchweig, 1768. 8. 
Aug. Niemann, von der Induftrie, ihren Hinder⸗ 

niffen und Veförderungsmitteln. Altona, 1784. 8.  . 
Joach. Keine. Campe, über einige verkannte, wenige 

Rens ungenägte, Mittel zur Beförderung der Induftrie, 
der Bevölkerung und des Öffentlichen Wohlftandes. Zwei 
Gragmente. Wittenberg, 1786. 8. 

Er. Phil, Freih. v. Känsberg, Grurdfäge der Far , 
brifpofigei, befonders in Hinſicht auf Teutſchtand. Weis 
mar, 1792. 8. ” 

x 
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35. \ 
3) Die Aufklärungspolizei. 

Wenn die Aufklärung auf den richtigen Begriffen 
über die wichtigften Angelegenheiten des menſchlichen 
Daſeyns überhaupt und des bürgerlichen Lebens insbe⸗ 
fondere berußt; fo muß die Polizei die allgemeine 

‚ geiftige Bildung des Volkes befördern, ſobald 
‚fie die Aufklärung deſſelben beabfichtige (Staatswirth⸗ 
fchaftslehre, $. 12.)." Dahin gehört, daß fie die 

«  heerfchenden Vorurtheile und Irrthuͤmer allmaͤhlig bes 
ſeitigt, welche den Forſchritt des_geiftigen Lebens hin⸗ 
dern, und daß fie, durch den Einfluß der Religion, 
der Wiſſenſchaften und der verebelten Erziehung auf 
die Gefangmtheit des Volkes, die Mehrzahl deſſelben 
dahin führe, ſelbſtthaͤtig nach Etkenntuiß der Wahr⸗ 
hei zu fireben, und in dem Außern freien Wirkungs⸗ 

ife dem Geſetze der Eittlichfeit gemäß zu handeln. 
Die Polizei der Aufklärung foll daher befonders den 

+ Bürger und Sandmann durch Schriften über Alles bes 
lehren, was ihm gut und nuͤtzlich ft; ‚die Vorurtheile 
ver verfchiedenen Stände allmählig befeitigen, und 
richtige Kenntniffe an deren Stelle fegen, einen höhern 
Gemeingeift und regen Sinn für Sittlichkeit, Recht, 
Ordnung und Bildung, als die ficherften Kennzeichen 
der weiten Verbreitung der wahren Aufklärung, bes 
wirken, und deshalb den Aeußerungen des geiftigen 
Lebens durch Rede und Drudfchrift diejenige Freiheit 
verſtatten, durch welche fein Recht des Staates und 

\ fein Recht. eines Dritten bedroht ober verlegt wird. 
In diefem Geifte duldet und ſchuͤtzt nicht blos die - 
Aufklärungspolizei die Wiffenfchaften und Künfte im 
Staate; fie ermuntert fie auch zu ftetem Sortfchreie 
ten, und. belohnt die Verdienfte derer, welche durch 
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-ihre Ariftrengungen das geifttge eben im Reiche der 

2 

Wiffenfchaften und Künfte fordern, als wahre DB ohl⸗ 
thaͤter der Geſammtzahl ihrer Mitbuͤrger. Denn was 
das dicht der Sonne für die fühtbare Ratur iſt, bie 
Bedingung des tebens, der Wärme, der Fruchtbarkeit 
und ber Reife; das if das Licht der Aufklärung in · den 
Wiſſenfchaften und Kuͤnſten für die Staaten, die Be⸗ 
Dingung ihres fräftigen Lebens, ihres Fortſchrittes, 
und der unerſchuͤtterlichen Daner ihres inneen Orgas 
nismus nad) Verfaffung, Regierung und Verwaltung. 
So beweifet e8 die Geſchichte aller wahrhaft aufges 
Elärten Völker und Staaten in allen Zeitaltern, welche 
unſer Geschlecht auf, dem Erdboden verlebte. 

I. Aug. Eberhard, über die Zeichen ber Auftlk 
rung einer Nation. Halle, 1783. 8. 

3. Gtfr. Herder, vons Linfluffe der Regierung auf 
die Wiſſenſchaften und der Wiſſenſchaften auf die Nes 

gierung. Berlin, 1780, 4. 
Amman. Kant, was ift Aufklärung? In der Berl; 

Monatsſchr. 1784. Der, 
I. Ludw. Ewald, über Boltsauftidung, ihre Gren⸗ 

gen und Vortheile. Verin 1790. 8. 

Soll aber das geiſtige Leben im Staate naments 
lich durch die Fortſchritte des Buchhandels gedeihen; 
fo muß die Polizei den Nachdrud, nicht nur als 

„unrechtlich, (weil er ein Diebshandwerk ift), fondern 
auch als unpolitifh und dem Verkehre nachteilig 
und gefäprlih vollig unterbräden. — 

I. Steph. Pütter, der Buͤchernachdtuck nad) echten 
Grundfägen des Rechts. Gbtt. 1774. 4. 

Ludw. Fr. Sriefinger, der Buͤchernachdrack ans 
dem Geſichtspuncte des Rechts, der Moral und Politik 

: betrachtet, Stuttg. bei Mackiot (U) 1822. 8. (Er 
vertheidigte ihn, ward aber zurechtgewieſen in der Leiyz. 
it. Zeit. 1822. St. 294.) 
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Krug, Sqriftſtellerei, Vuqhhandel uud Hachbrugt, 

rechtlich, ſittlich und kluͤglich betrachtet. Eine wiſſenſchaft⸗ 
liche Prüfung des Wangenheim ſchen Vortrages darüber 
beim VDundestage. Leipj. 1823. 8. — Kritiſche Ber 
merkungen über Gcheiftitelerei, Buchhandel‘ uud Blech 
drug. Leipz. 1823. 8. 
‚Leo. Joſepyh Meuftetel, der Buͤcheruachdruck 
gömifpem Rechte betrachtet, Heldelb. 1824, 8. 

36, 

4) Die Sittenpolizei. 

Wenn gleich die Sitt lich keit der Individuen, 
d. h. die innere Angemeffenheit der Triebfeder ihrer 
Handlungen zu dem Eittengefege, außerhalb. des Bes 
reichs der Polizei liege; fo läßt fich doch in fehr vielen 
Zällen von den Sitten, von der wahrgenommenen 
äußern Angemeffenheit (Legalitaͤt) oder Nichtanges 
meffenheit der Handlungen zu dem Gittengefeße, auf 
die innere Triebfeder diefer Handlımgen zurüdfchliegen. 
Es kann daher die Polizei auf die Sitelichkeit der 
Staatsbürger nie unmittelbar, wohl aber mittelbar 
durch ihre Sorge fuͤr die Aufklärung, für die Religion 
zund für das Erziehungsweſen wirken; allein die 
Außere Ankündigung der Sitten — bie in 
den meiften Fällen einen Wiederfchein der innern Sitt⸗ 
lichkeit der Individuen enthalten — legt innerhalb des 
Kreifes ihrer Seitung und Thätigkei. — Ob nun 
gleih Cenforgn und Sittengerichte, wie fie in 
Rom beftanden, den gegenwärtigen Verhaͤltniſſen der 
europäifchen Staaten nicht entfprechen würden, und 
33 in chriſtlichen Staaten durch Schule und 
Kirche ſehr gut erfeßt werden konnen; fo tft es doch 
Pflicht der Polizei, allen Ausbruͤchen und Aeußerungen 
der Unſittlichkeit und Gittenlofigkeit entgegen zu wirken; 
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da, wo fie thatſachlich vorliegen, poli zeil ich (nicht 
criminell) ſie zu ſtrafen *), und eben ſo die thatſach⸗ 
lichen Aeußerungen wahrer Sittlichkeit öffentlich anzuer⸗ 
kennen, und in einzelnen Faͤllen ſelbſt zu belohnen. 

Die Hauptaufgabe der Sittenpolizei bleibt aber, 
durch genaue Beobachtung und allmählige Vereblung 
ver Häuslichen und öffentlichen Erziehung die 
Hoheit, Verbildung und das Verderben bes heran⸗ 
wachfenden Gefchlechts zu verhüten; den wirklichen 
Ausbrüchen der Sittenlofigkeit bei den Ermachfenen 
möglichft vorzubeugen, fie zu befchränken und zu bes 
ſtrafen; befonders aber die National» und Pros 
vinzialfehler (Trunk, Stolz, Neigung zur Zins 
Berei, zur Widerſetzlichkeit u. ſ. w.) genau zu berüde 
ſichtigen, damit ſie weder den Rechten Andrer, noch 
dem Gemeingeiſte und der Wohlfahrt des Ganzen nach⸗ 
theilig werden. — Allein weil die Polizei die Freiheit 
der Individuen doch fo wenig, als moͤglich, beſchraͤn⸗ 
Ber darf; fo ann fie in vielen Faͤllen, welche die 
Ankündigung der äußern Sitten betreffen, nur negas 
tiv, nicht pofitiv wirken, . namentlich in Beziehung 
auf die Hinneigung der bemittelten Volksklaſſen zum 
Wohlleben und Lu xus (Staatswirthſch. $. 13.). 
In Hinſicht des Lu xus ſoll aber die Polizei beobach⸗ 
ten, in welchem Verhaͤltniſſe derſelbe zu dem Vermoͤgen 
und Einkommen der Individuen ſteht, weil der Lupus 

*) Sehr treffend fagt v. Jakob' in f. Grundfägen ber Pos 
figeigefeggebung &. 217: „Das Princip der Staates 
polizei muß feynz dem Lafer foll durchaus 
keine Publicitaͤt verftatter werden. Was 
daher heimlich und privatim geſchieht, und feine Belei⸗ 
digung eines Andern enthält, geht dem Staate zunächft 
nichts an. Sobald es aber Öffentlich erſcheint, muß die 
Polizei den Ausbruͤchen deſſelben ſich widerſetzen.“ 
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bei Perſonen, die kein feſtes Einkommen aus Grund⸗ 
befis, Handel, Capitalen und Staatsbeſoldung haben, 
jedesmal bedenklich bleibt. Denn entweder führt er 
zur Zersüttung des Hausweſens und zur Verarpung, 
eder auch zum Schuldenmachen, zur Betruͤgerei und 
zu allen den feilen Künften, wodurch; namentlich im 
großen Städten, die arbeits ſchene Dienfchenklaffe ihren 
gefteigerten Bedarf zu decken fucht. Je nachtheiliger 
dieſe an Mißiggang und Genußfucht geröhnte Klaffe 
dem rechtlich erwerbenden Staatsbürger dur) fein ver⸗ 
ſteckte Gaunereien fällt; deſto ſchaͤrfer muß die. Polizei 
fie im Auge behalten, und in ipr, im Stillen getriebes 
ms, Handwerk mit Rachdruck eingreifen. — Alte 
Verſuche aber, den gefleigerten turıs — befonders 
der untern Stände und der Dienftboten. — durch 
Kleiderordnungen, felbft dvurh Einführung 
einer Rationaltracht zu verhindern, haben fich, 
feit den deshalb fehon im ſechszehnten Jahrhunderte 
gemachten, Verſuchen, als unausfuͤhrbar bewieſen. 

Ale öffentliche Verſtoͤße gegen vie g 
Sitten (z. B. bei Beraufchungen, Zänkereien, Schläs 

geseien, Ausſchweifungen in der Wolluſt u. f. w.) ges 
doren für den Geſchaͤftskreis und für die Ahndung der 

Zwangspolizei. Wie umſichtig diefe aber in Hinſicht 
der Verftöge gegen die guten Sitten innerhalb des 
Haus weſens der Individuen verfahren müffe, iſt be⸗ 
reits ($.29.) bei der Hauspolizei erinnert worden. 

37. 
5) Die Sorge der Polizei für die Ver 
gnügungen, Bequemlichkeiten und, den 

. ‚Genuß des Lebens. 

Mit der Sittenpolizei fteht die Auffiht und die 
Sorge der Pplizei für die Vergnuͤgungen, Bequems 
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lichkeiten und den Genuß des Lebens in der genaueſten 
Verbindung. Denn je weiter ein Volk in ſeiner Cul⸗ 
tur und in ſeinem Wohlſtande fortſchreitet; deſto man⸗ 
nigfaltiger werben auch feine ſinnlichen und geis 

‚ fkigen Bevärfniffe, und deſto allgemeiner kuͤndigt 
ſich vas Verlangen an, diefe zu befriedigen. Dahin 
gehören denn die öffentlihen Spaziergänge, 
Safthöfe, Kaffeehänfer, Clubbs, Leſege⸗ 
feltfchaften, öffentlichen Concerte, Declas 
matoria, die Tanzböden, die (öffentlichen und 
Privat:) Theater, und alles, was der Schau—⸗ 
Luft der Menge (3.8. in Thierbuden, Wachsfigurens 
<abineten, Panorama’s, im Seiltanze, in ber Tafchens 
fpielerfimft u, f. w.) dargeboten wird. Sobald die 
öffentlichen Plaͤtze und Häufer zur Erhohlung und 
Vergnuͤgung her Polizei bekannt und von ihr beftätige 
worden find; fobald die in denſelben zuſammengetre⸗ 
tenen Gefellfchaften keinen geheimen, der Polizei un« 
bekannten, Zwed verfolgen; fobald in allen diefen 
Drten für Zerftreuung, Genuß und Vergnügen keine 
Verftöße gegen die Sittlichkeit eintreten, darf die 
Polizei in die Genüffe der Staatsbürger nicht hems 
mend eingreifen, felbft wenn ber damit verbundene 
Aufwand bei den höhern und mittlern Ständen bes 
deutend feyn füllte. Denn die Polizei fol nicht bes 
vormunden, fondern nur leiten, und Sitten» 
lofigkeit verhindern. Nur wenn die untern Volks⸗ 
klaſſen, und namentlih Dienftboten, Hands 
wer&spurfchen, Lehrlinge, und minderjäße 
tige Perfonen einen Aufwand machen, der ihre 
öfonomifchen Kräfte weit überfteigt, - muß die Polizei 

- folche Individuen fcharf beobachten; theils weil.der 
Unbefonnene durch erhöhten Aufwand leicht zur Vers 
armung geführt wird, und dann dem Staate zur Laſt 

\ 
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fällt; theils weil der durch Andere Verfuͤhrte und 
Verdorbene, beim Abgange der eigenen Mittel, zur 

Fortſehung feines erhöhten Aufwandes, Leicht zu Des 
trügereien, Bevortheilung ber Herrfihaften ud zu 
Entwendungen feine Zuflucht nimmt. 5 

Eine wachſaͤme Polizei wird daher in Dörfern " 
‚wab Beinen Staͤdten, und felbft in großen Staͤdten 
“an den Oertern, die bauptfählih von den untern 
Volksklaſſen befucht werden, nur bisweilen Muſik 
und Tan, und andere "öffentliche Vergnuͤgungen 
G. 34 bei Japımärkten, Kirchwäh · und Erntefeſten) 

J erlauben. Sie wird die herumziehenden Schaufpies 
lergeſellſchaften genau von den ſtehenden unterſcheiden 
und die erſten genau beobachten. Sie wird in den 
gemifchten Sefenefellfhaften und Leſebibliotheken die 
unfitelihden Schriften eben fa verbieten und 
wegnehmen, wie die, welche in politifcher Hinficht bes 

denklich (feinen Enten. Sie wird namentlich über 
die Spielfucht überhaupt, befonders aber in Haz ard⸗ 
fpielen (mit Einfluß der nicht vom Staate ers 
laubten ausländifchen fotterieen, und’des Lotto) was 
hen, und nie fo tief ſinken, aus der Verpachtung der 
Hazardſpiele eine — die Sitten vergiftende. — Fir 
nanzoperation zu bilden. Noch weniger werden Per- 
fonen, die bei der Polizei felbft angeftellt find, eine 
Rente von den im Stillen gebildeten (conni⸗ 
virten) Spieltafeln, Borbellen u. f. w. beziehen duͤr⸗ 
fen. Endlich folfte die Polizei die Sespaberige .n 
ater fin Dienftboten, Handwerker, Laufpurſche u. a., 

“fo wiebie Rinbertgeater und Shulkomövieen 
völlig unterſagen. /— 

- Einer der wichtigſten Segenftände der Polizei 
find aber die für die Gefundheit und das fi 
Wohlſeyn unentbehrlichen Badeanſtalten und 
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Schwimmſchulen. Denn während die Voͤlker 
des Morgenlandes das. Baden als ein nothwendiges 
Sebensbebürfnig von jeher behandelten, und während 
des Mittelalters Feine teurfche Stadt ohne eine oder 
mehrere Babereien war, verſchwand allmählig im acht⸗ 

hnten Jahrhunderte diefe Sitte, die, unter Mitwir- 
Kung zweckmaͤßiger Belehrungen und Aufmunterungen, 
wieder hergeftellt werben follte, weil die falten Bäder 
in Flüffen, Strömen und Zeichen, das laue Bad nie 
"ganz zu erfegen vermögen, Auf die eigentlichen Fluß⸗ 
bävder hat aber die Polizei in Hinficht der Abſteckung 
der Babepläge, der möglichen tebensgefahr beim Bas- 
den, fo wie in Hinfiht auf Schicklichkeit und aͤußere 
‚Sitten die-erforberliche Auflicht zu veranftalten, . 

Franz av. Mayr, über die öffentlichen Luſtöarkel⸗ 
ten und den Einfluß derſelben auf die Dittlichkeit eines" 
Volkes. Münden, 1789. 4. B » . 

\ Er. Schiller, die Schaubuͤhne, als eine moraliſche 
Ey ren in f. kleinen profaifgyen Schriften, ' 

.4, ©. 1 ff. 
J. Heint. v. Weſſenberg, über den firtlichen Eins 

fluß der Schaubuͤhne. Koftnig, 1825. 8, ' 

38, 

6) Die Religions» und Kirchenpolizei, 

Die Religions» und Kirchenpolizei umfchließt 
alle die Verordnungen, Einrichtungen und Anftals 
ten, wodurch das zwifchen dem Staate und der Kirche 
beftehende rechtliche Verhaͤltniß erhalten, geſchuͤtzt 
und fortdauernd verwirklicht werben fol. Sie beruht 
daher, nach ihren letzten Gründen, auf dem im 
Naturrechte aufgeftellten kirchlichen Verfafs 

" fungsvertrage (Th. 1, Natur. $.39,.), und 
auf den im Staatsrechte (Th. 1, Staatsr. $. 38. 
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bis 40.) ausgefprochenen Bedingungen der recht li 
hen Form der Kirche im Staate., 

Indem die Polizei diefe Bedingungen aufrecht 
hält und verwirklicht, ſchuͤtzt fie jene Kirche im Staate 
bei ipren ‘Rechten, bei ihrem Cultus und bei ihrem 
Beſibthume. Sie forge für die Aufrechthaltung der 
‚Würde, Ordnung und Ruhe bei der Feier der Soun⸗ 
und Feſttage; fie ahndet fireng jeden Verftoß dagegen, 
er betreffe die öffentliche Störung der gottesdlenſtlichen 
Verhaͤltniſſe in» ober außerhalb der Kirchen; fie vers 
mitgele auf eine umfichtige Weiſe durch Vorſchlag, 
Berathung und Beiſpiel — nie aber durch Befehl 
oder Zwang — die noͤthig gewordenen Veraͤnderungen 

in der Liturgie (fie mögen Gebete, Geſaͤnge und Ge- 
fengbücher, die Privatbeichte, ven Exorcismus u. f. w.) 
betreffen; fie wirft, durch Die den Predigern unmittel⸗ 
bar vorgefegten Behörden, auf die Zmedmägigfeit der 
Kanzelvorträge und der Katechiſationen, ſowohl nach 
ihrem Inhalte „ als nach der Gruͤndlichkeit, Wärme, 
Herzlichkeit und Faßlichkeit iprer Ausführung für Die 

- verfchiedenen Beduͤrfniſſe der einzelnen Volksklaſſen; 
fie bewahrt dem geiftlichen Stande die ihm gebuͤhrende 
Achtung, forget fir die pünctlihe Entrichtung der ihm 
ausgefegten Befoldung und Gebührei, für die zweck⸗ 
mäßige Verwaltung des Kirchengutes, für die anges 
meffene Bildung, vorbereitende Uebung und zweck⸗ 
mäßige Prüfung der kuͤnftigen Religionslehrer, für 
Previgerconvente, welche wiffenfchartliche Zwecke feft« 
halten, fo wie für das Weiterrüden der Prediger zu 
höherer Wirkſamkeit und zu einträglichern Stellen, mit 
geroiffenhafter Rüdficht auf ipre Pflihterfüung, ihre 
perfönlichen Verdienſte und Eigenfhaften, und auf 
ihre Dienftzeit. — Nie läßt fie aber die Rechte der 

+ einen Kirche durch die Verſuche einer andern in Hin⸗ 
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ſicht auf Proſelytenmacherei, Verketzerungs und Vers 
folgungsfucht beeinträchtigen; nie läßt fie fih als’ 
Werkzeug des geiftlichen Stolzes und der hierarchis 

ſchen Aumaßung (3. B. für herzuſtellende Kirchen⸗ 
bußen, für zu erzwingende Theilnahme am öffentlichen 
Kultus u. f. w.) mißbrauchen; nie erlaubt fie veligiöfe 
Privatoerfammlungen von Settirern und Myſtikern, 
und nie miſcht fie fi, ohne dringende Veraniaſſung 
(die nur bei bedenklichen Neuerungsverfuchen, oder bei 
bedeutenden Zwiſtigkeiten in der Mitte einer Kicche 
eintreten Eonnte), in bie beftehende und. gefeglich aners 
Bannte und beftätigte. Kirchenorbnung nach Dogmen, 
Symbolen, Cultus und Verwaltung, Gelbft die 
Vereinigung zweier verwandten Kirchen muß nicht 
von der Regierung, fondetn von dem innern Geifte und 
dem gefühlsen. Beduͤrfniſſe einer folhen Vereinigung 
von Seiten der Mitglieder beider Kirchen ausgehen. 

Die hieher gehörenden Schriften finden: ſich 
Th. 1. im Staatsredhte (©. 256 ff.) am 
Schluſſe des $. 40, 

Bu vgl. v. Jakobs Grundſaͤtze der Polizeiges 
ſebgebung, ©. 255 ff. u 

" 39, 

7 Die Erziehungspolizei. 

Die Erziehungspolizei umſchließt alle Vorſchrif⸗ 
ten, Eimichtungen und Anſtalten, durch welche die 
Regierung das Erziehungswefen im Staate nad) dem 
hoͤchſten Zwede des Staates (Th. 1, Staatsr. $.4.) 
leitet ‚und: behandelt, inwiefern dieſer Zweck im der 
freieften Annäherung aller Staatsbürger 
an den, Endzwed der Menſchheit unter der 
unbedingten Herrſchaft des Rechts beſteht. 
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Denn ſo wie geſchichtlich dar Menſch früher war, als 
der Bürger; fo foll auch in dem entftehenden und her⸗ 
anwachſenden Menfchengefchlerhte in der Mitte des 
Staates zuerft der Menfch entwicdelt und gebildet, 
und, im Sortfchritte dieſer Entwidelung und Bil 
dung, auch feine Vorbereitung und Tauglihwerdung 
zum bürgerlichen Leben bewirkt werden. Die 
Erziehung im Staate darf daher in ihren Vorfchrife 
ten und Unftalten nicht blos die erzwungene oder er⸗ 
künftelte Abrichtung fünftiger Mitglieder der bürger« 
lichen Geſellſchaft beabfichtigen ; fie muß vielmehr Die 
naturgemäße Entwidelung und ‚Ausbildung der Ges 
fammtpeit der menfhlichen Anlagen, Vermögen und 
Kräfte in jedem Weſen unfrer Art während ber Zeit 
feiner Kindpejt und Jugend veranftalten, befördern - 
und leiten, weil das, nach allen Kräften. des Körpers 
und des Geiſtes glichmäßig gebildete und bis zue 
fittlichen Muͤndigkeit gebrachte, Individuum uud im in⸗ 
nerhalb des Staatslebens den von ihm gewaͤhlten 
ihm von der Regierung uͤbertragenen Beruf am den 
fien erfüllen, und, durch feine Handlungen , den erften 
I unmittelßaren. Zwed des Staates, die unbedingte 
Herrſchaft des Rechts (Th. 1, Staater. $. 3.), nie 
beeinträchtigen, fondern, nach der von ihm durch die 
fittliche Muͤndigkeit erreichten perfonlichen Selbſtſtaͤn⸗ 
digkeit, befördern, erhalten und gewährleiften wird. 

Damit aber die Erziehungspolizei, vermittelft aller 
ihrer Vorfcpriften und Anftalten, diefe große Aufgabe“ 
verwirkliche, muß durch fie 

8) das gefammte Erziehungsweſen im Staate 
als.ein felbfiftändiger md höchft wichtiger 
Zweig der Staatsverwaltung betrachtet 
‚und behandelt, und - 



x 
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b) die Sefammefeit der im Staate ben 

ſtehenden Erziehungsanftalfen zum innern 
- and.nothwendigen Zufammenpange uns 

ter fich (organifh) verbunden werden, 

40. 
Fortſetzung. 

a) Die Selbſtſtaͤndigkeit des Erziehungs⸗ 
wefens im Staate. 

‚Sell das Eryiehungswefen im Staate zur 
Selbfifiändigkeit ‚gelangen; fo muß daflelbe, 

. nad) feiner Eigenthuͤmlichkeit, von allen andern Ders 
waltungs= und Polizeibehörben getrennt, und einer 
befondern Behbede übergeben werden, welche 
won allen hbrigen Theilen der Staatsverwaltung. — 
ſelbſt von dem fogenannten geiftlichen Departement, 

oder der höchften, - dem: Predigerftande vorgefegten, 
Behoͤrde — getvennt, und, nach dem größten Theile 
ihrer Mitglieder, aus bewährten, fähigen, und in den 
verſchiedenſten Zweigen des Erziehungsweſens erfahe 
tenn, Schulmännern-gebildet wird. Denn fo 
wenig, wie ein gehbter Sinanzbeamter an die Spitze 
der Gberechtigkeitspflege, oder ein ausgezeichneter Cri⸗ 
minalrichter an die Spige der Militairvenwaltung, oder 
ein gewandter. Diplomat an die Spige-der Finanzen 
gehört; fo wenig können auch blos gelehrte Theologen 
und Syriften, ohne Theilnahme gelehrter und vieler- 
fahrner Schulmänner, das hochwichtige Gefchäft der 
Erziehung zweckmaͤßig leiten und zur Selbſtſtaͤndigkeit 
erheben. —. Diefe Selbſtſtaͤndigkeit verlangt aber 

auch, dag Mittelbehoͤrden und Schulauf 
feh.er, welche von der oberſten Ersiefungsbepörbe ge- 

St. W. ate Auf. IL 
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prüft, erncunt und derſelben untengeorbnet worben find, 
We den einzelnen Provinzen, Bezirken und Staͤbten, 
die unmittelbare Auffiht über die in diefen Provinzen,” 

. Bezirken und Städten beftehenden Erziehungsanftals 
ten führen, über den Zuftand derfelben an die höchfte 
Erzʒiehungsbehoͤrde berichten, und nach Sehre, Mes 
thode, Zucht und Sitten eben ſo die angeftellten Ju⸗ 
gendlehrer, wie die Erziehwmigsanftalten ununterbros 
pen im Auge behalten, ohne Boch in alle dieſe Gegen⸗ 
fände weiter einzugreifen, als ihr Amt und das drin» 
gende Beduͤrfniß mit fi bringt. Nur auf den Doͤr⸗ 
fern kann die Auſſicht über die Schule dem Predi⸗ 
ger. bes Ortes übertragen bleiben, doch fo, daß er, 
ia allen Schulangelegenheiten, nicht feiner geiftlichen, 
fonbetu der vorgefegten Schuͤlbehoͤrde, - Bericht er⸗ 
Ratter. Mit diefer Leitung des Schulweſens muß 
zugleich das-Bereifen und Viſitiren der ges 

" fanımten Schulen und Erziepungsanftalten fo in Ber» 
indung fliehen, daß dies von den Proyinzialfcpule 

vächen im Umfange iprer Provinz, und von einzelae 
Mitgliedern der Oberſchulbehoͤrde, nah hohem Ers 
meffen, im ganzen Umfange, des Staates geſchieht, um 
ſich zu überzeugen, ob die Abfichten her Regierung in 
Hinficht des Erziehungsweſens durchgehends verwirk- 
licht und alle einzelne Anftalten, nach ihrem Zuſam ⸗ 
megvoirken, zu Einem großen, lebensnollen Organis⸗ 
mus verbunden werden. 

Aug biefen Orunbfägen folgt, daß es der hoͤch⸗ 
ſten Erziepyrigsbepörde im Staate zukommt, mans 
gelhafte Erziehungsanftalten. zu ergänzen und zu ver⸗ 
volltommmen, fehlerhafte. zu verbeffern, fehlenne zu 

„errichten, überflüffige und untegelmäßige in zweck⸗ 
mäßige umzubilden; alle Winfelfhufen mit unerbitt⸗ 
licher Spenge aufzuheben; die Prinaserziehung in 
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Familien, fo viel ald moͤglich (befonders in Staͤdten), 
zu beſchraͤnken, und zu verordnen, daß kein Privat: 
lehrer von einer Familie gewählt werden koͤnne (nach 
der Aepnlichkeit der Ernennung zu Pateonatsftelien), 
der nicht von ber Provinzialfchulbehörde in Hinficht 
anf Ergiehungsgegenftänbe und tehrgabe: geprüft und 
als Lehrer tauglich befunden worben ift. In allen 
größern Städten wird es zweckmaͤßig ſeyn, einen aus 
Magiftratsperfonen, dein oberfterr Geifitichen, den 
ſaͤmmtlichen Schuldirectoren und einer Anzahl Stadt» 
vepräfentanten gebildeten Schulrath rinzurichten, 
welcher über die srtlichen Beduͤrfniſſe und Verhaͤlt⸗ 
niſſe Des Schulwefens berathet, und, nach der Mehr⸗ 

it ber Stimmen, entſcheidet. — Es muß aber von 
der höchften Erziefungsbehörbe in dem Lande dafuͤt 
geforge werben, daß jede Schule, nach dem Manss 
fabe ihrer Beftimmurg, biejenigen Lehr⸗ und Sefer 
bücher, Lefemafchinen, tandeharten, Naturgegenftände 

"m f. w. erhalte, deren fie bebarf, und daß bei allen 
fräptifchen Schulen, wo möglich, zwedmäßige Lefer 
bibliotheßen angelegt werden, um die Teilnahme der 
Schüler an den gemifchten tefebibliorheken zu verhin⸗ 
dern. — Endlich wird in einem Gmate, wo daß Eir« 
siehungsmwefen zur Selbſtſtaͤndigkeit gelangt, den Er⸗ 
ziehern und tehrern des ganzen heranwachſenden Men 
fihengefchlechts im Stante nicht blos ein angemefs 
fener Gehalt, fonbern auch ein, ihrer Stellung 
zum Ganzen. entfprechender, bürgerlicher Rang 
artheilt, ſo wie das Aufruͤcken der Verdienten und Aus⸗ 
gezeichneten auf höhere und beſſere Stellen fterd be— 
ruͤckſichtigt werben. Denn wenn auch der ftudirte Land» 
prediger den Rang über feinen, in einem Schullehrere · 

“ ü bildeten, ©: , ——— ——— 
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niſſe, cheils nach der Skellung der Prediger zii den 
Sandgemeinben behauptet; fo findet doch ein anderes 
Verhaͤltniß in den Stäbten ftatt, wo gelehrte Schu» 
len und höhere Bildungsanftalten heftehen, deren Leh⸗ 
zer ſaͤmmtlich ſtudirt Haben, und wicht felten die ange⸗ 
fteliten Stadtprediger an. Kenntniß und Gelehrſam⸗ 
Beit weit uͤbertreffen. Es follte daher zwifchen ben 
Predigern und den Schullehrern in Städten der buͤr⸗ 
gerlihe Rang blos nach dem Tage der Anftels 
lung im Staatsdienfte befiimmt werden. — Das 
mit ftehe die verhälmigmäßige Befoldung ber 
Schullehrer in nothwendiger Verbindung, damit fie 
das hohe Amt eines Schullehrers nicht blos als den 
Worbereitungszuftand zum Eintritte in den Prediger ⸗ 
ſtand betrachten, fondern dieſem Berufe ſich eben fo 
felbftftändig und unabhängig widmen, wie.der Predis 
ger dem feinigen, und an Beine Veränderung ihres Bes 
rufs denken. Daraus folgt von felbft, daß alle herab: - 
wuͤrdigende Verhaͤltniſſe des Schuflehrers, feine Bes 
foldung zu erwerben, (3. B. Neujahre-, Grogoriuss 
umgaͤnge u. f. w.) befeitigt, die Schulgelder, felbft 
auf dem.tande, auf wöchentliche oder vierteljährige 
Fira gefeßt, nicht von dem Schullehrer felbft erhoben, 
fondern an ihn von den ernannten Einnehmern unvers 
kürzt und zu rechter Zeit ausgezahlt werden müffen, 
wobei die vorgefegte Ortsbehörbe die Neftanten einſt⸗ 
weilen zu übertragen hat. Nie werde endlich geduldet, 
daß die Sthullehrer auf'dem Sande noch ein Hanbe 
werk (z. B. die Schneiderei), oder eine. Nebenbefchäfe 
tigung, mit alleiniger Ausnahme des Organiften= und 
Küfterdienftes, betreiben dürfen, mas ohnehin in dem 
Städten auf Feine Weife ftart finden darf. — 

Weil übrigens Schullehrer eben fo, wie andere, 
als Staatsdiener betrachtet werben muͤſſen; fo:gehört 
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auch ihren Witwen und Waifen der Anfpruch auf 
eine Penfion, ‚oder auf eine befondere, für dieſen 
Stand errichtete, Unterſtuͤtzungskaſſe. 

Soll aber das Schulwefen im Staate nicht nur 
eine zweckmaͤßige Geſtaltung, fondern auch eine fefte 
Haltung befommen; fo muß von der vorgefegten Po⸗ 
Vizeibehörbe die eigentliche Schuldiſciplin nicht 
nur forgfältig eingerichtet, fondern auch mit Strenge 
aufrecht erhalten werden. Cine zweckmaͤßige Schuls 
difciplin-verlangt aber, daß der Lehrer feinen Schuͤ⸗ 
lern in Allem , was er von ihnen verlangt, felbft Vor⸗ 
bild und Beifpiel fen; daß er die Achtung'und die 
tiebe feiner Schuler gewinne; daß er feine Würde 
als Lehrer, nach feiner Stellung zu den Schülern, bes 
aupte, und die Achtung, das Zutrauen und bie 

ndfchaft feiner Vorgefegten, feiner Collegen und 
der eltern der Zöglinge«gewinne; daß er bei ben 
Schülern die Selbſithaͤtigkeit wecke und unterhalte, 

‚den rechten Lehrton, ſowohl in Hinfiche der mitzutheis 
Inden, Gegenſtaͤnde, als in Hinficht der Faſſungskraft 
and nach den Lebensjahren der Schüler, treffe; daß er 
keine Saunen, Eeine Partheilichkeit, Beine Leidenſchaft⸗ 
lichkeit zeige; gerecht gegen Alle, ſowohl im Beſtra⸗ 
fen, als im Belohnen fen, und die Fehler der Schuͤ⸗ 
fer möglichft verhüte, indem er ein richtiges Ehrgefuͤhl 
‚in ihnen anregt, damit fie felbft auf die Ehre der 
Schule halten. Deshalb muß der fehrer felbft be= 
ftimme auf die Schulordnung halten, Beine Nachläfe 
figfeit, keinen Verſtoß gegen dieſelbe fich erlauben, 
mit feinen Collegen im Einverftändniffe darüber ftehen, 
und den fittlich = religiofen Sinn der Schüler, doch 
ohne Mofticismus und Froͤmmeiei, nähren und bes 
fordern, weil namentlich die Jugend, durch die vers 
kehrte Hinfüprung zum Myſticismus, der ihrem natürs 
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csen Srohſinne nicht entfpricht, leicht zur Heuchelei 
gebracht wird. 

Rouffean’s Emil, oder von ber Erziehung, — 
üderf, v. 8. Sr. Cramer, und mit den ungen 
der Mitglieder des Eampe'fcen Reviſtonewerkes. 4 
Thle. aunſchw. 1789. 8. (auch Th. 12 — 25 dieſes 
Reviſionswerkes.) 
Mart. Ehlers, Gedanken von den zur Verbeſſerung 

der Schulen nothwendigen Exfordermiffen. Altona und 
Kübel, 1766. 8. 

Saar ae n lehungst tt. 17 
Ernſt Sim Trapp, Verſuch einer Paͤdagogik. der⸗ 

lin, ‚20 0, 
I Gei eier. Feder, Emily“ oder von ber 
tung * u bewährten Grundſaͤtzen. Göttingen. und 

. infter, 17: u 

Shi. Sam, oteinbart, Borfchläge m einer allges 
meinen Schufverbefferung, infofern fie nicht Bade der 
Kire, fondern des Gtäates it. ‚Zilllichau, 1789. 8. 
Trapp, von der De Öffentlicher Schulen, 

und. von ihrem Verhaͤltniſſe zu Staat’ und Kirche; — 
iſt der ganze 16te Theil des € amp ee’ ſchen Revifionswerfes. 
Mirabeau, Diſcours über NMationalerziefung; — 

Überfegt und mit einigen Noten von Room. Berlin, 
1792. 8. 
Jon, Sauderoff, Driefe über die moraliſche Er⸗ 

die hung. Leipzig, a782. 8. 
Heinz. Stephani, Grundriß der Staatser ziehungs⸗ 

wiſſenſchaft. Weißenfels, 1797. 8. — Spyſtein der 
oͤffentlichen Erziehung. Verlin, 1805. 8. 

Chſtn. Sehe. Salzmann, Komad Kiefer, oder Ans 
weiſung zu einer. vernünftigen Erziehung der Kinder. 
Branffurt, 1799. 8. 
Chan. Dan. Voß, Werfuc über. “ Erziehung für 

den Staat. 2 Theile. Halle, 1799. 
(Reitemeier,) über die höhere Suter, deren Ers 

haltung, Bnollfommnung und Verbreitung im ‚State, 
Getf. a. d. O0. 1799. 
Eeorg Eiife. Duke Bitenfher, freimuthige 
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Gedanten und Vorſchlaͤge , eine der. trichtisften Augelegen ⸗ 
Ken des Stunt, das Schulmefen, betreffend. Weißen⸗ 

6, 1800. 
IH. Eh. Hoffbauer, Über die Perioden der Er⸗ 

ziehung. Reipz. 1800. 8, 
Br. Heine. Ehfin. Schwarz, Eriehungsiehee, 3 

Theile. (der dritie in 2 Abth.) Leipz. 1602ff. 8. 
Karl v. Bonftetten, über Nationalbildung. 2Wh. 
Zurich, 1802. 8. 

Kajetan Weil ler, Verſuch eines Lehrgebändes der 
Erziehungstunde. 2 Th. Münden, 1802. 8. 
Karl Sal. Zachar la, über die Erziehung des Mens 

ſchengeſchlechts durch den Staat. Leipz. 1802. 8. 
Immat. Kant, über Pädagogik, herausgegeben von 

Rink. Königsberg, 1803. 8. 
Pferd Schramm, die Werbefferung det Schulen in 

moraliſch⸗ volitiſcher, pAdagogifcher und geltgeiliher Hin⸗ 
ſicht. Doitmund, 1803. 8. M. A. ı8ı2, 

Karl Amy. v. Rade, die Erziehung des Menſchen 
zum Staatibärger. — — 1803. 8, 
* Ar Zbliner, m über Mationalerziehung. ar 

Verlin, 1804. 8. 
J Herm. Niemeyer, von der Orgänifation des 

Schulweſens und den einzelnen Gattungen öffentlicher 
Unterrichtsanftalten ; im aten Theile ſ. Grundfäge der 
Kira und des Unterrichts. (3 Theile; Ste Aufl. 
182: 
Karl Keine. Ludw. PET u die Exziehungstoiffens Bu 

ſchaft aus dem Zwecke der Menſchheit und des Staates 
berufen, € Ca Theile. Leipzig, 1806. 8.) Theil 2, 

. 27 — 317. 

K. Wilh. v. Tuͤrk, über gueeimäfige Ein em wins der 
offentũchen Schulanſtalten. Meufttelig, 1806 
J. Paul Fr. Richt er, Levana, oder —E 

2 Theile. Leipzig, 1807. 8. 
Fr. Heint. Chfn. Schwarz, Grundriß der Lehre 

von dem Schulweſen. Heidelberg, 1807. .8. 
ga Zt. Krug, der Staat und die Säule. eeipz. 
1810. 

J. Bernh. Srafer,; Divinität, oder dad Princip der 
einzigen wahren Menſchener ziehung. RA Hof, 1813, 8. 
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I. Sub. Ewald, Worlfungen über die Erziehungs 

lehre und Erziehungstunf für Väter, Mütter and Er⸗ 
sicher. 3 Theile. N. X. 1816, 8. 
I. Jar. Wagner, Syſtem des Unterriats; ober 

" Encpllopädie und Methodelogie des gefammten Schui⸗ 
ſtudiunts. 

4.9. P. Seldenfider, über Equlinfpection, . 

Aarau, 1821. B. 

oder Beweis, tie nachtheilig es in unfem Zeiten fe, 
bie Sayulinfpectipn den Predigern zu überlffen. Helm⸗ 
ädt, 1797. 8. 

vo. 

Karl Ludw. Fr. Lahmann, über Be Umfchaffung | 
„vieler unzwectmäßigen fogenannten lateisifhen Schulen 
In zweckmaßig eingerichtete Buͤrgerſchulen. Berl. 1800. 8. 

..%* 

I. P. € Greverus, Gedanken Über die Sitten 
zucht auf unfern Srmmae, und die Mittel, fie zu 
verbeffern. Lemgo, 1825. 8, 

€. €. &.Zerrenner, Grundfäge der Schuldiſciplin. 
Magdeburg, 1826. 8, 

—W 

Br. Ernſt Nuh kopf, Sefchichte des Schul / und Er⸗ 
ziehungsweſens in Teutſchland. ı Th Bremen, 1996. 8. 

Aug. Herm. Niemeyer, Amſichten der teutſchen 
Pädagogik und ihrer Sefsiäte im acht zehnten Jahrhun⸗ 
berte. Halle, 1801. 8, 

Er. Heint. Chſtn. Schwarz, Geſchichte der Erziehung, 
nach ihrem Zufammenhange unter den Volkern von alten 
„Seiten her bis auf die neuefte. 2 Thle. ein. 1813. 8. 

u. 

3. Bern, Bafedom, Methodenbuch für Väter und 
ter, ter damilien und Völter. Zte Aufl. Dean, 
177 

Jr Est —8 Daun, allgemeiner Sqhuulmethodus. 
Erfurt, 180: 
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41. 
Fortſettz unng.“ 

b) Der notgwenbige Zufammenpang derges 
fammten Erziehungsanftalten im Staate. 

Die Landſchulen, Bürgerfhulen, Gemerbsfhus 
— len, Sountagsſchulen. 

Die innere Einheit und ber-vollendete Organis⸗ 
mus der gefammten Erziehungsanftalten im Staate, 
beruht darauf, daß für jedeß befondere, im 
Staate ſich ankündigende, Erziehungsbedürfs 

- nig im Voraus duch eine Anftalt geforgt fen; daß 
keine iüde und fein Ueberfluß (lurus) in der 
Geſammtheit der beftehenden Erziehungsanftalten des 

“ Staates fih finde, und daß alle Erziehungs an— 
falten, von der Dorfſchule an bis zur. Univerfität 
und Akademie der Wiffenfchaften und der Küufte, ein 
großes, in fich zufammenhängendes, Gan— 
zes bilben. ' 

Zu diefem vollendeten Organismus des gefamms, 
ten Erziehungswefens im Staate gehören, nad) einer 
nothwendigen auffteigenden Ordnung, folgende Ans 
ſtalten. 

1) Die Land ſchulen (Dorf⸗-Elementarſchu⸗ 
len), ſind beſtimmt, die Jugend des Landmannes auf 
ihre kuͤnftigen Verhaͤltniſſe vorzubereiten, und derſel⸗ 

beſn den fuͤr dieſe Verhaͤltniſſe berechneten Grad der Aus⸗ 
bildung zu ertheilen. Sollen die dandſchulen ihre wich⸗ 

tige Beſtimmung erfüllen; fo.bürfen blos Männer, die 
in den Seminarien für Sandfhullehrer ihre Bildung , 
erhalten haben, nicht aber Handwerker, oder vorma= 
lige Bediente, oder perunglüdte Gefgäftsleure, an 
denſelben angeftelle werden. Die befondere Aufſicht 

\ 



586 Polizelviſſenſchaft 
uͤber die Landſchulen ſteht dem Prediger zu. — Zur 
zweckmaͤßigen Einrichtung der Landſchulen gehoͤrt eine 

geſunde, und mit den nöthigften Lehrbeduͤrfniſſen ausge⸗ 
ftattete, Schulftube ; eine Trennung der jüngern und 
ältern Kinder in verſchieden angefesten Lehtſtunden; 
eine Trennung, wo möglich, der Kinder beiderlei Ges 
ſchlechts, weniaftens nach ihren Sitzen, bei der in die 
Länge (nicht ins Quadrat) gebauten Schulftube; die abs 
wechfelnde Befchäftigung der Jugend durch den Lehrer 
im tefen, mit dem Unterrichte in der Religion, in 
und: Naturkunde, etwas Gefchichte, befonders des 
Vaterlandes, in der Schreibes und Rechenkunſt, viele 
leicht auch in etwas Zeichnen; und in den bisweilen 
eingelegten Warnungen vor dem Aberglauben; in den 
Belehrungen über das Betragen bei Gewittern, Zeus 
ersgefahten, Ueberſchwemmungen; gegen Quackſalber, 
Aftercuren und andere Mißbraͤuche, welche bei den 
untern Volksklaſſen vorherrfchen. 

. Br. Eberh. v. Roch ow, vom Nationalcharakter durch 
Voilkoſchulen. Berlin, 1779. 8. — Geſchichte meiner 
Schulen. Schleswig, 1795. 8. — Verſuch eines 
Sonde für Kinder der Landleute. -ste Kufl. Verkn, 
1810, 8. - 

Karl 8. Riemann, Beſchreibung der Rekahnſchea 
Schuleinrichtungen. Zte Aufl. Berlin, 1798. 8, 

3. Seo. Kraunitz, die Landſchulen, ſowohl wie Lchrr, 
als auch Arbeits/ oder Induſtrie /Schulen betrachtet. 
Berlin, 1794. 8. ‚ 
Karl Chſtph. Gtli. Zerrenner, Leitfaden der beſon⸗ 

dern Methodik des Volksſchulunterrichts. Magdeb. 1814.8. 
B. ©. Denzel, Einleitung in die Erziehungs/ und 

Unterrichtsiehre für Volkoſchullehrer. 2 Thle. Ste Aufl. 
©tuttgart, 1826. 8, 
W. Heffe, die Volksſchule nad ihrer Innern und 

äußern Beſtimmung. Mainz, 1826. 8. 
Wilh. Fr. Daniel, Ein tenefher Volksſchullehrer als, 

Mufter Über Hundert Schüler. Leipz. 1819. 8. 
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2) Die Baͤrgerſchulen, ober die Elemen⸗ 

tarfchulen in Eleinen Städten und in Markefleden, 
fo wie die für die Jugend der untern Volksklaſſen 
in großen Stäpten beftehenden (Armen = und Frei⸗) 
Schulen, find beftimmt, nach den Gegenftänden und 
der Form des Unterrichts, für die Vorbereitung der 
ſtaͤdeiſchen Jugend auf den Eintritt derfelben in die . 
Verhaͤitniſſe des Gewerbsſtandes, und der Dienſtboten. 
Wenn, nach beftimmter Abgrenzung der innern Ger 
ſtaltung der eigentlichen Realfchulen gegen die Bürgers 
ſchulen, ver Unterricht der Söhne des Kaufmanns, - 
des Gelehrten, und andrer durch höhere Cultur ſich 
ausgeichnenden Bürger den Realſchulen vorbehalten 
bleibt; fo find die Lehrgegenftände der Bürgerfchulen 
von denen der Landſchulen wenig verfchieden; denn beide 

ben die Aufgabe: Elementarfchulen zu ſeyn. 
eshalb konnen bei den Bürgerfchulen eben fo gut 

sehrer. angeftellt werben, welche in, Seminarien ſich 
gebildet haben, wie eigentlich ftubirte Männer. Cine 
Hauptruͤckſicht bei der neuen Geftaltung der Bürgers 
ſchulen ift aber die Trennung ber Toͤchter ſchu⸗ 
len-von den Knabenfhulen, melde in den 
Städten fehon durch die gewöhnlich größere Zahl det 
"Kinder, und eben fo dringend durd die Verhütung 
der frühzeitigen nähern Bekanntſchaft zwiſchen der Ju⸗ 
gend. beiver Sefchlechter geboten wird, weil diefe durch 
das in den Städten vorherrfchende Gewerbsweſen fehr 
leicht Begunftigung findet. Im Gegenfage der Land⸗ 
ſchule, ift in der Buͤrgerſchule die Ruͤckſicht des Leh⸗ 
vers auf technolo gi ſch en und erweiterten geo gras 
phiſchen Unterricht, fo wie auf ſtyl iſt if che und 
Singe>Uebungen nörhig. ol 

it. Gabr. Reſewitz, bie Erzlehung des Buͤrgets. 
a —SeS — 1776. ke u s 
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i yon Lorenz, die ldealiſche Baͤrgerſchule. Berl. 
7 
Ru. 3 Bad. Beer, Über Buͤrgerſchulen. Gotha, 

179 
Er. Besiae, über den Begriff der "Bürgerfgule. 

Verlin, 1799. 8. 

‚ 3) Die Gewerbs (Induſtrie⸗) ſchulen, 
welche mit Buͤrgerſchulen, zum Theile auch mit Land⸗ 
ſchulen in ſehr bevölkerten Fabrikdoͤrfern, verbunden 
werden koͤnnen, haben die Beſtimmung, die Jugend 
fruͤhzeitig, nad) ihren ſinnlichen und geiftigen Kräften, 
‚nad ihren Talenten und Neigungen, in maunigfaltis 
gen techniſchen Befchäftigungen zu üben, fie zu Fleiß, 
Ordnung, Arbeitfamfeit und Kunftfinn” zu gewößnen, 
und auf.die Fünftigen Verhäftniffe der bürgerlichen Ber 
teiebfamkeit, vorzubereiten. Wird die Gewerbsſchule 
mit der Sand = und Bürgerfchule verbunden ; fo müflen 
doch beide in verfchiedenen Stuben ſich befinden , und 
von verfihiedenen Lehrern geleitet werben. Wogt aber 
kann man bie Kinder, den Stunden nah abwechfelnd, 
bald in. der eigentlichen Lehrſchule, bald in der Ges 
werbsfchufe befchäftigen. Die vorbereitende Mebung 
im ©ewerbsfleiße foll aber nicht darauf, ſich beſchtaͤn⸗ 
Een, daß die Kinder für gewiffe Stunden an das Still 
figen gewöhnt werden, ober daß fie frühzeitig Gelb 
(vielleicht gar für den Lehrer) verdienen follen. Sie 
ſollen vielmehr durch Handarbeiten und mechaniſche 
Fertigkeiten vielſeitig angeregt, geuͤbt und beſchaͤftigt 
‘werden, damit der Körper Gewandtheit und Fertigkeit, 
und der Geiſt Intereſſe an einer anhaltenden Beſchaͤſ 
tigung gewinne. Damit aber der Jugend dieſe Des 
fehäftigung nicht verleibet werde; fg Darf weder Zwang 
zu einer beftimmten Arbeit, noch. bie Feftfeßung eines 
gewiſſen Maaßes von Arbeit dabei ftatt finden, wenige 
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ftens nicht bei den minder Erwachſenen amd noch wenig 
Geuͤbten. Uebrigens find nicht alle Arbeiten in den 
Gewerbsſchulen gleich anwendbar. Gtroharbeiten 
aber, Korbz, Soden» und Drahtflechten, Nebe zu 
machen, Sam zu voideln , in Holz zu fchnißen, Drech⸗ 

"fein, Reinigung der Sämereien und der Dbftbäume, 
Bücher zu falzen und zu heften, Siebe und Gurte zu 
machen, buntes ‘Papier zu malen, Bleiſtifte Röcpel 
imo Schiefertifte zugubereiten, Bafnftscher 3 fehnigen; 
Band zu machen, zu hobeln, — abwechfelnd auch 
Spinnen und Stricken, — werben für die Knabe, fo 
wie die tegtern Befchäftigungen, und Nähen, Portis 
sen,’ Stiden, Blumen bereiten u. a. werden für die 
Maͤdchen angemeffene Belhäftigungen ſeyn. Außer⸗ 
dem koͤnnen die Knaben In der Gärtnerei, mit Saͤen, 
Pflanzen, Oculiren, mit Obft= und Bienenzucht bes 
kannt gemacht werden. 

I: Phil. Sertro, Über die Bildung der Jugend zur 
Imduftrie. Göttingen, 1785.18, 

Aug. Wagemann, über die Bildung, des Volkes 
ar Induſtrie. Göttingen, 1791. 

Karl Ludw. Fr. Lahmanı, das g Indufeiefulsefen. 
Braunſchweig, 1800. 8. 

“gr. Wilh. Köhler, Gedanken über Eifäßeung der 
Yndufteiefäulen, Leipz. 1801. 8, 

BD. 3: Blafche, Srundfäge der Iugendbidung an 
Induſtrie. Schnepfenthal, 1804. 8. 

4) Die Sonntagsſchulen fü ſind beſtiume, 
die Kinder der tandleute,. befonders'aber in Staͤdten 
die Lehrpurſchen und Geſellen der Handwerker, ſo wie 

"arme, in der fruͤhern Erziehung vernachläffigte, Dienſt⸗ 
boten in. den nöthigften Berufskenntniſſen (im Leſen, 
Schreiben, Rechnen ,. Zeichnen, Erdkunde und. Ge 
ſchichte) nchzubehien, und die Fortbildung der her⸗ 
anwachſenden Jugend nad ihrem Austritte aus ber 
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Schule zu bewirken, weil dieſer Ansteitt gewohrlich 
zu zeitig geſchieht, bevor bie Vernunft eine gewiſſe 
Selbfirhätigkeit erreicht. Die, Beihäftigungen in der 
Sonntagsſchule ſollen daher darauf berechnet fern, 
das Verſaͤumte nachzuhobten, das Erlernte aufzufti⸗ 
ſchen, die Maͤngel in der bereits erlangten Kenntniß 
auszufätlen, und den Zoͤgling auf einen Fimftigen 
Ba zergubeniten. Dahin gehören. efeubers tes 
— gen in der Mutterſprache, im Zeichnen, 

m der Erdkunde und Gefchichte, im Kehnen, Keuuts 
niß der verfchiedenen Gewerbe und der Landesgeſete, 
wad Fortführung in der Sittenlehre und Religion. 

Macauley, Über die Wortfeile der Oonntagsfculen, 
Ans dem Engl. von Ziegenbein.: Vraunfd. 1794. 8, 

Verbeſſerte Einrichtung ‚Anfalten j den Verlineg 
Sonntageſchulen für Handwerker. ‚1804, 

' 42, 

Gortfegpung 
Die Reatfguten, Toͤchterſchulen, die Ge 

leprtenfhulen . 

5) Die Real« (Mittels oder auch hoͤhere 
Bürgers) ſchulen find beftimmt für vie Bildung 
der männlichen Jugend aus dem höhern —e— 
in mittlern, beſonders aber in großen Staͤdten, um 
Fe durch gründliche teutſche und neuere Sptachenkennt⸗ 
niß, durch Unterricht in den mathematifchen und ge 
ſchichtlichen Wiſſenſchaften, in Menfhenkunde, Sit⸗ 
tenlehre und Religion, und uͤberhaupt durch eine 
encyklopaͤdiſche Ueberſicht uͤber das geſammte Gebiet 
des menſchlichen Wiſſens, auf den Eintritt in die Ver⸗ 
poaleniſſe des hoͤhern buͤrgerlichen Lebens (des Kuͤnſt 
Im, des Kaufmanns, des. groͤßern Fabrikanten 1 
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ſ. w.) vargubereiten. Bon der Buͤrgerſchule unters 

ſcheidet ſich · die Realſchule daher nicht blos nach dem 
Stoffe in den Lehrgegenſtaͤnden, ſondern auch nach 
der Methode des Vortrags, der in ſyſtematiſcher 
Ordnung und Folge. fich anfünbigen, der aber, nad 
den vorgetragenen Abfchnitten, durch fokratifche Untere ı 
redungen über die dargeſtellten Gegenftände, dieſe dem 
Saffungstreife der einzelnen Zöglinge immer mehr an⸗ 
nähern, und, beim Wieherabfragen, die ſchwierig und 
dunkel gebliebenen Säge beſtimmler erläutern und Durch 
Beifpiele verſinnlichen fol, Dadurch wird bewirkt 
werben, daß die Sünglinge, beim Austritte aug der Re⸗ 
alſchule zweckmaͤßig vorbereitet, ſich entweder der Lands 
vder Forſtwiſſenſchaft, oder dem Gewerbsweſen, ober 
dem Handel, oder den Kuͤnſten widmen koͤnnen. 

J Gr. Degen, über Mistelfhulen, ihre Zorm und 
 Veftimmung. Erl. 1802. 8, 

B. €.8. Matorp, Grundrig jur Orgauniſation allger 
meiner‘ Stadtſchulen. Duisb. 1804. 8. ö 

Andr. Jac. Heer, kurzer Abriß der Gefchichte der 

PERL Somteders über Ir Einigung NL € ’ I m un, 

Sürgerfulen. Kalle, 1809. 8. 5 Nie 

6) Die Toͤchterſchulen. . Ob es gleich win. 
ſchenswerth wäre, auch in den Dorffchufen die Maͤd⸗ 
hen vollig getrennt. von den Knaben in beſondern 
Stunden des Tages zu unterrichten; fo iſt doch, wer 
nigſtens für mittlere und größere Städte, die Begruͤn⸗ 
dung eigner Töchterfehylen allgemein anerkannt und 
beveitg größtentheils verwirklicht worden, Sie haben 
die Beſtimmung, fir die heranwachfende weibliche 

Jugend, ‚mit fteter Küdficht auf das Geflecht und 
die künftigen häuslichen und bürgerlichen Verhältniffe, 
das zu-leiften, was die höhere Buͤrgerſchule, in Ver⸗ 
bindung mit der Gewerbsſchule, für bie männliche Ju⸗ 
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gend fehn ſoll. — Unter Wörausfegung Meet gorck⸗ 
mäßigen Einrichtung find fie den fogenaititen Pen 
fiensanftalten (melde die Polizei unter genaue 
Aufſicht nehmen muß,) weit vorzuziehen. + 

\ 9. Seo. Sulzer, Anweiſung zut Eiptehumg feiner 
Töchter, Zarich, 1782. 8. 

ı I. Dan. Henfel, Soſtem ber weiblichen Erpiefarug, 
x a — vn mittlern und höhern Stand. 2 Thle, 

» 1787 f. 8. 
Konr. ah Uden, über bie Erziehung ber Toͤchter de& 

" Mittelftandes. ate Aufl. Stendal, 1796. 8. ' 
Ande. Jar. Heer, Gedanken Aber die Beſchaffenheit 

tiner peedimäßig eingerichteten Töchterfihnie. Berlin, 
x 0,8 
PR g. 2. A. Suabediffen, Briefe über den Unten 

2 ſchled in der Erziehung der Ktaben und der MWadchen. 
übe, 1806, B. 

" Karofine Rudolphi, Gemälde weiblichet Erʒuhung. 
2 aa Heidelb. 1867. 8, 

ven, die‘idenlifche Birsäit er — 
in ſ. idealifhen Fa hr 
Theod. Heinfius, —8 — "ven jegigen Zus 
ffande feiner Toͤchterlehranſtait. Berlin, 1806, 8. 

7) Die Gelehrtenſhulen (Gpmnafien 
und Inceen) "find beftimme zur Vorbereitung des 
kunftigen Gelehrten auf deffen geiftige Fortbildung auf 
der Univerfität, um auf die hier erhaltene wiſſenſchaftliche 
Unterlageherelnft ausfchfiegend der Oelehrſamkeit leben, 
oder in fotche Staatsämter eintreten zır koͤnnen, weiche 
eine vollendete wiſſenſchaftliche Bildung vörausfeßen. 
In ihnen müffen, nach einem genau berechneten Ver⸗ 
haͤltniſſe, Sprach⸗ md. Sachkenntniſſe verbunden 
werden. Bei der Aufnahme der Zoͤglinge in ſolche 
Gelehrtenſchulen darf zwar nicht auf Gebt, Stand 
und Vermögen, wohl aber muß ftreng auf Die nattire 
lichen Talente und auf den ‚inbioibuellen Drang. zum 
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Studieren, fo wie auf die bereits im Privatunterrichte, 
oder in Reaiſchulen erworbene Vorkenntniſſe gefehen, 
der Fortfchritt des Zöglings in den Hauptgegenftäns 
den der gelehrten Bildung ſcharf beobachtet, und fein 
ner in die oberfte Klaffe der Anftalt verfeßt werben, 
deffen Beruf zum Studieren, fo wie feine in den un⸗ 
tern Klaffen erlangte Borkenntniß dazu, nicht beſtimmt 
entfchieden ift. Mit Strenge muß die Kegierung uͤber 
diefen Uebergang in die oberfte Klaſſe wachen, damit 
jeder von der Schule entlaffen und zu einem andern 
Geſchaͤft veranlaßt werde, welcher nicht den Beruf zum 
wiſſenſchaftlichen Leben in feiner gefammten geiftigen. 
Thaͤtigkeit ankündigt; denn bei der Entlaffung zur 
Hochfchule ift der Uebergang yu einem andern buͤrger⸗ 
lichen Berufe zu fpät. — Die künftige Beftimmung: 
des Gelehrten verlangt aber, daß die Gelchrtenfchule 
ihn mit-allen Vorkenntniffen zum ſyſtematiſchen Stu⸗ 
dium der. Wiffenfhaften auf der Hochfchule vollftändig 
ausräfte, und, gleichmäßig mit diefer Vorbereitung, 
auh den Menfchen in ihm ausbilde; theils 
nad) der Gefammtheit feiner finnlichen und geiftigen 

‚Kräfte; theils, und insbeſondere, nach der fittlichen 
Kraft und Gediegenheit feines Charakters. Wenn 
der fegte Zwed erfordert, daß er mit Ernft und 
Würde behandelt werde, daß man feine Tempera= 
mentsfehler erforfihe und zu bofeitigen fuche, und daß 
man hauptfächlich über feinen Umgang und feine jugend⸗ 
lichen Verbindungen wache; fo verlangt der erfte Zweck, 
daß er theils formell, theils materickl zur Hochs 
ſchule vorbereitet werde. Die formelle Vorbereitung 
hängt zunächft ab von dem gründlichen Erlernen der. 
Sprach en) der vaterländifchen, der römifchen und 
der griechifchen Sprache, ohne dabei die neuern Spra⸗ 
hen zu vernaghläffigen, wobei eine, mi Beiſpielen 
St. W. ate Huf, IL 
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durchgängig unterſtuͤhte, Ueberſicht über die Den k⸗ 
lehre (Logik) das ganze Gebiet der formellen Bil- 
dung zweckmaͤßig pronen und unter fi zur Einheit 
verbinden wird. Naͤchſt diefer formellen Bildung, 
welche in den Gelehrtenſchulen — unter der Vorauss 
feßung eines zwedmägigen Untetrihts, der ab» _ 
wechſelnd ftatarifch und curforifch, und mit 
Sprech: und Schreibeübungen verbunden ſeyn 
muß — die Hälfte aller wöchentlichen Lehrſtunden in 

Anſpruch nehmen darf, verlangt die materielle Bil 
dung die Elementarcurfus in der Größenlehre, 
in der Erbfunde, in der allgemeinen "und vaterländi« 
ſchen Geſchichte, fo wie in der Naturgeſchichte und 

taturfunde, aus dem Kreife der philofophifchen Wiſ⸗ 
enfchaften aber die, ſchon erwähnte, mit Beifpielen 

unterftügte Denklehre, und eine populäre Sittenlehre, 
mit vorausgegangener anthropologifcher Einleitung. 
Dagegen müflen die übrigen philofophifhen, mathes 
matifhen und gefhichtlichen Wiflenfhaften, in ihrer 
foftematifchen Haltung und nach ihrem ganzen Um⸗ 
fange, der Hochfchule aufgefpart bleiben. Nur dieſe 
Verbindung der formellen und materiellen Bildung des 

ſtudierenden Juͤnglings kann in ihm zugleich ven Meu= 
fhen und ven Gelehrten zunächft zur Hochfchule, 
bauprfächlich aber auch zum künftigen Einteitte in bie 
vielfach verflochtenen Verhaͤltniſſe des Staatslebers 
ſelbſt, zweckmaͤßig / vorbereiten. Denn fo gewiß ohne 

. bie Ausbildung des Menſchen der bloße Gelehrte ein 
charakterlofes . Wefen und unbrauchbar für jeden 
künftigen höpern Beruf wird; fö gewiß führt auch bie 
materielle Bildung, ohne gründliche formelle Bildung, 
zur Oberflächlichkeit im Wiffen, und zu Luͤcken, welche 
die Hochſchule, nach ihrer eigenthuͤmlichen Beſtim⸗ 
mung, nicht mehr zu erfegen vermag. 
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Br. Gedicke, über den Begriff einer gelcheten Schale. 
Berlin, 1802. 8. 
Nietham mer, der Streit des Philanthropismus und 

Humanismus in der Theorie des Erziehungsunterrichts 
unfter Zeit. Jena, 1808. 8. - 

Br. Thierſch, über gelehrte Schulen, mit Befonderer 
Aãckſicht auf Bayern. 4 Abteilungen. Stuttg. 1826, 8, 

43, 

Gortfegung 

8) Die Hochſchulen (Univerfitäten), 
als die Höchften Bildungsanſtalten im Staate, har 

. ben vie Beftimmung, die Gefamntheit aller menfche 
lichen Wiffenfchaften, eingetheilt in gewiſſe unter ſich 
nothwendig verbundene Kreife ( Facultäter, Sectio⸗ 
nen), zu Einem, organifchen Ganzen in ſich zu ver 
einigen, jede Wiffenfhaft, nach dem gegenwärtig 

von ihr erreichten Standpuncte, unter ber möglich 
ſten Vollendung darzuſtellen, und bei der Feſthaltung 
eines, nach den gegenfeitigen Berhältniffen der Wife 

ſenſchaften unter fich berechneten, Lehrplanes bie 
Studierenden zu brauchbaren Gefchäftsmännern, in 
Staate zu bilden. So gewiß aber zur Verwirklichung 
dieſes Zwedes nicht ‚blos die Erlernung der foges 
nannten Brodwiſſenſchaften, fondern bie innigfte 
Verbindung derfelben mit den allgemeinen (den 
Menfchen überhaupt, ohne Ruͤckſicht auf einen bes 
ſtimmten Beruf, bildenden) Wiffenfchaften gehört; 
fo gewiß würde die große Aufgabe, welche die Uni« 
verfitäten bereits -feit vier bis finf Jahrhunderten, 
befonders in Teutſchland, befriedigend gelöfet haben, 
völlig verfehlt werden, wen man die Univerfitäten in 
fogenannte Specialfehulen auflöfen, und dadurch 

. eben ben Charakter der Allgemeinpeit aller Wife 
8 »* 
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“ fenfchaften in ihrem Nebeneinanderbeftehen unaufhalte 
bar vernichten wollte. 

Weil aber, im Laufe der Zeit, nicht nur bie 
meilten einzelnen Wiſſenſchaften felbft durchgreifend 
umgeftaltet, und in ihren Lehren, fo wie in ihrer Ars 
chitektonik wefentlich verändert, erweitert und fortges 
bitvet, fondern auch viele neue Wiffenfchaften — durch 
Ausfcheidung einzelner Haupttheile aus ſchon früher 
vorhandenen Wiffenfchaften — entftanden find; fo ift 
es die erfte Forderung an jede zweckmaͤßig geftaltere 
Hochſchule, daß jede anerkannt felbftftändige Wiſſen⸗ 
ſchaft ihren befondern Lehrer (einen fogenannten Nom is 
nalprofeffor) habe, der, bei der Uebernahme des 
Lehramtes, derfelben bereits gewachfen ift und 
ſich durch mündliche Vorträge und literarifche Werke 
in derfelben angefündigt hat, fo daß zu erwarten fteht, 
ex werbe die ganze Kraft feines Geiftes und feine Zeie 
dem weitern Anbaue und dem immer tiefern Erfors 
fen der ihm übertragenen Wiſſenſchaft widmen. 
Weil aber unter ven Wiffenfchaften ſelbſt Feine Rang» 
ordnung ftatt findet, und jede der andern gleich fteht; 
ſo kann auch unter den Lehrern der Hochfchule Fein 
anderer Rang und Vorzug, als der des längern Dienft= 
alters, ftatt finden. — Daß übrigens der freie 
mündliche Vortrag der Wiffenfchaften über zweck⸗ 
mäßige Compendia, auf Hochſchulen dem Ablefen aus⸗ 
gearbeiteter Hefte, fo wie den bloßen Dictirffunden in 
den Hörfälen vorzuziehen, und daß nur durch den- 
mündlichen Vortrag die lebendigfte Einwirkung auf 
das jugendliche Gemuͤth möglich ift; darüber find alle 
Männer vom Fache einverftanden, welche des freien 

"mündlichen Vortrages mächtig find. Denn der Stu⸗ 
dierende, der, nach forgfältiger Vorbereitung auf den 
Vortrag vermittelft des denifelben zum Grunde geleg⸗ 
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ten. Compendioms, dem freien möndlichen Vortrage 
nicht zu folgen vermag, ift entweber für die Hochſchule 

noch hiche reif geworben, ober er hätte dem Studieren, 
bei der Beſchraͤnktheit feiner geiftigen Kräfte, gar 
nicht ſich widmen follen. . 

Die Difeiplin auf den Hochfehulen fen uͤbri⸗ 
gens ftreng, und halte Ordnung, Gefebmaͤßigkeit und 
gute Sitten aufrecht; fie werde aber aus dem Stand» 
puncte der Erziefung, und nur bei eigentlichen Rechts⸗ 
-verleßungen, aus dem Gefichtspuncte des bürgerlichen, 
oder felbft des peinlichen Rechts genommen. — Go 
wie überhaupt der Grundſatz feftfteht, daß das Nicht: 
ftudieren auf Hochſchulen mehr, Eofter, als das 
Studieren; fo beobachte auch die akademiſche Po= 
lizei zunächft die Nichtftubierenden, und entferne fie aus 
dem ehrenmwerthen Kreife der Studierenden, fobald fie, 
nah mehrmaligen Erinnerungen und Drohungen, 
dem Zwede und der Beftimmung ihres Aufenthalts 
auf der Hochfchule ſich völlig entfremden. Allerdings 
verlangt die Freiheit des Geiftes im Reiche der Wiſ⸗ 
fenfihaft auch eine aͤußere Freiheit während des 
akademiſchen lebens, und nie werde dieſe den Stu⸗ 
Dierenben verfümmert, weil Elofterartige Zucht den Geift 
niederdruͤckt und felbft die Wiffenfchaft beeinträchtigt; 
allein der Corporationsgeift der Studierenden und die 
individuelle Zügellofigkeit ift eine Yusartung der äußern 
Freiheit, und nie darf die Inſeription als ein Freibrief 
zu Veritrungen angefehen werben, die in zweckmaͤßig 
geftalteten Staaten keinem andern Bürger verftattet 
find. — Was endlich die Dauer des afademifchen . 
Studierens betrifft; fo find, bei der gegermärtigen Er⸗ 
weiterung aller Wiffenfchaften und bei den gefteigerten 
Forderungen an den Staatsdienft, drei Jahre 
nicht mehr hinreichend, um aller: voiffenfchaftlichen 
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Sof müde, und im Ipten Yafee ach auf Die 
Praris vorbereitet zu werden. Ein Zeitraum von 
vier Jahren follte fo von den Regierungen gefehlich 
„verordnet werden, bamit das erfte Jahr ausſchließend 
den Vorbereitungswiffenfchaften (der ‘Philologie, der- 
Ppilofophie, der Mathematik und Geſchichte,) ges 
widmet werben koͤnne. 

I. Dav. Michaelis, Raſonnement Aber bie protes 
ſtantiſchen Univerfitäten in Teutſchland. 4 Thle. Fraak⸗ 
furt und Leipzig, 1768 ff. 8. 
(Jakob), Aber die Univerfitäten in Teutſchland. 

Sala 1798. 8. 
3. Ehioh, Hoffbauer, über die Perioden ber Ers 

aiehung. ipjig, 1800. 8. 
Ludw. Wachler, Anhorisıhen Über bie Univerfichten 

umd über ihr Werhältniß zum Staate. Mark. 1802. 8. 
Epfvh. Meiners, Seſchichte der Eutſtehung und 

Entwicelung der hohen Schulen unfers Erdiheiis. 4 
Theile. Göttingen, 1802 ff. 8. — Ueber die Vers 
faffung und Vetwaltung teutſcher Univerfitäten. 2 Thle. 
Göttingen, 1801. 8, 

Gr. Schleiermadper, gelegentliche Gedanken über 
Univerfitäten in teutſchem Sinne. Berlin, 1808. 8. 

- Karl Villers, über die Univerfiäten und oͤffent⸗ 
lichen Unterrichtsanftalten im noͤrdlichen Teutſchlande. 
Aus dem Franz. von F. H. Hagena. Luͤbeck, 1808. 8. 

‘ de Stourdza, memoire sar l’stat actuel de . 
PAllemagne. Paris, 1818. 8. — Teutſch: Denk⸗ 
ſchrift über den gegenwaͤttigen Zuſtand Teutfchlande. 
Frankfurt, 1818. 8. 
Krug, Auch eine Denkſchrift über den gegenwärtigen 

Zuftand von Teutfhland, oder Würdigung der Dents 
foprift des Herrn von Stourdza in jaridifher, moralis 
ſcher, politiſcher und religiöfer Hinſicht. Leipz. 1819. 8; 

Ludw. Keine. ©. Iaton, akademiſche dreiheit und 
Diſciplin. Leipzig, 1819. 8, 

Karl Moritz Eduard Fabritius, über den hettſchen⸗ 
den Unfug auf teutſchen Univerſitaͤten, Symnaften und 
eycren. Mainz, 1822, 8. 
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4. 
Fortſetzung. 

Die Seminarien, die Akademieen der Wiſ⸗ 
fenfchaften, die Specialſchulen. 

9) Sollen die Eiziefungs- und Bildungsanftals 
ten im Staate kräftig in einander greifen und als,ein - 

vollendeter Organismus fih ankündigen; fo müffen bie ' 
Lehrer berfelben für ihren künftigen Beruf zweckmaͤ⸗ 
Big vorbereitet werden. Am beften gefchieht diefe Vor⸗ 
bereitung in zeitgemäß geftaltetn Seminarien, 
in welchen, mit dem Unterrichte in der Didactif und 
Metpodit, practifhe Uebungen verbunden wer⸗ 
den, damit der künftige Lehrer die Theorie anwenden 
lerne, und in diefer Anıbendung zu einer gewiflen Fer⸗ 
tigkeit gelange. Sollen aber die Seminarien ihrer Be⸗ 
ftimmung entſprechen; fo bedarf der Staat drei vers 
ſchiedene Arten derfelben: a) Serninarien für künftige 
tehrer im Elementar» ( Dorf» und kleinen Stadt=) 
‚Schulen; b) Seminarien für künftige Lehter in höhern 
Buͤrger⸗ and Tochterfchulen; c) Seminarien für kuͤnf⸗ 
tige Lehrer in Gelehrtenfchulen. (Die beiden legten 
Arten von Seminarien koͤnnen am beften mit den Unis 
verfitäten verbunden werden.) Beſondere Seminaria 
aber für Theologie, Rechtskunde und Medicin ‚find 
überfläffig, fobald die Hochſchulen mit tüchtigen Maͤn⸗ 
nern befeßt werben, welche, für das letzte akademiſche 
Jade der Studierenden, die Praris mit der Theo 
vie zu verbinden wiſſen. Auch ift der in folchen ſpe⸗ 
ciellen Seminarien herrfchende Flöfterliche Geift mie 
der gegenwärtigen Geftaltung- des wirklichen Staates - 
lebens unvereinbar, und nichts weniger als eine zwec⸗ 
"mäßige Vorbereitung auf den Eintritt in daſſelbe. 
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Geo. Fr. Seiler, Verſach eines Planes zu Schuls 
lehrerſeminarien für die proteftantifchen Länder, Erlangen, 
1787. 8. 

Andr, Jac. Heer, Gedanken und Vorſchlaͤge über 
Seminaͤrien. Berlin, 1800. 8, ” 

I. €. Salfeld, Geſchichte des koͤnigl. Schullehrer⸗ 
feminarii und deſſen Freiſchule zu Hannover. Hannover, 
1800, 8, 

Br. Heine. Chſtn. Schwarz, Einrichtung des paͤda⸗ 
gogiſchen Seminars der Univerfität Heidelberg. Heidel⸗ 
berg, 1807. 8. 

Gr. Creuzer, das akademiſche Studium des Alters 
thums, nebſt Nachricht von der Einrichtung des philos 
logiſchen Seminars zu Heidelberg. Heidelberg, 1808. 8. 

’ 10) Die fogenanıtten Akademien ber Wifs 
fenfhaften find. nicht -eigentliche Lehranſtälten, 
wie die Hochfehulen, welche die Fünftigen gelehrten 
Staats» und Gefchäftsmänner zeitgemäß und um« 
fließend auf ihren Beruf vorbereiten foflen. Die 
Akademien find vielmehr dazu beftimmt, die Wiſ⸗ 
fenfchaften ſelbſt weiter zu bringen, neue 
Entvekungen zu machen, ſchwierige Aufgaben zu 
löfen, und dadurch den Maasftab für die Fortfchritte 
der Wiffenfchaften aufzuftellen, und den Gang derfels 
ben zu beftimmen und zu leiten. Deshalb follen auch 
die Mitglieder der Akademieen nicht zunächft le h⸗ 
ren, fondern forſchen. Wird diefer Aufgabe 
‚völlig genuͤgt; fo nehmen die Akademien, die in dee 
Wirklichkeit größtentpeils nur als kraͤnkeinde Anſtal⸗ 
ten erfcheinen, eine fehr wichtige und ehrenvolle Stelle 
in der Reihe der gefammten Bildungsanftalten des _ 
Staates ein. (Akademien zu London, Paris, Peters⸗ 
burg, Berlin, Stockholm, Kopenhagen, München 2c.) 

Gr. Heint. Jacobi, über gelehrte Geſellſchaften, 
ihren Seit und Zweck. Münden, 2807. 4 . 
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Außer diefen zum Innern und nothwendigen Or⸗ 
ganismus des gefammten Erziehungs» und Bildungs« 
wefens im Staate wefentlih gehörenden Anftalten, 
find aber auch, nah örtlichen Verhaͤltniſſen und 
Beduͤrfniſſen, fuͤr befondere Gegenftände des 
GStaatslebens einzelne Anftalten nöthig (3. B. 
landwirthſchaftliche und technologifche Anz 

. flalten; Forſt- und Berg: Afademicen; Kauf 
mannsfhulen; Kunftfhulen [für die zeich- 
nenden und bildenden Küyfte, namentlich für Baubunft 
und Plaſtik; für die Tonkunft; für die Schaufpiels - 
kunſt; für die Gartenkunſt u. f. w.]; Anftalten für 

- Zaubftumme, Blinde, Waifen und fürdie Bil 
. bung zum Soldatenftonde[Kadertenfehulen, Inge⸗ 
nieur = und Artilleriefchulen, Regimentsfchulen, Solda⸗ 
tenEnabenfchulen] u. ſ. w.). — ‚Selbft der Prinzens 
erziehung, und in gefhichtliher Hinficht den 
Philantropinen, gehoͤrt eine Stelle in.dem Ges 
fammtorganismus des Staatserziehungsmefens. 

Teffins Briefe an einen jungen Prinzen. Aus dem 
Samebifgen von Reichenbach. 2 Theile. Leipzig, 
1756. 8, . 

Joh. Bernh. Baſedo w, Agathofrator, oder von 
Erziehung künftiger Regenten. Leipz. 1771. 8. 
WMart. Ehlers, Wink für gute Fuͤrſten, Prinzens 

. erzieher und Volksfreunde. 2 Theile. Kiel, 1786. 8, 
. Sthi. Lorenz, verbefferte häusliche Buͤrgerer⸗ 

siehung. Berlin, 1787. 8. 
R. Heine. Heydenreich, der Privaterzieher in Faı 

milien, wie er fepn ſoll. 2 Theile. Leipzig, 1800. 8. , 

Ernft Klog, Geiſt der Bamilienerziefung, in einer 
Reihe vertrauter Briefe. Leipzig, 1826, 8, 
"8. Keine, Ludw. Poͤlit z, Heinrich v. Feldheim, oder 
der Officer, wie er ſeyn follte; ein Beitrag zur militaͤri⸗ 
ſchen Pädagogit, 2 Thle. Jena, 1801. 8, 

Karl Er. Bahrdt, philanthropiniſcher Erziehungss 



Han, ober wolkändige Naqhricht von dem erſten wirt⸗ 
lichen Philanthropin zu Marſchlins. Frkf. 1776. &, " 

Chfn, Gthe. Salymann, über die Erziehungsanftalt 
iu Ochpnepfenthal. Schnepfenthal, 1808. 8. 

. * Pi ” 

I. €. Fr. Guts Muths, Gymnaſtik für die Jugend. 
ate Aufl. Schnepfenthal, 1806, 8, B 
erh. Ulr. Ant. Vie th, Verſuch einer Encyklopaͤdie 

ber Leibesübungen. VBerlin, 1794. 8. 
Br. Ludw. Jahn und Ernft Eifelen, die teutſche 

Turnkunſt. Berlin, 1816. 8, 
K. Aug. Feller, Srundlinien der Turnkuuſt. Kr 

ulgeberg, 1817. 8. 

45. 
Schluß. 

Schulordnungen. Haͤus liche und oͤffent⸗ 
lihe Erziehung. 

Soll das geſammte Erziehungsweſen im Staate 
feine hohe Beſtimmung erfüllen; fo muͤſſen die oberſten 
Erziehungsbehörden zeitgemäße und den Gegen⸗ 
fand erfhöpfende Schulordnungen erlaffen.- 

Es bedarf aber jede Gattung von Erziehungsanftal 
ten eine eigene Schulorbnung, in welcher die Bes 
ſtimmung diefer Anftalten genau berüdfichtigt, und, in 
Beziehung auf diefe Beftimmung, die Zahl der Leh⸗ 
rer, das Verhälmiß derfelben gegen einander, die Ver⸗ 
me ber Sehrgegenftände zwifchen dieſelben, die 
orm der Difeiplin, das Alter und die Präfung der 

aufzunehmenden Zöglinge, der Schulzwang für die 
Aeltern, das Schulgeld, die Eintheilung und der 
Srundfag der Eintheilung, der Verfegung und bes 
Aufruͤckens der Zöglinge in Höhere. Klaffen, die Dauer der 
Lehrzeit, die Zahl und Länge der Ferien, die Grund⸗ 

0 
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füge für die jaͤhrlichen und für die Maturitaͤtspruͤ— 
fungen u. ſ. we, fo wiedas Schema für. das allgemeine 
Schulregifter und für die von jedem Lehrer über feine 
gefammten Zöglinge zu haltenden Tabellen, genau. ans 

x gegeben werben. — Der Staat darf nirgends weni 
ger, als bei dem Erziehungswefen, den Grundſatz der 
Erfparung (bie von ber echten Sparfamfeit 
fehr verfchieden iſt) zu weit treiben, weil die geiftige 
Bildung des Volkes, felbft in volkswirthſchaftlicher 
Hinfiht, ein Capitalift, das fih Im gefammten 
iunern Staatsleben reichlich verintereffirt, wenn gleich 
die Höhe feines reinen Ertrags nicht in Zahlen ' 
"ausgefprochen werben kann. Mit ber fteigenden Bes 
völkerung in den meiften gefitteten Staaten fteige auch 
die Zapl der lehrbebürftigen Jugend; es müffen das 
er, im Verhältniffe zu diefer Steigerung, auch die 
hulanftalten, fo wie die Lehrerzapl vers 

mehrt werden. Weil uber bei den erhöhten Beduͤrf⸗ 
niffen des Lebens und bei den im Staate in den Umlauf 
gebrachten größern materiellen Capitalen auch die 
ehemaligen Befoldungen der angeftellten Lehrer fo wenig 
ausreichen, wie bie frühern Befoldungen ber übrigen ° ' 
Staatsdientr; fo werde auch Me Beſoidung der Lehrer 

in dem Verhältniffe erhöht, als es die Verhältniffe des 
Zeitalters, des Landes und der Dertlichfeit erfordern. 
Wer mit freiem Geifte und mit ungetheilter Kraft die 
Wiffenfchaft leben foll, darf nisht am Hungerbrode nagen, 
und hinter andere Staatsdiener zuruͤck geftellt werden, 
die oft, befonders in untergeorbneten Stellen, den für 
die Wiffenfchaften umentbehrlichen Aufwand einer, das 
vorzufragende Sehrfach völlig genägenden, Pris 
vatbuͤcherſammlung erfparen Fonnen. — Ob 
aber, in finanzieller Hinficht, dk Ausgaben des 

\ Staates für das.gefammte Schul und Erziehungs⸗ 
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wefen wirklich auf gleicher Linie mit andern Etats 
im Staateleben (3. B. mit dem Militairetat, mit 
dem Yuftizerat, mit dem Polizeietat) ftehen; darüber 
geben die einzelnen Kubriten in den Budgets der vers 
faffungsmäßigen Staaten und Reiche die beftimmtefte 
Auskunft, — e 

In Hinfiht der haͤuslichen Erziehung iſt 
zwar der Staat nicht berechtigt, deh Aeltern der mitt= 
lern und höhern Stände das Recht derfelben durch 
Hauslehrer zu verweigern; Boch müffen die Vor— 
züge der. gemeinfhaftlihen und öffentlihen 
"aiegung vor der häuslichen in allen Verfügungen 
des Staates ins helle Licht geſetzt, und die anzuneh⸗ 

. menden ‚Bauslehrer einer ſtrengen Prüfung ihrer 

’ 

Kenneniffe und Lehrfaͤhigkeit, fo wie die angeftellten 
Hauslehrer einer genauen Auffiht ihres Betragens 

unterworfen werben. 

Die öffentliche Erziehung wird aber, felbft 
" vor der beften häuslichen, die großen Vorzüge behaup⸗ 
ten, daß der jugendliche Geift frühzeitig aus den been- 
genden und einfeitigen Formen bes Älterlichen Haufes, 
aus den Einflüffen der eltern, Verwandten und 
ſelbſt der Dienſtboten, herausgebracht wird; daß, im 
Umgange mit gleichen Zoͤglingen und unter der Ein⸗ 
wirkung geiſtvoller und thaͤtiger Lehter, die Mängı ed 
und Fehler der Individualität allmählig ſich —** 
fen daß unbeſchadet der geiſtigen und aͤußern Frei⸗ 
heit, in oͤffentlichen Erziehungsanſtalten eine wohl⸗ 
—— und alle Zoͤglinge gleichmaͤßig umſchließende 

iſciplin beſteht; daß, von mehrern Lehrern, vielſei⸗ 
tigere Kenntniſſe und zweckmaͤßigere Vorbereitungen 
auf den kuͤnftigen Beruf mitgetheilt werden können, 
als von Einem Hausleprer; "daß die öffentliche Er⸗ 
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ziehung Menſchenkenntniß und eigene Erfahrung be⸗ 
fordert; daß die Vorurtheile der Gebart und des 
Standes durch die Verbindung ber verfchiedenartigften 
Zöglinge gehoben und befeitige werden, und daß ber 
MWetteifer Eräftiger Juͤnglinge den Privatfleiß derfelben 
mächtig befördert, fo wie die öffentliche Erziehung 
fruͤhzeitig auf Ausbildung eines feften Charakters, 
und — unter weifer feitung der Lehrer und —— 
auf Sittlichkeit und Anſtand in den aͤußern 
wohlthaͤtig einwirkt. 

Lode, von den Vorzuͤgen der häuslichen Erziehung; 
2 im Campe' ſchen Reviſionswerke Th. 9. ..©. 172. 

Phil. Zul. Lieberkuͤhn, Über den Werth und die 
Keand der öffentlichen Erziehung; in f. Kleinen Schriften, 

. 290, B B 

C) Bon der Polizeigefeggebung und 
Polizeiverwaltung. 

46. 
Die Polizgeigefesgebung. 

Sooll die Polizeigefeßgebung ihrer, großen Auf⸗ 
gabe entfprechen; fo muß fie von ber bürgerlichen und 
Strafgefeßgebung, und eben fo von allen Vorfchriften 

fuͤr die Öerechtigkeitspflege, für die Finanzverwaltung 
und für den Kriegerftand, vollig verfchieden 
ſeyn, und ein in fih abgefchloffenes Ganzes 
bilden. in erfchöpfendes Syſtem der Polizeigefetz⸗ 
gebung muß daher zunächft,.die Grenzen biefes 
felbftftändigen Theiles der. Gefeßgebung gegen alle 

" andere Zweige der Gefeßgebung im Staate genau 

itten 
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beſtimmen; ſo dann den hoͤchſten, aus dem Ende 
zwecke der Menſchheit und dem Zwecke des Staates 
unmittelbar hervorgehenden, Grundſatz der Polizei 
und der Polizeigefeßgebung beftimmen; ferner bie 
Worſchriften für die beiden Haupttheile der 
Polizei, der Zwangs⸗ und der Cultur⸗ und 
Wohlfahrtspolizei, in ſyſtematiſcher Anordnung 
und Folge, und alle einzelne Gegenftänbe und Ver⸗ 
haͤltniſſe der beiden Haupttheile der Polizei erſchoͤpfend 
umſchließen und befannt machen; und endlich theils 
die fämmtlichen Polizei Beparnen und Anftals 
ten im Staate, nad) ihren Abftufungen und gegens 
feitigen Verhältniffen, genau verzeichnen, theils nach 
ihrer Beſtimmung für die Zwede des Staates zur 
allgemeinen Kenntniß bringen. 

Mid. Line. Burkardt, Syſtem ber Polizeigeſetz⸗ 
gebung. Erl. 1808. 8. (iſt auch der dritte Theil ſ. 
urgeſete des Staates’) 
Kane) Elnft) v. GClobig)/ m einer volls 

fländigen Eriminals, Polizeis und Kivilgefeggebung. 
3 Theile. Dresden, 1809. 8. (Der ganze zweite 
Theii enthaͤlt · den Polizelcoder.) 

With. Joſ. Behr, Syſtem der angewandten allge⸗ 
meinen Staatelehre (3 Thle. Frkf. am M. 1810. 85, 
Hat im dritten Theile die Lehre vom ber Poligeigefepr 
gebung und Polizeiverwaltung. 

3. Paul Harl, Entwurf eines Polizei» Gefegbuches, 
oder eines Geſetzbuches für die hohe Sicherheit, oͤffent⸗ 
liche Ruhe und allgemeine Ordnung ſowohl, als auch 
für alle Zweige der vollſtaͤndigen Privatſicherheit; nebſt 
einer Polizeis Gerichtsorduung. Erlangen, 1823. 8. 

..r B 

“Günther Heine. v. Berg, Handbuch des teutfchen 
Polizeirechts. 7 Ch. Car Th. N. A.) Hanuever, 1799— 
2808. 8, (vgl. Halleſche Lit. Zeit. 180g. St. 31 ff.) 
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Kerd. Bodriann, Gefegönc ber ebıninifirativen Par 
IH Chranötte und Teunſch.) 3 Theile, Mainz, 
1810 — 12, 8, 

dv. Kamp, Sammlung intereffanter Polipeigefege, 
Th. ı. Berlin, 1815. 8, 
Karl v. Salza und Lichtenau, Handbuch des Polls 

zeirechts, mit beſonderer Beruͤckſichtigung der im Königs 
Tele Sachen geltenden Palizeigefege. 2 Zhle, Seip. - 

. 1825. 8, 
- Gr. Rettig, bie Polizeigeſetzgebung des · Großher⸗ 
— Baden, ſyſiemaliſch bearbeitet. Karlsruhe, 
1826. 8. 

u ar. . 
Die Polizeiverwaltung. 

Wenn gleich für die ſchleunige Ausführung ges 
wiſſer polizeilicher Maasregeln und Veranſtaltungen 
eine fo umſichtige vorausgehende Berathung, wie bei 
der Handhabung der Gerechtigkeitspflege und bei der 
Hinanzverwaltung, - nicht immer möglih, und in 

ſolchen ſchleunigen Fällen die bureauartige Wirk- 
ſamkeit der Polizei erforderlich ift; fo ift doch im - 
Sanzen die collegialifche Polizeiverwaltung der 
blos bureauartigen vorzuziehen. 

Nach den beiden Hauptzweigen der Polizei, der 
Zwangs⸗ und den Cultur= und Woplfahrtspoligei, 
beftegen in ben größern Staaten gewößnlich zwei bes 
fondere Minifterien mit ihren untergeordneten 

Behörden: das Polizeiminifterium im eigent⸗ 
lichen Sinne, für die Aufrechthaltung und Leitung 
der Zwangspolizei (bisweilen verbunden mit dem Mis 

- nifterium des Innern), und das Minifterium des 
Eultüs (in Rußland: das Minifterium der Volks⸗ 
aufllärung; in Preußen: das Minifterium für 

’ 

% 
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die geiſtlichen Schul « und Medicinalangelegenpeiten 
genannt). . . 

Unter dem Vorfige des Minifters werden in diefer 
höchften Behörde alle Hauptgegenftände der dahin 
gehörenden Theile der Polizei collegialifch berathen, 
die Polizeigefege erlaffen, und fämmtlihe Mittels 
und Unterbehörden im Gtaate für deren Aus⸗ 
führung verantwortlich gemacht. In großen Städten 
iſt es zweckmaͤßig, daß befondere Polizeicollegia, 
unter Auffiht und Controlle der hoͤchſten Polizeibe⸗ 
börde, beftehen. Das Verhältniß der Kreis- und 
Amtshauptleute, der. Landraͤthe, der ‘Polizeidirectoren, 
der Polizeiinfpectoren, der Polizeiwachten , der Pos 
ligeifoldaten, der Gensd'armerie, und felbft des ſtehen⸗ 
den Heeres zu den Zweden der Polizei, muß vollig 
gefegmäßig beftimmt, und jeder, der bei der Polizei 
angeftellt ift, an eine beftimmte Inftruction für feine 
perfonliche Wirkſamkeit gebunden werden, weil, nas 
mentlich bei der Anwendung der Zwangspoligei, jedes 

VUeberſchreiten diefer Inſtruction, jede Willkuͤhr und 
jede Eigenmächtigfeit mit den wichtigften Folgen für 
das gefammte innere Staatsleben verbunden il 
Selbſt wo die Polizei Zwang gebrauchen ‚muß 
(3. 3. beim Auflaufe, Tumulte, bei Fenersgefaht 
u. ſ. w.), hängt der Eindrud und die Wirkung biefes 
Zwanges viel von der Art ab, wie er geübt wird. 
Die Polizei kann in unzähligen Fällen ihren Zwet 
erreichen, ohne dabei Die Grenzen der ftrengften Recht: 

"lichkeit, der Schonung und der Humanität zu ver⸗ 
legen. Hält fie ſich aber innerhalb dieſer Grenzen; 
fo: wird. fie niche nur die öffentliche Meinung und 
Stimmung aller gurgefinnten Staatsbürger für ſch 
haben, fondern auch — was für die Verwirklichung 

x 
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iger, Zwede eine weſentliche Bedingung iſt — auf 
deren Mitwirkung in entſcheidenden Fällen rechnen 
koͤnnen. Strenge Rechtlichkeit, Ernft, 
Würde und Kraft, Gegenwart bes Geiftes in je⸗ 
dem unerwarteten alle, ficherer Tact, nie zu viel und 
nie zu wenig zu thun, Vermeldung alles Kleinigkeits⸗ 
geiftes, aller conventionellen. Kädfichten, wenn es 
Allgemeine Zwede gilt, und Beſeitigung und Ahn⸗ 
dung aller gegründeten Klagen und Beſchwerden ber 
voreilige oder gewaltfame Einfchreitungen untergeords 
neter Poligeibehörden, müffen den Geift und Gang ' 
ber Polizeiverwaltung’im Staate bezeichnen, der aller 

- Dinge in jedem einzelnen Staate in vielfacher Bes 
giehung abhängt von dem eigenthuͤmlichen Charakter 
des Volkes überhaupt (anders in Stalien, als in 
Teutſchland 2c.), von der Verfaſſung des Staates (ob 
autokratiſch, oder conſtitutionell), von dem erreichten 
Grade ver Sultır in den höhern und mittlern Stän« 

‚ben, von dem jedesmaligen Geifte der Zeit und feinen 
Einwirkungen auf bas innere Leben des einzelnen 
Staates, und zum Theile von derlichen, fetbft von 
vorübergehenden Verhaͤltniſſen (z. B. im Keiege), bie 
nicht aus allgemeinen Grundfägen abgeleitet, wohl 
aber durch Unterordnung: unter biefelben entſchieden 
werben koͤnnen. — Unter biefen Borausfegunger wird 
die Polizei im Stäate den Zweck beffelben, die unbe⸗ 
dingte Herrſchaft des Rechts und, mit ihm, die Forte 
bildung des im Staate lebenden Theils der geſanmten 
Menfchpeit. zu dem Endzwede unfers Geſchlechts bes 
fördern und gewäprleiften ; fie wird Feine Geifel ruhiger 
und feiedlicher Bürger, fondern eine wohlchätige Anz - 
ftale für das Eräftige Betepen, für bie fichere Erhals 
fung und. für den raſtloſen Fortſchritt des gefammten 
innern Staatslebens feyn, . 
Et. B. ꝛte wu, II. 39 
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